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Einleitung 

«Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des 
Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes (Art. 2 
Abs. 1 BV).» 

Mit diesen Worten betont die Bundesverfassung gleich zu Beginn die Bedeutung 
zweier Staatsaufgaben und erhebt deren Erfüllung gar zum Staatszweck:1 Der 
Schutz der Freiheit der Bürger auf der einen Seite sowie die Wahrung ihrer Si-
cherheit auf der anderen Seite. 

Letzteres, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten, ist eine «originäre und 
primäre Staatsaufgabe».2 Der Staat soll ein friedliches Zusammenleben ermögli-
chen, seine eigenen Institutionen schützen und den einzelnen Bürger als auch die 
Gesellschaft vor grundlegenden Gefahren und sozialen Notständen bewahren.3 
Insbesondere der Auftrag der Gefahrenabwehr erweist sich vermehrt als grosse 
Herausforderung: Einerseits, weil von Natur und Menschen ausgehende Gefah-
ren allgegenwärtig sind und sich subjektiv wie objektiv stetig verändern.4 Ande-
rerseits, weil zur Gefahrenabwehr oft in Rechte von Bürgern eingegriffen und 
deren Freiheit, welche der Staat ebenfalls schützen sollte, damit in gewissem 
Masse beschränkt wird.5 Da Freiheit aber doch nur im Zustand einer gewissen 
Sicherheit denkbar ist und ein Übermass an Freiheit gar die Sicherheit in Frage 
stellen kann, befinden sich die beiden Staatszwecke somit in einer «brisanten 
Spannungslage»6 bzw. einer «fruchtbare[n] Polarität»7.8 

Dieser Herausforderung, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, stellen sich 
diverse Akteure: so etwa die Polizei, die Armee, das Grenzwachtkorps, wie auch 
private Sicherheitsunternehmen.9 Ersterer kommt hierfür die grösste Bedeutung 
                                                 
1  Vgl. zum Zweckartikel BOTSCHAFT BV, S. 126 f.; BELSER, BSK, N 4 ff. zu 

Art. 2 BV; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 22 f. 
2  BOTSCHAFT BV, S. 399; vgl. auch etwa DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 23 zu 

Art. 57 BV; HÄNNI/MAHAIN, S. 145; HUG, S. 16; KOLLER/SCHINDLER, S. 278 f.; 
MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 3; SCHWEIZER, SGK, N 5 zu Art. 57 BV; SOBOTICH, 
S. 11 f.; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 262. 

3  BOTSCHAFT BV, S. 399. 
4  Vgl. etwa DENNINGER, Prävention, S. 222 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

Einleitung vor § 53; vgl. auch Kap. 1/2/II/1. 
5  Vgl. MANFRINI, S. 206 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Einleitung vor § 53. 
6  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Einleitung vor § 53; vgl. auch ZÜND/ERRASS, 

Generalklausel, S. 262. 
7  DENNINGER, Prävention, S. 222. 
8  Vgl. ausführlich Kap. 1/2/II/3. 
9  RÉMY, S. 5. 
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zu.10 Sie hat, abgesehen von der Armee, nicht nur deutlich umfangreichere 
Kompetenzen als die anderen Akteure,11 sondern unterscheidet sich von diesen 
auch aufgrund ihrer Präsenz und Permanenz: Die Polizei ist grundsätzlich rund 
um die Uhr in Bereitschaft und in sämtlichen Landesregionen zugegen.12 Hierzu 
organisiert sie sich auf allen drei föderalistischen Ebenen: Auf kommunaler, 
kantonaler und auf Bundesebene, wobei die Mehrheit der Aufgaben durch die 
kantonalen Korps erfüllt werden.13 Diese gliedern sich zumeist in verschiedene 
Einheiten, so etwa eine Sicherheitspolizei.14  

Das Gewaltmonopol des Staates, welches ihm, typischerweise der Polizei, auch 
die Anwendung von Zwang ermöglicht,15 verleiht ihm eine gewisse Macht. Wo 
Macht besteht, existiert auch das Risiko, dass diese missbraucht wird.16 Diese 
Macht der Polizei als Institution, aber auch die Befugnisse der einzelnen Poli-
zeibeamten, muss deshalb beschränkt und reguliert werden.17 Diesem Anliegen 
dienen zum einen die rechtsstaatlichen Grundsätze,18 insbesondere das Ver-
hältnismässigkeits- und Legalitätsprinzip. Zum andern kommt auch den Grund-
rechten die Funktion zu, der Macht des Staates, etwa in Form der Sicherheits-
behörden, Grenzen zu setzen.19  

Beide Institute können ihre Funktion aber nur erfüllen, wenn sie in der Praxis 
tatsächlich Beachtung finden. Den Bürgern müssen entsprechend effektive 
Rechtsschutzmöglichkeiten an die Hand gegeben werden. Dabei wirkt er-
schwerend, dass das alltägliche sicherheitspolizeiliche Handeln, auf die Abwehr 
von Gefahren und Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gerich-
tet,20 oft nicht als Rechtsakt juristisch formalisiert ist.21 Vielmehr bezwecken 
etwa Zugangsverweigerungen,22 Polizeikontrollen und Rückweisungen23 das Er-

                                                 
10  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 19; RÉMY, S. 5; ZÜND/ERRASS, Generalklau-

sel, S. 262. 
11  Vgl. Kap. 1/3/IV ff. 
12  RÉMY, S. 5. 
13  RÉMY, S. 8; vgl. Kap. 1/2/IV. 
14  RÉMY, S. 8; vgl. z.B. Art. 3 PolG BE; § 1 Abs. 2 lit. b PolG LU. 
15  MANFRINI, S. 206; PFANDER, S. 103; RAUBER, S. 100; vgl. auch BERICHT PRI-

VATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 631 f. 
16  ROSSAT-FAVRE, S. 416. 
17  MOHLER, Gewaltmonopol, S. 153 f. und 158 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 28. 
18  Vgl. auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 42; RITTER, S. 115; ZÜND/ERRASS, General-

klausel, S. 262. 
19  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 42 f. 
20  Vgl. z.B. § 2 Abs. 1 PolG AG; Art. 1 Abs. lit. 1 i.V.m. Art. 3 PolG BE; 

§ 1 Abs. 2 lit. a PolG LU. 
21  MANFRINI, S. 207. 
22  BGE 130 I 369 ff. (379), E. 6.1. 
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reichen eines bestimmten faktischen Zustands, erfolgen also mehrheitlich in 
Form von Realakten.24 Bei diesen stehen die üblichen Wege, die Rechtmässig-
keit zu überprüfen, (oft) nicht offen.25 Denn wenn Handlungen nicht mehr rück-
gängig gemacht werden können und allenfalls bereits Personen-, Sach- oder ein 
Vermögensschaden eingetreten ist, genügen die ordentlichen Rechtsmittel nicht 
mehr.26 Und genau dies ist im sicherheitspolizeilichen Bereich aufgrund der 
Notwendigkeit schnellen und situationsgerechten Handelns nicht selten.27  

Auch wenn das sicherheitspolizeiliche Handeln meistens nicht direkt auf 
Rechtswirkungen abzielt, ist es doch regelmässig mit Eingriffen in die Rechte 
der Bürger verbunden28 und kann letzteren, v.a. beim Einsatz von Zwangsmit-
teln, Schaden zufügen.29 In diesen Fällen kommt der Staatshaftung, d.h. der 
Haftung der öffentlichen Gemeinweisen, eine besondere Bedeutung zu.30  

Im dritten Teil dieser Arbeit wird vertieft auf die Staatshaftung für sicherheits-
polizeiliche Realakte eingegangen, insbesondere werden die relevanten Haf-
tungsgrundlagen sowie die Haftungsvoraussetzungen dargelegt und analysiert, 
inwieweit diese den Besonderheiten sicherheitspolizeilicher Tätigkeit gerecht 
werden.  

Zuvor stehen im zweiten Teil die rechtsstaatlichen Grenzen sicherheitspolizeili-
cher Tätigkeit im Zentrum: Den rechtsstaatlichen Grundsätzen, den Grundrech-
ten, sowie dem Rechtsschutz gegen sicherheitspolizeiliche Realakte wird jeweils 
ein Kapitel gewidmet.  

Zu Beginn wird im ersten Teil dieser Arbeit der sicherheitspolizeiliche Aufga-
benbereich umrissen sowie auf die Handlungsinstrumente bzw. -befugnisse der 
sicherheitspolizeilichen Akteure näher eingegangen. Denn erst auf der Grundla-
ge der so gefassten Erkenntnisse kann überhaupt erläutert werden, in welchen 
Bereichen und vor was die Bürger durch rechtsstaatliche Grenzen sowie die 

                                                 
23  BGE 128 I 167 ff. (174), E. 4.5. 
24  Vgl. etwa MANFRINI, S. 207; MOOR/POLTIER, S. 28 und 31; RÉMY, S. 18 f.; 

vgl. Kap. 1/3/II/3/A. 
25  MANFRINI, S. 208; MOOR/POLTIER, S. 39 ff.; RÉMY, S. 18 f.; SCHINDLER, 

S. 215 ff., insbes. S. 221; zur alten Rechtslage vor Einführung von Art. 29a BV 
vgl. noch RICHLI, 1998, S. 1426 ff. und RICHLI, 1992, S. 196 ff.; vgl. Kap. 2/4/III. 

26  Vgl. GYGI, Staatshaftung, S. 224; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 443; MÜLLER, 
Rechtsschutz, S. 331. 

27  HÄNER, N 12 zu Art. 25a VwVG. 
28  Vgl. LANGENEGGER, S. 140. 
29  Vgl. etwa MANFRINI, S. 207. 
30  Vgl. GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1429; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1590; 

MOOR/POLTIER, S. 39. 
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Staatshaftung zu schützen sind. Dies bedarf zuerst der Beantwortung einer ers-
ten zentralen Frage: Was oder wer ist (die) Polizei? 
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1.!Teil:!Begriff!der!Polizei,!ihre!Aufgaben!und!

Massnahmen 

1. Kapitel: Der Begriff der Polizei 

I. Einleitung 

Im alltäglichen Gebrauch bezeichnet der Begriff «Polizei» in der Regel die 
uniformierten und bewaffneten Polizeikorps, denen die Wahrung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung obliegt.1  

Obwohl die rechtliche Bedeutung des Begriffs bereits Gegenstand diverser 
Abhandlungen war,2 erscheint er noch heute als diffus und mehrdeutig.3 Einer-
seits kann diese Unschärfe darauf zurückgeführt werden, dass die für das Poli-
zeirecht zentralen Begriffe der Gefahr sowie die Oberbegriffe der polizeilichen 
Schutzgüter, nämlich die öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung, selbst 
sehr weit und wertungsbedürftig ist.4 Andererseits ist der Polizeibegriff vage, 
weil er in unterschiedlichem Zusammenhang benutzt wird � unter anderem, um 
eine Funktion oder Behördenorganisation zu bezeichnen.5 Schliesslich ist einer 
Begriffsklarheit abträglich, dass der eigentliche Auftrag der Polizei, Gefahren 
abzuwehren, immer weniger von den Anliegen der Sozialgestaltung abgegrenzt 
werden kann.6  

Sozialgestaltung meint an dieser Stelle staatliche Tätigkeit, welche auf die all-
gemeine Wohlfahrt gerichtet ist, was neben dem Schutz der Freiheit und Wah-

                                                 
1  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 1 zu § 53; vgl. auch JAAG/RÜSSLI, Nr. 3802. 
2  Vgl. insbesondere die Dissertation von HARTMANN und JOST; vgl. weiter anstelle 

vieler SCHÄRMELI, S. 37 ff. 
3  GYGI, Polizeibegriff, S. 248; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3802; LEUTERT, S. 55; MOHLER, 

Polizeirecht, Nr. 84; MOHLER, Realakte, S. 462 Fn. 17; MÜLLER/JENNI, General-
klausel, S. 5; PFANDER, S. 10; REINHARD, S. 6; RITTER, S. 79, 81 ff. und 87 ff.; 
SCHÄRMELI, S. 47; SCHWEGLER, Nr. 1; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 1 zu § 53. 

4  GYGI, Polizeibegriff, S. 248; REINHARD, S. 6 f.; zum Begriff der Gefahrenabwehr 
vgl. Kap. 1/2/III, zum Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Kap. 1/2/II/2. 

5  REINHARD, S. 6; SCHÄRMELI, S. 47; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu 
§ 53; vgl. Kap. 1/1/III/1 zum institutionellen und Kap. 1/1/III/2 zum materiellen 
Polizeibegriff. 

6  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2432; REINHARD, S. 7. 
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rung der Sicherheit der Bürger ein weiterer Staatszweck der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft ist: Zum einen soll sie «für eine möglichst grosse Chancen-
gleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern» sorgen, was auch Herstellung 
von Verteilungsgerechtigkeit und Daseinsvorsorge beinhaltet.7 Zum andern soll 
sie aber auch «die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die 
kulturelle Vielfalt des Landes» fördern8 und damit auch für gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und ökologische Sicherheit sorgen9. 

Wie in den folgenden Kapiteln aufzuzeigen sind wird, erweist sich der Polizei-
begriff im Schweizer Recht und Rechtsalltag tatsächlich zumeist als konturlos 
und gewissen Termini, etwa demjenigen der Sicherheitspolizei, scheint keine 
klare und somit keine eigenständige rechtliche Bedeutung zuzukommen. Teile 
der Lehre gehen so weit, dass sie dem Polizeibegriff, ja sogar der Abgrenzung 
des Polizeirechts generell,10 die rechtliche Bedeutung absprechen: Wenn etwa 
die Tätigkeit einer Behörde von der Polizei im materiellen Sinne erfasst werde, 
liessen sich daraus keine Rechtswirkungen ableiten � die polizeilichen Interes-
sen hätten längst ihre besondere Bedeutung verloren.11 Entsprechend habe der 
Polizeibegriff heute rein deskriptiven Charakter.12  

Einerseits ist dies nach der hier vertretenen Ansicht nur teilweise richtig, was in 
der Folge aufgezeigt werden soll: Vor allem die Tatsache, dass der Polizei i.e.S. 
und gewissen Bundesorganen die (nahezu) exklusive Befugnis � teilweise gar 
Pflicht � zukommt, verfügungsfrei auch unmittelbaren Zwang anzuwenden, lässt 
es als unausweichlich erscheinen, sie von der allgemeinen Verwaltung abzu-
grenzen, ihren Aufgabenbereich genau zu definieren und ihrem Handeln klare 
und strenge (rechtsstaatliche) Grenzen zu setzen.13  

Andererseits kann die Mehrdeutigkeit des Polizeibegriffs keine Rechtfertigung 
dafür sein, im Wirrwarr um seine Bedeutung nicht Klarheit schaffen, sondern 
sich mit dem Status quo der Vagheit begnügen zu wollen. Denn Tatsache ist, 
dass der Polizeibegriff nach wie vor positivrechtlich verwendet wird und ent-
sprechend auch eine klare Begriffsbestimmung erforderlich ist. Ein Beispiel für 
dessen Verwendung im gesetzten Recht sind Normen in kantonalen Verantwort-
lichkeitserlassen, welche im Rahmen «polizeilicher Massnahmen», die zur Ab-

                                                 
7  Art. 2 Abs. 3 BV; vgl. auch Art. 41 Abs. 1 und 2 BV; TSCHANNEN, Staatsrecht, 

N 32 f. zu § 6. 
8  Art. 2 Abs. 3 BV. 
9  TSCHANNEN, Staatsrecht, N 32 zu § 6. 
10  Vgl. etwa TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 53. 
11  SCHÄRMELI, S. 54 f. 
12  SCHÄRMELI, S. 54. 
13  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 45; SALADIN, S. 348. 
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wehr eines Polizeinotstandes ergriffen wurden, eine Haftung für rechtmässige 
Schädigung vorsehen.14 

Da sich die Unbestimmtheit des Polizeibegriffs teilweise historisch erklären 
lässt, soll im nächsten Kapitel (Kap. 1/1/II) zuerst dessen historische Entwick-
lung beleuchtet werden. Denn entsprechend den sich wandelnden gesellschaftli-
chen Bedürfnissen und den unterschiedlichen vorherrschenden Staatsrechtstheo-
rien haben sich jeweils auch Inhalt und Auffassung des Polizeibegriffs gewan-
delt.15 In den darauf folgenden Kapiteln wird auf die unterschiedlichen Definiti-
onen des Polizeibegriffs näher eingegangen (Kap. 1/1/III) und der für diese Ar-
beit relevante Polizeibegriff herausgearbeitet (Kap. 1/1/IV). 

II. Historische!Entwicklung!des!Polizeibegriffs 

Das griechische Wort «politeia», von welchem «Polizei» abgeleitet wurde, steht 
noch umfassend für «Bürgerrecht» oder «Staatsverwaltung».16  

Auch in der frühen Neuzeit verwies der Polizeibegriff noch keineswegs auf ei-
ne bestimmte Organisation oder Funktion, sondern auf einen «Zustand guter 
Ordnung des Gemeinwesens».17 Polizei lag vor, wenn die Bürger einen züchti-
gen und ehrbaren Lebenswandel pflegten sowie deren Zusammenleben geordnet 
und geregelt war.18 Dies umfasste die gesamte Rechtsordnung und bezog sich 
auf die verschiedensten Lebensbereiche:19 So enthielten etwa die frühen deut-
schen Polizeiordnungen, insbesondere im 16. Jahrhundert erlassen,20 Regeln zu 
Beruf und Handel, zur Bekleidung und Hygiene, zum Verhalten an öffentlichen 

                                                 
14  Art. 8 Abs. 1 HG FR; vgl. auch § 5 Abs. 2 HG LU; Art. 8 Abs. 1 HG NE; Art. 4 

Abs. 2 ff. HG NW; Art. 2 VG SG; Art. 6 Abs. 2 HG SH; § 10 VG SO; Art. 9 
Abs. 1 HG TI; § 9 Abs. 2 VG ZG; § 13 Abs. 1 HG ZH. 

15  PFANDER, S. 10 f.; vgl. auch GYGI, Polizeibegriff, S. 248. 
16  Vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Polizei, zuletzt besucht am 30. März 

2016; vgl. auch DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 2 f.; HARTMANN, S. 17; 
JOST, S. 15; KNEMEYER, Polizei- und Ordnungsrecht, Nr. 2; MÜLLER/JENNI, Ge-
neralklausel, S. 5 m.w.H.; RAUBER, S. 41; REINHARD, S. 2; SCHÄRMELI, S. 38; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 263. 

17  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 3; GÖTZ, N 2 zu § 2; GYGI, Polizeibegriff, 
S. 237; HARTMANN, S. 17 f.; KNEMEYER, Polizeibegriffe, S. 158; MÜLLER/JENNI, 
Generalklausel, S. 5 m.w.H.; PREU, S. 20 f.; RAUBER, S. 41; REINHARD, S. 2; 
SCHÄRMELI, S. 39; SCHENKE, Nr. 2; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 8. 

18  KNEMEYER, Polizeibegriffe, S. 155. 
19  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 3; GÖTZ, N 2 zu § 2; KNEMEYER, Polizei- 

und Ordnungsrecht, Nr. 2; PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 2. 
20  Vgl. etwa SCHÄRMELI, S. 39. 
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Anlässen oder untersagten das Fluchen und die Gotteslästerung.21 Kaum etwas 
konnte sich der Regelung durch die Polizeiordnungen entziehen � auch eindeu-
tig private Bereiche waren davon erfasst.22 Privat war regelmässig nicht nur der 
Gegenstand der Polizeierlasse, die Privaten waren auch bei deren Vollzug von 
Bedeutung: So waren es oft die Bürger selbst, welche Ordnungsverstösse an-
zeigten und so für die gute Ordnung sorgten.23 Deren tatsächliche Durchsetzung 
lag aber auch damals primär in der Hand der herrschenden Ordnungsmächte. 

Dies akzentuierte sich im Zeitalter des Absolutismus: Die Landesherren setzten 
Amtsträger ein, welche die umfassenden Ordnungen im Bedarfsfall auch mit 
Zwang und Strafe durchzusetzen hatten.24 «Polizei» bezeichnete somit erstmals 
auch eine Institution, welcher die Ausübung der für den Absolutismus typi-
schen «Polizeigewalt» oblag.25 Dies war aber keine ausgesonderte Behörde, 
sondern betraf die gesamte Staatsverwaltung � die Rechtsetzung und Rechtspre-
chung eingeschlossen.26 Bei der Vollzugsbehörde handelte es sich regelmässig 
um kasernierte Militäreinheiten, die sich von den übrigen Armeeangehörigen 
beinahe nicht unterschieden, im Gegensatz zu heute also noch nicht um ein zivi-
les Organ.27  

Bildete sich so langsam ein institutioneller Polizeibegriff heraus, konnte von ei-
nem materiellen aber noch immer nicht gesprochen werden.28 Im Gegenteil: 
Kaum ein Bereich des sozialen Lebens der Bürger blieb mehr frei von Regelun-
gen.29 Fast sämtliche Angelegenheiten, welche mit «Sicherheit» oder «Wohl-
fahrt» zu tun hatten, wurden normiert.30 Zusätzlich widmeten sich die Polizei-
ordnungen vermehrt Wirtschaftsfragen und zielten darauf ab, die Produktivität 
der Gesellschaft zu maximieren.31 In Abgrenzung zum heutigen Rechtsstaat 
wurde dies später als «Polizeistaat» bezeichnet, in welchem die Herrscher die 
innerstaatlichen Angelegenheiten umfassend regelten, ohne dabei rechtsstaatli-

                                                 
21  SCHÄRMELI, S. 40 f. mit Verweis auf GÖTZ, N 2 zu § 2; KNEMEYER, Polizeibe-

griffe, S. 160; PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 2; PREU, S. 16 ff. 
22  KNEMEYER, Polizeibegriffe, S. 160; SCHÄRMELI, S. 41. 
23  KNEMEYER, Polizeibegriffe, S. 160 ff. 
24  GÖTZ, N 3 zu § 2; REINHARD, S. 2; SCHÄRMELI, S. 43. 
25  GÖTZ, N 3 zu § 2; HARTMANN, S. 14; LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 2; 

PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 4; REINHARD, S. 2. 
26  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 3; GÖTZ, N 3 zu § 2; MÜLLER/JENNI, Gene-

ralklausel, S. 5 m.w.H.; REINHARD, S. 3 und Fn. 11. 
27  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 9. 
28  SCHÄRMELI, S. 43. 
29  SCHÄRMELI, S. 43. 
30  SCHÄRMELI, S. 43; vgl. auch LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 2. 
31  HARTMANN, S. 22 f.; PREU, S. 17. 
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che Grundsätze wie die Gewaltenteilung, das Legalitätsprinzip und die Gewähr-
leistung von Rechtsschutz oder die Grundrechte der Bürger zu beachten.32  

Ein materieller Polizeibegriff entwickelte sich erst im Zeitalter der Aufklärung. 
Am Anfang stand die Idee, den Zweck des Staates zu beschränken33 und die 
verbleibende Staatsgewalt aufzuteilen, etwa mit der Rechtsetzung ein spezifi-
sches Organ zu beauftragen.34 Nur wenn dieses, der Gesetzgeber, sich entspre-
chend äusserte, konnten der Staat und so die Polizei tätig werden.35 Dies bedeu-
tete nicht nur eine Begrenzung der Polizeigewalt, sondern machte aus einer zu-
vor umfassenden Machtbefugnis nun eine (beschränkte) Aufgabe des Staates:36 
Die Polizei hatte nunmehr die Funktion, Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung abzuwehren.37  

Eine weitere, entscheidende Eingrenzung erfuhr der Polizeibegriff mit dem Auf-
kommen des liberalen Rechtsstaates: Der Staat sollte sich zwar durchaus auch 
der Wohlfahrtspflege annehmen, sozialgestaltende Staatstätigkeit aber von ande-
ren Verwaltungsbehörden wahrgenommen und nicht mehr durchs Polizeirecht 
geregelt werden.38 Diese Entwicklung war alsdann bald rückläufig. Denn im so-
zialen Rechtsstaat wurden wieder vermehrt auch von der Polizei sozialgestal-
tende Massnahmen verlangt und der Polizeibegriff entsprechend erweitert.39 
Was blieb, war das Bestreben, die von der Polizei zu schützenden Güter � teil-
weise durch gesetzliche Aufzählungen � zu beschränken und auf diese Weise 
auch deren Aufgaben und Befugnisse zu begrenzen.40 

Das Polizeirecht unterscheidet somit historisch bedingt in der Regel einen insti-
tutionellen und einen materiellen Polizeibegriff. Ein Teil der Lehre verwendet 

                                                 
32  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 4; GÖTZ, N 4 zu § 2; 

PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 4; REINHARD, S. 3 m.w.H. 
33  REINHARD, S. 3. 
34  HARTMANN, S. 41; LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 12 m.w.H.; MÜLLER/JENNI, 

Generalklausel, S. 6 m.w.H.; vgl. hierzu auch TÖNDURY/YOUSSEF, S. 9 f. und 
12 f. 

35  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 14. 
36  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 20; vgl. auch DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 

S. 4. 
37  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 4; GYGI, Polizeibegriff, S. 237; HART-

MANN, S. 41 f.; LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 20 und 22 f.; vgl. auch MÜL-

LER/JENNI, Generalklausel, S. 6 f. m.w.H.; PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 5; 
SCHÄRMELI, S. 46 f. m.w.H. 

38  REINHARD, S. 4; vgl. auch HARTMANN, S. 39 ff.; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, 
S. 6 f. m.w.H. 

39  JOST, S. 16 ff. m.w.H.; REINHARD, S. 5; vgl. auch MÜLLER/JENNI, Generalklausel, 
S. 7 m.w.H.; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 19 ff. 

40  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 13. 
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zusätzlich den Ausdruck der Polizei im formellen Sinne.41 Neben diesen Termi-
ni haben sich in Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebung aber noch weitere 
Polizeibegriffe etabliert, welche nach einer Besprechung des institutionellen, 
materiellen und formellen Polizeibegriffs im folgenden Kapitel erläutert werden. 

III. Unterschiedliche!Definitionen!des!Polizeibegriffs 

1. Institutioneller!Polizeibegriff 

A) Definition 

Der institutionelle Polizeibegriff, auch organisatorischer Polizeibegriff ge-
nannt,42 umfasst jene Dienststellen, denen primär die Aufgabe der Gefahren-
abwehr obliegt und die hierfür organisationsrechtlich als Polizeibehörden aus-
gesondert sind.43 Letzteres erfolgt in der Regel in kantonalen Polizei-44 bzw. 
Polizeiorganisationsgesetzen45, teilweise auch in allgemeinen Verwaltungserlas-
sen46.47  

Dieser Polizeibegriff ist weitgehend mit dem alltäglichen Verständnis von «Po-
lizei» synonym, meint er doch in erster Linie die uniformierten Kräfte der Kan-
tons- oder Gemeindepolizei,48 die «Polizei i.e.S.».49 Ihr obliegt grundsätzlich die 
allgemeine Gefahrenabwehr, wie Streifenfahrten oder Überwachung von De-

                                                 
41  Vgl. zu dieser Dreiteilung etwa KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 20 f.; REIN-

HARD, S. 7 ff., 26 und 27 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 36; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 264. 

42  So etwa bei ANDEREGG, Nr. 460 Fn. 399; REINHARD, S. 26; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 53; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 265; 
ZÜND/ERRASS, Privatisierung, S. 168. 

43  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 3; GÖTZ, N 15 zu § 2; KNEMEYER, Polizei- 
und Ordnungsrecht, Nr. 26; LEUTERT, S. 56; RÉMY, S. 9; REINHARD, S. 26 
m.w.H.; SCHENKE, Nr. 1 und 14; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 38; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 53; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 265; 
ZÜND/ERRASS, Privatisierung, S. 168. 

44  Vgl. etwa das PolG AG. 
45  Vgl. etwa das PolOG ZH. 
46  Vgl. etwa § 4 Abs. 1 Ziff. 27 des Dekrets zum Verwaltungsorganisationsgesetz 

vom 6. Juni 1983 des Kantons Basel-Landschaft (Nr. 140.1). 
47  Vgl. auch SUTTER, Staatshaftung, S. 26. 
48  GAMMA, S. 24; RAUBER, S. 44; REINHARD, S. 26; SCHÄRMELI, S. 48; 

ZÜND/ERRASS, Privatisierung, S. 168. 
49  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 53; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, 

S. 265. 
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monstrationen.50 Von besonderer Bedeutung ist, dass ihr die Befugnis zukommt, 
unmittelbaren Zwang anzuwenden.51 

B) Ausdehnung!auf!die!Polizei!i.w.S.? 

Ein grosser Teil der Lehre ist der Ansicht, dass der institutionelle Polizeibegriff 
des Weiteren sämtliche Verwaltungsbehörden umfasst, welche (unter anderem) 
Aufgaben der besonderen Gefahrenabwehr wahrnehmen und etwa als Spezi-
alpolizeibehörden, Verwaltungspolizei oder auch Polizei i.w.S. bezeichnet wer-
den.52 Sie sind beispielsweise im Bereich des Bau-, Brandsicherheits-, Gesund-
heits- oder Lebensmittelrechts, aber auch als Gewerbe- und Fremdenpolizei tätig 
oder führen die kantonalen Strassenverkehrsämter und Passbüros.53  

Die Polizei i.w.S. ebenfalls unter den institutionellen Polizeibegriff zu subsu-
mieren ist nach der hier vertretenen Ansicht abzulehnen, würde es doch mit 
dessen zuvor zitierten Umschreibung im Widerspruch stehen, wonach es sich 
bei der Polizei um Dienststellen handelt, denen primär die Aufgabe der Gefah-
renabwehr obliegt und die hierfür organisationsrechtlich als Polizeibehörden 
ausgesondert sind.54  

Einerseits muss die Verwaltungspolizei in erster Linie den relevanten Vorschrif-
ten der jeweiligen Spezialgesetze Nachachtung verschaffen.55 Zwar geht es auch 
hierbei oft um Gefahrenabwehr.56 Etwa das Lebensmittelgesetz soll «die Kon-
sumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen [bewahren], welche 
die Gesundheit gefährden können»57 und das Umweltschutzgesetz «Menschen, 
Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schäd-
liche [�]!Einwirkungen schützen»58. Im Gegensatz zur Polizei i.e.S. ist die Ge-

                                                 
50  REINHARD, S. 11; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 zu § 53. 
51  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 45; SALADIN, S. 348. 
52  LEUTERT, S. 56 und 61; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 131 ff.; PFANDER, S. 15 und 

19; RÉMY, S. 9 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 53; ZÜND/ERRASS, 
Generalklausel, S. 265; ZÜND/ERRASS, Privatisierung, S. 168; a.M. SCHÄRMELI, 
S. 48. 

53  JAAG/RÜSSLI, Nr. 3802; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 21; RAUBER, S. 43; 
SCHÄRMELI, S. 49; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 41 Fn. 208; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 zu § 53 und N 8 ff. und 15 ff. zu § 53. 
54  Vgl. SALADIN, S. 350; SCHÄRMELI, S. 48. 
55  Vgl. REINHARD, S. 34. 
56  Für den Begriff der Gefahrenabwehr vgl. Kap. 1/2/III. 
57  Art. 1 lit. a LMG. 
58  Art. 1 Abs. 1 USG. 
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fahrenabwehr bei der Verwaltungspolizei aber nur eine Aufgabe unter vielen,59 
nicht aber ihr primärer Auftrag60.  

So will das Lebensmittelgesetz die Konsumenten nicht nur vor Gefahren, son-
dern auch vor Täuschungen schützen,61 das Umweltschutzgesetz auch vor bloss 
«lästigen Einwirkungen» bewahren, sowie «die natürlichen Lebensgrundlagen, 
insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauer-
haft erhalten».62 Das Raumplanungsgesetz hat gar den Zweck, «die Siedlungs-
entwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen 
Wohnqualität», «kompakte Siedlungen zu schaffen», sowie «das soziale, wirt-
schaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und 
auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hin-
zuwirken»63.  

Insbesondere die Baupolizei muss durch die Erteilung von Baubewilligungen al-
so auch Ziele verfolgen, welche nichts mit Gefahrenabwehr zu tun haben, son-
dern etwa rein ästhetisch, raumplanerisch oder denkmalschützerisch motiviert 
sind.64 Es ist oft sehr schwierig, diese Anliegen, welche gemäss dem einleitend 
umschriebenen Begriff eher der Sozialgestaltung zuzuordnen sind, von der Tä-
tigkeit der besonderen Gefahrenabwehr zu unterscheiden.65  

Andererseits ist die Verwaltungspolizei gerade nicht als Polizeibehörde ausge-
sondert, sondern kann als «normale» Verwaltungsbehörde bezeichnet werden.66 
Zwar werden gewisse Angestellte der Verwaltungspolizei � man denke etwa an 

                                                 
59  Vgl. REINHARD, S. 34. 
60  Vgl. SCHÄRMELI, S. 48. 
61  Art. 1 lit. c LMG, was nicht nur der Gesundheit, sondern auch etwa der Einhal-

tung religiöser Speisegebote oder der Ernährung gemäss einem bestimmten Le-
bensstil (bzw. Trend) dient. 

62  Art. 1 Abs. 1 USG; wobei es sich bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
teilweise um einen reinen Wohlstandsaspekt handelt und bzgl. der Frage, welche 
Biodiversität anzustreben ist, keineswegs Einigkeit besteht. 

63  Art. 1 Abs. 2 RPG. 
64  REINHARD, S. 10; SALADIN, S. 350; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu 

§ 53; vgl. SALADIN, S. 344 ff. auch allgemein zur Entwicklung, dass die öffentli-
chen Interessen, welche staatliche Eingriffe rechtfertigen, heute weit über den Po-
lizeibereich hinausgehen. 

65  Vgl. etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2432; LEUTERT, S. 61; REINHARD, 
S. 10; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 37; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 6 zu § 53. 

66  Vgl. SCHÄRMELI, S. 48; zur Abgrenzung der Polizei von der allgemeinen Verwal-
tung siehe ausführlich LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 28 ff. 
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einen Lebensmittel-, Bau-, oder Gewerbeinspektor � wie die Polizei i.e.S. «vor 
Ort tätig». Grösstenteils arbeiten sie aber «vom Schreibtisch aus».67  

Oftmals wird die Verwaltungspolizei nämlich im Bereich der Abwehr von abs-
trakten Gefahren tätig.68 Dies erfolgt etwa durch den Erlass von Verwaltungs-
verordnungen sowie insbesondere mittels Erteilung von Bewilligungen und ist 
eher auf Vorsorge und Planung ausgerichtet.69 Selbst wenn sie sich ausnahms-
weise der konkreten Gefahrenabwehr widmet, indem sie etwa Bewilligungen für 
die Berufsausübung, für Arzneimittel oder Bauten entzieht, welche die Sicher-
heitsauflagen nicht mehr erfüllen, bleibt sie i.d.R. hinter dem Schreibtisch. Das 
tatsächliche Handeln hingegen obliegt in erster Linie den Polizeikorps.70 Denn 
der Verwaltungspolizei fehlt grundsätzlich die für die Polizei i.e.S. typische 
Zwangsbefugnis im Sinne der Anwendung unmittelbaren physischen Zwangs, 
weshalb sie für die Durchsetzung ihrer Anordnungen regelmässig auf die Hilfe 
der Gemeinde- oder Kantonspolizei zurückgreifen muss.71 Nur ausnahmsweise 
wird sie durch ein Spezialgesetz zur Zwangsausübung legitimiert.72  

C) Fazit 

Insbesondere die (nahezu) exklusive Befugnis � teilweise gar Pflicht � der Poli-
zei i.e.S. und gewisser Bundesorgane, verfügungsfrei auch unmittelbaren Zwang 
anzuwenden, ist Rechtfertigung genug, auch nur sie und keine andere Verwal-
tungsbehörde als «Polizei» zu bezeichnen.73 Hinzu kommt der allgemeine Ge-
fahrenabwehrauftrag der Polizeikorps, welcher diese von den übrigen Staatsor-
ganen abgrenzt.74 Die Ansicht, der Begriff der institutionellen Polizei stehe in 
erster Linie für die Polizei i.e.S., wird schliesslich auch durch das Faktum unter-
stützt, dass Verwaltungsbehörden wie die Baupolizei vermehrt den Wortzusatz 

                                                 
67  Vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 zu § 53. 
68  Vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 53; LEUTERT, S. 61 und RÉMY, 

S. 10, schreiben ihr sogar nur die abstrakte Gefahrenabwehr zu. 
69  Vgl. JAAG/RÜSSLI, Nr. 3802; RAUBER, S. 50; REINHARD, S. 111; SCHÄRMELI, 

S. 51 m.w.H.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 27; SUTTER, Staatshaftung, 
S. 26; vgl. auch Kap. 1/2/III zum Begriff der (abstrakten und konkreten) Gefahr. 

70  RAUBER, S. 50; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 27; SUTTER, Staatshaftung, 
S. 26; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 27 zu § 54; BGE 111 Ia 322 f. (323), 
E. 6a; vgl. auch ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 268. 

71  LOBSIGER, Bereinigung, S. 405; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 und 17 zu 
§ 53; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 265. 

72  So etwa die Zollbehörden nach Art. 100 ff. ZG (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 18 zu § 53, welche diesbezüglich von «Sonderpolizei» sprechen). 

73  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 45; SALADIN, S. 348. 
74  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 41. 
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«-polizei» verlieren und neu etwa als «Abteilung»75 oder «Amt für Baubewilli-
gungen»76 bezeichnet werden. Dies ist zu begrüssen, ist dieser Wortzusatz doch 
lediglich ein «historisches Relikt»77 aus einer Zeit, in welcher «Polizei» noch 
keine ausgesonderte Behörde, sondern die gesamte Staatsverwaltung bezeichne-
te.78 

Nach der hier vertretenen Auffassung bezieht sich der institutionelle Polizeibe-
griff auf kantonaler Ebene also vor allem auf die kantonalen und, wenn wie et-
wa in den Städten Zürich und Winterthur vorhanden, die kommunalen Polizei-
korps, wobei sowohl die Sicherheits- als auch die Verkehrspolizei erfasst wer-
den.79 Obwohl auf Bundesebene keine Behörde speziell für die Aufgabe der Ge-
fahrenabwehr ausgesondert worden ist, kann man auf dieser Ebene aufgrund ih-
rer (Zwangs-)Befugnisse insbesondere das Grenzwachtkorps sowie das Kom-
mando Militärische Sicherheit, beschränkt auch die Bundeskriminalpolizei 
sowie der Bundessicherheitsdienst, unter den institutionellen Polizeibegriff sub-
sumieren.80  

2. Materieller!Polizeibegriff 

A) Definition 

Gemäss materiellem Polizeibegriff, der regelmässig auch funktioneller Polizei-
begriff genannt wird,81 bezeichnet das Wort «Polizei» die Funktion des Staates, 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sowie 

                                                 
75  Vgl. etwa für den Kanton Aargau 

https://www.ag.ch/de/bvu/bauen/baubewilligungen/baubewilligungen.jsp, zuletzt 
besucht am 30. März 2016. 

76  Vgl. etwa für die Stadt St. Gallen http://www.stadt.sg.ch/home/verwaltung-
politik/direktionen/bau-planung/amt-baubewilligungen.html, zuletzt besucht am 
30. März 2016; für die Stadt Zürich https://www.stadt-
zu-
erich.ch/hbd/de/index/ueber_das_departement/organisation/amt_fuer_baubewillig
ungen.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

77  REINHARD, S. 34; vgl. auch SCHÄRMELI, S. 49. 
78  Vgl. Kap. 1/1/II. 
79  Vgl. LANGENEGGER, S. 141. 
80  LOBSIGER, Bereinigung, S. 405, gemäss welchem auch das Departement für Um-

welt, Energie und Verkehr mit den polizeilichen Regelungen im Bahn- und Luft-
fahrtbereich genannt werden könnte; vgl. auch LANGENEGGER, S. 141. 

81  So z.B. bei ANDEREGG, Nr. 460; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 20; SUTTER, 
Staatshaftung, S. 24; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 ff. zu § 53; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 264 f.; vgl. hingegen MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 130, welcher den funktionellen und institutionellen Polizeibegriff gleichsetzt. 
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Störungen zu beseitigen.82 Er enthält gemäss herrschender Lehrmeinung sämt-
liches Handeln staatlicher Institutionen, welches diesem Zweck dient: Welche 
Verwaltungsstelle genau tätig wird und ob es sich dabei um die Legislative oder 
Exekutive handelt, spiele keine Rolle.83  

B) Beschränkung!auf!die!konkrete!Gefahrenabwehr? 

Um eine Ausuferung des materiellen Polizeibegriffs zu vermeiden, will nun ein 
Teil der Lehre diesen auf die Abwehr von konkreten Gefahren und Beseiti-
gung von Störungen beschränken.84 Dieser Forderung kommt durchaus eine ge-
wisse Berechtigung zu:  

Damit liesse sich einerseits grundsätzlich der Bereich der Rechtsetzung, aber 
auch ein Grossteil des Tätigkeitsbereichs der Verwaltungspolizei85 nicht mehr 
unter den Begriff subsumieren. Mit anderen Worten würde zwischen «interve-
nierendem Vollzug» auf der einen, sowie Rechtsetzung und «verwaltungsrecht-
licher Umsetzung (Verfügungen)» auf der anderen Seite unterschieden wer-
den.86 Letzteres sind beides Gebiete, in welchen die Abgrenzung von Gefahren-
abwehr und Sozialgestaltung, für welche sich im materiellen Polizeibegriff ge-
mäss einem Teil der Lehre gerade kein Platz findet,87 besondere Schwierigkeiten 
bereitet.  

Andererseits würde durch diese Begriffsbeschränkung ein anderer � vorverla-
gerter � Handlungsbereich des Staates nicht mehr unter den materiellen Poli-
zeibegriff fallen, welcher seinerseits diverse Spezialitäten aufweist und besonde-

                                                 
82  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 3 ff.; FAVRE, 100 ans, S. 259; GAMMA, 

S. 23 f. m.w.H.; GÖTZ, N 13 und 19 zu § 2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Nr. 2431; HARTMANN, S. 80 ff.; IMBODEN/RHINOW, S. 971; JOST, S. 15 m.w.H.; 
KNEMEYER, Polizei- und Ordnungsrecht, Nr. 24; LEUTERT, S. 55; LOBSIGER, 
Grundaufgaben, Nr. 59 mit Verweis aufs deutsche und französische Recht, wel-
che den materiellen Polizeibegriff nahezu identisch verwenden; MOHLER, Realak-
te, S. 462 f. m.w.H.; PFANDER, S. 13 und 90 ff.; PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, 
Nr. 19; REINHARD, S. 7 m.w.H.; RÉMY, S. 9; RITTER, S. 85; SCHENKE, Nr. 1 f. 
und 9; SCHWEGLER, Nr. 2; SUTTER, Staatshaftung, S. 24; ZÜND/ERRASS, General-
klausel, S. 264 f.; vgl. auch BGE 97 I 499 ff. (505), E. 4c; GYGI, Polizeibegriff, 
S. 237. 

83  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2431; vgl. auch ANDEREGG, Nr. 460 und 
Fn. 399; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 84; REINHARD, S. 7; RITTER, S. 83; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 ff. zu § 53. 
84  LEUTERT, S. 61; REINHARD, S. 11; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 37; für eine 

enge Auslegung auch MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 7; SALADIN, S. 348 ff. 
85  LEUTERT, S. 61; REINHARD, S. 11. 
86  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 84; PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 27. 
87  LEUTERT, S. 56 m.w.H.; vgl. auch SALADIN, S. 350. 
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ren gesetzgeberischen Sicherungen bedarf:88 Um ihre Aufgaben erfüllen zu kön-
nen, müssen die Sicherheitsbehörden unter Umständen bereits vor Auftreten ei-
ner konkreten Gefahr oder einer Störung (bzw. einer Straftat) die Möglichkeit 
haben, gewisse Informationen zu sammeln.89 Insbesondere angesichts der zur-
zeit bedeutendsten Gefahren, allen voran der organisierten Kriminalität sowie 
des Terrorismus, mehren sich die Schutzansprüche an den Staat, wobei v.a. der 
Bereich der präventiven Datenbearbeitung stetig an Bedeutung gewinnt.90 Der 
Staat «soll Wanzen legen, Sender verstecken, Computer hacken dürfen» � und 
dies teils ohne spezifischen Anfangsverdacht.91  

Schliesslich ist es gerade der Bereich der konkreten Gefahrenabwehr, der mit 
gewissen Besonderheiten aufwartet, welche etwa bei der Anwendung der 
rechtsstaatlichen Grundsätze, bei der Ausgestaltung des Rechtsschutzes oder 
auch der Staatshaftung zu berücksichtigen sind und entsprechend eine vom or-
dentlichen Verwaltungsrecht gesonderte Regelung als Polizeirecht rechtferti-
gen.92 Sie leitet sich beispielsweise oft aus offenen Aufgabenzuweisungen ab,93 
weshalb die einzelnen Tätigkeiten kaum vorweg exakt umschrieben werden 
können.94 Entsprechend kommt � im Gegensatz zu den anderen staatlichen Auf-
gabenbereichen � auch eine Anwendung der polizeilichen Generalklausel in 
Frage.95 Zusätzlich begründen konkrete Gefahren viel häufiger die Notwendig-
keit, unmittelbaren Zwang gegen Personen oder Sachen anzuwenden, was spe-
zifische Anforderungen an die Rechtsgrundlagen sowie an die ausführenden Be-
amten stellt.96 Die abstrakte Gefahrenabwehr hingegen, oft spezialgesetzlich ge-
nau determiniert, steht der übrigen Verwaltungstätigkeit viel näher97 und bedarf 
viel weniger einer differenzierten Behandlung.  

  

                                                 
88  Vgl. hierzu auch BIAGGINI, Gutachten, S. 261. 
89  REINHARD, S. 218; vgl. auch BIAGGINI, Gutachten, S. 260 ff. 
90  Vgl. FAVRE, enjeux, S. 17; PFANDER, S. 28 f.; RUCH, äussere und innere Sicher-

heit, Nr. 4; SUTTER, Naturgefahren, S. 178. 
91  Vgl. zum Ganzen ISRAEL, Tagesanzeiger; vgl. auch BRAND, NZZ; DENNINGER, 

Prävention, S. 222 ff. 
92  Vgl. Kap. 2/2 zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen, Kap. 2/4 zum Rechtsschutz 

und Kap. 3 zur Staatshaftung. 
93  REINHARD, S. 32. 
94  Vgl. etwa TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 53; vgl. auch ausführlich 

Kap. 1/2, inbes. 1/2/V. 
95  Vgl. MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 7; SALADIN, S. 348 f.; vgl. Kap. 2/2/I/4/B. 
96  Vgl. Kap. 2/2/I zum Legalitätsprinzip. 
97  Vgl. etwa SCHÄRMELI, S. 48; siehe auch SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 41 

Fn. 208, welche von der Verwaltungspolizei als «Teil der Verwaltung» sprechen. 
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C) Fazit 

Es muss eingeräumt werden, dass es sehr schwierig erscheint, etwa konkrete 
und abstrakte Gefahrenabwehr sinnvoll voneinander abzugrenzen.98 Eng damit 
verbunden ist die Problematik, Sozialgestaltung von der Tätigkeit der (besonde-
ren) Gefahrenabwehr zu unterscheiden:99 Einerseits wird mit Gefahrenabwehr 
auch ein friedliches und geregeltes Zusammenleben der Menschen bezweckt, 
andererseits können ebenso mittels sozialgestaltenden Massnahmen gewisse Ge-
fahren abgewehrt werden.100 Letzteres erscheint sogar von zentraler Bedeutung 
zu sein: «Symptombekämpfende Staatsgewalt», etwa in Form eines Einsatzes 
der Polizeikorps, kann und darf immer nur im Moment und für kurze Zeit zum 
Einsatz kommen.101 Längerfristig können Gefahren nur sinnvoll abgewehrt wer-
den, indem das Verhalten des Störers geändert wird, was wiederum das Lösen 
gesellschaftlicher Probleme bedingt.102  

Zweifellos wird der Staat nicht nur in der Gefahrenabwehr, sondern immer mehr 
auch leistend, beratend und gestaltend tätig.103 Umfasste der allgemeine materi-
elle Polizeibegriff früher noch den Hauptanteil staatlicher Aktivität, kann er heu-
te also nichts mehr über die generelle Staatszuständigkeit aussagen.104 Nach der 
hier vertretenen Ansicht sollte er aber nach wie vor dazu geeignet sein, die 
Kompetenzen derjenigen Behörden zu bestimmen, welche sich um die Sicher-
heit zu kümmern haben.105  

Selbst wenn � oder gerade weil � auch diese immer stärker im Bereich der Prä-
vention tätig werden, erscheint die Beschränkung der sicherheitsbehördlichen 
Kompetenzen und damit auch die (restriktive) Abgrenzung von Sozialgestaltung 
und Gefahrenabwehr unentbehrlich.106 Denn die Sicherheitsbehörden verfügen 
über mächtige, teilweise stark grundrechtseinschränkende Instrumente, deren 
Anwendungsbereich klar begrenzt und damit für den Bürger berechenbar sein 

                                                 
98  Vgl. auch SCHÄRMELI, S. 54 f. 
99  Vgl. etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2432 und 2473; LEUTERT, S. 61; 

REINHARD, S. 10; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 37; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 6 zu § 53. 
100  REINHARD, S. 7 m.w.H.; vgl. auch GYGI, Polizeibegriff, S. 242; JOST, S. 101, 113, 

124 f.; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 7; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, 
S. 265. 

101  PFANDER, S. 7. 
102  PFANDER, S. 7. 
103  PFANDER, S. 17. 
104  PFANDER, S. 17. 
105  Gl.M. PFANDER, S. 17 f. 
106  PFANDER, S. 18. 
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muss.107 Für einen Eingriff der Polizei eine Gefahr vorauszusetzen � für einen 
Eingriff ohne gesetzliche Grundlage sogar eine schwere und unmittelbare Ge-
fahr � ist dabei eine unerlässliche Absicherung.108 

3. Formeller!Polizeibegriff 

Ein Teil der Lehre umschreibt neben der Polizei im materiellen und institutio-
nellen Sinne noch eine dritte Kategorie, die Polizei im formellen Sinne.109 Ein 
anderer Teil der Lehre benutzt diesen Terminus anstelle des zuvor definierten 
institutionellen Polizeibegriffs oder verwendet diese beiden synonym.110 Teil-
weise werden der institutionelle und formelle Polizeibegriff aber auch als Unter-
kategorien eines neben dem materiellen Polizeibegriff stehenden zweiten, orga-
nisatorischen Polizeibegriffs gesehen.111  

Zwischen der Polizei im formellen und institutionellen Sinn gibt es tatsächlich 
einen engen Zusammenhang. Denn der formelle Polizeibegriff umfasst gemäss 
gängiger Definition den Tätigkeitsbereich der Polizei im institutionellen Sin-
ne,112 bezieht sich also direkt auf den institutionellen Polizeibegriff.113 Dennoch 
beschreibt er gemäss dieser Begriffsbestimmung eine Tätigkeit, womit er dem 
materiellen Polizeibegriff nahe steht. Deckungsgleich sind diese beiden Begriffe 
aber nicht, auch ist einer nicht einfach ein Ausschnitt des anderen:114  

Ein zentrales Element des formellen Polizeibegriffs, also des Tätigkeitsbereichs 
der Polizei im institutionellen Sinn, ist die Gefahrenabwehr für Rechtsgüter, de-
ren Schutz das Strafrecht vorsieht.115 Hinsichtlich der Aufklärung und Verhinde-

                                                 
107  PFANDER, S. 18. 
108  PFANDER, S. 18. 
109  Vgl. GAMMA, S. 24; HARTMANN, S. 68 ff.; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, 

S. 21; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 5; REINHARD, S. 27 ff.; ZÜND/ERRASS, 
Generalklausel, S. 264 und 266. 

110  FAVRE, 100 ans, S. 260; LEUTERT, S. 56; PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 19; 
RAUBER, S. 43; RÉMY, S. 9. 

111  So etwa bei SUTTER, Staatshaftung, S. 24; oder SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, 
Nr. 36, welche aber vom formell-institutionellen Polizeibegriff als Oberkategorie 
sprechen. 

112  GÖTZ, N 14 zu § 2; KNEMEYER, Polizei- und Ordnungsrecht, Nr. 25; MÜL-

LER/JENNI, Generalklausel, S. 5; REINHARD, S. 6 und 27; SCHENKE, Nr. 1 und 16; 
SCHWEGLER, Nr. 3; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 39; ZÜND/ERRASS, Gene-
ralklausel, S. 264. 

113  Vgl. auch MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 5. 
114  Vgl. SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 40; SUTTER, Staatshaftung, S. 27. 
115  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 54; vgl. auch PFANDER, S. 2 f. und 

91. 
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rung von Straftaten ist die Polizei i.e.S. so auch vorbehaltlos zuständig.116 Dies 
entspricht der Aufgabenumschreibung in gewissen Polizeierlassen: «Ziel ist es 
insbesondere, die Begehung von unmittelbar bevorstehenden oder die Fortset-
zung von bereits begonnenen Straftaten zu verhindern.»117 Zwar ist die Verhin-
derung von Straftaten ein Element des materiellen Polizeibegriffs, deren Aufklä-
rung fällt allerdings in den kriminalpolizeilichen Auftragsbereich.118 

Der formelle Polizeibegriff ist also einerseits weiter als der materielle, da die 
Polizei i.e.S. auch Aufgaben wahrnimmt, welche nicht unter den materiellen Po-
lizeibegriff fallen, wie eben etwa die Strafverfolgung, aber auch die Zwangsaus-
übung im Zusammenhang mit Amts-, Rechts- und Vollzugshilfe oder sogar die 
Wohlfahrtspflege.119 Andererseits umfasst der materielle Polizeibegriff, wenn 
auch gemäss oben vertretener Ansicht in beschränktem Masse, zusätzlich ver-
einzelt Tätigkeiten weiterer staatlicher Akteure.120 Betritt etwa die Feuerwehr 
ein brennendes Haus, um einen Menschen zu retten, so handelt sie durchaus ma-
teriell polizeilich, ohne aber zur Polizei im institutionellen Sinn zu gehören.121  

Die Relevanz dieser dogmatischen Zu- oder Einordnung des formellen Polizei-
begriffs ist wohl beschränkt. Zu sagen, es sei unnötig, eine Polizei im formellen 
Sinn abzugrenzen, da der Begriff inhaltsleer und rechtlich irrelevant sei,122 ist 
nach der hier vertretenen Ansicht aber falsch. Denn wie zuvor aufgezeigt wurde, 
rechtfertigt die (nahezu) exklusive Befugnis � teilweise gar Pflicht � der Polizei 
i.e.S. und gewisser Bundesorgane, verfügungsfrei auch unmittelbaren Zwang 
anzuwenden, nur sie und keine andere Verwaltungsbehörde als «Polizei» zu be-
zeichnen.123 Entsprechend ist es auch wichtig, ihren Tätigkeitsbereich genau zu 
bestimmen. Dieser wurde mittlerweile denn auch in sämtlichen Kantonen in Po-
lizeierlassen sowie in entsprechenden Bundesgesetzen normiert.124 Im nachfol-
genden Kapitel zu den sicherheitspolizeilichen Aufgaben (Kap. 1/2/IV) wird da-

                                                 
116  MANFRINI, S. 205; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 54. 
117  Art. 3 Abs. 1 Satz 2 PolG BE; vgl. auch Art. 8 Satz 2 PolG NE. 
118  REINHARD, S. 54; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 54; vgl. auch 

PFANDER, S. 2; RAUBER, S. 6; zur schwierigen aber wichtigen Abgrenzung vgl. 
Kap. 1/1/III/4/D. 

119  KNEMEYER, Polizei- und Ordnungsrecht, Nr. 25; REINHARD, S. 27; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 266. 

120  Vgl. KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 21; REINHARD, S. 7 und 27; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 40; SUTTER, Staatshaftung, S. 27. 
121  LEUTERT, S. 56; RÉMY, S. 11. 
122  Vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 1. 
123  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 45; SALADIN, S. 348. 
124  Vgl. das PolG BE oder PolG LU, in welchen bereits in Art. 1 bzw. § 1 die allge-

meinen Polizeiaufgaben geregelt werden. 
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rauf näher eingegangen, wobei auch gewisse nach wie vor bestehende Schwach-
stellen aufgezeigt werden sollen. 

4. Weitere!Polizeibegriffe 

A) Einleitung 

Neben den eben beschriebenen Polizeibegriffen finden sich im Polizeirecht noch 
weitere Begriffsunterscheidungen, wie etwa in Kantons- und Gemeindepolizei, 
Sicherheits-, Verkehrs- und Kriminalpolizei sowie in Verwaltungs- und Sonder-
polizei mit deren zahlreichen Untereinheiten.125 Diese Unterscheidungen sind 
nicht strikt an die Dreiteilung in materielle, institutionelle und formelle Polizei 
gebunden.126 Sie können nämlich teilweise als Kategorien des institutionellen 
Polizeibegriffs gesehen werden, als Untereinheiten der Polizeibehörden.127 
Teilweise werden sie aber auch als Beschreibung eines Tätigkeits- bzw. Aufga-
benbereiches verstanden128 oder stehen gleichzeitig für eine Institution wie auch 
eine Funktion129. Die Unterteilung in Kantons- und Gemeindepolizei bezieht 
sich schliesslich in erster Linie aufs relevante Territorium.130 

B) Sicherheitspolizei 

a) Sicherheitspolizei im materiellen Sinn 

Von den weiteren Polizeibegriffen ist der Begriff der Sicherheitspolizei für die 
vorliegende Arbeit am bedeutsamsten. Er wird in der Lehre mehrheitlich in ei-
nem materiellen Sinne gebraucht, zur Abgrenzung von anderen, etwa kriminal-
polizeilichen Aufgaben der Polizeibehörden.131 Entsprechend steht Sicherheits-
polizei für «die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die 
Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen».132  

                                                 
125  Vgl. z.B. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 139 und die folgenden Ausführungen. 
126  LEUTERT, S. 57. 
127  So z.B. bei RÉMY, S. 9 f.; auch RAUBER, S. 45 ff. beschreibt diese Polizeibegriffe 

im Kapitel «Die Polizei als Behörde»; vgl. auch REINHARD, S. 35 bzgl. der Si-
cherheitspolizei. 

128  Vgl. LEUTERT, S. 57; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 ff. zu § 53; REIN-

HARD, S. 32 spricht z.B. bzgl. der Unterscheidung von Sicherheits- und Verwal-
tungspolizei von einer Unterscheidung «im Bereich der materiellen Polizei». 

129  Vgl. z.B. REINHARD, S. 34 bzgl. der Kriminalpolizei. 
130  Vgl. etwa MOHLER, Polizeirecht, Nr. 139. 
131  REINHARD, S. 31; vgl. auch LEUTERT, S. 57. 
132  LEUTERT, S. 57 mit Verweis auf GAMMA, S. 25 Fn. 11 und S. 32 f.; REINHARD, 

S. 31; SCHMOHL, S. 137; vgl. auch etwa Art. 8 i.V.m. Art. 5 PolG NE; § 2 PolG 
SO; § 9 PolOG ZH. 
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Diese Tätigkeit bezieht sich auf die allgemeine, nicht spezialgesetzlich geregelte 
Gefahrenabwehr,133 welche sich etwa aus Polizeierlassen oder der polizeili-
chen Generalklausel ableiten lässt134 und zur Tätigkeit der Verwaltungspolizei 
subsidiär ist.135 Subsidiäre Zuständigkeit ist aber nicht mit aufgehobener Zu-
ständigkeit zu verwechseln:136 Die «normalen» Polizeibehörden behalten näm-
lich ihre Kompetenz, wenn die Verwaltungsbehörde «nicht rechtzeitig handeln 
kann»,137 wenn also zeitliche Dringlichkeit vorliegt.138 

Den Begriff der Sicherheitspolizei in diesem materiellen Sinn zu gebrauchen er-
scheint insbesondere mit Blick auf die sehr unterschiedliche Begriffsverwen-
dung in den kantonalen Polizeierlassen ungenau: Gewisse Polizeigesetze ver-
wenden ihn gar nicht und zählen die Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung 
undifferenziert als eine Aufgabe der (Kantons-)Polizei unter anderen auf.139 An-
dere verwenden den Begriff zwar, definieren ihn aber nicht.140 Dritte weisen der 
Sicherheitspolizei neben der konkreten Gefahrenabwehr und Störungsbeseiti-
gung noch weitere Aufgabenbereiche zu.141 Bei vierten könnte man den Ein-
druck erhalten, «Sicherheitspolizei» verweise eher auf eine bestimmte Polizei-
einheit, als auf einen Aufgabenbegriff.142 

b) Sicherheitspolizei im institutionellen Sinn 

Letzterem entsprechend wird der Begriff der Sicherheitspolizei in der Lehre 
teilweise in einem institutionellen Sinne verwendet. Ihn als Synonym zu «uni-
formierte Polizei» und «Polizei vor Ort» zu sehen,143 würde aber zu eng greifen. 
Denn auch etwa die Verkehrs- oder Grenzpolizei ist uniformiert und wird vor 
Ort tätig.144 Da diesen ebenfalls primär die Gefahrenabwehr obliegt, sie als Poli-

                                                 
133  REINHARD, S. 32; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 53. 
134  REINHARD, S. 32. 
135  GUSY, Nr. 134 ff.; REINHARD, S. 32; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu 

§ 53; vgl. auch etwa § 5 PolG BE; § 4 PolG BS; § 10 PolG NE; § 7 PolG SZ; 
§ 2 PolG ZG. 

136  Vgl. REINHARD, S. 33. 
137  § 5 PolG BE; § 4 PolG BS. 
138  GAMMA, S. 24 f. m.w.H.; GUSY, Nr. 136; REINHARD, S. 33; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 53. 
139  Z.B. PolG BS, insbes. § 2; PolG GE, insbes. Art. 3; PolG GR, insbes. Art. 2. 
140  Z.B. § 3 Abs. 1 lit. a PolG AG. 
141  Z.B. Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 PolG BE; § 17 PolG ZH. 
142  Z.B. Art. 8 i.V.m. Art. 5 PolG NE, gemäss welchem die Sicherheitspolizei ein-

greift, wenn zeitliche Dringlichkeit vorliegt � grundsätzlich unabhängig davon, 
ob es sich um eine materiell-polizeiliche Aufgabe handelt oder nicht. 

143  Vgl. etwa GAMMA, S. 24. 
144  Vgl. LEUTERT, S. 57 f.; vgl. auch etwa § 29 PolG BS; Art. 11 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 

 



1. Teil: Begriff der Polizei, ihre Aufgaben und Massnahmen 

22 
 

zeibehörde ausgesondert und insbesondere mit der Befugnis unmittelbarer 
Zwangsanwendung ausgestattet sind, fallen sie nach der hier vertretenen Auffas-
sung zwar auch unter den institutionellen Polizeibegriff. Insbesondere der all-
gemeine Gefahrenabwehrauftrag der Sicherheitspolizei auf der einen, die viel 
spezifischeren Aufgaben der Verkehrs-, und Grenzpolizei auf der anderen Seite, 
rechtfertigen es aber, diese Einheiten begrifflich auseinander zu halten.  

Sicherheitspolizei und «uniformierte Polizei» bzw. «Polizei vor Ort» gleichzu-
setzen, widerspricht des Weiteren teilweise auch den Begriffsverwendungen in 
den Kantonen. Gewisse Kantone unterscheiden nämlich ausdrücklich zwischen 
einer Regionalpolizei als «eigentliche Frontpolizei», welche «meistens als erste 
am Ereignisort» interveniert und «sowohl kriminal-, verkehrs- wie auch sicher-
heitspolizeiliche Anliegen zu bearbeiten»145 hat, sowie einer separaten Sicher-
heitspolizei, welche «die Spezialversorgung im Bereiche der Gefahrenabwehr» 
wahrnimmt und damit oft nicht unmittelbar vor Ort, sondern auch etwa im Be-
reich der reinen Organisation tätig wird146.147 Wie dieses Beispiel aber zeigt, 
entspricht es doch der Realität in vielen Kantonen, den Begriff der Sicherheits-
polizei im institutionellen Sinn zu verwenden � weist er doch regelmässig auf 
eine bestimmte Einheit der Polizeikorps hin:148  

In der Mehrheit der Kantone ist die Kantonspolizei grds. nach den klassischen 
Tätigkeitsbereichen � vorab die Kriminal, Verkehrs- und Sicherheitspolizei � 
organisiert. Letzterer obliegen dabei regelmässig nicht nur sicherheitspolizeili-
che Aufgaben, sondern sie ist eher «als eigentliche Stabsorganisation geglie-
dert»,149 bzw. als eine Art Auffangeinheit gedacht, welche sämtliche polizeili-

                                                 
Abs. 1 PolG FR; Art. 23 Abs. 1 PolG JU. 

145  http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/ 
de/ueber_uns/org/rp.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

146 http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/ 
de/ueber_uns/org/sipo.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

147  Vgl. auch etwa die Organisation im Kanton Aargau, in welchem grds. die Mobile 
Einsatzpolizei als erste vor Ort tätig wird, die Sicherheitspolizei hingegen nur ei-
ne Untereinheit einer anderen Abteilung bildet, welcher nicht nur sicherheitspoli-
zeiliche Aufgaben und auch Schreibtischarbeiten obliegen (https://www.ag.ch/de/ 
dvi/kantonspolizei/kapo_auftrag/organisation/mobile_einsatzpolizei_2/mobile_ei
nsatzpolizei_1.jsp, zuletzt besucht am 30. März 2016); vgl. auch die Organisation 
im Kanton Graubünden (http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ ka-
po/ueberuns/organisation/Seiten/default.aspx, zuletzt besucht am 30. März 2016). 

148  Vgl. auch etwa RAUBER, S. 47. 
149  http://www.kapo.tg.ch/xml_42/internet/de/application/d5382/f5620.cfm, zuletzt 

besucht am 30. März 2016. 
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chen Aufgaben bearbeitet, «soweit sie nicht einer anderen Abteilung zugewiesen 
sind»150:151  

Dazu gehört etwa die Kantonspolizei Luzern mit ihrer Organisation einer Polizei 
i.e.S. in Verkehrs- und Kriminalpolizei sowie Sicherheitspolizei Land und 
Stadt.152 Letztere nehmen allerdings ebenfalls diverse Aufgaben im Bereich der 
«Strafverfolgung gemäss Strafprozessordnung», also kriminalpolizeiliche Auf-
gaben, wahr.153  

Auch die Kantonspolizei Zürich ist eher klassisch organisiert und sondert, neben 
gewissen Stabsstellen sowie einer Verkehrs-, Kriminal-, Flughafen- und Regio-
nalpolizei, eine Sicherheitspolizei aus. Neben gewissen Aufgaben der Gefahren-
abwehr und Störungsbeseitigung führt diese aber beispielsweise auch «das Poli-
zeigefängnis, bildet Polizeihunde aus, spürt Umweltsünder auf, kontrolliert den 
Waffenhandel» und «ahndet Verletzungen des Geschäftsgeheimnisses».154  

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kanton Graubünden, wo zwar die gewohnte 
Terminologie verwendet wird, aber beispielsweise die Untereinheit «Fliegende 
Einsatzleitier» der Sicherheitspolizei «verkehrs-, kriminal- und sicherheitspoli-
zeiliche Aktionen mit dem Helikopter unterstützen».155 

Im Kanton Aargau bezeichnet die Sicherheitspolizei lediglich eine Untereinheit 
der Abteilung «Führung & Einsatz», wobei als weitere Abteilungen etwa eine 
«Kriminalpolizei» und eine «Mobile Einsatzpolizei» vorgesehen sind. Die Si-
cherheitspolizei ist hier weder ausschliesslich noch als einzige Einheit für si-

                                                 
150  § 15 Abs. 1 DR SZ. 
151  Vgl. neben den in der Folge genannten Beispiele auch etwa die Kantonspolizei 

Appenzell Ausserrhoden (https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-
und-sicherheit/kantonspolizei/ueber-uns/sicherheitspolizei/, zuletzt besucht am 
30. März 2016); Kantonspolizei Nidwalden (http://www.nw.ch/de/verwaltung/ 
aemter/?amt_id=483, zuletzt besucht am 30. März 2016); Kantonspolizei Schwyz 
(§ 15 DR SZ i.V.m. § 1 PolG SZ); Kantonspolizei Solothurn (§ 2 � 4 PolG SO); 
Kantonspolizei St. Gallen (Art. 1 PolV SG); Kantonspolizei Thurgau (http:// 
www.kapo.tg.ch/xml_42/internet/de/application/d5382/f5620.cfm, zuletzt be-
sucht am 30. März 2016); Kantonspolizei Zug 
(http://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/zuger-polizei/organisation, zu-
letzt besucht am 30. März 2016). 

152  § 8 Abs. 1 PolV LU. 
153  https://polizei.lu.ch/abteilungen/sicherheitspolizei_land, zuletzt besucht am 

30. März 2016; vgl. zur Kriminalpolizei Kap. 1/1/III/4/D. 
154  http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/ueber_uns/org/      

sipo.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
155  http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/ueberuns/organisation/ 

sicherheitspolizei/Seiten/FEL.aspx, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
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cherheitspolizeiliche Aufgaben tätig, sondern sie «koordiniert die Einsatztrai-
nings und die Einsätze».156 

In einer weiteren Gruppe von Kantonen wird die Terminologie «Sicherheitspoli-
zei» gar nicht verwendet und eine andere Abteilung, etwa die «Verkehrs- und 
Einsatzpolizei», stellt die «verkehrs- und sicherheitspolizeiliche Grundversor-
gung» sicher.157 

Etwas andere Begrifflichkeiten finden sich schliesslich in den Westschweizer 
Kantonen, wo regelmässig die «Gendarmerie» für die «Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit zuständig» ist, daneben aber auch andere, 
etwa Aufgaben der Strafverfolgung, wahrnimmt.158 Die Einheit, welcher über-
wiegend kriminalpolizeiliche Aufgaben zukommen, wird teilweise «police judi-
ciaire»,159 teilweise aber auch «police de sûreté»,160 zu Deutsch eigentlich «Si-
cherheitspolizei», genannt. 

  

                                                 
156  https://www.ag.ch/de/dvi/kantonspolizei/kapo_auftrag/organisation/support_1/ 

Fuehrung.jsp, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
157  So im Kanton Appenzell Innerrhoden (http://www.ai.ch/de/verwaltung/fachbe 

reiche/?amt_id=765, zuletzt besucht am 30. März 2016); vgl. auch Kanton Bern 
(http://www.police.be.ch/police/de/index/ueber-uns/organisation/Organigramm. 
html, zuletzt besucht am 30. März 2016); Kanton Uri (http://www.ur.ch/de/ver 
waltung/verwaltungorg/welcome.php?amt_id=848&page=1, zuletzt besucht am 
30. März 2016). 

158  Vgl. etwa den Kanton Freiburg (http://www.fr.ch/pol/de/pub/ueber_uns/organi 
sation/gendarmerie.htm, zuletzt besucht am 30. März 2016 und Art. 9 PolG FR); 
vgl. auch den Kanton Genf (https://www.geneve.ch/police/nos-services/gendar 
merie/, zuletzt besucht am 30. März 2016 und Art. 6 Abs. 1 lit. g PolG GE); den 
Kanton Jura (Art. 10 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 16 PolG JU); den Kanton Neuen-
burg (Art. 51 PolV NE); den Kanton Waadt (Art. 36 PolG VD); den Kanton Wal-
lis (Art. 3 lit. a PolG VS und Art. 4 Abs. 1 und 2 PolV VS); vgl. auch Art. 13 
PolG TI («Gendarmeria»); vgl. dazu RÉMY, S. 10 und 12. 

159  Kanton Genf (Art. 6 Abs. 1 lit. f PolG GE und https://www.geneve.ch/police/nos-
services/pj/, zuletzt besucht am 30. März 2016); Kanton Jura (Art. 19 PolG JU); 
Kanton Neuenburg (Art. 9 PolG NE); Kanton Wallis 
(http://www.policevalais.ch/a-notre-propos/organisation-et-services/, zuletzt be-
sucht am 30. März 2016); im Kanton Tessin «Polizia giudiziaria» (Art. 14 PolG 
TI). 

160  Art. 12 PolG FR (französische Ausführung � in der deutschen Ausführung wird 
wiederum der Begriff der Kriminalpolizei verwendet); Art. 41 PolG VD; Art. 3 
lit. b PolG VS und Art. 4 Abs. 1 und 3 PolV VS. 
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c) Fazit 

Aus diesen Betrachtungen folgt, dass der Begriff der Sicherheitspolizei in den 
Kantonen zum Teil gar nicht und wenn, dann sehr unterschiedlich verwendet 
wird. Es handelt sich dabei also nicht um einen einheitlichen, gefestigten Be-
griff, welcher im Polizeirecht entscheidend sein könnte. Da «Sicherheitspolizei» 
sowie «sicherheitspolizeilich» in den Polizeierlassen aber doch sehr oft verwen-
det werden, soll ihnen für die vorliegende Arbeit eine Bedeutung zugesprochen 
werden:  

Mit Blick auf die tatsächliche Situation in den Kantonen soll «Sicherheitspoli-
zei» in der Folge für eine bestimmte Behörde bzw. Institution stehen, «sicher-
heitspolizeilich» hingegen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Abwehr 
von Gefahren und Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit ver-
wendet werden.161  

Der Begriff der Sicherheitspolizei kann so aber nicht auf einen klar begrenzten 
Tätigkeitsbereich hinweisen, mit anderen Worten sind die Begriffe «Sicher-
heitspolizei» sowie «sicherheitspolizeilich» keineswegs deckungsgleich. Denn 
zum einen nehmen zunehmend auch andere Akteure sicherheitspolizeiliche 
Aufgaben wahr: Nicht nur andere Einheiten innerhalb der Kantonspolizei, son-
dern auch etwa Private oder die Armee.162 Wie zuvor beschrieben, kommen der 
Sicherheitspolizei zum andern je nach Kanton aber auch weitere Tätigkeitsge-
biete zu. Wenn es sie denn gibt, hat sie eher eine Stabs- oder Querschnittsfunk-
tion und kann auch kriminal-163 oder verwaltungspolizeilich164 tätig werden. Ge-
nerell können sicherheits-, verkehrs- und kriminalpolizeiliche Angelegenheiten 
insbesondere in kleinen Kantonen den gleichen öffentlichen Angestellten oblie-
gen. Sogar gewisse verwaltungspolizeiliche Belange können von den allgemei-
nen Einheiten verfolgt werden.165  

                                                 
161  Vgl. den Bundesrat im BERICHT MALAMA, S. 4503, welcher den Begriff der Si-

cherheitspolizei aber auch im materiellen Sinn verwendet. 
162  Vgl. z.B. Kap. 1/2/IV/2/B/b und Kap. 1/2/IV/4/E. 
163  Vgl. Kap. 1/1/III/4/D. 
164  So ist die Sicherheitspolizei in diversen Kantonen z.B. als Bewilligungsinstanz 

im Bereich von Waffen und Sprengstoffen tätig; vgl. z.B. den Kanton Appenzell 
Ausserrhoden (https://www.ar.ch/verwaltung/departement-inneres-und-
sicherheit/kantonspolizei/ueber-uns/sicherheitspolizei/, zuletzt besucht am 
30. März 2016); oder den Kanton Thurgau (http://www.kapo.tg.ch/xml_42/inter 
net/de/application/d5382/f5620.cfm, zuletzt besucht am 30. März 2016); vgl. 
auch Kap. 1/1/III/4/E. 

165  A.M. LEUTERT, S. 57, wobei er sich auf S. 59 bzgl. der Verkehrspolizei gleich 
selbst widerspricht. 
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Bevor nun aus diesen Erkenntnissen ein Fazit bezüglich des für diese Arbeit re-
levanten Polizeibegriffs gezogen werden kann, soll auf die eben oft verwendeten 
Begriffe der Verkehrs-, Kriminal- und Verwaltungspolizei kurz eingegangen 
werden. 

C) Verkehrspolizei 

Wie bereits angesprochen, sehen diverse kantonale Polizeierlasse eine Ver-
kehrspolizei vor.166 Materiell bezeichnet dies die Überwachung, Regelung und 
kurzfristige Signalisation im Strassenverkehr.167  

Der Begriff wird aber regelmässig auch in einem institutionellen Sinne ver-
wendet, was durchaus gerechtfertigt erscheint: Obwohl die Aufgaben der Ver-
kehrspolizei auch kriminalpolizeilicher168 oder verwaltungspolizeilicher169 Art 
sein können, besteht ihr Auftrag in erster Linie in der Gefahrenabwehr im 
Strassenverkehr.170 Sie kann beispielsweise bei Eisglätte vorsorglich eine tiefe-
re Geschwindigkeit signalisieren oder bei einem Verkehrsunfall die Strasse si-
chern, um die Verkehrsteilnehmer vor (weiteren) Schädigungen zu schützen.171  

Da sie des Weiteren organisationsrechtlich als Polizeibehörde ausgesondert ist 
und unter Umständen die Befugnis hat, unmittelbaren physischen Zwang anzu-
wenden, soll der Begriff der Verkehrspolizei in dieser Arbeit � analog zum Be-
griff der Sicherheitspolizei � primär im institutionellen Sinne verwendet, Ver-
kehrspolizei also als Behörde bzw. Institution verstanden werden. Mit der Si-
cherheitspolizei weist diese neben den gleichartigen Aufgaben noch weitere 
Ähnlichkeiten auf, etwa hinsichtlich ihres (uniformierten) Auftretens.172 

Verkehrs- und Sicherheitspolizei scheinen sich also primär dadurch zu unter-
scheiden, dass der sicherheitspolizeiliche Auftrag der Verkehrspolizei grund-
sätzlich auf den Strassen- und Gewässerverkehr eingegrenzt, derjenige der Si-
cherheitspolizei hingegen allgemeiner Natur ist.173 Weil die Verkehrspolizei re-
gelmässig als erste vor Ort ist, obliegt ihr aber oft auch in der allgemeinen si-

                                                 
166  Art. 4 PolG BE; § 8 Abs. 1 lit. e PolV LU; Art. 7 PolG NE; § 11 PolOG ZH. 
167  Art. 4 PolG BE; SCHWEGLER, Nr. 25. 
168  Etwa indem sie Verletzungen von Strassenverkehrsregeln ahndet (LEUTERT, S. 59 

und Fn. 243; REINHARD, S. 32); vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 25; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 zu § 53. 
169  Etwa indem sie Fahrzeuge auf die Einhaltung von Strassenverkehrsregeln kon-

trolliert (LEUTERT, S. 59 und Fn. 244; REINHARD, S. 32). 
170  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 zu § 53. 
171  SCHWEGLER, Nr. 25. 
172  LEUTERT, S. 58. 
173  LEUTERT, S. 59. 
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cherheitspolizeilichen Tätigkeit der «erste Zugriff».174 Deshalb wird sie von ge-
wissen Autoren als Teilbereich der Sicherheitspolizei gesehen, was keineswegs 
abwegig erscheint.175 Da es sich in der Polizeirechtspraxis bei den beiden aber 
nur selten um eine geschlossene, sondern regelmässig um zwei separate Einhei-
ten handelt,176 sollen sie in dieser Arbeit begrifflich auseinander gehalten wer-
den.  

D) Kriminalpolizei 

Institutionell steht der Begriff der Kriminalpolizei für eine ausgesonderte 
Dienststelle, nämlich für diejenigen Einheiten der Polizeibehörden, welchen ein-
zig die Aufklärung sowie Verfolgung von Straftaten obliegt.177 Sie werden spe-
ziell kriminalistisch ausgebildet und mit Spezialhilfsmitteln ausgestattet.178 
Auch wenn sie viele Alltagsfälle fast bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens 
selbständig aufarbeiten können,179 weil sie im Rahmen des Ermittlungsverfah-
rens «den für eine Straftat relevanten Sachverhalt fest» stellen180 und die Staats-
anwaltschaft nur «über schwere Straftaten sowie über andere schwer wiegende 
Ereignisse» unverzüglich informieren müssen,181 sind sie bei der Strafverfol-
gung doch mehrheitlich nur Hilfsorgan182 und unterstehen der Aufsicht und 
Weisungsbefugnis der Staatsanwaltschaft bzw. des zuständigen Gerichts.183 
Selbständige Kompetenzen der Kriminalpolizei sind hingegen regelmässig bei 
unaufschiebbaren, dringenden Massnahmen gegeben.184 

Materiell bezeichnet Kriminalpolizei die Tätigkeit der Strafverfolgung185 und 
wird teilweise auch gerichtliche Polizei genannt.186 Sie dient eigentlich nicht di-

                                                 
174  Z.B., indem sie bis zum Eintreffen der eigentlich zuständigen Beamten einen 

Verkehrsteilnehmer festhält, bei dem im Rahmen einer Verkehrskontrolle 
Sprengstoff gefunden wurde (LEUTERT, S. 59 Fn. 242). 

175  So z.B. RAUBER, S. 47. 
176  Siehe die Quellen im Kap. 1/1/III/4/B zur Sicherheitspolizei. 
177  RAUBER, S. 47; REINHARD, S. 34; RÉMY, S. 10. 
178  REINHARD, S. 34 m.w.H. 
179  PIETH, S. 61 ff.; vgl. auch JEANNERET/KUHN, Nr. 6004, welche aber nur von einer 

«certaine autonomie» der Polizei sprechen. 
180  Art. 306 Abs. 1 StPO. 
181  Art. 307 Abs. 1 StPO. 
182  LEUTERT, S. 60 mit Verweis auf GAMMA, S. 26 f.; PFANDER, S. 95; RAUBER, 

S. 48. 
183  JEANNERET/KUHN, Nr. 6004 und 6007; PIETH, S. 63. 
184  Vgl. etwa Art. 210 Abs. 1, Art. 217, Art. 241 Abs. 4, Art. 263 Abs. 3 StPO; vgl. 

auch PFANDER, S. 95. 
185  BERICHT MALAMA, S. 4505; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 51; PFANDER, 

S. 95; REINHARD, S. 34; RÉMY, S. 10. 
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rekt der Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, sondern folgt 
erst in deren Anschluss � nämlich, wenn bereits eine Straftat vorliegt.187  

Sicherheits- und kriminalpolizeiliche Tätigkeit sind aber doch eng verbun-
den:188 Nicht nur, weil bei sicherheitspolizeilichen Handlungen allenfalls Mass-
nahmen aus dem Bereich der Kriminalpolizei,189 und umgekehrt,190 notwendig 
werden. Sondern ebenfalls, weil durch die Begehung von Straftaten auch die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung gestört oder zumindest gefährdet werden 
kann.191 Zu denken sei etwa an die Entführung eines Kindes, welche einerseits 
Ermittlungen gegen den mutmasslichen Täter (also kriminalpolizeiliche Aufga-
ben), andererseits Suche und Schutz des Opfers (also sicherheitspolizeiliche 
Aufgaben) erfordert.192  

Die Kriminalpolizei im materiellen Sinn von den sicherheitspolizeilichen Auf-
gaben abzugrenzen, ist somit nicht immer einfach, aber durchaus bedeutsam.193 
Denn zum einen richtet sich erstere nur teilweise nach den allgemeinen Polizei-
erlassen,194 mehrheitlich aber nach der Strafprozessordnung.195 Die Tätigkeit der 
Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung hingegen wird neben den kantonalen 

                                                 
186  So v.a. in den französischsprachigen Kantonen, vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a PolG GE; 

Art. 5 Abs. 1 lit. d PolG NE; Art. 1 Abs. 2 PolG VD; dazu auch REINHARD, S. 35; 
RÉMY, S. 10; SCHWEGLER, Nr. 24; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 (Hin-
weis) zu § 53; vgl. aber auch etwa Art. 2 PolG BE; im BERICHT MALAMA, 
S. 4505, wird mit «kriminalpolizeilich» die Handlungen der Polizei im Vorer-
mittlungsverfahren und mit «gerichtspolizeilich» Tätigkeiten des Ermittlungsver-
fahrens, welche sich nach der StPO richten, bezeichnet. 

187  LEUTERT, S. 60; RAUBER, S. 47; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 41 Fn. 209. 
188  Vgl. hierzu auch BGE 140 I 353 ff. (360 f.), E. 5.2; HANSJAKOB, S. 33; MÜLLER, 

PolG BL, S. 128 ff.; PFANDER, S. 96. 
189  Etwa, wenn bei einer sicherheitspolizeilichen Identitätsfeststellung eine Straftat 

festgestellt wird (vgl. BGE 136 I 87 ff. (94), E. 3.4; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 20). 

190  Etwa, wenn bei Ermittlungen der Kriminalpolizei auf einmal eine Gefährdungs-
lage entsteht, auf welche sofort reagiert werden muss (vgl. TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 20). 

191  RÉMY, S. 12; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 20 ff.; vgl. auch BE-

RICHT MALAMA, S. 4502. 
192  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 54; vgl. auch die Beispiele bei TRO-

CHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 21. 
193  GAMMA, S. 27; PFANDER, S. 79 f. und 96; RÉMY, S. 12; SCHMOHL, 

S. 138 m.w.H.; vgl. auch BGE 136 I 87 ff. (94), E. 3.4. 
194  Vgl. etwa § 2 Abs. 2 PolG ZH. 
195  HANSJAKOB, S. 33; MÜLLER, PolG BL, S. 130; PFANDER, S. 80 Fn. 7; RÉMY, 

S. 13; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 und 21 zu § 53; vgl. auch § 3 Abs. 1 
lit. c PolG AG; Art. 2 PolG BE; § 1a PolG LU; § 2 Abs. 2 PolG ZH. 
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Polizeigesetzen durch die unterschiedlichsten Rechtsquellen geregelt, was etwa 
hinsichtlich des Rechtsschutzes zu Unterschieden führen kann.196  

Zum andern gelten für die beiden Aufgabenbereiche teilweise auch unterschied-
liche Prinzipien:197 Die konkrete Gefahrenabwehr, insbesondere, wenn sie 
Rechtsgüter wie Leib und Leben im Blickfeld hat, muss schnell und situations-
angepasst erfolgen. Die Strafverfolgung hingegen muss grds. strengeren Mass-
stäben genügen, da sie einem weniger bedeutsamen Rechtsgut dient, nämlich 
dem Strafverfolgungsanspruch der Gemeinschaft.198 Sie untersteht im Gegensatz 
zur sicherheitspolizeilichen Tätigkeit denn auch der Aufsicht der Staatsanwalt-
schaft.199 

Als Ansatzpunkt für die Abgrenzung von präventiver sicherheitspolizeilicher 
sowie repressiver kriminalpolizeilicher Tätigkeit dient der Begriff des Ver-
dachts:  

Richten sich Handlungen der Polizei nämlich erst auf die Erkennung, ob gewisse 
Straftaten begangen wurden oder kurz vor der Begehung stehen, befinden sie 
sich unter Umständen noch im Bereich der Vorermittlungen, welche die Voraus-
setzungen zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach Art. 306 StPO nicht 
erfüllen und sich somit noch auf die kantonalen Polizeigesetze stützen.200 Das 
polizeiliche Handeln richtet sich diesfalls also erst auf die Begründung eines 
Verdachts oder legitimiert sich lediglich durch einen unbestimmten Anfangsver-
dacht, kriminalistische Erfahrungswerte oder reine Vermutungen.201  

Liegt hingegen ein genügender Tatverdacht auf eine strafbare Handlung vor, 
kommen die Normen der StPO, insbesondere deren Rechtsschutzbestimmungen, 
zur Anwendung.202 Da die Abgrenzungsfragen offensichtlich heikel und noch 
nicht abschliessend geklärt sind, muss gewährleistet werden, dass auch in der 
präventiven sicherheitspolizeilichen Tätigkeit, speziell etwa bei verdeckten Er-

                                                 
196  Vgl. RÉMY, S. 12 und MÜLLER, PolG BL, S. 130, insbes. zur Aufsicht; vgl. zu 

den unterschiedlichen Rechtsgrundlagen etwa Kap. 1/3/IV und V; zum Rechts-
schutz Kap. 2/4. 

197  PFANDER, S. 79 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 54; vgl. hingegen 
BGE 140 I 353 ff. (361), E. 5.2 und 136 I 87 ff. (94), E. 3.4, wonach im Wesent-
lichen die gleichen Voraussetzungen für Grundrechtseingriffe sowie dieselben 
verfassungsrechtlichen Garantien zum Schutz von Grundrechten gelten, weshalb 
es auch naheliegend sei, einen harmonisierten Rechtsschutz vorzusehen. 

198  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 54. 
199  SCHMOHL, S. 138 m.w.H. 
200  BGE 140 I 353 ff. (365), E. 6.1; HANSJAKOB, S. 34; SCHMOHL, S. 138 m.w.H. 
201  BGE 140 I 353 ff. (365), E. 6.1; HANSJAKOB, S. 34. 
202  Vgl. HANSJAKOB, S. 33; SCHMOHL, S. 138 m.w.H. 
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mittlungen und Internetüberwachungen, ein wirkungsvoller Rechtsschutz für die 
Betroffenen besteht.203 

E) Verwaltungs-!und!Sonderpolizei 

«Als verwaltungspolizeilich wird die Abwehr von Gefährdungen zur Wahrung 
der öffentlichen Ordnung, Sicherheit, Gesundheit und anderer Polizeigüter durch 
den Einsatz verwaltungsrechtlicher Mittel verstanden.»204 Dies ist in den Spezi-
algesetzen des Bundes und der Kantone geregelt und umfasst nahezu die gesam-
te Bandbreite staatlicher Aufgaben.205  

Die Behörden selbst, welche in diesen Bereichen tätig werden, mit «Verwal-
tungspolizei» zu bezeichnen, ist nach der hier vertretenen Auffassung aber abzu-
lehnen: Ihr Handeln hat nämlich zum einen nicht immer etwas mit Polizei im 
materiellen Sinne zu tun,206 zum andern fallen sie auch nicht unter die hier ver-
wendete Definition der Polizei im institutionellen Sinne.207 Es sollte deshalb 
vermieden werden, diese Behörden mit dem Suffix «Polizei» zu versehen.208  

Eher noch gerechtfertigt ist dieser Wortzusatz bei der Sonderpolizei. Denn letz-
tere, etwa die Zoll- und Justizvollzugsbehörden, der Jagd- und Fischereiaufseher 
oder das Grenzwachtkorps, sind zwar ebenfalls Verwaltungs(polizei)-
behörden.209 Deshalb obliegt ihnen grundsätzlich auch nur die Erfüllung von 
(spezial-)gesetzlich genau determinierten Aufgaben und nicht die allgemeine 
Gefahrenabwehr.210 Im Vergleich zur normalen Verwaltungspolizei sind sie aber 
einerseits nach Gesetz befugt, ihre Anordnungen selbständig auch mittels poli-
zeilichen Zwangs durchzusetzen.211 Andererseits kommen für die kantonalen 
Sonderpolizeibehörden die Regeln der allgemeinen Polizeierlasse zur Anwen-
dung, sofern das einschlägige Spezialgesetz nichts anderes normiert.212  

 

                                                 
203  HANSJAKOB, S. 34 ff. 
204  BERICHT MALAMA, S. 4506. 
205  BERICHT MALAMA, S. 4507. 
206  Vgl. Kap. 1/1/III/2. 
207  Vgl. Kap. 1/1/III/1. 
208  Vgl. REINHARD, S. 34. 
209  RAUBER, S. 48; REINHARD, S. 33; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 53. 
210  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 20; RAUBER, S. 48; REINHARD, S. 33; 

vgl. aber Kap. 1/2/IV/2/B/g und Kap. 1/3/V/3 zur Wahrnehmung gewisser si-
cherheitspolizeilicher Aufgaben durch das Grenzwachtkorps. 

211  RAUBER, S. 48; REINHARD, S. 33; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 53. 
212  REINHARD, S. 33 f., welcher in Fn. 206 aber darauf hinweist, dass diesem Punkt 

in der Praxis keine grosse Bedeutung zukommt. 
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IV. Fazit:!Enges!Verständnis!des!Polizeibegriffs 

Wie in den vorausgehenden Kapiteln dargelegt wurde, sind die verschiedenen 
Polizeibegriffe mehrdeutig und zumeist konturlos. Deutlich mehr Klarheit 
könnte erreicht werden, wenn nicht nur der Begriff der Sicherheitspolizei, son-
dern der Begriff der Polizei generell nur noch im institutionellen Sinne ver-
wendet würde.213  

Dabei sollte aber von einem engen Verständnis ausgegangen werden und die 
verschiedenen Einheiten der Verwaltungspolizei, so etwa die Bau- und Lebens-
mittelpolizei, nicht mehr mit dem Zusatz «-polizei» versehen werden. Dieses 
Suffix sollte lediglich der Polizei i.e.S. vorbehalten sein, was auch dem alltägli-
chen Sprachgebrauch am ehesten entspricht und somit der Begriffsgenauigkeit 
förderlich ist. Die diesbezüglich rege verwendeten Begriffe der Sicherheits-, 
Kriminal-, Verkehrs-, oder auch Regional- und Seepolizei, sollen aber nur als 
speziell ausgeschiedene Organisationen verstanden werden und können auf-
grund ihrer unterschiedlichen Verwendung in den Kantonen kaum verallgemei-
nernd etwas über den genauen Tätigkeitsbereich der einzelnen Behörden aussa-
gen.  

Der materielle Polizeibegriff sollte nach der hier vertretenen Auffassung der 
Klarheit zuliebe aufgegeben214 und durch die jeweilige � möglichst genaue � 
Aufgabenumschreibung ersetzt werden. Dies soll die Bedeutung der Abgren-
zung der verschiedenen Aufgabenbereiche betonen:215 Es muss nicht etwa nur 
der Auftrag der Gefahrenabwehr gegenüber anderen Aufträgen der allgemeinen 
Verwaltung abgegrenzt werden � je nach Tätigkeitsbereich kommen auch inner-
halb der Polizei i.e.S. unterschiedliche Prinzipien zur Anwendung, weshalb auch 
diesbezüglich differenziert werden muss.216 Hier ist aber zu betonen, dass eine 
reine Unterscheidung der Gefahrenabwehr von anderen Aufgaben noch nicht zu 
einer Begriffsklarheit beiträgt.217 Einerseits ist dieser Auftrag selbst unpräzis,218 
andererseits befassen sich neben dem Polizeirecht unzählige weitere Gebiete mit 
der Abwehr vor Gefahren.219  

                                                 
213  So bereits PFANDER, S. 19. 
214  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 127; PIEROTH/SCHLINK/KNIESEL, Nr. 27; 

REINHARD, S. 6 ff., insbes. S. 26; a.M. JOST, S. 126. 
215  Vgl. auch MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 7. 
216  PFANDER, S. 79 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 54.; vgl. auch GY-

GI, Polizeibegriff, S. 248. 
217  Vgl. so bei PFANDER, S. 19. 
218  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 46; vgl. auch Kap. 1/2/III. 
219  Vgl. GYGI, Polizeibegriff, S. 241; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 58. 
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Für die vorliegende Untersuchung muss deshalb der Kreis der relevanten poli-
zeilichen Handlungen eingeschränkt werden: Wie oben bereits beschrieben wur-
de, ist der verwaltungspolizeiliche Aufgabenbereich gegen besondere Gefahren 
gerichtet und weist insbesondere aufgrund der Technizität regelmässig eine be-
achtlich hohe Normdichte, ja gar einen Hang zum Detail auf.220 Der kriminalpo-
lizeiliche Aufgabenbereich dient der Erkennung, Bekämpfung und Verfolgung 
begangener Straftaten221 und wird überwiegend durch die StPO und deren Leit-
prinzipien beherrscht.  

Lediglich der sicherheitspolizeiliche Auftrag ist allgemeiner Art, gilt also 
(subsidiär) unabhängig von bestimmten Personen, Bereichen oder Gegenständen 
für alle Gefahren.222 Wie bereits im Kapitel zum materiellen Polizeibegriff an-
gesprochen, weist er entsprechend gewisse Besonderheiten auf, welche unter 
anderem im Hinblick auf die Staatshaftung zu berücksichtigen sind und klare, 
strenge rechtsstaatliche Grenzen erfordern: Das sicherheitspolizeiliche Handeln 
leitet sich etwa oft aus offenen Aufgabenzuweisungen ab,223 weshalb die ein-
zelnen Tätigkeiten kaum vorweg exakt umschrieben werden können.224 Entspre-
chend kommt � im Gegensatz zu den anderen staatlichen Aufgabenbereichen � 
auch eine Anwendung der polizeilichen Generalklausel in Frage.225 Die vorlie-
gende Untersuchung soll sich also zum einen auf ihn, also den Bereich der all-
gemeinen Gefahrenabwehr sowie Störungsbeseitigung für die öffentliche Si-
cherheit konzentrieren.  

Zum andern soll sie sich auf den entsprechenden Tätigkeitsbereich der Polizei 
im institutionellen Sinn beschränken, weshalb der Schwerpunkt auf dem Han-
deln der kantonalen und kommunalen Polizeikorps und gewissen Bundesbehör-
den, etwa des Grenzwachtkorps und des Kommandos Militärische Sicherheit 
liegen wird. Denn nur diesen kommt grds. die Befugnis zu, verfügungsfrei auch 
unmittelbaren Zwang gegen Personen oder Sachen anzuwenden, was spezifi-
sche Anforderungen an die Rechtsgrundlagen sowie an die ausführenden Beam-
ten stellt.226 Dennoch wird es notwendig sein, auch das Handeln von Dritten, 
etwa privaten Sicherheitsdiensten und der Armee, in die Untersuchung einzube-

                                                 
220  Vgl. zur hohen Normdichte im Verwaltungsrecht TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 27 zu § 1. 
221  BERICHT MALAMA, S. 4505. 
222  Vgl. PFANDER, S. 81. 
223  REINHARD, S. 32. 
224  Vgl. etwa TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 53; vgl. auch ausführlich 

Kap. 1/2/IV/2 und 3 sowie insbes. Kap. 1/2/V. 
225  Vgl. MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 7; SALADIN, S. 348 f.; vgl. Kap. 2/2/I/4/B. 
226  Vgl. Kap. 2/2/I zum Legalitätsprinzip; vgl. auch HARTMANN, S. 68, welcher be-

reits davon sprach, der Zwang sei wesentliches Merkmal der Sicherheitspolizei. 
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ziehen, ist doch vermehrt die Tendenz zu beobachten, diesen sicherheitspolizei-
liche Aufgaben zu übertragen.  

Wie im zweiten Teil dieser Arbeit erläutert wird, konzentrieren wir uns hinsicht-
lich der Handlungsinstrumente auf das reale sicherheitspolizeiliche Handeln, 
nicht aber auf die konkrete Gefahrenabwehr mittels anderer verwaltungsrechtli-
cher Massnahmen wie etwa den Entzug von Bewilligungen. Denn die Realakte 
sind es, auf welche hinsichtlich rechtsstaatlicher Grenzen sowie Staatshaftung 
ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss. 
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2. Kapitel: Sicherheitspolizeiliche Aufgaben  

I. Einleitung 

Nachdem im letzten Kapitel dem für diese Arbeit relevanten Polizeibegriff 
schärfere Konturen gegeben wurde, sollen in diesem Kapitel die sicherheitspoli-
zeilichen Aufgaben definiert werden. Dies ist mit Blick auf den 3. Teil zur 
Staatshaftung in zweierlei Hinsicht von grundlegender Bedeutung:  

Einerseits ist es aus allgemeiner verwaltungsrechtlicher Sicht wichtig, den Auf-
gabenbereich der Polizei zu definieren. Denn wird etwas als «öffentliche Aufga-
be», beispielsweise als Polizeiaufgabe erkannt, fliessen bereits daraus etliche 
Rechtswirkungen:1 So ist der Aufgabenträger zum einen etwa an die Grundrech-
te gebunden und muss zu ihrer Verwirklichung beitragen.2 Auch bedarf es zur 
Auslagerung seiner Aufgabe einer formell-gesetzlichen Grundlage.3 Auf beide 
Punkte wird bezüglich der sicherheitspolizeilichen Tätigkeit in einem späteren 
Teil dieser Arbeit eingegangen.4 Zum andern hängt aber auch die Anwendbar-
keit einiger bedeutsamer Bestimmungen wie derjenigen der Datenschutzgesetze, 
der Verwaltungsrechtspflegegesetze oder des Staatshaftungsrechts davon ab, ob 
es sich bei einer Aufgabe um eine öffentliche, etwa eine polizeiliche handelt.5 

Andererseits ist es aus haftungsrechtlicher Sicht essentiell, die Aufgaben der Po-
lizei zu kennen: Eine Haftung des Staates für die Tätigkeit seiner Beamten setzt 
regelmässig voraus, dass deren Handlung einerseits widerrechtlich war und an-
dererseits in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtung erfolgte.6 Für die Beurtei-

                                                 
1  Vgl. zur rechtlichen Relevanz des Begriffs «öffentliche Aufgabe» RÜTSCHE, öf-

fentliche Aufgaben, S. 153 f. 
2  Art. 35 Abs. 2 BV: «Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte 

gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen.» 
3  Art. 178 Abs. 3 BV: «Verwaltungsaufgaben können durch Gesetz Organisationen 

und Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts übertragen werden, die 
ausserhalb der Bundesverwaltung stehen.»; da die Aufgabenübertragung die Ein-
heit der Verwaltungsorganisation und das Staatsmonopol beeinträchtigt, handelt 
es sich hierbei um einen allgemeinen Grundsatz des öffentlichen Rechts, der auch 
von den Kantonen berücksichtigt werden muss (BGE 138 I 196 ff. (201), 
E. 4.4.3. m.w.H.). 

4  Zu den Grundrechten vgl. Kap. 2/3, zur Auslagerung sicherheitspolizeilicher Tä-
tigkeiten Kap. 1/3/VI/3. 

5  So RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 153 f. mit Verweisen auf Gesetzesbe-
stimmungen. 

6  Vgl. Art. 3 Abs. 1 VG und ausführlich Kap. 3/3/II zur Ausübung einer amtlichen 
Funktion, sowie Kap. 3/3/IV zur Widerrechtlichkeit. 
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lung beider Haftungsvoraussetzungen braucht man also Kenntnis des Aufgaben-
bereichs des Beamten: Nur so kann zum einen sein Funktionsbereich definiert 
und zum andern seine Handlungspflichten bestimmt werden, wobei letztere 
nicht nur als Rechtfertigungsgründe zum Ausschluss, sondern im Unterlassungs-
fall möglicherweise auch zur Begründung der Widerrechtlichkeit und damit der 
Haftung dienen können.  

Bereits bei der Erläuterung des Polizeibegriffs wurde aufgezeigt, dass die Auf-
gaben der Polizei ausserordentlich weit und vielfältig, je nach Zeitepoche sogar 
umfassend sind, sich die vorliegende Arbeit aber auf einen bestimmten Aufga-
benbereich, nämlich den sicherheitspolizeilichen, konzentrieren soll. Dieser be-
inhaltet gemäss Bundesrat primär die «Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung und die Beseitigung von Störungen».7 Bevor in den fol-
genden Unterkapiteln dargelegt werden kann, wer in unserem föderalistischen 
Staats hierfür zuständig ist, welche sicherheitspolizeilichen Aufgaben also dem 
Bund (Kap. 1/2/IV/2), den Kantonen und den Gemeinden (Kap. 1/2/IV/3) zu-
kommen, müssen zuvor einige essentielle Begriffe, nämlich zuerst diejenigen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Kap. 1/2/II) und anschliessend dieje-
nigen der Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung (Kap. 1/2/III) untersucht 
werden. Wie bereits der Polizeibegriff sind sie unbestimmt und interpretations-
bedürftig.8  

II. Begriff!der!öffentlichen!Sicherheit!und!Ordnung 

1. Sicherheit!als!umfassender!Begriff 

A) Sicherheit!als!Idee!der!Abwesenheit!von!Risiken 

a) Mehrdeutigkeit des Sicherheitsbegriffs 

Gemäss Duden ist der Begriff der Sicherheit mehrdeutig und steht unter ande-
rem für «Gewissheit».9 Der Ausdruck «Gewissheit» ist für sich alleine aber in-
haltslos und muss immer in Bezug zu etwas gesetzt werden, um Sinn zu erge-
ben. Dasselbe gilt für den Sicherheitsbegriff.10 Entsprechend wird Sicherheit re-
gelmässig negativ definiert, etwa als «Leben ohne Unsicherheiten» oder «Vor-
stellung eines Lebens ohne Sorge».11 Die Ursachen dieser Unsicherheiten oder 

                                                 
7  BERICHT MALAMA, S. 4503; vgl. auch etwa MÜLLER, PolG BL, S. 128. 
8  MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 1 ff.; PFANDER, S. 82. 
9  http://www.duden.de/rechtschreibung/Sicherheit, zuletzt besucht am 30. März 

2016; vgl. zur Definition auch WÜRMLI, Sicherheit, S. 3 ff. 
10  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 12. 
11  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 1, etwa mit Verweis auf BRUGGER, S. 7; RUCH, 
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Sorgen werden dabei zum einen in der Aussenwelt, im Physischen und zum an-
dern im Verhalten anderer Menschen, im Psychischen geortet.12 Die Sicherheit 
umfasst demgemäss unzählige Themenfelder, ja gar sämtliche Lebensbereiche � 
etwa die nationale und internationale, innere und äussere, individuelle, soziale, 
politische, technische, wirtschaftliche, medizinische, Rechts-, Reaktor-, Stras-
sen- und Datensicherheit.13 

Im gleichen Sinne umschreibt PFANDER Sicherheit als «Idee der Abwesenheit 
von Risiken», wobei er letztere im Gegensatz zu anderen Autoren14 in einem 
untechnischen Sinn verwendet und etwa mit «Gefahren(momenten)» und «Be-
drohungen» gleich setzt.15 Wie er selbst anerkennt, ist eine solche Auffassung 
von Sicherheit, «total und universell»,16 ein rein theoretischer Idealzustand, wel-
cher in der Realität weder vorkommen kann, noch vorkommen soll.17  

Absolute Sicherheit ist undenkbar.18 Denn zum einen würde eine vollständige 
Abwesenheit von Risiken totale Kontrolle, Beherrschung sämtlicher Lebensbe-
reiche durch den Staat bedingen, was weder mit unserem Staats- und Bürger-
rechtsverständnis zu vereinbaren,19 noch mit Blick auf die beschränkten staatli-

                                                 
Regulierungsfragen, S. 387; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 1; vgl. auch 
DENNINGER, Prävention, S. 223; DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 8 zu 
Art. 57 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 12; WÜRMLI, Sicherheit, S. 3. 

12  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 2 ff., insbes. Nr. 2, 4 und 7. 
13  BRUGGER, S. 10; HOFMANN/LEDERGERBER, S. 16 ff.; RUCH, Sicherheit und Frei-

heit, Nr. 28 ff.; WÜRMLI, Sicherheit, S. 3; vgl. auch allgemein die Vielfalt der 
Beiträge in JUCHLI/WÜRMLI/HAUNREITER. 

14  Vgl. zum Begriff des Risikos etwa KOLLER/SCHINDLER, S. 281 f.; MOHLER, Ver-
netzung von Sicherheit, Nr. 50 ff., insbes. Nr. 54 f.; REINHARD, S. 122 ff.; RUCH, 
Sicherheit und Freiheit, Nr. 22; RUCH, Regulierungsfragen, S. 389 f.; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 8 und 28. 
15  PFANDER, S. 1; vgl. auch DENNINGER, Prävention, S. 222; KOLLER/SCHINDLER, 

S. 281; RAUBER, S. 5 f.; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 13 und 17; SCHWEI-

ZER, Sicherheit, S. 163 f. 
16  PFANDER, S. 2; vgl. auch EICHENBERGER, aBV-Kommentar, N 154 zu 

Art. 102 aBV; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 9. 
17  PFANDER, S. 1; RAUBER, S. 9 m.w.H.; vgl. auch RUCH, Sicherheit und Freiheit, 

Nr. 21 f.; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 1; WÜRMLI, Sicherheit, S. 3; 
vgl. hierzu auch KOLLER/SCHINDLER, S. 285 f. zur Verwahrungsinitiative aus 
dem Jahr 2004, mit welcher ein «Nullrisiko» angestrebt wurde. 

18  KOLLER/SCHINDLER, S. 282 und 288; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 12; RITTER, 
S. 107; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 21 f.; RUCH, Regulierungsfragen, 
S. 391; WÜRMLI, Sicherheit, S. 3 f. 

19  Vgl. auch LIENHARD, innere Sicherheit, S. 135; RAUBER, S. 9; RUCH, Sicherheit 
und Freiheit, Nr. 2 f.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 5 f.; vgl. auch 
Kap. 1/2/II/3. 
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chen Ressourcen möglich wäre.20 Zum andern würde es auch voraussetzen, dass 
Klarheit darüber besteht, was «Abwesenheit von Risiken» überhaupt bedeutet.21 
Diesbezüglich ist zu bedenken, dass die Einschätzung dieser Risiken eine objek-
tive und eine subjektive Dimension hat:22  

b) Objektive Risikoeinschätzung 

Die erste Herausforderung ist, die objektiv bestehenden Gefahren für die gültige 
soziale Ordnung überhaupt feststellen und ihre Bedeutung abschätzen zu kön-
nen. Letzteres beinhaltet, dass man sowohl die Eintretenswahrscheinlichkeit und 
das Schadenspotential dieser Gefahren, als auch die Wirkung möglicher Ge-
genmassnahmen kennt.23  

Dieser Herausforderungen nehmen sich Vertreter diverser Fachgebiete an, da-
runter nicht nur Juristen, sondern auch etwa Ökonomen, Soziologen, Psycholo-
gen und Politiker.24 Als Beispiel sei der Bereich der Naturgefahren erwähnt: Auf 
Bundesebene haben sich diverse Fachstellen, darunter das Bundesamt für Um-
welt, Meteo Schweiz, das Institut für Schnee und Lawinenforschung sowie der 
Schweizerische Erdbebendienst zusammen geschlossen, um im Zusammenhang 
mit diversen Naturgefahren die notwendigen Informationen zu sammeln und ge-
gebenenfalls Massnahmen zu ergreifen.25 Im selben Bereich ist die Nationale 
Plattform Naturgefahren PLANAT tätig, welche sich aus 18 Fachleuten zusam-
mensetzt und zum Ziel hat, die Vorbeugung gegen Naturgefahren zu verbes-
sern.26  

Die Erkenntnisse solcher Experten können dem Staat teilweise schon voraus-
schauend als Grundlage seiner sicherheitspolitischen Tätigkeit dienen und sind 
deshalb von grosser Bedeutung.27 Sie dürfen aber auch nicht überschätzt wer-
den, ist nämlich «erkenntnistheoretisch Gewissheit eben nicht zu erlangen»28 � 
mit anderen Worten sind wissenschaftliche Erkenntnisse weder unfehlbar 
noch jemals vollständig.29 In gewissen Bereichen fehlen auch schlicht wissen-

                                                 
20  Vgl. BGE 126 II 300 ff. (315), E. 5b m.w.H. 
21  Vgl. SUTTER, Staatshaftung, S. 28. 
22  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 15; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 15.  
23  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 17. 
24  ENGELI, S. 11; RAUBER, S. 6. 
25  Vgl. http://www.naturgefahren.ch/home/ueber-uns/naturgefahrenfachstellen-des-

bundes.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
26  Vgl. http://www.planat.ch/de/planat/ueber-uns/, zuletzt besucht am 30. März 

2016; vgl. dazu auch SUTTER, Staatshaftung, S. 29 mit weiteren Beispielen. 
27  SUTTER, Staatshaftung, S. 28 ff. 
28  SUTTER, Staatshaftung, S. 28 m.w.H.; vgl. auch SUTTER, Naturgefahren, S. 180. 
29  Vgl. auch DENNINGER, Prävention, S. 222; KOLLER/SCHINDLER, S. 283; REIN-
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schaftliche Erhebungen,30 was kaum erstaunt: Denn die Bedrohungen unserer 
Zeit sind vielschichtig und umfassend, denke man neben den Naturkatastrophen 
und dem Klimawandel nur etwa an die zunehmende Disparität zwischen Indust-
rie- und Entwicklungsländern und daraus folgenden Migrationsproblemen, an 
die Selbstgefährdung der Zivilisation durch moderne, etwa atomare, biochemi-
sche oder informationelle Technologien, an Terrorismus und organisierte Kri-
minalität oder den Zerfall staatlicher Strukturen in gewissen Regionen.31  

Objektiv die bestehenden Risiken abschliessend einzuschätzen ist also gar nicht 
möglich. Gleichzeitig kann die Arbeit der Wissenschaftler, auf Produktion von 
Wissen und damit Gewissheit ausgerichtet, für das Sicherheitsbewusstsein ab-
träglich sein: Je mehr man nämlich weiss, desto mehr kennt man auch offene 
Fragen, mögliche Bedrohungen, was Ungewissheit und damit Unsicherheit be-
wirkt.32 Hinzu kommt somit die zweite Herausforderung, dass die Risikoein-
schätzung subjektiv geprägt ist:33  

c) Subjektive Risikoeinschätzung 

Dass die Risikoeinschätzung subjektiv geprägt ist, gilt bereits bezüglich der 
Wahrnehmung der Risiken, welche auf tatsächlichen aber auch irrigen Ein-
drücken der Bevölkerung über gewisse Situationen basiert.34  

Einerseits stimmen diese regelmässig nicht mit der Realität, mit bestehenden 
wissenschaftlichen Erkenntnissen überein.35 Ein Beispiel ist die Kriminalität, 
welche in der Schweiz seit ein paar Jahren objektiv abnimmt.36 Dennoch steigt 
die Kriminalitätswahrnehmung und damit die Kriminalitätsfurcht der Bevölke-
rung stetig an � Verbrechenshäufigkeit und das eigene Opferrisiko werden ver-
mehrt überschätzt.37  

Andererseits ist die Wahrnehmung der Risiken auch innerhalb der Bevölkerung 
unterschiedlich.38 Um beim vorigen Beispiel zu bleiben: Besonders überschätzt 

                                                 
HARD, S. 125; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 83; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 28 und 2.  
30  KOLLER/SCHINDLER, S. 283; REINHARD, S. 125. 
31  Vgl. BERICHT SIPOL 2010, S. 5146 ff.; PFANDER, S. 1 f.; RAUBER, S. 5; RITTER, 

S. 106 ff.; SCHWEIZER, Sicherheit, S. 161 ff. 
32  DENNINGER, Prävention, S. 223. 
33  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 15; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 84. 
34  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 15; vgl. auch REINHARD, S. 126; SCHWEIZER, Sicher-

heit, S. 165 f. 
35  KOLLER/SCHINDLER, S. 282 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 3 ff. 
36  AEBERSOLD, S. 6. 
37  AEBERSOLD, S. 6. 
38  KOLLER/SCHINDLER, S. 282 ff.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 15; RUCH, Sicherheit 
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werden die Kriminalitätszahlen von Zuschauern privater Fernsehsender, auf 
welchen tagtäglich schwere Verbrechen gezeigt werden.39 Konsumenten von öf-
fentlich-rechtlichen Medien schätzen die Kriminalität zwar auch zu hoch ein, 
sind aber von den Zahlen der Polizeistatistik etwas weniger weit entfernt.40 Die 
unterschiedliche Risikowahrnehmung zeigt sich auch im alljährlichen Angstba-
rometer des GfS Zürich: So fühlten sich 2013 die Westschweizer generell deut-
lich bedrohter als die Deutschschweizer und Personen mit einer tiefen Bildung 
oder einem tiefen Einkommen zeigten signifikant höhere Ängste als hoch Gebil-
dete bzw. Personen mit hohem Einkommen.41  

Ist schon die Wahrnehmung der Risiken subjektiv geprägt, so gilt dies erst recht 
bezüglich der Akzeptanz der Risiken:42 Die Nationale Plattform Naturgefahren 
lancierte ihre Publikation zum Sicherheitsniveau für Naturgefahren vom August 
2013 auf ihrer Homepage mit folgenden Worten:43 «Eine 100-prozentige Si-
cherheit vor Naturgefahren gibt es nicht. Dies bedeutet, dass gewisse Risiken in 
Kauf genommen werden müssen. Wie wird festgelegt, welche Risiken akzepta-
bel sind und welche nicht? Und wer legt diese Grenze � das angestrebte Sicher-
heitsniveau � fest?» 

Diese Risikoakzeptanz beinhaltet also die Frage nach den zumutbaren Risiken, 
welche einerseits eine Wertung der Eintretenswahrscheinlichkeit und des Scha-
denspotential der Gefahren, andererseits aber auch eine Abwägung mit anderen 
Zielen und Interessen voraussetzt.44 Denn zum einen bewirkt die Bekämpfung 
von Bedrohungen allenfalls ihrerseits gewisse (weniger erhebliche) Schäden: 
Man denke etwa an einen Gastwirt, welchem die Gäste und damit der Umsatz 
ausbleibt, weil seine Strasse zum Schutz vor Krawallschäden gesperrt wird.45  

Zum andern sind Risiken nicht nur negativ konnotiert, sie können auch mit ei-
nem Nutzen verbunden sein.46 Entsprechend hat sich der Gesetzgeber und damit 
die Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten mehrmals dagegen entschieden, ge-
wisse gefährliche Vorrichtungen oder Tätigkeiten, wie die Eisenbahn, den Stras-

                                                 
und Freiheit, Nr. 86 m.w.H.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 28. 

39  AEBERSOLD, S. 6. 
40  AEBERSOLD, S. 6. 
41  Angstbarometer 2013 des GfS Zürich, S. 3, publiziert unter http://www.gfs-

zh.ch/, zuletzt besucht am 30. März 2016.  
42  Vgl. KOLLER/SCHINDLER, S. 283 ff.; REINHARD, S. 126; RUCH, Regulierung, 

S. 391. 
43  http://www.planat.ch/de/home/, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
44  KOLLER/SCHINDLER, S. 283; REINHARD, S. 126; vgl. auch RUCH, Sicherheit und 

Freiheit, Nr. 24; RUCH, Regulierung, S. 390. 
45  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 23. 
46  REINHARD, S. 126; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 89. 
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senverkehr und die Luftfahrt, die Jagd, Gentechnik und Kernenergie oder auch 
Sprengstoffe generell zu verbieten � sie werden wegen ihres überwiegenden ge-
sellschaftlichen Nutzens geduldet.47 Mittels Gefährdungshaftung wird aber im-
merhin das finanzielle Risiko regelmässig demjenigen auferlegt, welcher den 
wirtschaftlichen oder ideellen Nutzen aus der Vorrichtung oder Tätigkeit zieht.48 
Wer etwas Gefährliches betreibt oder ausübt ist damit selbst dafür verantwort-
lich, dass genügend Sicherheit besteht und andere nicht geschädigt werden.49 

Dass nicht nur die Wertung der Gefahren, sondern auch die Abwägung mit den 
damit verbundenen Nutzen von Person zu Person unterschiedlich ist, muss nicht 
weiter ausgeführt werden. Wie schon die Wahrnehmung, ist also auch die Ak-
zeptanz der Risiken in der Bevölkerung verschieden und weicht überdies regel-
mässig von den wissenschaftlichen Erkenntnissen ab, welche selbst weder un-
fehlbar noch vollständig sind. Ein subjektiver Massstab bei der Einschätzung 
von Risiken führt also zwangsweise zu sehr unterschiedlichen Resultaten, 
weshalb das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung kaum Richtlinie für polizeili-
ches Handeln sein kann.50 Dem entsprach zwar noch die ältere Rechtspre-
chung.51 In jüngerer Zeit scheint das Bundesgericht das Sicherheitsempfinden 
der Bevölkerung aber vermehrt auch als Leitbild für die Rechtsetzung zu se-
hen.52 Diese Entwicklung erscheint in Anbetracht der dargestellten Überlegun-
gen als fragwürdig53 und ist wohl auf einen gewissen medialen und damit politi-
schen Druck zurückzuführen54. 

  

                                                 
47  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 28 ff.; vgl. auch RUCH, Sicherheit und Freiheit, 

Nr. 18; RUCH, Regulierung, S. 391; vgl. auch KOLLER/SCHINDLER, S. 287 f. zur 
Gesetzgebung im Bereich Strassenverkehr und Waffen. 

48  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 30 m.w.H.; MÜLLER, Handkommentar, N 18 zu 
Art. 41 OR. 

49  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 18, vgl. auch Nr. 97. 
50  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 26; vgl. Auch RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 93. 
51  Vgl. BGE 125 I 369 ff. (387), E. 7b.dd, wonach bei der Frage, ob die Polizei in 

einer Situation eingreifen darf, ein objektiver Massstab gilt: «Es kann nicht allein 
auf das subjektive Empfinden der Belästigten ankommen, auch wenn es sich um 
das Empfinden einer Mehrheit des Publikums handeln sollte». 

52  Vgl. BGE 136 I 1 ff. (11), E. 4.4.2 mit Verweis auf HANGARTNER, S. 742: «Das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stellt ein Faktum dar, das die Rechtssetzung 
legitimerweise beeinflussen darf und muss, wenn es aufgrund von Erhebungen 
festgestellt wird.»; vgl. auch BGE 132 I 7 ff. (12), E. 7.2; 132 I 49 ff. (62), E. 7.1. 

53  Vgl. auch TÖNDURY/YOUSSEF, S. 26. 
54  Vgl. HANGARTNER, S. 742. 
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d) Fazit 

Klar wurde nach diesen Ausführungen also, in den Worten von JOACHIM RIN-

GELNATZ, erst eines: «Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.» Sicher-
heit ist also «weder objektiv noch subjektiv ein Faktum, ein Zustand, worüber es 
Gewissheit gibt».55  

Worüber es keine Gewissheit gibt, das kann aber auch nicht Schutzgegenstand 
sicherheitspolizeilichen Handelns sein. Der Gesetzgeber muss abwägen und be-
stimmen, wie Sicherheit zu interpretieren ist und welches Mass an Sicherheit die 
Gesellschaft will:56 Das Gesetz muss also den Sicherheitsmassstab festlegen und 
so eine Grundlage für Sicherheitsentscheide bieten.57 Es gilt nun, diesen recht-
lich relevanten Sicherheitsbegriff zu definieren.58  

B) Umfassende!Sicherheitspolitik!im!21.!Jahrhundert 

a) Umfassender Sicherheitsbegriff der BV 

Wie einleitend festgestellt, wird in diversen Gesetzen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung als Schutzgegenstand sicherheitspolizeilichen Handelns bezeich-
net.59 Diese Formulierung unterscheidet sich vom Sicherheitsauftrag, welcher 
im Zweckartikel der BV normiert ist. Art. 2 Abs. 1 BV verzichtet nämlich auf 
die Zweiteilung in «Sicherheit und Ordnung» und auferlegt dem Staat stattdes-
sen, «die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes» zu wahren60.61  

Diese Aufgabe wurde in der alten BV noch etwas umständlicher mit «Behaup-
tung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen aussen» sowie «Handhabung 
von Ruhe und Ordnung im Innern» umschrieben.62 Man könnte deshalb anneh-
men, dass «Sicherheit» in der neuen BV für die «innere Sicherheit», «Unabhän-
gigkeit des Landes» hingegen für die «äussere Sicherheit» steht. Berücksichtigt 
man aber den Grund für die neue Ausdrucksweise, ergibt sich ein anderes Bild:  

In der Botschaft zur neuen BV wurde nämlich festgehalten, innere und äussere 
Sicherheit könnten � angesichts der gegenwärtigen Bedrohungen, welche sich 

                                                 
55  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 16 mit Verweis auf RUCH, Sicherheit und Freiheit, 

Nr. 22; vgl. auch SUTTER, Naturgefahren, S. 180. 
56  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 88. 
57  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 88. 
58  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 32. 
59  Vgl. auch PFANDER, S. 82. 
60  Art. 2 Abs. 1 BV; BOTSCHAFT BV, S. 399. 
61  Vgl. RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 3. 
62  BOTSCHAFT BV, S. 127; zur Umformulierung vgl. auch MOHLER, Vernetzung von 

Sicherheit, Nr. 3. 
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weder an territoriale noch an organisatorische Grenzen halten �63 kaum mehr 
auseinander gehalten werden.64 Entsprechend prägte der Bundesrat in seinem 
Bericht über die Sicherheitspolitik der Schweiz aus dem Jahr 2000 einen neuen 
Sicherheitsbegriff, der innen- wie auch aussenpolitische Elemente umfasste.65 
Daran wurde 10 Jahre später festgehalten und der Begriff der Sicherheit losge-
löst von dieser Differenzierung in vier Bereiche aufgeteilt:66  

«a. polizeiliche Gefahrenabwehr, Staatsschutz und Strafverfolgung;  

b. Vorbeugung, Vorsorge und Bewältigung von natur- und zivilisationsbeding-
ten Katastrophen und Notlagen;  

c. Abhalten und Abwehr eines militärischen Angriffs;  

d. Wahrung der Interessen der Schweiz im Ausland und Beiträge zum internati-
onalen Krisenmanagement.»  

Unsere BV scheint also, zumindest als Ganzes, von einem umfassenden Si-
cherheitsbegriff auszugehen, der neben macht- und kriminalpolitischen auch 
technologische, natürliche, ja gar kulturelle, ethnische, soziale und wirtschaftli-
che Bedrohungen einbezieht.67 Er hat sich von traditionellen Sicherheitskonzep-
ten, welche sich vor allem auf zwischenstaatliche Beziehungen bezogen, ent-
fernt und wurde um den völkerrechtlichen Begriff der «Menschlichen Sicher-
heit» ergänzt.68 Letzterer umfasst «die Förderung und Sicherung des Friedens, 
die Entwicklungshilfe, die Stärkung der Menschenrechte und der Demokratie, 

                                                 
63  BERICHT SIPOL 2010, S. 5159; vgl. auch etwa MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 5. 
64  BOTSCHAFT BV, S. 127; vgl. dazu auch etwa BELSER, BSK, N 12 zu Art. 2 BV; 

BERICHT MALAMA, S. 4476; zu den Stärken, welche der Föderalismus für das Si-
cherheitssystem Schweiz bewirkt vgl. auch BERICHT USIS II, S. 26; ENGELI, S. 8; 
HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 80; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 6 und 23; MÜL-

LER, innere Sicherheit, S. 24 und 410; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 32 f. 
65  BERICHT MALAMA, S. 4477 f. mit Verweis auf BERICHT SIPOL 2000, S. 7657 ff.; 

kritisch MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 19; zum traditionellen Sicher-
heitsbegriff und seine Erweiterung vgl. HOFMANN/LEDERGERBER, S. 13 ff. 

66  BERICHT SIPOL 2010, S. 5159 f. 
67  BIAGGINI, BV, N 2 zu Vorb. Art. 57 ff. BV; DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, 

N 11 zu Art. 57 BV; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 126; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 34; insbes. Nr. 10; SCHWEIZER, Sicherheit, S. 163; SCHWEIZER/MOHLER, 
SGK, N 1 f. und 7 f. zu Vorb. Art. 57 ff. BV und N 8 zu Art. 57 BV; vgl. zur um-
fassenden Sicherheit auch RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 28 ff.; RUCH, Regu-
lierungsfragen, S. 387; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 8 ff. 

68  Ausführlich m.w.H. SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 9 ff.; vgl. zum traditionel-
len Sicherheitsbegriff und seiner Erweiterung HOFMANN/LEDERGERBER, S. 13 ff. 
und 20 ff. 
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die Wahrung der natürlichen Ressourcen, der Schutz der Natur und der Lebens-
grundlagen, die Vermeidung von Armut, Krankheit und Flüchtlingsströmen».69  

b) Eingeschränkter Zuständigkeitsbereich der Polizei 

Es ist offenkundig, dass ein solch umfassender Sicherheitsauftrag nicht von der 
Polizei alleine wahrgenommen werden kann, würde dies ihre Ressourcen doch 
deutlich übersteigen. Entsprechend nennt der sicherheitspolitische Bericht 2010 
neben ihr zahlreiche weitere Instrumente, mit welchen diese Aufgabe bewältigt 
werden soll � so die Armee und Zollverwaltung, der Bevölkerungsschutz, Nach-
richten- und Zivildienst, aber auch die Aussen- und Wirtschaftspolitik.70  

Nicht nur aus praktischen (Ressourcen-)Gründen, sondern auch mit Blick auf 
die Rechte der Bürger und deren Freiheit, welche vom Staat ebenfalls zu schüt-
zen ist, kann die Erfüllung des (umfassenden) Sicherheitsauftrags unserer BV 
nur eingeschränkt durch die Polizei erfolgen:71 Da deren Aufgaben gleichzeitig 
den Anwendungsbereich ihrer Befugnisse bestimmen72 und zu letzteren auch 
etwa die Zwangsanwendung gehört,73 mit welcher unter Umständen stark in die 
(Grund-)Rechte der Bürger eingegriffen wird,74 kann der hier relevante Sicher-
heitsbegriff also nur ein eingeschränkter, ein Teilaspekt des umfassenden sein.75 
Ansonsten würde die Freiheit der Bürger in Berufung auf deren Sicherheit zu 
stark beschränkt.  

Das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit wird weiter unten themati-
siert.76 Im nächsten Kapitel soll aber zuerst der für uns relevante Sicherheitsbe-
griff umrissen werden. 

                                                 
69  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 9; vgl. zur Ausdehnung des Sicherheitsbegriffs 

HOFMANN/LEDERGERBER, S. 13 ff.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 5 ff.; MOHLER, Ver-
netzung von Sicherheit, insbes. Nr. 15 ff. und allgemein die Beiträge in JUCH-

LI/WÜRMLI/HAUNREITER. 
70  BERICHT SIPOL 2010, S. 5165 ff.; vgl. auch HENSLER, Sicherheitsarchitektur, 

S. 77 ff.; vgl. des Weiteren RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 8, wonach 
Sicherheit «auch Vorsorge, politische Einflussnahmen, fördernde Aktivitäten» 
verlangt. 

71  Siehe bereits die Einleitung; Vgl. auch MANFRINI, S. 206 f.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Einleitung vor § 53. 
72  PFANDER, S. 80; REINHARD, S. 206 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 

Nr. 2. 
73  Vgl. anstelle vieler Art. 27 ff. PolG GL; Art. 23 ff. PolG GR; Art. 55 PolG NE. 
74  Vgl. TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 3. 
75  Vgl. auch PFANDER, S. 2; RAUBER, S. 6 und 10. 
76  Kap. 1/2/II/3. 



1. Teil: Begriff der Polizei, ihre Aufgaben und Massnahmen 

44 
 

2. Öffentliche!Sicherheit!und!Ordnung!als!Teilaspekt!
einer!umfassenden!Sicherheit 

A) Innere!Sicherheit!als!eingeschränkter!Sicherheitsbegriff 

An den zuvor umschriebenen Sicherheitsbegriffen ist die Idee grundsätzlich 
richtig, Sicherheit immer in Beziehung zu einer Bedrohung zu sehen.77 Das 
Problem ist nun aber, dass diese Bedrohungen vielfältig sind, einem stetigen 
Wandeln unterliegen, allenfalls nicht vorhergesehen und deshalb nicht generell 
und abschliessend rechtlich umschrieben werden können.78 Die Ansichten dar-
über, vor was mit welcher Intensität zu schützen ist, verändern sich ständig und 
haben entsprechenden Einfluss auf die Rechtssetzung sowie Rechtsanwen-
dung.79 So entstehen umfassende, ja totale Sicherheitsbegriffe, welche für unser 
Vorhaben nicht dienlich sind.  

Was im Gegensatz zu den Bedrohungen selbst normiert werden kann, sind die 
Rechtsgüter, welche zu schützen sind.80 Entsprechend soll hier ein Sicherheits-
begriff definiert werden, welcher an den Rechtsgütern und Institutionen an-
knüpft, die von der Polizei geschützt werden sollen.81 Die traditionelle Zweitei-
lung in innere und äussere Sicherheit, zumeist als überholt betrachtet,82 ist hier-
für idealer Ausgangspunkt, orientiert sie sich doch auch an einzelnen Schutzob-
jekten:  

Die äussere Sicherheit beinhaltet die «Beständigkeit und Verlässlichkeit der 
Unabhängigkeit eines Staates, die Fähigkeit, seine Grenzen und seine verfas-
sungsmässige Ordnung nach aussen zu verteidigen, sowie sein gutes Einver-
nehmen mit anderen Staaten».83 Es geht also um Aufgaben, welche eng mit den 
auswärtigen Angelegenheiten verbunden und damit nach Art. 54 Abs. 1 BV Sa-
che des Bundes sind.84 Dabei ist etwa die Armee, vor allem aber die Aussenpoli-
tik gefordert.85 

                                                 
77  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 32; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 13 und 19. 
78  Vgl. etwa ENGELI, S. 181; JOST, S. 23 ff.; MANFRINI, S. 205; MOHLER, Polizei-

recht, Nr. 36; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 28 ff.; BGE 130 I 369 ff. (382), 
E. 7.3. 

79  ENGELI, S. 181; vgl. auch DENNINGER, Prävention, S. 222; RUCH, äussere und in-
nere Sicherheit, Nr. 4. 

80  Vgl. etwa MOHLER, Polizeirecht, Nr. 36. 
81  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 36. 
82  Vgl. anstelle vieler BERICHT MALAMA, S. 4476; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 11 

zu Vorb. Art. 57 ff. BV; vgl. bereits Kap. 1/2/II/B/a. 
83  BERICHT SIPOL 2000, S. 7730. 
84  BERICHT MALAMA, S. 4477; vgl. auch MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, 

Nr. 78 ff.; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 26 ff.; SCHWEI-
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Der für uns relevante Begriff ist derjenige der inneren Sicherheit. Sie umfasst 
die «Beständigkeit und Verlässlichkeit der verfassungsmässigen politischen 
Staatseinrichtungen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Staates 
und das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Einrichtungen sowie die Sicher-
heit der Bevölkerung».86 Dies hat zwei Elemente:  

Einerseits ein staatspolitisches, welches die Existenz und Grundordnung des 
Staates selbst sowie seine Institutionen schützen will.87 Diesbezüglich sind ver-
mehrt etwa Aspekte der Ökologie oder der wirtschaftlichen und sozialen Zufrie-
denheit der Bevölkerung von Bedeutung, was weniger Gefahrenabwehr als eher 
prospektive (Sozial-)Gestaltung erfordert.88  

Andererseits hat die innere Sicherheit aber auch ein polizeirechtliches Element, 
das den Schutz der klassischen Polizeigüter umfasst.89 Für letztere wird als 
Oberbegriff auch die Terminologie der «öffentlichen Sicherheit und Ordnung» 
verwendet.90 Auf die Bedeutung dieses Begriffs soll im nächsten Kapitel näher 
eingegangen werden.  

  

                                                 
ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 33. 

85  RAUBER, S. 7; vgl. auch HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78 f.; MOHLER, Ver-
netzung von Sicherheit, Nr. 16. 

86  BERICHT SIPOL 2000, S. 7730; vgl. auch BERICHT MALAMA, S. 4477; BOT-

SCHAFT BV, S. 399. 
87  BERICHT MALAMA, S. 4477; BOTSCHAFT BV, S. 399; HENSLER, Sicherheitsarchi-

tektur, S. 76; RAUBER, S. 9 m.w.H. 
88  BOTSCHAFT BV, S. 399; RAUBER, S. 10; SCHWEIZER, Sicherheit, S. 164. 
89  BERICHT MALAMA, S. 4477; BOTSCHAFT BV, S. 399; HENSLER, Sicherheitsarchi-

tektur, S. 76; RAUBER, S. 9 m.w.H.; neben «Polizeigüter» findet man auch die 
Begriffe der «polizeilichen Güter» oder «polizeilichen Schutzgüter». Da diese of-
fenbar als Synonyme betrachtet werden, kommen auch in dieser Arbeit alternie-
rend alle drei Begriffe zur Anwendung (vgl. TÖNDURY/YOUSSEF, Fn. 2). 

90  Vgl. anstelle vieler GYGI, Verwaltungsrecht, S. 171; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 88; REINHARD, 
S. 59 f.; SOBOTICH, S. 13; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 54; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 270. 
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B) Öffentliche!Sicherheit!und!öffentliche!Ordnung!als!
Rechtsbegriffe 

a) Mehrdeutigkeit der Begriffe «öffentliche Sicherheit                   
und (öffentliche) Ordnung» 

 aa) Unterschiedliche Begriffsverwendung 

Öffentliche Sicherheit und öffentliche Ordnung beschreiben zwar einerseits ei-
nen Zustand, der wünsch- aber wohl nicht realisierbar ist.91 Andererseits sind sie 
aber auch als Rechtsbegriffe zu betrachten,92 die � wie bereits der Polizeibegriff 
� unbestimmt sind: Um ihren Sinn erschliessen zu können, bedarf es einer Ana-
lyse der mehrjährigen Lehre und Rechtsprechung.93 Diese ergibt jedoch kein 
eindeutiges Ergebnis:  

In gewissen Fällen wird «Öffentliche Sicherheit und Ordnung» in einem Atem-
zug, als Begriffseinheit genannt.94 In anderen Fällen werden die Termini aber 
auch auseinandergehalten.95 Dabei werden «öffentliche Sicherheit» und «öffent-
liche Ordnung» entweder gleichwertig verwendet,96 wobei sie vereinzelt schlicht 
neben einzelnen weiteren Polizeigütern wie «Ruhe» und «Sittlichkeit» aufge-
zählt werden,97 oder aber der eine als Oberbegriff des anderen betrachtet98.99 

                                                 
91  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 88. 
92  Vgl. SUTTER, Staatshaftung, S. 27. 
93  ANDEREGG, Nr. 466; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 54; die genaue 

Bedeutung bleibt allerdings auch nach dieser Analyse noch unklar, wird der Be-
griff doch sehr unterschiedlich verwendet. 

94  Vgl. HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 315, anders Nr. 672; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; vgl. auch Urteil des BGer 1C_247/2008 vom 
21. Januar 2009, E. 3.4: «Der Ausdruck der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
bildet vielmehr einen umfassenden offenen Oberbegriff zum Schutz von Polizei-
gütern.» 

95  ENGELI, S. 180; JOST, S. 20 f. und 63; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 89; REINHARD, 
S. 52 und 56; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 ff. zu § 54. 

96  ENGELI, S. 180; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; JOST, S. 20 m.w.H. 
97  HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 672; JOST, S. 20 m.w.H.; REINHARD, S. 60 

m.w.H.; vgl. etwa Art. 1 Abs. 1 PolG OW. 
98  Vgl. etwa BGE 100 Ib 383 ff. (395), E. 6b und ENGELI, S. 178 f. mit Verweis auf 

weitere Literatur und Urteile, gemäss welchen «öffentliche Ordnung» sämtliche 
Polizeigüter zusammenfasst; vgl. auch GYGI, Polizeibegriff, S. 236; SALADIN, 
S. 344. 

99  Vgl. zum ganzen auch PFANDER, S. 21; RUCH, äussere und innere Sicherheit, 
Nr. 3 und Fn. 5 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 12 insbes. Fn. 50. 
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In beiden Fällen werden die Ausdrücke zudem zu weiteren ähnlichen Termini 
wie «öffentliche Ruhe und Ordnung», «verfassungsmässige Ordnung» oder «in-
nere Sicherheit» nicht sauber abgegrenzt und teilwiese gleichbedeutend verwen-
det.100 Insbesondere das Verhältnis der «inneren Sicherheit» zur «öffentlichen 
Sicherheit» und «öffentlichen Ordnung» scheint unklar zu sein.  

Die einen betrachten die öffentliche Sicherheit und Ordnung als Teilaspekt der 
inneren Sicherheit im Sinne einer «Gesamtsicherheit innerhalb eines Staates».101 
Andere scheinen «innere Sicherheit» als Synonym für «öffentliche Sicherheit» 
oder gar für «öffentliche Sicherheit und (öffentliche) Ordnung» zu sehen.102 
Dritte schliesslich ordnen die «innere Sicherheit» der staatspolitischen Ebene zu, 
welche nicht mit der «öffentlichen Sicherheit» identisch sei, sich aber mit dieser 
überschneide.103 

 bb) Verwendung als Oberbegriff und Platzhalter 

Einhellig zeigt sich die Literatur lediglich darin, «öffentliche Sicherheit und (öf-
fentliche) Ordnung» auch als Sammel- oder Oberbegriff der Rechtsgüter zu 
betrachten, welche vom Staat geschützt werden müssen.104  

Zumeist wird die Formulierung aber auch als Synonym für die Polizeigüter, al-
so die Güter, «von denen Gefahren abzuwenden die Polizei verpflichtet ist»,105 
verwendet, was nach der hier vertretenen Ansicht vermieden werden sollte. 
Denn die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beinhaltet 
nicht nur einen Auftrag zur Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störun-

                                                 
100  EICHENBERGER, aBV-Kommentar, N 150 zu Art. 102 aBV. 
101  Vgl. etwa RAUBER, S. 10; SCHWEIZER, Sicherheit, S. 163 f. 
102  Vgl. ENGELI, u.a. S. 179; PFANDER, u.a. S. 3 und 21; Vgl. aber auch LIENHARD, 

innere Sicherheit, S. 125, welcher öffentliche Sicherheit sogar als Oberbegriff für 
innere und äussere Sicherheit verwendet; zur uneinheitlichen Terminologie 
vgl. EICHENBERGER, aBV-Kommentar, N 150 zu Art. 102 aBV; ENGELI, S. 178; 
a.M. SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 9 zu Art. Vorb. Art. 57 ff. BV, wonach die 
Begriffe sich überschneiden, aber nicht deckungsgleich sind; vgl. auch BGE 138 
I 6 ff. (25), E. 4.3, wo das Bundesgericht von «nationale oder öffentliche Sicher-
heit» spricht.  

103  MOHLER, Polizeibestände, S. 69 f.; vgl. zu dieser Begriffsproblematik auch etwa 
DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 20 ff. zu Art. 57 BV, welche einen verfas-
sungsrechtlichen Begriff der öffentlichen Sicherheit und den polizeirechtlichen 
Begriff der öffentlichen Sicherheit unterscheiden. 

104  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 88 m.w.H.; Vgl. GYGI, Verwaltungsrecht, S. 171; HÄ-

FELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; JOST, S. 20 und 25; REINHARD, S. 9 und 
59 f.; SOBOTICH, S. 13; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 54. 

105  JOST, S. 25 m.w.H.; vgl. hierzu auch PFANDER, S. 90. 
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gen, sondern geht darüber hinaus.106 Auch wird hierzu nicht nur die Polizei im 
institutionellen Sinn, sondern zusätzlich weitere staatliche (Sicherheits-)Organe 
tätig.107 Die synonyme Verwendung stützt sich auf einen weiten materiellen Po-
lizeibegriff, welcher nach der hier vertretenen Auffassung aufzugeben ist.108  

Die synonyme Begriffsverwendung könnte auch darauf zurückzuführen sein, 
dass «öffentlichen Sicherheit und Ordnung» in gewissen Polizeierlassen als 
Platzhalter für sämtliche polizeilichen Schutzgüter verwendet wird.109 Über ei-
ne Art Generalklausel mit Auffangfunktion zu verfügen, ist für die sicherheits-
polizeilichen Akteure tatsächlich wichtig, können doch viele Gefahren nur be-
schränkt vorhergesehen und deshalb auch nicht genau bezeichnet werden.110 Es 
muss folglich die Möglichkeit eröffnet werden, bei Bedarf gegen neue Bedro-
hungen polizeilichen Schutz zu gewähren, auf neue Situationen flexibel zu rea-
gieren.111  

Zum einen ist aber zu bedenken, dass zwar allenfalls hinsichtlich der Gefahren 
Unsicherheit besteht, die zu schützenden Rechtsgüter hingegen grds. bekannt 
sind.112 Zum andern ist die Konsequenz der mangelnden Bestimmtheit rechts-
staatlich nicht unbedenklich.113 Die einzelnen zu schützenden Güter sollten des-
halb im Hinblick auf mögliche Grundrechtseingriffe in den Polizeierlassen aus-
drücklich genannt werden.114 Der Gesetzgeber und nicht eine reine Verwal-
tungsbehörde wie etwa die Polizei sollte darüber entscheiden, für welche Güter 
Gefahren abzuwehren sind.115 Entsprechend benutzen zwar viele Polizeierlasse 

                                                 
106  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 91 und 94; SUTTER, Staatshaftung, S. 27. 
107  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 93; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, 

Nr. 58; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 12. 
108  Vgl. bereits oben, Kap. 1/1/IV; vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 127; 

a.M. JOST, S. 126. 
109  Art. 1 Abs. 1 PolG OW; vgl. auch § 2 Abs. 1 PolG AG; Art. 4 Abs. 1 PolG AI; 

Art. 1 Abs. 1 PolG AR; § 1 Abs. 1 PolG BS; Art. 2 Abs. 1 lit. a PolG GL; Art. 2 
lit. a PolG GR; § 1 Abs. 1 PolG LU; Art. 1 Abs. 1 PolG SG; § 2 Abs. 1 PolG SO; 
§ 1 Abs. 1 PolG SZ; § 1 Abs.1 PolG ZG; § 3 Abs. 1 PolG ZH; vgl. hierzu auch 
RAUBER, S. 11 f.; REINHARD, S. 60 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu 
§ 54. 

110  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 54. 
111  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 24. 
112  Vgl. EGLI, 2012, S. 197; GYGI, Polizeibegriff, S. 242; PFANDER, S. 53 ff.; REIN-

HARD, S. 74. 
113  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 25. 
114  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 54. 
115  Vgl. REINHARD, S. 84. 
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die Formulierung der «öffentlichen Sicherheit und Ordnung», nennen daneben 
aber ausdrücklich noch weitere polizeiliche Aufträge.116  

 cc) Fazit 

Nach der hier vertretenen Auffassung sollten die Begriffe der öffentlichen Si-
cherheit und öffentlichen Ordnung begrifflich auseinander gehalten und jeweils 
nicht selbst als eigentliche Rechtsgüter, sondern als Oberbegriffe für schützens-
werte Rechtsgüter betrachtet werden.117 Entsprechend werden in der Folge zu-
erst einzeln die Begriffe der öffentlichen Sicherheit sowie der öffentlichen Ord-
nung analysiert, deren Rechtsgüter Schutzgegenstand sowohl der Polizei im in-
stitutionellen Sinn als auch weiterer staatlicher Organe sein können. Erst im da-
rauffolgenden Kapitel (Kap. 1/2/II/2/C) wird auf die sicherheitspolizeilichen 
Schutzgüter eingegangen. Die öffentliche Sicherheit, welche als erstes zu analy-
sieren ist, beinhaltet gemäss herrschender Lehre drei Elemente:118 

 

b) Öffentliche Sicherheit 

 aa) Schutz des Staates sowie der staatlichen Institutionen 

Als erstes wird der Schutz des Staates sowie der staatlichen Institutionen unter 
den Begriff der öffentlichen Sicherheit subsumiert.119 Grundsätzlich beinhaltet 

                                                 
116  Vgl. etwa Art. 1 Abs. 1 PolG BE; § 2 Ziff. 1 PolG BS; Art. 2 Abs. 1 PolG BL; 

Art. 2 Abs. 1 PolG GL; Art. 2 PolG OW; § 1 PolG SZ; § 1 PolG ZG; 
§ 3 ff. PolG ZH. 

117  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 88 f.; REINHARD, S. 60 m.w.H.; auch etwa 
GAMMA, S. 29 und LEUTERT, S. 64 ff. behandeln die Begriffe getrennt; vgl. hin-
gegen Urteil des BGer 1C_247/2008 vom 21. Januar 2009, E. 3.4, wonach die 
Begriffe einen umfassenden Oberbegriff bilden. 

118  ENGELI, S. 180 m.w.H.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; JOST, S. 20 
m.w.H.; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 125 m.w.H.; RAUBER, S. 11; REINHARD, 
S. 52 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13 ff.; SUTTER, Staatshaftung, S. 25; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, 
S. 270; diese, so etwa REINHARD und JOST, lehnen sich teilweise an die deutsche 
Polizeirechtsliteratur an; vgl. hingegen GYGI, Verwaltungsrecht, S. 171 f., wel-
cher den Staatsschutz im weiteren Sinn, das Funktionieren öffentlicher Institutio-
nen und die Verhinderung von strafbaren Handlungen unter die öffentliche Si-
cherheit subsumiert. 

119  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 233 f.; GAMMA, S. 29; GUSY, Nr. 79 und 
82; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; JOST, S. 20 m.w.H.; LIENHARD, inne-
re Sicherheit, S. 125 m.w.H.; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 15; 
PFANDER, S. 91; RAUBER, S. 11; REINHARD, S. 52 ff.; RUCH, äussere und innere 
Sicherheit, Nr. 5; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13 ff.; SUTTER, Staatshaf-
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dies einen allgemeinen Auftrag, Gefahren für die Verfassung sowie die Funkti-
onsfähigkeit gewisser Institutionen wie Parlamente, Regierungen, Verwaltungs-
behörden und Gerichte abzuwehren.120  

Polizeiliche Aufgaben können aber nur zurückhaltend daraus abgeleitet wer-
den.121 Einige ergeben sich aus dem StGB, welches den Staat u.a. durch den 
Dreizehnten Titel122 vor Angriffen auf dessen Bestand und u.a. durch den Vier-
zehnten bis Achtzehnten Titel123 vor Angriffen auf dessen Einrichtungen schüt-
zen will.124 Solche Staatsschutzdelikte müssen nicht nur verfolgt, sie sollten 
möglichst bereits frühzeitig erkannt und verhindert werden � ein erster sicher-
heitspolizeilicher Auftrag des Bundes.125 Dies bedingt, dass über bestimmte Per-
sonen und deren mutmasslich staatsgefährliche Tätigkeit Informationen gesam-
melt, gespeichert und möglicherweise auch weitergegeben werden.126  

 bb) Schutz der Rechtsgüter des Einzelnen 

Zweites Element der öffentlichen Sicherheit ist der Schutz der Rechtsgüter des 
Einzelnen.127 Als solche werden regelmässig Leib und Leben, Gesundheit, Frei-

                                                 
tung, S. 25; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 54. 

120  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 20; REINHARD, S. 52 f.; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 16. 
121  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 20 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 16; 

vgl. auch REINHARD, S. 63. 
122  Art. 258 ff. StGB: «Verbrechen und Vergehen gegen den öffentlichen Frieden». 

123  Art. 265 ff. StGB: «Verbrechen und Vergehen gegen den Staat und die Landes-
verteidigung»; Art. 279 ff. StGB: «Vergehen gegen den Volkswillen»; 
Art. 285 ff. StGB: «Strafbare Handlungen gegen die öffentliche Gewalt»; 
Art. 296 ff. StGB: «Störung der Beziehungen zum Ausland»; Art. 303 ff. StGB: 
«Verbrechen und Vergehen gegen die Rechtspflege»; Art. 312 ff. StGB: «Straf-
bare Handlungen gegen die Amts- und Berufspflicht». 

124  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 16 m.w.H.; vgl. auch REINHARD, S. 52 f. und 
63 ff. 

125  REINHARD, S. 65. 
126  REINHARD, S. 65. 
127  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 28; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 

S. 235 f.; GAMMA, S. 29; GUSY, Nr. 79 und 84; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Nr. 2433; JOST, S. 20 m.w.H.; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 125 m.w.H.; 
PFANDER, S. 91; RAUBER, S. 11; REINHARD, S. 52 ff.; RUCH, äussere und innere 
Sicherheit, Nr. 4; RUCH, Regulierungsfragen, S. 387; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13 ff.; SUTTER, Staatshaftung, S. 25; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 54. 
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heit, Ehre, Eigentum und Besitz, teilweise auch Treu und Glauben im Ge-
schäftsverkehr, öffentliche Sittlichkeit und Ruhe genannt.128  

Einige dieser Güter erscheinen wenig bestimmt und die konkrete Ausgestaltung 
ihres Schutzes zeitgeistabhängig:129 So soll die Gesellschaft etwa vor Ausbeu-
tung und Täuschung durch unredliche Geschäftstätigkeit (Treu und Glauben im 
Geschäftsverkehr),130 vor gesundheitlichen Schädigungen als Folge des gemein-
schaftlichen Zusammenlebens (öffentliche Gesundheit)131 und diesbezüglich 
beispielsweise vor Störungen der Sonntags-, Nacht- oder Umgebungsruhe (öf-
fentliche Ruhe)132 bewahrt werden. Auch ist ihr sittliches Empfinden zu schüt-
zen (öffentliche Sittlichkeit).133  

Die mangelhafte Bestimmtheit dieser Güter und die örtliche und zeitliche Wan-
delbarkeit des mit ihnen verbundenen Schutzauftrags134 scheinen alleine aber 
noch kein Grund zu sein, sie nicht als Schutzgut staatlichen Handelns zu be-
trachten.135 Denn diese Offenheit garantiert gerade, dass auch auf neue Entwick-
lungen und Gefahren möglichst rasch reagiert werden kann.136 Soweit wie mög-
lich sollten Begriffe wie die öffentliche Sittlichkeit aber dennoch expliziten Re-
geln des Gesetzgebers weichen.137 Diesen Gütern darf also nur Schutz gewährt 
werden, sofern dies aus einem Rechtssatz abgeleitet werden kann.138 Beim Ent-

                                                 
128  BERICHT SIPOL 2010, S. 5205; DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 28; EICHEN-

BERGER, aBV-Kommentar, N 153 und Fn. 101 zu Art. 102 aBV; FAVRE, 100 ans, 
S. 267; HÜRLIMANN, S. 38; REINHARD, S. 68; RUCH, äussere und innere Sicher-
heit, Nr. 4; RUCH, Regulierungsfragen, S. 387; SALADIN, S. 344; SCHWEGLER, 
Nr. 2; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 und 14 ff. zu § 54. 

129  FAVRE, 100 ans, S. 267 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 und 18 zu § 54; 
vgl. ausführlich HÜRLIMANN, insbes. S. 40 f. und 164 ff. zur öffentlichen Sittlich-
keit. 

130  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 54. 
131  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 54. 
132  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 zu § 54. 
133  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 54; der Begriff der öffentlichen Sitt-

lichkeit wird in den Polizeierlassen aber nicht allzu oft verwendet und die Gerich-
te greifen sehr selten als Schutzgut des allgemeinen Polizeirechts darauf zurück 
(TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 559 f.).  

134  Vgl. BGE 106 Ia 267 ff. (271), E. 3a mit Verweis auf JOST, S. 24; vgl. auch 
RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4. 

135  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 28; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 54. 
136  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 28. 
137  Vgl. TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 553 ff., insbes. S. 568. 
138  Vgl. FAVRE, 100 ans, S. 267 f.; REINHARD, S. 83 f.; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 27 f.; 

TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 568; vgl. bereits BGE 34 I 254 ff. (261), 
E. 2 zur öffentlichen Sittlichkeit. 
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scheid, was auf welche Art zu schützen ist, muss sich der Gesetzgeber an gewis-
se Voraussetzungen halten, auf welche unten näher eingegangen wird.139 

Andere individuelle Rechtsgüter, deren Schutz unter die öffentliche Sicherheit 
subsumiert wird � nämlich Leib und Leben, Freiheit und Eigentum � können 
dagegen (relativ) klar umrissen werden.140 Denn sie haben im Recht, etwa in 
Art. 111 ff. StGB sowie Art. 28 und 641 ZGB, differenziert Niederschlag gefun-
den.141 Dies ist aber insofern zu relativieren, als das Recht auf Freiheit auch ei-
nen Anspruch des Einzelnen beinhaltet, seine Grundrechte ungestört ausüben zu 
können.142 Daraus folgt eine Pflicht des Staates, verfassungs- und menschen-
rechtliche Grundrechte zu schützen, in bestimmten Situationen also etwa mittels 
Polizei einzugreifen.143 Da über den Schutzbereich der einzelnen Grundrechte 
und somit die Schutzpflichten des Staates keineswegs nur Einigkeit besteht,144 
ist also auch die Bestimmtheit dieser Schutzgüter als bloss beschränkt anzuse-
hen. 

 cc) Unverletzlichkeit der (gesamten) objektiven Rechtsordnung 

Als drittes Element der öffentlichen Sicherheit wird die Unverletzlichkeit der 
(gesamten) objektiven Rechtsordnung genannt.145 Die Rechtsordnung hat näm-
lich die wichtige Funktion, ein friedliches und geordnetes Zusammenleben der 
Gemeinschaft zu ermöglichen.146 Wer gegen ein Gesetz verstösst, handelt dem 
Willen des Gesetzgebers und damit dem Willen dieser Gemeinschaft zuwider 
und gefährdet so die öffentliche Sicherheit.147 Hierfür reicht einerseits bereits 

                                                 
139  Kap. 1/2/II/2/C/b; vgl. auch TÖNDURY/YOUSSEF, S. 28. 
140  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 f. zu § 54. 
141  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 54. 
142  REINHARD, S. 53. 
143  Vgl. DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 30 und Fn. 28 f.; LIENHARD, innere Si-

cherheit, S. 127 f.; REINHARD, S. 53; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 14 
m.w.H. 

144  Vgl. dazu Kap. 2/3, insbes. Kap. 2/3/I/2; vgl. an dieser Stelle anstelle vieler 
MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 20 ff., insbes. Nr. 23 und 29, wonach 
grds. die Verwirklichung aller Grundrechte (unter bestimmten Umständen) si-
cherheitspolizeiliches Eingreifen rechtfertigen kann. 

145  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 16; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 
S. 236 f.; GUSY, Nr. 79; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; JOST, S. 20 
m.w.H.; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 125 m.w.H.; PFANDER, S. 91; RAUBER, 
S. 11; REINHARD, S. 52 ff.; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 3; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13 ff.; SUTTER, Staatshaftung, S. 25; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 54. 
146  JOST, S. 27 m.w.H.; REINHARD, S. 79; RUCH, äussere und innere Sicherheit, 

Nr. 3. 
147  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 236 f.; RAUBER, S. 100; REINHARD, S. 79; 
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eine Gefährdung, eine erst drohende Verletzung eines Rechtsgutes.148 Anderer-
seits genügt es, wenn der objektive Tatbestand der Norm verwirklicht ist, der 
subjektive muss hingegen grundsätzlich nicht erfüllt sein.149  

Nach diesem Verständnis beinhaltet die Garantie der öffentlichen Sicherheit also 
eine «Durchsetzungsgarantie gesetzten Rechts»:150 es geht um die «Frage der 
tauglichen und fairen Reaktion des Staates auf Bürger, die durch ihr Einzelhan-
deln Gesetze zu verletzen drohen».151 Diese Reaktion des Staates muss sich aber 
an den Grundsätzen rechtsstaatlichen Handelns ausrichten, was etwa bedeutet, 
dass sein Eingreifen verhältnismässig sein muss und eines öffentlichen Interes-
ses bedarf.152  

Letzteres bedeutet, dass Sicherheitsinteressen betroffen sein müssen, welche von 
allgemeiner Tragweite und nicht rein privater Art sind153 � dass also ein staatli-
cher Eingriff für die Gewährleistung von Friede und Ordnung in der Gemein-
schaft unabdingbar ist.154 Dies wird bei Gefährdung privater Rechte nur aus-
nahmsweise zutreffen.155 Hier wird der Frieden primär gewahrt, indem den Pri-
vaten die Möglichkeit gegeben wird, zur Wahrung ihrer Rechte ein Gericht an-
zurufen.156 In Bezug auf private Rechte ist die Aufgabe des Staates indes in ers-
ter Linie, gerichtlichen Rechtsschutz zu gewährleisten, folglich die erforderli-
chen Verfahren und Institutionen bereit zu stellen.157  

  

  

                                                 
SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13 m.w.H. 

148  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 17; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13 
m.w.H. 

149  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 17; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13. 
150  PFANDER, S. 5. 
151  PFANDER, S. 2. 
152  Art. 5 Abs. 2 BV; vgl. anstelle vieler TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 1 ff. zu 

§ 56; vgl. auch Kap. 2/2/II und III. 
153  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13; vgl. auch EPINEY, BSK, N 65 zu Art. 5 

BV; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 23 f. 
154  Vgl. RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 2. 
155  Vgl. auch Kap. 1/2/II/2/C/b/cc. 
156  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 28; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 

S. 238 f.; GAMMA, S. 31; GUSY, Nr. 91 ff.; JOST, S. 50; vgl. auch PFANDER, 
S. 93 f.; RAUBER, S. 103; REINHARD, S. 101; SCHWEGLER, Nr. 23; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 30 zu § 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 270 und 
Fn. 58. 

157  Vgl. zur Rechtsweggarantie etwa KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 197 ff.; vgl. auch 
RAUBER, S. 103; REINHARD, S. 80. 
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dd) Fazit: Definition der öffentlichen Sicherheit 

Nach den gemachten Ausführungen kann öffentliche Sicherheit also als Ge-
währleistung der durch Rechtsnormen geschützter Güter, die für das friedli-
che und geordnete Zusammenleben der Gemeinschaft unabdingbar sind, defi-
niert werden.158  

Sicherheitsrelevant ist aber demgemäss nicht nur, wenn ein Sachverhalt unter 
eine spezifische Rechtsnorm subsumiert werden kann, sondern auch, wenn ein 
durch die Rechtsordnung generell als schützenswert bezeichnetes Gut verletzt 
oder gefährdet wird.159  

c) Öffentliche Ordnung 

 aa) Unterschiedliche Begriffsverwendung 

Der Begriff der öffentlichen Ordnung wird in der Schweiz sehr unterschiedlich 
verwendet.160 Da deren Wahrung ein Ziel der gesamten Rechtsordnung ist, wird 
nicht nur im Polizeirecht, sondern auch in anderen Rechtsgebieten auf sie ver-
wiesen.161 Aber bereits im Zusammenhang mit den polizeilichen Schutzgütern 
scheint über den Inhalt der öffentlichen Ordnung keineswegs Einhelligkeit zu 
bestehen: 

Gemäss älterer bundesgerichtlicher Rechtsprechung umfasst sie den Schutz der-
jenigen Güter, welche im vorhergehenden Kapitel bereits unter die öffentliche 
Sicherheit subsumiert wurden, wie Leben, Gesundheit, Ruhe und Sittlichkeit. 
Zusätzlich wird aber auch die öffentliche Sicherheit selbst dazu gezählt, 
wodurch diese nicht mehr als Oberbegriff, sondern als Schutzgut betrachtet 
wird.162 Wie oben dargelegt wurde, ist die öffentliche Sicherheit aber zu unbe-
stimmt, um selbst Schutzgut sein zu können. Sie sollte deshalb als Oberbegriff 

                                                 
158  Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; SCHÄRMELI, S. 50; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 12; SUTTER, Staatshaftung, S. 25 m.w.H. 
159  REINHARD, S. 54. 
160  Vgl. GYGI, Polizeibegriff, S. 235 ff.; JOST, S. 20 f.; REINHARD, S. 60 ff.; TÖNDU-

RY/YOUSSEF, S. 25 f.; TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 561. 
161  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 25 mit Verweis auf Art. 19 Abs. 2 OR sowie Art. 17, 27 

und 190 Abs. 2 lit. e IPRG. 
162  GYGI, Polizeibegriff, S. 236 mit Verweis auf BGE 97 I 499 ff. (504 f.), E. 4b; 96 

I 350 ff. (357), E. 4; 70 I 140 ff. (147), E. 2; vgl. auch GYGI, Verwaltungsrecht, 
S. 171, wonach Leib, Leben, Gesundheit, Ruhe, Eigentum, Sitte, Sittlichkeit so-
wie Treu und Glauben im Handels- und Geschäftsverkehr Bestandteil der öffent-
lichen Ordnung sind. 
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für (polizeilich) schützenswerte Rechtsgüter und nicht als Begriff für ein eigent-
liches Rechtsgut verwendet werden.163 

In Anlehnung an das deutsche Polizeirecht wird die öffentliche Ordnung in der 
Literatur regelmässig als Gesamtheit jener Regeln umschrieben, welche in der 
Gesellschaft allgemein anerkannt und für deren friedliches und geordnetes Zu-
sammenleben unabdingbar sind.164 Da gemäss oben erläutertem Verständnis der 
öffentlichen Sicherheit bereits diese grundsätzlich alle geschriebenen Regeln er-
fasst, kann sich die öffentliche Ordnung nur noch auf die ungeschriebenen Re-
geln beziehen.165 Es handelt sich also um moralische Normen, um Sozialnor-
men, welche etwa Fragen der Religion, des Anstandes oder der Sexualität zum 
Gegenstand haben.166  

 bb) Definition der öffentlichen Ordnung 

Analog zur Definition der öffentlichen Sicherheit kann die öffentliche Ordnung 
also als Gewährleistung der durch Sozialnormen geschützter Güter, die für 
das friedliche und geordnete Zusammenleben der Gemeinschaft unabdingbar 
sind, definiert werden. Welches diese moralischen Normen sind, ist von aktuel-
len gesellschaftlichen Wertvorstellungen abhängig und verändert sich somit im 
Laufe der Zeit.167 Sie sollten durch den Gesetzgeber, nicht aber durch rechts-
anwendende Behörden wie die Polizei, bestimmt werden.168  

                                                 
163  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 88 f.; REINHARD, S. 60 m.w.H.; vgl. auch RUCH, 

äussere und innere Sicherheit, Nr. 8, wonach öffentliche Sicherheit selbst nicht 
Polizeigut ist. 

164  ENGELI, S. 180; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2433; JOST, S. 63; PFANDER, 
S. 92; REINHARD, S. 56; TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 561; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu § 54; je mit Verweisen, etwa auf 
DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 245; GÖTZ, N 1 zu § 5; GUSY, Nr. 96 ff.; 
HÜRLIMANN, S. 40. 

165  GÖTZ, N 3 zu § 5; LEUTERT, S. 65; PFANDER, S. 92; REINHARD, S. 56 f.; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 18; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu § 54; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 271. 

166  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 35; ENGELI, S. 180; LEUTERT, S. 65; PFANDER, 
S. 92; SUTTER, Staatshaftung, S. 25; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu 
§ 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 271. 

167  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 36; REINHARD, S. 83 f.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu § 54. 
168  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 36; PFANDER, S. 93; REINHARD, S. 83 f.; 

TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 568; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 12 zu § 54. 



1. Teil: Begriff der Polizei, ihre Aufgaben und Massnahmen 

56 
 

Es widerspricht unserem liberalen Rechtsverständnis,169 dass sich polizeiliches 
Eingreifen � allenfalls gar mit Zwang verbunden � lediglich auf moralische Vor-
stellungen stützt, welche keinen Eingang ins Recht gefunden haben.170 Was das 
Recht nicht erfasst, gehört nämlich grundsätzlich zur Freiheitssphäre der Indivi-
duen.171 Oder, in den Worten der BV: «Grundlage und Schranke staatlichen 
Handelns ist das Recht.»172 Sozialnormen sind grundsätzlich weder genügend 
demokratisch legitimiert,173 noch hinreichend bestimmt,174 um polizeiliches 
Schutzgut sein zu können. Im Übrigen sind sie im Polizeialltag als Handlungs-
grundlage nicht praktikabel:175 Ihre Ermittlung, an restriktive Voraussetzungen 
geknüpft,176 wird wohl regelmässig die Mittel der Polizei übersteigen, weshalb 
letztere die Sozialnormen nur «erahnen» kann.177  

 cc) Fazit: Verzicht auf den Begriff der öffentlichen Ordnung 

Nach der hier vertretenen Auffassung sollte im Polizeirecht bei der Umschrei-
bung des sicherheitspolizeilichen Aufgabenbereichs somit von einem Verweis 
auf die öffentliche Ordnung oder (ungeschriebene) Sozialnormen abgesehen 
werden.178 Den Terminus «öffentliche Sicherheit und Ordnung» deshalb nur 
noch als Einheit zu verstehen ist der Klarheit aber wenig dienlich.179 Vielmehr 
sollte, analog zur (neuen) Regelung in gewissen deutschen Bundesländern,180 
auf den Begriff gänzlich verzichtet werden.  

Damit relativieren sich auch die oben geäusserten Bedenken hinsichtlich der 
Verwendung der «öffentlichen Sicherheit (und Ordnung)» als Platzhalter.181 
Denn der materielle Inhalt der öffentlichen Sicherheit ergibt sich erst im Zu-
                                                 
169  Vgl. hierzu TÖNDURY/YOUSSEF, S. 16 ff. 
170  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 18 m.w.H. SUTTER, Staatshaftung, S. 25; vgl. 

auch GAMMA, S. 29 f. m.w.H.; LEUTERT, S. 65; REINHARD, S. 56 f. und 83 ff., 
welcher auf S. 62 f. aber relativierend ausführt, offene Normen seien grds. un-
problematisch, solange es sich nur um Aufgaben-, nicht aber um Befugnisnormen 
handle. 

171  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 18 m.w.H.; SUTTER, Staatshaftung, S. 25. 
172  Art. 5 Abs. 1 BV; siehe zum Legalitätsprinzip Kap. 2/2/I. 
173  TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 564 f. 
174  TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 565 f.; vgl. auch PFANDER, S. 93. 
175  TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 566. 
176  Vgl. TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 560 ff. 
177  TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 566; vgl. auch PFANDER, S. 93. 
178  Gl.M. PFANDER, S. 92 f.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 18 m.w.H.; SUTTER, 

Staatshaftung, S. 25; TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 568. 
179  Vgl. den Vorschlag bei TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, S. 568. 
180  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 11 und 35; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, 

Nr. 12 m.w.H. 
181  Vgl. Kap. 1/2/II/2/B/a/bb. 
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sammenhang mit (anderen) Rechtsnormen, etwa Artikeln des StGB oder 
SVG,182 womit in der Regel schliesslich doch der Gesetzgeber und nicht eine 
reine Verwaltungsbehörde entscheidet, für welche Güter Gefahren abzuwehren 
sind.183 

C) !Die!sicherheitspolizeilichen!Schutzgüter!als!Teilaspekt!
der!öffentlichen!Sicherheit 

a) Einordnung und Definition der polizeilichen Schutzgüter 

Wie in den letzten Kapiteln dargelegt wurde, besteht in der Literatur und Recht-
sprechung keineswegs Einigkeit darüber, unter welche Oberbegriffe einzelne 
polizeiliche Schutzgüter zu subsumieren sind.184 So führte das Bundesgericht 
erst kürzlich aus, «dass die öffentliche Sicherheit nicht streng von der öffentli-
chen Ordnung getrennt werden kann.»185 Einige Autoren fügen dieser Feststel-
lung jeweils hinzu, die genaue Zuordnung sei mangels Rechtsfolgen sekun-
där, Gewissheit bezüglich der einzelnen Polizeigüter hingegen viel wichtiger.186  

An dieser Stelle erübrigt sich eine eindeutige Einteilung ebenfalls. Denn da sich 
der Begriff der öffentlichen Ordnung nach der hier vertretenen Auffassung nicht 
dazu eignet, den sicherheitspolizeilichen Aufgabenbereich zu bestimmen, ist für 
uns einzig der Begriff der öffentlichen Sicherheit relevant. Auf diesen bezieht 
sich auch MOHLER in seiner Definition der polizeilichen Schutzgüter:  

«Polizeigüter sind die vom Sicherheitsbegriff erfassten Rechtsgüter, die durch 
hinreichende Rechtsnormen und durch Rechts- und Realakte der zuständigen 
Behörden (und beauftragten Organisationen) verfassungskonform, gestützt auf 
konkrete gesetzliche Vorschriften, die polizeiliche Generalklausel oder den un-
mittelbaren Grundrechtsschutz zu schützen sind.»187  

Hiermit weicht er von der gängigen Umschreibung ab, wonach die Polizeigüter 
diejenigen Güter sind, «von denen Gefahren abzuwenden die Polizei verpflichtet 
ist».188 Letztere erweist sich als wenig ergiebig, da sie den unbestimmten Begriff 
der Polizei enthält:189 Versteht man ihn nur im institutionellen Sinne, so sagt 
diese Umschreibung nichts über den Inhalt der Polizeigüter aus. Überdies ist der 

                                                 
182  Vgl. RAUBER, S. 12. 
183  Vgl. REINHARD, S. 84. 
184  GYGI, Verwaltungsrecht, S. 171; RAUBER, S. 11; SCHÄRMELI, S. 50. 
185  Urteil des BGer 1C_247/2008 vom 21. Januar 2009, E. 3.4. 
186  GYGI, Verwaltungsrecht, S. 171; RAUBER, S. 11; SCHÄRMELI, S. 50. 
187  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 122. 
188  JOST, S. 25 m.w.H.; RAUBER, S. 11; REINHARD, S. 60; SALADIN, S. 344. 
189  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 118. 



1. Teil: Begriff der Polizei, ihre Aufgaben und Massnahmen 

58 
 

Begriff der Gefahrenabwehr selbst wertungsbedürftig und somit zur Definition 
wenig hilfreich.190  

b) Restriktive Voraussetzungen für die Annahme sicherheitspolizeili-
cher Schutzgüter 

 aa) Notwendigkeit der Einschränkung sicherheitspolizeilicher  
  Schutzgüter 

Die Definition der polizeilichen Schutzgüter von MOHLER erscheint nützlich, da 
sie am Sicherheitsbegriff anknüpft. Wie aber bereits verschiedentlich angetönt 
wurde, ist selbst der Begriff der öffentlichen Sicherheit als Teilaspekt einer 
umfassenden für unser Vorhaben, den sicherheitspolizeilichen Aufgabenbereich 
zu skizzieren, zu weit:  

Insbesondere der Schutz der (gesamten) objektiven Rechtsordnung ist Auftrag 
sämtlicher staatlicher Organe, nicht aber primär Aufgabe der Polizei.191 Ebenso 
kann die Bewahrung des Staates sowie seiner Institutionen nur begrenzt sicher-
heitspolizeiliche Aufgaben bewirken.192 Aber auch der Schutz der Rechtsgüter 
des Einzelnen ist Gegenstand weit mehr Regelungsbereiche:193 Beispielsweise 
umfasst der Schutz der öffentlichen Gesundheit auch etwa den Erlass und Voll-
zug von Normen über den Umwelt-, Strahlen- und Arbeitsschutz, über die Aus-
bildung medizinischen Personals, über die Bekämpfung übertragbarer Krankhei-
ten oder über die Kontrolle von Lebens- und Betäubungsmitteln.194 Dies bedarf 
einer umfassenden Gesundheitspolitik und kann nur sekundär Polizeiaufgabe 
sein.195  

Die von der Polizei zu schützenden Güter müssen zwingend eingeschränkt und 
ihr Handeln an restriktive Voraussetzungen gebunden werden. Denn ist schon 
ein Eingreifen des Staates als Ganzes gewissen Einschränkungen unterworfen, 
so muss dies erst recht für ein Tätigwerden der Polizei gelten, das regelmässig 
mit Zwang verbunden und in besonderer Weise grundrechtsrelevant sein 
kann.196 Diese Forderung kann polizeigeschichtlich begründet werden, war es 
doch ein Ziel der Aufklärer sowie des liberalen Rechtsstaates, die Aufgaben und 

                                                 
190  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 118; vgl. auch Kap. 1/2/III. 
191  GAMMA, S. 29 und Fn. 31 m.w.H.; REINHARD, S. 54 und 79 ff.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 54; vgl. auch SCHÄRMELI, S. 50. 
192  Vgl. bereits Kap. 1/2/II/2/B/b/aa; vgl. auch DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 27; 

REINHARD, S. 63; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 16. 
193  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 27 zur öffentlichen Gesundheit. 
194  REINHARD, S. 69. 
195  REINHARD, S. 70; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 27. 
196  Vgl. etwa Kap. 1/3/IV und Kap. 2/3; vgl. auch etwa EGLI, 2015, S. 59. 



2. Kapitel: Sicherheitspolizeiliche Aufgaben  

59 
 

Befugnisse der Polizei zu begrenzen.197 Ihr Handeln ist deshalb zum einen an 
die Voraussetzung einer Gefahr oder Störung gebunden,198 zum andern soll die 
Gefahrenabwehr der Polizei in mehrfacher Hinsicht subsidiär sein:199 

 bb) Voraussetzung der Gefahr bzw. Störung 

Die Polizei soll grds. nur tätig werden, wenn eine Gefahr abzuwehren oder eine 
Störung zu beseitigen ist.200 Dieses «negative Element» der Umschreibung poli-
zeilicher Aufgaben201 grenzt polizeiliches Handeln von anderer staatlicher Tä-
tigkeit ab, welche etwa im Bereich der Sozial- oder Umweltpolitik auf Gestal-
tung und Veränderung gerichtet ist.202 Der Begriff der Gefahr ist im Polizeirecht 
also sehr bedeutsam,203 weshalb auf diesen weiter unten detailliert eingegangen 
wird.204 Dabei wird auch der Frage nachgegangen, wie weit sicherheitspolizeili-
che Akteure zu vorgelagerter Überwachungstätigkeit, insbesondere zu präven-
tiven Datenerhebungen, legitimiert sind.205 

 cc) Subsidiarität der Gefahrenabwehr durch die Polizei 

Die Gefahrenabwehr der Polizei ist einerseits in Bezug auf das Eingreifen ande-
rer staatlicher Stellen subsidiär: Obliegt nämlich ein bestimmter Aufgabenbe-
reich einer anderen Verwaltungsbehörde, so ist primär auch diese für die ent-
sprechende Gefahrenabwehr zuständig. Nur in Ausnahmefällen, bei zeitlicher 
Dringlichkeit, hat die Polizei die notwendigen � einstweiligen � Massnahmen 
vorzunehmen.206  

Wenn beispielsweise Beamte eines kantonalen Korps bei einer Patrouillenfahrt 
darauf aufmerksam werden, dass eine Person unzulässigerweise Abfall ver-
brennt, dürfen sie im Rahmen des Umweltschutzes grds. nur dann gegen die 
Verbrennung vorgehen, wenn die eigentlich für den Umweltschutz zuständige 

                                                 
197  Vgl. oben, Kap. 1/1/II; vgl. auch LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 20 und 22 f.; 

SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 12; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 9 ff., insbes. S. 1. 
198  ENGELI, S. 179; GAMMA, S. 30; SUTTER, Staatshaftung, S. 25; ZÜND/ERRASS, 

Generalklausel, S. 266. 
199  Zum Subsidiaritätsprinzip vgl. etwa DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 237 ff. 
200  ENGELI, S. 179; GAMMA, S. 30; SUTTER, Staatshaftung, S. 25; ZÜND/ERRASS, 

Generalklausel, S. 266. 
201  GAMMA, S. 30; GYGI, Polizeibegriff, S. 237; JOST, S. 19. 
202  ENGELI, S. 179; GAMMA, S. 30; JOST, S. 17 ff. 
203  SUTTER, Staatshaftung, S. 25. 
204  Kap. 1/2/III. 
205  Kap. 1/2/III/4. 
206  REINHARD, S. 55 f. und 93 f.; vgl. auch DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 

S. 239 f.; GUSY, Nr. 134 ff.; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 11; vgl. bereits 
Kap. 1/1/III/4/B/a. 
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Behörde nicht rechtzeitig tätig werden kann.207 Den Polizeibeamten verbleibt 
hingegen eine selbständige Kompetenz zum Tätigwerden, sofern durch das un-
zulässige Verhalten gleichzeitig etwa Anwohner durch den giftigen Rauch direkt 
an Leib und Leben gefährdet werden.208 

Andererseits bestehen aber auch hinsichtlich Art und Gegenstand der Gefähr-
dung subsidiäre Zuständigkeiten, heisst es doch nicht umsonst öffentliche209 Si-
cherheit:  

Zum einen sind die Kompetenzen der Polizei bezüglich Eigengefährdungen 
stark beschränkt.210 Da eine Selbstgefährdung Ausdruck der Privatautonomie ist, 
darf der Staat nur in Ausnahmefällen tätig werden: Beispielsweise, wenn die be-
troffene Person urteilsunfähig ist, wenn mit der Selbstgefährdung auch Dritte 
gefährdet werden, wenn etwa durch ein Selbstmordversuch oder eine Selbstver-
stümmelung das (höchste) Rechtsgut Leben betroffen ist oder wenn gleichzeitig 
mehrere Personen (eigen-)gefährdet sind.211 Entsprechend werden etwa Bauver-
bote in Gefahrengebieten oder die Pflicht zum Tragen eines Sicherheitsgurtes in 
Motorfahrzeugen als öffentliche Sicherheitsinteressen angesehen.212 Auch ist die 
Polizei grds. verpflichtet, bei einer Selbstmorddrohung eine Suchaktion durch-
zuführen oder auf andere Art zu intervenieren.213 

Zum andern ist der Schutz privater Rechte begrenzt, was bereits kurz ange-
sprochen wurde.214 Bei Gefährdung obligatorischer oder zivilrechtlicher An-
sprüche ist eine polizeiliche Intervention nämlich grundsätzlich nur in zwei Fäl-
len legitim: Entweder, falls dies spezialgesetzlich vorgesehen ist, so etwa in 
Art. 286b Abs. 2 OR,215 oder aber wenn «deren Bestand glaubhaft gemacht 
wird,! [�]!gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu! erlangen! ist! [�]! und! ohne!
polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich er-
                                                 
207  SCHWEGLER, Nr. 22. 
208  Vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 22. 
209  Vgl. hierzu GAMMA, S. 31; REINHARD, S. 95; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 23 f. 
210  Vgl. ausführlich etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2441 ff.; JOST, S. 50 ff.; 

REINHARD, S. 98 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 29 f. zu § 54. 
211  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 31 ff.; GÖTZ, N 28 ff. zu § 4; GUSY, Nr. 85 ff.; 

HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2444; JOST, S. 50 ff.; PFANDER, S. 94 f.; REIN-

HARD, S. 98 ff.; SOBOTICH, S. 15 m.w.H.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 29 f. zu § 54. 

212  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2441 f.; RUCH, äussere und innere Sicherheit, 
Fn. 4. 

213  Urteil des Verwaltungsgerichts Thurgau Nr. 14 vom 2. April 2014, E. 2. 
214  Vgl. Kap. 1/2/II/2/B/b/cc. 
215  «Heimlich oder gewaltsam fortgeschaffte Gegenstände können innert zehn Tagen 

seit der Fortschaffung mit polizeilicher Hilfe in die vermieteten Räume zurück-
gebracht werden.» 
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schwert werden könnte»216.217 Die Polizei kann beispielsweise den Eigentümer 
eines Autos anhalten und sein Auto sicherstellen, wenn ein Garagist glaubhaft 
vorbringt, eben dieses Fahrzeug sei ohne seinen Willen bei ihm abgeholt wor-
den, obwohl ihm aufgrund unbezahlter Reparaturrechnungen daran ein Retenti-
onsrecht nach Art. 895 ZGB zustehe.218  

Private, so auch Organisatoren von Veranstaltungen, müssen sich aber primär 
selbst um ihre eigene sowie die Sicherheit ihrer Besucher kümmern.219 Im Rah-
men ihres Hausrechts haben sie hierzu relativ weite Befugnisse, deren Ausübung 
regelmässig privaten Sicherheitsdiensten übertragen wird.220 Zu denken ist etwa 
an das Sicherheitspersonal in Fussball- und Eishockeystadien, aber auch den 
Türsteher eines Partylokals.221 Deren Handeln fällt insofern wieder in den poli-
zeilichen Kompetenzbereich, als einige Kantone der Polizei die «Aufsicht über 
private Sicherheitsdienste» auferlegen und die «Tätigkeiten privater Sicher-
heitsdienste» einer Bewilligungs- und Meldepflicht unterstellen.222 

Die private sowie die von der Polizei zu schützende Sphäre voneinander abzu-
grenzen, ist generell nicht immer einfach.223 Die Abgrenzung richtet sich nach 
der Frage, ob für eine bestimmte staatliche Intervention ein öffentliches Interes-
se besteht.224 Privates kann wohl immer dann polizeilich relevant sein, wenn es 
entweder in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist oder aber die Allgemeinheit an 
der Sicherung der Rechte Einzelner ein Interesse hat.225 Öffentlich wahrnehmbar 

                                                 
216  Art. 2 Abs. 2 PolG AR; § 2 Abs. 2 PolG BS; Art. 2 Abs. 2 PolG GL; Art. 4 

Abs. 2 PolG UR; vgl. auch Art. 1 Abs. 2 PolG BE; § 1 Abs. 4 PolG ZG. 
217  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 28; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 

S. 238 f.; GAMMA, S. 31; vgl. auch GUSY, Nr. 92 ff.; MÜLLER, PolG BL, S. 128; 
PFANDER, S. 94; REINHARD, S. 101 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 13; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 31 f. zu § 54. 

218  Vgl. SCHWEGLER, Nr. 23. 
219  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77. 
220  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77 mit Verweis auf das Hausrecht in Art. 217 

StPO. 
221  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77. 
222  § 3 Abs. 1 lit. i und Art. 57 ff. PolG AG; vgl. auch etwa Art. 23 PolG AI; Art. 62 

PolG BE; § 29 ff. PolG LU; § 45 ff. PolG SO; vgl. ausführlich BERICHT PRIVATE 

SICHERHEITSFIRMEN, S. 629 ff. 
223  EPINEY, BSK, N 65 zu Art. 5 BV; GAMMA, S. 31; JOST, S. 50; RUCH, äussere und 

innere Sicherheit, Nr. 2 und Fn. 4; vgl. zum Subsidiaritätsverhältnis zwischen den 
Einzelnen und dem Staat auch MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 13 ff. 

224  Anstelle vieler ANDEREGG, Nr. 466 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23; vgl. zum 
öffentlichen Interesse Kap. 2/2/II. 

225  RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4 mit Verweis auf JOST, S. 50 und 55; 
vgl. auch EPINEY, BSK, N 65 zu Art. 5 BV. 
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sind zum einen Tätigkeiten, welche öffentlich vorgenommen werden, etwa 
Nacktwandern im öffentlichen Raum.226 Zum andern gehören dazu aber auch 
Handlungen, die sich in die Öffentlichkeit auswirken, beispielsweise indem sie 
die Gesundheit einer unbestimmten Zahl von Personen gefährden227.228 Ein öf-
fentliches Interesse an einem Eingreifen der Polizei besteht hingegen immer, 
wenn es um den Schutz öffentlich-rechtlicher Normen, v.a. solchen des Straf-
rechts, geht.229  

c) Frage nach einem Numerus clausus (sicherheits)polizeilicher 
Schutzgüter 

Unbestritten sind gewisse Schutzgüter wertungsbedürftig, weshalb sich die da-
raus fliessenden Aufträge des Staates ändern können. Ein Beispiel ist die immer 
wieder thematisierte Prostitution: Einmal versucht ihr der Staat zum Schutz der 
öffentlichen Sittlichkeit mit umfangreichen Ressourcen Einhalt zu gebieten,230 
ein anderes Mal sieht er die öffentliche Sittlichkeit nicht mehr bedroht und will 
unter Berufung auf die öffentliche Gesundheit etwa mittels «Verrichtungsbo-
xen» lediglich lenkend eingreifen.231 

Verschiedentlich wird nun überdies die Ansicht vertreten, dass für das geordnete 
Zusammenleben der Bevölkerung aufgrund des zeitlichen und örtlichen Wan-
dels der Schutz der einen Rechtsgüter auf einmal bedeutungslos werden, wäh-
rend zugleich neue Güter schutzwürdig erscheinen könnten.232 Dies ist in Be-
zug auf die staatliche Tätigkeit im Ganzen durchaus richtig, können staatliche 
Freiheitsbeschränkungen doch grundsätzlich durch sämtliche öffentliche Interes-
sen gerechtfertigt werden.233 Etwa der Umwelt-, Natur- und Heimatschutz war 

                                                 
226  Vgl. BGE 138 IV 13 ff. 
227  Vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 54, wonach vom Schutzgut der 

öffentlichen Gesundheit grds. nicht die individuelle Person, sondern die Bevölke-
rung als Kollektiv geschützt ist. 

228  JOST, S. 50 m.w.H. 
229  PFANDER, S. 94. 
230  Vgl. etwa BGE 99 Ia 504 ff., (insbes. 508), E. 2b; 81 IV 107 ff.  
231  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 30; vgl. ausführlich HÜRLIMANN, etwa S. 164 ff. zur wer-

tausfüllungsbedürftigen Generalklausel «Sittenwidrigkeit», S. 179 ff. zu Beispie-
len von vollzogenem Wertewandel im schweizerischen Recht, S. 263 ff. zu einem 
Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin aus dem Jahr 2000. 

232  JOST, S. 25 f.; TÖNDURY/YOUSSEF, S. 30; vgl. auch FAVRE, 100 ans, S. 267 f.; 
RITTER, S. 118; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 f. zu § 54; ZÜND/ERRASS, 
Generalklausel, S. 268 f.; kritisch GYGI, Polizeibegriff, S. 242; REINHARD, S. 74; 
vgl. auch etwa MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 2 f. zum Wandel des Gehalts von 
Grundrechten. 

233  REINHARD, S. 75; vgl. auch etwa HÄNNI/MAHAIN, S. 145 Fn. 5, wonach die Liste 
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nicht seit je her Regelungsbereich des modernen Staates.234 Dagegen sind ver-
glichen mit der frühen Neuzeit und dem Zeitalter des Absolutismus etliche staat-
liche Schutzgüter weggefallen.235  

Für den Bereich des allgemeinen Gefahrenabwehrauftrages stellt sich hinge-
gen die Frage nach einem Numerus clausus der Schutzgüter.236 Für die sicher-
heitspolizeiliche Tätigkeit kann wohl vertreten werden, dass bezüglich ihres 
primären Gefahrenabwehrauftrages die zu schützenden Rechtsgüter an sich be-
kannt sind.237 Lediglich die auftretenden Gefahren für diese Rechtsgüter können 
sich (neu) entwickeln.238 Gegenwärtig sind als neue Bedrohungen beispiels-
weise Betrügereien im Internet, insbesondere das sogenannte «Phishing», oder 
Drohnen ein Thema.239 Beim Phishing gelangen die Betrüger an geheime Kre-
ditkarten- und Kontodaten, wodurch das Eigentum der Besitzer bedroht wird.240 
Beim Drohneneinsatz kann etwa die Privatsphäre, durch die Lärmbelastung die 
öffentliche Gesundheit, bei gewissen Einsätzen sogar Leib und Leben betroffen 
sein.241 Zugegeben sind diesbezüglich auch Verwendungsarten denkbar, bei 
welchen die Subsumtion unter ein klassisches Schutzgut nicht offenkundig ist � 
wohl aber möglich.242 Der Bestand der sicherheitspolizeilichen Schutzgüter 
scheint somit nicht erweiterungsbedürftig.243 Eine andere Situation kann sich 
höchstens ergeben, wenn die Polizei subsidiär tätig wird, etwa ausnahmsweise 
einer anderen Verwaltungsbehörde zu Hilfe eilen oder private Rechte schützen 
muss. Dies muss aber in jedem Fall in einem Rechtssatz vorgesehen sein.244 

                                                 
der aufgezählten Schutzgüter nicht abschliessend ist. 

234  PFANDER, S. 27; REINHARD, S. 74; vgl. ausführlich auch FAVRE, 100 ans, 
S. 254 ff. 

235  Vgl. Kap. 1/1/III; vgl. auch FAVRE, 100 ans, S. 254 ff.; ZÜND/ERRASS, General-
klausel, S. 268 f. 

236  REINHARD, S. 75. 
237  GYGI, Polizeibegriff, S. 242; REINHARD, S. 74. 
238  GYGI, Polizeibegriff, S. 242; REINHARD, S. 74. 
239  Zur Internetkriminalität vgl. HÄUPTLI, NZZ; zur zunehmenden Bedeutung der zi-

vilen Nutzung von Drohnen vgl. STEIGER, S. 169 f. 
240  Vgl. HÄUPTLI, NZZ. 
241  Vgl. auch STEIGER, S. 172 f. 
242  Vgl. auch BGE 137 II 431 ff. (446), E. 4.1, wonach gemäss Bundesgericht die 

Herausgabe von Bankkundendaten der UBS durch die FINMA zur Aufrechterhal-
tung der ökonomischen Stabilität und zum Schutz des Finanzmarkts gerechtfer-
tigt sei, wobei dies keine neuen Schutzgüter darstellen, sondern unter klassische 
Güter wie Eigentum oder Treu und Glauben im Geschäftsverkehr subsumiert 
werden können; vgl. hierzu auch TÖNDURY/YOUSSEF, S. 29. 

243  REINHARD, S. 74. 
244  Vgl. etwa SCHWEGLER, Nr. 22 als Beispiel für ein Einschreiten im Rahmen des 
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d) Fazit 

Der Schutzbereich der Polizei kann die verschiedensten Güter umfassen.245 Vo-
rausgesetzt ist hierfür aber entweder ein Rechtssatz oder dann eine Situation, 
welche einen Rückgriff auf die polizeiliche Generalklausel legitimiert oder eine 
grundrechtliche Schutzpflicht auslöst.246 Beides ist an gewisse Bedingungen zu 
knüpfen: So muss zum einen gemäss objektiver Beurteilung tatsächlich eine Ge-
fahr bzw. Störung vorliegen. Zum andern müssen sich diese öffentlich äussern 
und deren Abwehr bzw. Beseitigung durch die Polizei für das friedliche Zu-
sammenleben der Gemeinschaft tatsächlich unabdingbar sein, ist die Interventi-
on der Polizei doch in mehrfacher Hinsicht subsidiär.247 Ihr obliegen also die 
unumgänglichen Freiheitsbeschränkungen zur Wahrung der grundlegendsten 
Rechte der Bürger, sozusagen «das minimale Programm, das der Staat nicht un-
terschreiten kann».248 

Die sicherheitspolizeilichen Schutzgüter sind folglich Rechtsgüter,  

- Die durch Gefahrenabwehr bzw. Störungsbeseitigung zu schützen sind,  
- sofern sich die Gefahr bzw. Störung öffentlich äussert  
- und ein Eingreifen der Polizei aus objektiver Sicht für das friedliche 

und geordnete Zusammenleben der Gemeinschaft tatsächlich unabding-
bar ist, insbesondere weil keine andere Verwaltungsbehörde wirksam 
intervenieren kann.249  

Es wäre illusorisch, an dieser Stelle sämtliche der daraus fliessenden sicher-
heitspolizeilichen Aufträge aufzuzählen.250 Im Übrigen kann auf eine Aufzäh-
lung verzichtet werden, da im zweiten Teil dieser Arbeit eine Darstellung der für 
die polizeiliche Tätigkeit relevanten Grundrechte erfolgt (Kap. 2/3), sowie in 
diesem Kapitel weiter unten einzelne polizeiliche Aufgaben auf Bundes- sowie 
kantonaler Ebene genauer betrachtet werden (Kap. 1/2/IV). Vor dieser Analyse 
erscheint es aber notwendig, zuerst dem Verhältnis zwischen den beiden viel 
genannten staatlichen Schutzzwecken, Sicherheit und Freiheit (Kap. 1/2/II/3) 
und anschliessend dem zweiten entscheidenden Teil der gängigen sicherheitspo-

                                                 
Umweltschutzes. 

245  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 121; vgl. auch BGE 133 II 136 ff. (144), E. 5.3.1 zur 
öffentlichen Sittlichkeit. 

246  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 121. 
247  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 28; vgl. auch TSCHANNEN, öffentliche Sittlichkeit, 

S. 562 ff. und REINHARD, S. 87 hinsichtlich Sozialnormen. 
248  SALADIN, S. 347. 
249  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 122 und MOHLER, Realakte, S. 463. 
250  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 54. 
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lizeilichen Aufgabenumschreibung, dem Terminus der «Abwehr von Gefahren 
sowie Beseitigung von Störungen» (Kap. 1/2/III), ein Kapitel zu widmen.  

3. Spannungslage!zwischen!Sicherheit!und!Freiheit!des!
Einzelnen 

A) Wahrung!der!Sicherheit!und!Freiheit!als!Staatszweck 

Wie bereits Art. 2 Abs. 1 BV konstatiert, ist nicht nur die Wahrung der Sicher-
heit der Bürger, sondern auch der Schutz ihrer persönlicher Entfaltung, ihrer 
Freiheit im Denken und Handeln, eine der elementaren Aufgaben des Staates 
und damit des Rechts.251 Dabei ist zu beachten, dass Freiheit und Sicherheit so-
wohl vor als auch durch dem/n Staat zu schützen sind.252 Dies widerspiegelt das 
gegenwärtige Grundrechtsverständnis, wonach den Bürgern sowohl Abwehr- als 
auch Schutzrechte gegenüber dem Staat zustehen.253  

Grundsätzlich sind die beiden Staatszwecke gleichwertig,254 weshalb nicht der 
eine zu Gunsten des andern zurückgestellt werden darf.255 Diese Aussage gilt 
aber nur für deren Inhalt, nicht aber für das tatsächliche Vorgehen des Staates, 
des Gesetzgebers, zumindest was dessen in dieser Arbeit untersuchten Aufga-
benbereich anbelangt: Gegenstand seiner Regulierung im Sicherheitsbereich ist 
zumeist die Sicherheit, bzw. die Sicherheitsmassnahmen.256 Die Freiheit muss 
er nicht direkt normieren, sondern � so weit als möglich � wahren.257 Dabei ist 
zu beachten, dass Schutz vor Gefahren nicht nur durch staatliche Regulierung, 
etwa Verbote258 und verhaltenslenkende Vorschriften259, ermöglicht werden 

                                                 
251  BRUGGER, S. 8 ff.; KOLLER/SCHINDLER, S. 278 f.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, 

Nr. 5 mit Verweis auf RUCH, Regulierungsfragen, S. 388 f. 
252  KOLLER/SCHINDLER, S. 279 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 5; vgl. auch 

RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 39 ff. 
253  Art. 35 Abs. 1 und Art. 36 Abs. 2 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 256 ff.; 

HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432; KOLLER/SCHINDLER, S. 279; LIENHARD, innere 
Sicherheit, S. 127 m.w.H.; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 30; MÜLLER, 
Grundrechtstheorie, S. 8 ff.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 6 m.w.H.; SUT-

TER, Naturgefahren, S. 178.  
254  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 6. 
255  DENNINGER, Prävention, S. 222; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 7; vgl. hinge-

gen etwa HUG, S. 16, wonach die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
grds. der persönlichen Freiheit vorgeht. 

256  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 82. 
257  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 82; vgl. auch Art. 36 BV, welcher die Be-

schränkung von Freiheitsrechten und nicht letztere selbst reguliert. 
258  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 13; RUCH, Regulierungsfragen, S. 389. 
259  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 14; RUCH, Regulierungsfragen, S. 389. 
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kann:260 Private Regulierungen, aber gar Moral und Ethik, können Sicherheit un-
ter Umständen ebenso gewährleisten und die Freiheit gleichzeitig weniger be-
einträchtigen.261  

Bei der Wahl der Art sowie des Inhalts dieser Regulierungen ist zu beachten, 
dass sich die beiden Staatszwecke je nach Sichtweise in einer «brisanten Span-
nungslage»262 bzw. einer «fruchtbare[n] Polarität»263 befinden:264  

B) Brisante!Spannungslage!bzw.!fruchtbare!Polarität 

Brisante Spannungslage bzw. fruchtbare Polarität deshalb, weil zum einen Frei-
heit immer nur im Zustand einer gewissen Sicherheit denkbar ist.265 Ein Zuviel 
an Freiheit des einen gefährdet die Freiheit, aber auch die Sicherheit des an-
dern.266 Würde man etwa keinerlei Massnahmen ergreifen, um die Bürger vor 
den Gefahren des Terrorismus zu schützen, so wäre nicht nur deren Sicherheit 
betroffen, sondern durch ihre Schutzlosigkeit auch Unfreiheit die Folge.267  

Zum andern ist die Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit meist mit einem 
Eingriff in die Freiheitsrechte derjenigen verbunden, welche diese Güter (mut-
masslich) gefährden.268 So kann ein Übermass an Sicherheit diese selbst sowie 
die Freiheit in Frage stellen.269 Möchte man einen möglichst lückenlosen Schutz 
gegen terroristische Aktivitäten gewährleisten, so würde den Individuen sämtli-
che Freiräume genommen, durch die allgegenwärtigen Überwachungs- und 

                                                 
260  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 20. 
261  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 3, 20 und 97; vgl. zu den privaten Regulierun-

gen auch etwa RUCH, Regulierungsfragen, S. 392 und 419 ff. 
262  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Einleitung vor § 53. 
263  DENNINGER, Prävention, S. 222. 
264  Vgl. auch PFANDER, S. 9, wonach Sicherheitswahrung immer «in Bezug und in 

Abhängigkeit von den anderen Staatsaufgaben zu sehen» ist; vgl. des Weiteren 
KOLLER/SCHINDLER, S. 279 und 280; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 135 f.; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 262. 

265  DENNINGER, Prävention, S. 223 f.; KOLLER/SCHINDLER, S. 279; LIENHARD, inne-
re Sicherheit, S. 135 f.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 6; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Einleitung vor § 53. 
266  Vgl. GYGI, Verwaltungsrecht, S. 169 f.; HUG, S. 15; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 12 und 20; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 4 und 33; SUTTER, Staatshaf-
tung, S. 25 mit Verweis auf KANT. 

267  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 2. 
268  KOLLER/SCHINDLER, S. 280; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 136; PFANDER, 

S. 37; vgl. auch BRAND, NZZ; HUG, S. 15. 
269  DENNINGER, Prävention, S. 223 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Einleitung 

vor § 53; vgl. auch PFANDER, S. 37. 
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Zwangsmassnahmen aber auch ein Gefühl der Unsicherheit geschaffen.270 Oder 
erlaubt man der Polizei weitreichende Zugriffe auf Medienschaffende und deren 
recherchiertes Material, um die Funktionsfähigkeit der Polizei und damit die öf-
fentliche Sicherheit zu gewährleisten, so wird nicht nur die Informations- und 
Medienfreiheit stark beeinträchtigt, sondern auch die Kontrollfunktion der Me-
dien gefährdet, welche ihrerseits die Bürger vor ausufernder Staatsgewalt schüt-
zen soll.271 

Freiheit und Sicherheit sind also nicht gänzlich in Einklang zu bringen, gleich-
zeitig aber keineswegs völlig gegensätzlich.272 Vielmehr bedingen sie sich ge-
genseitig � die eine ist ohne die andere nicht denkbar.273 Es geht also nicht um 
einen Entscheid zwischen Sicherheit oder Freiheit, sondern um die Frage nach 
dem notwendigen Mass an Sicherheit, um die Freiheit bestmöglich gewähr-
leisten zu können.274 Die Abwägung, welche Freiräume zugunsten welcher Si-
cherheitsinteressen beschränkt werden dürfen und welche Sicherheitsbedürfnisse 
hinter welchen Freiheiten zurückstehen müssen, ist eine immerwährende Wer-
tungsaufgabe, welche je nach Ort und Zeit unterschiedlich ausfällt.275 Dabei 
muss für jedes Freiheitsrecht einzeln geprüft werden, inwiefern und inwieweit 
Sicherheitsinteressen dessen Beschränkung rechtfertigen können.276  

C) Wachsendes!Sicherheitsbedürfnis 

Da das Sicherheitsbedürfnis der Bürger in den letzten Jahren, insbesondere auf-
grund neuartiger Gefahrenlagen, aber wohl vor allem wegen dem besseren Zu-
gang zu Medien und deren umfangreichere Berichterstattung, stetig zu wachsen 
scheint, mehren sich auch die Schutzansprüche an den Staat.277 Insbesondere der 
Bereich der Prävention gewinnt stetig an Bedeutung, wobei auch Massnahmen 
vorgesehen werden, deren Fähigkeit zur Problembewältigung nicht ausreichend 
geklärt ist.278  

                                                 
270  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 2. 
271  SCHMOHL, S. 135 ff., insbes. S. 139, 147 und 149. 
272  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 13; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 6. 
273  KOLLER/SCHINDLER, S. 279; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 13; RUCH, Sicherheit und 

Freiheit, Nr. 4. 
274  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 82; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 6. 
275  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 8 und 82; vgl. auch KOLLER/SCHINDLER, 

S. 280; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 136. 
276  Vgl. RITTER, S. 79 m.w.H. 
277  RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4; vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 17; 

PFANDER, S. 28 f.; SUTTER, Naturgefahren, S. 178. 
278  FAVRE, enjeux, S. 17; vgl. zur Prävention auch PFANDER, S. 28 ff. 
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So werden nach jedem terroristischen Ereignis mehr Massnahmen, eine schärfe-
re Anti-Terror-Gesetzgebung gefordert: In den USA folgten auf die Anschläge 
vom 11. September 2001 der «Patriot Act», in Europa werden nach Angriffen 
auf das Satiremagazin Charlie Hebdo sowie einen jüdischen Supermarkt im Ja-
nuar 2015 die Rufe laut, Gesetze zu verschärfen und etwa im grossem Umfang 
Flugpassagierdaten zu sammeln.279 Auch in der Schweiz sollen dem Geheim-
dienst mehr Mittel in die Hand gegeben werden: «Er soll Wanzen legen, Sender 
verstecken, Computer hacken dürfen» � Forderungen, welche noch vor einem 
Jahrzehnt politisch chancenlos gewesen wären.280 Dass mit solchen Massnah-
men, deren Wirksamkeit nicht unumstritten ist, stark in die Freiheitsrechte der 
Bürger eingegriffen und etwa generell, ohne Anfangsverdacht, heikle Daten ge-
sammelt werden, scheint Politiker wie Bürger auf einmal nicht mehr zu stö-
ren.281  

Der Schutzauftrag des Staates wird damit stetig ausgeweitet, wobei seine Re-
aktion oft symbolisch erscheint und seine zunehmende Ohnmacht gegenüber 
den neuen Gefahren und Erwartungen überdecken soll.282 Denn nur wenn er sei-
nem Auftrag, für die Sicherheit der Individuen zu sorgen, erfolgreich nach-
kommt, kann die Akzeptanz des Gegenstücks,283 seines Herrschaftsanspruchs 
und damit verbundenen Gewaltmonopols, bestehen bleiben.284 Mit anderen 
Worten: Der Bürger schuldet dem Staat Gehorsam, im Gegenzug muss der Staat 
dem Bürger Schutz gewähren.285  

Das Gewaltmonopol ermöglicht dem Staat unter Umständen auch die Anwen-
dung von Zwang, typischerweise durch die Polizei:286 Sie kann körperliche Ge-
walt, Waffen und andere Hilfsmittel gegen die Bürger anwenden, was unweiger-
lich zu teilweise schweren Beschränkungen deren Freiheitsrechte führt, denke 
man etwa an die Tötung eines Menschen bei einem Polizeieinsatz.287  

                                                 
279  Vgl. auch BRAND, NZZ; ISRAEL, Tagesanzeiger. 
280  BRAND, NZZ. 
281  Vgl. zum Ganzen ISRAEL, Tagesanzeiger; vgl. auch BRAND, NZZ; DENNINGER, 

Prävention, S. 222 ff. 
282  SUTTER, Naturgefahren, S. 178; vgl. auch ISRAEL, Tagesanzeiger. 
283  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 3; vgl. hierzu auch RUCH, Sicherheit und Freiheit, 

Nr. 45 ff., insbes. Nr. 46. 
284  GAMMA, S. 60 m.w.H.; MOHLER, Gewaltmonopol, S. 153 ff., insbes. S. 158; 

PFANDER, S. 5; RAUBER, S. 99 ff., insbes. S. 102. 
285  MOHLER, Gewaltmonopol, S. 153 ff., insbes. S. 158; SUTTER, Naturgefahren, 

S. 177. 
286  MANFRINI, S. 206; MOHLER, Gewaltmonopol, S. 158; PFANDER, S. 103; RAUBER, 

S. 100; vgl. auch BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 631 f. 
287  BOTSCHAFT ZAG, S. 2489 ff., insbes. S. 2493; MANFRINI, S. 206 f.; PFANDER, 
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III. Begriff!der!Gefahrenabwehr!und!Störungsbesei-
tigung 

1. Einordnung!und!Definition!des!Gefahrenbegriffs 

Wie oben dargelegt wurde, kann Sicherheit in einem umfassenden Sinn als Idee 
der Abwesenheit von Unsicherheiten, Sorgen oder Risiken gesehen werden. 
Nicht jede Unsicherheit kann aber staatliches Eingreifen rechtfertigen, absolute 
Sicherheit ist ohnehin ein nicht zu erreichender Idealzustand. Gewisse Unsi-
cherheiten verbleiben und werden von der Gesellschaft als Restrisiko akzep-
tiert.288 In Anlehnung an ein von RUCH entwickeltes Stufenmodell kann dies als 
dritte Stufe bezeichnet werden, auf welcher sich Unsicherheiten befinden, wel-
che von der Gesellschaft akzeptiert und als tragbar erachtet werden (Akzep-
tanzprinzip).289 Staatliche Gewährleistungsplichten bestehen hier grds. keine, 
vielmehr haben die Bürger allfällige Schäden selbst abzuwenden bzw. zu tra-
gen.290  

Erst auf der nächsten Stufe rechtfertigt das Vorliegen von abstrakten Gefahren 
staatliches Eingreifen (Vorsorgeprinzip).291 Im Rahmen der Vorsorge ist diesen 
Gefahren durch vorsorgliches Recht vorzubeugen (Kap. 1/2/III/2).292  

Auf der ersten Stufe (Schutzprinzip) schliesslich begründen konkrete Gefah-
ren sowie Störungen die Notwendigkeit von direktem Eingreifen, vorwiegend 
unmittelbar wirksamen Massnahmen der Polizei (Kap. 1/2/III/3).293  

Sowohl auf der ersten als auch auf der zweiten Stufe können gewisse vorgela-
gerte Überwachungstätigkeiten, mithin präventive Datenerhebungen, erforder-
lich sein. Aufgrund deren besonderer Bedeutung in der heutigen Zeit, insbeson-
dere angesichts von Gefährdungen durch Terrorismus, wird ihnen in der Folge 
ein separates Kapitel gewidmet (Kap. 1/2/III/4), bevor die Besprechung des Ge-
fahrenabwehrbegriffs mit einem Fazit geschlossen wird (Kap. 1/2/III/5). 

                                                 
S. 103 f.; WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 289. 

288  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 24; RUCH, Regulierungsfragen, S. 391; vgl. 
auch MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 52. 

289  RUCH, Regulierungsfragen, S. 391. 
290  Vgl. RUCH, Regulierungsfragen, S. 395; vgl. auch MOHLER, Vernetzung von Si-

cherheit, Nr. 52. 
291  RUCH, Regulierungsfragen, S. 390, welcher auf dieser Stufe allerdings die Risi-

ken platziert. 
292  Vgl. REINHARD, S. 119. 
293  RUCH, Regulierungsfragen, S. 389. 
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Bei diesen Ausführungen wird vom traditionellen Begriff der Gefahr ausge-
gangen, welcher «eine Sachlage [bezeichnet], die bei ungehindertem Ablauf des 
zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem 
Schaden für die öffentliche Sicherheit [�]!führt».294  

Konkret ist die Gefahr, wenn sie angesichts der vorliegenden Situation tatsäch-
lich besteht � abstrakt hingegen, wenn sie nur hypothetisch existiert, wenn also 
nach der allgemeinen Lebenserfahrung ein Sachverhalt in ähnlichen Situationen 
zu einem Schaden führen könnte.295 Die abstrakte ist der konkreten Gefahr somit 
vorgelagert.296 Von einer Störung spricht man hingegen, wenn ein Schaden be-
reits eingetreten ist, sich die Gefahr also verwirklicht hat.297  

2. Vorbeugung!gegen!abstrakte!Gefahren 

Abstrakten Gefahren soll mit generell-abstrakten Normen � vorwiegend spe-
zialgesetzlichen Regelungen � vorgebeugt werden (Vorsorgeprinzip).298 Diese 
Regelungen setzen oft in einem Zeitpunkt an, in welchem die allenfalls gefährli-
che Tätigkeit noch gar nicht ausgeübt wird.299 Es geht hier also um Vorsorge, 
welche erfolgt, bevor eine konkrete Gefahr vorliegt:300 Noch unüberschaubare 

                                                 
294  REINHARD, S. 105; vgl. auch DENNINGER, Prävention, S. 223; 

DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 220; GÖTZ, N 3 zu § 6; GUSY, Nr. 108 und 
110; JOST, S. 67; PFANDER, S. 82 f.; RAUBER, S. 49 f.; RUCH, Sicherheit und 
Freiheit, Nr. 19; RUCH, Regulierungsfragen, S. 389; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 23; SUTTER, Naturgefahren, S. 176; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 266 f. 
m.w.H.; BGE 111 Ia 322 f. (323), E. 6a; vgl. auch BGE 60 I 197 ff. (209) E. 3b; 
57 I 266 ff. (272). 

295  Vgl. DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 42; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 
S. 227; GÖTZ, N 17 ff. zu § 6; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 173; JOST, S. 79; 
PFANDER, S. 83; REINHARD, S. 110 f.; SCHENKE, Nr. 70; SUTTER, Staatshaftung, 
S. 26; WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 292. 

296  SCHÄRMELI, S. 51. 
297  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 220; GAMMA, S. 33; GUSY, Nr. 103; REIN-

HARD, S. 105; SCHENKE, Nr. 92; SUTTER, Staatshaftung, S. 26; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 267. 
298  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 42; GÖTZ, N 22 zu § 6; GUSY, Nr. 126; GYGI, 

Verwaltungsrecht, S. 173; JOST, S. 67; PFANDER, S. 83; RAUBER, S. 50; REIN-

HARD, S. 111 und 119; SCHÄRMELI, S. 51; SCHENKE, Nr. 70; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 27; SUTTER, Staatshaftung, S. 26; SUTTER, Naturgefah-
ren, S. 176; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 28 zu § 54. 

299  SCHÄRMELI, S. 51 mit Verweis auf REINHARD, S. 112. 
300  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 27; vgl. auch MOHLER, Vernetzung von Si-

cherheit, Nr. 62 ff.; RUCH, Regulierungsfragen, S. 390. 
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Risiken für den Menschen und seine Umwelt, beispielsweise durch Naturgefah-
ren,301 Bauten und Anlagen,302 oder (andere) Immissionen, sollen begrenzt wer-
den.303 Entsprechend wird generell gefährlichen oder möglicherweise schädi-
genden Situationen und Tätigkeiten etwa mittels Verboten, Monopolisierung, 
Abgaben oder Bewilligungspflichten «bereits an ihrer Quelle» entgegenge-
wirkt.304  

Diese Vorsorge umfasst aber nicht nur Massnahmen, welche direkt die Rechts-
stellung der Bürger regeln, sondern kann nur durch eine ganzheitliche, voraus-
schauende staatliche Planung realisiert werden.305 Entsprechend muss sie auch 
etwa in die Sozial-, Umwelt-, Gesundheits- und Wirtschaftspolitik einfliessen, 
womit sie regelmässig nicht nur der Gefahrenabwehr dient, sondern auch sozial-
politische oder wohlfahrtsstaatliche Ziele verfolgt.306 

3. Schutz!vor!konkreten!Gefahren!und!Störungen 

A) Einleitung 

Anders als die abstrakten Gefahren legitimieren und erfordern konkrete Gefah-
ren sowie Störungen direktes Eingreifen, vorwiegend unmittelbar wirksame 
Einzelmassnahmen in Form von Verwaltungsverfügungen oder Realakten 
(Schutzprinzip).307 Dies ist nun also der für uns relevante sicherheitspolizeili-
che Tätigkeitsbereich,308 ist das Handeln der allgemeinen Gefahrenabwehrbe-
hörden doch grundsätzlich gegen konkrete Gefahren oder Störungen gerichtet.309  

                                                 
301  Vgl. hierzu etwa FAVRE, Naturgefahren, S. 2 ff.; SUTTER, Naturgefahren, 

S. 175 ff. 
302  Vgl. hierzu etwa HÄNNI/MAHAIN, S. 144 ff.; WEBER-DÜRLER, Bauwesen, 

S. 385 ff.; SOBOTICH, insbes. S. 29 ff. 
303  BGE 126 II 399 ff. (406), E. 4b; 124 II 219 ff. (232), E. 8a; vgl. auch MOHLER, 

Vernetzung von Sicherheit, Nr. 63. 
304  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 27; vgl. auch SCHÄRMELI, S. 51 mit Verweis 

auf JOST, S. 79 und TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 53 und N 28 
zu § 54. 

305  REINHARD, S. 117. 
306  REINHARD, S. 111, 117 und 119. 
307  PFANDER, S. 83; RAUBER, S. 50; REINHARD, S. 110; RUCH, Regulierungsfragen, 

S. 389; SCHÄRMELI, S. 51; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 27; SUTTER, Staats-
haftung, S. 26; SUTTER, Naturgefahren, S. 176; vgl. auch MOHLER, Vernetzung 
von Sicherheit, Nr. 67. 

308  Wobei wir uns auf das Handeln mittels Realakten beschränken werden, 
vgl. Kap. 1/3/II/4. 

309  RAUBER, S. 46; REINHARD, S. 32 und 110; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 27 
zu § 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 268. 
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Eine Störung liegt vor, wenn ein Schaden bereits eingetreten ist, sich die Gefahr 
also verwirklicht hat.310 Massnahmen der Störungsbeseitigung gelten i.d.R. dem 
Störer selbst311 und bewegen sich, sofern seine Handlung strafrechtlich relevant 
ist, im Schnittbereich zur kriminalpolizeilichen Tätigkeit.312 

Die Gefahrenabwehr ist das präventive Element der sicherheitspolizeilichen Tä-
tigkeit und stets an die beiden Voraussetzungen des Schadens für die öffentliche 
Sicherheit sowie der hinreichenden Wahrscheinlichkeit dieses Schadenseintritts 
gebunden:313  

B) Schaden!für!die!öffentliche!Sicherheit 

Ein Schaden im polizeirechtlichen Sinn liegt nur vor, wenn ein tatsächlich vor-
handener Bestand an Gütern objektiv gemindert wird.314 Damit unterscheidet 
sich der polizeirechtliche Schadensbegriff zum einen vom zivilrechtlichen, da 
etwa entgangener Gewinn nicht erfasst wird,315 zum andern erfolgt mit dieser 
Umschreibung eine Abgrenzung zur Sozialgestaltung, da mit Gefahrenabwehr 
gerade keine Vergrösserung des Bestandes bestehender Rechtsgüter angestrebt 
wird316.  

Wie oben erläutert wurde, sollte nach der hier vertretenen Auffassung bei der 
Umschreibung des polizeilichen Aufgabenbereichs von einem Verweis auf die 
öffentliche Ordnung oder Sozialnormen abgesehen werden.317 Entsprechend be-
gründet lediglich eine Beeinträchtigung von Gütern, welche Gegenstand der öf-
fentlichen Sicherheit sind, einen für uns relevanten Schaden.318  

Des Weiteren darf diese Beeinträchtigung nicht unerheblich sein, weshalb 
schlichte Belästigungen und Geschmacklosigkeiten, aber auch andere einfache 
Nachteile und Unbequemlichkeiten grds. kein polizeiliches Eingreifen rechtfer-
tigen.319 Die Abgrenzung erweist sich je nach Situation als anspruchsvoll: Be-

                                                 
310  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 220; GAMMA, S. 33; GUSY, Nr. 103; REIN-

HARD, S. 105; SCHENKE, Nr. 92; SUTTER, Staatshaftung, S. 26; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 267. 
311  Zum Störerprinzip vgl. Kap. 2/2/III/2. 
312  RAUBER, S. 52. 
313  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2475 ff.; IMBODEN/RHINOW, S. 972; LEUTERT, 

S. 55; RAUBER, S. 49 und 52; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 2. 
314  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 40; REINHARD, S. 106; SCHENKE, Nr. 73. 
315  Vgl. auch etwa REINHARD, S. 106 Fn. 12. 
316  GAMMA, S. 32 f. m.w.H.; vgl. auch JOST, S. 67 und REINHARD, S. 113. 
317  Vgl. Kap. 1/2/II/2/B/c. 
318  Gl.M. SUTTER, Staatshaftung, S. 25. 
319  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 221; GÖTZ, N 5 zu § 6; GUSY, Nr. 106; 

PFANDER, S. 83; RAUBER, S. 50; REINHARD, S. 106; SCHENKE, Nr. 74; SCHWEI-
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einträchtigt ein kläffender Hund bereits das Polizeigut der öffentlichen Ruhe o-
der ist dies lediglich eine polizeilich irrelevante Belästigung?320  

Das subjektive (Über-)Empfinden der betroffenen Person darf bei der Beurtei-
lung nicht ausschlaggebend sein.321 Vielmehr ist die Intensität der Beeinträchti-
gung anhand deren Zeit, Ort und anderen konkreten Umständen zu beurteilen.322 
Das Kläffen eines Hundes ist wohl in vielen Situationen hinzunehmen, kann 
aber je nach Zeit (z.B. mitten in der Nacht oder ununterbrochen), Ort (z.B. ne-
ben einem Rehabilitationszentrum) oder anderen Umständen (wenn es sich z.B. 
nicht um einen, sondern um ein ganzes Rudel von kläffenden Hunden handelt) 
auch zu polizeirechtlich relevanten Schäden führen.323 

Die Polizeierlasse sowie die polizeiliche Generalklausel, auf welche sich sicher-
heitspolizeiliches Handeln stützen muss, sehen in Bezug auf das Schadensaus-
mass sowie den Rang des zu schützenden Rechtsgutes teilweise Qualifizierun-
gen vor:324 So wird in Bezug auf das Schadensausmass eine «erhebliche», «erns-
te» oder «ernsthafte»325 Gefährdung bzw. Störung gefordert und für gewisse po-
lizeiliche Massnahmen gar die Gefährdung eines spezifischen Polizeigutes, etwa 
Leib und Leben,326 vorausgesetzt.  

C) Hinreichende!Wahrscheinlichkeit!des!Schadenseintritts 

Die Beurteilung, ob präventives Handeln aufgrund eines «hinreichend wahr-
scheinlichen» Schadenseintritts notwendig ist, erfordert immer eine Prognose 
der polizeilichen Akteure,327 welche nachträglich einer richterlichen Prüfung 

                                                 
ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 23; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 25 zu § 54; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 271. 

320  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 25 zu § 54. 
321  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 222; RAUBER, S. 50; REINHARD, S. 107; 

SCHENKE, Nr. 75; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 25 zu § 54. 
322  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 222; RAUBER, S. 50; REINHARD, S. 107; 

SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 23 mit Verweis auf BGE 130 II 394 ff.; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 25 zu § 54. 

323  Vgl. auch DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 221 f.; RAUBER, S. 50; REIN-

HARD, S. 107; SCHENKE, Nr. 74. 
324  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 52 ff.; GÖTZ, N 24 ff. zu § 6; GUSY, 

Nr. 127 ff.; REINHARD, S. 110 f.; SCHENKE, Nr. 78; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, 
Nr. 24; SUTTER, Staatshaftung, S. 26. 

325  Vgl. anstelle vieler § 25 Abs. 2, § 31 Abs. 1, § 34 Abs. 1 PolG AG; Art. 22, 
Art. 29 Abs. 1 lit. a, Art. 39 Abs. 1 lit. a PolG BE. 

326  Vgl. anstelle vieler § 31 Abs. 1 lit. a, § 34 Abs.1 lit. c und Abs. 2, § 45 Abs. 1 
lit. a PolG AG; Art. 29 Abs. 1 lit. f, Art. 32 Abs. 1 lit. a, Art. 39 Abs. 1 lit. d, 
Art. 48 Abs. 1 PolG BE. 

327  RAUBER, S. 50; REINHARD, S. 107; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 25. 
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zugeführt werden kann.328 Diese Prognose sollte � soweit möglich � auf eindeu-
tigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.329 Entsprechend führt etwa die 
Kantonspolizei Aargau einen Dienst «Lage- und Analysezentrum», welcher si-
cherheitsrelevante Informationen beschafft, auswertet und basierend darauf in 
regelmässigen Abständen Berichte zur Sicherheitslage veröffentlicht, welche als 
Grundlage für die Planung von Einsätzen und Massnahmen dienen.330  

Bei der Prognose kommt es auf jeden Fall nicht auf die subjektiven Eindrücke 
der Sicherheitsorgane, sondern auf eine objektive Beurteilung an: Eine Situati-
on muss im Moment der Entscheidung, also aus ex ante-Sicht, so erscheinen, 
dass ein sorgfältiger und verständiger Polizist sie als konkrete Gefahr beurteilen 
würde.331 Wird später ersichtlich, dass lediglich eine Anscheinsgefahr vorlag, in 
der Tat also gar kein Schaden drohte, so kann dies der «echten» Gefahr gleich 
gestellt werden.332 Anders verhält es sich mit der Scheingefahr: wenn also ein 
Polizist eine Situation subjektiv für gefährlich hält, ohne hierfür hinreichende 
Gründe zu haben, so vermag dies die getroffenen Massnahmen nicht zu rechtfer-
tigen.333  

Ungeachtet dieses objektiven Massstabes erfordert die Situationsbeurteilung, ob 
eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts besteht und damit 
direktes polizeiliches Eingreifen gerechtfertigt ist, immer eine Wertung, eine 
Abwägung der Sicherheitsorgane.334 Massgebliche Elemente sind dabei vor al-
lem die Art des betroffenen Rechtsgutes sowie das Schadenspotential: je bedeu-

                                                 
328  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 25 mit Verweis auf SCHENKE, Nr. 77; vgl. auch 

GUSY, Nr. 121, welcher aber betont, das Gericht habe zu berücksichtigen «dass 
die nachträgliche gerichtliche Sachverhaltsfeststellung gerade im Prognosebe-
reich nahezu notwendig klüger ist als die vorherige polizeiliche Tatsachenaufklä-
rung». 

329  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 224; GÖTZ, N 117 und 132 zu § 7; REIN-

HARD, S. 107; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 27; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 26 zu § 54; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 272; 
vgl. zu letzteren bereits Kap. 1/2/II/1/A/b. 

330  Vgl. auch https://www.ag.ch/de/dvi/kantonspolizei/kapo_auftrag/organisation/ 
support_1/Fuehrung.jsp, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

331  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 223; GUSY, Nr. 121; REINHARD, S. 107; 
SCHENKE, Nr. 82; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 25 mit Verweis auf DEN-

NINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 46. 
332  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 47 und 50; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, 

S. 226; GÖTZ, N 38 ff. zu § 6; GUSY, Nr. 122; RAUBER, S. 51; REINHARD, 
S. 108 ff.; SCHENKE, Nr. 80 f.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 25. 

333  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 225; RAUBER, S. 51; REINHARD, S. 107. 
334  REINHARD, S. 107; vgl. auch, insbes. zur schwierigen Situation der Polizei, MOH-

LER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 68. 
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tender bzw. grösser sie sind, desto kleiner darf die Wahrscheinlichkeit eines 
Schadenseintritts sein.335 Dies gilt aber nicht in allen Fällen: Zum einen können 
von der Polizei genauere Abklärungen der Situation verlangt werden, wenn kei-
nerlei zeitliche Dringlichkeit vorliegt.336 Zum andern kann auch der Gesetzgeber 
gewisse Wertungen vorweg nehmen und eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit 
verlangen337 oder in Bezug auf die zeitliche Nähe des Schadenseintritts eine 
«unmittelbare» oder «gegenwärtige» Gefährdung bzw. Störung fordern338. 

4. Überwachungsmassnahmen!zwischen!Gefahrenvor-
sorge!und!-abwehr 

Zur Abwehr von Gefahren sind die Sicherheitsbehörden immer auch auf Infor-
mationen angewiesen: Sowohl Informationen über die Art der Gefahr, als auch 
über das Wo, Wie und Wann sind notwendig, um wirksam Gegenmassnahmen 
ergreifen können. Die heute zentralen Gefahren, insbesondere der Terrorismus 
sowie die organisierte Kriminalität, verlangen immer wie häufiger ein immer 
wie früheres Tätigwerden.339 Damit der Ruf nach mehr Sicherheit, nach mehr 
Prävention durch den Staat nicht «zum Einfallstor für eine unbeschränkte Da-
tenverarbeitung der Polizei» wird, ist dieser Informationstätigkeit klare Grenzen 
zu setzen.340 Ein erster Ansatzpunkt ist, am Begriff der Gefahr anzuknüpfen und 
diesbezüglich zwei Situationen zu unterscheiden: 

Zum einen können die Sicherheitsbehörden darauf angewiesen sein, über be-
stimmte Personen oder Personengruppen Informationen zu sammeln, weil zu-
mindest der Verdacht besteht, dass die Sicherheit der Schweiz durch ihr (ge-
plantes) Verhalten bedroht ist.341 Die entsprechenden Massnahmen sind also an 
die Voraussetzung des Verdachts auf eine konkrete Gefahr geknüpft, befinden 
sich mithin auf der ersten Stufe unseres Stufenmodells (Schutzprinzip).  

Dabei ist zu bedenken, dass die Beurteilung, ob eine konkrete Gefahr überhaupt 
eine unmittelbar wirksame Einzelmassnahme zu rechtfertigen vermag, sowie die 
Frage, welche Massnahme im Einzelnen angemessen erscheint, immer anhand 
                                                 
335  DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 52 mit Vorbehalt; 

DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 224; GUSY, Nr. 119; RAUBER, S. 51; REIN-

HARD, S. 107 f.; SCHENKE, Nr. 77; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 25. 
336  REINHARD, S. 108; SCHENKE, Nr. 77. 
337  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 24; vgl. auch GUSY, Nr. 127 ff. 
338  Vgl. anstelle vieler § 25 Abs. 2, § 31 Abs. 1 lit. b, § 39 Abs. 2, § 40 Abs. 1 lit. b 

PolG AG; Art. 22, Art. 29 Abs. 1 lit. a, Art. 39 Abs. 1 lit. a, Art. 48 Abs. 1 
PolG BE. 

339  Vgl. REINHARD, S. 218. 
340  REINHARD, S. 218. 
341  Vgl. BOTSCHAFT NDG, S. 2230; SIGRIST, S. 210 ff. und 218 ff. 
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einer Abwägung vorzunehmen ist. Durch Terrorismus, Extremismus oder auch 
militärische Bedrohungen sind die wertvollsten Rechtsgüter, nämlich Leib und 
Leben des Menschen bedroht, auch ist das Schadenspotential immens. Entspre-
chend dürften diese Bedrohungen eher als andere Gefahren sicherheitspolizeili-
che Massnahmen, insbesondere präventive Datenbearbeitungen, rechtfertigen.342 

Zum andern müssen die Sicherheitsbehörden aber auch Massnahmen ergreifen 
können, um frühzeitig solche Gefahrenlagen überhaupt erkennen zu können. 
Hier geht es um eine vorverlagerte Tätigkeit, welche bezweckt, über mögliche 
Gefahren und potentielle Akteure Kenntnis zu erlangen.343 Eine konkrete Gefahr 
fehlt hier gerade, weshalb diese Massnahmen der zweiten Stufe unseres Stufen-
modells zuzuordnen sind (Vorsorgeprinzip).344 Es geht darum, Daten zu sam-
meln, um die Bedrohungslage der Schweiz laufend analysieren sowie die betref-
fenden Informationen aufarbeiten zu können und den zuständigen Behörden auf 
Bundes- und Kantonsebene so ein rechtzeitiges Eingreifen zu ermöglichen.345 
Der Nachrichtendienst des Bundes soll insbesondere Gefährdungen durch Terro-
rismus, verbotenen Nachrichtendienst, gewalttätigen Extremismus und Gewalt 
anlässlich von Sportveranstaltungen frühzeitig aufdecken.346 Um Gewalt lokalen 
Ausmasses rechtzeitig erkennen zu können, müssen v.a. die kantonalen Polizei-
korps Datenerhebungen machen.347  

Tätigkeiten, welche im Vorfeld der eigentlichen konkreten Gefahrenabwehr er-
folgen, fallen nicht unter den hier verwendeten Begriff des sicherheitspolizeili-
chen Handelns. Sie sind vielmehr mit der Arbeit von Naturwissenschaftlern so-
wie Ökonomen, Soziologen, Psychologen und Politikern vergleichbar, deren 
Aufgabe es ist, objektiv bestehende Gefahren zu erkennen und einzuschätzen, 
um so überhaupt die Grundlage für sicherheitspolizeiliche Massnahmen zu 
schaffen.348 Solch vorverlagerte Datenbearbeitungen sind folglich nur am Rande 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung. Deren Besprechung würde denn 
auch Stoff für ein zweites, separates Buch bieten, bedürfen solche «Gefahrener-
forschungsmassnahmen» doch in besonderem Masse gesetzgeberischen Siche-
rungen.349 

                                                 
342  Vgl. allerdings kritisch SIGRIST, S. 216 ff. 
343  CUPA, Nr. 25 f. m.w.H.; SIGRIST, S. 222 m.w.H. 
344  BERICHT BWIS, S. 7 f.; BIAGGINI, Gutachten, S. 262. 
345  Vgl. BERICHT BWIS, S. 5 ff. 
346  Art. 2 Abs. 1 und 2 BWIS; vgl. auch CUPA, Nr. 25 ff. m.w.H.; TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 39 und Fn. 66. 
347  BERICHT BWIS, S. 8. 
348  Vgl. bereits Kap. 1/2/II/A/b; vgl. zu dieser Arbeit auch etwa ENGELI, S. 11; RAU-

BER, S. 6; SUTTER, Staatshaftung, S. 28 ff. 
349  BIAGGINI, Gutachten, S. 261. 
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Jeder Form der polizeilichen Informationstätigkeit, insbesondere der präventiven 
Datenerhebung, ist zum Schutz der Bürger indes Grenzen zu setzen. Hierzu ist 
etwa die Voraussetzung einer genügenden gesetzlichen Grundlage von Bedeu-
tung. Darauf wird im zweiten Teil dieser Arbeit im Kapitel zum Legalitätsprin-
zip näher eingegangen.350 

5. Fazit 

Zusammenfassend kann der für uns vorwiegend relevante Begriff der konkreten 
Gefahr als Sachlage umschrieben werden, die im Einzelfall tatsächlich oder aus 
der ex ante-Sicht der handelnden Person bei verständiger Würdigung in naher 
Zukunft die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer nicht unerheblichen Beein-
trächtigung eines Rechtsgutes mit sich bringt, das Gegenstand der öffentlichen 
Sicherheit ist.351  

Diese umständliche Definition verweist aber bereits auf die Problematik, welche 
mit dem Begriff der Gefahrenabwehr einhergeht: Sie hat oft normwidriges Ver-
halten oder sonst wie Aussergewöhnliches zum Gegenstand, was naturgemäss 
schwierig zu regulieren ist.352 Auch wenn verschiedene Gefahrenarten bekannt 
und damit zu erwarten sind, besteht über das genaue Wo, Wie und Wann teil-
weise Unsicherheit.353 Staatliche Gefahrenabwehr ist also sehr vielgestaltig. Mit 
Blick auf den Urheber der Gefahr können primär fünf Arten unterschieden wer-
den: Schutz vor Fremdschädigung durch den Staat, Schutz vor Fremdschädigung 
durch einen ausländischen Staat, Schutz vor Fremdschädigung durch einen an-
deren Privaten, Schutz vor Selbstschädigung und Schutz vor Naturgefahren.354 

In der allgemeinen sicherheitspolizeilichen Aufgabenumschreibung der «Ab-
wehr von konkreten Gefahren und Beseitigung von Störungen für die öffentliche 
Sicherheit» kann die konkrete Gefahr bzw. die Störung als Handlungsvorausset-
zung sicherheitspolizeilichen Handelns gesehen werden, während die zuvor ana-
lysierte öffentliche Sicherheit dessen Schutzgegenstand darstellt.355 Im nächsten 

                                                 
350  Vgl. Kap. 2/2/I. 
351  SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 23 m.w.H.; vgl. auch DENNINGER, Prävention, 

S. 223; DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 220; GÖTZ, N 3 zu § 6; GUSY, 
Nr. 108 und 110; JOST, S. 67; PFANDER, S. 82 f.; RAUBER, S. 49 f.; REINHARD, 
S. 105; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 19; RUCH, Regulierungsfragen, S. 389; 
SUTTER, Naturgefahren, S. 176; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 54; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 266 f. m.w.H.; BGE 111 Ia 322 f. (323), E. 6a; 
vgl. auch BGE 60 I 197 ff. (209) E. 3b; 57 I 266 ff. (272). 

352  RITTER, S. 79. 
353  RITTER, S. 79. 
354  SUTTER, Naturgefahren, S. 179. 
355  Vgl. auch PFANDER, S. 82. 
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Kapitel soll nun diese allgemeine Aufgabenumschreibung verlassen und genauer 
dargelegt werden, welche spezifischen sicherheitspolizeilichen Aufträge wel-
chen staatlichen Akteuren obliegen.  

IV. Sicherheitspolizeiliche!Aufgaben!in!der!föderalis-
tischen!Schweiz 

1. Kompetenzverteilung!im!Polizeirecht 

Die föderalistische Struktur der Schweiz widerspiegelt sich auch im Polizei-
recht: Sowohl dem Bund als auch den Kantonen und Gemeinden obliegen 
Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sicherheit.356 Zusätzlich verfügen teilwei-
se auch private Organisationen über sicherheitspolizeiliche Befugnisse.357 Die 
Kompetenzverteilung folgt dabei grundsätzlich dem allgemeinen, vom Födera-
lismus und Subsidiaritätsprinzip geprägten System der Bundesverfassung:358 
Gemäss Art. 3 BV sind die Kantone grds. souverän und «üben alle Rechte aus, 
die nicht dem Bund übertragen sind». Die Art. 42 ff. BV führen diesen Grund-
satz weiter aus und bestimmen, dass der Bund nur die Aufgaben erfüllt, «die 
ihm die Bundesverfassung zuweist»359 und selbst bei Bestehen einer grundsätz-
lichen Kompetenz nur die übernimmt, «welche die Kraft der Kantone überstei-
gen oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen»360. Ausnah-
men in der Verfassung vorbehalten, haben sogar in einem solchen Fall die Kan-
tone das Recht aber auch die Pflicht, das dabei erlassene Bundesrecht umzuset-
zen.361 

Zu diesen abstrakten Regeln finden sich in den Art. 54 ff. BV konkrete Kompe-
tenzzuweisungen:362 Fürs Polizeirecht ist Art. 57 BV von Bedeutung, gemäss 
welchem Bund und Kantone «im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicher-

                                                 
356  BERICHT SIPOL 2010, S. 5205; BERICHT SIPOL 2000, insbes. S. 7721; HENSLER, 

Sicherheitsarchitektur, S. 77; RÉMY, S. 8. 
357  Vgl. Kap. 1/3/VI; vgl. auch HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77. 
358  Vgl. hierzu BERICHT MALAMA, S. 4478 f.; FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 4; HENSLER, 

Sicherheitsarchitektur, S. 76; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 194; MÜLLER, innere Si-
cherheit, S. 10 ff. und 412 f.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 686 ff.; SCHWEIZER, Kompe-
tenzverteilung, S. 185; TIEFENTHAL/FISCHER, S. 116 f.; zum bundesstaatlichen 
Subsidiaritätsprinzip im Sicherheitsbereich vgl. auch MOHLER/SCHWEIZER, 
Nr. 16 ff. 

359  Art. 42 BV. 
360  Art. 43a BV. 
361  Art. 46 BV; BERICHT MALAMA, S. 4479; FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 4. 
362  Vgl. RAUBER, S. 16 mit Verweis auf RHINOW, S. 74. 
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heit des Landes und den Schutz der Bevölkerung» sorgen (Abs. 1) und «ihre 
Anstrengungen im Bereich der inneren Sicherheit» koordinieren (Abs. 2). Dieser 
Artikel gibt Bund und Kantonen aber lediglich einen Auftrag zum Handeln � 
sagt hingegen weder etwas über die Art dieser Aufgaben noch darüber, wer denn 
genau für deren Erfüllung zuständig ist.363 In seiner Unbestimmtheit kann 
Art. 57 BV also nicht als Kompetenzzuweisung betrachtet werden, welche als 
Grundlage für eine Aufgabenwahrnehmung durch den Bund genügt.364 Eine 
(restriktive) Ausnahme sieht der Bundesrat lediglich beim Koordinationsauftrag 
in Abs. 2.365  

Findet sich also kein Verfassungsartikel, welcher mindestens implizit eine Bun-
deskompetenz im Bereich der öffentlichen Sicherheit enthält, so haben primär 
die Kantone die Befugnis zum Tätigwerden.366 Entsprechend liegt die Wahrung 
der öffentlichen Sicherheit auf dem Gebiet der Kantone als «selbständige Ge-
meinweisen»367 in ihrer (originären) Zuständigkeit.368 Dieser Grundsatz der 
kantonalen Polizeihoheit, welcher sowohl Rechtsetzungs- als auch Vollzugs-
kompetenzen beinhaltet, ist in Lehre,369 Rechtsprechung,370 wie auch vom Bun-

                                                 
363  BERICHT MALAMA, S. 4485; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 76; MÜLLER, in-

nere Sicherheit, S. 415. 
364  BERICHT MALAMA, S. 4486; BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 646; BI-

AGGINI, BV, N 2 zu Art. 57 BV; DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 23 zu 
Art. 57 BV; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 76; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 5; 
LINSI, S. 471; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 202; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 8; MÜL-

LER, innere Sicherheit, S. 419; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 9; 
SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 188 m.w.H.; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, 
N 2 zu Art. 57 BV; TIEFENTHAL/FISCHER, S. 115 f. 

365  BERICHT MALAMA, S. 4486; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 5; LINSI, S. 471 ff., insbes. 
S. 475; vgl. auch Kap. 1/2/IV/2/A/b. 

366  BERICHT MALAMA, S. 4486 und 4503; vgl. auch etwa BOTSCHAFT HOOLIGANIS-

MUS/BWIS, S. 6477; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 76; HENSLER, Zusam-
menarbeit, S. 495; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 204 f.; MÜLLER, innere Sicherheit, 
S. 419; SCHWEGLER, NR. 7 f.; zu einem anderen Ergebnis kommt offenbar MOH-

LER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 31 durch eine grammatikalische (nicht aber 
historische) Interpretation, wonach bei der Wahrung der inneren Sicherheit keine 
Subsidiarität des Bundes mehr existiere. 

367  BGE 117 Ia 202 ff. (216), E. 5. 
368  BOTSCHAFT BV, S. 237; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 76. 
369  BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 57 BV; DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 24 zu 

Art. 57 BV; FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 5; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 29; 
LIENHARD/HÄSLER, Nr. 18; LINSI, S. 467; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 195, 197 ff. 
und 205; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 419; RAUBER, S. 54; REINHARD, S. 40; 
RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 33; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, 
S. 185; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 15 zu Art. 57 BV; SCHWEI-
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desrat371 allgemein anerkannt. Den zuvor umschriebenen Regeln entsprechend, 
kennt er aber gewisse Einschränkungen.372 Auf diese, sowie auf weitere sicher-
heitspolizeiliche Kompetenzgrundlagen und damit auch Aufgaben des Bundes, 
wird im nächsten Kapitel näher eingegangen (Kap. 1/2/IV/2). Daran anschlies-
send werden die deutlich weiteren Zuständigkeiten der Kantone behandelt 
(Kap. 1/2/IV/3).  

Vorweg kann bereits festgehalten werden, dass das Fehlen klarer Kompetenz-
normen die Sicherheitsarchitektur der Schweiz zu einer sehr komplexen Ange-
legenheit, ja gar einem «Irrgarten» macht,373 weshalb die Koordination zwischen 
den einzelnen Sicherheitsakteuren von vorrangiger Bedeutung ist (Kap. 1/ 
2/IV/4), trotz dieser in der Schweizer Sicherheitsarchitektur aber gewisse Lü-
cken und Verbesserungspotential verbleiben (Kap. 1/2/IV/5). 

2. Sicherheitspolizeiliche!Aufgaben!auf!Bundesebene 

A) Kompetenzgrundlagen!des!Bundes 

a) Beschränkte Zuständigkeit im Bereich der inneren Sicherheit 

Wie oben bereits angesprochen, weist das Sicherheitsrecht der Schweiz dem 
Bund traditionell die Aufgabe zu, die äussere Sicherheit des Landes zu wah-
ren:374 Zum einen sind gemäss Art. 54 Abs. 1 BV «die auswärtigen Angelegen-
heiten! (�)! Sache! des! Bundes», wobei den Kantonen einzig gewisse Mitwir-
kungsrechte und subsidiäre Kompetenzen zum Abschluss von völkerrechtlichen 
Verträgen vorbehalten sind.375 Zum andern sind gemäss Art. 58 ff. BV auch et-

                                                 
ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 33; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 35 und 
Fn. 60. 

370  Vgl. u.a. BGE 125 I 227 ff. (246), E. 11d; 117 Ia 202 ff. (216), E. 5. 
371  Vgl. u.a. BERICHT MALAMA, S. 4479 f.; BOTSCHAFT HOOLIGANISMUS/BWIS, 

S. 6477; BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 645; BERICHT SIPOL 2010, 
S. 5205. 

372  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 18. 
373  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77. 
374  BERICHT MALAMA, S. 4477; vgl. auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 6; MOHLER, Ver-

netzung von Sicherheit, Nr. 78 ff.; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 419; RUCH, 
äussere und innere Sicherheit, Nr. 26 ff.; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, 
S. 186 f.; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 24 zu Vorb. Art. 57 ff. BV; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 33. 
375  BERICHT MALAMA, S. 4491 f.; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 27 ff. zu Vorb. 

Art. 57 ff. BV. 
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wa die Armee und gemäss Art. 61 BV die Gesetzgebung über den Zivilschutz 
eine Bundeskompetenz.376  

Im Bereich der inneren Sicherheit und insbesondere im Bereich der sicher-
heitspolizeilichen Aufgaben ist er hingegen mangels allgemeiner Kompetenz-
norm und aufgrund Fehlens eines Generalauftrags nur in gewissen Teilbereichen 
zuständig, wofür jeweils eine Grundlage in der Verfassung gegeben sein 
muss:377 

b) Koordinationsauftrag (Art. 57 Abs. 2 BV) 

Wie bereits angesprochen, kommt als erste Grundlage gemäss Bundesrat aus-
nahmsweise Art. 57 Abs. 2 BV in Frage, welcher vorsieht, dass Bund und Kan-
tone «ihre Anstrengungen im Bereich der inneren Sicherheit» koordinieren. 
Gemäss aktueller Praxis des Bundesrats kann dies aber nur unter zwei Voraus-
setzungen als Kompetenzgrundlage herangezogen werden: Zum einen muss es 
um Aspekte der inneren Sicherheit gehen, für welche mindestens teilweise eine 
Sachzuständigkeit des Bundes von genügender Bedeutung besteht � zum an-
dern muss tatsächlich ein Koordinationsbedarf (durch den Bund) vorliegen.378  

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht insbesondere lediglich auf kan-
tonaler Ebene eine Verfassungsgrundlage für die Normierung eines bestimmten 
Bereiches, so ist ein Tätigwerden des Bundes ausgeschlossen.379 Die Koordina-
tion hat in diesem Fall mittels Konkordat durch die Kantone selbst zu erfol-
gen.380  

Sind die Voraussetzungen hingegen gegeben, so kann der Bund (zumindest ge-
mäss Bundesrat) auch Belange normieren, für welche eigentlich die Kantone zu-
ständig wären.381 Von dieser Möglichkeit hat der eidgenössische Gesetzgeber � 
etwa beim Erlass des ZAG � bereits mehrfach Gebrauch gemacht.382 Diese Pra-
xis wird in der Lehre teilweise äussert kritisch beurteilt.383  

                                                 
376  Vgl. hierzu auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 6 ff.; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, 

N 31 f. zu Vorb. Art. 57 ff. BV. 
377  BERICHT MALAMA, S. 4486 ff. und 4503; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 204 f.; 

vgl. auch LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 99; SCHWEGLER, Nr. 7 f.; SCHWEI-

ZER/MOHLER, SGK, N 33 f. zu Vorb. Art. 57 ff. BV und N 21 ff. zu Art. 57 BV. 
378  BERICHT MALAMA, S. 4486; BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 645; BOT-

SCHAFT HOOLIGANISMUS/BWIS, S. 6477; vgl. bereits früher BOTSCHAFT ZAG, 
S. 2515. 

379  LINSI, S. 474. 
380  LINSI, S. 474; vgl. als Beispiel die IKAPOL. 
381  LINSI, S. 474. 
382  Vgl. etwa den Ingress des BPI, des BWIS, des ZAG und des ZG; vgl. auch BE-

RICHT MALAMA, S. 4450; BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 646; LINSI, 
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c) Explizite Kompetenzgrundlagen 

Als zweite Grundlage für ein Tätigwerden des Bundes im Bereich der inneren 
Sicherheit kommen Normen der BV in Frage, welche ihm explizit eine Gesetz-
gebungskompetenz zuweisen.384 Von besonderer Bedeutung ist hierbei, aller-
dings in Belangen der Repression, Art. 123 BV, welcher den Bund zum Erlass 
eines einheitlichen materiellen Strafrechts sowie Strafverfahrensrechts ermäch-
tigt.385  

Im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr ist als explizite Kompetenzgrund-
lage einzig Art. 58 Abs. 2 Satz 2 BV relevant, wonach die Armee «die zivilen 
Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit 
und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen» unterstützt.386 Dies 
bedarf allerdings eines konkreten Auftrags durch die zuständige politische Be-
hörde und ist subsidiär.387 

d) Implizite Kompetenzgrundlagen 

Von grösserer Bedeutung ist die dritte Möglichkeit der impliziten Kompetenz-
grundlagen, welche gemäss Bundesrat grds. in zwei Konstellationen bestehen 
können:388  

Zum einen kann der Bund für eine Aufgabe implizit (teil)zuständig sein, wenn 
diese mit einem ihm ausdrücklich zugewiesenen Auftrag in einem so engen 
Sachzusammenhang steht, dass er den zweiten nicht ohne die erste erfüllen 
kann.389 Diese Konstellation ermächtigt ihn zum Erlass von Normen im Bereich 

                                                 
S. 473. 

383  Vgl. u.a. BERICHT MALAMA, S. 4550 ff.; BIAGGINI, BV, N 10 zu Art. 57 BV; 
HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 76; LINSI, insbes. S. 475 ff.; MOHLER, Poli-
zeirecht, Nr. 211; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 8 und 20; MÜLLER, innere Sicherheit, 
S. 420; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 188 und Fn. 39; SCHWEI-

ZER/MOHLER, SGK, N 4 zu Art. 57 BV; vgl. hingegen MOHLER, Vernetzung von 
Sicherheit, Nr. 31, wonach Art. 57 Abs. 2 BV nicht nur eine Verbandskompetenz, 
sondern eine Verschiebung von Kompetenzen zugunsten des Bundes beinhalte. 

384  BERICHT MALAMA, S. 4487. 
385  BERICHT MALAMA, S. 4487; BERICHT SIPOL 2010, S. 5206 f.; vgl. auch HENS-

LER, Sicherheitsarchitektur, S. 76; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 12; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 35.  

386  BERICHT MALAMA, S. 4487; DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 12 zu 
Art. 58 BV; FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 7; MOHLER, Polizeibestände, S. 69 f. 

387  MOHLER, Polizeibestände, S. 71. 
388  BERICHT MALAMA, S. 4487; vgl. auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 13 Fn. 31. 
389  BERICHT MALAMA, S. 4487; LINSI, S. 469 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 205; 

MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 29. 
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der allgemeinen Gefahrenabwehr, welche etwa eng mit seinen Kompetenzen im 
Bereich des Zollwesens,390 des Strassen391-, Eisenbahn-, Schifffahrts- oder Luft-
verkehrs392 verbunden sind.393  

Zum andern kann von einer impliziten Zuständigkeit ausgegangen werden, wenn 
der Staat einer Aufgabe vernünftigerweise selbst nachkommt, weil sie sich aus 
seiner eigenen Existenz ergibt.394 Diese Konstellation begründet nicht nur eine 
implizite, sondern gar eine «inhärente» Zuständigkeit395 und damit eine primäre 
Aufgabe des Bundes zur Wahrung seiner inneren und äusseren Sicherheit, wobei 
grob zwei Fälle zu unterscheiden sind:  

Im ersten Fall gründet sein Auftrag � wie auch die Polizeihoheit der Kantone � 
auf seinem Bestand als selbständiges Gemeinweisen.396 Der Staat muss näm-
lich sich selbst sowie seine Organe, Behörden und Institutionen im Innern wie 
im Äussern schützen und hierfür die erforderlichen (sicherheitspolizeilichen) 
Normen erlassen.397 Beispielsweise das BWIS stützt sich auf diese inhärente Zu-
ständigkeit und trägt dem Bund unter anderem auf, für den Schutz seiner Behör-
den und Gebäude sowie der Personen und Gebäude, für welche er «völkerrecht-
liche Schutzpflichten erfüllen muss» zu sorgen.398 Die eigene Sicherheit des 

                                                 
390  Art. 133 BV: «Die Gesetzgebung über Zölle und andere Abgaben auf dem grenz-

überschreitenden Warenverkehr ist Sache des Bundes.» 
391  Art. 82 Abs. 1 BV: «Der Bund erlässt Vorschriften über den Strassenverkehr.» 
392  Art. 87 BV: «Die Gesetzgebung über den Eisenbahnverkehr, die Seilbahnen, die 

Schifffahrt sowie über die Luft- und Raumfahrt ist Sache des Bundes.»; vgl. auch 
BERICHT SIPOL 2010, S. 5206. 

393  BERICHT MALAMA, S. 4487 und 4550; DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 39 zu 
Art. 57 BV; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 31; LINSI, S. 470; MOHLER, Po-
lizeirecht, Nr. 200; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 116; SCHWEGLER, 
Nr. 8. 

394  BERICHT MALAMA, S. 4487; BGE 117 Ia 202 ff. (211), E. 4a. 
395  Vgl. BERICHT MALAMA, S. 4487; BOTSCHAFT BV, S. 131; BOTSCHAFT BWIS, 

S. 5637; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 13 Fn. 31; LINSI, S. 468; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 205; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 28. 

396  BGE 117 Ia 202 ff. (211 f.), E. 4a. 
397  BERICHT MALAMA, S. 4487 und 4550; BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, 

S. 646; BERICHT SIPOL 2010, S. 5206; BOTSCHAFT BWIS, S. 5637; DIGGEL-

MANN/ALTWICKER, BSK, N 38 zu Art. 57 BV; FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 7; KÄ-

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 31; LINSI, S. 468; REINHARD, S. 37 ff.; TROCHS-

LER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 36. 
398  Art. 22 Abs. 1 sowie Ingress BWIS; vgl. auch BERICHT MALAMA, S. 4487 und 

4550; BOTSCHAFT BWIS, S. 5637; DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 38 zu 
Art. 57 BV; FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 7; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 12 m.w.H.; 
MÜLLER, innere Sicherheit, S. 434 ff. 
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Bundes erfordert aber auch etwa Gefahrenabwehr an der Landesgrenze oder im 
Luftraum.399  

Im zweiten Fall, welcher enge Bezüge zu Art. 57 BV aufweist, folgen mögliche 
Staatsaufgaben aus dem föderativen Staatsaufbau der Schweiz:400 Im Bereich 
der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit gibt es durchaus Belange, 
welche trotz grundsätzlicher Zuständigkeit der Kantone «einer einheitlichen 
Regelung durch den Bund bedürfen».401 

e) Auswärtige Angelegenheiten (Art. 54 Abs. 1 BV) 

Eine vierte mögliche Grundlage für ein Tätigwerden des Bundes im Bereich der 
Sicherheit ist gemäss Bundesrat Art. 54 Abs. 1 BV:402 Der Auftrag des Bundes, 
sich um die «auswärtigen Angelegenheiten» zu kümmern, betrifft aber vorwie-
gend die äussere Sicherheit.  

In Belangen der inneren Sicherheit darf der Bund nur unter restriktiven Voraus-
setzungen, bei Vorliegen eines engen Bezugs zu den auswärtigen Angelegenhei-
ten, gestützt auf Art. 54 Abs. 1 BV legiferieren.403 Für die allgemeine Gefahren-
abwehr von Bedeutung und somit erwähnenswert ist etwa der Ausbau interna-
tionaler Polizeikooperation durch den Bund404 sowie seine Massnahmen im 
Bereich internationaler Sportveranstaltungen, insbesondere zur Verhinderung 
von Gewalttätigkeiten.405

 

  

                                                 
399  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 13 Fn. 30. 
400  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 13. 
401  Art. 43a Abs. 1 BV, wobei dieser selbst aber keine neuen Kompetenzen begrün-

det; vgl. hierzu LIENHARD/HÄSLER, Nr. 13 f. m.w.H. 
402  Vgl. den Ingress des BWIS; vgl. auch BOTSCHAFT BWIS, S. 5637 ff. 
403  BERICHT MALAMA, S. 4488 f. und 4550; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 27 zu 

Vorb. Art. 57 ff. BV. 
404  BERICHT MALAMA, S. 4535: «Unter internationaler Polizeikooperation sind alle 

Formen der Interaktion zwischen Organen der Sicherheitspolizei sowie der Ge-
richtspolizei zu verstehen, die verschiedenen Staaten oder verschiedenen Ge-
meinwesen angehören. Die Zusammenarbeit kann in Form eines Austauschs von 
Personal, Material und Spezialkenntnissen, von gemeinsamen Polizeieinsätzen 
oder auch durch Austausch von Personendaten erfolgen. Die Polizeikooperation 
ist darauf ausgerichtet, Polizeiaufgaben wie die Vorbeugung von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit, die Beseitigung von Störungen sowie die Aufklärung und 
Verfolgung von Straftaten zu erleichtern.» 

405  BERICHT SIPOL 2010, S. 5207; vgl. zu den Sportveranstaltungen auch etwa 
Art. 24c BWIS; BOTSCHAFT BWIS, S. 5638. 
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f) Letztverantwortung des Bundes (Art. 52 BV) 

Die fünfte und letzte mögliche Kompetenzgrundlage des Bundes in Belangen 
der inneren Sicherheit, welche hier besprochen werden soll, ist Art. 52 BV, wo-
nach der Bund «die verfassungsmässige Ordnung der Kantone» schützt und 
eingreift, «wenn die Ordnung in einem Kanton gestört oder bedroht ist und der 
betroffene Kanton sie nicht selber oder mit Hilfe anderer Kantone schützen 
kann». Dies ist Ausdruck der «Letztverantwortung» oder «Gewährleistungsver-
antwortung» des Bundes, für die Sicherheit der Schweiz als Ganzes aber auch 
der einzelnen Gemeinweisen zu sorgen.406  

Hierfür kann er zu unterschiedlichen Massnahmen wie Aufsicht, Vermittlung 
oder prozessualen Mitteln greifen.407 Die Bundesintervention nach Art. 52 
Abs. 2 BV, aber auch etwa die Bundesexekution, kommen erst bei besonders 
ernsthaften Störungen als ultima ratio in Frage, da sie für die Kantone sehr ein-
schneidend sind.408 Entsprechend ist Letztverantwortung auch in dem Sinne zu 
verstehen, dass ein staatliches Eingreifen zur Wahrung der öffentlichen Sicher-
heit in den Kantonen in jeder Hinsicht subsidiär ist: Zuerst sollen die Kantone 
entsprechend ihrer allgemeinen Polizeihoheit selbst tätig werden. Reichen die 
eigenen Ressourcen nicht aus, haben sie sich etwa im Rahmen eines Polizeikon-
kordates als zweites an die anderen Kantone zu wenden.409 Nur wenn auch mit 
diesem Beistand die bestehenden Gefahren nicht abgewehrt bzw. die Störungen 
nicht beseitigt werden können, darf und muss der Bund intervenieren.410 

  

                                                 
406  DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 27 zu Art. 57 BV; HENSLER, Zusammenar-

beit, S. 495; LANGENEGGER, S. 140 m.w.H.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 39; MOHLER, 
Polizeirecht, Nr. 200 f.; RAUBER, S. 24 f.; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, 
S. 185 f.; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 17 zu Art. 57 BV; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 33. 
407  HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 1034 ff.; RAUBER, S. 25; SCHWEIZER/MÜLLER, 

SGK, N 24 ff. zu Art. 52 BV. 
408  BERICHT MALAMA, S. 4488; vgl. auch DIGGELMANN/ALTWICKER, BSK, N 28 ff. 

zu Art. 57 BV; LANGENEGGER, S. 140; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 417 f.; 
RAUBER, S. 24 f. m.w.H.; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 33, 36 ff. und 
42 f.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 33 m.w.H.; WIEGANDT, S. 93 ff. 

409  Vgl. hierzu Kap. 1/2/IV/4/B/b; vgl. auch die Grafik bei HENSLER, Zusammenar-
beit, S. 496; MOHLER, Polizeibestände, S. 66 und 70; SCHWEGLER, Nr. 53, wo-
nach zuerst die vier grossen Polizeikonkordate, subsidiär die IKAPOL von Be-
deutung sind. 

410  BERICHT MALAMA, S. 4488; vgl. auch MÜLLER, innere Sicherheit, S. 417 f.; 
RAUBER, S. 24 f.; TIEFENTHAL/FISCHER, S. 119. 
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B) Sicherheitspolizeiliche!Aufgaben!und!Organe!des!Bundes 

a) Vielzahl von sicherheitspolizeilichen Organen 

Trotz Fehlen einer ausdrücklichen Bundeszuständigkeit in sicherheitspolizeili-
chen Belangen nimmt der Bund eine Reihe von Aufgaben wahr, welche der 
Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen für die öffentliche Si-
cherheit dienen. So wie die Normen zahlreich und unübersichtlich sind,411 wel-
che diese sicherheitspolizeilichen Aufträge des Bundes regeln, so verfügt er zu 
deren Erfüllung auch nicht einfach über eine einzige, sicherheitspolizeiliche Be-
hörde.412 Vielmehr sind an der Erfüllung dieser Aufgaben fast sämtliche Bun-
desdepartemente und damit zahlreiche unterschiedliche Organe beteiligt, welche 
jeweils nur teilweise sicherheitspolizeilich tätig sind.413 Des Weiteren ist der 
Bund nach wie vor auf die Vollzugsunterstützung durch die Kantonspolizeien 
angewiesen.414 

b) Sicherheitspolizeiliche Aufgaben der Armee 

Vorweg sei das wohl bekannteste sicherheitspolitische Organ des Bundes, die 
dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport zugehörige 
Armee, erwähnt.415 Da sich deren Zuständigkeit auch heute noch primär auf die 
Abwehr eines von aussen kommenden Angriffs � also auf die «ausserordentli-
che Lage» � richtet, ist sie grds. kein sicherheitspolizeiliches Organ im Sinne 
der vorliegenden Arbeit.416  

Zum einen kommt sie aber regelmässig auch in der «normalen Lage» zum Ein-
satz und unterstützt die Polizeikorps beispielsweise im Botschaftenschutz417 
oder bei Grossanlässen wie dem WEF in Davos418 und (mit «5000 Mannsta-

                                                 
411  Vgl. bereits RITTER, S. 97 ff. 
412  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 99 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 

Nr. 34; vgl. auch FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 5; MÜLLER, Polizeigesetzgebung, 
S. 420; RAUBER, S. 27; WIEGANDT, S. 16. 

413  Vgl. BERICHT USIS II, S. 50 und Fn. 59; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77; 
RAUBER, S. 27; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 34. 

414  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 100 f.; SCHWEGLER, NR. 8. 
415  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77 f. 
416  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78; vgl. Art. 1 MG. 
417  Vgl. insbes. auch zu den rechtlichen und politischen Bedenken MÜLLER, innere 

Sicherheit, S. 465 ff.; vgl. auch MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 97 
und 153. 

418  Vgl. MÜLLER, innere Sicherheit, S. 471 ff.; vgl. auch MOHLER, Vernetzung von 
Sicherheit, Nr. 154 m.w.H.; http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/the 
men/einsaetze/laufende/wef.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
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ge[n]») dem Eidgenössischen Schwingfest 2013 in Burgdorf419.420 Diese Assis-
tenzdienste haben insbesondere in der Zeitspanne von 2001 bis 2007 sehr zuge-
nommen, sind in der Zwischenzeit ebenso stark zurückgegangen421 und scheinen 
sich gegenwärtig wieder zu mehren422. Dass vor einer Unterstützung durch die 
Armee zuerst im Rahmen der regionalen und landesweiten Konkordate Hilfe 
durch andere Kantone in Anspruch genommen werden sollte, bleibt dabei zu-
meist unbeachtet.423  

Zum andern ist die Armee auch im sicherheitspolizeilichen Bereich von Bedeu-
tung, da der Bund im Bereich der Armee � als einzige Ausnahme � über ein ei-
genes Gebiet verfügt.424 Entsprechend hat er in Armeebelangen selbst für die 
Erfüllung der sicherheitspolizeilichen Aufgaben besorgt zu sein, was er dem 
Dienst für militärische Sicherheit aufgetragen hat.425  

Da die Armee primär aber doch auf die Verteidigung militärischer Angriffe und 
nicht auf die Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit ausgerichtet ist, sind 
für die vorliegende Arbeit der zivile Bereich und die entsprechenden Aufträge 
des Bundes von grösserem Interesse: 

c) Analyse der Bedrohungslage 

Erstens hat der Bund, insbesondere sein Nachrichtendienst sowie das Bundes-
amt für Polizei, den Auftrag, die Bedrohungslage der Schweiz laufend zu ana-
lysieren und die betreffenden Informationen über die innere Sicherheit aufzuar-
beiten, um den zuständigen Behörden auf Bundes- und Kantonsebene ein recht-
zeitiges Eingreifen zu ermöglichen.426 So sollen insbesondere «Gefährdungen 

                                                 
419  Vgl. http://www.burgdorf2013.ch/de/fest/index.aspx, zuletzt besucht am 

30. März 2016. 
420  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78; MOHLER, Polizeibestände, S. 67 f.; TIE-

FENTHAL/FISCHER, S. 114 f. 
421  Vgl. die Grafik bei MOHLER, Polizeibestände, S. 67 m.w.H. 
422  Vgl. FRIEDLI, NZZ. 
423  MOHLER, Polizeibestände, S. 68; vgl. hingegen FRIEDLI, NZZ, wonach etwa bei 

der Neat-Feier auch Zusatzkräfte aus dem Zentralschweizer Polizeikonkordat 
eingesetzt werden. 

424  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 37. 
425  Art. 100 Abs. 1 lit. c MG; vgl. BERICHT MALAMA, S. 4517 ff.; LANGENEGGER, 

S. 141 ff.; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 464 f. 
426  Vgl. das BWIS, insbes. Art. 2 Abs. 1 und Abs. 4 lit. a und b, Art. 5 Abs. 1 lit. a, 

Art. 10 und 10a BWIS; vgl. des Weiteren das ZNDG, insbes. Art. 1 lit. b ZNDG; 
die ISV-NDB, insbes. Art. 1 lit. b, Art. 3 Abs. 2 lit. a und b, Art. 25 ff. ISV-NDB; 
vgl. auch BERICHT MALAMA, S. 4496 und 4500; BERICHT USIS II, S. 52; BERICHT 

USIS III, S. 86; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78; RAUBER, S. 26; SCHWEI-

ZER/MOHLER, SGK, N 18 zu Art. 57 BV; vgl. zur rechtlichen Stellung des NDB 
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durch Terrorismus, verbotenen Nachrichtendienst, gewalttätigen Extremismus 
und Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen», sowie verbotenen Handel mit 
Waffen, radioaktiven Materialien und heiklen Technologien frühzeitig erkannt 
und bekämpft werden.427  

Wie zuvor bereits angesprochen wurde, handelt es sich hierbei, beim «Staats-
schutz» zwar sehr wohl um einen sicherheitspolitischen Auftrag.428 Sicher-
heitspolizeilicher Natur ist er aber nur beschränkt, nämlich wenn sich die Er-
kenntnisse und Analysen des Nachrichtendienstes auf tatsächlich bevorstehende 
oder gar bereits eingetretene Störungen der öffentlichen Sicherheit beziehen.429 
In der Regel geht es aber nicht um die Abwehr von konkreten Gefahren oder 
Beseitigung von Störungen, sondern vielmehr darum, im Vorfeld solche Gefah-
ren überhaupt erkennen und rechtzeitig vor ihnen warnen zu können.430 Beson-
ders zur Verhinderung von terroristischen Aktivitäten sind Informationen erfor-
derlich, welche bereits vor Bestehen einer konkreten Gefahr oder des Verdachts 
auf eine Straftat erhoben werden müssen.431 

d) Völkerrechtliche Schutzpflichten sowie Schutz der eigenen Exis-
tenz 

Zum Zweiten hat der Bund, wie oben bereits angesprochen,432 umfangreiche 
Pflichten im Bereich der Gewährleistung völkerrechtlicher Schutzpflichten so-
wie des Schutzes eigener Organe, Behörden, Institutionen und Gebäude.433 Die-
se obliegen grundsätzlich dem Bundessicherheitsdienst, welcher etwa die Be-
drohungslage beurteilt und Sicherheitsmassnahmen vorbereitet.434 Letztere wer-
den aber nur beschränkt, etwa im Bundeshaus, durch eigenes Personal umge-
setzt.435 Während deren tatsächlicher Vollzug früher primär durch die kantona-

                                                 
CUPA, Nr. 33 ff. m.w.H. 

427  Art. 2 Abs. 1 und 2 BWIS; vgl. auch TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 39 und Fn. 66. 

428  BERICHT BWIS, S. 4. 
429  BERICHT BWIS, S. 7. 
430  BERICHT BWIS, S. 7. 
431  BERICHT BWIS, S. 8; CUPA, Nr. 25 ff. m.w.H. 
432  Kap. 1/2/IV/2/A/d. 
433  BERICHT SIPOL 2010, S. 5206; BERICHT USIS II, S. 52 f.; BERICHT USIS III, 

S. 4 f. und 86; LOBSIGER, Bereinigung, S. 406; RAUBER, S. 26 f.; SCHWEI-

ZER/MOHLER, SGK, N 18 zu Art. 57 BV. 
434  Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 VSB; BERICHT USIS II, S. 51; RAUBER, S. 28; 

TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 39 und Fn. 67; vgl. auch 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/sicherheit/schutz_und_sicherheit.ht
ml, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

435  Art. 3 Abs. 2 lit. a, Art. 6 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1 VSB; BERICHT USIS II, S. 51; 
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len Polizeikorps erfolgte, sind heute vermehrt auch private Schutzdienste oder 
gar die Armee zuständig.436 

e) Schutz der Sicherheit in der Zivilluftfahrt 

Drittens obliegt dem Bund die Gewährleistung der Sicherheit im zivilen Luft-
verkehr.437 Das Bundesamt für Polizei muss diesbezüglich etwa die Bedro-
hungslage analysieren,438 sowie für Ausbildung, Einsatz und Ausrüstung der Si-
cherheitsbeauftragten an Bord schweizerischer Luftfahrzeuge sorgen.439 Einge-
setzt werden hierfür «Angehörige kantonaler und städtischer Polizeikorps, An-
gehörige der Militärischen Sicherheit, Grenzwächter, [sowie] andere vom Bun-
desamt für Polizei ausgebildete Personen».440 

f) Schutz der Sicherheit im öffentlichen Verkehr 

Viertens kommt dem Bund die Aufgabe zu, für die Sicherheit im öffentlichen 
Verkehr zu sorgen:441 Seit Oktober 2011 sieht er hierfür zwei mögliche Arten 
von Sicherheitsorganen vor: den Sicherheitsdienst und die Transportpolizei.442 
Sie sollen die Fahrgäste öffentlicher Züge, Trams und Busse443 insbesondere vor 
Bedrohungen in Form eigentlicher krimineller Aktivitäten, wie Körperverlet-
zung oder Diebstahl, aber auch anderen Belästigungen, etwa Verschmutzungen, 

                                                 
HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 79; RAUBER, S. 28. 

436  Vgl. Art. 3, Art. 6 Abs. 2 und 3, Art. 7 VSB; Art. 22 Abs. 1 und 2 BWIS; BE-

RICHT USIS II, S. 51; RAUBER, S. 28; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 189; 
vgl. noch etwa § 14 PolOG ZH, wonach die Kantonspolizei etwa zum «Schutz 
der Personen und Gebäude, für welche der Bund völkerrechtliche Schutzpflichten 
übernehmen!muss,![�]!besonders!gefährdeter!eidgenössischer![�]!Magistrats-
personen,![�]!eidgenössischer![�]!Behörden!und!Einrichtungen,![sowie]!ge-
fährdeter Personen im Auftrag des Bundes» tätig werden muss. 

437  BERICHT SIPOL 2010, S. 5206; vgl. auch BERICHT MALAMA, S. 4530 ff.; BE-

RICHT USIS II, S. 53; BERICHT USIS III, S. 3 f. und 86; BERICHT USIS IV, 
S. 45 ff.; LINSI, S. 470 und Fn. 19; LOBSIGER, Bereinigung, S. 406; MÜLLER, in-
nere Sicherheit, S. 476; RAUBER, S. 27; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, 
S. 187 m.w.H.; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 34. 

438  Art. 122k LFV. 
439  Art. 122g-i LFV. 
440  Art. 122e Abs. 3 LFV; vgl. zum Ganzen auch HENSLER, Sicherheitsarchitektur, 

S. 79; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 39 und Fn. 67. 
441  Vgl. LINSI, S. 470 und Fn. 19 m.w.H.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 207; MÜLLER, 

innere Sicherheit, S. 488 f.; vgl. noch zur alten Bahnpolizei BERICHT USIS II, 
S. 44 ff.; RAUBER, S. 35 ff. 

442  Art. 2 Abs. 2 BGST; BERICHT BGST, S. 894; vgl. auch Art. 1 ff. VST. 
443  Sowie weiterer Transportunternehmen, vgl. hierzu Art. 1 Abs. 2 BGST; BERICHT 

BGST, S. 900. 
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Anpöbeleien und Drogenkonsum, schützen.444 Die Bahnunternehmen sind dabei 
frei, rein privaten Unternehmen die Sicherheitswahrung zu übertragen, was an-
gesichts der durch das BGST vermittelten (Zwangs-)Befugnisse nicht unprob-
lematisch ist.445 Da der Bund alleiniger Aktionär der SBB ist, erscheint deren 
Transportpolizei hingegen tatsächlich als Bundesorganisation.446  

g) Sicherheitspolizeiliche Aufgaben des Grenzwachtkorps 

Fünftens hat der Bund an der Grenze und im Grenzraum zahlreiche sicher-
heitspolizeiliche Aufträge, welchen primär das Grenzwachtkorps, «ein bewaff-
neter und uniformierter Verband» der eidgenössischen Zollverwaltung,447 nach-
kommt.448 Das Grenzwachtkorps ist eine Sonderpolizeibehörde und wird als sol-
che nicht in der allgemeinen Gefahrenabwehr, sondern zur Erledigung spezifisch 
umschriebener Aufgaben tätig.449 Um unter anderem «den ordnungsgemässen 
Verkehr!von!Personen!und!Waren!über!die!Zollgrenze!zu!gewährleisten!und!(�)!

zur inneren Sicherheit des Landes und zum Schutz der Bevölkerung beizutra-
gen», ist es etwa zu Kontrollen des Personen- und Warenverkehrs sowie Über-
wachung des Grenzraums befugt,450 wobei ihm auch polizeiliche Zwangsbefug-
nisse zustehen451.  

Aufgrund Vereinbarungen mit den Grenzkantonen nimmt das Grenzwacht-
korps seit längerem vermehrt auch weitere (sicherheits-)polizeiliche Aufgaben 
wahr.452 Seit der Ratifizierung des Schengen-Abkommens konzentriert es sich 
des Weiteren nicht mehr nur auf die Landesgrenze, sondern wird auch im 
                                                 
444  Vgl. Art. 3 BGST; BERICHT BGST, S. 895 f. und 900 f. 
445  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77 mit Verweis auf Art. 1 i.V.m. Art. 2 und 4 

Abs. 2 BGST; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 488 f.; vgl. auch etwa Art. 4 VST. 
446  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77 mit Verweis auf Art. 2 und 7 SBBG. 
447  Art. 91 Abs. 2 ZG. 
448  LANGENEGGER, S. 144; RAUBER, S. 29; SCHWEIZER, S. 187 m.w.H. und 189; 

TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 38. 
449  REINHARD, S. 35 f. 
450  Art. 100 Abs. 1 ZG; BERICHT SIPOL 2010, S. 5204 und 5206; BERICHT USIS II, 

S. 37 f. und 74 f.; BERICHT USIS III, S. 57 ff.; BERICHT USIS IV, S. 57 ff.; LIEN-

HARD/HÄSLER, Nr. 15; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 449 f.; RAUBER, S. 27. 
451  Art. 100 Abs. 2 und Art. 101-105 ZG; vgl. auch LANGENEGGER, S. 144 ff. 
452  Vgl. hierzu auch Art. 96 und 97 ZG; BERICHT MALAMA, S. 4564 ff.; BERICHT 

USIS II, S. 75; BERICHT USIS III, S. 59; BERICHT USIS IV, S. 59; FI-

SCHER/TIEFENTHAL, Nr. 1 ff.; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 79; LAN-

GENEGGER, S. 144; LINSI, S. 470 und Fn. 20 m.w.H.; kritisch MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 207; kritisch MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 18; vgl. auch MÜLLER, innere 
Sicherheit, S. 450 ff.; kritisch SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 189; STEL-

LUNGNAHME GWK, S. 1997 ff.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 38 
und Fn. 63. 
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Grenzhinterland tätig.453 Entgegen dem Wortlaut des ursprünglichen Art. 97 
ZG hat die Eidgenössische Zollverwaltung nämlich auch mit zahlreichen Nicht-
Grenzkantonen Vereinbarungen zur Übernahme kantonaler polizeilicher Aufga-
ben durch das GWK abgeschlossen.454 Gemäss Botschaft des Bundesrates aus 
dem Jahr 2015 soll die entsprechende Formulierung angepasst werden, sodass 
die Möglichkeit, Vereinbarungen nicht nur mit den Grenzkantonen, sondern 
auch mit den übrigen Kantonen abzuschliessen, ausgedehnt wird.455  

Aufgrund der weitgehenden originären sowie delegierten sicherheitspolizeili-
chen Aufgaben des Grenzwachtkorps456 wurde bereits im BERICHT USIS II im 
Jahr 2001 festgestellt, letzteres erledige «zu rund 70 % sicherheitspolizeiliche 
Aufgaben».457 

h) Schutzpflichten bei ausserordentlichen Bedrohungslagen 

Sechstens kommen dem Bund, wie zuvor bereits erwähnt, bei ausserordentli-
chen Bedrohungslagen gewisse «nicht dauernde»458 Aufgaben zu.459 Zwar sind 
in Belangen der inneren Sicherheit � mit Ausnahme gewisser, teilweise eben 
erwähnten Spezialaufträgen des Bundes � grundsätzlich die Kantone zustän-
dig.460 Der Bund kann «die zivilen [kantonalen] Behörden bei der Abwehr 
schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung 
anderer ausserordentlicher Lagen» jedoch etwa durch die Armee unterstützen.461 
Nebst einer ausserordentlichen Lage ist hierfür aber erforderlich, dass es den zi-
vilen Behörden «nicht mehr möglich ist, ihre Aufgaben in personeller, materiel-
ler oder zeitlicher Hinsicht zu bewältigen».462  

  

                                                 
453  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 79; vgl. auch MÜLLER, innere Sicherheit, 

S. 450; kritisch MOHLER, Polizeibestände, S. 68. 
454  MOHLER, Polizeibestände, S. 68 und 73 m.w.H. 
455  BOTSCHAFT ZG, S. 2895 f. 
456  Vgl. hierzu BOTSCHAFT ZG, S. 2895 f. 
457  BERICHT USIS II, S. 51. 
458  BERICHT USIS III, S. 87. 
459  BERICHT USIS II, S. 53; RAUBER, S. 27; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, 

S. 187 m.w.H. 
460  Vgl. nebst vielen BERICHT MALAMA, S. 4554. 
461  Art. 58 Abs. 2 Satz 2 BV; vgl. auch Art. 1 Abs. 3 MG; Art. 185 BV; zum Begriff 

der schwerwiegenden Bedrohung und ausserordentlichen Lage vgl. etwa MOH-

LER, Polizeibestände, S. 70. 
462  Art. 67 Abs. 2 MG; BERICHT MALAMA, S. 4554; vgl. auch MOHLER/SCHWEIZER, 

Nr. 21 ff. 
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i) Koordinationspflichten 

Schliesslich hat der Bund unabhängig von der konkreten Aufgabe in diversen 
Belangen den Auftrag, für die nötige Koordination zwischen den verschiedenen 
Sicherheitsakteuren zu sorgen. Angesichts der Wichtigkeit dieses Aspektes wird 
ihm im weiteren Verlauf dieser Arbeit ein separates Kapitel gewidmet.463 An 
dieser Stelle sei beispielhaft lediglich der Bevölkerungsschutz erwähnt, welcher 
wichtige Beiträge zur Wahrung der inneren Sicherheit der Schweiz, etwa hin-
sichtlich Naturkatastrophen, leistet.464 Zwar engagiert er sich hierfür etwa bei 
der Aus- und Weiterbildung des Sicherheitspersonals mit eigenen Mitteln.465 
Grundsätzlich verfügt er aber über sehr beschränkte operative Ressourcen und 
überlässt den Grossteil der Krisenbewältigung den Kantonen.466 Der Bevölke-
rungsschutz ist entsprechend in Bezug auf die konkrete Gefahrenabwehr primär 
im Bereich der Koordination tätig.467 

C) Kritik!an!den!Grundlagen!des!Bundes!für!ein!sicher-
heitspolizeiliches!Tätigwerden 

a) Mangelhafte Bestimmtheit der Kompetenzgrundlagen 

Wie eben aufgezeigt wurde, besteht für ein Tätigwerden des Bundes im Bereich 
der allgemeinen Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit keine explizite 
Kompetenzgrundlage, weshalb er sich auf unterschiedliche ungeschriebene 
Verfassungsgrundlagen beruft.468 Letztere erscheinen fürs Polizeirecht, welches 
vor allem in ausserordentlichen und dringlichen Situationen zur Anwendung ge-
langt, als zu unbestimmt.469 Als Beispiel seien die Bundesaufgaben in «ausser-
ordentlichen Lagen» erwähnt, bezüglich welcher erhebliche normative Unklar-
heiten bestehen.470 Dies führt zu einer grossen Unsicherheit hinsichtlich Reich-

                                                 
463  Vgl. Kap. 1/2/IV/4. 
464  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78. 
465  Vgl. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/ 

ausbildung.html, und zum Eidgenössischen Ausbildungszentrum Schwarzenburg 
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/das_babs/organis
ation/gb_ausb/zentrum_schwarzenburg.html, je zuletzt besucht am 30. März 
2016. 

466  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78. 
467  Vgl. http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/ge 

faehrdungen-risiken/kant__gefaehrdungsanalyse.html, zuletzt besucht am 
30. März 2016. 

468  BERICHT MALAMA, S. 4551. 
469  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 228; vgl. MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 3; RAUBER, 

S. 18 f. 
470  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 190 f. 
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weite und Grenzen der staatlichen Zuständigkeiten.471 Die fehlende explizite 
bzw. ungenügend bestimmte Verfassungsgrundlage wird in der Lehre denn auch 
stark kritisiert.472 

b) Ausdehnung von Bundeskompetenzen 

Des Weiteren wird moniert, dass der Bund vermehrt auch sicherheitspolizeiliche 
Aufgaben wahrnimmt, welche eigentlich den Kantonen obliegen, was zu einer 
«schleichende[n] Ausdehnung von Bundeskompetenzen zu Lasten der Kan-
tone» führt.473 Dies darf aber nicht zu einer einseitigen Betrachtungsweise ver-
leiten: Vielmehr sind nämlich oft die Kantone selbst schnell bereit, zu Gunsten 
des Bundes stillschweigend oder ausdrücklich auf gewisse Kompetenzen zu ver-
zichten.474 Eine «schleichende Ausdehnung von Bundeskompetenzen» ist denn 
auch vor allem in Bereichen zu beobachten, in welchen die Kantone die nötigen 
Sicherheitsmassnahmen aufgrund fehlender struktureller, personeller oder fi-
nanzieller Ressourcen selbst nicht (rechtzeitig) ergreifen können � bzw. wol-
len.475  

Beispiele hierfür sind einerseits die Übertragung zahlreicher sicherheitspolizeili-
cher Aufgaben, auch ausserhalb des Grenzraums, an das Grenzwachtkorps.476 
Speziell wird daran kritisiert, dass sich diese Kompetenzausdehnung nicht auf 
verfassungsrechtliche, sondern auf vertragliche Grundlagen mit den Kantonen 
stützt.477 Es könne nicht sein, dass eine Kompetenz, welche den Kantonen durch 
die Verfassung zugewiesen wird, durch einen untergeordneten Erlass oder gar 

                                                 
471  BERICHT MALAMA, S. 4551, 4567 f. und 4581. 
472  BERICHT MALAMA, S. 4551 f. m.w.H.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 228; MOHLER, 

Vernetzung von Sicherheit, Nr. 160 und 162 ff.; MOHLER/SCHWEIZER, insbes. 
Nr. 28 ff. und Nr. 38; RAUBER, S. 18 f.; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, insbes. 
N 77 ff. zu Vorb. Art. 57 ff. BV; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 34. 

473  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 226 m.w.H. und Nr. 207; vgl. auch HENSLER, Zusam-
menarbeit, S. 496; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 98; MOH-

LER/SCHWEIZER, Nr. 6; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 434; RAUBER, S. 18 und 
53; RÉMY, S. 8; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 34; TIEFENTHAL/FISCHER, 
S. 116. 

474  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 210; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 189. 
475  BERICHT MALAMA, S. 4552. 
476  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 79; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 210; MOHLER, 

Polizeibestände, S. 68; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 18 und 26 ff.; SCHWEIZER, 
Kompetenzverteilung, S. 189; ausführlich, insbesondere zur Kritik, BERICHT MA-

LAMA, S. 4559 ff. 
477  BERICHT MALAMA, S. 4553 m.w.H; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 79; 

MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 27; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 453 und 457. 
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nur durch einen Vertrag an den Bund rückübertragen werde.478 Zudem würden 
die sicherheitspolizeilichen Aufgaben des GWK nicht in Gesetzen, sondern le-
diglich in Verträgen � welche darüber hinaus noch nicht einmal publiziert wer-
den � geregelt, was aus Sicht der Grundrechte und des Legalitätsprinzips un-
tragbar sei.479  

Andererseits griffen die Kantone in der Vergangenheit auch vermehrt auf die 
Möglichkeit zurück, zur Erfüllung gewisser Aufträge, wie etwa das Beobachten 
von Botschaften oder die Sicherheitsgewährleistung an Grossanlässen, einen 
Militäreinsatz einzufordern.480 Hierbei würden sich Bund und Kantone zum ei-
nen über die eigentlich geltenden, restriktiven Voraussetzungen für Armeeein-
sätze im Innern hinwegsetzen � zum andern könne bei den teilweise ständigen 
Einsätzen des Militärs auch nicht mehr von subsidiären Einsätzen gesprochen 
werden.481  

Ganz allgemein könnten unter Befolgung der bestehenden Verfassungsgrundla-
gen nur in einer ausserordentlichen, nicht aber in der normalen Lage eine Unter-
stützung durch Angehörige der Armee oder des Grenzwachtkorps zugesprochen 
werden.482 

c) Gestörte Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen 

Nach den eben gemachten Ausführungen kann festgehalten werden, dass die 
Kompetenzverteilung zwischen Bund- und Kantonen im Bereich sicherheitspo-
lizeilicher Aufgaben unüberschaubar geworden, ja gar beträchtlich gestört ist.483 
Hierfür werden unterschiedliche, politische wie auch verfassungsrechtliche 
Gründe genannt.484 SCHWEIZER sieht die Hauptursache darin, dass Bund und 
Kantone bei einem Verstoss gegen die eigentliche Kompetenzverteilung (nahe-
zu) keine Sanktionen zu befürchten haben.485  

                                                 
478  MOHLER, Polizeibestände, S. 72 m.w.H. 
479  MOHLER, Polizeibestände, S. 73. 
480  BERICHT MALAMA, S. 4552 m.w.H. (ausführlich, insbesondere zur Kritik, BE-

RICHT MALAMA, S. 4509 ff. und 4554 ff.); HENSLER, Sicherheitsarchitektur, 
S. 79; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 210; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 17; TIEFENT-

HAL/FISCHER, S. 114 f.; vgl. als Beispiel FRIEDLI, NZZ. 
481  BERICHT MALAMA, S. 4552; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 465 ff., insbes. 

S. 474 f.; zur Subsidiarität zwischen Polizei und Armee vgl. auch MOH-

LER/SCHWEIZER, Nr. 12 und 21 ff. 
482  MOHLER, Polizeibestände, S. 69 m.w.H. 
483  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 186. 
484  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 186. 
485  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 186. 
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Entsprechend dieser gestörten Kompetenzverteilung bestehen auch auf Geset-
zesebene eine Unzahl bundesrechtlicher Bestimmungen, welche den Bereich der 
öffentlichen Sicherheit regeln � beispielhaft seien etwa das BGST, Art. 4 f. 
BWIS, das MG, ZAG und ZG erwähnt.486 Auch hierbei werden die kantonalen 
Regelungsbereiche, etwa das Polizei-, Verfahren- oder Datenschutzrecht, regel-
mässig missachtet und durch diese bundesrechtlichen Bestimmungen überla-
gert.487 Dies bringt nebst einer generellen Rechtsunsicherheit auch spezifische 
Probleme mit sich:  

Einerseits ist dadurch in unterschiedlichen Situationen, etwa bei Assistenzdiens-
ten der Armee488 oder Realakten des Grenzwachtkorps, der Rechtsschutz der 
Bürger unklar geregelt.489 Dasselbe gilt für die Anwendung datenschutzrechtli-
cher Bestimmungen.490Andererseits wird auch der Grundrechtsschutz der Bür-
ger auf Bundesebene � verglichen mit den kantonalen Regelungen � regelmässig 
schlechter gewährleistet.491 So urteilte das Bundesgericht etwa, der Zürcher Ge-
setzgeber müsse den auf Art. 31 Abs. 4 BV gestützten Anspruch einer von poli-
zeilichem Gewahrsam betroffenen Personen auf direkten Zugang zum Gericht 
im kantonalen Prozessrecht umsetzen.492 Das Zwangsanwendungsgesetz des 
Bundes gewährt diesen Anspruch hingegen nicht.493  

d) Notwendigkeit einer Überarbeitung des Polizeirecht des Bundes 

In Anbetracht dieser Kritik an der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung im 
Sicherheitsrecht wird gefordert, das Polizeirecht des Bundes müsse zu Gunsten 
deutlicherer Rechtsstrukturen und verbesserter Rechtssicherheit umfassend 
überarbeitet werden:494  

Einer Revision bedürfe einerseits die Bundesverfassung: Die einen sehen hier-
bei die Lösung in der Einführung einer (subsidiären) Generalermächtigung des 

                                                 
486  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 212; vgl. auch MÜLLER, Polizeigesetzgebung, S. 420. 
487  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 190; vgl. etwa Art. 4 Abs. 6 BGST; Art. 2 

Abs. 1 lit. b ZAG. 
488  Vgl. Kap. 1/2/IV/2/B/b. 
489  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 161 und 212; MOHLER, Polizeibestände, S. 74; MOH-

LER/SCHWEIZER, Nr. 38; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 186; TIEFENT-

HAL/FISCHER, S. 116; zur (gestörten) Kompetenzverteilung vgl. auch BIAGGINI, 
BV, N 2 ff., insbes. N 8 f. zu Art. 57 BV; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, insbes. 
N 2 ff. und N 17 ff. zu Art. 57 BV. 

490  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 212; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 38. 
491  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 190. 
492  BGE 136 I 87 ff. (109), E. 6.5.4. 
493  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 190. 
494  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 269; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, 

S. 191 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 50.  
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Bundes, Gefahren auf kantonalem Territorium abzuwehren, bis die Kantone 
selbst für die notwendigen Massnahmen sorgen können.495 Andere erachten es 
als erforderlich, einzelne Bundesaufgaben � etwa den Staatsschutz, der Schutz 
des Bundes sowie seiner eigener Organe, Behörden und Institutionen, das Füh-
ren von Informationssystemen, aber auch Aufträge des Grenzwachtkorps, der 
Bahntransportpolizei sowie privater Sicherheitsdienste � in der BV explizit und 
präzise zu normieren.496  

So hat denn auch der Bundesrat anerkannt, dass für gewisse sicherheitspolizeili-
che Aufgaben des Bundes eine Verfassungsgrundlage geschaffen werden muss, 
welche den Umfang und die Tragweite dieser Bundeszuständigkeiten klar um-
reisst.497 In jedem Fall ist es wichtig, zum einen dem Subsidiaritätsprinzip genü-
gend Rechnung zu tragen und zum andern allfällige parallele Kompetenzen von 
Bund und Kantonen klar zu regeln.498 

Andererseits seien auch auf Gesetzes- und Verordnungsstufe gewisse Neuaus-
arbeitungen sowie Revisionen an die Hand zu nehmen:499 Um für die Bürger 
Transparenz und Rechtssicherheit zu schaffen, müssten die sicherheitspolizeili-
chen Aufgaben und Befugnisse des Bundes einer eingehenden Regelung zuge-
führt werden, welche mit denjenigen in jüngeren kantonalen Polizeigesetzen 
vergleichbar ist.500 Das ZAG aus dem Jahr 2008 sei hierfür bereits ein erster 
Schritt in die richtige Richtung, sei aufgrund des beschränkten Anwendungsbe-
reichs aber ungenügend und bedürfe auch inhaltlicher Revisionen.501 Parallel 
dazu solle ein materiell-rechtliches Rahmengesetz für die Polizeiaufgaben des 
Bundes vorbereitet werden � alles mit Rücksicht auf die kantonale Autonomie in 
Belangen der Organisation und Führung sowie Rechtsschutz und Aufsicht der 
Polizei.502  

                                                 
495  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 48 ff. 
496  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 269; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 192; vgl. 

zum GWK auch STELLUNGNAHME GWK, S. 1997 ff. 
497  BERICHT MALAMA, S. 4567 f., 4567 und 4584; vgl. auch SCHWEIZER, Kompe-

tenzverteilung, S. 191. 
498  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 271; MOHLER/SCHWEIZER, insbes. Nr. 40; SCHWEIZER, 

Kompetenzverteilung, S. 192. 
499  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 269; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 192; TRO-

CHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 52 f.; vgl. auch LOBSIGER, Bereinigung, 
S. 401 ff. 

500  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 52; vgl. auch LOBSIGER, Bereinigung, 
S. 404. 

501  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 192; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 53. 

502  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 269 f.; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 192; 
TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 53; vgl. auch MOHLER/SCHWEIZER, 
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Letzteres, nämlich ein «verständliche[s] wie transparente[s] Normenwerk» zu 
schaffen, «welches ausschliesslich das Handeln von Polizeiorganen des Bundes 
regelt und damit die kantonale Polizeihoheit unangetastet lässt», beabsichtigte 
der Bundesrat mit dem Bundesgesetz über die polizeilichen Aufgaben des 
Bundes, dessen Vorentwurf er im November 2009 veröffentlichte.503 Aus den 
anschliessenden Vernehmlassungen und den parlamentarischen Beratungen zum 
BERICHT MALAMA wurde aber deutlich, dass eine umfassende Normierung der 
bundespolizeilichen Aufgaben aktuell keine genügende politische Unterstützung 
findet. Aus diesem Grund stellte der Bundesrat die Gesetzgebungsarbeiten, unter 
Vorbehalt von möglichen «punktuelle[n] Anpassungen der bestehenden Rechts-
grundlagen», ein.504 Generell scheint gegenüber einer Ausweitung der Bundes-
kompetenzen im Sicherheitsbereich sowie Gesetzgebungsprojekten, welche in 
diesem Gebiet eine Vereinheitlichung anstreben, ein allgemeines Misstrauen zu 
bestehen, weshalb entsprechenden Vorhaben wohl wenig Erfolg beschieden sein 
dürfte.505 

3. Sicherheitspolizeiliche!Aufgaben!auf!kantonaler!
Ebene 

A) Kantonale!Polizeihoheit!und!Vollzug!von!Bundesrecht 

Wie in den letzten Kapiteln dargelegt wurde, ist die Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit eine Aufgabe, welche primär dem Kompetenzbereich der Kantone 
zugeordnet wird.506 Soweit die Bundesverfassung nicht dem Bund eine be-
stimmte Zuständigkeit zuweist, sind die Kantone grds. souverän.507  

Zum einen dürfen und müssen sie auf ihrem eigenen Gebiet (grds. selbst) für die 
Wahrung der öffentlichen Sicherheit sorgen.508 Dieser Grundsatz der kantona-
len Polizeihoheit ist, wie oben bereits vermerkt, sowohl in Lehre,509 Rechtspre-
chung,510 als auch vom Bundesrat511 allgemein anerkannt.  

                                                 
Nr. 40. 

503  BERICHT VE POLAG, S. 7; vgl. auch Art. 1 ff. VE PolAG. 
504  Vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 26. Juni 2013, abrufbar unter 

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/aktuell/news/2013/ref_2013-06-
261.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

505  MÜLLER, Polizeigesetzgebung, S. 421. 
506  Anstelle vieler HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 76; MÜLLER, Polizeigesetzge-

bung, S. 421; THOMANN, S. 412. 
507  BERICHT SIPOL 2000, S. 7721. 
508  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 18; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 197; SCHMOHL, S. 137 

m.w.H. 
509  BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 57 BV; FISCHER/TIEFENTHAL, Nr. 5; KÄ-
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Zum andern haben sie regelmässig auch die Aufgabe, Sicherheitsrecht des 
Bundes zu vollziehen:512 Denn selbst wenn eine bestimmte Materie grundsätz-
lich in die (Gesetzgebungs-)Kompetenz der obersten staatlichen Ebene fällt, sind 
es doch weitgehend die Kantone, welche den Grossteil der Rechtsvollstreckung 
vornehmen.513 Ihnen, insbesondere ihren Polizeikorps, kommt deshalb auch als 
«Bindeglied zwischen dem Bund und der Bevölkerung» in der Sicherheitsarchi-
tektur der Schweiz eine substanzielle Bedeutung zu.514  

B) Kantonale!Souveränität!und!kommunale!Aufgaben 

Die Kantone sind in Art und Weise ihrer Aufgabenerfüllung grundsätzlich 
frei.515 Ihre Souveränität wird aber primär in zweierlei Hinsicht eingeschränkt: 
Zum einen sind sie an zahlreiche bundes- und völkerrechtliche Vorgaben ge-
bunden.516 Zum andern bringt die Polizeihoheit eine Pflicht und Verantwortung 
mit sich, welche die Kantone grundsätzlich nicht von sich aus reduzieren oder 
sogar abgeben können.517  

Die meisten Kantone halten den Auftrag der Sicherheitswahrung bereits in ihrer 
Verfassung fest, so etwa der Kanton Aargau: «Kanton und Gemeinden gewähr-
leisten die öffentliche Ordnung und Sicherheit.»518 Während noch Anfang der 
90er-Jahre erst zehn Kantone über ein Polizeigesetz verfügten, welches diesen 
Verfassungsauftrag konkretisiert, ist das sicherheitspolizeiliche Handeln heute, 
                                                 

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 29; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 18; LINSI, S. 467; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 195, 197 ff. und 205; MÜLLER, innere Sicherheit, 
S. 419; RAUBER, S. 54; REINHARD, S. 40; RUCH, äussere und innere Sicherheit, 
Nr. 33; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 185; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, 
N 15 zu Art. 57 BV; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 33; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 35 und Fn. 60. 

510  Vgl. u.a. BGE 125 I 227 ff. (246), E. 11d; 117 Ia 202 ff. (216), E. 5. 
511  Vgl. u.a. BERICHT MALAMA, S. 4479 f.; BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, 

S. 645; BERICHT SIPOL 2010, S. 5205; BOTSCHAFT HOOLIGANISMUS/BWIS, 
S. 6477. 

512  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 20. 
513  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 41. 
514  BERICHT SIPOL 2000, S. 7721; vgl. auch § 14 PolOG ZH (und hierzu 

JAAG/RÜSSLI, Nr. 3809), wonach die Kantonspolizei «erste Ansprechpartnerin 
der Sicherheitsorgane der Bundesverwaltung» ist. 

515  EICHENBERGER, aBV-Kommentar, N 156 zu Art. 102 aBV; RAUBER, S. 17 
und 54. 

516  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 18; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 197; BGE 125 I 227 ff. 
(246), E. 11e. 

517  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 197; BGE 125 I 227 ff. (246), E. 11e. 
518  § 27 Satz 1 KV AG; vgl. auch etwa Art. 100 KV ZH und hierzu JAAG/RÜSSLI, 

Nr. 3801. 
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nach zahlreichen Kodifikations- und Revisionsarbeiten, in den meisten Kanto-
nen ausreichend gesetzlich geregelt.519 

Den Kantonen steht es unter anderem frei, durch solche Polizeierlasse gewisse 
Kompetenzen den Gemeinden aufzutragen.520 Die föderative Vielfalt der Sch-
weiz wirkt sich auch hier aus, ist die Aufgabenteilung zwischen kommunaler 
und kantonaler Ebene doch sehr verschieden geregelt worden:521  

In einigen Kantonen, so etwa im Kanton Schwyz, werden sämtliche sicherheits-
polizeiliche Aufgaben ausschliesslich dem Kanton zugeschrieben, also eine so-
genannte Einheitspolizei vorgesehen: «Der Kanton ist für die Erfüllung der po-
lizeilichen Aufgaben besorgt und stellt die dafür nötigen Mittel bereit. Die Ge-
meinden und Bezirke unterhalten keine eigene Polizei.»522  

In anderen Kantonen, welche gewisse kommunale sicherheitspolizeiliche Auf-
gaben vorsehen, sind letztere sehr unterschiedlich normiert:  

Einige Kantone verzichten auf eine nähere Aufgabenumschreibung und be-
schränken sich auf eine allgemeine, generalklauselartige Feststellung, wie dass 
«die örtliche Polizeigewalt [�] der Gemeinde [obliegt], welche diese durch eine 
Gemeindepolizei ausüben lassen kann.»523  

Andere regeln die sicherheitspolizeilichen Aufgaben der Gemeinden detail-
liert:524 Zum Ersten wird ihnen regelmässig aufgetragen, für «die Gewährleis-
tung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung» zu sorgen525 und entspre-
chend die Bevölkerung durch vorsorglichen Patrouillendienst sowie konkrete In-
terventionen etwa vor Lärm und anderen nachteiligen Einflüssen zu schützen.526 
Zum Zweiten sollen die Gemeinden dauernde «Einsatzbereitschaft von Polizei-
kräften oder eines Pikettdienstes» sicherstellen527 und der Bevölkerung als erste 

                                                 
519  KELLER/BÜRLI, S. 1146; RAUBER, S. 55; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, 

S. 186; vgl. auch RITTER, S. 100; zur Entstehungsgeschichte der bernischen Poli-
zeigesetzgebung vgl. SCHWEGLER, Nr. 4 ff.; zu den Rechtsgrundlagen im Kanton 
Zürich vgl. JAAG/RÜSSLI, Nr. 3804. 

520  BERICHT SIPOL 2000, S. 7721. 
521  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 30; RAUBER, S. 56. 
522  § 23 Abs. 1 PolG SZ; vgl. auch § 6 PolG BE; Art. 1 Abs. 1 PolG OW; KÄ-

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 30; RAUBER, S. 56. 
523  Art. 16 PolG VS; vgl. auch KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 30; RAUBER, 

S. 59 je m.w.H. 
524  Vgl. etwa § 4 PolG AG; Art. 33 f. PolG AR; Art. 9 ff. PolG BE; Art. 13 

PolG SG; § 17 ff. PolOG ZH; vgl. auch KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 30; 
MÜLLER, PolG BL, S. 139; RAUBER, S. 59 f. je m.w.H. 

525  § 4 Abs. 2 lit. a PolG AG; § 17 PolOG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3813). 
526  RAUBER, S. 60. 
527  § 4 Abs. 2 lit. b PolG AG. 
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Anlaufstelle sowie zum Einsatz bei Konflikten dienen.528 Als drittes wird den 
Gemeinden oft der Auftrag zugeteilt, den ruhenden und fliessenden Verkehr auf 
dem Gemeindegebiet zu bewachen und zu kontrollieren.529  

Da den Gemeinden aber regelmässig die Ressourcen fehlen, für diese Aufgaben 
tatsächlich eigene Polizeiorganisationen aufzubauen und zu betreiben, wird 
ihnen jeweils die Option offen gehalten, die Kantonspolizei hierfür in Anspruch 
zu nehmen bzw. bei ihr Leistungen einzukaufen.530 In andern Fällen ist gar per 
se � trotz grds. kommunaler polizeilicher Kompetenzen � zum Vollzug alleine 
die Kantonspolizei zuständig.531 Eine andere Möglichkeit ist der Zusammen-
schluss mehrerer Gemeinden zu grösseren Polizeiregionen, um so den Einsatz 
eigener Polizeikräfte finanziell tragbar zu machen.532 

Auch wenn die Kantone eine Kooperation zwischen den verschiedenen kom-
munalen und kantonalen Polizeikorps vorsehen, ist dies teilweise nur schwer 
umzusetzen.533 Insbesondere in kleineren Gemeinden sind die Angestellten, de-
nen die polizeilichen Aufgaben obliegen, den Angehörigen der kantonalen 
Korps wohl regelmässig in Bezug auf die Ausbildung unterlegen.534 Zudem ver-
fügen sie über weniger Ressourcen, etwa in finanzieller, aber auch zeitlicher 
Hinsicht, sind gewisse Gemeindepolizeien doch gar nur zu Bürozeiten im Ein-
satz.535 Schliesslich enden die Kompetenzen der kommunalen Polizeibeamten an 
den Gemeindegrenzen.536 Die Gefahrenabwehr liegt denn auch überwiegend in 
der Verantwortung der Kantone.537 

  

                                                 
528  RAUBER, S. 60. 
529  § 4 Abs. 2 lit. c PolG AG; § 18 PolOG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3814); 

RAUBER, S. 60. 
530  § 5 PolG AG; Art. 12 PolG BE; § 23 Abs. 1 PolG LU; Art. 16bis PolG VS; § 3 

und 31 f. PolOG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3812); vgl. auch RAUBER, 
S. 61 ff.; vgl. zu Ausbildung und Ressourcen der Gemeindepolizei auch MÜLLER, 
PolG BL, S. 139 f. 

531  Vgl. Art. 11 PolG BE und hierzu SCHWEGLER, Nr. 32; für die verbleibenden 
Steuerungsmöglichkeiten und Kostenpflicht der Gemeinden sowie die Behand-
lung von Meinungsverschiedenheiten und Untersuchung von Einsätzen 
vgl. SCHWEGLER, Nr. 33 ff.  

532  RAUBER, S. 62 f.; vgl. auch § 3 PolOG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3812). 
533  MÜLLER, PolG BL, S. 140. 
534  MÜLLER, PolG BL, S. 140. 
535  MÜLLER, PolG BL, S. 141. 
536  MÜLLER, PolG BL, S. 140. 
537  MÜLLER, PolG BL, S. 141. 
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C) Kategorien!polizeilicher!Aufgaben!auf!kantonaler!Ebene 

Von den kriminalpolizeilichen Aufgaben abgesehen, können die Aufträge der 
kantonalen Polizeikorps vorab � entsprechend ihrer Prioritäten � in drei Katego-
rien eingeteilt werden:538  

Die Polizeierlasse enthalten zum Ersten Aufträge, welche zum Kernbereich der 
Polizei gehören und zu deren Erledigung sie verpflichtet ist. Darunter fallen vor 
allem Aufgaben, welche die Anwendung polizeilichen Zwangs erforderlich ma-
chen.539 Zu den originären Aufgaben der zivilen Polizeikorps zählen denn auch 
primär die allgemeine Gefahrenabwehr sowie die mit Zwang verbundene 
Durchsetzung der Rechtsordnung.540 Mit anderen Worten ist Hauptaufgabe der 
kantonalen Polizei die Organisation und der Einsatz eines Korps, das Straftaten 
bekämpft und für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit sorgt.541  

Demgemäss enthalten die kantonalen Polizeierlasse regelmässig zu Beginn ei-
nen entsprechenden allgemeinen Auftrag.542 Als Beispiel sei das Polizeigesetz 
des Kantons Schwyz zitiert: «Die Kantonspolizei sorgt für die Aufrechterhal-
tung von Sicherheit und Ordnung.![�]!sie!ergreift!Massnahmen,!um!unmittelbar!
drohende Gefahren für die Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier und 
Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen; sie leistet den 
Verwaltungs- und Justizstellen Amts- und Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche 
Mithilfe gesetzlich vorgesehen ist.»543  

Dieser allgemeine Auftrag � insbesondere zur Gefahrenabwehr � unterscheidet 
den Auftrag der kantonalen Polizei von den Aufträgen anderer Verwaltungsstel-
len, welche primär spezialgesetzlich geregelt sind.544 

Zum Zweiten sind in den Pflichtenkatalogen der kantonalen Polizeikorps aber 
auch Aufträge aufgeführt, welche nur zulässigerweise der Polizei obliegen. 
Hierbei handelt es sich vor allem um Gefahrenabwehrhandlungen wie Präventi-
on und Information, bei welchen in der Regel kein polizeilicher Zwang notwen-
dig ist. Diese Aufgaben sind je nach Kanton unterschiedlich.545  

                                                 
538  GAMMA, S. 33. 
539  GAMMA, S. 33. 
540  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 41; SCHWEGLER, Nr. 18; TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 2; vgl. etwa § 7 PolOG ZH. 
541  RITTER, S. 100; vgl. auch MOHLER, Realakte, S. 463; MÜLLER, PolG BL, S. 128. 
542  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 46. 
543  § 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 lit. a und c PolG SZ; vgl. nebst vielen auch § 2 

Abs. 1 Ziff. 1 und 5 PolG BS; § 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a und d PolG LU; Art. 2 
Abs. 1 und Abs. 2 lit. a und d PolG OW; § 3 PolG ZH. 

544  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 46. 
545  GAMMA, S. 33. 
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Gemäss Polizeigesetz des Kantons Schwyz hat die Kantonspolizei etwa die 
Aufgabe, «durch Information, Beratung und andere geeignete Massnahmen zur 
Verhütung von Straftaten und Unfällen» beizutragen, «der Bevölkerung Hilfe in 
Not» zu leisten und weitere sicherheitspolizeiliche Aufgaben zu übernehmen, 
wenn dies durch das kantonale oder Bundesrecht vorgesehen ist.546  

Ferner gibt es zum Dritten Aufgaben, für welche die Polizei grundsätzlich unzu-
ständig ist, also nur in Ausnahmefällen tätig werden muss.547 Dazu gehört etwa 
der Schutz privater Rechte, welcher den Kantonspolizeien nur unter ganz be-
stimmten Voraussetzungen obliegt.548 

Je nach Kanton und insbesondere abhängig davon, ob deren Gemeinden über ei-
gene Polizeikräfte verfügen, sind die Aufgaben der kantonalen Polizeikorps ver-
schieden. In Anlehnung an KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH können nach einer 
Analyse verschiedenerer Polizeierlasse folgende auseinandergehalten werden:549 

1. Gefahrenabwehr und Störungsbeseitigung550 

2. Hilfeleistung bei unmittelbarer Gefahr für Leib, Leben, Eigentum oder 
anderen Notsituationen551  

Absolut zentral ist der Schutz von Leib und Leben, wozu auch etwa die Suche 
nach vermissten Personen gehört.552 

3. Leistung von Amts- und Vollzugshilfe553 

Amtshilfe liegt vor, wenn die Polizei eine andere Verwaltungsbehörde bei der 
Erfüllung ihrer Aufgabe unterstützt.554 Vollzugshilfe beinhaltet darüber hinaus 
die Anwendung von unmittelbarem Zwang und ist nur erlaubt, wenn eine ge-
setzliche Grundlage der um Hilfe ersuchenden Behörde dies ausdrücklich er-
laubt oder es für deren Aufgabenerfüllung notwendig ist.555  

                                                 
546  § 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 lit. b PolG SZ. 
547  GAMMA, S. 33; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 18. 
548  Vgl. anstelle vieler § 2 Abs. 2 PolG BS; § 7 PolG ZH. 
549  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 22; vgl. auch RAUBER, S. 57 f. 
550  Anstelle vieler § 1 Abs. 1 PolG SZ; vgl. auch MÜLLER, PolG BL, S. 128; SCH-

WEGLER, Nr. 19. 
551  Anstelle vieler § 1 Abs. 2 lit. a PolG LU; § 2 Ziff. 2 PolG BS. 
552  SCHWEGLER, Nr. 20. 
553  Anstelle vieler Art. 2 Abs. 2 lit. d PolG OW; vgl. auch MÜLLER, PolG BL, 

S. 128; vgl. z.B. zur Vollzugshilfe der Polizei im Anwendungsbereich des SchKG 
KREN KOSTKIEWICZ, Nr. 122, 421 ff., 1014 f. 

554  REINHARD, S. 136 f.; SCHWEGLER, Nr. 26. 
555  REINHARD, S. 142; SCHWEGLER, Nr. 27. 
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4. Massnahmen bei häuslicher Gewalt556 

5. Polizeiliche Unterstützung bei Grossanlässen557 

6. Massnahmen bei Katastrophen und Unfällen558 

Die Polizei hat diesbezüglich in erster Linie erste Koordinations- und Sofort-
massnahmen zu treffen. Weitergehende Massnahmen obliegen aber primär den 
Schadenwehren wie Feuerwehr und Zivilschutz sowie den Sanitätsdiensten.559 

7. Weitere durch Spezialgesetz übertragene Aufgaben560 

So können der Kantonspolizei beispielsweise Kontrollen im Rahmen des Um-
welt-, Tierschutz- oder Baupolizeirechts aufgetragen werden.561 

8. Ausnahmsweise Schutz privater Rechte562 

9. Spezialpolizeiliche Aufgaben im sicherheitspolizeilichen Bereich, wie 
etwa die Verkehrspolizei, einschliesslich Unfallverhütung, sowie die 
See- und Wasserpolizei563 

Bei diesen Aufgaben der Kantonspolizei handelt es sich allerdings nur dann um 
sicherheitspolizeiliche Aufgaben nach dem Verständnis der vorliegenden Arbeit, 
wenn sie der allgemeinen Gefahrenabwehr bzw. Störungsbeseitigung für die öf-
fentliche Sicherheit zugeordnet werden können. Im Vordergrund steht also der 
originäre und allgemeine Auftrag der Gefahrenabwehr, welcher zum Kernbe-
reich der Polizei gehört und zu welchem sie verpflichtet ist. 

4. Sicherheit!durch!Kooperation 

A) Sicherheit!als!Verbundaufgabe 

Wie zuvor bereits angesprochen wurde, können innere und äussere Sicherheit 
angesichts der gegenwärtigen Bedrohungen, welche sich weder an territoriale 

                                                 
556  Anstelle vieler Art. 1a PolG VS. 
557  Anstelle vieler Art. 2 lit. g PolG GR. 
558  Anstelle vieler Art. 2 Abs. 1 lit. h PolG GL; Art. 2 lit. f PolG GR. 
559  SCHWEGLER, Nr. 21. 
560  Anstelle vieler § 1 Abs. 2 lit. c PolG ZG. 
561  SCHWEGLER, Nr. 29. 
562  § 2 Abs. 2 PolG BS; § 7 PolG ZH; vgl. bereits Kap. 1/2/II/2/B/b/cc und 

Kap. 1/2/2/C/b/cc. 
563  Anstelle vieler Art. 2 Abs. 1 lit. c PolG GL; Art. 2 lit. d PolG GR; § 10 und 15 

PolG OG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3810). 
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noch an organisatorische Grenzen halten,564 kaum mehr auseinander gehalten 
werden.565 Dies bedeutet für die Sicherheitswahrung in der Schweiz zweierlei:  

Zum einen können mit Hilfe dieser Unterscheidung die Zuständigkeiten von 
Bund, Kantonen und Gemeinden nicht mehr sinnvoll voneinander abgegrenzt 
werden � Organe sämtlicher Staatsebenen nehmen in beiden Bereichen gewisse 
Aufgaben wahr.566 Mit anderen Worten obliegt auch die Gefahrenabwehr für die 
öffentliche Sicherheit in der Schweiz einem Verbund von sieben Departementen 
des Bundes, 26 souveränen Kantonen sowie unzähligen Gemeinden.567 Dies be-
dingt, dass die unterschiedlichen staatlichen Akteure zusammenarbeiten und ihre 
Anstrengungen koordinieren, ihre Aufgaben also durch Kooperation wahrneh-
men.568  

Ein Anschauungsbeispiel liefert etwa die Eröffnungsfeier des neuen Gotthardba-
sistunnels im Juni 2016: Zur Gewährleistung der Sicherheit kommen neben zivi-
len Kräften der Tessiner und Urner Polizei sowie Zusatzkräften aus dem Zent-
ralschweizer Polizeikonkordat im Rahmen eines Assistenzdienstes auch bis zu 
2000 Soldaten zum Einsatz. Angesichts der Terrorgefahr ist zudem der Nach-
richtendienst des Bundes involviert, welcher die Polizeibehörden über seine La-
gebeurteilung auf dem Laufenden hält.569 

Zum andern bedeutet es aber auch, dass die zurzeit bedeutendsten Gefahren, al-
len voran die organisierte Kriminalität sowie der Terrorismus, � wenn überhaupt 
� einzig im internationalen Verbund abgewehrt werden können.570 Der Staat 

                                                 
564  BERICHT SIPOL 2010, S. 5159; vgl. auch etwa MOHLER, Vernetzung von Sicher-

heit, Nr. 120; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 5. 
565  BOTSCHAFT BV, S. 127; vgl. dazu auch etwa BERICHT MALAMA, S. 4476; ENGE-

LI, S. 8; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 80; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 6 und 
23; SCHWEIZER/MOHLER, SGK, N 11 zu Vorb. Art. 57 ff. BV; SCHWEI-

ZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 32 f.; zu den Bedrohungen von «aussen» und von «in-
nen» vgl. ausführlich MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 122 ff. 

566  Vgl. anstelle vieler HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81; MOHLER, Vernetzung 
von Sicherheit, Nr. 120; vgl. bereits die vorangegangenen Kap. 1/2/IV/2 und 3. 

567  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81. 
568  Art. 57 Abs. 2 BV (vgl. zu diesem Artikel bereits Kap. 1/2/IV/1 und 

1/2/IV/2/A/b); BERICHT SIPOL 2010, insbes. S. 5142; BERICHT SIPOL 2000, ins-
bes. S. 7721 und 7730; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81; KÄ-

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 29; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 17 und 23; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 202. 
569  Vgl. FRIEDLI, NZZ. 
570  MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 5; vgl. ausführlich BERICHT SIPOL 2000, insbes. 

S. 7692 f. 
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muss von den zahlreichen multilateralen Kooperationsstrukturen Gebrauch ma-
chen, um seiner Aufgabe der Sicherheitswahrung nachkommen zu können.571  

Dieser Kooperations- und Koordinationsbedarf beginnt also bereits auf (in-
ter)kantonaler Ebene, besteht aber auch zwischen Bund und Kantonen, zwischen 
der Schweiz und den internationalen Akteuren sowie zwischen privaten und 
staatlichen Organisationen.572 Auf diese vier Koordinationsebenen soll in den 
folgenden Kapiteln kurz eingegangen werden.  

B) Koordination!zwischen!den!Kantonen 

a) Koordination durch Konkordate 

Da eine einheitliche Regelung zur Zusammenarbeit der Kantone im sicherheits-
polizeilichen Bereich fehlt, müssen die Kantone die entsprechenden Fragen 
selbst regeln.573 Die Koordination zwischen den Kantonen wurde in den letzten 
Jahren indes zwangs- aber auch sinnvollerweise stetig ausgebaut.574 Sie erfolgt 
grundsätzlich in zweierlei Hinsicht: Zum einen werden und wurden interkanto-
nale Institutionen begründet, zum andern sollen gewisse Rechtsbereiche harmo-
nisiert werden.575  

Mittel für beides sind Verträge zwischen den Kantonen, sogenannte Konkordate, 
welche sich auf Art. 48 BV stützen.576 Zwar sieht Art. 48a BV vor, dass der 
Bund Konkordate für allgemeinverbindlich erklären kann. Da die innere Sicher-
heit in Abs. 1 aber unerwähnt bleibt, ist e contrario anzunehmen, dass eine All-
gemeinverbindlicherklärung in diesem Aufgabenbereich ausgeschlossen ist: Die 
Kantone sind also souverän und können nicht zu einem Beitritt verpflichtet wer-
den.577 

b) Interkantonale Institutionen 

Bei den Institutionen ist vorweg die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Poli-
zeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) als strategisches bzw. politisches 
Koordinationsorgan zu erwähnen.578 Mitglieder sind die für die Bereiche Si-
cherheit und Justiz zuständigen Regierungs- oder Staatsräte sämtlicher Kanto-

                                                 
571  BERICHT SIPOL 2000, S. 7693. 
572  Vgl. auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 24 ff. 
573  SCHWEGLER, Nr. 51; vgl. hierzu auch JAAG/RÜSSLI, Nr. 3806a ff. 
574  SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 188. 
575  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 242 ff. und 258 ff. 
576  MÜLLER, innere Sicherheit, S. 414. 
577  MÜLLER, innere Sicherheit, S. 414. 
578  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 500; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 243; SCHWEGLER, Nr. 52. 
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ne.579 Organisiert als Verein, dotiert mit einem Generalsekretariat sowie fünf 
ständigen Kommissionen, ist es unter anderem Ziel der KKJPD, für neue Be-
drohungen einheitliche Lösungen zu finden, die Qualität der Polizeiarbeit zu 
verbessern sowie die kantonale Polizeihoheit zu verteidigen.580 Hierzu erlässt sie 
regelmässig Empfehlungen, denen mangels rechtsetzenden Befugnissen zwar 
keine Verbindlichkeit zukommt, die in der Praxis aber stark beachtet werden.581  

Ebenso auf politischer Ebene tätig sind etwa die Konferenz der lateinischen Jus-
tiz- und Polizeidirektoren sowie die Konferenz der städtischen Polizeidirekto-
rinnen und -direktoren, beide ebenfalls als Verein organisiert.582  

Auf Verwaltungs- bzw. operativer Ebene erfüllt primär die Konferenz der 
kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) bedeutende Koordina-
tionsaufgaben.583 Wiederum als Verein organisiert, vereinigt sie neben den Ko-
mmandanten der Kantonspolizeien und der Stadtpolizei Zürich auch die Direk-
toren des fedpol, des Schweizerischen Polizeiinstituts, den Präsidenten der 
Schweizerischen Vereinigung Städtischer Polizeichefs sowie den Chef der Lan-
despolizei Fürstentum Lichtenstein.584 Ihr Zweck ist der Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch sowie die Zusammenarbeit und Nutzung von Synergien zwi-
schen den Sicherheitsorganen, insbesondere den kantonalen Polizeikorps, die 
Festlegung einer einheitlichen Polizeidoktrin, wie auch die Sicherstellung der 
polizeilichen Aus- und Weiterbildung.585 Hierzu erlässt sie wertvolle Weisun-
gen, welche aber wiederum nicht rechtsverbindlich sind.586 

In fachlicher Hinsicht sind diverse Fachkonferenzen um die notwendige Ko-
ordination im sicherheitspolizeilichen Bereich bemüht.587 Zu erwähnen ist etwa 
der Schweizer Polizei Informatik Kongress, welcher u.a. Polizeiinformatiker 

                                                 
579  Vgl. http://www.kkjpd.ch/de/organisation/mitglieder, zuletzt besucht am 30. 

März 2016. 
580  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 243; vgl. die Homepage des Vereins, 

http://www.kkjpd.ch/, zuletzt besucht am 30. März 2016, insbes. zur Organisation 
sowie den Themen. 

581  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 500; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 243. 

582  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 244 f. 
583  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 500; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 246; SCHWEGLER, Nr. 52; THOMANN, S. 413. 
584  Art. 1 KKPKSS. 
585  Art. 2 KKPKSS; vgl. auch THOMANN, S. 413. 
586  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 500. 
587  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 500; 

THOMANN, S. 413. 
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vernetzen, Ideen für neue Projekte liefern, sowie die gemeinsame Durchführung 
und Finanzierung dieser Vorhaben fördern soll.588 

Schliesslich wird auf kantonaler Ebene einiges unternommen, um die polizeili-
che Aus- und Weiterbildung zu harmonisieren:589  

Zum einen wurde bereits 1946 das Schweizerische Polizei-Institut, eine privat-
rechtliche Stiftung, gegründet, deren Stiftungsrat sich aus Vertretern sämtlicher 
föderativer Ebenen zusammensetzt.590 Ihr Zweck besteht in der Koordination 
von Inhalten, Methoden und Didaktik und somit der Gewährleistung von Quali-
tät sowie Einheitlichkeit der Polizeiausbildung.591 Hierzu organisiert sie diverse 
Kader- und Spezialistenausbildungen, koordiniert aber auch die Prüfungen zur 
Erlangung des eidgenössischen Fachausweises bzw. Diploms für Polizistinnen 
und Polizisten.592  

Zum andern wurden mittels Konkordaten aber auch regionale Polizeischulen 
geschaffen.593 Als grösste polizeiliche Aus- und Weiterbildungsstätte in der 
Schweiz ist so etwa die Interkantonale Polizeischule in Hitzkirch entstanden, 
welche für elf Konkordatskantone jährlich rund 300 Polizistinnen und Polizisten 
(grund)ausbildet.594 

Auf sämtlichen Ebenen wirken zum einen die Vereinbarung über die interkanto-
nalen Polizeieinsätze IKAPOL sowie zum andern die vier Polizeikonkordate 
der West-, Zentral-, Nordwest-, sowie Ostschweiz.595 Erstere sieht u.a. vor, dass 
Kantone, denen zur polizeilichen Bewältigung eines Ereignisses oder Anlasses 
weder die eigenen Polizeikräfte noch die Hilfe durch Nachbarkantone sowie an-
dere (Konkordats-)Partner ausreichen, Unterstützung durch Polizeikorps der an-

                                                 
588  Vgl. http://www.spik.ch/Kongress.aspx, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
589  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83. 
590  Art. 1 und 8 SPIS; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 249. 
591  Art. 2 SPIS; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 500 f.; THOMANN, S. 414; vgl. auch 

http://www.institut-police.ch/de/portrait, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
592  Art. 3 SPIS; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 501; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 249; 

THOMANN, S. 414. 
593  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 256. 
594  Vgl. das Konkordat über Errichtung und Betrieb einer interkantonalen Polizei-

schule Hitzkirch vom 25. Juni 2003, u.a. zu finden in der systematischen Geset-
zessammlung des Kantons Luzern, Nr. 355; vgl. auch HENSLER, Sicherheitsarchi-
tektur, S. 83; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 256; SCHWEGLER, Nr. 53; 
http://www.iph-hitzkirch.ch/iph-hitzkirch/, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

595  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 250 ff. und 
255; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 188; THOMANN, S. 414 ff.; zu den Po-
lizeikonkordaten vgl. etwa RAUBER, S. 20. 
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deren Regionen anfordern können.596 Auch die vier Polizeikonkordate der 
West-, Zentral-, Nordwest-, sowie Ostschweiz sehen Bestimmungen zu gegen-
seitiger polizeilicher Aushilfe vor, welche den Einsätzen nach IKAPOL grds. 
vorgeht. Des Weiteren bezwecken sie, Probleme des Polizeialltags gemein-
schaftlich zu lösen.597 Diese Vereinbarungen sind in der heutigen Zeit von emi-
nenter Bedeutung, leiden doch die meisten Polizeikorps in der Schweiz unter zu 
geringen Beständen und stossen beispielsweise bei grossen Sportveranstaltun-
gen, spontanen Partys in der Öffentlichkeit oder anderen Anlässen an die Gren-
zen ihrer Ressourcen.598 

c) Harmonisierung des Rechts 

Bei den Konkordaten zur Harmonisierung gewisser Rechtsbereiche sind an die-
ser Stelle zwei zu erwähnen:  

Einerseits wurde 2007 das sogenannte Hooligan-Konkordat verabschiedet, 
welches des Kantonen sowie dem Bund dazu dienen soll, in Zusammenarbeit 
Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen frühzeitig erkennen und bekämpfen 
zu können.599  

Andererseits bestehen im Bereich der privaten Sicherheitsdienste zwei Kon-
kordate: Bereits 1996 hat die lateinische Konferenz der Justiz- und Polizeidirek-
toren ein Konkordat zwecks Regelung der Tätigkeit und Aufsicht der Sicher-
heitsunternehmen abgeschlossen.600 Erst 2010 erliess auch die KKJPD ein ähnli-
ches Konkordat, welches Anfang 2017 in Kraft treten soll und welches bisher 
(lediglich) neun Deutschschweizer Kantone ratifiziert haben.601 Etliche Kantone 
sind somit bisher noch keinem der beiden Konkordate beigetreten. 

d) Fazit 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass die interkantonale Zusammenar-
beit im Polizeibereich ausserordentlich ausgeprägt ist und in der täglichen Pra-

                                                 
596  Art. 3 IKAPOL; vgl. auch HENSLER, Zusammenarbeit, S. 495 f. und 499; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 250; MOHLER, Polizeibestände, S. 66. 
597  SCHWEGLER, Nr. 53; vgl. auch HENSLER, Zusammenarbeit, S. 495 f.; MOHLER, 

Polizeibestände, S. 66. 
598  MOHLER, Polizeibestände, S. 63. 
599  Vgl. Art. 1 PolK MGS; vgl. auch HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 260; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 188. 
600  Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die Sicherheitsunternehmen, abrufbar un-

ter http://www.cldjp.ch/data/ces/concordat-ces_de.pdf, zuletzt besucht am 
30. März 2016; vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 261 f. 

601  PolK PS; vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 263. 



2. Kapitel: Sicherheitspolizeiliche Aufgaben  

109 
 

xis sehr gut funktioniert.602 Während etwa die kantonale Kooperation mittels 
IKAPOL, Hooligan-Konkordaten sowie den vier Polizeikonkordaten entspre-
chend als grundsätzlich positiv bewertet wird,603 vermögen andere Harmonisie-
rungsbestrebungen, etwa im eben erwähnten Bereich der privaten Sicherheits-
dienste, nicht zu überzeugen.604  

Insbesondere bei Auftreten neuer Bedrohungen, zu denken sei etwa an Drohnen 
oder vermehrte terroristische Aktivitäten, besteht in unserem Staat mit 26 souve-
ränen Kantonen die Gefahr, dass uneinheitliche Lösungen getroffen werden, 
ganz nach dem Motto: «Dies ist von Kanton zu Kanton verschieden.»605  

Ob ein zentralistisches System für die Schweizer Sicherheitsarchitektur vorteil-
hafter wäre, kann kaum abschliessend beurteilt werden.606 Gewisse Vorschläge 
zur Verbesserung des (Bundes-)Polizeirechts, weiter oben bereits erläutert,607 
haben aber bestimmt ihre Berechtigung. Auch ist eine Koordination durch den 
Bund sowie zwischen Bund und Kantonen in gewissen Bereichen unumgäng-
lich, worauf im nächsten Kapitel eingegangen wird. Demgegenüber wird die In-
novation, die Entwicklung neuer Ideen gefördert, wenn sich nicht nur ein einzi-
ger Gesetzgeber, sondern 26 Kantone mit der Normierung sicherheitspolizeili-
chen Handelns beschäftigen müssen. Zudem kann mit einer dezentralen Regulie-
rung den regionalen Eigenheiten Rechnung getragen werden. 

C) Koordination!zwischen!Bund!und!den!Kantonen 

a) Zahlreiche Schnittstellen 

Die sicherheitspolizeilichen Aufgaben zwischen Bund und Kantonen zu koordi-
nieren ist Aufgabe beider föderativen Ebenen.608 Von Seiten der Kantone war 
hierzu bisher primär die KKJPD zuständig, welche im Rahmen einer geschaffe-
nen Plattform zur Bearbeitung sicherheitspolitischer Fragestellungen in regel-
mässigem Kontakt mit Führungsverantwortlichen des EJPD sowie des VBS 
stand.609  

                                                 
602  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 87. 
603  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81. 
604  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 266; vgl. zu den privaten Sicherheitsfirmen auch aus-

führlich BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 629 ff. 
605  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81. 
606  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 82. 
607  Kap. 1/2/IV/2/C/d. 
608  Art. 57 Abs. 2 BV; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83; vgl. hierzu auch 

JAAG/RÜSSLI, Nr. 3806a ff. 
609  BERICHT SIPOL 2010, S. 5215; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83. 
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Im Bericht über die Sicherheitspolitik der Schweiz aus dem Jahr 2010 wurde un-
ter anderem ein Fokus auf die Optimierung dieser sicherheitspolitischen Zu-
sammenarbeit zwischen Bund und Kantonen gelegt und als Folge davon der Si-
cherheitsverbund Schweiz geschaffen.610 Er soll insbesondere bei sicherheits-
politisch bedeutsamen Grossveranstaltungen, aber auch bei Katastrophen und 
Notlagen die Handlungen sämtlicher Sicherheitsorgane koordinieren.611  

Hierzu wurde u.a. die eben erwähnte Plattform zum Konsultations- und Koor-
dinationsmechanismus SVS weiterentwickelt. Während diesem bei Normal-
lage vor allem den Auftrag zukommt, Lageanalysen und Vorsorgeplanungen zu 
machen sowie Ausbildungen und Übungen zu koordinieren, hat er bei Grosser-
eignissen, Katastrophen und Notlagen für schnelle Entscheidungsprozesse sowie 
gute Zusammenarbeit sämtlicher Sicherheitsakteure zu sorgen.612  

Letzteres ist essentiell, sind die Schnittstellen in der Schweizer Polizeiarbeit, 
insbesondere auch zwischen kantonalen und Bundesorganen, doch sehr zahl-
reich.613 Dass sie gut funktionieren bedingt zum einen deren möglichst genaue 
Regelung und zum andern, dass sie tatsächlich «gelebt werden».614 In der Folge 
soll auf die Schnittstellen zwischen kantonalen Polizeikorps sowie Armee, 
Grenzwachtkorps und Transportpolizei der SBB kurz eingegangen werden: 

b) Kantonale Polizeikorps und die Armee 

Ein viel diskutiertes Thema ist die Zusammenarbeit zwischen Kantonspolizeien 
und der Armee:615  

                                                 
610  BERICHT SIPOL 2010, insbes. S. 5135, 5161 ff. und 5217 ff.; vgl. auch Medien-

mitteilung «Bundesrat verabschiedet den sicherheitspolitischen Bericht» vom 24. 
Juni 2002, abrufbar unter 
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/news/news_detail.
33900.nsb.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

611  BERICHT SIPOL 2010, S. 5161. 
612  BERICHT SIPOL 2010, S. 5215; vgl. auch Homepage des EJPD zum Sicherheits-

verbund Schweiz, u.a. 
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/themen/security/svs/einfuehrung.
html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

613  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83. 
614  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83. 
615  Vgl. Kap. 1/2/IV/2/B/b; vgl. auch etwa die Interpellation 14.4221 vom 12. De-

zember 2014 von ALINE TREDE, «Weiterentwicklung der Armee. Mögliche Eins-
ätze der Armee im Inneren», abrufbar unter 
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144221, 
zuletzt besucht am 30. März 2016; TIEFENTHAL/FISCHER, S. 114 ff. 
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Der Bundesrat hat in seinem Bericht in Erfüllung des Postulates Malama daran 
erinnert, dass grundsätzlich die Kantone für die innere Sicherheit zu sorgen ha-
ben, die Armee aber subsidiär zum Einsatz kommen kann, wenn schwerwie-
gende Bedrohungen oder ausserordentliche Lagen zu bewältigen sind und die 
kantonalen Ressourcen hierzu nicht ausreichen.616 Der Ablauf zur Unterstüt-
zungsanforderung an den Bund wird in der bereits erwähnten IKAPOL-
Vereinbarung geregelt.617 Dass demgemäss vor einer Unterstützung durch die 
Armee im Rahmen der regionalen und landesweiten Konkordate zuerst Hilfe 
durch andere Kantone in Anspruch genommen werden sollte, bleibt offenbar 
zumeist unbeachtet.618  

Aktuell keine genügende Grundlage, regelmässig aber ein Bedürfnis, besteht 
gemäss Bundesrat zum einen für Armeeeinsätze bei vorhersehbaren und damit 
planbaren Ereignissen, wie etwa Sportgrossveranstaltungen oder dem WEF in 
Davos, sowie zum andern für länger andauernde Dienste, etwa zur Bewachung 
und Kontrolle von Gebäuden wie ausländischen Vertretungen.619  

Geklärt werden muss insbesondere die Zusammenarbeit der Kantonspolizeien 
mit der Militärischen Sicherheit, «bei Assistenz- oder Aktivdiensteinsätzen Mit-
tel der ersten Stunde».620 Aus Sicht der Kantone ist diese ein sehr bedeutsamer 
Partner.621 So hat die KKJPD kürzlich entschieden, die regionalen Polizeischu-
len auch für eine Ausbildung von Angehörigen der Militärischen Sicherheit zu 
öffnen.622 Seitens des Bundes hingegen scheint die Absicht zu bestehen, die 
Aufgaben der Militärischen Sicherheit auf den Armeebereich zu beschränken.623  

                                                 
616  BERICHT MALAMA, S. 4554; vgl. auch MOHLER, Polizeibestände, S. 67 (und zu 

den Begrifflichkeiten S. 70); TIEFENTHAL/FISCHER, S. 117 f. 
617  Vgl. HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 84; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 495 

f. und 499. 
618  MOHLER, Polizeibestände, S. 68; vgl. auch die Grafik bei HENSLER, Zusammen-

arbeit, S. 496; vgl. hingegen FRIEDLI, NZZ, wonach etwa bei der Neat-Feier auch 
Zusatzkräfte aus dem Zentralschweizer Polizeikonkordat eingesetzt werden. 

619  BERICHT MALAMA, S. 4554 ff. 
620  BERICHT MALAMA, S. 4558; vgl. ausführlich TIEFENTHAL/FISCHER, S. 114 ff.; 

vgl. auch die Motion 13.3729 vom 18. September 2013 von JEAN-PAUL 

GSCHWIND, «Zusammenarbeit zwischen Kantonspolizei und Militärpolizei er-
möglichen», abrufbar unter 
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133729, 
zuletzt besucht am 30. März 2016. 

621  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 84; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 501. 
622  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 84 mit Verweis auf Beschluss und Empfeh-

lung der Kommission für Polizeiausbildung der KKJPD vom 4. Oktober 2010. 
623  Siehe hierzu die Stellungnahme des Bundesrates zur eben erwähnten Motion 

GSCHWIND; vgl. auch die Stellungnahme des Bundesrates zur Motion 13.3937 
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Die Schnittstellen zwischen Kantonspolizeien und Bund scheinen also nach wie 
vor ungenügend geregelt zu sein und werden die Schweizer Sicherheitspolitik 
in den nächsten Jahren noch mehrmals beschäftigen.624 

c) Kantonale Polizeikorps und das Grenzwachtkorps 

Wie bereits angesprochen, kommt auch der Schnittstelle der kantonalen Polizei-
behörden mit dem Grenzwachtkorps eine sehr grosse Bedeutung zu. Insbesonde-
re seit Inkraftsetzung des Schengener Abkommens wurde die Zusammenarbeit 
intensiviert und die sicherheitspolizeilichen Aufgaben des GWK entsprechend 
ausgeweitet.625  

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat entgegen dem Wortlaut des ursprüngli-
chen Art. 97 ZG auch mit zahlreichen Nicht-Grenzkantonen Vereinbarungen zur 
Übernahme kantonaler polizeilicher Aufgaben durch das GWK abgeschlos-
sen.626 Details etwa hinsichtlich gegenseitigen Verantwortlichkeiten, Informati-
onsaustausch, Ausbildungsmassnahmen, eingesetzten Mitteln und den konkreten 
Einsätzen regeln die Kantone jeweils in solch individuellen Verträgen mit dem 
GWK.627 Zwar hat die KKJPD eine Mustervereinbarung ausgearbeitet, um diese 
Vereinbarungen zu harmonisieren � dennoch sind sie nach wie vor uneinheit-
lich.628  

Auch die Schnittstelle zwischen GWK und Kantonspolizeien ist somit noch un-
genügend geregelt. Zur Verbesserung wird teilweise vorgeschlagen, das GWK 
den Kantonen zu unterstellen.629 

                                                 
vom 27. September 2013 von OSKAR FREYSINGER, «Synergien zwischen Armee, 
Grenzwachtkorps und Polizei», abrufbar unter 
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133937, 
zuletzt besucht am 30. März 2016. 

624  Vgl. auch BERICHT MALAMA, S. 4558. 
625  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 84; HENSLER, Zusammenarbeit, S. 501; 

MOHLER, Polizeibestände, S. 68; STELLUNGNAHME GWK, S. 1998; vgl. auch die 
Medienmitteilung vom 6. April 2006 «Schengen-Umsetzung im Grenzraum: Ei-
nigung über die Aufgabenverteilung zwischen Polizei und Grenzwachtkorps», 
abrufbar unter https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-
id=4565, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

626  MOHLER, Polizeibestände, S. 68 und 73 m.w.H.; beachte die BOTSCHAFT ZG, 
S. 2895 f., wonach die Formulierung des Art. 97 ZG angepasst werden soll, damit 
die Möglichkeit, Vereinbarungen mit allen Kantonen abschliessen zu können, 
ausgedehnt wird. 

627  Vgl. die eben zitierte Medienmitteilung; STELLUNGNAHME GWK, S. 1998. 
628  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 84 f. 
629  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 85. 
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d) Kantonale Polizeikorps und die Transportpolizei der SBB 

Eine dritte wichtige Schnittstelle zwischen Bund und kantonalen Polizeikorps 
besteht in Form der Transportpolizei der SBB. Eine Koordination erfolgt hier 
zum einen hinsichtlich der Ausbildung, da die Angestellten der Transportpolizei 
regionale Polizeischulen besuchen können.630 Zum andern ist die SBB wie auch 
die andern Transportunternehmen verpflichtet, über die Tätigkeiten ihres Si-
cherheitspersonals mit den Kantonen eine schriftliche Vereinbarung abzu-
schliessen.631 Da die Kantone bei deren Ausarbeitung souverän sind, besteht 
wiederum die Gefahr � wie bei den Vereinbarungen mit dem GWK �, dass un-
einheitliche Lösungen getroffen werden, ganz nach dem Motto: «Dies ist von 
Kanton zu Kanton verschieden.»632 

D) Internationale!Koordination 

Die Verantwortung der Schweiz, für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger zu sorgen, endet nicht an den Landesgrenzen, sondern kann sich auch in an-
dere Territorien ausdehnen.633 Zudem hat sich die sicherheitspolitische Lage 
in den letzten Jahren generell verändert: Die ursprüngliche Gefahr von aussen, 
nämlich militärische Bedrohungen, hat an Bedeutung verloren.634 Wichtiger ge-
worden sind hingegen zum einen gewisse nichtmilitärische Gefahren wie orga-
nisierte Kriminalität und Terrorismus, deren Abwehr eine internationale Zu-
sammenarbeit erfordert.635 Zum andern haben auch Instabilitäten im Ausland 
zugenommen, welche mittelbar die Sicherheit der Schweiz beeinträchtigen und 
so ihr Handeln auf internationalem Territorium verlangen können.636  

All dies bedingt somit ein gutes internationales Zusammenwirken und eine Ko-
ordination der verschiedenen nationalen und internationalen Instrumente.637 Ent-
sprechend hat der Bund in den letzten Jahren auch die internationale Polizeizu-

                                                 
630  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 85. 
631  Art. 10 VST; vgl. auch HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 85. 
632  Vgl. HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81. 
633  MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 5 mit Verweis in Fn. 7 auf das Gefangenhalten zweier 

Schweizer Staatsangehörigen in Syrien. 
634  BERICHT SIPOL 2000, S. 7661 und 7665 f.; vgl. auch MÜLLER, innere Sicherheit, 

S. 394 ff., insbes. S. 402; SCHWEIZER, Sicherheit, S. 161; TIEFENTHAL/FISCHER, 
S. 115; zu den Bedrohungen von «aussen» und von «innen» vgl. ausführlich 
MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 122 ff. 

635  BERICHT SIPOL 2000, S. 7671 f.; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 5; RITTER, S. 107 ff.; 
SCHWEIZER, Sicherheit, S. 161; TIEFENTHAL/FISCHER, S. 115. 

636  BERICHT SIPOL 2000, S. 7666 und 7671. 
637  BERICHT SIPOL 2000, S. 7665; BERICHT USIS II, S. 26; vgl. hierzu auch ausführ-

lich BREITENMOSER, Nr. 1 ff., insbes. Nr. 103. 
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sammenarbeit stetig ausgebaut.638 Diese basiert primär auf drei Grundlagen:639 
Erstens auf einer bilateralen Zusammenarbeit, primär mit Nachbar-, aber auch 
mit Drittländern.640 Zweitens auf einer Kooperation auf europäischer Ebene, 
wobei vor allem das Schengen-Assoziierungs-641 sowie das Europol-Abkom-
men642 von Bedeutung sind.643 Drittens auf einem globalen Wirken, welches 
primär durch Interpol, die grösste Polizeiorganisation der Welt mit 190 Mit-
gliedstaaten, umgesetzt wird.644  

Eine besondere Rolle bei der Gewährleistung dieser Schnittstellen hat die 
Hauptabteilung Internationale Polizeikooperation des Bundesamts für Poli-
zei.645 Ihr obliegen sicherheitspolizeiliche und unterstützende polizeiliche Auf-
träge, welchen sie mittels drei Abteilungen nachkommt: Einer Einsatzzentrale, 
welche als Kontaktstelle für in- und ausländische Partner dient, sowie je einer 

                                                 
638  BERICHT SIPOL 2010, S. 5207; SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 189. 
639  Vgl. zum Ganzen BERICHT SIPOL 2010, S. 5207. 
640  Vgl. anstelle vieler das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft und der Italienischen Republik über die Zusammenarbeit der Polizei- und 
Zollbehörden, abgeschlossen am 10. September 1998 (SR 0.360.454.1) oder das 
Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem Ministerrat der 
Republik Albanien über die polizeiliche Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
der Kriminalität, abgeschlossen am 21. September 2005 (SR 0.360.123.1); vgl. 
auch die SR zur Zusammenarbeit der Polizeibehörden (SR 0.36): 
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/0.36.html, zuletzt besucht am 
30. März 2016; vgl. auch BREITENMOSER, Nr. 102 m.w.H.; MOHLER, Zusammen-
arbeit, S. 139, 141 und 147 f. 

641  Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen 
Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen Besitzstands, 
abgeschlossen am 26. Oktober 2004 (SR 0.362.31); vgl. auch die weiteren Ab-
kommen, SR 0.362.31 ff. 

642  Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Europäi-
schen Polizeiamt, abgeschlossen am 24. September 2004 (SR 0.362.2); vgl. auch 
https://www.europol.europa.eu/, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

643  Vgl. auch die SR zur Zusammenarbeit mit der EU (SR 0.362), 
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/0.36.html#0.362, zuletzt be-
sucht am 30. März 2016; vgl. auch BERICHT USIS II, S. 26; BREITENMOSER, 
Nr. 76 ff., insbes. Nr. 86 und 99 ff.; MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 5; SCHWEI-

ZER/MOHLER, SGK, N 29 ff. zu Art. 57 BV; sehr ausführlich MOHLER, Zusam-
menarbeit, S. 136 ff. 

644  Vgl. die Homepage von Interpol, insbes. http://www.interpol.int/About-
INTERPOL/Overview, zuletzt besucht am 30. März 2016; vgl. auch BREITENMO-

SER, Nr. 72 ff.; MOHLER, Zusammenarbeit, S. 143. 
645  BERICHT SIPOL 2010, S. 5207. 
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Stelle für die operationelle und die strategische internationale Polizeizusammen-
arbeit.646 

Auch wenn eine internationale Kooperation im Sicherheitsbereich insbesondere 
für ein kleines Land wie die Schweiz unabdingbar ist, gilt es zu bedenken, dass 
die hierzu abgeschlossenen Abkommen immer auch eine Zunahme der sicher-
heitspolizeilichen Aufgaben des Bundes und der Kantone und damit einen er-
höhten Personalbedarf bewirken, was die Problematik der teilweise (zu) knap-
pen Polizeibestände noch verschärft.647 

E) Koordination!zwischen!staatlichen!und!privaten!!!!!!!!
Akteuren 

Wie bereits erläutert wurde, müssen sich Private, beispielsweise auch Organisa-
toren von Veranstaltungen und Inhaber von Lokalen, primär selbst um ihre eige-
ne sowie die Sicherheit ihrer Besucher kümmern.648 Im Rahmen ihres Haus-
rechts haben sie hierzu relativ weite Befugnisse, deren Ausübung regelmässig 
privaten Sicherheitsdiensten übertragen wird.649  

Es erscheint deshalb zum einen von entscheidender Bedeutung zu sein, die pri-
vaten von den staatlichen Zuständigkeiten klar abzugrenzen � ein Problem, 
das bisher noch nicht abschliessend gelöst wurde.650 Entsprechend dem Prinzip 
der subsidiären Zuständigkeit der Polizei fällt es mit der Frage zusammen, wann 
eine staatliche Handlungspflicht besteht.651  

Zum andern muss die Tätigkeit privater Sicherheitsorgane mit den Handlungen 
staatlicher Akteure koordiniert werden. Einige Polizeigesetze sowie Polizei-
konkordate enthalten hierzu ausdrückliche Bestimmungen. So sind Private, die 
beispielsweise «gewerbsmässig Personen schützen oder Grundstücke, Gebäude, 
gefährliche Güter und Werttransporte bewachen» dazu verpflichtet, der Kan-
tonspolizei «Auskunft über getroffene und geplante Massnahmen zu erteilen und 
alle besonderen Vorkommnisse zu melden; über ihre Wahrnehmungen aus dem 
Bereich der Tätigkeit der Polizei Stillschweigen zu bewahren [und] alles zu un-
terlassen, was die Erfüllung der Aufgaben der Polizei beeinträchtigen könn-
                                                 
646  Vgl. https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/ueberuns/organisation/ 

ipk.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
647  MOHLER, Polizeibestände, S. 65. 
648  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77; vgl. bereits Kap. 1/2/II/2/C/b/cc. 
649  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 77 mit Verweis auf das Hausrecht in 

Art. 217 StPO; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 56. 
650  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 85 f. 
651  Vgl. bereits Kap. 1/2/II/2/C/b/cc zur subsidiären Zuständigkeit sowie etwa 

Kap. 3/3/IV/3 zu den Handlungspflichten im Zusammenhang mit einer staatshaf-
tungsrelevanten Widerrechtlichkeit. 
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te».652 Darüber hinaus haben sie «alles zu unterlassen, was zu Verwechslungen 
mit Polizeiorganen führen könnte», insbesondere ist es ihnen «untersagt, Uni-
formen zu tragen, die mit denen der Kantonspolizei verwechselt werden kön-
nen».653  

Eine Zusammenarbeit von Polizeikorps und privaten Sicherheitsunternehmen in 
Form einer Aufgabendelegation ist allerdings nur beschränkt möglich.654 Zwar 
werden für gewisse Tätigkeiten, etwa die Verkehrsregelung, vermehrt private 
Sicherheitsdienstleister eingesetzt.655 Die Anwendung von Zwang, die unwei-
gerlich zu Beschränkungen von Freiheitsrechten führt, ist aber grundsätzlich 
dem Staat vorbehalten,656 womit der Aufgabendelegation Grenzen gesetzt wer-
den.657 Auf die sicherheitspolizeilichen Befugnisse privater Sicherheitsdienste 
wird weiter unten näher eingegangen.658 

5. Lücken!und!Verbesserungspotential!in!der!Schwei-
zer!Sicherheitsarchitektur 

Als erstes Fazit dieses Kapitels muss festgestellt werden, dass die Abwehr von 
konkreten Gefahren und Beseitigung von Störungen in der Schweiz trotz ge-
genwärtig grossen Herausforderungen, wozu auch der föderative Staatsaufbau 
an sich und der damit verbundene erhöhte Koordinationsbedarf gehört, grund-
sätzlich gut funktioniert: Die Schweiz gehört zu den sichersten Ländern der 
Welt.659 Die Struktur der Schweizer Sicherheitsarchitektur weist denn auch eini-
ge wichtige Vorteile auf: Zum einen sind die sicherheitspolizeilichen Akteure 

                                                 
652  Art. 62 Abs. 1 PolG BE; hierzu SCHWEGLER, Nr. 58 f.; vgl. auch etwa § 64 

Abs. 1 PolG BS; Art. 44 lit. a PolG OW; § 49 Abs. 1 lit. a und b PolG ZH (hierzu 
JAAG/RÜSSLI, Nr. 3818); Art. 12 PolK PS. 

653  Art. 62 Abs. 2 i.V.m. Art. 55a Abs. 2 PolG BE; hierzu SCHWEGLER, Nr. 58; 
vgl. auch etwa § 6 Abs. 1 PolG AG; § 64 Abs. 3 PolG BS; Art. 44 lit. b 
PolG OW; Art. 35 Abs. 2 PolG VD; § 49 Abs. 1 lit. c PolG ZH (hierzu 
JAAG/RÜSSLI, Nr. 3818); Art. 13 Abs. 3 PolK PS. 

654  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 85; MOHLER, Polizeibestände, S. 66 f.; MOH-

LER, Gewaltmonopol, S. 156. 
655  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 86 und Fn. 74; MOHLER, Polizeibestände, 

S. 66 f.; SCHWEGLER, Nr. 60. 
656  MANFRINI, S. 206 f.; PFANDER, S. 103 f.; RAUBER, S. 100. 
657  BERICHT USIS II, S. 27; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 85; MOHLER, Poli-

zeibestände, S. 66 f. 
658  Vgl. Kap. 1/3/VI. 
659  BERICHT USIS II, S. 5; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 81 f.; vgl. etwa die 

Weltkarte der Risiken auf https://riskmap.controlrisks.com/, zuletzt besucht am 
30. März 2016. 
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durch den Föderalismus nahe am Bürger.660 Zum andern verhindert der födera-
listische Aufbau in weiten Teilen eine Machkonzentration und wirkt somit ei-
nem allfälligen Machtmissbrauch entgegen.661 

Insbesondere für die Normallage aber auch für besondere Lage sind die Aufga-
ben der verschiedenen sicherheitspolizeilichen Akteure sowie die zahlreichen 
Schnittstellen annehmbar geregelt.662 Bedenken bestehen hingegen, ob die Si-
cherheitsarchitektur der Schweiz auch für eine ausserordentliche Lage taugen 
würde.663 Auf der einen Seite wird gesagt, insbesondere durch das für die 
Schweiz typische Milizsystem sowie den Föderalismus habe unser Land zahlrei-
che fähige Krisenmanager, welche untereinander sehr gut vernetzt seien und 
deshalb auch in einer ausserordentlichen Lage die Sicherheit gewährleisten 
könnten.664 Auf der anderen Seite wird aber auch festgehalten, dass insbesonde-
re die Abwehr von aussergewöhnlichen Gefahren in der Schweiz im Vergleich 
zu anderen Ländern schlecht strukturiert ist und einige Lücken sowie Verbesse-
rungspotential aufweist:665  

Bereits mehrfach angesprochen wurde die Gefahr, dass es insbesondere auf-
grund unklarer Kompetenzen des Bundes sowie teilweise sehr heterogenen Re-
gelungen in den Kantonen zu Zuständigkeitskonflikten und damit entweder zu 
einer Untätigkeit sämtlicher Akteure oder dann zu genauso problematischen 
Mehrfachzuständigkeiten kommen könnte.666 Diesbezüglich besteht nach wie 
vor ein gewisses Verbesserungspotential.  

Auch bei weiteren Aspekten der Sicherheitsarchitektur sind gewisse Lücken 
feststellbar: Zum einen ist die Schweiz in Bezug auf die Forschung im Polizei-
bereich im Vergleich zum Ausland im Hintertreffen und oft von der Arbeit an-
derer Länder abhängig. Gewisse Institute setzten sich zwar mit Polizeiforschung 
auseinander, eine eigentliche Polizeifachhochschule fehlt aber.667  

Zum andern besteht auch in der Aus- und Weiterbildung des sicherheitspoli-
zeilichen Kaders eine Lücke: Im Vergleich zu Deutschland, wo etwa die Bun-

                                                 
660  MÜLLER, Polizeigesetzgebung, S. 421. 
661  MÜLLER, Polizeigesetzgebung, S. 421. 
662  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83 und 87; HENSLER, Zusammenarbeit, 

S. 502; vgl. zu den Stärken unserer Sicherheitsarchitektur THOMANN, S. 417. 
663  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 83 und 86. 
664  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 86; zu den Stärken, welche der Föderalismus 

für das Sicherheitssystem Schweiz bewirkt vgl. auch BERICHT USIS II, S. 5. 
665  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 86. 
666  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 87. 
667  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 82. 



1. Teil: Begriff der Polizei, ihre Aufgaben und Massnahmen 

118 
 

despolizeiakademie die mittleren und höheren Kader ausbildet, fehlen in der 
Schweiz systematische Weiterbildungsmöglichkeiten.668  

Besonders problematisch in unserer Sicherheitsarchitektur ist aber schliesslich, 
dass für Gefahrenlagen, denen die Polizeikorps mit ihren eigenen Ressourcen 
nicht Herr werden können, zwar gewisse Unterstützungsleistungen vorgesehen 
sind, nach wie vor aber keine «polizeiliche Reserve» gebildet wurde.669 Dies ist 
insofern delikat, als dass die meisten Polizeikorps der Schweiz zu geringe Be-
stände aufweisen.670 In Deutschland etwa werden Bereitschaftspolizeien geführt, 
welche sich heute primär als Dienstleister für die ordentlichen Polizeibehörden 
verstehen und deren Einheiten in besonderen Lagen sowie bei grossem Perso-
nalbedarf unterstützen.671  

Ob eine zu Deutschland analoge Lösung auch für die Schweiz anzustreben wäre, 
ob die kantonalen Polizeikorps aufgestockt werden müssten oder ob auf dem 
bisherigen System der Unterstützung durch andere (Bundes-)Sicherheitsorgane 
aufgebaut werden könnte, muss an dieser Stelle offen bleiben.672 Nach der hier 
vertretenen Meinung kann jedenfalls eine Unterstützung und Zusammenarbeit 
durch und mit anderen bestehenden Sicherheitsakteuren durchaus sinnvoll und 
zulässig sein, sofern mindestens die drei folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind:  

Erstens müssen deren Kompetenzen klar geregelt werden, wobei die Kantone 
immerhin in den wichtigsten Punkten übereinstimmen sollten.  

Zweitens sollte das eingesetzte Personal, etwa des Grenzwachtkorps oder der 
militärischen Sicherheit, über eine mit den kantonalen Polizeibeamten ver-
gleichbare Ausbildung verfügen. Denn eine gute Ausbildung ist eine der zent-
ralen Massnahmen, um Machtmissbrauch von Sicherheitsbeamten entgegen zu 
wirken.673  

                                                 
668  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 82; zur Bundespolizeiakademie vgl. 

http://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/ 
03Akademie/Akademie_node.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

669  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 82; vgl. auch THOMANN, S. 417. 
670  MOHLER, Polizeibestände, S. 62. 
671  Vgl. DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 93; GÖTZ, N 5 zu § 16; RACHOR, 

Nr. 61. 
672  Vgl. etwa MOHLER, Polizeibestände, S. 79 f., welcher ein freiwilliger Polizei-

dienst als Lösungsansatz prüft; für Vorschläge zu einem Ausbau der interkanto-
nalen polizeilichen Zusammenarbeit vgl. auch THOMANN, S. 417 f. 

673  ROSSAT-FAVRE, S. 418 und 421; vgl. auch etwa Kap. 2/2/I/3/D zu den Be-
stimmtheitssurrogaten. 
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Drittens sollte die übertragene öffentliche Gewalt transparent gemacht werden, 
was etwa durch das Tragen einer Uniform erreicht werden kann.674  

V. Fazit:!Mangelhafte!Bestimmtheit!sicherheitspoli-
zeilicher!Aufgaben 

Wie vorne dargelegt wurde, sind sowohl die Funktion (Abwehr von Gefahren 
und Beseitigung von Störungen) als auch das Schutzgut (öffentlichen Sicherheit) 
sicherheitspolizeilichen Handelns relativ unbestimmt und wertungsabhän-
gig.675 Insbesondere hinsichtlich der abzuwehrenden Gefahren, welche einem 
stetigen Wandeln unterliegen, sehr vielfältig und allenfalls nicht vorhersehbar 
sind, kann keine Gewissheit erreicht werden.676 Demgemäss zeigt sich die pri-
märe sicherheitspolizeiliche Aufgabe, die «Abwehr von konkreten Gefahren 
und Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit», als offen, und es 
erscheint unmöglich, sie (abschliessend) konkret zu umschreiben.677 Vielmehr 
ändern sich die einzelnen Aufträge ständig, sind «multiforme».678  

Etwa seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 scheint sich das Sicher-
heitsbedürfnis der Bevölkerung zu ändern: Wurde früher bei der Abwägung 
zwischen Sicherheit und Freiheit vermehrt letztere ins Zentrum gestellt, wird 
heute der Ruf nach mehr Sicherheit, nach mehr Prävention und damit nach mehr 
Intervention durch den Staat immer wie stärker.679 Die staatlichen und damit 
auch die sicherheitspolizeilichen Aufgaben dehnen sich so immer weiter aus.680  

Vereinzelt gibt es sogar Gefahrensituationen, welche gar nicht vorausgesehen, 
deren Abwehr also auch gar nicht normiert werden kann: Die Polizei kann in 

                                                 
674  Vgl. LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 98. 
675  Vgl. anstelle vieler MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 1 ff.; PFANDER, 

S. 82. 
676  Vgl. etwa ENGELI, S. 181; JOST, S. 23 ff.; MANFRINI, S. 205; MOHLER, Polizei-

recht, Nr. 36; RITTER, S. 79; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 28 ff.; SUTTER, 
Staatshaftung, S. 28; BGE 130 I 369 ff. (382), E. 7.3. 

677  MANFRINI, S. 205. 
678  MANFRINI, S. 205; vgl. auch EGLI, 2012, S. 197; REINHARD, S. 151 ff.; TROCHS-

LER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 25; BGE 136 I 87 ff. (90), E. 3.1; 132 I 49 ff. 
(58), E. 6.2; 128 I 327 ff. (340), E. 4.2; Urteil des BGer 1C_226/2009 vom 16. 
Dezember 2009, E. 4.2.1. 

679  DENNINGER, Prävention, S. 222 ff.; FAVRE, enjeux, S. 17; PFANDER, S. 28 f.; 
RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4; SUTTER, Naturgefahren, S. 178. 

680  FAVRE, enjeux, S. 17. 
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solchen Ausnahmesituation unter restriktiven Voraussetzungen ohne gesetzliche 
Grundlage, gestützt auf die polizeiliche Generalklausel, tätig werden.681 

Entsprechend sind auch der Bestimmtheit der Aufgabennormen in den Poli-
zeigesetzen Grenzen gesetzt: Damit die Polizei über die notwendige Flexibilität 
verfügt, sind offene Normen, unbestimmte Rechtsbegriffe, das Einräumen von 
Ermessen sowie allenfalls auch das Delegieren gewisser Normierungsbefugnisse 
an den Verordnungsgeber unumgänglich.682 

All diese Feststellungen sind für den dritten Teil dieser Arbeit von zentraler Be-
deutung, haben sie doch direkte Auswirkungen auf eine allfällige Haftung des 
Staates für Schäden, welche aufgrund sicherheitspolizeilichen Handelns (bzw. 
Unterlassens) entstehen: Aus den Aufgaben der Polizei können sich direkt 
Schutzpflichten ergeben, deren Verletzung Widerrechtlichkeit und somit eine 
Staatshaftung begründet. Mangelhafte Bestimmtheit der sicherheitspolizeilichen 
Aufgaben führt so auch zu mangelhafter (Rechts-)Sicherheit bezüglich der 
Staatshaftung in einem Schadensfall. 

Dass die staatliche, so auch die sicherheitspolizeiliche Intervention in den letz-
ten Jahren stetig zunimmt, liesse zudem annehmen, dass sich bei unveränderten 
Haftungsgrundlagen auch die finanzielle Verantwortlichkeit und damit das Haf-
tungsrisiko des Staates vergrössern.683 Denn wenn der Staat neue Schutzaufträge 
übernimmt, eine Gefahr aber nicht wie versprochen abwehrt, dann trägt er zu ei-
nem allenfalls entstandenen Schaden durch sein (mangelhaftes) Tun oder Unter-
lassen ebenfalls seinen Teil bei.684 Sicherlich übernimmt der Staat mit seiner 
«Einmischung» jeweils auch eine gewisse finanzielle Verantwortung.685 Wie 
weit diese reicht, ist aber jeweils im Einzelfall anhand des Schutzzwecks der 
entsprechenden Normierungen sowie der Art der staatlichen Intervention zu be-
urteilen.686 In anderen Bereichen, etwa bei der Aufsicht über den Finanzmarkt 
sowie die berufliche Vorsorge, hat er sie denn auch stark eingeschränkt.687 Wie 

                                                 
681  Vgl. anstelle vieler MOHLER, Polizeirecht, Nr. 730 ff.; TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 26 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 ff. zu 
§ 56; vgl. auch Kap. 2/2/I/B. 

682  PFANDER, S. 52 f.; REINHARD, S. 151 ff.; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 379; 
vgl. HUBER, S. 241, wonach die Vorstellung falsch sei, das Erfordernis der ge-
setzlichen Grundlage für Polizeieingriffe lähme die Polizeibehörde � der Einsatz 
könne lediglich nicht vollständig normiert werden, wohl aber in den Grundzügen; 
vgl. zur Normdichte im Polizeirecht Kap. 2/2/I/3. 

683  SUTTER, Diskrepanz, S. 569. 
684  SUTTER, Naturgefahren, S. 179. 
685  SOBOTICH, S. 10; WEBER-DÜRLER, Bauwesen, S. 408.  
686  SOBOTICH, S. 10 f. 
687  SUTTER, Diskrepanz, S. 569. 
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es sich hinsichtlich sicherheitspolizeilichen Handelns verhält, ist im dritten Teil 
dieser Arbeit zu untersuchen. 

Die Unbestimmtheit der polizeilichen Aufgabennormen hat zudem Konsequen-
zen für den zweiten Teil dieser Arbeit und wird insbesondere bei der Bespre-
chung der rechtsstaatlichen Grundsätze sicherheitspolizeilicher Tätigkeit noch 
einmal zu thematisieren sein.688 Insbesondere öffnet sie ein Spannungsfeld zum 
Legalitätsprinzip:689 Auf der einen Seite benötigt die Polizei für ein zügiges und 
situationsgerechtes Reagieren auf (neue) Gefahrensituationen genügende Hand-
lungs- und Entscheidungsfreiräume, insbesondere offene Normen sowie gewisse 
Normierungsbefugnisse auf Verordnungsebene.690 Auf der anderen Seite be-
stimmen polizeiliche Aufgabennormen gleichzeitig den Anwendungsbereich der 
polizeilichen Befugnisse,691 zu welchen auch etwa die Zwangsanwendung ge-
hört,692 mit welcher unter Umständen stark in die (Grund-)Rechte der Bürger 
eingegriffen wird.693 Entsprechend müsste der sicherheitspolizeiliche Aufgaben-
bereich oder dann immerhin das darauf gestützte sicherheitspolizeiliche Handeln 
auf Gesetzesstufe genügend bestimmt geregelt sein, um überflüssige oder gar 
ungerechtfertigte Eingriffe in Grundrechte unterbinden zu können.694 Im nächs-
ten Kapitel sind deshalb die sicherheitspolizeilichen Handlungsinstrumente zu 
untersuchen und im Besonderen zu beurteilen, wie (un)genau diese gesetzlich 
determiniert sind und inwieweit sie die Rechte der Bürger zu tangieren vermö-
gen.

                                                 
688  Vgl. Kap. 2/2.  
689  Vgl. hierzu Kap. 2/2/I, insbes. Kap. 2/2/I/1/C zum Spannungsverhältnis und 

Kap. 2/2/I/3 zur Normdichte im Polizeirecht. 
690  PFANDER, S. 52 f.; REINHARD, S. 151 ff.; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 379. 
691  PFANDER, S. 80; REINHARD, S. 206 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 

Nr. 2. 
692  Vgl. anstelle vieler Art. 27 ff. PolG GL; Art. 23 ff. PolG GR; Art. 55 PolG NE. 
693  Vgl. TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 3. 
694  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 379 f.; vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 2 zu § 56. 
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3. Kapitel: Sicherheitspolizeiliche Massnahmen 

I. Einleitung 

In den letzten beiden Kapiteln wurde zuerst der für diese Arbeit relevante Poli-
zeibegriff erläutert und sodann dargelegt, was diese Polizei zu erledigen hat, 
welches also ihre Aufgaben sind. In diesem Kapitel soll nun untersucht werden, 
wie sie handelt. 

Im folgenden Abschnitt wird zuerst analysiert, welche Rechtsnatur die typischen 
sicherheitspolizeilichen Massnahmen haben, und dann, mit Blick auf den zwei-
ten und dritten Teil dieser Arbeit, die für uns primär relevante Handlungsform 
definiert (Kap. 1/3/II).  

Anschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die sicherheitspolizeilichen Akteure 
sowohl nicht-hoheitlich wie auch hoheitlich tätig werden, wobei grds. nur letzte-
res eine zur Aufgabennorm zusätzliche gesetzliche Grundlage, eine sogenannte 
Befugnisnorm erfordert, welche den unterschiedlichsten Rechtsquellen ent-
nommen werden kann (Kap. 1/3/III). 

In der Folge wird auf diese sicherheitspolizeilichen Befugnisnormen und Mass-
nahmen der Kantone (Kap. 1/3/IV), des Bundes (Kap. 1/3/V) sowie privater Si-
cherheitsdienste (Kap. 1/3/VI) eingegangen, bevor dieser Teil der Arbeit mit ei-
nem Fazit abgeschlossen wird (Kap. 1/3/VII).  

Bei der Darstellung der einzelnen Massnahmen rechtfertigt es sich, ein im Ver-
gleich zum letzten Kapitel unterschiedliches Vorgehen zu wählen:  

Da primär die Kantone für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit zu-
ständig sind, kommen dem Bund grds. nur bei Vorliegen einer ausdrücklichen 
Kompetenznorm sicherheitspolizeiliche Aufgaben zu. Dies bedeutete für die Be-
sprechung der Aufgaben, zuerst jene auf Bundesebene zu besprechen, da grds. 
alle übrigen den Kantonen obliegen.1  

Für die Besprechung der Massnahmen und Befugnisse fordert es aber genau das 
Gegenteil: Mangels allgemeinem sicherheitspolizeilichen Auftrag fehlt auch ein 
allgemeiner Polizeierlass auf Bundesebene, weshalb die diesbezüglichen sicher-
heitspolizeilichen Befugnisse in unzähligen Normen unterschiedlichster Art ge-
regelt sind. Von diesen sollen nur ein paar ausgewählte � nämlich das ZAG, 
Bestimmungen zur Armee, zum Grenzwachtkorps und zum Nachrichtendienst � 
besprochen werden. Auf kantonaler Ebene hingegen werden die standardisierten 
Handlungsformen der kantonalen Polizeikorps zumindest in den Grundzügen 

                                                 
1  Vgl. Kap. 1/2/IV/2. 
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durch die allgemeinen Polizeigesetze geregelt,2 weshalb bei der Darstellung der 
sicherheitspolizeilichen Massnahmen mit der kantonalen Ebene zu beginnen ist. 

II. Qualifikation!der!typischen!sicherheitspolizeili-
chen!Massnahmen 

1. Einleitung 

Gemäss MOHLER�s!Definition der Polizeigüter sind jene, «die vom Sicherheits-
begriff erfassten Rechtsgüter», durch die «zuständigen Behörden (und beauf-
tragten Organisationen)» mittels «hinreichende[n] Rechtsnormen und durch 
Rechts- und Realakte [�] zu schützen».3 Polizeiliches Handeln kann also grds. 
in den unterschiedlichsten Formen, etwa in allgemeinen Regelungen, Bewilli-
gungspflichten, Verfügungen oder auch rein tatsächlichem Handeln erfolgen.4  

Im folgenden Kapitel soll zuerst der Begriff des Realaktes (Kap. 1/3/II/2) ge-
nauer erläutert werden, bevor in der Folge den Realakten im Polizeirecht (Kap. 1 
/3/II/3) ein Kapitel gewidmet wird, um anhand davon abschliessend darlegen zu 
können, weshalb in der vorliegenden Untersuchung die Realakte � insbesondere 
eine bestimmte Kategorie � im Vordergrund stehen müssen (Kap. 1/3/II/4). 

2. Begriff!des!Realaktes 

A) Unterschiedliche!Terminologie 

Als die Schweizer Verwaltungsrechtsdoktrin vor etwa 100 Jahren begann, die 
Handlungsarten des Staates in verschiedene Kategorien einzuteilen, war in erster 
Linie die Verfügung, kaum aber dessen «tatsächliches Handeln» von Interesse.5 
Erst später, insbesondere gegen Ende des 20. Jahrhunderts, setzte sich die Dokt-
rin aufgrund eines offenkundigen Defizits im Bereich des Rechtsschutzes auch 
mit dem Begriff des Realaktes auseinander.6  

Letzterer wird in zweierlei Hinsicht gebraucht: Zum einen steht er für eine Art 
staatlichen Handelns, welches nicht an die ordentlichen verfahrensrechtlichen 
Regeln, insbesondere nicht jene zum Verwaltungsrechtsschutz, gebunden ist, 

                                                 
2  Vgl. etwa SCHWEGLER, Nr. 64 für den Kanton Bern. 
3  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 122; vgl. auch GENNER, Abgrenzung, S. 1153 zur Ent-

stehung von Rechtsverhältnissen zwischen Privaten und dem Staat. 
4  ANDEREGG, Nr. 460 und 473; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2450 ff.; REIN-

HARD, S. 210 ff. 
5  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 315 f.; vgl. auch WALDMANN, S. 489 f. 
6  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 316 f.; als erster GIACOMETTI, S. 53 ff. 
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sich mithin verfahrensfrei ereignet.7 Zum andern bezeichnet er als «Auffang- 
und Sammelbegriff» sämtliche staatlichen Tätigkeiten, welche nicht als 
Rechtsakt, das heisst als Verfügung, Vertrag, Plan oder Erlass,8 erfolgen,9 also 
insbesondere die Voraussetzungen von Art. 5 VwVG erfüllen.10 

Keineswegs wird aber immer der Begriff des Realaktes verwendet. Vielmehr 
wird das gleiche auch etwa als Tat- oder Vollzugshandlung, tatsächliches, 
schlichtes, einfaches, informelles oder verfahrensfreies Verwaltungshandeln be-
zeichnet.11 Diese Terminologien sind allerdings mehrheitlich nicht dazu geeig-
net, die entsprechende Tätigkeit von Rechtsakten abzugrenzen.12 Insbesondere 
sagt die Form staatlichen Handelns nichts über dessen Qualifizierung aus.13 Ob 
sich beispielsweise eine Handlung als Verfügung im materiellen Sinn qualifi-
ziert hängt einzig davon ab, ob deren Merkmale gemäss Art. 5 VwVG vorliegen. 
Die Erfüllung der formellen Voraussetzungen spielt hingegen keine Rolle. Mit 
anderen Worten bleiben Verfügungen im materiellen Sinn auch dann Verfügun-
gen, wenn sie formlos erfolgen oder mit Formfehlern behaftet sind � andere Ak-
te werden hingegen nicht zu solchen, nur weil sie deren Formvorschriften erfül-
len.14 Formfreiheit kann also höchstens ein Indiz für das Vorliegen eines Realak-
tes sein.15 

 
                                                 
7  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 318; vgl. für die Verfügung auch GYGI, Verwaltungs-

recht, S. 123 f.; MÜLLER, VwVG-Kommentar, N 5 zu Art. 5 VwVG. 
8  HUNOLD, Nr. 239; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 322; SUTTER, Staatshaftung, S. 34. 
9  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 317 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 1 zu § 38; 

vgl. auch HÄNER, N 7 zu Art. 25a VwVG; WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, 
N 6 zu Art. 25a VwVG. 

10  Vgl. hierzu auch HÄNER, N 6 ff. zu Art. 25a VwVG; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, 
Nr. 363; TSCHOPP-CHRISTEN, S. 22 ff. und 142; WEBER-DÜRLER, VwVG-
Kommentar, N 6 zu Art. 25a VwVG; Urteil des BVGE A-101/2011 vom 7. Sep-
tember 2011, E. 4.1; A-3144/2008 vom 27. Mai 2009, E. 13.1. 

11  FELLER, S. 21; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 855; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 318 
m.w.H.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 1 zu § 38; TSCHOPP-CHRISTEN, 
S. 25 ff. 

12  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 855. 
13  GENNER, Abgrenzung, S. 1156; MÜLLER, Schleichwege, S. 61; MÜLLER, Rechts-

schutz, S. 327; deshalb ungenau die Aussage «Realakte sind dadurch definiert, 
dass!sie!formlos![�]!zustande!kommen»!bei!KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 328.  

14  GENNER, Verfügungspflicht, S. 2; GENNER, Abgrenzung, S. 1156; HUNOLD, 
Nr. 238 und Fn. 387 sowie Nr. 241 m.w.H.; MÜLLER, Schleichwege, S. 61; MÜL-

LER, Rechtsschutz, S. 327; vgl. auch; MÜLLER, VwVG-Kommentar, N 7 zu Art. 5 
VwVG; SCHINDLER, S. 218; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 zu § 38; Urteil 
des BVGE A-3627/2009 vom 21. August 2009, E. 1.1.4. 

15  MÜLLER, Schleichwege, S. 61. 
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B) Handlungszweck!als!Unterscheidungskriterium!von!!!
Real-!und!Rechtsakt 

Da die Form einer Handlung lediglich als Indiz für deren Kategorisierung die-
nen kann, wird in der Lehre regelmässig ausgeführt, die Abgrenzung zwischen 
Rechts- und Realakt sei schwierig und der Handlungszweck das einzige, was sie 
unterscheide:16 Während Rechtsakte primär auf einen Rechtserfolg abzielen, al-
so unmittelbar die Rechtslage regeln wollen, sind Realakte in erster Linie auf ei-
nen Taterfolg gerichtet und haben den Zweck, unmittelbar die Faktenlage zu 
gestalten.17  

Dieser Ansatz ist in zweierlei Hinsicht zu ergänzen: Einerseits können auch bei 
Realakten Rechtswirkungen eintreten, ebenso Rechtsakte Änderungen der Fak-
tenlage herbeiführen.18 Diese Wirkungen sind aber jeweils nicht eigentliches 
Ziel, werden also nicht beabsichtigt.19 Andererseits ist Handlungszweck im Ge-
gensatz zum Privatrecht nicht (nur), was die Behörde oder der Beamte subjektiv 
beabsichtigt, sondern vielmehr, was sich als objektive Handlungsabsicht aus 
dem jeweiligen öffentlichen Interesse sowie den entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen ableiten lässt.20  

                                                 
16  GENNER, Abgrenzung, S. 1153 ff., insbes. S. 1157; HUNOLD, Nr. 238; MAYHALL, 

S. 274; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 855; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 1 ff. 
zu § 38; WALDMANN, S. 490 f.; vgl. ausführlich GIACOMETTI, S. 53 ff. 

17  Vgl. ANDEREGG, Nr. 475 m.w.H.; FELLER, S. 21; GENNER, Abgrenzung, S. 1157; 
GYGI, Staatshaftung, S. 228; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 730a und 737; 
HÄNER, N 3 und 6 zu Art. 25a VwVG; HUNOLD, Nr. 238; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 855; MOHLER, Realakte, S. 462; MOOR/POLTIER, S. 28; MÜLLER, Rechts-
schutz, S. 319; MÜLLER, VwVG-Kommentar, N 39 f. zu Art. 5 VwVG; POLTIER, 
S. 56 f.; REINHARD, S. 211; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 1 ff. zu § 38; 
TSCHOPP-CHRISTEN, S. 22 m.w.H.; WALDMANN, S. 490; vgl. auch BGE 130 I 
369 ff. (377 ff.), E. 6.1; 128 I 167 ff.; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons 
Bern vom 2. April 2007, publiziert in BVR 2007, S. 441 ff. (447), E. 3.2. 

18  Vgl. BGE 130 I 369 ff. (379), E. 6.1; GENNER, Abgrenzung, S. 1157; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 730a und 737; MOHLER, Realakte, S. 462 m.w.H.; 
MÜLLER, Rechtsschutz, S. 319 f.; REINHARD, S. 211 f.; RHINOW/SCHEFER, 
Nr. 1189; SCHWEIZER, SGK, N 2 zu Art. 36 BV; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 3 f. und 18 zu § 38. 

19  Vgl. FELLER, S. 21; GENNER, Abgrenzung, S. 1154; HUNOLD, Nr. 238 Fn. 392; 
MÜLLER, Urteilsbesprechung, S. 496; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 320 und 353; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 f. zu § 38; kritisch zu dieser Unterschei-
dung TSCHOPP-CHRISTEN, S. 23 f. 

20  GENNER, Abgrenzung, S. 1154 Fn. 5; HUNOLD, Nr. 238 Fn. 386; MÜLLER, 
Rechtsschutz, S. 319. 
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Zu Recht wird die Unterscheidung anhand des Handlungszwecks selbst nach 
dieser Konkretisierung bzw. Relativierung von Teilen der Lehre kritisch beur-
teilt: Zum einen haben staatliche Akte meistens keinen homogenen Hand-
lungszweck. Mit anderen Worten wird regelmässig sowohl die Gestaltung der 
Rechts- wie auch der Faktenlage bezweckt, wobei dies oft untrennbar miteinan-
der verbunden ist. Selbst wenn der eine Zweck überwiegt, so prägt er niemals al-
leine das staatliche Handeln.21 Zum andern muss sich jede staatliche Tätigkeit 
im Rahmen des Rechts bewegen und auf rechtliche Grundlagen stützen, ist also 
unabhängig vom Handlungszweck immer Rechts(anwendungs)akt.22 Insbe-
sondere im sicherheitspolizeilichen Bereich, der besonders grundrechtssensibel 
ist, kann entsprechend auch ein Realakt gegen Rechtsnormen verstossen und 
damit Rechtsstreitigkeiten bewirken.23 

3. Realakte!im!Polizeirecht 

A) Realakte!als!wichtigste!Erscheinungsform!sicherheitspo-
lizeilichen!Handelns 

Gemäss Bundesgericht und einem Teil der Lehre handelt es sich beispielsweise 
bei sicherheitspolizeilichen Anhaltungen, Wegweisungen, Fernhaltungen und 
auch Kontrollen um (verfügungsvertretende) Realakte.24 Ein anderer Teil der 
Lehre qualifiziert solche Handlungen hingegen als (verfahrensfreie) Verfü-
gungen, bei welchen aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit ausnahmsweise auf 
ein Verwaltungsverfahren verzichtet werden darf.25  

Unklar erscheint etwa die Kategorisierung von Wegweisungen und Fernhaltun-
gen. Insbesondere, wenn diese unmittelbar mündlich angeordnet werden, recht-
fertigt sich nach der hier vertretenen Meinung eine Qualifikation als Realakt.26 
Denn diesfalls erfolgen sie verfahrensfrei, sind sofort vollstreckbar, zudem 

                                                 
21  GIACOMETTI, S. 56 f.; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 320. 
22  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 320 und 330 f.; SCHINDLER, S. 218; vgl. auch FELLER, 

S. 21; GENNER, Verfügungspflicht, S. 35 m.w.H.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 38; TSCHOPP-CHRISTEN, S. 45 f.; speziell zum 
Polizeirecht MOHLER, Polizeirecht, Nr. 869. 

23  SCHINDLER, S. 218; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 zu § 38. 
24  BGE 130 I 369 ff. (379 f.), E. 6.1; 128 I 167 (174), E. 4.5; SCHWEGLER, Nr. 88; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 f. zu § 38; WEBER-DÜRLER, VwVG-
Kommentar, N 8 zu Art. 25a VwVG; vgl. auch MÜLLER, Schleichwege, S. 65; 
MÜLLER, Rechtsschutz, S. 326; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern 
vom 2. April 2007, publiziert in BVR 2007, S. 441 ff. (447), E. 3.2. 

25  KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 316 f.; vgl. auch MÜLLER, VwVG-Kommentar, N 9 
zu Art. 5 VwVG; so wohl auch STRASSER, S. 4 f. 

26  Vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 88 m.w.H. 
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überwiegen deren Auswirkungen auf die Faktenlage, sie sind also in erster Linie 
auf einen Taterfolg gerichtet. Gewisse Polizeigesetze schreiben indes als Hand-
lungsinstrument bei Wegweisungen und Fernhaltungen, wohl zur Gewährleis-
tung des Rechtsschutzes, die Verfügung vor � teils für Wegweisungen und 
Fernhaltungen generell,27 teils nur in spezifischen Situationen, beispielsweise für 
den Fall, dass sich die betroffene Person der Massnahme widersetzt28.29 

Wie dem folgenden Abschnitt zu den sicherheitspolizeilichen Massnahmen der 
Kantone (Kap. 1/3/IV) entnommen werden kann, bezwecken diese, etwa Zu-
gangsverweigerungen,30 Polizeikontrollen und Rückweisungen,31 zumeist das 
Erreichen eines bestimmten faktischen Zustands und sind regelmässig nicht 
formalisiert, erfolgen also mehrheitlich in Form von Realakten.32 Mit anderen 
Worten sind letztere die in der Praxis wichtigste Erscheinungsform sicherheits-
polizeilichen Handelns.33 Montesquieu sah in der Polizei sogar nur die Tätigkeit, 
«den Bürger durch Realakte an seine Rechte und Pflichten zu erinnern».34 

B) Rechtswirkungen!sicherheitspolizeilicher!Realakte 

Im Polizeirecht bereitet die Abgrenzung von Rechts- und Realakten vermutlich 
unter anderem deshalb Schwierigkeiten, weil Rechts- und Tathandeln oft zwin-
gend miteinander verbunden sind und die Abgrenzung anhand des Handlungs-
zwecks nur beschränkt funktioniert.35 Wird beispielsweise eine Person daran ge-
hindert, an einer Demonstration teilzunehmen, so erfolgt dies zwar mittels tat-
sächlichen Handelns. Vermutungsweise wird mit der Fernhaltung aber ein Poli-

                                                 
27  Art. 29 Abs. 2 PolG BE. 
28  § 34 Abs. 1 PolG ZH. 
29  Vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 88; vgl. hierzu kritisch auch Kap. 2/4/I. 
30  BGE 130 I 369 ff. (379), E. 6.1. 
31  BGE 128 I 167 ff. (174), E. 4.5. 
32  Vgl. etwa JAAG/RÜSSLI, Nr. 3802 und 3824; MANFRINI, S. 207; MOOR/POLTIER, 

S. 28 und 31; MÜLLER, Schleichwege, S. 65; REINHARD, S. 211; RÉMY, S. 18 f.; 
ZUMSTEG, S. 11 f.; BGE 130 I 369 ff. (377 ff.), E. 6.1; 128 I 167 ff. (174), E. 4.5; 
wobei die Formfreiheit lediglich ein Indiz dafür sein kann, dass es sich um einen 
Realakt handelt � tatsächlich entscheidend für die Qualifizierung der staatlichen 
Handlung sind deren Inhalt und Struktur, vgl. dazu MÜLLER, Schleichwe-
ge, S. 61. 

33  Vgl. etwa ANDEREGG, Nr. 460 mit Verweis auf HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Nr. 2431; vgl. hingegen noch STRASSER, S. 4 f., wonach es sich bei den polizeili-
chen Zwangsmassnahmen um «Verwaltungsakte» handle. 

34  TÖNDURY/YOUSSEF, S. 10. 
35  KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 427; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 855 ff.; MOHLER, 

Realakte, S. 464; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 55; vgl. auch 
RÉMY, S. 20. 
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zeibefehl ausgeführt, welcher die Rechte und Pflichten des Demonstranten ge-
staltet.36  

MOHLER führt zu Recht aus, es gebe generell nur wenige Realakte, welche nicht 
in Rechtspositionen eingreifen.37 Die meisten Realakte würden zumindest ver-
waltungsintern, so etwa konkrete Aufträge und Anweisungen, oder dann gar für 
Dritte Rechtswirkungen erzeugen.38 Entsprechend diesen Rechtswirkungen 
teilt er die Realakte in verschiedene Kategorien ein, wobei er als erstes nicht in-
tervenierende von direkt oder informationell intervenierenden Realakten unter-
scheidet:39  

Die nicht intervenierenden Realakten würden entweder gar nicht in Rechtspo-
sitionen eingreifen � so beispielsweise Aktenstudium, informelle Besprechun-
gen, Patrouillenfahrten, Medieninformationen sowie Ausbildungsveranstaltun-
gen � oder dann � wie etwa Empfehlungen, Beschlüsse sowie nicht personenbe-
zogene Datenbearbeitung � nur mittelbare Rechtswirkung zeitigen. 

Die direkt oder informationell intervenierenden Realakte würden hingegen 
Aussen-Rechtswirkungen beabsichtigen. Er teilt diese gemäss gängiger Praxis in 
urteilsbezogene, verfügungsbezogene sowie verfügungsfreie (verfügungsvertre-
tende/nicht verfügungsvertretende) Realakte ein. 

Beispielsweise Personenkontrollen, Atemlufttests oder Gewahrsamnahme haben 
gemäss MOHLER Eingriffscharakter, da die Rechtsbeschränkungen unmittelbare 
und beabsichtigte Wirkung seien � und dies gar in zweierlei Hinsicht:40 Erstes 
beabsichtigtes Ergebnis sei jeweils, die Rechtsordnung zu schützen, d.h. die öf-
fentliche Sicherheit zu bewahren, weitere gesetzlich vorgegebene Aufgaben zu 
erfüllen oder Grundrechten Schutz zu gewähren. Zweite beabsichtigte Wirkung 
sei die gezielte Einschränkung von Freiheitsrechten einer oder mehrerer Perso-
nen.41  

Im ersten Punkt ist MOHLER zuzustimmen. Die zweite Rechtswirkung erscheint 
aber regelmässig nicht als direktes Ziel staatlichen Handelns: Wird eine betrun-
kene Person, welche andere belästigt, von der Polizei in Gewahrsam genommen, 
so geschieht dies primär, um die anderen Personen zu schützen und die öffentli-
che Sicherheit zu wahren. Dass gleichzeitig die persönliche Freiheit des Betrun-
kenen beschränkt wird, kann nur unerwünschte Nebenfolge sein, ist doch, «wer 

                                                 
36  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 55; vgl. auch BGE 130 I 369 ff. 
37  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 855. 
38  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 856 ff. 
39  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 859 ff.; MOHLER, Realakte, S. 465 ff.; vgl. zu mögli-

chen Kategorien auch MOOR/POLTIER, S. 28 f. 
40  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 864 ff.; MOHLER, Realakte, S. 464. 
41  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 870; MOHLER, Realakte, S. 462 ff. 
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staatliche! Aufgaben! wahrnimmt,! [�]! an! die! Grundrechte! gebunden! und! ver-
pflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen.»42  

MOHLER kann aber beigepflichtet werden, dass viele sicherheitspolizeiliche 
Massnahmen meistens gar Grundrechte eingreifen und so bedeutsame Rechts-
wirkungen tätigen, welche regelmässig unmittelbarer sind als die jedes Rechts-
aktes, der jeweils noch speziell vollstreckt werden muss.43 Dennoch bleibt es 
dabei, dass sie Rechte und Pflichten der Betroffenen berühren (bzw. verletzen), 
nicht aber unmittelbar regeln, und somit als Real- und nicht als Rechtsakt zu 
qualifizieren sind.44 

4. Verfügungsfreie!direkt!intervenierende!Realakte!als!
relevanter!Untersuchungsgegenstand 

Zusammenfassend kann also noch einmal betont werden, dass Rechtsakte im 
Polizeirecht selten sind: In Frage kommen etwa Rayonverbote, die Aufforde-
rung, sich bei der Polizei zu melden oder sich von der ehelichen Wohnung fern 
zu halten, wie auch die Anordnung von Polizeigewahrsam.45  

Die Beispiele für polizeiliche Realakte sind entsprechend zahlreicher: Einer-
seits gehört das Informationshandeln, beispielsweise Zusicherungen, Empfeh-
lungen und Warnungen � in jüngerer Zeit auch mittels Social Media-Plattformen 
� dazu.46 Andererseits fallen aber auch die meisten konkreten Massnahmen zur 
Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen für die öffentliche Si-
cherheit, also das für diese Arbeit relevante sicherheitspolizeiliche Handeln, da-
runter: Anhaltungen, Wegweisungen, Fernhaltungen oder auch etwa Observati-
onen werden normalerweise nicht verfügt.47 Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die Anwendung polizeilichen Zwangs, vor allem der Einsatz von Waffen,48 oder 
� aufgrund der Aktualität � der Gebrauch von Drohnen zu Überwachungszwe-

                                                 
42  Art. 35 Abs. 2 BV; vgl. auch MÜLLER, Rechtsschutz, S. 353. 
43  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 870 und 878; vgl. auch SCHWEIZER, SGK, N 2 zu 

Art. 36 BV, wonach auch Realakte «Grundrechte direkt beeinträchtigen» können. 
44  HÄNER, N 27 zu Art. 25a VwVG; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 353; RIVA, S. 341 f.; 

vgl. auch WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, N 19 ff. zu Art. 25a VwVG. 
45  MOHLER, Realakte, S. 464 f.; RÉMY, S. 20. 
46  SUTTER, Staatshaftung, S. 34 f. mit Verweis auf LANGER, S. 946 ff., 950 f. und 

954 ff. sowie BGE 118 Ib 473 ff. (483), E. 18. 
47  MÜLLER, Schleichwege, S. 65; vgl. auch etwa POLTIER, S. 57; ZUMSTEG, S. 11 f. 
48  SUTTER, Staatshaftung, S. 35; vgl. auch das Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 

22. Januar 2014, insbes. E. 3 und den Kommentar von AUER, S. 382 ff. 
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cken49.50 Schliesslich gilt auch das Unterlassen einer Intervention, zu welcher 
die Polizei verpflichtet gewesen wäre, als Realakt.51  

Bei der Besprechung des Rechtsschutzes im zweiten, sowie der Staatshaftung im 
dritten Teil dieser Arbeit, werden wir uns denn auch auf die Realakte beschrän-
ken. Dabei ist die Kategorie der nicht intervenierenden Realakte mangels (un-
mittelbarem) Eingriff in Rechtspositionen und somit regelmässig mangels 
staatshaftungsbegründender Widerrechtlichkeit und Schaden von untergeordne-
tem Interesse. Dasselbe gilt für die rechtsaktbezogenen Realakte, welche inso-
fern weniger Probleme bereiten, als deren Inhalt von einem Rechtsakt abhängt 
und sich allfällige Rechtsstreitigkeiten folglich auf diesen selbst und nicht des-
sen Vollzug beziehen.52  

Die informationell intervenierenden Realakte wiederum erfahren einerseits 
durch die Datenschutzerlasse gewisse Spezialregelungen, deren Behandlung den 
Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen würde, andererseits lassen sich kaum 
Situationen vorstellen, in denen eine reine Datenbearbeitung zu einer Vermö-
genseinbusse führt. Entsprechend sollen sie in der Folge zwar nicht gänzlich 
ausgeklammert, allerdings nur vereinzelt behandelt werden.  

Für uns stehen somit die verfügungsfreien direkt intervenierenden Realakte 
im Zentrum: Selbst wenn man der Ansicht ist, dass die meisten solcher Mass-
nahmen zur Abwehr von konkreten Gefahren und Beseitigung von Störungen 
für die öffentliche Sicherheit nicht direkt auf Rechtswirkungen abzielen, sind sie 
doch regelmässig mit Eingriffen in die Rechte der Bürger verbunden53 und kön-
nen letzteren, v.a. beim Einsatz von Zwangsmitteln, Schaden zufügen.54 Ent-
sprechend sind ihnen genügende (rechtsstaatliche) Grenzen vorzugeben sowie 
ein ausreichender Rechtsschutz zu gewährleisten.  

                                                 
49  SUTTER, Staatshaftung, S. 35 mit Verweis auf STEIGER, S. 169 ff. und Urteil des 

BVGE A-2482/2007 vom 26. Juni 2007, insbes. E. 2.3. und 2.5. 
50  Zu den verschiedenen Erscheinungsformen von Realakten vgl. auch HÄNER, N 7 

zu Art. 25a VwVG; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 322 ff. 
51  So auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 880; MOHLER, Realakte, S. 470 f.; vgl. auch 

HÄNER, N 11 zu Art. 25a VwVG; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Nr. 365; MÜLLER, 
Rechtsschutz, S. 330; POLTIER, S. 57; WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, 
N 11 zu Art. 25a VwVG. 

52  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 883; MOHLER, Realakte, S. 466; MOOR/POLTIER, 
S. 29; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 38. 

53  Vgl. LANGENEGGER, S. 140; SCHWEIZER, SGK, N 2 zu Art. 36 BV; STRASSER, 
S. 10 ff.; BGE 130 I 369 ff. (377 ff.), E. 6.1. 

54  Vgl. etwa MANFRINI, S. 207; vgl. auch etwa Kap. 1/3/IV/2 zu den Zwangsmitteln 
der kantonalen Polizeikorps. 
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Bei sicherheitspolizeilichen Realakten kann das ordentliche Verwaltungsverfah-
ren aber regelmässig nicht vollständig zur Anwendung gelangen, weshalb sie 
häufig unzureichend angekündigt sowie begründet werden, folglich das rechtli-
che Gehör nicht genügend gewährleistet wird.55  

Des Weiteren wird in der Doktrin oft ausgeführt, dass hinsichtlich Realakten die 
üblichen Wege, die Rechtmässigkeit zu überprüfen, nicht offen stehen würden 
und der Rechtsschutz in diesem Bereich mangelhaft sei.56 Diese Aussage ist 
zwar seit Einführung des Art. 29a BV und dem Verfahren des Art. 25a VwVG 
zu relativieren.57 Wie zu zeigen sein wird, weisen die Rechtsschutzmöglichkei-
ten im Bereich des sicherheitspolizeilichen Handelns aber nach wie vor gewisse 
Defizite auf. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Realakte und die da-
raus folgenden Schädigungen in der Regel irreversibel sind.58  

Entsprechend kommt der Staatshaftung in solchen Fällen eine besondere Be-
deutung zu.59 Sie ist gerade «auf rechtswidrige, schädigende Realakte zuge-
schnitten».60 Bei Rechtsakten sind die Möglichkeiten, Staatshaftungsverfahren 
einzuleiten, hingegen beschränkt: Zum einen bestimmt Art. 12 VG, dass «die 
Rechtmässigkeit formell rechtskräftiger Verfügungen, Entscheide und Urteile 
[�]! nicht! in! einem! Verantwortlichkeitsverfahren! überprüft! werden»! kann.

61 
Zum andern setzt die Widerrechtlichkeit bei Rechtsakten einen besonderen Feh-
ler, das Verletzen einer wesentlichen Pflicht, voraus.62 

  

                                                 
55  RÉMY, S. 18. 
56  FELLER, S. 23; MANFRINI, S. 208; MOOR/POLTIER, S. 39 ff.; RÉMY, S. 18 f.; zur 

alten Rechtslage vor Einführung von Art. 29a BV vgl. noch RICHLI, 1998, 
S. 1426 ff. und RICHLI, 1992, S. 196 ff.; WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, 
N 1 zu Art. 25a VwVG; vgl. auch Kap. 2/4/III. 

57  RÉMY, S. 18 f.; vgl. auch Kap. 2/4/II. 
58  Vgl. GYGI, Staatshaftung, S. 224; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 443; MÜLLER, 

Rechtsschutz, S. 331. 
59  Vgl. GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1429 f.; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 426 f.; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1590; MOOR/POLTIER, S. 39; RÉMY, S. 19; SCHIND-

LER, S. 215 ff., insbes. S. 221. 
60  FELLER, S. 25; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 42 zu § 62; vgl. auch etwa 

JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 76; WICHTERMANN, Nr. 29. 
61  Vgl. anstelle vieler HUNOLD, Nr. 263 ff. m.w.H.; WICHTERMANN, Nr. 30 f. 
62  BGE 118 Ib 163 f. (164), E. 2; vgl. anstelle vieler HUNOLD, Nr. 314 ff. m.w.H.; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 42 f. zu § 62. 
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III. Vielfalt!sicherheitspolizeilicher!Tätigkeit 

1. Nicht-hoheitliche!und!hoheitliche!sicherheitspolizei-
liche!Tätigkeit 

Die zuvor umfangreich umschriebenen sicherheitspolizeilichen Aufgaben bedür-
fen eines sicherheitspolizeilichen Tätigwerdens in vielfältiger Art und Weise.63  

Zu einem Grossteil handelt es sich dabei um nicht-hoheitliches Eigenhandeln 
der Polizeibehörden. Der Begriff des hoheitlichen Handelns, keineswegs eindeu-
tig, wird an dieser Stelle im Sinne der Anwendung von Zwang bzw. öffentlicher 
Gewalt verstanden.64 Nicht-hoheitliche sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten be-
treffen entsprechend weder das Gewaltmonopol noch beeinträchtigen sie die 
Grundrechte der Bürger.65 Es handelt sich also, in den zuvor verwendeten Wor-
ten von MOHLER, um nicht intervenierende Realakte.66 Zu denken ist etwa an 
Kontrollgänge und Streifenfahrten, an die Beratungstätigkeit zur Prävention von 
Verbrechen und die Verkehrserziehung an Schulen, aber teilweise auch an Mas-
snahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit wie die Rettung ei-
nes Ertrinkenden, die Räumung einer Unfallstelle oder die Tötung eines tollwü-
tigen herrenlosen Raubtiers.67 In all diesen Fällen kann die Polizei ihr Handeln 
direkt auf die Aufgabennorm stützen, bedarf also keiner zusätzlichen gesetzli-
chen Legitimation.68  

Anders verhält es sich, wenn die sicherheitspolizeiliche Tätigkeit hoheitlich und 
im Bereich des staatlichen Gewaltmonopols erfolgt, insbesondere, wenn damit 
Grundrechtseingriffe verbunden sind.69 In MOHLER�s!Worten,!wenn! sich! die!

Polizei direkt intervenierenden Realakten bedient.70 Diese müssen den Anforde-
rungen von Art. 36 BV genügen, also durch ein öffentliches Interesse gerecht-
fertigt und verhältnismässig sein, den Kerngehalt des Grundrechts wahren sowie 

                                                 
63  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 1. 
64  Vgl. dazu auch Kap. 3/3/II/1 sowie JAAG, Revision, S. 54; MAYHALL, S. 215 f. 

m.w.H.; RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 155.  
65  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 341 f.; GAMMA, S. 36 f.; PFANDER, S. 98 f.; 

RAUBER, S. 66 f.; REINHARD, S. 206 f. und 211. 
66  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 859 ff.; MOHLER, Realakte, S. 465 ff. 
67  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 341 f.; GAMMA, S. 36 f.; GUSY, Nr. 165 f.; 

PFANDER, S. 98; RAUBER, S. 66; REINHARD, S. 118 und Fn. 75 sowie S. 211. 
68  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 341 f.; GAMMA, S. 36 f.; GUSY, Nr. 165; 

PFANDER, S. 99; RAUBER, S. 67; REINHARD, S. 118 und 206; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 4. 

69  GAMMA, S. 37 f.; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 23; RAUBER, S. 67 ff. 
70  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 859 ff.; MOHLER, Realakte, S. 465 ff. 
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insbesondere über eine genügende gesetzliche Grundlage verfügen.71 In einer 
solchen Situation beschreiben die oben dargestellten Aufgabennormen lediglich 
den Zuständigkeitsbereich der Polizei und regeln, was sie zu tun hat � sind also 
reine Ermächtigungsnormen.72 Das Wie der Aufgabenerfüllung muss hinge-
gen zusätzlich Gegenstand einer sogenannten Befugnisnorm sein.73  

2. Befugnisnormen!für!hoheitliche!sicherheitspolizeili-
che!Tätigkeit 

Die Befugnisse der Polizei im institutionellen Sinn, der grds. das exklusive Ge-
waltmonopol zukommt, reichen deutlich weiter als jene der anderen Verwal-
tungsbehörden und übersteigen erst recht jene der Privaten, welche sich ledig-
lich auf gewisse Selbsthilferechte stützen können.74 Im Gegenzug müssen die 
Polizeikorps und die anderen sicherheitspolizeilichen Behörden mit diesem Ge-
waltmonopol kontrolliert und dem Rechtsstaat genügend umgehen, etwa über 
Personal mit guter Ausrüstung und Ausbildung verfügen sowie sich bei den 
Einsätzen auf schematisch vorgesehene Handlungsformen beschränken.75 

Befugnisnormen sind entsprechend (vorwiegend) in den kantonalen Polizeige-
setzen zu finden.76 In den neueren Polizeigesetzen sind insbesondere einzelne 
sicherheitspolizeiliche Instrumente ausdrücklich normiert.77 Dies erlaubt ein Tä-
tigwerden nach standardisierten Formen und Mustern,78 was primär zwei Vortei-
le mit sich bringt: Zum einen ist es eine Hilfestellung für die Polizeibeamten, da 
diese eine (möglichst) genaue Grundlage für ihr Handeln und damit eine Richt-
linie für ihre Ermessensausübung erhalten.79 Zum andern dient es der Rechtssi-

                                                 
71  Vgl. EPINEY, BSK, N 29 ff. zu Art. 36 BV; GAMMA, S. 38; HÄFE-

LIN/HALLER/KELLER, Nr. 302 ff.; vgl. auch GUSY, Nr. 168 ff.; vgl. auch Kap. 2/2 
zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen. 

72  GAMMA, S. 37 f.; REINHARD, S. 206 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 2 ff. 

73  GAMMA, S. 37 f.; GUSY, Nr. 168; LANGENEGGER, S. 141; REINHARD, S. 206 f.; 
TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 2 ff.; WIEGANDT, S. 186; Zur Abgren-
zung von Aufgaben- und Befugnisnormen vgl. auch PFANDER, S. 80. 

74  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 15 f.; vgl. auch MOHLER, Gewaltmo-
nopol, S. 158 f. 

75  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 15 f.; insbes. eine gute Ausbildung ist 
eine der zentralen Massnahmen, um Machtmissbrauch von Sicherheitsbeamten 
entgegen zu wirken (ROSSAT-FAVRE, S. 418 und 421, sowie etwa Kap. 2/2/I/3/D 
zu den Bestimmtheitssurrogaten). 

76  GAMMA, S. 42 f.; RAUBER, S. 68; REINHARD, S. 207. 
77  RAUBER, S. 69; vgl. etwa § 28 ff. PolG AG; Art. 9 ff. PolG GR; § 18 ff. PolG ZH. 
78  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 1. 
79  GAMMA, S. 38 f.; RAUBER, S. 69. 
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cherheit der Bürger, welche durch die Normen über die Befugnisse der Sicher-
heitsbehörden informiert werden.80  

Befugnisnormen sind des Weiteren in zahlreichen Spezialgesetzen vorgese-
hen.81 Insbesondere auf Bundesebene, auf welcher ein einheitlicher Polizeierlass 
fehlt, gibt es ein (unübersichtliches) Geflecht von unzähligen Normen,82 welche 
sicherheitspolizeiliche Befugnisse beinhalten. 

Unter restriktiven Voraussetzungen können Ermächtigungs- und Befugnisnorm 
schliesslich in der polizeilichen Generalklausel zusammenfallen und sich das 
sicherheitspolizeiliche Handeln direkt auf diese stützen.83 Dies muss aber abso-
lute Ausnahme bleiben, sind doch zwar teilweise die einzelnen von der Polizei 
abzuwehrenden Gefahren unvorhersehbar,84 nicht aber die zu schützenden 
Rechtsgüter.85 Ebenso sind die sicherheitspolizeilichen Handlungsinstrumente, 
auf welche die Polizei zurückgreifen muss, grundsätzlich bekannt.86  

Wird etwa aufgrund technologischer Entwicklungen der Einsatz eines neuen In-
struments denkbar, so bedarf es für dessen Verwendung grds. einer Regulie-
rung. Aktuelles Beispiel sind Drohnen, von welchen seit kurzer Zeit auch zivile 
Behörden der Schweiz, etwa für Fotoaufnahmen oder zu Überwachungszwe-
cken, Gebrauch machen.87 Jahrelang wurden militärische Drohnen zugunsten 
der Polizeikorps eingesetzt, ohne dass hierfür eine formell-gesetzliche Grundla-
ge bestand.88 Heute ist aber unbestritten, dass eine solche notwendig ist, sind die 
möglichen Grundrechtseingriffe doch offensichtlich.89 Zwei Beispiele sind der 
Schutz der Privatsphäre nach Art. 13 BV, welcher bei Bild- und Videoaufnah-
men betroffen sein kann, sowie die Versammlungsfreiheit nach Art. 22 BV, 
welche möglicherweise bei der Überwachung von Versammlungen tangiert ist.90 
Nach einer Aufforderung durch das Bundesgericht91 schuf denn auch beispiels-

                                                 
80  GAMMA, S. 39; RAUBER, S. 69. 
81  Vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 64. 
82  Vgl. bereits RITTER, S. 97 ff. 
83  GAMMA, S. 43 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 4 Fn. 6; RAUBER, 

S. 68; SCHWEGLER, Nr. 64. 
84  GAMMA, S. 43; SCHWEGLER, Nr. 13. 
85  GYGI, Polizeibegriff, S. 242; REINHARD, S. 74 und 207 f.; vgl. zur polizeilichen 

Generalklausel Kap. 2/2/I/4/B. 
86  EGLI, 2012, S. 197. 
87  Vgl. STEIGER, insbes. S. 171 f. 
88  STEIGER, S. 177. 
89  STEIGER, S. 177. 
90 STEIGER, S. 177 f.; zum Schutz der Privatsphäre vgl. Kap. 2/3/VI, zur Versamm-

lungsfreiheit Kap. 2/3/VII/5. 
91  BGE 136 I 87 ff., (insbes. 113), E. 8.2.2. 
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weise der Kanton Zürich in § 32 c seines neuen Polizeigesetzes eine ausdrückli-
che Grundlage für die Überwachung von Personen an «öffentlich zugänglichen 
Grossveranstaltungen und Kundgebungen» mittels Audio- und Videogeräten,92 
womit nun auch für den entsprechenden Drohneneinsatz die notwendige Befug-
nisnorm besteht. 

Keine Befugnisnormen schaffen die Rechtfertigungsgründe des Strafrechts 
nach Art. 32 ff. StGB.93 Sie sprechen sich lediglich über die Strafbar- bzw. 
Straflosigkeit einer Handlung, nicht aber über deren verwaltungsrechtliche 
Rechtmässigkeit aus.94  

IV. Sicherheitspolizeiliche!Massnahmen!der!kanto-
nalen!Polizeikorps 

1. Standardmassnahmen!der!kantonalen!Polizeikorps 

A) Einleitung 

Den eben erfolgten Ausführungen entsprechend können sicherheitspolizeiliche 
Massnahmen als «hoheitliche[s] Tätigwerden der Polizei gegenüber dem Bürger 
auf der Grundlage einer spezifischen Befugnisnorm oder ausnahmsweise ge-
stützt auf die Polizeigeneralklausel» umschrieben werden.95  

Die Handlungsinstrumente, mit welchen die Polizei die Alltagslage bewältigt, 
mit anderen Worten deren «typische Mittel», werden als Standardmassnahmen 
bezeichnet und sind heute mehrheitlich in den Polizeigesetzen standardisiert.96 
Auf welche dieser Massnahmen die Polizei im konkreten Fall zurückgreift, ist 
zwar weitgehend Ermessenssache, für die konkrete Wahl also jeweils das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip von zentraler Bedeutung.97 Durch die Schematisierung 

                                                 
92  § 32 c Abs. 1 PolG ZH; STEIGER, S. 180. 
93  GAMMA, S. 44 ff., insbes. S. 46 f.; REINHARD, S. 208 f.; vgl. auch GUSY, 

Nr. 176 ff. 
94  GAMMA, S. 44 ff., insbes. S. 48; REINHARD, S. 209; vgl. auch GUSY, Nr. 177; 

BGE 115 IV 162 ff. (164 ff.), E. 2. 
95  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 8; vgl. auch GUSY, Nr. 179 ff. 
96  LANGENEGGER, S. 141; LOBSIGER, Bereinigung, S. 407; TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 9; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 55; 
vgl. auch GAMMA, S. 38 f. und STRASSER, S. 4, welche allerdings von «Zwangs-
massnahmen» sprechen. Dies soll an dieser Stelle vermieden werden, da mit einer 
solchen Terminologie die Abgrenzung zum polizeilichen Zwang (noch) weniger 
klar wird. 

97  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 55; zum Verhältnismässigkeitsprinzip 
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werden der polizeilichen Ermessensausübung aber gewisse Richtlinien vorgege-
ben und insbesondere Schranken gesetzt.98 Darüber hinaus ist sie ein wichtiger 
Faktor, um die Tätigkeit der Sicherheitsbehörden zu professionalisieren: Werden 
deren typische Massnahmen in den Gesetzen in standardisierter Form vorgege-
ben, kann sich auch die Ausbildung danach ausrichten. 

Die wichtigsten, zumeist in den Polizeigesetzen vorgesehenen Standardmass-
nahmen, sollen in der Folge dargestellt werden.99 Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass weder diese Übersicht noch die Aufzählung in den einzelnen Polizeigeset-
zen abschliessend ist.100 Einerseits kann die Polizei nämlich auf sämtliche übri-
gen Mittel zurückgreifen, sofern deren Einsatz nicht zu einem Grundrechtsein-
griff führt und insbesondere verhältnismässig ist.101 Andererseits enthalten teil-
weise auch andere Spezialgesetze und Erlasse Grundlagen für sicherheitspolizei-
liche Massnahmen der kantonalen Polizeikorps.102 Als prominentes Beispiel ist 
das sogenannte Hooligan-Konkordat zu erwähnen, welches u.a. die Möglichkeit 
von Durchsuchungen, Rayonverboten, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam 
vorsieht.103 Schliesslich kann ausnahmsweise gar die polizeiliche Generalklausel 
als Befugnisnorm dienen.104 

B) Anhaltung,!Identitätsfeststellung!und!Festnahme 

Regelmässig wird als erstes normiert, dass die Polizei «eine Person anhalten, 
deren Identität feststellen und abklären [darf], ob nach ihr oder nach Fahrzeu-
gen, anderen Gegenständen oder Tieren, die sie bei sich hat, gefahndet wird», 
sofern dies «zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist».105 Die Anhaltung ist 
eine der häufigsten sicherheitspolizeilichen Standardmassnahmen und häufig 
Vorstufe für weitere Massnahmen.106 «Die angehaltene Person muss auf Verlan-

                                                 
vgl. Kap. 2/2/III. 

98  GAMMA, S. 38 f.; RAUBER, S. 69. 
99  Vgl. hierzu auch etwa GAMMA, S. 38 f.; GUSY, Nr. 179 ff.; KÄ-

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 24; LANGENEGGER, S. 141; PFANDER, S. 98 ff.; 
RAUBER, S. 70; ausführlich STRASSER, insbes. S. 36 ff. 

100  SCHWEGLER, Nr. 64; vgl. dazu auch LANGENEGGER, S. 146. 
101  SCHWEGLER, Nr. 64; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
102  SCHWEGLER, Nr. 64. 
103  Art. 3b, 4, 6 und 8 PolK MGS; vgl. auch BGE 137 I 31 ff. (40), E. 3, wonach das 

Konkordat und die entsprechenden Massnahmen Polizeirecht darstellen. 
104  SCHWEGLER, Nr. 64. 
105  § 21 Abs. 1 PolG ZH; vgl. auch etwa § 9 Abs. 1 PolG AG; Art. 27 Abs. 1 

PolG BE; Art. 32 PolG FR; Art. 17 PolG GE; Art. 29 Abs. 1 PolG GR; Art. 36 
PolG JU; § 9 Abs. 1 PolG LU; Art. 20 PolG VD; vgl. ausführlich RÉMY, S. 39 ff.; 
STRASSER, S. 37 ff. 

106  Vgl. SCHWEGLER, Nr. 65. 
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gen ihre Personalien angeben [und etwa] mitgeführte Ausweise vorlegen».107 
Mündliche Angaben können dabei durchaus genügend � ständig einen Identifi-
kationsausweis mit sich zu tragen darf gestützt auf das Polizeigesetzt jedenfalls 
nicht verlangt werden.108 

Voraussetzung einer Anhaltung durch die Polizei ist gemäss Gesetz, dass dies 
«zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist»,109 aus sicherheitspolizeilicher 
Sicht also, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit abgewehrt werden 
muss.110 Dabei genügt ein blosser Verdacht auf eine Gefahr.111 Dieser muss 
sich noch nicht einmal auf eine einzelne Person richten, sondern kann allgemei-
ner Art sein.112 Dies ermächtigt indes nicht zu Anhaltungen und Identitätskon-
trollen nach Belieben, vielmehr müssen immer «raisons objectives minimales», 
also objektive Gründe, vorliegen.113 Dies ist primär gegen, wenn eine Person 
verdächtigt wird, eine Straftat begehen zu wollen.114 So kann die Polizei etwa 
vor einer Sportveranstaltung in der Umgebung des Stadions zu Kontrollen legi-
timiert sein, um allfällige Hooligans identifizieren zu können,115 oder sie ist be-
fugt, bei Anzeichen auf terroristische Handlungen im Sinne einer Grosskontrolle 
sämtliche Personen im massgebenden Gebiet anzuhalten.116 

Da sich Personen nach einer Anhaltung vorübergehend nicht mehr frei bewegen 
dürfen, greift diese Massnahme in ihre persönliche Freiheit ein.117 Insbesonde-
re, weil die Abklärungen primär vor Ort zu erfolgen haben,118 stellt sie aber le-

                                                 
107  Art. 27 Abs. 2 PolG BE. 
108  BGE 136 I 87 ff. (102 f.), E. 5.3; 109 Ia 146 ff. (149), E. 4b; vgl. auch SCHWEG-

LER, Nr. 65; etwas anderes kann sich aus anderen Gesetzen, für den Strassenver-
kehr etwa aus Art. 10 Abs. 4 SVG ergeben. 

109  § 21 Abs. 1 PolG ZH; vgl. auch etwa § 9 Abs. 1 PolG AG; Art. 27 Abs. 1 
PolG BE; Art. 32 PolG FR; Art. 17 PolG GE; Art. 29 Abs. 1 PolG GR; Art. 36 
PolG JU; § 9 Abs. 1 PolG LU; Art. 20 PolG VD; vgl. ausführlich RÉMY, S. 39 ff.; 
STRASSER, S. 37 ff. 

110  Vgl. SCHWEGLER, Nr. 66. 
111  SCHWEGLER, Nr. 66. 
112  SCHWEGLER, Nr. 66; STRASSER, S. 36 f. 
113  BGE 109 Ia 146 ff. (151), E. 4b; vgl. auch RÉMY, S. 41 f. 
114  REINHARD, S. 233; SCHWEGLER, Nr. 69; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 

Nr. 58; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 55; vgl. auch BGE 136 I 87 ff. 
(101 f.), E. 5.2; 109 Ia 146 ff. (150), E. 4b. 

115  RÉMY, S. 42. 
116  SCHWEGLER, Nr. 66; STRASSER, S. 36 f. 
117  HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 353; SCHWEGLER, Nr. 65 und 67; zum Schutz der 

persönlichen Freiheit vgl. Kap. 2/3/V. 
118  Vgl. e contrario Art. 12 Abs. 3 PolG GL; Art. 13 Abs. 3 PolG OW; § 21 Abs. 3 

PolG ZH; LANGENEGGER, S. 146; RÉMY, S. 43. 
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diglich einen leichten Grundrechtseingriff dar.119 Sie kann allerdings dann be-
deutsam(er) werden, wenn sie schwerwiegendere Massnahmen auslöst, etwa zu 
einer Festnahme führt.120  

Eine Festnahme meint das Verbringen einer Person an einen anderen Ort, pri-
mär auf den Polizeiposten.121 Sie ist zum einen zulässig, wenn die Identitätsfest-
stellung bereits die Notwendigkeit weiterer Massnahmen, etwa eines polizeili-
chen Gewahrsams, offenbart.122 Zum andern kann eine Festnahme gerechtfertigt 
sein, weil die Identitätsfeststellung gerade nicht möglich war und entsprechend 
die Grundlage für den Entscheid über weitergehende Massnahmen fehlt.123 Der 
Betroffene kann also beispielsweise zur Identifizierung auf den Polizeiposten 
verbracht und erkennungsdienstlichen Massnahmen unterzogen werden,124 wenn 
seine «Identität an Ort und Stelle nicht sicher oder nur mit erheblichen Schwie-
rigkeiten festgestellt werden kann, oder wenn Zweifel an der Richtigkeit [seiner] 
Angaben» bestehen125. Kann eine Person hingegen ihre Identitätskarte vorwei-
sen und weist nichts darauf hin, dass letztere gefälscht sein könnte, ist eine Fest-
nahme ohne weiteren Grund unzulässig.126  

C) Erkennungsdienstliche!Massnahmen 

Lässt sich die Identität einer Person «auf andere Weise nicht oder nur mit erheb-
lichen Schwierigkeiten feststellen», so kann die Polizei unter Umständen gewis-
se «erkennungsdienstliche Massnahmen vornehmen».127 Solche sind etwa «die 
Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, die Feststellung äusserer kör-
perlicher Merkmale, Messungen, fotografische Aufnahmen, Handschriftproben 
sowie DNA-Analysen».128  

                                                 
119  SCHWEGLER, Nr. 67; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 55 f.; vgl. zur 

systematischen Einordnung auch STRASSER, S. 41 ff.; vgl. auch BGE 136 I 87 ff. 
(101), E. 5.1; 109 Ia 146 ff. (150), E. 4b. 

120  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 55 f.; vgl. auch REINHARD, S. 234 f.; 
STRASSER, S. 39 und 51 ff. 

121  SCHWEGLER, Nr. 69. 
122  SCHWEGLER, Nr. 69. 
123  SCHWEGLER, Nr. 69. 
124  Vgl. auch REINHARD, S. 234 f.; STRASSER, S. 39 und 51 ff.; TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 55 f. 
125  Vgl. anstelle vieler Art. 27 Abs. 3 PolG BE. 
126  Urteil des BGer 6B_391/2013 vom 27. Juni 2013, E. 1.4. 
127  § 37 Abs. 1 PolG AG; vgl. auch etwa Art. 28 Abs. 1 PolG BE; Art. 33 Abs. 1 

PolG FR; Art. 18 PolG GE; § 13 Abs. 1 lit. a PolG LU; Art. 21 PolG VD; § 33 
Abs. 2 lit. a PolG ZH; vgl. auch REINHARD, S. 236; SCHWEGLER, Nr. 70; ausführ-
lich STRASSER, S. 55 ff. 

128  § 13 Abs. 2 PolG LU; vgl. auch etwa Art. 28 Abs. 2 PolG BE; vgl. auch PFAN-
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Die Erhebung solcher Daten, wie auch deren Aufbewahrung, stellt gemäss Bun-
desgericht einen Eingriff in die persönliche Freiheit dar.129 Während dieser bei 
der Erhebung regelmässig nur geringfügig sein dürfte,130 kann eine Aufbewah-
rung der Daten zu bedeutsameren Beeinträchtigungen führen.131 Aus diesem 
Grund müssen die Unterlagen grds. vernichtet werden, sobald kein hinreichen-
der Grund mehr für deren Aufbewahrung besteht.132  

D) Vorladung!und!Vorführung 

Ist es beispielsweise für die Durchführung einer solchen erkennungsdienstlichen 
Massnahme, der Herausgabe von Gegenständen oder einer Befragung erforder-
lich, kann die Polizei «Personen schriftlich oder mündlich und unter Angabe des 
Zwecks vorladen».133 «Leistet die Person der Vorladung ohne hinreichenden 
Grund keine Folge, kann die Polizei sie vorführen.»134  

Während «Vorladung» ein verbindliches Aufgebot einer Behörde an eine be-
stimmte Person bezeichnet, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimm-
ten Ort zu erscheinen, steht «Vorführung» für deren zwangsweise Durchset-
zung.135 Entsprechend stellt letztere einen stärkeren Grundrechtseingriff dar 
und ist an restriktivere Voraussetzungen gebunden.136 Der Hauptanwendungsbe-
reich beider Massnahmen liegt zwar wohl im kriminalpolizeilichen Bereich.137 

                                                 
DER, S. 122; SCHWEGLER, Nr. 71; STRASSER, S. 55. 

129  BGE 128 II 259 ff. (269), E. 3.3; 120 Ia 147 ff. (149 f.), E. 2a; 113 Ia 1 ff. (6), 
E. 4bb; 109 Ia 146 ff. (155), E. 6a; 107 Ia 138 ff. (145), E. 5a.; vgl. auch STRAS-

SER, S. 55 f.; zum Schutz der persönlichen Freiheit vgl. Kap. 2/3/V. 
130  BGE 128 II 259 ff. (269), E. 3.3; 124 I 80 ff. (82), E. 2d; 120 Ia 147 ff. (150), 

E. 2b; 107 Ia 138 ff. (145), E. 5a. 
131  Vgl. auch TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 78. 
132  Vgl. etwa Art. 28 Abs. 3 PolG BE; Art. 33 Abs. 3 PolG FR; § 13 Abs. 3 

PolG LU; § 33 Abs. 3 PolG ZH; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 73; STRASSER, 
S. 71 ff.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 77; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu § 55; BGE 120 Ia 147 ff. (149), insbes. E. 2a. 
133  § 30 Abs. 1 PolG AG; vgl. auch etwa Art. 31a Abs. 1 PolG FR; Art. 14 Abs. 2 

PolG GL; § 10 Abs. 2 PolG LU; Art. 15 PolG OW; § 23 PolG ZH; vgl. auch 
LANGENEGGER, S. 146, wonach diese Gründe nicht abschliessend sind; vgl. aus-
führlich STRASSER, S. 84 ff. 

134  § 30 Abs. 2 PolG AG; vgl. auch etwa § 10 Abs. 3 PolG LU; vgl. ausführlich 
STRASSER, S. 88 ff. 

135  STRASSER, S. 84; kritisch zur Vorführung REINHARD, S. 239. 
136  STRASSER, S. 88; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 71. 
137  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 73. 
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Auch im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, etwa zur präventiven Ver-
brechensbekämpfung, kann sie aber zur Anwendung kommen.138  

E) Wegweisung!und!Fernhaltung 

Die Polizei kann Personen nicht nur an einen Ort berufen, sie kann sie unter be-
stimmten Voraussetzungen auch «vorübergehend von einem Ort wegweisen o-
der fernhalten».139 Wegweisung meint den Befehl an eine Person, einen be-
stimmten Ort zu verlassen � Fernhaltung hingegen das Verbot, einen bestimm-
ten Ort aufzusuchen.140 Hierbei handelt es sich um typische sicherheitspolizeili-
che Massnahmen.141 Sie können sowohl gefährdete als auch gefährdende Perso-
nen betreffen.142  

Traditionelle Anwendungsbeispiele sind etwa die Räumung eines Gebiets, das 
von Natur- oder anderen Gefahren bedroht ist, sowie die Wegweisung von Per-
sonen, welche an einer unbewilligten Versammlung teilnehmen wollen oder ei-
nen Rettungseinsatz behindern.143 Diese Wegweisungen gelten jeweils nur für 
kurze Zeit und eher kleinräumige Gebiete.144  

In den letzten Jahren wurde der Anwendungsbereich der Wegweisung und Fern-
haltung indes auf weitere Situationen ausgeweitet, teilweise allgemein bei Vor-
liegen einer Gefahr oder Störung für die öffentliche Sicherheit ermöglicht, wo-
mit Wegweisungen auch für längere Zeit und grossräumigere Gebiete ausge-
sprochen werden können.145 So kommen sie etwa als Schutzmassnahme für Op-

                                                 
138  STRASSER, S. 85. 
139  § 34 Abs. 1 PolG AG; vgl. auch etwa Art. 29 PolG BE; Art. 31d PolG FR; 

Art. 15 PolG GL; § 19 Abs. 1 PolG LU; Art. 18 PolG OW; § 37 Abs. 1 PolG ZH; 
vgl. hingegen etwa das PolG AI, PolG JU und PolG VD, in welchen entspre-
chende Bestimmungen fehlen; vgl. für eine detaillierte Übersicht der Rechts-
grundlagen in den kantonalen Polizeigesetzten KELLER/BÜRLI, S. 1148 und 
MOECKLI/KELLER, S. 233; vgl. ausführlich STRASSER, S. 93 ff. 

140  STRASSER, S. 93. 
141  KELLER/BÜRLI, S. 1146 ff.; RÉMY, S. 95, wonach deren Natur einzig sicherheits-

polizeilich ist; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 65. 
142  KELLER/BÜRLI, S. 1146 f.; vgl. in Bezug auf den Kanton Bern SCHWEGLER, 

Nr. 79 ff. 
143  KELLER/BÜRLI, S. 1146 f.; MOECKLI/KELLER, S. 232; REINHARD, S. 244; RÉMY, 

S. 97; SCHWEGLER, Nr. 79 f.; STRASSER, S. 93 f.; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 63; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 zu § 55. 

144  MOECKLI/KELLER, S. 232. 
145  MOECKLI/KELLER, S. 232; vgl. auch KELLER/BÜRLI, S. 1147.  
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fer häuslicher Gewalt (Wohnungswegweisung) oder zur Bekämpfung von Ge-
walt anlässlich von Sportveranstaltungen (Rayonverbote) zur Anwendung.146  

Wegweisungen und Fernhaltungen können zu einem Eingriff in die Bewegungs-
freiheit als Aspekt des Grundrechts auf persönliche Freiheit führen.147 Da sie 
für die betroffene Person � etwa im Gegensatz zum polizeilichen Gewahrsam � 
keinen Freiheitsentzug bedeuten, handelt es sich in der Regel um einen bloss 
leichten Eingriff.148 Je nach zeitlicher und örtlicher Ausdehnung der Massnah-
me sowie Art der Beziehung der Betroffenen zur entsprechenden Örtlichkeit, 
kann der Eingriff aber auch als erheblich qualifiziert werden.149 Entsprechend 
muss für deren Anordnung eine qualifizierte Gefahr bzw. Störung für die öffent-
liche Sicherheit vorliegen.150  

Neben der Bewegungsfreiheit können Wegweisungen und Fernhaltungen auch 
etwa die Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit beeinträchtigen.151 
Letztere schützt das Bestreben von Personen, in der Öffentlichkeit zu kommuni-
kativen Zwecken zusammen zu kommen.152 Da dies in einem demokratischen 
Rechtsstaat ein wichtiges Anliegen ist, dürfen Wegweisungen oder Fernhaltun-
gen von Versammlungen nur in absoluten Ausnahmefällen erfolgen.153 Solche 
Massnahmen erscheinen beispielsweise begründet, wenn bei einer Person Mes-
ser oder Petarden gefunden werden und der Verdacht besteht, sie werde im 
Rahmen einer Demonstration gewalttätig.154  

                                                 
146  KELLER/BÜRLI, S. 1147; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 zu § 55; vgl. zur 

Fernhaltung bei häuslicher Gewalt MOECKLI/KELLER, S. 237; RÉMY, S. 101 ff. 
und etwa § 34 Abs. 1 PolG AG; Art. 29a PolG BE; Art. 16 PolG OW; § 17 PolG 
ZG; § 37bis PolG ZH; vgl. zu den Rayonverboten, insbesondere jenen des 
PolK MGS MOECKLI/KELLER, S. 236 f.; RÉMY, S. 99 ff. und etwa 
§ 18b PolG ZG; BGE 140 I 2 ff. 

147  MOECKLI/KELLER, S. 240; SCHWEGLER, Nr. 75; zum Schutz der Bewegungsfrei-
heit vgl. Kap. 2/3/V/2. 

148  BGE 134 I 140 ff. (143 f. und 151 f.), E. 3.2 f. und 6; 132 I 49 ff. (62 ff.), E. 7.2; 
130 I 369 ff. (372 ff.), E. 2; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 75. 

149  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 64 und Fn. 101; vgl. auch STRASSER, 
S. 93. 

150  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 65; vgl. auch etwa § 34 Abs. 1 
PolG AG; Art. 31d PolG FR; § 19 Abs. 1 PolG LU und § 37 Abs. 1 PolG ZH, 
wonach eine ernsthafte und unmittelbare bzw. erhebliche Gefahr vorliegen muss. 

151  MOECKLI/KELLER, S. 240; zur Meinungsäusserungsfreiheit vgl. Kap. 2/3/VII/2 
und zur Versammlungsfreiheit Kap. 2/3/VII/5. 

152  BGE 132 I 49 ff. (57), E. 5.3. 
153  SCHWEGLER, Nr. 78. 
154  SCHWEGLER, Nr. 78. 
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Eine besondere Zurückhaltung ist in Bezug auf Medienschaffende angebracht, 
haben diese doch gerade die Pflicht, sich vor Ort über gewisse Vorgänge zu in-
formieren und ein Bild zu machen, insbesondere auch einen kritischen Blick auf 
die Polizeiarbeit zu werfen.155 Werden sie beispielsweise durch sicherheitspoli-
zeiliche Beamte von einer Demonstration weggewiesen, kann dies die Medien- 
und Informationsfreiheit verletzen.156  

Schliesslich können durch Wegweisungen und Fernhaltungen auch die Wirt-
schaftsfreiheit, der Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens157 
oder die Niederlassungsfreiheit158 tangiert sein, sofern sich die Massnahme auf 
ein Gebiet bezieht, in welchem sich auch etwa der Arbeitsort, das Gewerbe oder 
die Wohnung der betroffenen Person befindet. 

Ein Blick auf die kantonalen Polizeigesetze zeigt, dass einige hinsichtlich der 
notwendigen gesetzlichen Grundlagen für eine Wegweisung und Fernhaltung � 
wie auch hinsichtlich anderer Massnahmen � Lücken aufweisen: Einige Kantone 
normieren sie nur punktuell, sehen sie etwa nur für gefährdende159 oder nur für 
gefährdete160 Personen vor, in anderen Kantonen finden sich die Bestimmungen 
lediglich auf Verordnungsstufe und dritte regeln sie gar überhaupt nicht161.162  

Tatsächlich genügen könnte einzig eine Bestimmung, welche neben spezifischen 
Massnahmen, etwa gegen gefährdende und gefährdete Personen, auch eine Ge-
neralklausel vorsieht, die eine Wegweisung generell bei Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit erlaubt.163 Dies würde als Grundlage dienen, auch etwa gegen 
Botellones, Ansammlungen von Drogensüchtigen oder gewalttätigen Hooligans 
und ähnliche Veranstaltungen bzw. Zusammenkünfte vorzugehen und damit 
einhergehende Gewalt, Lärmemissionen, Abfall sowie Gefährdungen von Sa-
chen und Personen zu bekämpfen.164 Bei der Auslegung solcher Normen ist das 
Verhältnismässigkeitsprinzip strikt zu beachten: Wegweisungen und Fernhal-

                                                 
155  BÄHLER, Nr. 15 ff.; SCHMOHL, S. 149. 
156  BÄHLER, Nr. 15 ff.; KIENER/KÄLIN, S. 210; MÜLLER/SCHEFER, S. 522; SCHMOHL, 

S. 135 ff.; zur Medienfreiheit vgl. Kap. 2/3/VII/4, zur Informationsfreiheit 
Kap. 2/3/VII/3. 

157  MOECKLI/KELLER, S. 240; zum Anspruch auf Achtung des Privat- und Familien-
lebens vgl. Kap. 2/3/VI/1. 

158  SCHWEGLER, Nr. 77. 
159  Vgl. etwa Art. 42a PolG BS; § 16 PolG ZG. 
160  Vgl. etwa § 26 PolG BL. 
161  Vgl. etwa das PolG AI, PolG JU und PolG VD. 
162  KELLER/BÜRLI, S. 1148; MOECKLI/KELLER, S. 233 f. 
163  So etwa § 33 lit. a PolG ZH; vgl. KELLER/BÜRLI, S. 1147. 
164 KELLER/BÜRLI, S. 1147 m.w.H.; BGE 132 I 49 ff. (59), E. 6.3. 
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tungen sind generell etwa in räumlicher und zeitlicher Hinsicht aufs Notwen-
digste zu begrenzen und aufzuheben, sobald die Gefahr gebannt ist.165 

F) Gewahrsam 

Noch einschneidender als eine Wegweisung oder Fernhaltung ist es für eine Per-
son, wenn sie von der Polizei in Gewahrsam genommen wird.166 Denn beim 
Gewahrsam handelt es sich nicht mehr bloss um einfache Beeinträchtigung der 
Bewegungsfreiheit, sondern in Übereinstimmung mit der Verhaftung im Rah-
men der Strafverfolgung, welche sich nach der StPO richtet, um einen Frei-
heitsentzug.167  

Entsprechend sind dessen Voraussetzungen in vielen Polizeigesetzen einge-
schränkt, teilweise gar abschliessend normiert.168 Zudem unterliegt er den Ver-
fahrensgarantien von Art. 5 EMRK und Art. 31 BV.169 Letztere enthalten Mi-
nimalgarantien, welche in den kantonalen Polizeigesetzen teilweise umgesetzt 
und oder gar erweitert werden.170 So ist beispielsweise vorgesehen, dass die «in 
Gewahrsam!genommenen!Personen![�]!über!den!Grund!der!Massnahme!sofort!

zu informieren und über ihre Rechte zu belehren» sind sowie «nicht länger als 
unbedingt notwendig, längstens aber 24 Stunden, in Gewahrsam gehalten wer-
den» dürfen.171 Schliesslich besteht für den Polizeigewahrsam, im Gegensatz zu 
anderen Massnahmen, welche die Bewegungsfreiheit beeinträchtigen, ein ge-
                                                 
165  KELLER/BÜRLI, S. 1147 m.w.H.; SCHWEGLER, Nr. 82 und 89 f.; vgl. zum Ver-

hältnismässigkeitsprinzip, insbes. im Anwendungsbereich von Wegweisungen 
und Fernhaltungen, Kap. 2/2/III/1/B. 

166  Vgl. REINHARD, S. 239 und STRASSER, S. 98, wonach es sich um einen schweren 
Eingriff in die persönliche Freiheit der Betroffenen handelt; vgl. ausführlich 
RÉMY, S. 59 ff. 

167  REINHARD, S. 239; SCHWEGLER, Nr. 91 ff.; STRASSER, S. 106 ff.; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 83; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 55; 
zum Unterschied von einfachen Beeinträchtigungen der Bewegungsfreiheit und 
einem Freiheitsentzug vgl. auch Kap. 2/3/V/2. 

168  Vgl. etwa die Formulierungen in § 31 Abs. 1 PolG AG; Art. 21 PolG GE; Art. 17 
Abs. 1 PolG GL; Art. 16 Abs. 1 PolG OW; § 12 PolG ZG; § 25 PolG ZH; vgl. 
auch LANGENEGGER, S. 146; vgl. hingegen etwa PolG FR und PolG VD, welche 
keine Bestimmung zum polizeilichen Gewahrsam enthalten und RÉMY, S. 70, 
welcher darauf hinweist, dass auch die polizeiliche Generalklausel als Grundlage 
polizeilichen Gewahrsams dienen könne. 

169  REINHARD, S. 239; SCHWEGLER, Nr. 91 ff.; STRASSER, S. 106 ff.; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 83; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 55. 

170  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 55. 
171  Vgl. anstelle vieler § 31 Abs. 4 PolG AG; Art. 33 f. PolG BE (hierzu auch SCH-

WEGLER, Nr. 103 ff., insbes. Nr. 108); Art. 17 PolG GL; Art. 16 PolG OW; § 14 
PolG ZG; § 31 Abs. 1 PolG ZH. 
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stärkter Rechtsschutz, nämlich ein Anspruch auf direkten Zugang zu einem 
Richter.172  

Es erscheint folglich wichtig, einfache Beeinträchtigungen der Bewegungsfrei-
heit von einem Freiheitsentzug abzugrenzen, wobei gemäss Bundesgericht «die 
gesamten Umstände wie Art, Wirkung, Modalitäten und Dauer einer Massnah-
me von Bedeutung» sind.173 Während die höchsten Richter etwa eine mehrstün-
dige Festnahme unter Abnahme der persönlichen Utensilien, eine Unterbringung 
in einer Zelle während vier Stunden oder eine 20-stündige Zurückhaltung als 
Freiheitsentziehung betrachten, qualifizieren sie das blosse Verbringen auf den 
Polizeiposten lediglich als Freiheitsbeschränkung.174  

Ein möglicher Grund für einen sicherheitspolizeilichen Gewahrsam einer Person 
ist zum Ersten, andere Personen vor dieser zu schützen.175 Mit anderen Worten 
wird einem (potentiellen) Täter die Freiheit entzogen. So kann etwa unter dem 
Schlagwort der häuslichen Gewalt für eine Person Gewahrsam angeordnet wer-
den, die Leib und Leben Dritter gefährdet.176  

Ein zweiter möglicher Grund, für eine Person sicherheitspolizeilichen Gewahr-
sam anzuordnen, ist, diese Person vor anderen Personen oder gar vor sich selbst 
zu schützen.177 Nicht den Täter, sondern das Opfer in (Schutz-)Gewahrsam zu 
nehmen, ist allerdings nur bei Einverständnis des Opfers vorstellbar, falls sich 
der Täter auf der Flucht befindet und weiterhin eine Gefahr darstellt.178 Einem 
Gewahrsam bei blosser Selbstgefährdung sind ebenfalls enge Schranken ge-
setzt. Ein Eingriff scheint diesbezüglich primär bei Suizidgefahr zulässig, hin-

                                                 
172  Vgl. Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, insbes. E. 3.2; vgl. auch 

etwa Art. 35 PolG BE und hierzu SCHWEGLER, Nr. 104 ff. 
173  Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, E. 3.3; vgl. hierzu auch 

REINHARD, S. 239 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 83. 
174  Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, E. 3.3; BGE 136 I 87 ff. 

(108 f.), E. 6.5.3 m.w.H. 
175  Vgl. etwa § 31 Abs. 1 PolG AG; Art. 32 Abs. 1 lit. a PolG BE; Art. 40 Abs. 1 

PolG SZ; Art. 20 Abs. 1 lit. a PolG UR; § 25 Abs. 1 PolG ZH; RÉMY, S. 68 ff.; 
SCHWEGLER, Nr. 94; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 85; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 55. 
176  SCHWEGLER, Nr. 95. 
177  Vgl. etwa § 31 Abs. 1 PolG AG; Art. 32 Abs. 1 lit. a PolG BE; Art. 40 Abs. 1 

PolG SZ; Art. 20 Abs. 1 lit. a PolG UR; § 25 Abs. 1 PolG ZH; RÉMY, S. 68 ff.; 
SCHWEGLER, Nr. 94; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 85; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 55. 
178  SCHWEGLER, Nr. 96. 
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gegen etwa bei Geisteskranken, Alkoholikern oder Drogensüchtigen nur in abso-
luten Ausnahmefällen gerechtfertigt.179  

Zum Dritten wird als möglicher Grund für einen sicherheitspolizeilichen Ge-
wahrsam auch die Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Straftat 
vorgesehen.180 Diese Bestimmungen sind allerdings ebenfalls restriktiv auszule-
gen: Einerseits soll die Voraussetzung der Unmittelbarkeit einem zu weit gehen-
den präventiven Handeln entgegenwirken und etwa verhindern, dass jemand für 
reine Gedankenäusserung bzgl. einer Straftat in Gewahrsam genommen wird.181 
Andererseits muss eine Straftat als erheblich erscheinen, damit ihre Verhinde-
rung einen Polizeigewahrsam zu rechtfertigen vermag.182 Im Rahmen der An-
wendung des Verhältnismässigkeitsprinzips ist jeweils die Schwere des dadurch 
bewirkten Grundrechtseingriffs gegen die Bedeutung der bedrohten Rechtsgüter 
und Schwere der zu erwartenden Verletzung abzuwägen, wobei der Polizeige-
wahrsam erst als letztes Mittel zur Anwendung gelangen darf.183 

G) Durchsuchung!von!Personen,!Sachen!und!Räumen 

Als weitere mögliche Massnahme wird in den Polizeigesetzen regelmässig die 
Möglichkeit vorgesehen, Personen, Sachen oder Räume zu durchsuchen.184  

Die Durchsuchung von Personen dient dazu, Gegenstände wie Waffen, Die-
besgut oder Ausweispapiere zu finden, welche eine Person an ihrem Körper oder 
in ihren Kleidern trägt.185 Sie ist von der körperlichen Untersuchung zu unter-
scheiden, welche auch Körperöffnungen, die ohne Hilfsmittel nicht einsehbar 
sind, sowie das Körperinnere umfasst und damit regelmässig zu einem stärkeren 
Grundrechtseingriff führt.186 Aber auch Personendurchsuchungen können zu ei-
nem doch beträchtlichen Eingriff in die persönliche Freiheit, mitunter in den 

                                                 
179  SCHWEGLER, Nr. 95. 
180  Vgl. etwa Art. 32 Abs. 1 lit. b PolG BE; § 16 Abs. 1 lit. b PolG LU; Art. 15 

Abs. 1 lit. b PolG GR; Art. 16 Abs. 1 lit. c PolG OW; RÉMY, S. 68 ff.; TROCHS-

LER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 85; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu 
§ 55. 

181  SCHWEGLER, Nr. 98. 
182  REINHARD, S. 240; SCHWEGLER, Nr. 99; STRASSER, S. 132 ff. 
183  REINHARD, S. 241; STRASSER, S. 134; zum Verhältnismässigkeitsprinzip 

vgl. Kap. 2/2/III. 
184  Vgl. etwa § 38 f. PolG AG; Art. 36 ff. PolG BE (hierzu SCHWEGLER, Nr. 115 ff.); 

Art. 34 ff. PolG FR; Art. 19 f. PolG GE; Art. 20 ff. PolG GL; § 14 f. PolG LU; 
Art. 24 ff. PolG OW; § 34bis PolG ZH; vgl. hingegen etwa das PolG JU und PolG 
VD, in welchen entsprechende Bestimmungen fehlen. 

185  REINHARD, S. 243; STRASSER, S. 140; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 87; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 55. 

186  REINHARD, S. 243; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 88. 
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Teilbereich der körperlichen Integrität, der Bewegungsfreiheit oder der Geheim- 
und Intimsphäre führen.187 Sie sind deshalb gesetzlich zu normieren und an 
strikte Voraussetzungen zu binden, müssen etwa zum Schutz von Polizisten oder 
zur Identitätsfeststellung notwendig sein.188 Ist ausnahmsweise eine vollständige 
Entkleidung erforderlich, sind die Anforderungen erhöht, etwa die Gefahr für 
ein besonders schützenswertes Gut vorausgesetzt.189  

Ähnliche Voraussetzungen und ein enger Zusammenhang bestehen zur Durch-
suchung von beweglichen Sachen, wozu sämtliche körperlichen Gegenstände 
wie Gepäckstücke, nicht am Körper getragene Kleider oder Fahrzeuge gehö-
ren.190 Darunter fällt auch etwa ein sicherheitspolizeilicher Zugriff auf das re-
cherchierte Material von Medienschaffenden, wenn Polizisten also beispielswei-
se den Notizblock oder die Kamera eines Journalisten überprüfen.191 Solche 
Massnahmen tangieren die Informations- und Medienfreiheit und müssen un-
ter Umständen gar als schwerer Eingriff qualifiziert werden.192 

Restriktive Voraussetzungen gelten nach Art. 13 Abs. 1 BV für die Durchsu-
chung von Wohnungen, wozu der gesamte, vom Hausrecht eingeschlossene 
Bereich, also auch etwa der umfriedete Garten, Hotelzimmer, Wohnmobile, Zel-
te oder bewohnte Campingwagen gehören.193 Zu sicherheitspolizeilichen Zwe-
cken kommt diese Massnahme eher selten zur Anwendung, etwa «wenn Grund 
zur Annahme besteht, dass eine Person zum Schutz von Leib und Leben Hilfe 
bedarf».194 Zu denken ist etwa an das Eindringen in ein Haus zum Schutz vor 
einem tobenden, zu Gewalt neigenden Familienmitglied oder im Brandfall.195 
Ohne Einwilligung der betroffenen Person darf die Polizei Wohnungen in der 

                                                 
187  STRASSER, S. 140; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 115; zum Schutz der persönlichen 

Freiheit vgl. Kap. 2/3/V. 
188  STRASSER, S. 140 und 149 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 55; vgl. 

auch SCHWEGLER, Nr. 115, wonach die Normierung im PolG BE aus diesem 
Grund abschliessend ist; relativierend hingegen RÉMY, S. 73.  

189  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 55. 
190  REINHARD, S. 244; SCHWEGLER, Nr. 118; STRASSER, S. 141 und 155 ff.; TRO-

CHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 92 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 17 zu § 55. 

191  SCHMOHL, S. 135 ff., insbes. S. 138. 
192  KIENER/KÄLIN, S. 210; MÜLLER/SCHEFER, S. 522; SCHMOHL, S. 139 ff.; zur In-

formations- und Medienfreiheit vgl. Kap. 2/3/VII/3 und 4. 
193  REINHARD, S. 245; SCHWEGLER, Nr. 119; STRASSER, S. 164; TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 95 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu 
§ 55. 

194  Vgl. etwa Art. 39 Abs. 1 lit. d PolG BE; vgl. auch TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 98 und Fn. 158. 

195  STRASSER, S. 166. 
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Regel nur durchsuchen, wenn entweder die Genehmigung einer hierarchisch 
übergeordneten Behörde oder aber Gefahr in Verzug vorliegt.196 

H) Sicherstellung 

Im Zusammenhang mit den Durchsuchungen wird in den Polizeigesetzen als 
mögliche Standardmassnahme teilweise auch die Sicherstellung normiert.197 
Damit wird dem eigentlichen Besitzer die tatsächliche Gewalt über eine Sache 
entzogen, wodurch seine Eigentumsgarantie nach Art. 26 BV tangiert wird.198 
Aber auch andere Grundrechte können durch diese Massnahme betroffen sein: 
Wird etwa recherchiertes Material von Medienschaffenden wie Notizblöcke o-
der Bildmaterial sichergestellt, tangiert dies die Informations- und Medien-
freiheit.199 Insbesondere, wenn der sichergestellte Gegenstand anschliessend 
verwertet oder vernichtet wird,200 auf die Sicherstellung also eine Einziehung 
folgt, handelt es sich um einen erheblichen Grundrechtseingriff,201 mit welchem 
auch ein Vermögensschaden einhergehen kann.  

Entsprechend sind sowohl die Sicherstellung als auch die Einziehung an enge, 
im Polizeigesetz vorgesehene Voraussetzungen zu binden.202 Sehen die Poli-
zeigesetze generalklauselartig vor, dass eine Sicherstellung zulässig ist, «um ei-
ne!Gefahr!für!die!öffentliche!Sicherheit![�]!abzuwehren»,203 so müssen sich die 
Polizeibeamten vor dem Ergreifen der Massnahme vergewissern, dass in der Tat 
eine konkrete Gefahr vorliegt, mit deren Verwirklichung tatsächlich gerechnet 
werden muss und die ein entsprechendes Eingreifen legitimiert.204 Es kann bei-

                                                 
196  Vgl. etwa Art. 39 Abs. 2 PolG BE (hierzu SCHWEGLER, Nr. 121); REINHARD, 

S. 246; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 55; vgl. auch STRASSER, 
S. 175 ff. 

197  Vgl. etwa § 40 PolG AG; Art. 40 PolG BE; Art. 21 PolG GR; § 38 ff. PolG ZH; 
vgl. hingegen etwa PolG FR, PolG GE, PolG JU und PolG VD, wo eine entspre-
chende Bestimmung fehlt; vgl. ausführlich STRASSER, S. 179 ff., welcher aller-
dings von «Beschlagnahme» spricht. 

198  REINHARD, S. 246; STRASSER, S. 179; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 100 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 f. zu § 55; zur Eigentumsgaran-
tie vgl. Kap. 2/3/VIII. 

199  KIENER/KÄLIN, S. 210; MÜLLER/SCHEFER, S. 522; SCHMOHL, S. 139; zur Infor-
mations- und Medienfreiheit vgl. Kap. 2/3/VII/3 und 4. 

200  Vgl. etwa § 42 PolG AG; Art. 42 PolG BE; § 34quater PolG ZH. 
201  SCHWEGLER, Nr. 123; STRASSER, S. 179; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 

Nr. 101; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 zu § 55. 
202  Vgl. auch LANGENEGGER, S. 147; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 

Nr. 101. 
203  Vgl. etwa Art. 40 Abs. 1 lit. a PolG BE; § 38 lit. a PolG ZH. 
204  SCHWEGLER, Nr. 126. 
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spielsweise gerechtfertigt sein, Dünger zu beschlagnahmen, wenn damit in einer 
Weise umgegangen wird, dass er zu Sprengstoff werden kann,205 oder dem Be-
sucher eines Fussballmatchs einen mitgeführten Baseballschläger abzuneh-
men,206 um so eine (erhebliche) Gefahr abzuwehren.  

Die Polizei muss die betroffene Person in der Folge über den Grund der Sicher-
stellung informieren207 und die Sache verwahren, wobei die Beamten insbeson-
dere Acht zu geben haben, dass kein Schaden entsteht.208 Schadensverhinderung 
ist auch der Grund, weshalb die Polizei Gegenstände unter anderem dann ver-
werten darf, wenn sie einer schnellen Wertverminderung ausgesetzt sind.209 Zu 
denken ist etwa an Früchte oder Gemüse, die schnell verderben.210 

I) Datenbearbeitung!und!Überwachung 

a) Datenbearbeitung 

Um ihren Auftrag, Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, wahr-
nehmen zu können, benötigen die Sicherheitsbehörden die unterschiedlichsten 
Informationen.211 Es ist für sie deshalb zwingend notwendig, gewisse Daten zu 
erheben und in geeigneten Datenbearbeitungssystemen bearbeiten sowie allen-
falls speichern zu können.212  

Wie bereits ausgeführt wurde,213 erfolgen solche Informationserhebungen in 
zwei unterschiedlichen Bereichen: Zum einen können die Sicherheitsbehörden 
darauf angewiesen sein, über bestimmte Personen oder Personengruppen Infor-
mationen zu sammeln, welche durch ihr Verhalten bereits die öffentliche Si-
cherheit gefährden bzw. stören.214 Die entsprechenden Massnahmen sind dabei 
an die Voraussetzung des Verdachts einer konkreten Gefahr geknüpft.215 Zum 
andern müssen die Sicherheitsbehörden aber auch Daten sammeln, um Gefah-
renlagen überhaupt frühzeitig erkennen zu können. Hier geht es um eine vorver-
lagerte Tätigkeit, welche bezweckt, über mögliche Gefahren und potentielle Ak-
teure Kenntnis zu erlangen.216 Eine konkrete Gefahr fehlt hier gerade.217 Den 

                                                 
205  SCHWEGLER, Nr. 126. 
206  Vgl. RÉMY, S. 85 m.w.H. 
207  Art. 41 Abs. 3 PolG BE. 
208  SCHWEGLER, Nr. 129. 
209  Art. 42 Abs. 1 lit. c PolG BE. 
210  SCHWEGLER, Nr. 129. 
211  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 114. 
212  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 114. 
213  Vgl. Kap. 1/2/III/4. 
214  Vgl. BOTSCHAFT NDG, S. 2230; SIGRIST, S. 210 ff. und 218 ff. 
215  Vgl. hierzu auch BERICHT BWIS, S. 8. 
216  REINHARD, S. 118; SIGRIST, S. 222 m.w.H. 
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kantonalen Polizeikorps kommt dabei v.a. der Auftrag zu, Gewalt lokalen Aus-
masses rechtzeitig zu erfassen.218  

Um der polizeilichen Informationstätigkeit, insbesondere präventiven Datener-
hebungen, zum Schutz der Bürger Grenzen zu setzen, ist insbesondere die Vo-
raussetzung einer genügenden gesetzlichen Grundlage relevant, worauf im zwei-
ten Teil dieser Arbeit im Kapitel zum Legalitätsprinzip näher eingegangen 
wird.219 

Als besondere Form der Datenerhebung sind vor allem die Überwachungsmass-
nahmen von Bedeutung. Die im sicherheitspolizeilichen Bereich gebräuchlichs-
ten sollen in der Folge dargestellt werden. 

b) Observation 

Die Polizeigesetze sehen zu sicherheitspolizeilichen Zwecken teilweise eine 
präventive Observation vor, also die Möglichkeit, «an öffentlichen oder allge-
mein zugänglichen Orten Personen [zu] beobachten und diese sowie deren 
Äusserungen auf[zu]zeichnen».220 Werden im Rahmen eines Streifengangs oder 
einer Patrouillenfahrt durch die Polizeibeamten verdächtige Handlungen wahr-
genommen und die Personen entsprechend für kurze Zeit beobachtet, so gilt dies 
noch nicht als Observation.221 Eine Observation beinhaltet vielmehr ein gewis-
ses gezieltes und systematisches Vorgehen und dauert i.d.R. längere Zeit.222 

Auch wenn diese Massnahmen für die betroffenen Bürger zu Beginn oft über-
haupt nicht spürbar oder erkennbar sind, stellen sie doch einen Eingriff in ihre 
Rechte dar, weshalb eine formell-gesetzliche Grundlage nötig ist.223 Da die 

                                                 
217  BERICHT BWIS, S. 7 f.; BIAGGINI, Gutachten, S. 262. 
218  BERICHT BWIS, S. 8. 
219  Vgl. Kap. 2/2/I. 
220  § 35 Abs. 1 PolG AG; vgl. auch etwa Art. 35a PolG BE (hierzu SCHWEGLER, 

Nr. 112); Art. 33a Abs. 1 PolG FR; Art. 21a Abs. 1 PolG GE; Art. 58b Abs. 1 
PolG NE; Art. 52ter Abs. 1 PolG SG; Art. 24f PolG SH; § 36ter Abs. 1 PolG SO; 
Art. 23 Abs. 1 PolG UR; Art. 21b Abs. 1 PolG VD; Art. 27bis Abs. 1 PolG VS; 
§ 10b Abs. 1 PolG ZG; § 32 Abs. 1 PolG ZH; eine gesetzliche Grundlage scheint 
hierfür aber etwa im PolG AI, PolG BS, PolG GR, PolG JU, PolG LU und 
PolG TI zu fehlen; vgl. auch BGE 140 I 381 ff. (384), E. 4.2.1. 

221  MÜLLER, PolG BL, S. 131. 
222  Vgl. etwa MÜLLER, PolG BL, S. 130. 
223  MÜLLER, PolG BL, S. 131 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 128 

m.w.H.; vgl. auch REINHARD, S. 118 und 224, welcher zwar mangels Zwangsan-
wendung in der blossen polizeilichen Observation noch keinen Grundrechtsein-
griff sieht, aufgrund des dadurch bewirkten, besonders schwerwiegenden Ein-
griffs in die Persönlichkeit (was nach der hier vertretenen Ansicht gerade einem 
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Observation zum Einsatz gelangt, um unmittelbar vor dem Versuchsstadium ei-
ne Straftat vereiteln zu können, ist ihre Abgrenzung zum kriminalpolizeilichen 
Bereich sehr schwierig.224 Ursprünglich wurde sie deshalb etwa im Kanton Bern 
nicht im Polizeigesetz, sondern im bernischen Strafverfahrensrecht geregelt. Mit 
dem Inkrafttreten der eidgenössischen StPO entfiel diese Grundlage, weshalb 
eine Norm im Polizeigesetz geschaffen werden musste.225 

Neben der Normierung muss die Observation zum Schutz der Bürger an einen 
klaren Zweck, nämlich die Verhinderung von Straftaten, gebunden werden und 
soll dem Verhältnismässigkeitsprinzip entsprechend nur zum Einsatz gelan-
gen, wenn «andere Massnahmen weniger Erfolg versprechen oder erschwert wä-
ren».226 Zudem müssen die observierten Personen nachträglich etwa über Grün-
de, Form und Dauer der Observation informiert und ihnen eine Beschwerde er-
möglicht werden.227  

Schliesslich sollte für länger dauernde Observationen ein Genehmigungsvor-
behalt gelten. So setzen die Polizeigesetze denn auch für solche, die einen Mo-
nat, teils gar nur eine Woche, zehn oder 14 Tage überdauern, eine Genehmigung 
durch das Polizeikommando,228 die Staatsanwaltschaft229 oder das Zwangsmass-
nahmegericht230 voraus.231 

  

                                                 
Grundrechtseingriff gleichkommt) dennoch eine besondere gesetzliche Grundlage 
fordert; vgl. auch BGE 140 I 381 ff. (385), E. 4.3 und 4.4. 

224  Vgl. SCHWEGLER, Nr. 111. 
225  SCHWEGLER, Nr. 111; Art. 35a PolG BE. 
226  § 35 Abs. 1 PolG AG; vgl. auch etwa Art. 35a Abs. 1 PolG BE (hierzu SCHWEG-

LER, Nr. 112); § 36 Abs. 5 PolG BL (hierzu auch MÜLLER, PolG BL, S. 131); 
Art. 33a Abs. 1 PolG FR; Art. 21a Abs. 1 PolG GE; Art. 58b Abs. 1 PolG NE; 
Art. 52ter Abs. 1 PolG SG; Art. 23 Abs. 1 PolG UR; Art. 21b Abs. 1 PolG VD; 
Art. 27bis Abs. 1 PolG VS; § 10b Abs. 1 PolG ZG; § 32 Abs. 1 PolG ZH; vgl. 
auch MÜLLER, PolG BL, S. 131; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. 
Kap. 2/2/III. 

227  BGE 140 I 381 ff. (389) E. 4.5.1. 
228  Vgl. etwa Art. 52ter Abs. 2 PolG SG; § 32 Abs. 2 PolG ZH. 
229  Vgl. etwa Art. 33a Abs. 2 PolG FR; Art. 21a Abs. 3 PolG GE; Art. 58b Abs. 2 

PolG NE; Art. 23 Abs. 3 PolG UR (ab 14 Tagen); Art. 21b Abs. 2 PolG VD (Ge-
nehmigung allerdings nur bei Aufzeichnungen nötig); § 10b Abs. 1 PolG ZG. 

230  Vgl. etwa § 35 Abs. 2 PolG AG (ab 10 Tagen); Art. 35a Abs. 2 PolG BE (hierzu 
SCHWEGLER, Nr. 112); § 36 Abs. 3 PolG BL (eine Woche, hierzu auch MÜLLER, 
PolG BL, S. 131); § 36ter Abs. 3 PolG SO; Art. 27bis Abs. 2 PolG VS. 

231  Vgl. hingegen etwa Art. 24f PolG SH, in welchem ein solcher Genehmigungs-
vorbehalt fehlt. 
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c) Einsatz von technischen Überwachungsgeräten 

 aa) Grundrechtseingriffe durch die Überwachung mittels           
  technischer Geräte 

Im Rahmen einer solchen präventiven Observation kann sich auch der Einsatz 
von technischen Überwachungsgeräten als notwendig erweisen. Zu denken ist 
etwa an Foto- und Filmkameras, Tonaufnahmegeräte oder GPS-Sender.232 Deren 
Einsatz im Rahmen einer Überwachung führt für die Betroffenen klar zu einem 
Grundrechtseingriff, insbesondere zu einem Eingriff in die informationelle Sel-
bstbestimmung.233  

Dies gilt im Besonderen in Bezug auf die Videoüberwachung: Hierbei wird das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung bereits durch eine Videobeobach-
tung234 tangiert, können doch damit Informationen über eine Person, ihren Auf-
enthalt an einem bestimmten Ort, ihr Verhalten, ja gar ihre Gewohnheiten und 
ihre sozialen Beziehungen erlangt werden.235 Erst recht führt die Videoaufzeich-
nung236 einer Person und jeder darauffolgende Bearbeitungsschritt zu einem ent-
sprechenden Eingriff.237  

Verneint man bei der Videobeobachtung mangels effektiver Datenbearbeitung 
eine Verletzung von Art. 13 Abs. 2 BV, so verbleibt doch in jedem Fall eine Be-
einträchtigung von Art. 13 Abs. 1 BV, dem Anspruch auf Achtung des Privat-
lebens. Denn bereits die Tatsache, dass die Behörden mittels Videoüberwa-
chung Informationen sammeln könnten, ja die schlichte Präsenz von Kameras, 

                                                 
232  RÉMY, S. 107; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 137. 
233  Vgl. MÜLLER, Videoüberwachung, S. 91; SCHWEGLER, Nr. 155 ff.; STRASSER, 

S. 199; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 137; Urteil des 
BGer 1P.385/2006 vom 14. Dezember 2006, E. 5. 

234  Hierbei dient die Videoüberwachung als eine Art «verlängertes Auge», was zum 
einen das rechtzeitige Erkennen von Gefahren und damit eine schnelle Reaktion 
der Polizei ermöglichen, zum andern aber auch einen Abschreckungseffekt be-
wirken soll; vgl. hierzu MÜLLER, Videoüberwachung, S. 89 f.; zur informationel-
len Selbstbestimmung vgl. Kap. 2/3/VI/2. 

235  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 91 m.w.H.; vgl. auch Urteil des 
BGer 1C_315/2009 vom 13. Oktober 2010, E. 2.2; BGE 136 I 87 ff. (112), 
E. 8.1; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 129. 

236  Hierbei werden die aufgenommenen Bild- und Tondaten gespeichert, was nicht 
nur einen Abschreckungseffekt bewirken soll, sondern auch Beweiszwecken 
dient; vgl. hierzu MÜLLER, Videoüberwachung, S. 90. 

237  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 91 m.w.H.; vgl. auch Urteil des BGer 
6B_538/2015 vom 7. September 2015, E. 1 und hierzu IMHOF, Nr. 1 ff.; Urteil 
des BGer 1C_315/2009 vom 13. Oktober 2010, E. 2.2; BGE 133 I 77 ff. (80 f.), 
E. 3.2; KIENER/KÄLIN, S. 178; MÜLLER/SCHEFER, S. 173. 
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kann die Rechte der Betroffenen tangieren, fühlen sich diese doch dadurch beo-
bachtet und damit in ihrem Privatleben, ihrer Handlungs- und Entscheidungs-
freiheit beeinträchtigt.238 Videoüberwachungen können darüber hinaus ganz ge-
nerell zu einem Eingriff in die persönliche Freiheit nach Art. 10 Abs. 2 BV 
führen, aufgrund der eben angesprochenen psychologischen Hemmwirkung ins-
besondere die Bewegungsfreiheit tangieren.239  

Videoüberwachungen dürften regelmässig bedeutsame Grundrechtseingriffe 
bewirken, werden dadurch doch oft auch ohne konkrete Gefahr von einer unbe-
stimmten Vielzahl von Personen teilweise sehr persönliche Daten gesammelt.240 
Wie intensiv der Eingriff ist, muss aber je nach konkreter Situation beurteilt 
werden. Die Intensität hängt insbesondere davon ab, ob allenfalls aufgenom-
mene Daten lediglich angeschaut werden dürfen, wenn ein konkreter Verdacht 
auf eine Straftat vorliegt, oder ob dies auch ohne Anhaltspunkte auf ein Delikt 
erfolgen kann.241 Auch die Aufbewahrungsdauer des gespeicherten Ton- und 
Bildmaterials spielt eine Rolle.242 Massgeblich wird die Schwere des Grund-
rechtseingriffs aber vor allem dadurch beeinflusst, zu welchem Zweck und für 
wie lange die einzelne Person eine überwachte Örtlichkeit aufsucht: Handelt es 
sich etwa um eine Unterführung oder eine einfache Strasse, die in der Regel le-
diglich zügig passiert wird, ist die Intensität wohl eher niedrig.243 Ist die Kamera 
hingegen auf eine Fussgängerzone gerichtet, in welcher das gesellschaftliche 
Leben gepflegt wird, wo sich aber auch etwa medizinische Praxen, ein Bordell, 
religiöse Institutionen, Gerichte oder Sozialbehörden befinden, kann die Intensi-
tät als deutlich höher beurteilt werden.244  

                                                 
238  Urteil des BGer 1C_315/2009 vom 13. Oktober 2010, E. 2.2; vgl. auch MÜLLER, 

Videoüberwachung, S. 92 m.w.H.; zur Achtung des Privatlebens 
vgl. Kap. 2/3/VI/1. 

239  SCHWEIZER, SGK, N 35 zu Art. 10 BV; vgl. kritisch MÜLLER, Videoüberwa-
chung, S. 94 f. m.w.H.; zum einen sei bei einer Datenbearbeitung Art. 13 Abs. 2 
BV lex specialis zu Art. 10 Abs. 2 BV, zum andern sei insbesondere die Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit zu wenig stark, um tatsächlich einen Eingriff 
bewirken zu können; zum Schutz der persönlichen Freiheit vgl. Kap. 2/3/V. 

240  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 93 m.w.H. 
241  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 93 m.w.H., welcher eine Sichtung ohne An-

haltspunkte auf ein Delikt immer als unverhältnismässig einstuft; vgl. auch SCH-

WEGLER, Nr. 156 und hierzu auch BGE 133 I 77 ff. (85), E. 5.3 und Urteil des 
BGer 1C_315/2009 vom 13. Oktober 2010, E. 2.1 f., wonach lediglich ein leich-
ter Eingriff erfolgt, wenn Aufzeichnungen erst dann angeschaut werden dürfen, 
wenn tatsächlich eine Straftat begangen wurde. 

242 BGE 133 I 77 ff. (85 f.), E. 5.3. 
243  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 92 m.w.H. 
244  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 92 ff. m.w.H. 
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Je nach Örtlichkeit können Videoüberwachungen denn auch noch weitere 
Grundrechte beeinträchtigen: Sind die Kameras auf einen Platz gerichtet, auf 
welchem eine Kundgebung stattfinden soll, kann die Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit nach Art. 16 und 22 BV betroffen sein.245 Befinden sich im über-
wachten Bereich religiöse Stätten, ist die Glaubens- und Gewissensfreiheit nach 
Art. 15 BV zu prüfen, bei zum Wohnungsbegriff gehörenden Aussenräumen wie 
Balkons oder umgrenzten Gärten der Anspruch auf Achtung der Wohnung nach 
Art. 13 Abs. 1 BV, bei Geschäftsbetrieben wie Arztpraxen oder Anwaltskanzlei-
en, bei denen die Diskretion wichtig ist, die Wirtschaftsfreiheit nach 
Art. 27 BV.246 Schliesslich könnten durch eine Videoüberwachung auch die Ei-
gentumsgarantie nach Art. 26 BV oder das Diskriminierungsverbot nach Art. 8 
Abs. 2 BV beeinträchtigt werden.247  

 bb) Befugnisnormen für den Einsatz von technischen                
  Überwachungsgeräten 

Da durch den Einsatz technischer Überwachungsgeräte offensichtlich Grund-
rechtseingriffe bewirkt werden, müssen die kantonalen Polizeigesetze nach 
Art. 36 Abs. 1 BV für diese Massnahmen genügende gesetzliche Grundlagen 
vorsehen.248 Dies ergibt sich auch aus dem StGB, handelt es sich bei solchen 
Massnahmen doch um eine amtliche Überwachung im Sinne von Art. 179octies 
StGB, die nach Art. 179bis ff. StGB strafbar ist, falls kein Gesetz hierfür die aus-
drückliche Befugnis erteilt.249 In diesem Zusammenhang erscheint es bedauer-
lich, dass das Bundesgericht in einem erst kürzlich ergangenen Entscheid offen 
liess, ob bei ständigen und von einem konkreten Verdacht unabhängigen Video-
aufzeichnungen während Geschwindigkeitskontrollen eine gesetzliche Grundla-
ge notwendig sei.250 Nach der hier vertretenen Auffassung ist dies bei dauernden 
und verdachtsfreien Videoaufzeichnungen im öffentlichen Raum klar der Fall.251 

Befugnisnormen für sicherheitspolizeiliche Videoüberwachungen finden sich in 
den kantonalen Polizeigesetzen nur vereinzelt und uneinheitlich: Einige er-

                                                 
245  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 95 f. m.w.H.; zur Meinungsfreiheit 

vgl. Kap. 2/3/VII/2, zur Versammlungsfreiheit Kap. 2/3/VII/5. 
246  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 96 m.w.H.; zur Achtung der Wohung 

vgl. Kap. 2/3/VI/1. 
247  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 97; zur Eigentumsgarantie vgl. Kap. 2/3/VIII, 

zum Diskriminierungsverbot Kap. 2/3/III/1. 
248  Vgl. STRASSER, S. 199; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 137; Urteil 

des BGer 1P.385/2006 vom 14. Dezember 2006, E. 5. 
249  Art. 179octies Abs. 1 StGB; vgl. TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 138. 
250  Urteil des BGer 6B_538/2015 vom 7. September 2015, E. 1.2; vgl. auch IMHOF, 

Nr. 5. 
251  Ebenso IMHOF, Nr. 3 ff. 
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wähnen lediglich in der Bestimmung zur Observation, dass in diesem Rahmen 
auch Bild- und Tonaufzeichnungen gemacht werden dürfen.252 Andere Polizei-
erlasse behandeln den Einsatz technischer Mittel zwar in einer separaten Norm, 
beschränken sich aber auf eine sehr allgemeine Formulierung.253 In wenigen Po-
lizeigesetzen ist speziell der Einsatz von Videokameras hingegen detailliert ge-
regelt.254 Der Kanton Bern beispielsweise sieht zum einen vor, dass bei Massen-
veranstaltungen Personen und deren Äusserungen auf Bild- und Tonträger auf-
genommen werden können, «wenn konkrete Anhaltspunkte die Annahme recht-
fertigen, es könne zu strafbaren Handlungen gegen Menschen oder Sachen 
kommen».255 Zum andern enthält das Berner Polizeigesetz eine gesetzliche 
Grundlage für den Einsatz von Bildübermittlungs- und Bildaufzeichnungsgerä-
ten sowohl an öffentlichen Orten zur Verhinderung von Straftaten, als auch zum 
Schutz öffentlicher Gebäude.256  

Insbesondere in Bezug auf die Videoüberwachungen enthalten neben den allge-
meinen Polizeigesetzen auch andere kantonale Erlasse, insbesondere Daten-
schutzerlasse, gesetzliche Grundlagen, auf welche sich sicherheitspolizeiliche 
Massnahmen stützen können.257  

Um zu genügen, müssen diese Befugnisnormen hohen Anforderungen bezüg-
lich der Normdichte gerecht werden.258 Zum einen müssen die gesetzlichen 
Grundlagen regeln, wo eine Überwachung erfolgen darf,259 welche technischen 
Mittel zum Einsatz gelangen260 und wie die dadurch erlangten Daten weiter be-
arbeitet werden dürfen.261 Zum andern müssen sie gewisse technische und orga-
nisatorische Massnahmen vorsehen, um insbesondere einer missbräuchlichen 
Verwendung des Bild- oder Tonmaterials entgegen zu wirken.262 Speziell in Be-
zug auf den Einsatzort sowie die Art der eingesetzten Mittel müssen aber ver-

                                                 
252  Vgl. etwa § 35 Abs. 1 PolG AG; Art. 33a Abs. 1 PolG FR. 
253  Vgl. etwa Art. 22 PolG GR; § 58c PolG NE. 
254  Vgl. insbesondere Art. 51 ff. PolG BE; § 32a ff. PolG ZH; des Weiteren auch 

Art. 24a PolG AR. 
255  Art. 51 Abs. 1 PolG BE (hierzu auch SCHWEGLER, Nr. 156 ff.). 
256  Art. 51a und 51b PolG BE (hierzu auch SCHWEGLER, Nr. 157 f.). 
257  Vgl. anstelle vieler Art. 7 Abs. 1 DSG OW; § 21 Abs. 1 DSG SZ; Art. 28 

Abs. 1 GIDA VS; § 20 Abs. 1 IDAG AG; § 16bis Abs. 1 InfoDG; Art. 3 Abs. 1 
PolR SG. 

258  Zu den Anforderungen an die Normdichte vgl. Kap. 2/2/I/3. 
259  Vgl. hierzu BGE 136 I 87 ff. (113 f.), E. 8.2.3. 
260  Vgl. hierzu BGE 136 I 87 ff. (113), E. 8.2.2. 
261  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 98 f. m.w.H. 
262  BGE 133 I 77 ff. (87), E. 5.4; MÜLLER, Videoüberwachung, S. 99. 
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hältnismässig offene Formulierungen erlaubt, mithin keine konkreten oder gar 
abschliessenden Aufzählungen erforderlich sein.263  

Voraussetzung ist allerdings, dass sich die gesetzliche Grundlage zudem über 
den genauen Zweck der Überwachung ausspricht.264 Als zulässig kann hier wohl 
einzig eine Formulierung erachtet werden, welche für den Einsatz technischer 
Überwachungsgeräte mindestens einen ernsthaften Verdacht auf eine Straftat 
voraussetzt, die es zu verhindern gilt.265 Nur so kann einerseits gewährleistet 
werden, dass der Entscheid über eine Überwachungsmassnahme nicht dem Er-
messen der Exekutivbehörden überlassen wird, sondern zumindest im Grundsatz 
bei der Legislative verbleibt.266 Andererseits wirkt eine solche klare Zweckbin-
dung auch einer rechtsstaatlich unerwünschten, allgegenwärtigen Kontrolle so-
wie einer Überwachung zwecks Ahndung von bloss sozial unerwünschten oder 
verpönten Tätigkeiten entgegen.267  

d) Verdeckte Vorermittlung 

Einige Kantone sehen in ihren Polizeierlassen des Weiteren den Einsatz von 
verdeckten Vorermittlern vor, welche «unter einer auf Dauer angelegten fal-
schen Identität durch aktives und zielgerichtetes Verhalten versuchen, zu ande-
ren Personen Kontakte zu knüpfen und zu ihnen ein Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen», um so schwere Straftaten verhindern zu können.268  

Bei dieser sicherheitspolizeilichen Massnahme ist die Abgrenzung zum krimi-
nalpolizeilichen Tätigkeitsbereich besonders schwierig, können die beiden Be-
reiche doch fliessend ineinander übergehen oder sich überschneiden: Erkennt 
ein Polizeibeamter im Rahmen einer verdeckten Vorermittlung zur Verhinde-
rung einer Straftat, dass bereits ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, 

                                                 
263  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 99. 
264  BGE 136 I 87 ff. (113 ff.), E. 8.2.3 ff.; MÜLLER, Videoüberwachung, S. 99 ff. 

m.w.H. 
265  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 100 f. 
266  BGE 136 I 87 ff. (116), E. 8.3. 
267  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 100 f. m.w.H. 
268  § 32e Abs. 1 PolG ZH; vgl. auch § 35 Abs. 5 PolG AG; § 37a f. PolG BL (hierzu 

auch MÜLLER, PolG BL, S. 132 ff.); Art. 33c Abs. 1 PolG FR; Art. 57 PolG GE; 
§ 15a PolG LU; Art. 58e PolG NE; Art. 48 Abs. 1 PolG NW; Art. 23 Abs. 1 PolG 
OW; Art. 52septies PolG SG; Art. 24g PolG SH; § 36quinquies Abs. 1 PolG SO; § 9d 
Abs. 1 PolG SZ; § 43 Abs. 1 PolG TG; Art. 24 Abs. 1 PolG UR; Art. 21a Abs. 1 
PolG VD; Art. 27quater Abs. 1 PolG VS; § 10a Abs. 1 PolG ZG; eine gesetzliche 
Grundlage scheint hierfür aber etwa im PolG AI, PolG AR, PolG BS, PolG GL, 
PolG GR, PolG JU und PolG TI zu fehlen; vgl. auch BGE 140 I 381 ff. (384), 
E. 4.2.2; vgl. hierzu ausführlich auch etwa MOHLER, Polizeirecht, Nr. 443 ff. 
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hat er im Hinblick auf ein Strafverfahren kriminalpolizeiliche Massnahmen zu 
ergreifen.269  

Das Bundesgericht hat denn auch festgestellt, dass die Kantone durchaus befugt 
sind, im sicherheitspolizeilichen Bereich zur Verhütung von Straftaten präventi-
ve verdeckte Vorermittlungsmassnahmen zu normieren.270 Deren primäres Ziel 
ist es, vermutete Straftaten zu verhindern.271 Wird die Schwelle zur Strafbarkeit 
allerdings überschritten, was bei den meisten Delikten mit dem Versuch, bei ei-
nigen bereits durch Vorbereitungshandlungen erreicht wird, endet der sicher-
heitspolizeiliche Bereich und es muss ein Strafverfahren eröffnet werden.272  

Den beiden Bereichen ist gemeinsam, dass durch die verdeckte Ermittlung stark 
in die Grundrechte der betroffenen Person eingegriffen wird, weshalb auch die 
gleichen verfassungsrechtlichen Garantien zu deren Schutz, allen voran das Er-
fordernis der gesetzlichen Grundlage, des öffentlichen Interesses und der Ver-
hältnismässigkeit beachtet werden müssen.273  

Entsprechend binden die meisten Polizeigesetze die verdeckte Vorermittlung an 
strenge Voraussetzungen: Zum einen ist sie subsidiär � mit anderen Worten 
bedingt ihr Einsatz, dass «andere Massnahmen erfolglos geblieben sind oder die 
Vorermittlung sonst aussichtslos oder unverhältnismässig erschwert wäre».274 
Zum andern ist eine verdeckte Vorermittlung nur zulässig, wenn hinreichende 
Anhaltspunkte bestehen, dass es zu einer schweren Straftat kommen könnte, 
wobei viele Polizeigesetze auf den Deliktskatalog in Art. 286 Abs. 2 StPO ver-
weisen.275 Etwas verwunderlich ist, dass das Bundesgericht in diesem Rahmen 
offenbar auch Alkoholtestkäufe als legitim betrachtet.276  

                                                 
269  BGE 140 I 353 ff. (360 f.), E. 5.2; hierzu auch HANSJAKOB, S. 33; SCHWEGLER, 

Nr. 111. 
270  BGE 140 I 353 ff. (359 f.), E. 5.1; hierzu auch HANSJAKOB, S. 33. 
271  HANSJAKOB, S. 34. 
272  HANSJAKOB, S. 34. 
273  BGE 140 I 353 ff. (361), E. 5.2; 140 I 381 ff. (385), E. 4.3 und 4.4; vgl. hierzu 

auch MÜLLER, PolG BL, S. 132 ff.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 132; welche die hauptsächliche Bedeutung der verdeckten Ermittlung aber 
bei der Strafverfolgung sehen; zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen 
vgl. Kap. 2/2. 

274  §32e Abs. 2 lit. c PolG ZH; vgl. anstelle vieler auch Art. 33 Abs. 1 lit. c PolG FR; 
§ 15a Abs. 2 lit. c PolG LU; Art. 27quater Abs. 1 lit. c PolG VS. 

275  Vgl. anstelle vieler Art. 35b Abs. 1 lit. b PolG BE (hierzu SCHWEGLER, Nr. 113); 
Art. 33 Abs. 1 lit. a und b PolG FR; § 15a Abs. 2 lit. a und b PolG LU; 
Art. 27quater Abs. 1 lit. a und b PolG VS; §32e Abs. 2 lit. a und b PolG ZH. 

276  BGE 140 I 353 ff. (362), E. 5.5; hierzu auch HANSJAKOB, S. 34. 
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Ist es teilweise bereits die Observation, so muss erst recht auch die verdeckte 
Vorermittlung an einen Genehmigungsvorbehalt geknüpft werden.277 Es ist oft 
der Polizeikommandant, welcher die Massnahme überhaupt anordnet, darüber 
hinaus ist sie nur zulässig, wenn eine richterliche Genehmigung vorliegt.278 Zu-
dem müssen die Personen, gegen welche sich die verdeckte Vorermittlung rich-
tet, nachträglich etwa über Gründe, Form und Dauer der Massnahme informiert 
werden und eine Möglichkeit haben, dagegen Beschwerde zu führen.279  

Die meisten Polizeigesetze verweisen für die Durchführung der verdeckten Vor-
ermittlung auf die Bestimmungen der StPO, in Bezug auf das «Mass der zuläs-
sigen Einwirkung» beispielsweise auf Art. 293 StPO.280 Sicherlich gilt auch im 
sicherheitspolizeilichen Bereich, dass sich verdeckte Ermittler mehrheitlich pas-
siv verhalten müssen und der Zielperson keine Gelegenheit zur Straffälligkeit 
bieten dürfen.281  

e) Überwachung von Kommunikationsmitteln 

 aa) Grundrechtseingriffe durch die Überwachung von             
  Kommunikationsmitteln 

Nachdem von sicherheitspolizeilicher Observation, Überwachung mittels tech-
nischer Geräte sowie verdeckter Vorermittlung gesprochen wurde, stellt sich 
zwangsläufig die Frage, ob die kantonalen Polizeikorps zur Gefahrenabwehr 
auch etwa die Post überprüfen, Telefonate abhören, E-Mails lesen oder virtuel-
le Kommunikationsplattformen überwachen dürfen.  

Während sich der Schutz aus dem Anspruch auf die Achtung des Brief-, Post- 
und Fernmeldeverkehrs nach Art. 13 Abs. 1 BV klar auf den Briefverkehr, Te-
lefongespräche sowie etwa die Kommunikation per E-Mail, SMS, MMS und das 
Telefonieren über das Internet erstreckt, werden Homepages sowie öffentlich 

                                                 
277  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 133; BGE 140 I 381 ff. (392 f.), 

E. 4.5.2. 
278  Vgl. anstelle vieler § 35 Abs. 5 PolG AG; Art. 35b Abs. 3 PolG BE (hierzu SCH-

WEGLER, Nr. 113); Art. 33c Abs. 1 und 3 PolG FR (wo auch ein Polizeioffizier 
die Massnahme anordnen kann); § 15a Abs. 2 und 3 PolG LU; Art. 58e Abs. 3 
PolG NE; Art. 48 Abs. 5 PolG NW; § 9d Abs. 3 PolG SZ; Art. 21a Abs. 4 PolG 
VD; § 32e Abs. 1 und 4 PolG ZH (teilweise ergibt sich der Vorbehalt der richter-
lichen Genehmigung aus dem Verweis auf die StPO); vgl. auch HANSJAKOB, 
S. 35. 

279 BGE 140 I 381 ff. (392 f.), E. 4.5.2. 
280  Vgl. anstelle vieler § 35 Abs. 5 PolG AG; Art. 33c Abs. 4 PolG FR; § 15a Abs. 4 

PolG LU; Art. 58e Abs. 4 PolG NE; Art. 21a Abs. 5 PolG VD; § 32e Abs. 4 PolG 
ZH; vgl. auch HANSJAKOB, S. 35. 

281  HANSJAKOB, S. 35. 
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zugängliche Newsgroups davon grds. nicht erfasst.282 Virtuelle Kommunikati-
onsplattformen hingegen, die nur einem beschränkten Benutzerkreis zugänglich 
sind, können sehr wohl unter den Schutzbereich des Art. 13 Abs. 1 BV fallen, 
insbesondere, wenn durch den Einsatz eines Automatisierungsprogramms Daten 
nahezu ohne zeitlichen Abstand zur realen Kommunikation erhoben werden.283  

Eine sicherheitspolizeiliche Überwachung dieser Kommunikationsmittel, welche 
auch Informationen aus dem Privatbereich erfasst, greift somit schwer in das 
Fernmeldegeheimnis der betroffenen Personen ein, weshalb den Anforderungen 
von Art. 36 BV zu genügen ist.284  

 bb) Befugnisnormen für die Überwachung von                         
  Kommunikationsmitteln 

In Bezug auf die gesetzliche Grundlage zur Überwachung von Kommunikati-
onsmitteln erinnerte das Bundesgericht daran, dass die StPO nur auf die Verfol-
gung bereits begangener Straftaten anwendbar ist, zur Vermeidung von Strafta-
ten hingegen die Kantone entsprechende Bestimmungen erlassen oder dann ex-
plizit auf andere Normen � etwa die der StPO � verweisen müssen.285  

Aktuell sehen einige kantonale Polizeigesetze einzig vor, dass im Rahmen der 
Gefahrenabwehr «eine auf Teilnehmeridentifikation und Verkehrsdaten be-
schränkte Überwachung des Fernmeldeverkehrs angeordnet werden [kann], um 
eine vermisste Person zu finden».286 «Als vermisst gilt eine Person, deren Auf-
enthalt von der Polizei als unbekannt festgestellt wird, soweit dringende An-
haltspunkte für eine schwere Gefährdung ihrer Gesundheit oder ihres Lebens be-

                                                 
282  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.3 m.w.H.; vgl. auch 

BGE 126 I 50 ff. (64 ff.), E. 6; RHINOW/SCHEFER, S. 275 f.; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 134 und Fn. 209; zur Achtung des Brief-, Post- 
und Fernmeldeverkehrs vgl. auch Kap. 2/3/VI/1. 

283  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.4.1 f. 
284  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.5; BGE 125 I 96 ff. 

(103), E. 3e; 122 I 182 ff. (193), E. 5; vgl. auch STRASSER, S. 198 f. 
285  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.2; zu den Anforderun-

gen an die gesetzliche Grundlage vgl. auch etwa EGLI, 2012, S. 208 mit Verweis 
auf Urteil des EGMR 27671/95 und 27671/95 vom 30. Juli 1998 i.d.S. Valenzue-
la Contreras gegen Spanien; 11801/85 vom 24. April 1990 i.d.S. Kruslin gegen 
Frankreich. 

286  Art. 31 Abs. 1 PolG FR; vgl. auch etwa Art. 16 Abs. 2 PolG AI; Art. 15a 
PolG AR; Art. 3 Abs. 2 PolG BE i.V.m. Art. 274 StPO (hierzu SCHWEGLER, 
Nr. 114); § 43a PolG BS; § 10a PolG LU; Art. 51 PolG NW; Art. 50bis PolG SG; 
§ 36bis PolG SO; § 42 PolG TG; § 10c PolG ZG; vgl. auch Art. 3 Abs. 1 BÜPF. 
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stehen.»287 Für das Verfahren gelten sinngemäss die Bestimmungen der StPO 
nach Art. 269 ff.288  

Da auf kantonaler Ebene weitere gesetzliche Grundlagen fehlen, sind anderwei-
tige Überwachungen von Kommunikationsmitteln auf kantonaler Ebene grds. 
unzulässig.289 Insbesondere kann hier die polizeiliche Generalklausel nicht als 
Befugnisnorm herbeigezogen werden, fehlt doch klar das Kriterium der Unvor-
hersehbarkeit.290  

Aufgrund der Schwere des Eingriffs in das Fernmeldegeheimnis der betroffenen 
Personen müssten neue Normen zur Überwachung von Kommunikationsmitteln 
eine klare Zweckbindung enthalten. Als genügendes öffentliches Interesse, das 
einen solchen Eingriff rechtfertigen könnte, betrachtet das Bundesgericht etwa 
die Erkennung und Bekämpfung von Amokläufen, Hooliganismus und schweren 
Ausschreitungen bei öffentlich zugänglichen Grossveranstaltungen und Kund-
gebungen, Aufrufen zur Gewalt, zu schweren Sachbeschädigungen mit erhebli-
chem Schadenspotenzial oder zu anderen schweren Rechtsgutverletzungen so-
wie schweren Sexualdelikten, insbesondere an Kindern mittels Kontaktaufnah-
me im Internet.291  

Die Bestimmungen zur Überwachung von Kommunikationsmitteln müssten zu-
dem die Subsidiarität dieser Massnahmen betonen, welche nur zulässig sein 
dürfen, wenn «die Abwehr einer drohenden Gefahr sonst aussichtslos wäre oder 
unverhältnismässig erschwert würde».292  

In der gesetzlichen Grundlage sind des Weiteren effektive Kontrollmechanis-
men vorzusehen.293 Denn es ist zu bedenken, dass solche Überwachungsmass-
nahmen eine Mehrzahl von Personen treffen können, bezüglich welchen mög-
licherweise keinerlei Verdacht auf ein rechtswidriges Verhalten besteht. Ent-
sprechend muss eine unabhängige richterliche Behörde die Überwachung vor-
gängig genehmigen. Nachträglich sind die Betroffenen über die Massnahme zu 
informieren, damit sie wirksamen Rechtsschutz erlangen können.294 Eine nach-

                                                 
287  Art. 31 Abs. 2 PolG FR; vgl. auch Art. 3 Abs. 2 BÜPF; RÉMY, S. 109. 
288  Vgl. etwa § 10c PolG ZG; vgl. auch Art. 3 Abs. 3 BÜPF; RÉMY, S. 109. 
289  STRASSER, S. 201. 
290  Vgl. auch STRASSER, S. 201 f. 
291  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.6 i.V.m. dem aufgeho-

benen § 32f PolG ZH. 
292  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.7.2.2; vgl. hierzu auch 

STRASSER, S. 205. 
293  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.5, 8.7.2.1 und 8.7.2.3.  
294  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.7.2.3 ff.; vgl. hierzu 

auch EGLI, 2012, S. 208 mit Verweis auf das Urteil des EGMR 42250/02 vom 
1. Juli 2008 i.d.S. Calmanovici gegen Rumänien; STRASSER, S. 207 ff. 
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trägliche Benachrichtigung sämtlicher Betroffenen, wie es das Bundesgericht 
verlangt, setzt allerdings voraus, dass diese zuerst identifiziert werden. Dies 
würde nicht nur ein unverhältnismässiger Aufwand für die Behörden bedeuten, 
sondern auch diese Personen unnötig in ihren Persönlichkeitsrechten tangieren, 
verliert ihre Kommunikation doch erst durch die Identifikation ihren anonymen 
Charakter.295 Nach der hier vertretenen Meinung müssen also nur die Personen, 
gegen welche sich die Überwachungsmassnahmen primär gerichtet haben, nach-
träglich informiert werden.296  

2. Polizeilicher!Zwang!der!kantonalen!Polizeikorps 

A) Unmittelbarer!Zwang!als!Ausfluss!des!Gewaltmonopols 

Die eben beschriebenen sicherheitspolizeilichen (Standard-)Massnahmen sind 
vom sicherheitspolizeilichen Zwang abzugrenzen.297 Zum einen bedarf die 
Ausführung der ersten nämlich nicht immer unmittelbaren Zwangs.298 Zum an-
dern kommt der zweite nicht nur im Rahmen sicherheitspolizeilicher Realakte, 
sondern auch etwa zur Durchsetzung rechtskräftiger Verfügungen von Verwal-
tungs- oder Justizbehörden zur Anwendung: Mit anderen Worten dient polizeili-
cher Zwang sowohl der allgemeinen Gefahrenabwehr als auch anderen Aufga-
ben wie der Vollzugshilfe.299 Er ist Ausfluss des staatlichen Gewaltmonopols, 
Mittel, um die Rechtsordnung durchzusetzen und damit für den Bestand des 
Rechtsstaates essentiell.300  

Das Suffix «polizeilich» rechtfertigt sich dennoch, ist es doch im Regelfall die 
Polizei im institutionellen Sinn, welche (als einzige Behörde) zur Ausübung 
des staatlichen Gewaltmonopols und dementsprechend zur Anwendung von 
Zwangsmitteln legitimiert ist.301  

Als «unmittelbar» wird der Zwang hier deshalb bezeichnet, weil er direkte 
Auswirkungen auf die Physe einer Person oder Sache hat.302 Bloss mittelbar wä-

                                                 
295  Ebenso HANSJAKOB, S. 36. 
296  Ebenso HANSJAKOB, S. 36. 
297  LANGENEGGER, S. 141; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 7 und 12. 
298  Vgl. auch KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 23, wonach die Massnahmen mit 

Zwang verbunden sein können, dies aber nicht immer der Fall ist. 
299  GAMMA, S. 40; RAUBER, S. 71; REINHARD, S. 251; TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 12; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 55. 
300  SCHWEGLER, Nr. 135. 
301  REINHARD, S. 251; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 12 ff.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 55; vgl. auch GAMMA, S. 40 Fn. 87; LOBSI-

GER, Grundaufgaben, Nr. 97. 
302  REINHARD, S. 251; SCHWEGLER, Nr. 136; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
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re der Zwang hingegen etwa bei administrativen Rechtsnachteilen und Ord-
nungsbussen.303 

Polizeiliche Gewaltanwendung führt regelmässig zu einem Eingriff in das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 10 Abs. 2 BV.304 Absolut verboten 
sind zwar einzig die Folter sowie jede andere Art grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung.305 In jedem Fall sind aber die 
Anforderungen von Art. 36 BV zu beachten.  

Im schlimmsten Fall kann der Einsatz polizeilicher Zwangsmittel gar den Tod 
eines Menschen bewirken und damit den Schutzbereich des Rechts auf Leben 
tangieren.306 In welchen absoluten Ausnahmefällen die Tötung rechtmässig ist, 
regelt Art. 2 EMRK, auf welchen weiter unten näher eingegangen wird.307 

B) Befugnisnormen!für!die!polizeiliche!Zwangsanwendung 

Aufgrund der teilweise schwerwiegenden Grundrechtseingriffe308 akzentuiert 
sich hier das Bedürfnis nach einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage noch 
stärker als bei den einzelnen sicherheitspolizeilichen Massnahmen.309 Gleichzei-
tig verschärft sich bezüglich der polizeilichen Zwangsanwendung auch die mit 
der gesetzlichen Grundlage verbundene Problematik: Zum einen muss die ge-
setzliche Grundlage die Zwangsanwendung der Rechtssicherheit zuliebe mög-
lichst detailliert regeln.310 Zum andern muss sie aber noch genügend offen for-
muliert sein, um der Sicherheitsbehörde eine einzelfallgerechte Anwendung zu 
ermöglichen sowie gegenüber zukünftigen technischen Neuerungen offen zu 
bleiben.311 Auf diese Spannungslage wird im zweiten Teil dieser Arbeit im Ka-
pitel zum Legalitätsprinzip näher eingegangen.312 

                                                 
Nr. 12. 

303  REINHARD, S. 251; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 12. 
304  KIENER/KÄLIN, S. 137; vgl. hierzu etwa Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 

17. Januar 2008, E. 4.3.3 ff.; zum Recht auf körperliche Unversehrtheit 
vgl. Kap. 2/3/V/3. 

305  Art. 10 Abs. 3 BV; vgl. hierzu Kap. 2/3/V/4. 
306  KIENER/KÄLIN, S. 137; vgl. auch HENSLER, Schusswaffengebrauch, S. 30; zum 

Recht auf Leben vgl. Kap. 2/3/IV. 
307  Vgl. Kap. 2/3/IV/1. 
308  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 55; vgl. auch TROCHSLER-

HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 103. 
309  Vgl. REINHARD, S. 251; ROSSAT-FAVRE, S. 417. 
310  Vgl. REINHARD, S. 251. 
311  Vgl. LANGENEGGER, S. 147; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 55. 
312  Vgl. Kap. 2/2/I/1/C. 
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Einige der neueren Polizeigesetze regeln den polizeilichen Zwang verhältnis-
mässig detailliert, verzichten aber auf eine abschliessende Aufzählung der er-
laubten Zwangsmittel und überlassen deren Regelung teilweise dem Regierungs-
rat.313 Andere Polizeigesetze begnügen sich mit einer allgemeinen Klausel oder 
einer bloss punktuellen Regelung, normieren aber immerhin fast immer den 
Schusswaffengebrauch und teilweise die Fesselung.314 Der Kanton Schaffhausen 
hat die Lösung gewählt, für die Anwendung polizeilichen Zwangs auf das 
Zwangsanwendungsgesetz des Bundes zu verweisen.315 Einige der älteren Poli-
zeigesetze regeln die Anwendung des unmittelbaren Zwangs klar ungenügend, 
weshalb gänzlich auf Verordnungen, Dienstreglemente oder gar die polizeiliche 
Generalklausel zurückgegriffen werden muss.316  

Entsprechend ist das Verhältnismässigkeitsprinzip für die Anwendung polizei-
lichen Zwangs von besonderer Bedeutung. Diesem, sowie insbesondere dessen 
Bedeutung im Bereich der Zwangsanwendung, wird im zweiten Teil dieser Ar-
beit bei der Besprechung der rechtsstaatlichen Grundsätze ein Kapitel gewid-
met.317 

C) Polizeiliche!Zwangsmittel!der!kantonalen!Polizeikorps 

Beispiele möglicher Zwangsmittel sind die Folgenden:318 

Zum einen ist unter Umständen die Anwendung körperlicher Gewalt, also der 
direkte Einsatz von Körperkräften gegen Sachen oder Personen, gerechtfer-
tigt.319 Kommen lediglich die körperlichen Kräfte der Polizeibeamten zum Ein-
satz, handelt es sich hierbei um die mildeste Form der unmittelbaren Zwangs-
anwendung, welche gemäss Verhältnismässigkeitsprinzip zu bevorzugen ist.320 

                                                 
313  Art. 45 ff. PolG BE (hierzu SCHWEGLER, Nr. 137); Art. 31 ff., insbes. Art. 31 

Abs. 3 PolG OW; § 18 ff. PolG TG; § 32 ff., insbes. § 33 Abs. 2 PolG ZG; 
§ 13 ff., insbes. § 13 Abs. 2 PolG ZH; § 5 ff. PolZ ZH; vgl. auch LANGENEGGER, 
S. 147 m.w.H. 

314  Vgl. etwa § 44 ff. PolG AG; Art. 19 PolG AI; Art. 26 ff. PolG AR; Art. 45 ff. 
PolG BE; § 46 ff. PolG BS; Art. 27 ff. PolG GL; Art. 23 ff. PolG GR; Art. 37 
PolG JU; § 20 PolG LU; Art. 44 ff. PolG SG; Art. 31ter und 39 PolG SO; § 20 f. 
PolG SZ; Art. 35 ff. PolG UR; Art. 24 ff. PolG VD; Art. 26 PolG VS. 

315  Art. 24 Abs. 3 PolG SH. 
316  Vgl. GAMMA, S. 40 f.; RAUBER, S. 71; vgl. etwa PolG GE. 
317  Kap. 2/2/III, insbes. 2/2/III/1/C. 
318  Vgl. auch etwa KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 24 f. 
319  LANGENEGGER, S. 141; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 12 und 103; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 55; anstelle vieler Art. 44 Abs. 1 
PolG AG; Art. 23 Abs. 1 PolG GR; § 20 Abs. 1 PolG LU; Art. 55 PolG NE; 
Art. 31 Abs. 1 und 2 PolG OW; § 13 Abs. 1 PolG ZH; § 5 Abs. 1 PolZ ZH. 

320  REINHARD, S. 252; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
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Zu denken ist etwa an das Aufbrechen von Schlössern oder das Festhalten an 
Körperteilen.321 

Zum andern können auch Hilfsmittel zur Anwendung gelangen.322 Dies sind 
Utensilien und Tiere, welche zwar die körperliche Gewalt verstärken, aber noch 
keine ernsthafte Gefahr für Leib und Leben bewirken.323 Mögliche Beispiele 
sind etwa Handschellen, andere Fesselungsmittel, technische Sperren, Augen-
binden oder Diensthunde.324 

Schliesslich können als ultima ratio auch Waffen zum Einsatz kommen.325 Da-
runter fallen etwa Schlag- und Abwehrstöcke, Reizstoffe, Wasserwerfer, nicht 
tödlich wirkende Destabilisierungsgeräte sowie Schusswaffen.326  

Insbesondere Schusswaffen, die direkt gegen Personen eingesetzt werden, kön-
nen zu schweren Verletzungen oder gar Tötungen führen.327 Aber selbst gegen 
Gegenstände gerichtet, etwa gegen die Pneus eines Fluchtfahrzeugs, können sie 
schwerwiegende Konsequenzen zeitigen, mithin auch Dritte gefährden.328 Je 
nach Einsatzform werden das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder gar das 
Recht auf Leben tangiert.329 Die damit verbundenen (Abwehr-)Ansprüche gelten 
nicht absolut, Eingriffe sind allerdings nur unter restriktiven Voraussetzungen 
legitim, setzen etwa eine besonders schwere Straftat bzw. ein entsprechend drin-
gender Tatverdacht voraus. Hierzu kann auf die detaillierten Normierungen und 

                                                 
321  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 106. 
322  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 12 und 103; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 55; vgl. anstelle vieler auch Art. 44 Abs. 1 
PolG AG; Art. 23 Abs. 1 PolG GR; § 20 Abs. 1 PolG LU; § 13 Abs. 1 PolG ZH. 

323  REINHARD, S. 252. 
324  Art. 31 Abs. 2 PolG OW; § 18 Abs. 2 PolG TG; § 5 Abs. 1 lit. a und b, § 6 und 7 

PolZ ZH; zur Fesselung vgl. etwa § 45 PolG AG; Art. 47 PolG BE (und hierzu 
SCHWEGLER, Nr. 141); § 47 PolG BS; vgl. auch RAUBER, S. 73. 

325  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 12 und 103; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 55; vgl. auch Art. 15 i.V.m. Art. 11 ZAG; an-
stelle vieler Art. 46 PolG AG; Art. 48 PolG BE (hierzu SCHWEGLER, Nr. 142 ff.); 
Art. 25 PolG GR; § 21 PolG LU; Art. 56 PolG NE; § 17 PolG ZH. 

326  Art. 31 Abs. 2 PolG OW; § 18 Abs. 2 PolG TG; § 5 Abs. 1 lit. c bis h, § 8 ff. 
PolZ ZH; für weitere Beispiele vgl. etwa TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 108. 

327  Vgl. etwa BAUMGARTNER, NZZ, zu zwei Schusswaffeneinsätzen in der Stadt Zü-
rich im Jahr 2015, welche zu Verletzten führten. 

328  Vgl. BGE 136 I 87 ff. (96), E. 4.2. 
329  BGE 136 I 87 ff. (96), E. 4.2. 
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die Ausführungen in Lehre und Rechtsprechung sowie das unten folgende Kapi-
tel zu den Grundrechten verwiesen werden.330  

In den letzten Jahren wurden durch die Polizeibehörden vermehrt Destabilisie-
rungsgeräte, auch Taser genannt, eingesetzt.331 Diese werden ähnlich gehand-
habt wie Schusswaffen, verursachen bei der Zielperson aber in der Regel keine 
bleibenden Schäden, sondern machen sie durch Verursachung eines Elektro-
schocks für kurze Zeit handlungsunfähig.332 Zwar wird durch die Verwendung 
von Tasern � etwa aufgrund der damit verbundenen Schmerzen � ebenfalls in 
die Grundrechte der Betroffenen eingegriffen. Da der Eingriff aber regelmässig 
leichter sein dürfte als beim Schusswaffengebrauch, ist der Einsatz von Tasern 
unter Beachtung der Regelung zu den Schusswaffen zulässig und mit Blick auf 
das Verhältnismässigkeitsprinzip gar zu fordern, wenn er als milderes Mittel er-
scheint.333 

3. Transparenz!sicherheitspolizeilicher!Massnahmen 

Normalerweise werden die zuvor beschriebenen sicherheitspolizeilichen Stan-
dardmassnahmen nach aussen erkennbar, oft gar in Uniform ausgeführt.334 
Dieser Auftritt nach Aussen ist für das sicherheitspolizeiliche Tätigwerden ent-
scheidend, ja gar von besonderer Wichtigkeit, wenn die Massnahmen mit unmit-
telbarem Zwang verbunden sind.335 Denn nur, wenn der Staat seine Gewalt of-
fen ausübt, wird sein Handeln für den Bürger voraussehbar und berechenbar so-
wie die Möglichkeit geschaffen, im Bedarfsfall gegen entsprechende Massnah-
men Rechtsschutzmittel zu ergreifen.336 Nur so kann sich zwischen Staat und 

                                                 
330  Zu den Normierungen vgl. anstelle vieler Art. 46 PolG AG; Art. 48 PolG BE; 

§ 48 PolG BS; Art. 25 PolG GR; § 21 PolG LU; Art. 56 PolG NE; § 17 PolG ZH; 
zur Lehre vgl. anstelle vieler GAMMA, S. 41 f.; HENSLER, Schusswaffengebrauch, 
S. 29 ff.; REINHARD, S. 253 ff.; SCHWEGLER, Nr. 142 ff.; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 109 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu 
§ 55; sehr ausführlich HUG, S. 1 ff.; zur Rechtsprechung vgl. anstelle vieler 
BGE 136 I 87 ff. (96 f.), E. 4.2; vgl. Kap. 2/3/IV/1. 

331  Vgl. etwa den Artikel in der Berner Zeitung mit dem Titel «Polizisten greifen so 
oft zum Taser wie noch nie.» vom 25. Januar 2015, abrufbar unter 
http://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/Polizisten-greifen-so-oft-zum-
Taser-wie-noch-nie/story/23673351, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

332  SCHWEGLER, Nr. 153. 
333  SCHWEGLER, Nr. 153; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
334  LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 98; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 9. 
335  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 14. 
336  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 123. 
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Bürger ein Vertrauensverhältnis aufbauen, das für das Funktionieren unseres 
rechtsstaatlichen und demokratischen Systems unabdingbar ist.337  

Ausnahmen können teilweise bei den informationell intervenierenden Realak-
ten gerechtfertigt sein: Sicherheitspolizeiliche Datenbearbeitung ist für den Bür-
ger oft nicht erkennbar.338 Besonders gilt dies bei gewissen speziellen Arten der 
Informationsbeschaffung, so etwa der Observation oder dem Einsatz von Über-
wachungsgeräten bzw. verdeckten Ermittlern, welche grds. unentdeckt bleiben 
müssen, soll deren Zweck nicht vereitelt werden.339 Zur Kompensation sind die-
se Massnahmen qualifizierten Voraussetzungen, teilweise gar einer richterlichen 
Kontrolle, unterworfen.340 Zudem müssen die Betroffenen soweit möglich und 
zumutbar nachträglich informiert werden. 

V. Sicherheitspolizeiliche!Massnahmen!auf!!!!!!!
Bundesebene 

1. Sicherheitspolizeiliche!Befugnisse!nach!dem!
Zwangsanwendungsgesetz 

Müssen Bundesbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu polizeilichen Mass-
nahmen oder gar Zwang greifen, so fällt ihre Tätigkeit in den Anwendungsbe-
reich des Zwangsanwendungsgesetzes.341 Dieses regelt allerdings lediglich die 
Voraussetzungen, Formen sowie Art und Weise gewisser polizeilicher (Zwangs-
)Massnahmen, bildet hierfür aber keine Ermächtigungsgrundlage.342 Die Be-
fugnis muss den Behörden vielmehr durch andere (Spezial-)Gesetze erteilt wer-
den.343 Entsprechende Normen finden sich etwa für die Bundesbehörden, welche 
nach dem BWIS gewisse sicherheitspolizeiliche Aufgaben zu erfüllen haben,344 
für das Grenzwachtkorps,345 für Armeeangehörige, welche im Rahmen des As-
sistenzdienstes Polizeiaufgaben übernehmen,346 sowie für die Sicherheitsdienste 

                                                 
337  Vgl. auch TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 124 f. 
338  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 11 und 114 ff. 
339  STRASSER, S. 199; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 10 und 122 ff. 
340  Vgl. STRASSER, S. 199; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 115 ff., ins-

bes. Nr. 132. 
341  Art. 2 Abs. 1 lit. a ZAG. 
342  BOTSCHAFT ZAG, S. 2501; ROSSAT-FAVRE, S. 419. 
343  Art. 7 ZAG; BOTSCHAFT ZAG, S. 2501. 
344  Vgl. etwa Art. 2 Abs. 4 und Art. 5a BWIS. 
345  Vgl. sogleich Kap. 1/3/V/3. 
346  Vgl. sogleich Kap. 1/3/V/2. 
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gewisser Transportunternehmungen347.348 Gemäss Botschaft kann unter Um-
ständen auch die polizeiliche Generalklausel als Rechtsgrundlage dienen.349 

Die Personen innerhalb dieser Behörden, welche die Massnahmen tatsächlich 
ausüben, müssen hierzu speziell ausgebildet sein.350 Wie bereits betont, ist dies 
ein wirksames Mittel, um Machtmissbrauch zu verhindern.351 Die Ausbildung 
muss sich sowohl auf technische als auch auf psychologische, medizinische und 
rechtliche Aspekte beziehen.352 Damit soll gewährleistet werden, dass die poli-
zeilichen Massnahmen und insbesondere der polizeiliche Zwang verhältnis-
mässig ausgeübt werden � ein Grundanliegen des ZAG.353 Entsprechend sieht 
das Gesetz auch vor, dass die sicherheitspolizeiliche Tätigkeit «den Umständen 
angemessen sein», etwa «das Alter, das Geschlecht und de[n] Gesundheitszu-
stand der betroffenen Personen» berücksichtigen muss, und «keine Eingriffe o-
der Beeinträchtigungen nach sich ziehen [darf], die zum angestrebten Ziel in ei-
nem Missverhältnis stehen».354  

Die polizeilichen Massnahmen, welche im ZAG genauer geregelt werden, sind 
das kurzfristige Festhalten von Personen, die Durchsuchung von Personen, 
Räumen und Fahrzeugen sowie die Sicherstellung von Gegenständen.355 Andere 
Standardmassnahmen, wie die Anhaltung und Identitätsfeststellung, Wegwei-
sung oder erkennungsdienstliche Behandlung, fehlen im ZAG. Da auch diese 
grundrechtsrelevant sein können, sollten sie formell-gesetzlich geregelt wer-
den.356 Aktuell sind sie lediglich punktuell und vorwiegend in Weisungen oder 
Verordnungen normiert.357  

Bei den Bestimmungen zum polizeilichen Zwang listet das ZAG körperliche 
Gewalt, Hilfsmittel sowie Waffen auf.358  

Als Form der körperlichen Gewalt sind «Techniken![�],!welche!die!Gesund-
heit der betroffenen Person erheblich beeinträchtigen können, insbesondere 
durch!die!Behinderung!der!Atemwege,![�]!verboten».

359  

                                                 
347  Vgl. Art. 4 BGST; Art. 4 VST. 
348  BOTSCHAFT ZAG, S. 2501 f. 
349  BOTSCHAFT ZAG, S. 2502 f. 
350  Art. 8 ZAG. 
351  ROSSAT-FAVRE, S. 421; vgl. auch etwa Kap. 2/2/I/3/D zu den Bestimmtheitssur-

rogaten. 
352  BOTSCHAFT ZAG, S. 2502. 
353  BOTSCHAFT ZAG, S. 2502 f.; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
354  Art. 9 Abs. 2 und 3 ZAG. 
355  Art. 6 und Art. 19 ff. ZAG; vgl. auch BOTSCHAFT ZAG, S. 2501 und 2506 ff. 
356  LOBSIGER, Bereinigung, S. 407. 
357  LOBSIGER, Bereinigung, S. 407. 
358  Art. 5 ZAG. 
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Als Hilfsmittel sind Handschellen und andere Fesselungsmittel sowie Dienst-
hunde vorgesehen, wobei es dem Bundesrat übertragen wurde, eine abschlies-
sende Liste zu erstellen.360  

Als Waffen dürfen � allerdings nur als letztes Mittel � Schlag- und Abwehrstö-
cke, Reizstoffe, Feuerwaffen sowie nicht tödlich wirkende Destabilisierungsge-
räte eingesetzt werden.361 Der Einsatz von Feuerwaffen ist besonders restrikti-
ven Voraussetzungen unterworfen und im Gegensatz zu den kantonalen Polizei-
gesetzen abschliessend geregelt, darf nämlich einzig erfolgen, «um Personen 
festzunehmen oder ihre Flucht zu verhindern, wenn [zumindest] der dringende 
Verdacht besteht, dass sie eine schwere Straftat begangen haben».362  

Im Gegensatz zur Normierung der Standardmassnahmen scheint diese detaillier-
te Regelung des polizeilichen Zwangs im ZAG zu genügen.363 

2. Sicherheitspolizeiliche!Befugnisse!der!Angehörigen!
der!Armee 

Hinsichtlich der sicherheitspolizeilichen Befugnisse von Armeeangehörigen sind 
drei Situationen auseinander zu halten:  

Erstens verfügt der Bund im Bereich der Armee über ein eigenes Gebiet und hat 
entsprechend in Armeebelangen den sicherheitspolizeilichen Aufgaben selbst 
nachzukommen, etwa Massnahmen zu ergreifen, um «Gefahren für die Sicher-
heit der Armee abzuwehren» und «Störungen der militärischen Ordnung zu be-
seitigen».364 Diesbezüglich stehen der Armee sämtliche «Polizeibefugnisse zu, 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind».365 Diese Generalklausel 
wird in der Verordnung über die Polizeibefugnisse der Armee, kurz VPA, kon-
kretisiert.366  

Die VPA enthält unter anderem eine Aufzählung der möglichen sicherheitspoli-
zeilichen (Zwangs-)Massnahmen.367 Es sind dies die Wegweisung und Fernhal-
tung, Anhaltung und Identitätsfeststellung, Befragung, Durchsuchung von Per-

                                                 
359  Art. 13 ZAG; BOTSCHAFT ZAG, S. 2504. 
360  Art. 14 ZAG; BOTSCHAFT ZAG, S. 2504 f. 
361  Art. 11 Abs. 1 und 15 ZAG. 
362  Art. 11 Abs. 2 ZAG; vgl. auch LANGENEGGER, S. 144. 
363  LOBSIGER, Bereinigung, S. 408. 
364  Art. 1 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. a und b VPA; vgl. BERICHT MALAMA, 

S. 4517 ff.; LANGENEGGER, S. 141 ff.; MÜLLER, innere Sicherheit, S. 464 f.; TRO-

CHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 37. 
365  Art. 92 Abs. 1 MG. 
366  Vgl. LANGENEGGER, S. 141 f.; WIEGANDT, S. 197. 
367  Vgl. auch LANGENEGGER, S. 141 f. 
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sonen und Sachen, Beschlagnahme, vorläufige Festnahme, Anwendung von 
körperlichem Zwang sowie Gebrauch von Feuerwaffen, Reizstoffen sowie nicht 
tödlich wirkenden Destabilisierungsgeräten.368 Aufgrund der weiten Formulie-
rung in Art. 2 VPA kann fast jeder Armeeangehöriger zur Anwendung dieser 
Mittel befugt werden.369 

Die Befugnisse der Armee nach VPA sowie diejenigen der kantonalen Polizei-
korps sind inhaltlich mehrheitlich übereinstimmend, unterscheiden sich aber 
auch in gewissen Punkten: Im Gegensatz zu den Polizeikorps darf die Armee 
Personen auch für länger als 24 Stunden von einem bestimmten Ort fernhal-
ten.370 Hingegen ist etwa die Befugnis zur Durchsuchung von beweglichen Sa-
chen restriktiveren Voraussetzungen unterworfen.371 Die Kompetenz zur Vor-
nahme erkennungsdienstlicher Massnahmen fehlt in der VPA gänzlich, weshalb 
die Armee etwa zur genauen Identitätsabklärung die Dienste der zivilen Polizei 
in Anspruch nehmen muss.372 Dasselbe gilt wohl für körperliche Untersuchun-
gen sowie Durchsuchungen von Wohnungen.373 Mehrheitlich identisch sind 
hingegen die Ermächtigungen zum Schusswaffengebrauch.374  

Zweitens kann die Armee auch zur Unterstützung der kantonalen Polizei-
korps, beispielsweise im Botschaftenschutz oder bei Grossanlässen, aufgeboten 
werden.375 In einer solchen Situation kommt zwar grds. ebenfalls die VPA und 
damit die eben aufgezählten Mittel zur Anwendung.376 Zum einen kann aber das 
VBS anordnen, dass anstelle dieser Vorschriften «die zivilen Vorschriften über 
polizeiliche Zwangsmassnahmen», etwa abweichende kantonale Bestimmungen, 
gelten.377 Zum andern können zur Unterstützung der kantonalen Polizeikorps 
nicht sämtliche Einheiten, sondern � Ausnahmen vorbehalten � lediglich das 
Kommando militärische Sicherheit eingesetzt werden.378 

                                                 
368  Art. 4 und Art. 7 ff. VPA; vgl. ausführlich LANGENEGGER, S. 142 f. 
369  WIEGANDT, S. 190. 
370  LANGENEGGER, S. 150. 
371  LANGENEGGER, S. 150. 
372  LANGENEGGER, S. 150. 
373  LANGENEGGER, S. 150. 
374  LANGENEGGER, S. 152. 
375  HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78; MOHLER, Polizeibestände, S. 67; TIE-

FENTHAL/FISCHER, S. 114 f. 
376  Art. 1 Abs. 3 erster Satzteil VPA. 
377  Art. 6 VPA; vgl. auch Art. 1 Abs. 3 zweiter Satzteil VPA sowie LANGENEGGER, 

S. 143 und Fn. 34. 
378  Art. 2 Abs. 1 und 2 VOD; LANGENEGGER, S. 142 und Fn. 31. 
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Drittens kann die Armee im Inland zugunsten ziviler Behörden des Bundes, 
vorweg des Grenzwachtkorps, Assistenzdienste leisten.379 In einem solchen Fall 
ist das Zwangsanwendungsgesetz des Bundes anwendbar, weshalb auf die ent-
sprechenden Ausführungen des letzten Kapitels verwiesen werden kann.380 

3. Sicherheitspolizeiliche!Befugnisse!der!Angehörigen!
des!Grenzwachtkorps 

Wie bereits erwähnt, werden dem GWK durch das Zollgesetz zum einen eigene, 
originäre sicherheitspolizeiliche Aufgaben zugewiesen.381 Zum andern nimmt es 
aufgrund von Vereinbarungen mit den Kantonen aber auch weitere, delegierte 
sicherheitspolizeiliche Aufträge wahr.382  

Soweit das ZG keine besonderen Bestimmungen enthält, werden die sicherheits-
polizeilichen Massnahmen des Grenzwachtkorps subsidiär durch das ZAG gere-
gelt.383 Ein entsprechender Rückgriff aufs ZAG steht indes kaum zur Diskussi-
on, da die Normierungen in Art. 100 ff. ZG sowie Art. 222 ff. ZV sehr detailliert 
sind.384  

Gemäss diesen Artikeln dürfen die Angehörigen des Grenzwachtkorps etwa Per-
sonen anhalten, befragen, abtasten, körperlich unter- und durchsuchen, deren 
                                                 
379  Vgl. WIEGANDT, S. 124 ff. 
380  Art. 92 Abs. 3bis MG; vgl. LANGENEGGER, S. 143 f. 
381  Vgl. Art. 96 und Art. 100 Abs. 1 ZG; BERICHT SIPOL 2010, S. 5204 und 5206; 

BERICHT USIS II, S. 37 f. und 74 f.; BERICHT USIS III, S. 57 ff.; BERICHT U-
SIS IV, S. 57 ff.; LANGENEGGER, S. 144; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 15; MÜLLER, 
innere Sicherheit, S. 449 f.; RAUBER, S. 27; die Formulierung des Art. 96 ZG soll 
gemäss Botschaft des Bundesrates aus dem Jahr 2015 denn auch angepasst wer-
den, um klar zu stellen, dass das GWK nicht (nur) delegierte, sondern auch ge-
wisse originäre sicherheitspolizeiliche Aufgaben erfüllt (BOTSCHAFT ZG, 
S. 2895). 

382  Vgl. hierzu auch Art. 96 und 97 ZG; BERICHT MALAMA, S. 4564 ff.; BERICHT 

USIS II, S. 75; BERICHT USIS III, S. 59; BERICHT USIS IV, S. 59; FI-

SCHER/TIEFENTHAL, Nr. 1 ff.; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 79; LAN-

GENEGGER, S. 144; LINSI, S. 470 und Fn. 20 m.w.H.; kritisch MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 207; kritisch MOHLER/SCHWEIZER, Nr. 18; vgl. auch MÜLLER, innere 
Sicherheit, S. 450 ff.; kritisch SCHWEIZER, Kompetenzverteilung, S. 189; STEL-

LUNGNAHME GWK, S. 1997 ff.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 38 
und Fn. 63; die Möglichkeit, Vereinbarungen mit den Kantonen abschliessen zu 
können, soll gemäss Botschaft des Bundesrats aus dem Jahr 2015 durch eine An-
passung der Formulierung des Art. 97 ZG ausgedehnt werden (BOTSCHAFT ZG, 
S. 2895 f.). 

383  Art. 100 Abs. 1bis ZG. 
384  Vgl. auch LANGENEGGER, S. 144 ff. 
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Identität (auch mit erkennungsdienstlichen Massnahmen) festhalten, sie abfüh-
ren und vorläufig festnehmen, Beweismittel sichern und vorläufig beschlagnah-
men sowie Fahrzeuge, Behältnisse und Wohnungen durchsuchen.385 Hierzu 
können sie unter Umständen auch Fesselungsmittel, Vorrichtungen zum Anhal-
ten von Fahrzeugen und Personen, akustische und optische Irritationsmittel, 
Wasserwerfer, Diensthunde oder als Waffen Schlag- und Abwehrstöcke, Reiz-
stoffe, Schusswaffen sowie nicht tödlich wirkende Destabilisierungsgeräte ein-
setzen.386 Eine Wegweisungs- und Fernhaltebefugnis im eigentlichen Sinne fehlt 
in den Bestimmungen, auch ist etwa die Kompetenz zur Durchsuchung von be-
weglichen Sachen und insbesondere von Wohnungen im Vergleich zu den kan-
tonalen Polizeikorps deutlich eingeschränkt.387 Letzteres gilt ebenso für den 
Schusswaffengebrauch des GWK, welcher abschliessend geregelt ist.388 

4. Sicherheitspolizeiliche!Befugnisse!des!Nachrichten-
dienstes 

Wie bereits erwähnt,389 kommt insbesondere dem Nachrichtendienst des Bundes 
der Auftrag zu, die Bedrohungslage der Schweiz laufend zu analysieren, beson-
ders auf «Gefährdungen durch Terrorismus, verbotenen Nachrichtendienst, ge-
walttätigen Extremismus und Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen» ein 
Augenmerk zu haben und die betreffenden Informationen aufzuarbeiten.390  

In der Regel geht es dabei nicht um die Abwehr von konkreten Gefahren oder 
die Beseitigung von Störungen, sondern vielmehr darum, im Vorfeld solche Ge-
fahren überhaupt erkennen und rechtzeitig vor ihnen warnen zu können.391 Be-
sonders zur Verhinderung von terroristischen Aktivitäten sind Informationen er-
forderlich, welche bereits vor Bestehen einer konkreten Gefahr oder des Ver-

                                                 
385  Art. 100 ff. ZG, Art. 222 ff. ZV. 
386  Art. 106 Abs. 2 lit. a ZG i.V.m. Art. 227 ZV. 
387  LANGENEGGER, S. 150. 
388  LANGENEGGER, S. 152. 
389  Vgl. Kap. 1/2/IV/2/B/c. 
390  Vgl. das BWIS, insbes. Art. 2 Abs. 1 und Abs. 4 lit. a und b, Art. 5 Abs. 1 lit. a, 

Art. 10 und 10a BWIS; vgl. des Weiteren das ZNDG, insbes. Art. 1 lit. b ZNDG; 
die ISV-NDB, insbes. Art. 1 lit. b, Art. 3 Abs. 2 lit. a und b, Art. 25 ff. ISV-NDB; 
vgl. auch BERICHT MALAMA, S. 4496 und 4500; BERICHT USIS II, S. 52; BERICHT 

USIS III, S. 86; HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 78; RAUBER, S. 26; SCHWEI-

ZER/MOHLER, SGK, N 18 zu Art. 57 BV; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 39 und Fn. 66; vgl. zur rechtlichen Stellung des NDB CUPA, Nr. 33 ff. 
m.w.H. 

391  BERICHT BWIS, S. 7. 
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dachts auf eine Straftat erhoben werden müssen.392 Nur in beschränktem Masse 
handelt es sich bei dieser Informationsbeschaffung durch den Nachrichtendienst 
um eine sicherheitspolizeiliche Tätigkeit, weshalb an dieser Stelle lediglich kurz 
auf seine Befugnisse eingegangen wird: 

Die aktuellen Befugnisse des Schweizerischen Nachrichtendienstes erscheinen 
im Vergleich zu den meisten europäischen Geheimdiensten als sehr stark � nach 
weit verbreiteter Meinung als zu stark � eingeschränkt.393 Er kann im Wesent-
lichen lediglich öffentlich zugängliche Quellen auswerten, Auskünfte einholen 
und in Behördenakten Einsicht nehmen, sowie verdächtige Personen an öffentli-
chen und allgemein zugänglichen Orten auch mittels Bild- und Tonaufzeichnun-
gen überwachen.394 Für weitergehende Massnahmen, etwa für die Überwachung 
privater Gebäude oder Kommunikationsmitteln wie Telefonaten und E-Mails, 
sowie für den Einsatz von Ortungsgeräten, fehlt ihm hingegen die gesetzliche 
Grundlage.  

Insbesondere aufgrund der terroristischen Ereignisse der letzten Jahre scheint 
sich das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu ändern: Heute wird der Ruf 
nach mehr Sicherheit, nach mehr Prävention und damit nach mehr Intervention 
durch den Staat immer wie stärker.395 In den USA folgten auf die Anschläge 
vom 11. September 2001 der «Patriot Act», in Europa werden nach Angriffen 
auf das Satiremagazin Charlie Hebdo sowie einen jüdischen Supermarkt im Ja-
nuar 2015 die Rufe laut, Gesetze zu verschärfen und etwa im grossem Umfang 
Flugpassagierdaten zu sammeln.396 Auch in der Schweiz sollen dem Geheim-
dienst mehr Mittel in die Hand gegeben werden, da seine bisherigen Befugnisse 
etwa nach Einschätzung des Bundesrates nur bedingt ausreichen, damit der 
Nachrichtendienst seine Aufgabe erfüllen kann.397  

Das neue Nachrichtendienstgesetz, das vom Parlament bereits verabschiedet 
wurde, aufgrund eines Referendums aber frühestens Mitte 2017 in Kraft treten 
dürfte, würde dem Nachrichtendienst deutlich mehr Befugnisse einräumen.398 

                                                 
392  BERICHT BWIS, S. 8; CUPA, Nr. 25 ff. m.w.H. 
393  Vgl. etwa BOTSCHAFT NDG, S. 2116 ff., 2120 ff. und 2162. 
394  Vgl. Art. 14 Abs. 2 BWIS; zur bisherigen Ausrichtung des Nachrichtendienstes 

vgl. auch etwa SCHWEIZER, Staatsschutz, S. 124 ff. 
395  DENNINGER, Prävention, S. 222 ff.; vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 17; PFANDER, 

S. 28 f.; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4; SUTTER, Naturgefahren, 
S. 178. 

396  Vgl. auch BRAND, NZZ; ISRAEL, Tagesanzeiger. 
397  BOTSCHAFT NDG, S. 2162, vgl. auch BRAND, NZZ; RUDIN, S. 128. 
398  Siehe zum aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens http://www.vbs.admin. 

ch/internet/vbs/de/home/themen/ndb/uebersicht.html, zuletzt besucht am 
30. März 2016. 
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Er dürfte mitunter � unter Vorbehalt einer Genehmigung durch das Bundesver-
waltungsgericht399 � verdächtige Personen auch in privaten Räumlichkeiten ob-
servieren, Kommunikationsmittel überwachen und etwa in Computer eindrin-
gen.400  

Diese Ausweitung der nachrichtendienstlichen Befugnisse des Bundes wird ver-
schiedentlich � nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch aus juristischer 
Perspektive � kritisch betrachtet. Die Juristen bemängeln unter anderem, für ein 
Nachrichtendienstgesetz mit diesem Inhalt fehle eine genügende verfassungs-
rechtliche Grundlage.401 Zudem sei dessen Zweck nicht mehr klar begrenzt, was 
zu einem zu weiten Aufgabenbereich führe und Eingriffe in die Grundrechte der 
Bürger in viel zu weitem Umfang � weit über den eigentlichen Staatsschutz hin-
aus � ermögliche.402  

Dass die neuen Massnahmen des Nachrichtendienstgesetzes die Freiheitsrechte 
der Bürger im gegebenen Fall stark tangieren können, ist wohl unbestritten.403 
Da sie nach weit verbreiteter Ansicht aber auch deren Sicherheit zuträglich wä-
ren, werden sich die Diskussionen und schliesslich der Volksentscheid im Rah-
men der kommenden Abstimmung im Spannungsfeld zwischen Sicherheit und 
Freiheit bewegen, wie es zuvor bereits dargestellt wurde.404 

  

                                                 
399  Vgl. zur Kontrolle des Nachrichtendienstes des Bundes nach dem Nachrichten-

dienstgesetz ausführlich GERTSCH, S. 127 ff. 
400  Art. 26 ff. NDG; BOTSCHAFT NDG, S. 2107, 2113, 2161 ff., SCHWEIZER, Staats-

schutz, S. 127. 
401  A.M. allerdings der Bundesrat, vgl. etwa BOTSCHAFT NDG, S. 2228 f. 
402  SCHWEIZER, Staatsschutz, S. 127 ff.; vgl. hierzu auch ausführlich SIGRIST, insbes. 

S. 202 ff. zur Verhältnismässigkeit von Massnahmen des Staatsschutzes; vgl. des 
Weiteren GERTSCH, S. 136 f., wonach das neue Nachrichtendienstgesetz bezüg-
lich der Kontrolle des Nachrichtendienstes gar gewisse Verbesserungen mit sich 
bringt, diese aber die sehr starke Ausweitung des Aufgabenbereichs sowie der 
Kompetenzen des Nachrichtendienstes kaum kompensieren können. 

403  Vgl. ausführlich die Diss. von CUPA zur Tätigkeit des NDB und den Rechts-
schutzmöglichkeiten gegen dessen Überwachungsmassnahmen. 

404  Vgl. Kap. 1/2/II/3; vgl. hierzu RUDIN, S. 128 ff. und die bei ihm erwähnten Bei-
träge. 
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VI. Sicherheitspolizeiliche!Massnahmen!privater!Si-
cherheitsdienste 

1. Gefahrenabwehr!durch!private!Sicherheitsdienste 

Wie bereits ausgeführt wurde, scheint das Sicherheitsbedürfnis der Bürger in 
den letzten Jahren stetig zu wachsen, wodurch sich auch die Schutzansprüche an 
den Staat mehren.405 Etwa angesichts einer Zunahme politischer, kultureller und 
sportlicher Grossanlässe sowie neuartigen Gefahrenlagen steigen die Anforde-
rungen an die sicherheitspolizeilichen Einsätze.406 Verbunden mit begrenzten 
staatlichen Ressourcen im Sicherheitsbereich � insbesondere zu tiefen Polizeibe-
ständen � führt dies zur Notwendigkeit, neben den Polizeikorps weitere staatli-
che Akteure mit Aufgaben der Gefahrenabwehr zu betrauen.407 In jüngerer Zeit 
werden aber auch vermehrt die Dienste privater Sicherheitsfirmen bean-
sprucht.408  

Noch im Jahr 2005 stellte der Bundesrat fest, elf Kantone würden keine Bewilli-
gungspflicht für private Sicherheitsunternehmen vorsehen.409 In den folgenden 
Jahren scheinen die Kantone ihre Polizeigesetze aber mehrheitlich revidiert und 
um entsprechende Bestimmungen ergänzt zu haben.410 Einen Einfluss dürften 
etwa die Vorarbeiten und der Erlass eines Konkordats der KKJPD gehabt haben, 
welches vor allem die Bewilligungsverfahren, Pflichten und Strafen für private 
Sicherheitsdienste vereinheitlichen soll.411 Sobald die Kantone diesem beitreten, 
benötigen Sicherheitsdienstleister auf ihrem Kantonsgebiet eine Bewilligung, 
die von der Erfüllung persönlicher und fachlicher Voraussetzungen abhängt und 
auf dem ganzen Konkordatsgebiet gilt.412 

                                                 
405  RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4; vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 17; 

PFANDER, S. 28 f.; SUTTER, Naturgefahren, S. 178. 
406  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 1; LIENHARD, Auslagerung, S. 425. 
407  HENSLER, Zusammenarbeit, S. 501 f.; LIENHARD, Auslagerung, S. 425; MOHLER, 

Polizeibestände, S. 63 ff. 
408  LIENHARD, Auslagerung, S. 425. 
409  BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 662. 
410  Vgl. etwa § 57 ff. PolG AG; § 48 ff. PolG BL; Art. 40 ff. PolG GL; Art. 41 ff. 

PolG OW; Art. 27 PolG SH; § 45 PolG SO; § 5 PolG TG; Art. 59 ff. PolG UR; 
nach wie vor verlangen aber etwa das PolG SZ, PolG ZG und PolG ZH (vgl. § 49 
und hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3819) keine Bewilligungspflicht. 

411  Vgl. LANGENEGGER, S. 149. 
412  Vgl. JAAG/RÜSSLI, Nr. 3819a; Art. 4 ff. PolK PS; vgl. auch 

http://www.kkjpd.ch/de/themen/private-sicherheitsunternehmen, zuletzt besucht 
am 30. März 2016, wo u.a. die Ratifikationsliste publiziert wird. 
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Auftraggeber privater Sicherheitsdienste sind überwiegend private Unterneh-
men und Privatpersonen, vermehrt aber auch öffentliche Gemeinwesen, etwa 
Gemeinden mit knappen finanziellen Mitteln.413 Beispiele für solche Auslage-
rungen sind einfache Kontrollfahrten, Hilfseinsätze bei Grossanlässen, Sicher-
heitswahrung im öffentlichen Transportwesen und bei Gefangenentranspor-
ten.414 Die Anzahl der in den verschiedenen Kantonen bewilligten bzw. tätigen 
Sicherheitsdienste ist beträchtlich, was auf deren mittlerweile grosse Bedeutung 
hinweist.415 

Eine sicherheitspolizeiliche Aufgabenerfüllung durch Private wird in der Lehre 
kritisch betrachtet. Bedenklich stimmt insbesondere ein Blick auf die Sicher-
heitswahrung als notwendige Staataufgabe, die Versorgungssicherheit, das staat-
liche Gewaltmonopol, die Besonderheiten polizeilichen Handelns, den Grund-
rechtsschutz sowie die demokratische Kontrolle.416  

Heikel ist im Speziellen, dass die Auslagerung an private Sicherheitsdienste auf 
Bundes- und kantonaler Ebene unterschiedlich, teilweise noch lückenhaft gere-
gelt ist.417 Entsprechend heterogen � bzw. überhaupt nicht � normiert sind zu-
dem die Befugnisse der privaten Sicherheitsdienste, wobei zwei Situationen aus-
einandergehalten werden müssen: Zum einen können diese Firmen zur privaten 
Gefahrenabwehr herangezogen werden (Kap. 1/3/VI/2).418 Zum andern kann 
ihnen aber, wie erwähnt, auch der Staat gewisse sicherheitspolizeiliche Aufga-
ben übertragen (Kap. 1/3/VI/3).419 

  

                                                 
413  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 1. 
414  LIENHARD, Auslagerung, S. 425. 
415  Vgl. anstelle vieler etwa die Liste des Kantons Aargau, abrufbar unter 

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dvi/dokumente_5/kapo_1/sicherheit___
ordnung_1/siwas_sidi/Liste_SiDi_Internet_20160118.pdf, oder des Kantons 
Thurgau auf 
http://www.kapo.tg.ch/xml_42/internet/de/application/d5382/f6039.cfm, je zu-
letzt besucht am 30. März 2016. 

416  BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 651 ff.; LIENHARD, Auslagerung, ins-
bes. S. 426 ff.; vgl. auch die Dissertation von GAMMA; KÄ-

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 1 ff. und 49 ff.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 40. 
417  LANGENEGGER, S. 148; LIENHARD, Auslagerung, S. 431. 
418  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 2 und 33 ff.; LANGENEGGER, S. 148; LIEN-

HARD, Auslagerung, S. 429. 
419  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 1 ff. und 49 ff.; LANGENEGGER, S. 148; LI-

ENHARD, Auslagerung, S. 425 ff. 
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2. Befugnisse!privater!Sicherheitsdienste!im!Rahmen!
der!Jedermannsrechte 

Werden private Sicherheitsdienste nicht zur Erfüllung einer öffentlichen Aufga-
be, sondern eines privaten Auftrags tätig, etwa zum nächtlichen Schutz des Fab-
rikareals eines privaten Unternehmens, so müssen sie sich im gewohnten zivil- 
und strafrechtlichen Rahmen bewegen und haben nicht mehr Rechte, als jede 
andere Privatperson.420  

Zum einen darf ihnen etwa das Hausrecht übertragen werden, welches einer-
seits die Entscheidung beinhaltet, wer sich in bestimmten Räumen aufhalten 
darf, und andererseits zu entsprechenden Hausverweisen und -verboten ermäch-
tigt.421  

Zum andern kommen den privaten Sicherheitsfirmen gewisse Jedermannsrech-
te zu. So sind sie zu reinen Präventivtätigkeiten befugt, welche nicht in die per-
sönliche Freiheit Dritter eingreifen � beispielsweise Streifenfahrten in Wohn-
quartieren sowie Beobachtungen � und dürfen Meldungen an die staatlichen Si-
cherheitsorgane machen.422  

Ausnahmsweise haben sie durch die Rechtfertigungsgründe des StGB (Notwehr, 
Notstand), das Recht zur vorläufigen Festnahme nach Art. 218 StPO oder durch 
zivilrechtliche Selbsthilferechte, wie den Besitzesschutz nach Art. 926 ZGB o-
der die Befugnis zu Abwehr von Gefahr und Schaden nach Art. 701 ZGB, be-
schränkte Gewaltbefugnisse.423 

  

                                                 
420  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 33; LIENHARD, Auslagerung, S. 429; LIEN-

HARD/HÄSLER, Nr. 38; SCHWEGLER, Nr. 57. 
421  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 34; RAUBER, S. 117 ff.; vgl. auch Art. 10 

Abs. 2 lit. c PolK PS. 
422  BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 649; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, 

S. 33; LANGENEGGER, S. 148; LIENHARD, Auslagerung, S. 429. 
423  BERICHT PRIVATE SICHERHEITSFIRMEN, S. 649; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, 

S. 33; LANGENEGGER, S. 148; LIENHARD, Auslagerung, S. 429; MOHLER, Ge-
waltmonopol, S. 159; RAUBER, S. 107 ff.; SCHWEGLER, Nr. 57; vgl. auch Art. 10 
Abs. 2 PolK PS. 
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3. Befugnisse!privater!Sicherheitsdienste!im!Rahmen!
der!Auslagerung!sicherheitspolizeilicher!Aufgaben 

A) Zulässigkeit!und!Schranken!der!Auslagerung!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeilicher!Aufgaben 

Gemäss! Bundesverfassung! können! «Verwaltungsaufgaben! [�]! durch! Gesetz!

Organisationen![�]!des!privaten!Rechts!übertragen!werden».
424 Ähnliche Best-

immungen finden sich auch in kantonalen Verfassungen. Etwa die aargauische 
sieht vor, dass «ausnahmsweise [�] auch privatrechtliche Organisationen mit 
der Erfüllung solcher Aufgaben betraut werden [können], sofern der Rechts-
schutz der Bürger und die Aufsicht durch den Regierungsrat sichergestellt 
sind».425 Da sich keine Bestimmungen finden, welche eine Auslagerung im Si-
cherheitsbereich ausdrücklich untersagen, ist eine Übertragung sicherheitspoli-
zeilicher Aufgaben an private Sicherheitsdienste im Grundsatz zulässig.426  

Aus rechtsstaatlicher Sicht sind ihr aber doch gewisse Schranken gesetzt: So 
muss sich eine Auslagerung grds. immer auf eine genügende gesetzliche Grund-
lage und ein öffentliches Interesse stützen können.427 Da private Sicherheits-
dienste durch die Auslagerung gewisse staatliche Befugnisse erhalten, gelten für 
sie zudem die rechtlichen Rahmenbedingungen des Staates.428 Folglich sind der 
Grundrechtsschutz, Aufsichtsmechanismen und demokratische Kontrolle sowie 
ein funktionierendes Rechtsschutz- und Haftungssystem zu gewährleisten.429 Je 
stärker die Grundrechte von Bürgern tangiert werden, desto grösser sind die An-
forderungen an die übrigen Kontrollmechanismen und entsprechend kleiner der 
Spielraum, gewisse Aufgaben an private Sicherheitsdienstleister auszulagern.430  

Zulässig ist wohl die Auslagerung rein präventiver Tätigkeiten, wie die Bera-
tung über Einbruchsschutz, reine Patrouillendienste und Kontrolltätigkeiten.431 
In beschränktem Umfang dürfen auch Wegweisungs- und Fernhaltemassnahmen 

                                                 
424  Art. 178 Abs. 3 BV. 
425  § 93 Abs. 3 Satz 2 KV AG. 
426  Vgl. LIENHARD/HÄSLER, Nr. 40; RAUBER, S. 148 f. m.w.H. 
427  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 60 ff. und 119; LIENHARD, Auslagerung, 

S. 430 ff. 
428  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 62; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 38. 
429  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 60 ff. und 119; LIENHARD, Auslagerung, 

S. 430 ff. 
430  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 93 und 119; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 40. 
431  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 120. 
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sowie etwa Gefangenentransporte von privaten Sicherheitsdiensten durchgeführt 
werden, sofern sie ohne Zwangsanwendung auskommen.432  

Insbesondere wenn man bedenkt, dass der Rechtsschutz in Bezug auf sicher-
heitspolizeiliche Realakte oft ungenügend ist,433 erscheint es hingegen grds. un-
zulässig, sicherheitspolizeiliche Massnahmen auszulagern, die mit Zwang ver-
bunden sind und entsprechend zu teilweise starken Grundrechtseingriffen füh-
ren.434 Hinsichtlich der Gewaltanwendung dürfen privaten Sicherheitsfirmen 
nach der hier vertretenen Auffassung nämlich grds. nicht mehr Rechte zukom-
men, wie jeder anderen Privatperson.435 Zudem darf ihnen nur beschränkt die 
Macht übertragen werden, darüber zu entscheiden, gegen wen, auf welche Art 
und aus welchem Grund Massnahmen, möglicherweise gar Zwangsmassnah-
men, ausgeübt werden.436  

Für die Zulässigkeit der Übertragung gewisser sicherheitspolizeilicher Aufträge 
sowie die tatsächlichen Befugnisse privater Sicherheitsdienste im Rahmen von 
Auslagerungen sind allerdings die Rechtsgrundlagen des auftragserteilenden 
Gemeinwesens entscheidend. Und diese Rechtsgrundlagen auf kantonaler so-
wie Bundesebene sehen teilweise eben solche Zwangsbefugnisse vor (Kap. 1/3/ 
VI/B). Ohne gesetzliche Grundlage, welche ausdrücklich die Übertragung ho-
heitlicher Befugnisse ermöglicht, stehen privaten Sicherheitsfirmen allerdings 
(wie jeder anderen Privatperson) lediglich die Jedermannsrechte zu, wie sie im 
letzten Kapitel dargelegt wurden.437 

B) Regulierung!der!Auslagerung!sicherheitspolizeilicher!
Aufgaben 

a) Regulierung auf kantonaler Ebene 

Die kantonalen Bestimmungen zur Übertragung sicherheitspolizeilicher Aufga-
ben an private Dienstleister sind uneinheitlich.438 Viele Kantone sehen auf Ge-

                                                 
432  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 120. 
433  Vgl. Kap. 2/4/III. 
434  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 120; LIENHARD, Auslagerung, S. 433; MOH-

LER, Gewaltmonopol, S. 159 m.w.H.; vgl. auch Art. 10 Abs. 2 lit. f PolK PS, wo-
nach private Sicherheitsdienstleister bei der Wahrnehmung übertragener Staats-
aufgaben (lediglich) Eingriffe von untergeordneter Bedeutung vornehmen dürfen. 

435  Vgl. auch LANGENEGGER, S. 149; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 40; vgl. zu den Jeder-
mannsrechten Kap. 1/3/VI/2. 

436  MOHLER, Polizeibestände, S. 67; MOHLER, Gewaltmonopol, S. 156 und 160. 
437  Vgl. auch LANGENEGGER, S. 149; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 40; vgl. Kap. 1/3/VI/2. 
438  Vgl. KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 49. 
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setzesebene lediglich vor, dass letzteren keine hoheitlichen Befugnisse übertra-
gen werden können.439  

Andere Kantone schliessen sich dem Grundsatz ebenfalls an, dass polizeiliche 
(Zwangs-)Massnahmen den Polizeibeamten vorbehalten bleiben, erlauben aber 
ausdrücklich die Auslagerung einzelner Aufgaben wie den Transport von Ge-
fangenen440 oder verkehrspolizeiliche Tätigkeiten441.442 Solche Übertragungen 
und die damit verbundenen Rechte und Pflichten müssen dabei jeweils in einem 
Vertrag geregelt werden und die Privaten «Gewähr für die einwandfreie Erfül-
lung der übertragenen Aufgaben bieten».443  

Eine dritte Gruppe von Kantonen sieht eine in Bezug auf die Aufgabenart un-
eingeschränkte Möglichkeit der Übertragung an Dritte vor.444 Vorausgesetzt 
wird lediglich, dass die Dritten «die dafür notwendigen Voraussetzungen erfül-
len»! und! die! «Aufgabenübertragung! [�]!mit! den! damit! verbundenen!Rechten!

und Pflichten in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag» geregelt wird.445  

Eine letzte Gruppe regelt die Übertragung sicherheitspolizeilicher Aufgaben an 
Private auf Gesetzesstufe hingegen überhaupt nicht.446 In diesem Fall erscheint 
eine Übertragung von Aufgaben des Gewaltmonopols mangels gesetzlicher 
Grundlage ausgeschlossen.447 Es bleibt hingegen möglich, für andere polizeili-
che Aufgaben, welche keine Zwangsanwendung erfordern und als reine Hilfstä-
tigkeiten angesehen werden können, Private beizuziehen. Zu denken ist etwa an 
die Bewachung eines Pausenplatzes oder die Verkehrsregelung.448 

b) Regulierung auf Bundesebene 

Inwiefern und in welchem Rahmen auf Bundesebene private Sicherheitsunter-
nehmen sicherheitspolizeiliche Aufgaben übernehmen dürfen, wird durch die 

                                                 
439  Vgl. etwa § 27 Abs. 1 PolG AG; Art. 43 Abs. 2 PolG GL; Art. 12 Abs. 2 PolG 

NE; Art. 59 Abs. 2 PolG UR; § 3 PolG ZG. 
440  Art. 7 Abs. 1 i.V.m. Art. 17 PolG OW; Art. 20 Abs. 2 PolG SG; § 5 PolOG ZH. 
441  Art. 22 Abs. 1 PolG AI; § 52 PolG BL; Art. 20 Abs. 1 PolG SG. 
442  Vgl. auch KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 49. 
443  Art. 22 Abs. 2 und 3 PolG AI; § 52 PolG BL; § 5 PolOG ZH. 
444  Art. 34 PolG GR; § 68 Abs. 2 PolG BS; vgl. auch § 28 PolG LU, wo in Abs. 3 

aber Aufträge, die polizeiliche (Zwangs-)Massnahmen bedingen, ausgenommen 
werden. 

445  Art. 34 Abs. 1 und 2 PolG GR. 
446  Vgl. etwa PolG FR; PolG JU; PolG SZ; vgl. auch PolG SO, welches aber in § 45 

Abs. 2 vorsieht, dass eine Bewilligung keine hoheitlichen Befugnisse verleiht. 
447  Vgl. etwa SCHWEGLER, Nr. 60 für den Kanton Bern. 
448  Vgl. etwa SCHWEGLER, Nr. 60. 
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jeweiligen Spezialgesetze geregelt.449 So sieht etwa das BWIS in Art. 22 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 2 vor, dass der Bundesrat «für den Schutz der Behörden und der 
Gebäude des Bundes sowie der Personen und Gebäude, für welche der Bund 
völkerrechtliche Schutzpflichten erfüllen muss», auch «private Schutzdienste 
einsetzen» darf.  

Wie in allen Situationen, in denen Private von Bundesbehörden zur Aufgabener-
füllung beigezogen werden, fällt diese Auslagerung in den Geltungsbereich des 
ZAG.450 Bei gültiger Aufgabenübertragung kommen den privaten Sicherheits-
diensten somit grds. die gleichen Befugnisse nach Art. 5 und 6 ZAG zu, wie sie 
bereits für die sicherheitspolizeilichen Bundesbehörden erläutert wurden.451 Ins-
besondere deshalb scheint etwa die Regelung in Art. 22 Abs. 2 BWIS ungenü-
gend zu sein. Er sollte die genauen Tätigkeitsbereiche und Befugnisse, Grundan-
forderungen sowie Rahmenbedingungen der Einsätze privater Sicherheitsunter-
nehmen genau regeln sowie Aspekten wie der Aufsicht und Kontrolle durch den 
Staat, dem Rechtsschutz sowie der Staatshaftung genügend Rechnung tragen.452  

c) Fazit: Uneinheitliche Regulierungen 

Eine Übertragung sicherheitspolizeilicher Aufgaben muss ausreichend reguliert 
werden. Insbesondere ist Aspekten wie der Grundrechtsbindung, Aufsicht und 
Staatshaftung, sowie dem Rechtsschutz genügend Rechnung zu tragen. Zudem 
sind die genauen Tätigkeitsbereiche und Befugnisse, Grundanforderungen sowie 
Rahmenbedingungen der Einsätze genau zu normieren.453 Denn speziell die hier 
relevanten Befugnisse privater Sicherheitsdienste richten sich im Rahmen von 
Auslagerungen nach den Rechtsgrundlagen des auftragserteilenden Gemeinwe-
sens.454 

Die bestehenden Regelungen hinsichtlich Zulässigkeit, Voraussetzungen, Moda-
litäten und Schranken der Übertragung sicherheitspolizeilicher Aufgaben sind 
sehr uneinheitlich, weshalb diesbezüglich starke Unsicherheiten bestehen.455 
Übereinstimmung besteht einzig darin, dass dabei jeweils nicht die Aufgabe als 
Ganzes, sondern ausschliesslich deren Erfüllung privatisiert wird, die Gewähr-

                                                 
449  Vgl. auch KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 52 ff.; LANGENEGGER, S. 148; LI-

ENHARD, Auslagerung, S. 430 f. 
450  Art. 2 Abs. 1 lit. e ZAG. 
451  Vgl. KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 53; LANGENEGGER, S. 148; LIENHARD, 

Auslagerung, S. 430; kritisch MOHLER, Gewaltmonopol, S. 159. 
452  LOBSIGER, Bereinigung, S. 411. 
453  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 120; LIENHARD, Auslagerung, S. 432 f. 
454  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 1 ff. und 49 ff.; LANGENEGGER, S. 148; LI-

ENHARD, Auslagerung, S. 425 ff. 
455  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 118. 
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leistungsverantwortung also beim Staat verbleibt.456 Im Bereich der Auslage-
rung sicherheitspolizeilicher Aufgaben scheint also nicht nur auf kantonaler, 
sondern auch auf Bundesebene gesetzgeberischer Handlungsbedarf zu beste-
hen.457 

VII. Fazit:!Unvollständige!und!uneinheitliche!Rege-
lung!sicherheitspolizeilicher!Massnahmen 

Die Kantone verfügen zwar mittlerweile alle über ein Polizeigesetz, welches die 
Standardmassnahmen und den polizeilichen Zwang mehr oder weniger detail-
liert regelt. Insbesondere die Normierung des Zwangs ist aber teilweise noch 
unbefriedigend458 und auch die Standardmassnahmen werden in gewissen, ins-
besondere Westschweizer Polizeigesetzen, vereinzelt nur lückenhaft dargestellt. 
Es gehört mithin zu den Schutzpflichten des Staates, sicherheitspolizeiliche Tä-
tigkeiten zu normieren, die das Leben gefährden können. Zu denken ist in erster 
Linie an genügende Bestimmungen zum Schusswaffengebrauch, aber auch etwa 
eine Regulierung des Einsatzes von Tränengas oder der Anwendung des Würge-
griffs ! eine Lücke in den Schweizer Polizeigesetzen.

459 

Des Weiteren sind sich die entsprechenden bundesrechtlichen sowie kantonalen 
Normen zwar inhaltlich teilweise ähnlich, unterscheiden sich hingegen noch 
stark im Wortlaut und Aufbau. Hier besteht also ein gewisser Bedarf an Harmo-
nisierung, wobei dieser nur beschränkt zentral, durch ein Bundesgesetz, gedeckt 
werden sollte: Dass sich 26 Kantone mit der Normierung sicherheitspolizeili-
chen Handelns beschäftigen müssen, hat nämlich durchaus Vorteile, fördert es 
doch die Innovation, die Entwicklung neuer Ideen hinsichtlich einer sinnvollen 
Regulierung. Zudem können kantonale (Polizei-)Gesetze im Gegensatz zu jenen 
auf Bundesebene zumindest beschränkt durch das Bundesgericht überprüft wer-
den, was einer guten Normierung ebenfalls zuträglich ist. 

Die gegenwärtige Unvollständigkeit und Uneinheitlichkeit der sicherheitspoli-
zeilichen (Befugnis-)Normen ist aber sowohl der Rechtssicherheit der betroffe-

                                                 
456  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 49 und 118; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 39. 
457  LOBSIGER, Bereinigung, S. 412; vgl. auch MOHLER, Gewaltmonopol, S. 159 f. 
458  Vgl. etwa PÉTERMANN, S. 391 f.; ROSSAT-FAVRE, S. 417. 
459  Urteil des EGMR 44827/08 vom 16. Juli 2013 i.d.S. Abdullah Ya"a u.a. gegen 

die Türkei, Nr. 43; 22746/03 vom 9. November 2009 i.d.S. Ölmez u.a. gegen die 
Türkei, Nr. 63 ff.; 50385/99 vom 20. Dezember 2004 i.d.S. Makaratzis gegen 
Griechenland, Nr. 58 ff.; vgl. auch etwa BGE 136 I 87 ff. (94 ff.), E. 4; EGLI, 
2015, S. 64; EGLI, 2012, S. 203; ausführlich und m.w.H. PÉTERMANN, S. 222 ff. 
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nen Bürger als auch der Rechtssicherheit der Polizeibeamten abträglich.460 
Denn eine Regelung der polizeilichen Befugnisse � zumindest den Grundzügen 
nach � kann zum einen für die einzelnen Polizeibeamten eine willkommene 
Stütze sein, zum andern deren Handeln für die Bürger in gewissem Masse vo-
raussehbar machen.  

Gesetzliche Grundlagen, welche das Handeln der Sicherheitsbehörden determi-
nieren, sind zudem geeignet, deren Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der 
Bürger zu fördern, was für ihre Arbeit von essentieller Bedeutung ist.461 Verliert 
das Volk das Vertrauen in den staatlichen Schutz der Rechtsordnung und nimmt 
etwa die Gefahrenabwehr selbst in die Hand, ist es um die öffentliche Sicherheit 
geschehen. 

Des Weiteren ist die Schematisierung der sicherheitspolizeilichen Tätigkeit ein 
wichtiger Faktor, um sie zu professionalisieren: Werden die typischen Massna-
hmen in den Gesetzen in standardisierter Form vorgegeben, kann sich auch die 
Ausbildung danach ausrichten. 

Schliesslich dient eine «möglichst genaue Determinierung polizeilichen Han-
delns schon im Gesetz selbst» einer Beschränkung der Macht der Sicherheits-
behörden.462 Und genau dies erscheint angesichts ihrer umfangreichen (Zwangs-
)Befugnisse notwendig, was denn auch im nächsten, letzten Kapitel dieses ersten 
Teils der Arbeit im Sinne einer Schlussbetrachtung und Überleitung näher aus-
geführt wird (Kap. 1/4). 

                                                 
460  Ebenso LANGENEGGER, S. 148. 
461  MÜLLER, PolG BL, S. 127. 
462  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 380; vgl. auch GAMMA, S. 38 f.; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 28; RAUBER, S. 69; RITTER, S. 80. 
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4. Kapitel: Schlussbetrachtung: Notwendigkeit, 

Macht der Sicherheitsbehörden zu beschränken 

Will man die öffentliche Sicherheit aufrechterhalten, ist es unentbehrlich, dass 
der Staat die Beachtung der Gesetze kontrolliert und diese bei Bedarf auch mit 
Gewalt durchsetzt.1 Dies bedingt aber auch, dass es neben ihm kein anderes Be-
fehls- oder Zwangsorgan gibt, das seine Macht in Frage stellen könnte, dass er 
seine Gewaltbefugnis also monopolisiert.2 Im Regelfall ist es die Polizei im in-
stitutionellen Sinn, welche (als einzige Behörde) zur Ausübung dieses staatli-
chen Gewaltmonopols und entsprechend zur Anwendung von Zwangsmitteln 
legitimiert ist, was ihr angesichts der zuvor umschriebenen (Zwangs-)Massnah-
men eine gewisse Macht verleiht.3  

Aufgrund der Tendenz der letzten Jahre, dass das Sicherheitsbedürfnis der Bür-
ger stetig zu wachsen scheint, mehren sich die Schutzansprüche an den Staat.4 
Mit den intensiveren Schutzbemühungen, insbesondere vermehrter Prävention, 
mehren und verstärken sich aber auch Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bür-
ger.5 Entsprechend grösser wird die Macht der Polizeibehörden. Wo Macht be-
steht, existiert auch das Risiko, dass diese missbraucht wird.6  

Diese Macht der Polizei als Institution, aber auch die Befugnisse der einzelnen 
Polizeibeamten, müssen deshalb beschränkt und reguliert werden.7 Dies erfor-
dert Massnahmen unterschiedlichster Art und beginnt bereits auf der organisa-
torischen Ebene: Sowohl auf die Auswahl der Polizeibeamten, welche keine 
Gewaltneigung, dagegen aber gewisse intellektuelle und soziale Fähigkeiten 
aufweisen sollten, ist ein Augenmerk zu legen, als auch auf eine gute Ausbil-
dung, das Bestehen eines Verhaltenskodex und v.a. fähige Führungspersonen.8  

                                                 
1  RAUBER, S. 98. 
2  RAUBER, S. 99. 
3  MANFRINI, S. 206; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 28; REINHARD, S. 251; TROCHS-

LER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 12 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 
zu § 55; vgl. auch GAMMA, S. 40 Fn. 87; LOBSIGER, Grundaufgaben, Nr. 97; 
ROSSAT-FAVRE, S. 416. 

4  RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4; vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 17; 
PFANDER, S. 28 f.; SUTTER, Naturgefahren, S. 178. 

5  Vgl. DENNINGER, Prävention, S. 222 ff. 
6  ROSSAT-FAVRE, S. 416. 
7  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 28; ROSSAT-FAVRE, S. 416. 
8  ROSSAT-FAVRE, S. 418; vgl. auch etwa Kap. 2/2/I/3/D zu den Bestimmtheitssur-

rogaten. 
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Besonders zu beachten ist auch die Kontrollfunktion, welche den Medien zuge-
schrieben wird: Indem sie als neutrale Beobachter etwa Konflikte zwischen si-
cherheitspolizeilichen Beamten und Privatpersonen dokumentieren und öffent-
lich machen können, sind sie ein effektives Instrument zur Machtbeschränkung 
der Staatsgewalt.9 Hierzu ist aber sicherzustellen, dass sicherheitspolizeiliche 
Zugriffe auf Medienschaffende, insbesondere in deren recherchiertes Material, 
nur in absoluten Ausnahmefällen unter restriktiven Voraussetzungen zulässig 
sind.10 

Machtmissbrauch entgegen zu wirken verlangt denn auch nach Vorkehrungen 
auf rechtlicher Ebene: Bedeutsam sind insbesondere genügend Verfahrens- und 
Informationsrechte der Betroffenen, disziplinarische und gerichtliche Untersu-
chungen sowie Sanktionsmöglichkeiten.11  

Besonders wichtig ist die Gewaltenteilung.12 Diese will die Macht des Staates 
auf mehrere unterschiedliche Organe aufteilen, welche sich gegenseitig überwa-
chen sollen.13 Was für andere Verwaltungszweige selbstverständlich ist, er-
scheint im Sicherheitsrecht nicht durchgehend verwirklicht, aber auch nicht im-
mer praxistauglich zu sein: Wie oben aufgezeigt wurde, können die Polizeibe-
hörden � Teil der Exekutive � zur Erfüllung ihrer Aufgaben teilweise auf mit 
Grundrechtseingriffen verbundene (Zwangs-)Massnahmen zurückgreifen, ohne 
hierfür entweder über eine genügende formell-gesetzliche Grundlage und damit 
Ermächtigung der Legislative oder aber über eine Bewilligung eines Gerichts, 
der Judikative, zu verfügen. Für das Sicherheitsrecht ist es denn auch typisch, 
relativ weitgehende Kompetenzen der Exekutive zu übertragen, um so eine 
schnelle und situationsgerechte Erledigung der Aufgaben zu ermöglichen.14 

Speziell wichtig, um der Macht des Staates, etwa in Form der Sicherheitsbehör-
den, Grenzen zu setzen, sind die Grundrechte.15 Als integraler Bestandteil der 
Grundrechtsanwendung, aber auch unabhängig von der Beeinträchtigung eines 
Freiheitsrechts, dienen zudem die rechtsstaatlichen Grundsätze der Machtkon-
trolle und Verhinderung von Machtmissbrauch.16 Auf beide wird im zweiten 
Teil dieser Arbeit näher eingegangen (Kap. 2/2 und 2/3).  

                                                 
9  SCHMOHL, S. 149 m.w.H. 
10  SCHMOHL, S. 135 ff., insbes. S. 150. 
11  ROSSAT-FAVRE, S. 418. 
12  Vgl. BGE 103 Ia 369 ff. (383), E. 6d. 
13  HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 1405 ff., insbes. Nr. 1408 und 1416; LIEN-

HARD/HÄSLER, Nr. 34 f.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 2262 ff.; TSCHANNEN, Staats-
recht, N 2 f. zu § 27. 

14  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 34 und 36. 
15  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 42 f.; ROSSAT-FAVRE, S. 416 f. 
16  Vgl. auch EGLI, 2015, S. 59; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 42; RITTER, S. 115. 
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2.!Teil:!Rechtsstaatliche!Grenzen!

sicherheitspolizeilicher!Tätigkeit 

1. Kapitel: Einleitung 

Wie jede andere staatliche Tätigkeit ist auch das sicherheitspolizeiliche reale 
Handeln an rechtsstaatliche Voraussetzungen gebunden.1 Weicht es von diesen 
ab, kann dies die Rechtswidrigkeit des Handelns und damit auch Ersatzansprü-
che der Betroffenen begründen.2 Eine Anforderung ist, dass jeweils die nach der 
Kompetenzordnung zuständige sicherheitspolizeiliche Behörde tätig werden 
muss.3 Dies stellt angesichts der unübersichtlichen Kompetenzverteilung in der 
Schweizer Sicherheitsarchitektur bereits eine erste Herausforderung dar.4  

Zudem heisst es, dass auch das sicherheitspolizeiliche Handeln die rechtsstaat-
lichen Grundsätze zu berücksichtigen hat.5 Mit anderen Worten bedarf jede Tä-
tigkeit der Sicherheitsbehörden einer gesetzlichen Grundlage, einer Rechtferti-
gung durch ein öffentliches Interesse und muss den Anforderungen des Verhält-
nismässigkeitsprinzips genügen.6 Diese Grundsätze kennen im Polizeirecht ge-
wisse Besonderheiten:7 Zum einen kann das Legalitätsprinzip unter bestimmten 
Umständen etwa durch die polizeiliche Generalklausel durchbrochen werden. 
Zum andern wird das Verhältnismässigkeitsprinzip regelmässig durch das Stö-
rerprinzip konkretisiert, welches regelt, wer Adressat polizeilichen Handelns ist. 
Des Weiteren steht der Polizei im Rahmen des Opportunitätsprinzips ein gewis-
ser Spielraum offen, Prioritäten zu setzen.  

Schliesslich müssen auch die sicherheitspolizeilichen Realakte grundrechts-
konform sein, also sowohl mit den Anforderungen der Freiheitsrechte, als auch 

                                                 
1  ANDEREGG, Nr. 462; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 26; MÜLLER, Rechts-

schutz, S. 330 f. 
2  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 331; zur Widerrechtlichkeit vgl. Kap. 3/3/IV. 
3  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 331. 
4  Vgl. zur Kompetenzverteilung Kap. 1/2/IV/1 sowie insbes. auch Kap. 1/2/IV/2/C 

und 1/2/IV/5 zur diesbezüglichen Kritik. 
5  EGLI, 2015, S. 59; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 331; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, 

S. 262 und 272 f. 
6  ANDEREGG, Nr. 462; IMBODEN/RHINOW, S. 973; KÄ-

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 26 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23; MÜLLER, 
Rechtsschutz, S. 331. 

7  Vgl. ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 272 f. 
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mit den in Art. 8 und 9 BV normierten Grundsätzen � Willkürverbot, Rechts-
gleichheits- und Diskriminierungsverbot, Treu und Glauben � übereinstimmen.8  

Obwohl es sich bei den rechtsstaatlichen Grundsätzen und den Grundrechten 
nicht um verschiedene Dinge handelt, erstere aufgrund von Art. 36 BV vielmehr 
integraler Bestandteil der Grundrechtsanwendung sind, sollen ihnen dennoch 
zwei separate Kapitel gewidmet werden. Dies deshalb, weil die rechtsstaatlichen 
Grundsätze im Rahmen der Einschränkung sämtlicher Freiheitsrechte zur An-
wendung gelangen und darüber hinaus nicht nur im Zusammenhang mit Grund-
rechten, sondern für jede staatliche Tätigkeit massgebend sind. Eigenständige 
Bedeutung haben sie aber sehr wohl nur dann, wenn keine Freiheitsrechte be-
schränkt werden. Während die Grundsätze des rechtsstaatlichen Handelns, so 
etwa das Legalitätsprinzip, eher auf einer abstrakten Ebene wirken, schützen die 
Grundrechte die Bürger in ganz konkreten Situationen vor der (missbräuchli-
chen) Macht des Staates, geben ihnen also Abwehrrechte zur Hand, oder be-
gründen gar gewisse Schutzpflichten.9 

Entsprechend wird in der Folge zuerst auf die konkrete Bedeutung der rechts-
staatlichen Grundsätze im Polizeirecht sowie deren erwähnte spezifische Aus-
prägungen eingegangen (Kap. 2/2) und anschliessend die für den sicherheitspo-
lizeilichen Bereich wichtigsten Grundrechte behandelt (Kap. 2/3). Da sowohl 
die Grundrechte als auch die rechtsstaatlichen Grundsätze für den Bürger nur 
dann Schutz vor staatlicher Macht bieten können, sofern er sie auch prozessual 
durchsetzen kann, wird im letzten Kapitel dieses Teils der Arbeit dem Rechts-
schutz gegen sicherheitspolizeiliche Realakte ein Kapitel gewidmet (Kap. 2/4). 

                                                 
8  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 26; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 331. 
9  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 43; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 10. 
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2. Kapitel: Rechtsstaatliche Grundsätze als 

Grenze für das sicherheitspolizeiliche Handeln 

I. Legalitätsprinzip 

1. Inhalt!und!Bedeutung!des!Legalitätsprinzips!im!!!!
Polizeirecht 

A) Inhalt!und!Funktion!des!Legalitätsprinzips 

Gemäss Art. 5 Abs. 1 BV ist das Recht «Grundlage und Schranke staatlichen 
Handelns». Mit anderen Worten darf der Staat nur handeln, wenn und soweit 
dies in einem Gesetz vorgesehen ist.1 Aus diesem Grundsatz der Gesetzmässig-
keit, auch Legalitätsprinzip genannt, können unzählige Vorgaben abgeleitet 
werden, wobei drei im Vordergrund stehen: Erstens muss die jeweilige Norm, 
auf die sich staatliches Handeln stützt, generell-abstrakter Natur, also ein Ge-
setz im materiellen Sinne sein.2 Zweitens muss dieses Gesetz im materiellen 
Sinn eine genügende Normstufe aufweisen, das heisst je nach Bedeutung der 
geregelten Materie die Form eines Gesetzes im formellen Sinn oder aber einer 
Verordnung haben.3 Und Drittens muss es auch über eine genügende Norm-
dichte verfügen, wiederum je nach Bedeutung der geregelten Materie genau be-
stimmt oder aber relativ offen formuliert sein.4  

«Je nach Bedeutung der geregelten Materie» meint, dass alles Wesentliche mit 
genügender Bestimmtheit in einem Gesetz im formellen Sinn normiert wer-

                                                 
1  Vgl. hierzu auch etwa EPINEY, BSK, N 40 f. zu Art. 5 BV; FAJNOR, S. 61 f.; LI-

ENHARD/HÄSLER, Nr. 45; SCHWEGLER, Nr. 12; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 1 zu § 19. 

2  BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 36 BV; EPINEY, BSK, N 42 zu Art. 5 BV und N 29 zu 
Art. 36 BV; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 45; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, 
S. 653 ff.; SCHWEIZER, SGK, N 14 f. zu Art. 36 BV; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 und 15 zu § 19. 
3  EGLI, 2012, S. 197; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 45; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, 

S. 653 und 656 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 und 16 ff. zu § 19; 
vgl. zur Normstufe im Polizeirecht Kap. 2/2/I/2. 

4  BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 36 BV; EGLI, 2012, S. 197; EPINEY, BSK, N 43 ff. zu 
Art. 5 BV und N 35 zu Art. 36 BV; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 45; 
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 653 und 674 ff.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 und 19 ff. zu § 19; vgl. zur Normdichte im Polizei-
recht Kap. 2/2/I/3. 
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den muss.5 Wesentlich, also wichtig, ist eine Normierung etwa, wenn sie eine 
Vielzahl von Personen oder Sachverhalten betrifft, einen starken Eingriff in die 
Rechte der Bürger bewirkt, bedeutende finanzielle Auswirkungen hat oder es 
etwa um eine besonders umstrittene Frage geht.6  

Das Legalitätsprinzip hat primär zwei Funktionen:  

Das Erfordernis der genügenden Normstufe dient zum einen «dem demokrati-
schen Anliegen der Sicherung der staatsrechtlichen Zuständigkeitsordnung».7 
Wenn es um etwas Wesentliches geht, dann soll dessen Regulierung in einem 
offenen politischen Entscheidprozess der Volksvertreter oder gar der Stimmbür-
ger selbst zustande kommen.8 Dies gilt ganz besonders im sicherheitspolizeili-
chen Bereich: Über das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, 
also auch über den Tätigkeitsbereich der Sicherheitsbehörden und dessen Gren-
zen, soll in einem demokratischen Verfahren entschieden werden.9  

Das Erfordernis der genügenden Normdichte kommt zum andern «dem rechts-
staatlichen Anliegen der Rechtsgleichheit, Berechenbarkeit und Voraussehbar-
keit des staatlichen Handelns» zugute.10 Wesentliches soll genau geregelt wer-
den, um beliebiges Handeln der Behörden zu verhindern und den Bürgern 
Rechtssicherheit zu verschaffen.11 

B) Das!Legalitätsprinzip!im!Polizeirecht 

Das Legalitätsprinzip gilt in der sogenannten Eingriffsverwaltung uneinge-
schränkt, hat hier sogar seinen Ursprung.12 Wie zuvor ausführlich dargestellt 

                                                 
5  SCHWEIZER, SGK, N 16 ff. zu Art. 36 BV; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 

zu § 19. 
6  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 zu § 19. 
7  BGE 130 I 1 ff. (5), E. 3.1; vgl. auch SCHWEIZER, SGK, N 16 zu Art. 36 BV. 
8  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 376; KIENER/KÄLIN, S. 100 f.; 

MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 652; REINHARD, S. 148; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu § 19; vgl. auch TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 26. 

9  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 98 m.w.H.; vgl. etwa Kap. 1/2/II/3. 
10  BGE 130 I 1 ff. (5), E. 3.1; vgl. auch BGE 128 I 327 ff. (339), E. 4.2. m.w.H.; E-

PINEY, BSK, N 35 zu Art. 36 BV; REINHARD, S. 148; SCHWEIZER, SGK, N 15 zu 
Art. 36 BV. 

11  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 372 ff. und 396 ff.; KIENER/KÄLIN, S. 100; 
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 651 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 
zu § 19; vgl. auch PFANDER, S. 52; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 25. 

12  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 413 ff.; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, 
S. 650 f.; RITTER, S. 111; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 19; 
vgl. auch BGE 103 Ia 369 ff. (380), E. 5. 
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wurde, ist die Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen für die öf-
fentliche Sicherheit fast immer mit Eingriffen in die Rechte der Bürger verbun-
den, weshalb das Erfordernis der genügenden gesetzlichen Grundlage im Poli-
zeirecht grds. ausnahmslos umgesetzt werden sollte.13 Da der Polizei unter Um-
ständen auch Zwangsbefugnisse zustehen und sie regelmässig in grundrechtlich 
heiklen Situationen agieren muss, ist das Legalitätsprinzip für sie gar von be-
sonderer Bedeutung.14 Entsprechend wird in den meisten Polizeierlassen aus-
drücklich betont, dass die «Polizei [�] ihre Aufgaben unter Beachtung der Ge-
setzmässigkeit» erfüllt.15

  

Trotz der unbestrittenen Geltung des Legalitätsprinzips im sicherheitspolizeili-
chen Bereich fehlten in vielen Kantonen jahrelang allgemeine Polizeigesetze.16 
Mittlerweile haben zwar alle Stände ein allgemeines Polizeigesetz erlassen und 
bereits bestehende revidiert, womit sie grundsätzlich über die notwendige for-
mell-gesetzliche Grundlage für viele (Zwangs-)Massnahmen der Polizei verfü-
gen.17 Wie oben dargestellt wurde, sind diese Erlasse aber uneinheitlich und hin-
sichtlich einzelner Aufgaben und Befugnisse teilweise lückenhaft.18 Besonders 
problematisch ist etwa, dass viele Wegweisungs- und Fernhaltebestimmungen 
zu eingeschränkt formuliert sind, vereinzelt gar überhaupt nicht bestehen, wes-
halb im Zusammenhang mit Versammlungen und Massenveranstaltungen re-
gelmässig auf die polizeiliche Generalklausel zurückgegriffen wird.19 Dies ist 
stossend, ist doch bei der Mehrzahl dieser Anlässe vorhersehbar, dass sie bei-
spielsweise aufgrund von Gewaltanwendungen, Sachbeschädigungen, Lärm o-

                                                 
13  Vgl. auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 47; PFANDER, S. 55; REINHARD, S. 151; RIT-

TER, S. 111 f. und 116; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 382 m.w.H.; ZÜND/ERRASS, Ge-
neralklausel, S. 273; vgl. Kap. 1/3, insbes. auch Kap. 1/3/IV/1 und 2, zu den 
(Zwangs-)Massnahmen des kantonalen Polizeikorps. 

14  ANDEREGG, Nr. 463; EGLI, 2012, S. 197; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2462; 
HUBER, S. 237; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 26; RAUBER, S. 76; REIN-

HARD, S. 149; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 24; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 56. 
15  § 5 Abs. 1 PolG LU; vgl. auch etwa § 25 Abs. 1 PolG AG; Art. 21 PolG BE; 

§ 7 Abs. 1 PolG BS; Art. 6 Abs. 1 PolG GR; § 25 PolG SO; vgl. aber SCHWEG-

LER, Nr. 11, wonach diese ausdrücklichen Normierungen gegenüber der Verfas-
sung keine eigenständige Bedeutung haben. 

16  Vgl. KELLER/BÜRLI, S. 1146; MOHLER, PolG BS, S. 393; MÜLLER, PolG BL, 
S. 127; RAUBER, S. 55 und 76 m.w.H.; RITTER, S. 100; SCHWEIZER, Kompetenz-
verteilung, S. 186. 

17  TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 29 f.; vgl. noch HUBER, S. 238, wel-
cher im Jahr 1952 forderte, die Polizeigesetzgebung sei auszubauen. 

18  Vgl. Kap. 1/3/IV. 
19  KELLER/BÜRLI, S. 1146 ff.; zur Wegweisung und Fernhaltung 

vgl. Kap. 1/3/IV/1/E. 
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der auch nur wegen übermässigen Abfällen mit Gefährdungen für Rechtsgüter 
einhergehen können, weshalb eine entsprechende Bestimmung erlassen werden 
könnte.20 

Auch auf Bundesebene ist das Legalitätsprinzip nicht durchgehend verwirk-
licht. Es würde neben einer rechtssystematischen Bereinigung des bundesrecht-
lichen Polizei- und Sicherheitsrechts auch eine Schliessung von Regelungslü-
cken, also den Erlass neuer Bestimmungen, sowie eine Konkretisierung beste-
hender Normen verlangen.21  

C) Spannungsverhältnis!zwischen!notwendiger!Handlungs-
freiheit!und!Beschränkung!staatlicher!Macht 

Als Erklärung für die mangelhafte Umsetzung des Gesetzmässigkeitsprinzips im 
Polizeirecht wird in der Literatur regelmässig angeführt, das sicherheitspolizeili-
che Handeln könne kaum abschliessend rechtlich normiert werden, offene Nor-
men seien unumgänglich.22 Tatsächlich besteht diesbezüglich im Polizeirecht 
ein bereits mehrfach angesprochenes Spannungsverhältnis:23 

Zum einen ist der sicherheitspolizeiliche Auftrag, Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit abzuwehren, unbestimmt � die abzuwehrenden Gefahren unterliegen 
einem stetigen Wandeln, sind vielfältig und allenfalls nicht vorhersehbar.24 Die 
Polizei benötigt also genügende Handlungs- und Entscheidungsfreiräume, 
um ihrer Aufgabe flexibel nachkommen und schnell sowie situationsgerecht 
handeln zu können: Dafür ist sie auf offene Normen, unbestimmte Rechtsbegrif-
fe, das Einräumen von Ermessen sowie allenfalls auch das Delegieren gewisser 
Normierungsbefugnisse an den Verordnungsgeber angewiesen.25 

                                                 
20  KELLER/BÜRLI, S. 1147 f. 
21  Vgl. LOBSIGER, Bereinigung, S. 401 ff., insbes. S. 404; vgl. Kap. 1/2/IV/2/C und 

1/3/V. 
22  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2462; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 3 zu § 56. 
23  Vgl. bereits Kap. 1/2/V. 
24  Vgl. etwa ENGELI, S. 181; GAMMA, S. 43; GYGI, Polizeibegriff, S. 242; JOST, 

S. 23 ff.; MANFRINI, S. 205; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 36; MOHLER, Vernetzung 
von Sicherheit, Nr. 1 ff.; PFANDER, S. 52 und 82; RAUBER, S. 77; REINHARD, 
S. 74; RITTER, S. 81 ff.; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 28 ff.; SCHWEGLER, 
Nr. 13; SUTTER, Staatshaftung, S. 28; BGE 130 I 369 ff. (382), E. 7.3; kritisch zur 
Unvorhersehbarkeit etwa MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 17. 

25  PFANDER, S. 52 f.; REINHARD, S. 151 ff.; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 379; 
vgl. HUBER, S. 241, wonach die Vorstellung falsch sei, das Erfordernis der ge-
setzlichen Grundlage für Polizeieingriffe lähme die Polizeibehörde � der Einsatz 
könne lediglich nicht vollständig normiert werden, wohl aber in den Grundzügen. 
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Zum andern müssen aber genau diese Handlungsspielräume der Polizei be-
grenzt und reguliert werden, um einerseits unnötige oder gar missbräuchliche 
staatliche Eingriffe verhindern und die Freiheit der Bürger gewährleisten zu 
können, andererseits das sicherheitspolizeiliche Handeln für letztere berechenbar 
und voraussehbar zu machen.26 Dies verlangt somit eine «möglichst genaue De-
terminierung polizeilichen Handelns schon im Gesetz selbst».27  

Wie sich dieses Spannungsfeld zwischen notwendiger Handlungsfreiheit und 
Beschränkung staatlicher Macht auf die Erfordernisse der genügenden Normstu-
fe und Normdichte im Polizeirecht auswirkt, soll in den folgenden beiden Kapi-
teln untersucht werden. 

2. Normstufe!sicherheitspolizeilicher!Bestimmungen 

A) Einleitung 

Welche Normstufe sicherheitspolizeiliche Bestimmungen aufweisen müssen, ist 
primär eine Wertungsfrage, welche vom Gesetzgeber zu beantworten ist: Geset-
ze im formellen Sinn sind ausreichend demokratisch legitimiert, Verordnungen 
bestechen hingegen durch den Vorteil, rasch revidiert und entsprechend auf ver-
änderte Verhältnisse angepasst werden zu können.28  

B) Gesetze!im!formellen!Sinn 

In der Schweiz muss alles Wesentliche, also alle wichtigen Fragen, insbesonde-
re «schwerwiegende Einschränkungen [von Grundrechten] im [formellen] Ge-
setz selbst vorgesehen sein».29 Auf Bundesebene ist jeweils eine referendums-
pflichtige Norm zu erlassen, auf kantonaler Ebene können unter Umständen 
auch lediglich vom Parlament verabschiedete Bestimmungen genügen.30  

Die herrschende Lehre sieht vor allem mit der Anwendung polizeilichen Zwangs 
und teilweise auch der Durchführung von Standardmassnahmen starke Grund-
rechtseingriffe verbunden, weshalb die zulässigen Handlungsinstrumente, insbe-

                                                 
26  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 28; PFANDER, S. 52 f.; RAUBER, S. 77. 
27  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 380. 
28  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 f. zu § 19; vgl. auch 

MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 656 ff. 
29  Art. 36 Abs. 1 BV; vgl. hierzu etwa BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 36 BV; EPINEY, 

BSK, N 33 zu Art. 36 BV; MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 105 ff.; ROSSAT-
FAVRE, S. 417. 

30  Art. 164 Abs. 1 i.V.m. Art. 141 Abs. 1 lit. a BV; BIAGGINI, BV, N 13 zu 
Art. 36 BV; EPINEY, BSK, N 33 zu Art. 36 BV; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Nr. 393 ff.; KIENER/KÄLIN, S. 102 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 26 und Fn. 43; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 zu § 19. 
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sondere deren Voraussetzungen, formell-gesetzlich zu regeln sind.31 Denn der 
Entscheid über das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit, über 
die Zulässigkeit und Grenzen sicherheitspolizeilicher Massnahmen, soll in ei-
nem demokratischen Verfahren gefällt werden.32  

Des Weiteren ist wohl der grundsätzliche sicherheitspolizeiliche Auftrag, weite-
re Aufgaben und Pflichten der Sicherheitsbehörden, allfällige Duldungspflichten 
der Betroffenen, das Verhältnis zu anderen Sicherheitsakteuren sowie Fragen 
des Rechtsschutzes und der Haftung in einem Erlass auf Gesetzesstufe festzuhal-
ten.33  

Schliesslich sind auch die in diesem Kapitel thematisierten rechtsstaatlichen 
Grundsätze des Polizeirechts formell-gesetzlich zu normieren, selbst wenn sie 
eigentlich bereits aufgrund der Verfassung gelten.34 Im Polizeirecht kommt 
ihnen aber, wie zuvor bereits festgestellt, zur Machtkontrolle und Verhinderung 
von Machtmissbrauch eine besondere Bedeutung zu, welcher durch eine ent-
sprechende Regulierung Rechnung getragen werden sollte.35  

Die kantonalen Polizeigesetze sind gesetzliche Grundlagen im formellen Sinn, 
welche selbst schwerwiegende Eingriffe zu legitimieren vermögen, sofern sie 
eine genügende Normdichte aufweisen.36 Aber nicht nur das Handeln der kanto-
nalen Polizeikorps, auch die Aufträge und vor allem die Befugnisse der sicher-
heitspolizeilichen Organe des Bundes sollten in Zukunft auf formell-gesetz-
lichen Normen beruhen.37 Gesetzliche Grundlagen, welche das Handeln der Si-
cherheitsbehörden determinieren, sind denn auch geeignet, deren Glaubwürdig-
keit und das Vertrauen der Bürger zu fördern, was für ihre Arbeit von essentiel-
ler Bedeutung ist.38  

                                                 
31  BOTSCHAFT ZAG, S. 2493; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 26; MOHLER, 

PolG BS, S. 396 f.; MÜLLER, PolG BL, S. 127; PFANDER, S. 56; REINHARD, 
S. 150; RÉMY, S. 26; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 26; vgl. auch 
RITTER, insbes. S. 116, wonach das Erfordernis der formell-gesetzlichen Grund-
lage im Polizeirecht allgemein streng gelten soll; vgl. des Weiteren MOECK-

LI/KELLER, S. 241 zur Normstufe von Wegweisungsartikeln. 
32  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 98 m.w.H.; vgl. Kap. 1/2/II/3. 
33  MOHLER, PolG BS, S. 395. 
34  RITTER, S. 115; vgl. auch MOHLER, PolG BS, S. 395. 
35  RITTER, S. 115; vgl. auch KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 26 m.w.H.; vgl. 

anstelle vieler § 25 ff. PolG AG; § 7 ff. PolG BS; § 6 ff. PolG GR; § 5 ff. PolG 
LU; § 25 ff. PolG SO; § 6 ff. PolG UR; § 3 ff. PolG ZG. 

36  SCHMOHL, S. 146. 
37  LOBSIGER, Bereinigung, S. 404. 
38  MÜLLER, PolG BL, S. 127. 
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Diese Forderung darf aber weder absolut noch umfassend verstanden werden. 
Alles in einem formellen Gesetz regeln zu wollen, wäre nämlich in zweierlei 
Hinsicht kontraproduktiv: Einerseits würde es zu unnötig umfangreichen Erlas-
sen führen, was der Rechtssicherheit eher abträglich wäre, andererseits würde 
die Komplexität gewisser Materien sowie die Notwendigkeit schneller Reaktio-
nen zu teilweise vagen, unbestimmten Normen führen.39 Für das Sicherheits-
recht ist es denn auch typisch, relativ weitgehende Kompetenzen der Exekutive 
zu übertragen, um so eine schnelle und situationsgerechte Erledigung der Auf-
gaben zu ermöglichen.40  

C) Verordnungen 

Verordnungen sollten primär zur Anwendung kommen, um Details des Geset-
zesvollzugs zu regeln.41 So soll etwa im Kanton Obwalden der Regierungsrat 
«die notwendigen Ausführungsbestimmungen zum Vollzug» des Polizeigesetzes 
erlassen.42  

Verordnungen können aber auch für grundlegende Normierungen zur Anwen-
dung kommen, beispielsweise wenn die zu regelnde Materie starken Verände-
rungen unterliegt und rasches Reagieren erfordert oder aber sehr technisch ist 
und das Fachwissen des ordentlichen Gesetzgebers übersteigt.43 Entsprechend 
ist es zum Beispiel im Kanton Thurgau der Regierungsrat, welcher «die mögli-
chen Aufgaben des polizeilichen Assistenzdienstes» bestimmt,44 den Gemeinden 
«verkehrs- oder ordnungsdienstliche Aufgaben übertragen» kann45 sowie Ein-
zelheiten zur Bewilligung privater Sicherheitsdienste regelt.46  

Die Grundzüge einer Normierung nur auf Verordnungsstufe zu umschreiben be-
dingt allerdings, dass sie zu keinen schwerwiegenden Beschränkungen für die 
Bürger führen.47 Dies würde einen Eingriff nämlich als «wesentlich» qualifizie-
ren, womit zumindest Inhalt, Zweck und Ausmass der Normierung in einem Ge-
setz im formellen Sinn festzuhalten wären.48 Etwa in Bezug auf den Schusswaf-
fengebrauch ist es bedenklich, wenn dieser nicht einmal dem Grundsatz nach in 
einem Gesetz im formellen Sinn, sondern leidglich auf Verordnungsstufe, ja gar 

                                                 
39  REINHARD, S. 149. 
40  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 34 und 36. 
41  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 zu § 19. 
42  Art. 60 PolG OW. 
43  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 zu § 19. 
44  § 3 Abs. 3 PolG TG. 
45  § 4 Abs. 1 PolG TG. 
46  § 5 Abs. 3 PolG TG. 
47  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 38 zu § 19. 
48  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 38 zu § 19. 
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nur in einfachen Dienstanweisungen geregelt ist.49 Angemessen ist etwa die Lö-
sung im Polizeigesetz des Kantons Aargau, welches den Waffengebrauch durch 
die Polizei in den Grundzügen regelt, darüber hinaus aber dem Regierungsrat die 
Regulierung der «Einzelheiten [�], insbesondere [der] Frage der Zulässigkeit 
der Verwendung von besonderer Munition und des Einsatzes von Reizstoffen 
oder Gummigeschossen» überlässt.50  

Verallgemeinert bedeutet dies für polizeiliche (Zwangs-)Massnahmen, dass 
Verordnungen zum einen im allgemeinen Polizeierlass vorgesehene Massnah-
men konkretisieren, insbesondere deren praktische und taktische Aspekte regeln 
können.51 Zum andern dürfen sie aber auch neue, auf Gesetzesstufe nicht nor-
mierte Massnahmen vorsehen, sofern diese zu keinen oder nur leichten Grund-
rechtseingriffen führen.52 

D) Zur!gesetzlichen!Grundlage!präventiver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeilicher!Massnahmen 

Wie im ersten Teil dieser Arbeit bereits dargelegt wurde, ertönt in der Bevölke-
rung angesichts von Bedrohungen wie dem Terrorismus vermehrt der Ruf nach 
mehr Sicherheit und damit nach mehr Prävention durch den Staat.53 Damit dies 
insbesondere nicht «zum Einfallstor für eine unbeschränkte Datenverarbeitung 
der Polizei» wird,54 sind präventiven Massnahmen der Polizei, mithin der prä-
ventiven Datenerhebung, klare Grenzen zu setzen, wobei dem Erfordernis der 
gesetzlichen Grundlage eine besondere Bedeutung zukommt. Hierbei müssen 
primär zwei Situationen unterschieden werden: 

Zum einen kann es sich um präventive Massnahmen handeln, welche zu keinem 
Grundrechtseingriff führen � zu denken ist etwa an eine Information durch die 
Polizeibehörden, unter Umständen aber auch an einfache Informationsbeschaf-
fungen, Beobachtungen oder reine Präsenz in Form von Patrouillenfahrten.55 So-
lange diese tatsächlich keinen Eingriffscharakter haben, bedürfen sie weder ei-
ner expliziten gesetzlichen Grundlage, sondern können sich auf den allgemeinen 
Polizeiauftrag stützen, noch müssen die Voraussetzungen eines sicherheitspoli-

                                                 
49  RITTER, S. 100 f. 
50  § 46 Abs. 5 PolG AG; vgl. auch § 13 Abs. 2 PolG ZH. 
51  RÉMY, S. 26. 
52  RÉMY, S. 26. 
53  Vgl. etwa Kap. 1/2/III/4, 1/2/V und 1/3/V/4. 
54  REINHARD, S. 218. 
55  REINHARD, S. 118. 
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zeilichen Tätigwerdens � etwa der konkreten Gefahr oder des Störerprinzips � 
erfüllt sein.56 

Zum andern erfasst die Abwehr von künftigen Gefahren aber auch Massnahmen, 
welche in die Grundrechte der Bürger eingreifen und somit auf eine aus-
drückliche Befugnisnorm gestützt werden müssen.57 Zum Schutz der Betroffe-
nen muss eine spezifische Norm sowohl die Voraussetzungen und Grenzen des 
Eingriffs definieren, als auch etwa Kontrollmechanismen vorsehen.58 Von be-
sonderer Bedeutung ist hier die Beschaffung und Speicherung von Personenda-
ten.59 

Handelt es sich bei den erhobenen Informationen um personenbezogene Daten, 
tangiert jede Bearbeitung das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung 
der Betroffenen, weshalb entsprechend eine gesetzliche Grundlage notwendig 
ist.60 So regeln etwa die Art. 15 ff. BWIS Datenbearbeitungen zur Erkennung 
und Bekämpfung von Gefährdungen durch Terrorismus, verbotenen Nachrich-
tendienst, gewalttätigen Extremismus und Gewalt anlässlich von Sportveranstal-
tungen.61 Auch die kantonalen Polizeigesetze enthalten Bestimmungen zu poli-
zeilichen Datenerhebungen.62 Daneben werden Informationstätigkeiten durch 
kantonale und kommunale sicherheitspolizeiliche Behörden vom Anwendungs-
bereich der kantonalen Datenschutzgesetze erfasst.63  

3. Normdichte!sicherheitspolizeilicher!Bestimmungen 

A) Einleitung 

Das Erfordernis der genügenden Normdichte bedeutet, dass das Wesentliche, al-
so wichtige Fragen, hinreichend bestimmt geregelt werden muss.64 Wie die 
                                                 
56  REINHARD, S. 118. 
57  REINHARD, S. 118 f. 
58  REINHARD, S. 119. 
59  Vgl. Kap. 1/2/III/4 zur präventiven Datenerhebung, Kap. 1/3/IV/I zu Datenbear-

beitungs- und Überwachungsmassnahmen der Kantone sowie Kap. 1/3/V/4 zu 
den Befugnissen des Nachrichtendienstes. 

60  MÜLLER, Polizeigesetzgebung, S. 424 f.; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 
Nr. 115. 

61  Vgl. zur Teilrevision und den enthaltenen Rechtsschutzmöglichkeiten auch etwa 
BIAGGINI, Gutachten, S. 238 ff.; zu den Befugnissen des Nachrichtendienstes 
vgl. Kap. 1/3/V/4. 

62  Vgl. etwa § 49 ff. PolG AG; Art. 5 ff. PolG AI; § 57 ff. PolG BS; Art. 38a ff. 
PolG FR; Art. 27 ff. PolG GR; Art. 49a ff. PolG NE; § 51 ff. PolG ZH. 

63  Vgl. anstelle vieler DSG OW; DSG SZ; GIDA VS; IDAG AG; InfoDG; 
vgl. hierzu auch SCHWEGLER, Nr. 154. 

64  Vgl. EGLI, 2012, S. 197; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 45; SCHWEIZER/MÜLLER, 
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Wahl der Normstufe ist auch der Entscheid hinsichtlich der Normdichte einer si-
cherheitspolizeilichen Bestimmung nicht einfach. Detaillierte Normen machen 
das sicherheitspolizeiliche Handeln voraussehbar und berechenbar, mit offenen 
Normen bleiben die Behörden in ihrem Handeln hingegen genügend flexibel 
und können einzelfallgerecht agieren.65 Je weniger bestimmt eine Norm, desto 
grösser ist nämlich der Handlungs- und Entscheidungsspielraum für die Exeku-
tive sowie Judikative.66  

Das Bestimmtheitsgebot ist in zweierlei Hinsicht von Nutzen: Zum einen infor-
miert eine präzise Norm den handelnden Polizeibeamten über die Befugnisse, 
welche ihm zustehen � zum andern klärt sie aber auch den einzelnen Bürger 
über seine Rechte gegenüber der Polizei auf.67 Als Minimalanforderung gilt 
denn auch, dass eine Bestimmung jeweils so genau formuliert sein muss, dass 
die Bürger ihr Handeln danach ausrichten und dessen Konsequenzen befriedi-
gend abschätzen können.68  

B) Gründe!für!tiefere!Anforderungen!an!die!Normdichte!!
im!Polizeirecht 

Wie bereits das Erfordernis der Normstufe, darf auch jenes der Normdichte 
nicht absolut verstanden werden.69 Insbesondere «die Komplexität der im Ein-
zelfall erforderlichen Entscheidung, die Notwendigkeit einer erst bei der Kon-
kretisierung möglichen Wahl, die nicht abstrakt erfassbare Vielfalt der zu ord-
nenden Sachverhalte und das Bedürfnis nach einer sachgerechten Entscheidung 
im Einzelfall» vermögen allenfalls tiefere Anforderungen an die Normdichte, 
an die Bestimmtheit einer Norm, zu rechtfertigen.70 Hierzu sind aber zwingend 
solch sachliche Gründe vorausgesetzt.71 Sofern es nämlich möglich und sinn-
voll ist, einen bestimmten Sachverhalt zu normieren, dann soll der ordentliche 
Gesetzgeber dieser Aufgabe auch nachkommen und nur in beschränktem Mass 

                                                 
S. 381; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2, 4 und 19 ff. zu § 19. 

65  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 19; vgl. auch REINHARD, S. 151 f. 
66  RITTER, S. 171 f. und 176 ff. 
67  PFANDER, S. 52; RÉMY, S. 26. 
68  BGE 125 I 361 ff. (364), E. 4a; 124 I 40 ff. (43), E. 3b; 117 Ia 472 ff. (480), 

E. 3e; 109 Ia 273 ff. (283), E. 4d. 
69  BGE 132 I 49 ff. (58), E. 6.2; 113 Ib 60 ff. (63), E. 3b; 109 Ia 273 ff. (284), 

E. 4d; vgl. auch REINHARD, S. 151 f.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 2625. 
70  BGE 109 Ia 273 ff. (284), E. 4d; vgl. auch BGE 128 I 327 ff. (340), E. 4.2; 125 I 

369 ff. (379), E. 6; 123 I 1 ff. (5), E. 4b; 117 Ia 472 ff. (479), E. 3d; 115 Ia 277 ff. 
(288), E. 6a; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 677 ff.; REINHARD, S. 152 f.; RIT-

TER, S. 182 ff.; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 381; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 20 zu § 19. 

71  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 384. 
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unbestimmte Rechtsbegriffe anwenden sowie Ermessen einräumen � selbst 
wenn es sich bei der Regelungsmaterie nur um einen leichten Eingriff handelt.72  

Das Bundesgericht bejaht für das Polizeirecht das Vorliegen solch sachlicher 
Gründe, sei die sicherheitspolizeiliche Tätigkeit doch mit gewissen � zuvor 
ebenfalls festgestellten � Besonderheiten verbunden:73 Zum einen erfolgt sie 
mehrheitlich in Form von Realakten.74 Zum andern ist die Aufgabe der Polizei, 
insbesondere der Begriff der öffentlichen Sicherheit sowie der Gefahr unbe-
stimmt und wandelbar.75 Das Handeln der Sicherheitsbehörden richtet sich somit 
regelmässig gegen Gefahren, welche nicht genau bestimmbar sind und muss 
sich je nach Situation den einzelnen Umständen anpassen.76 Entsprechend stütz-
te das Bundesgericht etwa die unpräzise Formulierung von kantonalen Wegwei-
sungsartikeln wie jenem des Kantons Bern, wonach «die Kantonspolizei [�] 

Personen von einem Ort vorübergehend wegweisen oder fern halten» kann, 
«wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie oder andere, die der gleichen 
Ansammlung zuzurechnen sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefähr-
den oder stören».77 Erst die Genfer Formulierung, wonach eine Wegweisung 
möglich war, wenn eine Person «empêche sans motif l'usage normal du domaine 
public», beurteilte es als zu unbestimmt.78 

Den Stimmen in Literatur und Rechtsprechung kann zugestimmt werden, dass 
hinsichtlich der polizeilich abzuwehrenden Gefahren keine Gewissheit erreicht 
werden kann.79 Zwar können mit den modernen Prognoseinstrumenten wohl ein 
Grossteil der Gefahren vorhergesehen werden,80 abschliessende Kenntnis ist 
aber nicht möglich. Die Polizei muss auch mit neuen Bedrohungen rechnen und 
entsprechend über genügend offene Normen verfügen, welche die unterschied-

                                                 
72  RITTER, S. 180; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 384 m.w.H. 
73  BGE 136 I 87 ff. (90), E. 3.1; 132 I 49 ff. (58), E. 6.2; 128 I 327 ff. (340), E. 4.2; 

vgl. auch EGLI, 2012, S. 197; KIENER/KÄLIN, S. 108 f.; RITTER, S. 79 f.; SCHWEI-

ZER/MÜLLER, S. 384. 
74  Vgl. Kap. 1/3/II. 
75  Vgl. Kap. 1/2, insbes. 1/2/V. 
76  BGE 136 I 87 ff. (90), E. 3.1; 132 I 49 ff. (58), E. 6.2; 128 I 327 ff. (340), E. 4.2. 
77  Art. 29 Abs. 1 li. b PolG BE; dazu BGE 132 I 49 ff. (59), E. 6.3 und MOECK-

LI/KELLER, S. 241; vgl. auch BGE 128 I 327 ff. (339 ff.), E. 4.2 zu einer Norm 
des Kantons Graubünden. 

78  Urteil des BGer 1C_226/2009 vom 16. Dezember 2009, E. 4.2. 
79  Vgl. etwa EGLI, 2012, S. 197; ENGELI, S. 181; GAMMA, S. 43; GYGI, Polizeibe-

griff, S. 242; JOST, S. 23 ff.; MANFRINI, S. 205; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 36; 
PFANDER, S. 52; RAUBER, S. 77; REINHARD, S. 74 und 153; RITTER, S. 79; RUCH, 
Sicherheit und Freiheit, Nr. 28 ff.; SUTTER, Staatshaftung, S. 28; BGE 130 I 
369 ff. (382), E. 7.3. 

80  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 17. 
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lichsten Gefährdungslagen erfassen. In der Tat gibt es denn auch einige konkrete 
Gründe, welche dagegen sprechen, die Standardmassnahmen sowie den polizei-
lichen Zwang in den Polizeigesetzen und übrigen relevanten Erlasse abschlies-
send und detailliert zu regeln:  

Einerseits ist eine Art Generalklausel durchaus sinnvoll, um gegenüber zukünf-
tigen technischen Neuerungen offen zu bleiben.81 Dies ist aber wiederum zu 
relativieren, können doch gerade diese allenfalls schwere Grundrechtseingriffe 
mit sich bringen und sind deshalb jeweils so schnell wie möglich einer genügen-
den Rechtsgrundlage zuzuführen.82  

Andererseits können gewisse Gründe dafür sprechen, nicht jedes Detail der 
Massnahmen zu regeln: Zum einen ist es wichtig, dass die Sicherheitsbehörden 
für ausserordentliche Lagen, für Ausnahmesituationen also, welche nicht mit 
den alltäglichen Instrumenten bewältigt werden können, über genügend Hand-
lungsfreiheit verfügen und schnell sowie flexibel reagieren können. Dies wird 
vor allem ihrer Eigenverantwortung und Kreativität zuträglich sein � zwei wich-
tige Voraussetzungen für eine gute Krisenbewältigung.83 Zum andern wäre es 
unsinnig, das ganz konkrete Sicherheitsdispositiv und taktische Vorgehen der 
sicherheitspolizeilichen Akteure offen zu legen. Dies würde einzig potentiellen 
Straftäter zugutekommen, welche ihre Vorhaben entsprechend anpassen und der 
Polizei deutlich einfacher entweichen könnten.84  

Des Weiteren sprechen in Bezug auf Sachverhalte, welche sich rasch ändern und 
ein schnelles Reagieren erfordern, auch Gründe der Praktikabilität dagegen, 
den Polizeibeamten zu genaue Vorgaben zu machen: Muss ein Polizist etwa in-
nerhalb von Augenblicken darüber befinden, ob und wie er seine Schusswaffe 
einsetzen will, kann keine komplizierte Subsumtion von ihm erwartet werden.85  

Schliesslich ist der Versuch, gewisse Massnahmen möglichst abschliessend und 
detailliert zu regeln, rechtssetzungstechnisch teilweise wenig sinnvoll, was 
sich beispielsweise bei den bereits erwähnten Wegweisungs- und Fernhaltebe-
stimmungen zeigt: Es ist mit Blick auf das Legalitätsprinzip und das Erfordernis 
der genügenden Normstufe zweifellos notwendig, dass die Polizeigesetze solche 
Normen enthalten und damit eine Grundlage für Wegweisungen und Fernhal-
tungen durch die Polizei schaffen. Gerade diesbezüglich ist aber eine möglichst 
umfassende Bestimmung, welche eine Wegweisung etwa generell bei Gefähr-

                                                 
81  Vgl. LANGENEGGER, S. 147; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 55. 
82  Vgl. auch SCHWEIZER/MÜLLER, S. 387. 
83  RITTER, S. 112 und 184. 
84  RITTER, S. 112 und 184 f. 
85  RITTER, S. 185. 
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dung der öffentlichen Sicherheit erlaubt,86 wichtig. Denn sämtliche Gefahren zu 
normieren, welche eine Wegweisung oder Fernhaltung notwendig machen könn-
ten, wäre unzweckmässig. Es kommen immer wieder neue Phänomene auf, etwa 
Botellones, Reclaim the Streets und ähnliche Veranstaltungen, was ein weiter 
Anwendungsbereich der Bestimmungen notwendig macht.87 Die Rechtsgüter 
genauer einzugrenzen, deren Schutz eine Wegweisung legitimieren könnte, ist 
ebenfalls nicht nötig, sind die Güter, welche unter den Begriff der öffentlichen 
Sicherheit fallen, nach der hier vertretenen Ansicht im sicherheitspolizeilichen 
Tätigkeitsbereich doch abschliessend.88 

C) Gründe!für!höhere!Anforderungen!an!die!Normdichte!
im!Polizeirecht 

Im letzten Kapitel wurde den Stimmen in Lehre und Rechtsprechung zuge-
stimmt, wonach hinsichtlich der polizeilich abzuwehrenden Gefahren keine ab-
schliessende Kenntnis erlangt werden kann, weshalb die Polizei auch mit neuen 
Bedrohungen rechnen und entsprechend über genügend offene Normen verfügen 
muss. Dies gilt uneingeschränkt aber lediglich hinsichtlich der Gefahren, also 
den Auslösern sicherheitspolizeilicher Tätigkeit. Sowohl die zu schützenden 
Rechtsgüter an sich als auch die typischen sicherheitspolizeilichen Hand-
lungsinstrumente sind in Bezug auf den primären Gefahrenabwehrauftrag hin-
gegen grundsätzlich bekannt.89  

Nach der hier vertretenen Ansicht gibt es somit keinen hinreichenden Grund, 
weshalb die allgemeine Tätigkeit der Sicherheitsbehörden und insbesondere die 
bekannten und im Alltag häufig verwendeten Mittel � nicht umsonst Standard-
massnahmen genannt � nicht normiert werden müssten, um so die sicherheitspo-
lizeilichen Befugnisse angemessen durch das Gesetz zu beschränken.90 Dies 
heisst, dass etwa verpönte Mittel wie Einschüchterung oder Misshandlung ge-
setzlich klar untersagt und andere, stark intervenierende Instrumente an be-
stimmte sowie erhöhte Anforderungen gebunden werden.91  

                                                 
86  So etwa § 33 lit. a PolG ZH; vgl. KELLER/BÜRLI, S. 1147; vgl. bereits 

Kap. 1/3/IV/1/E. 
87  Vgl. KELLER/BÜRLI, S. 1146 ff. 
88  Vgl. Kap. 1/2/II/2/C/c. 
89  Vgl. EGLI, 2012, S. 197; GYGI, Polizeibegriff, S. 242; PFANDER, S. 53 ff.; REIN-

HARD, S. 74. 
90  Vgl. auch EGLI, 2012, S. 197; PFANDER, S. 54 f.; RITTER, S. 112 f. und 185; 

SCHWEIZER/MÜLLER, S. 379 ff., insbes. S. 385 f.; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 110. 

91  RITTER, S. 113. 
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Es gibt nicht nur bloss beschränkt sachliche Gründe, welche die Anforderungen 
an das Bestimmtheitsgebot herabsetzen könnten, im Polizeirecht sprechen ge-
wisse Gründe gar für speziell hohe Anforderungen:92  

Zum einen wurde bereits mehrfach festgestellt, dass sicherheitspolizeiliche Re-
alakte regelmässig zu teilweise schweren Grundrechtseingriffen, «im Extrem-
fall bis zur physischen Vernichtung des Individuums», führen und somit den 
strengen Anforderungen von Art. 36 BV genügen müssen.93 In dessen Anwen-
dungsbereich stellt das Legalitätsprinzip nicht nur an die Normstufe, sondern 
auch an die Bestimmtheit der Rechtsgrundlage erhöhte Anforderungen.94 Denn 
grundsätzlich gilt: je schwerer ein Eingriff in die Rechte des Einzelnen, desto 
höhere Anforderungen sind an die Bestimmtheit zu stellen.95 Dies darf aller-
dings nicht zum Umkehrschluss verleiten, dass bei leichten Eingriffen die Nor-
men per se nicht genau bestimmt sein müssten:96 Einerseits ist die Abgrenzung 
von leichten und schweren Eingriffen nicht immer unproblematisch.97 Anderer-
seits muss bei jedem Handeln der Polizei die Rechtssicherheit und Rechts-
gleichheit gewahrt werden.98  

Zum andern können sicherheitspolizeiliche Massnahmen finanzielle Folgen ha-
ben, welche teilweise stärker ins Gewicht fallen als irgendwelche Steuererhe-
bungen des Staates, bezüglich welchen der Grundsatz der Gesetzmässigkeit 
streng angewandt wird.99  

Aber nicht nur das Legalitätsprinzip, auch unser demokratisches System fordert 
eine gewisse Bestimmtheit sicherheitspolizeilicher Normen.100 Denn auf welche 
Art, wie weit und zugunsten welcher Sicherheitsinteressen die Freiheiten der 
Bürger eingeschränkt werden dürfen, ist eine hochpolitische Frage, über welche 
nicht die Sicherheitsbehörden, sondern das Volk bzw. dessen Vertreter entschei-
den sollte.101 

  

                                                 
92  Vgl. RITTER, S. 116. 
93  Vgl. LANGENEGGER, S. 140; RITTER, S. 250; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 379 m.w.H. 
94  REINHARD, S. 149 f.; RITTER, S. 79 und 116; vgl. auch EGLI, 2012, S. 197; KÄ-

LIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 26; RAUBER, S. 76; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 24; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 56. 

95  Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 387 f.; REINHARD, S. 152. 
96  REINHARD, S. 152; RITTER, S. 250; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 388 m.w.H. 
97  PFANDER, S. 55 f.; SCHWEIZER, SGK, N 16 ff. zu Art. 36 BV. 
98  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 388. 
99  RITTER, S. 250. 
100  RITTER, S. 253. 
101  RITTER, S. 253 f. 
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D) Bestimmtheitssurrogate 

Erscheint eine gewisse Unbestimmtheit sicherheitspolizeilicher Normen auf-
grund sachlicher Gründe gerechtfertigt, müssen die damit verbundenen Nachtei-
le für die Betroffenen, insbesondere deren Rechtsunsicherheit, durch sogenannte 
Bestimmtheitssurrogate gemildert werden.102 Mit anderen Worten ist bei Vor-
liegen grosser Freiräume der Sicherheitsbehörden deren gute Führung sowie 
ausreichende Kontrolle von zentraler Bedeutung.103 

Ein erstes Bestimmtheitssurrogat sind die Verfassungsgrundsätze: Insbesonde-
re dem Grundsatz des öffentlichen Interesses sowie dem Verhältnismässigkeits-
prinzip kommen besondere Bedeutung zu, um dem Ermessen der Sicherheitsbe-
hörden gewisse Schranken zu setzen � letzteres ist darüber hinaus willkürfrei 
und rechtsgleich auszuüben.104 Hierbei sind aber gewisse Vorbehalte anzubrin-
gen: Zum einen muss etwa das Verhältnismässigkeitsprinzip je nach Situation 
ausgelegt und konkretisiert werden, was im sicherheitspolizeilichen Alltag kei-
neswegs mehr Rechtssicherheit mit sich bringt.105 Was in der konkreten Situati-
on erforderlich und zumutbar ist muss denn so weit wie möglich bereits durch 
den Gesetzgeber entschieden werden, um das Handeln der Polizei vorhersehbar 
zu machen.106 Zum andern können diese Prinzipien nachteilige Folgen von zu 
wenig bestimmten Normen nur ausgleichen, wenn die handelnden Sicherheits-
behörden und die einzelnen Polizeibeamten befähigt sind, sie korrekt anzuwen-
den.107 Innerhalb von Augenblicken Grundrechte gegeneinander abzuwägen, 
Eingriffe mit Hilfe dieser Prinzipien zu prüfen und schliesslich rechtzeitig und 
«richtig» zu entscheiden, ist für die betroffenen Akteure regelmässig eine kaum 
zu bewältigende Herausforderung.108  

Eine mögliche Entscheidungshilfe, ein Wegweiser, sieht MOHLER in der 
Ethik:109 Er räumt aber ein, dass diese kaum normiert werden könne.110 Viel-
mehr müsse sie als Grundsatz gesehen werden, wonach es für sämtliches Den-
ken und Handeln der Sicherheitsbehörden, für jede einzelne Massnahme, für je-
de Grundrechtsbeschränkung einen positiven Grund geben müsse. Solche Grün-
de sieht er etwa im Schutz von Freiheit, Leben und Eigentum. Die Handlungen 
dürften dabei von diesen positiven Zweckbestimmungen nicht abweichen und 

                                                 
102  RITTER, S. 187; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 382. 
103  RITTER S. 113. 
104  RITTER, S. 186 und 188; vgl. auch BGE 122 I 267 ff. (272), E. 3b. 
105  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 394. 
106  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 394. 
107  RITTER, S. 189. 
108  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23. 
109  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23. 
110  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 29. 
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nur so weit reichen, wie es diese verlangten.111 Des Weiteren sei alles Polizeili-
che auf die Gewährleistung der Menschenwürde, Freiheit und Gerechtigkeit 
auszurichten.112  

Die Forderungen von MOHLER sind zwar zweifelsohne richtig. Nach der hier 
vertretenen Ansicht müssen sie aber nicht mit dem Etikett «Ethik» versehen 
werden, sind sie doch nichts anderes als die zuvor angesprochenen Grundsätze 
unserer Verfassung: Der positive Grund entspricht dem öffentlichen Interesse, 
nicht über dessen Ziel hinauszugehen dem Verhältnismässigkeitsprinzip und et-
wa die Gewährleistung der Menschenwürde einem unbestrittenen Grundsatz un-
serer Rechtsordnung. Gewiss ist es aber so, dass die Rechtsordnung als solche 
die Umsetzung dieser Grundsätze in der Praxis nicht garantieren, ja viele Aspek-
te, wie den Schutz der Menschenwürde, gar nicht sinnvoll regulieren kann.113 
Ob sich die Grundsätze durchsetzen können, hängt viel mehr von den einzelnen 
handelnden Polizeibeamten, insbesondere von deren Charakter und sozialen Fä-
higkeiten, aber auch deren Fachwissen ab.114 Auf beides kann vor allem durch 
eine sorgfältige Auswahl geeigneter Personen sowie durch gute Ausbildung und 
Führung eingewirkt werden, wobei natürlich auch ethischen Ansprüchen zu ge-
nügen ist.115 

Ein zweites wichtiges Bestimmtheitssurrogat ist ein genügend ausgebautes 
Rechtsschutz- und Rechtsmittelsystem.116 Wenn Handlungen der Sicherheits-
behörden nachträglich kontrolliert werden können, bringt dies nicht nur letztere 
dazu, ihre Entscheide mit grösserer Sorgfalt zu treffen. Es bietet auch den Be-
troffenen die Möglichkeit, gewisse negative Folgen korrigieren zu lassen bzw. 
finanzielle Kompensation zu fordern.117 Wie im letzten Kapitel dieses Teils der 
Arbeit aufgezeigt wird, ist das ordentliche Rechtsschutzsystem im Bereich des 
Polizeirechts teilweise noch mangelhaft und zudem oft ungenügend, da Realakte 
und die daraus folgenden Schädigungen in der Regel irreversibel sind.118 Der fi-
nanziellen Kompensation, der Haftung des Staates, kommt somit auch als Be-
stimmtheitssurrogat eine besondere Bedeutung zu. 

                                                 
111  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 30. 
112  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 29. 
113  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 28. 
114  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 31. 
115  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 31. 
116  MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 684; RITTER, S. 192 f.; vgl. auch BGE 132 I 

49 ff. (59 f.), E. 6.3; vgl. zum Rechtsschutz im Sicherheitsrecht auch LIEN-

HARD/HÄSLER, Nr. 85 ff. 
117  RITTER, S. 192. 
118  Vgl. GYGI, Staatshaftung, S. 224; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 443; MÜLLER, 

Rechtsschutz, S. 331; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 392 f. m.w.H. vgl. auch Kap. 2/4. 



2. Kapitel: Rechtsstaatliche Grundsätze als Grenze für das sicherheitspolizeiliche Handeln 

203 
 

Ein drittes hier zu erwähnendes Bestimmtheitssurrogat sind schliesslich auch 
andere Kontrollmechanismen � sei es eine politische Kontrolle durch Regie-
rung oder Parlament, sei es eine solche durch die Medien bzw. die Öffentlich-
keit.119 Die Bedeutung der politischen Kontrolle gründet vor allem auf der zuvor 
angesprochenen Tendenz im Sicherheitsrecht, relativ weitgehende Kompetenzen 
der Exekutive zu übertragen, um so eine schnelle und situationsgerechte Erledi-
gung der Aufgaben zu ermöglichen.120 Regelmässig werden dabei nicht etwa die 
Kantonsregierungen, sondern hierarchisch untergeordnete Behörden wie die Po-
lizei tätig.121 Erstere tragen aber dennoch die Verantwortung für eine einwand-
freie Auftragserfüllung, was ein funktionierendes Aufsichtssystem bedingt.122 
Die Aufsicht des Bundes gegenüber den Kantonen ist hingegen stark einge-
schränkt und in Bezug auf ihre originären Aufgaben grds. auf ausserordentliche 
Lagen begrenzt.123 Nicht zu unterschätzen ist hingegen die Aufsicht durch die 
Medien und die Kontrolle durch das Volk, welches sich etwa an der Urne zu 
Fragestellungen des Sicherheitsrechts äussern kann.124 

Sämtliche dieser Mechanismen bedingen aber, dass die in Frage stehende Norm 
mindestens das Regelungsziel genügend bestimmt.125 Sind der Zweck einer Be-
stimmung nämlich nicht bekannt, dann kann weder das Ermessen pflichtgemäss, 
insbesondere verhältnismässig ausgeübt werden, noch ist eine gerichtliche oder 
politische Kontrolle möglich. 

4. Durchbrechung!des!Legalitätsprinzips!im!!!!!!!!!!!!!!
Polizeirecht 

A) Ausnahmen!vom!Legalitätsprinzip 

Wie in den letzten Kapiteln dargelegt wurde, ist das sicherheitspolizeiliche Han-
deln dem Legalitätsprinzip unterworfen und muss sich somit grds. auf eine ge-
nügende gesetzliche Grundlage stützen können.126 Von diesem Grundsatz gibt es 
gewisse Ausnahmen.127  

                                                 
119  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 382. 
120  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 34 und 36. 
121  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 92. 
122  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 92. 
123  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 94. 
124  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 95. 
125  BGE 125 I 361 ff. (364), E. 4a; vgl. auch SCHWEIZER/MÜLLER, S. 381 m.w.H. 
126  Vgl. anstelle vieler noch einmal LIENHARD/HÄSLER, Nr. 56. 
127  Vgl. auch MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 4; vgl. zu den verschiedenen In-

strumenten in Abweichung von der positiven Rechtsordnung LIENHARD/HÄSLER, 
Nr. 102 ff.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 730 ff. 
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Am weitreichendsten ist das Notrecht im Falle eines Staatsnotstands, welches 
nicht nur das Legalitätsprinzip durchbricht, sondern gar gänzlich ausserhalb der 
verfassungsmässigen Ordnung steht.128 In einer solchen Situation ist die 
Schweiz, etwa durch einen Angriff von aussen oder einen Bürgerkrieg, in ihrer 
Existenz bedroht, was die Behörden zu jeglichen Schutzmassnahmen legiti-
miert.129 Der sicherheitspolizeiliche Tätigkeitsbereich bezieht sich grds. nicht 
auf solch ausserordentliche, wohl aber regelmässig auf besondere Lagen, für 
welche gewisse andere Ausnahmen bzw. Relativierungen des Legalitätsprinzips 
gelten.130  

Besonders relevant sind jene Situationen, in welchen die «Polizeiliche Gene-
ralklausel» die gesetzliche Grundlage für sicherheitspolizeiliches Handeln er-
setzt131.132 In diesen Ausnahmefällen dürfen die Behörden zwar ohne gesetzliche 
Grundlage handeln, bleiben aber dennoch an gesetztes Recht gebunden und 
müssen insbesondere höherrangiges Recht beachten.133 Die Polizeiliche Gene-
ralklausel gilt auch als ungeschriebener Rechtssatz, hat aber mittlerweile auf 
verschiedenen Ebenen Niederschlag in Normierungen gefunden.134 So ist ge-
mäss Art. 36 Abs. 1 Satz 3 BV in Fällen «ernster, unmittelbarer und nicht anders 
abwendbarer Gefahr» ein Durchbruch des Gesetzmässigkeitsprinzips denkbar. 

  

                                                 
128  BOTSCHAFT BV, S. 419; vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2507; LIEN-

HARD/HÄSLER, Nr. 111; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 730; TSCHANNEN, Staatsrecht, 
N 12 f. zu § 10; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu § 56. 

129  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 109; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 14 zu § 10; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu § 56. 
130  Vgl. zur Unterscheidung von ausserordentlichen und besonderen Lagen LIEN-

HARD/HÄSLER, Nr. 102 ff. und 109 ff. 
131  KAUFMANN/WALTI, S. 68 f. betonen, dass es sich bei der polizeilichen General-

klausel im Zusammenhang mit Grundrechtseinschränkungen nicht um eine echte 
Ausnahme, sondern um eine Relativierung des Legalitätsprinzips handle, da der 
Staat nicht ohne, sondern gestützt auf eine Ersatzgrundlage tätig werde. 

132  GYGI, Verwaltungsecht, S. 179; GYGI, Polizeibegriff, S. 244 f.; HUBER, S. 235; 
JOST, S. 119 ff.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 57; MÜLLER, Grundrechtstheorie, 
S. 109 f.; RAUBER, S. 79; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 zu § 56; zur ge-
schichtlichen Entwicklung der polizeilichen Generalklausel in Deutschland und 
der Schweiz vgl. KAUFMANN/WALTI, S. 61 ff.; MÜLLER/JENNI, Generalklau-
sel, S. 7 ff.  

133  EPINEY, BSK, N 51 zu Art. 5 BV. 
134  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2467; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11; 

RAUBER, S. 79; REINHARD, S. 158; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 zu § 56. 



2. Kapitel: Rechtsstaatliche Grundsätze als Grenze für das sicherheitspolizeiliche Handeln 

205 
 

B) Polizeiliche!Generalklausel 

Die Voraussetzungen der polizeilichen Generalklausel entstammen ursprüng-
lich der Gerichtspraxis.135 Als Grundvoraussetzungen können der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung deren vier entnommen werden: Erstens muss es sich um 
ein fundamentales Rechtsgut handeln, für welches � zweitens � eine schwere 
und unmittelbare Gefahr besteht. Drittens muss zeitliche Dringlichkeit, also der 
Bedarf nach sofortigem Handeln vorliegen und viertens dürfen für die Abwehr 
dieser Gefahr weder andere gesetzlich vorgesehene Massnahmen zur Verfügung 
stehen, noch darf es für den Gesetzgeber möglich sein, solche (rechtzeitig) zu 
normieren (Subsidiarität).136  

Sowohl zum Schutz des Legalitätsprinzips als auch zur Gewährleistung der Ge-
waltenteilung forderte das Bundesgericht des Weiteren jahrelang eine fünfte Vo-
raussetzung: Die polizeiliche Generalklausel sei für absolute Notfälle reserviert 
und dürfe nur bei absolut atypischen und unvorhersehbaren Gefahrenlagen 
zur Anwendung kommen, welche entsprechend nicht durch den Gesetzgeber 
hätten normiert werden können.137 Das Bundesgericht schien von dieser Voraus-
setzung aber selbst nicht vollständig überzeugt zu sein, brachte sie jedenfalls oft 
nicht konsequent zur Anwendung.138  

                                                 
135  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 58; in BGE 83 I 111 ff. (118), E. 3, wurde der Begriff der 

Polizeilichen Generalklausel zum ersten Mal verwendet sowie die ursprünglichen 
Anwendungsvoraussetzungen umschrieben; vgl. hierzu KAUFMANN/WALTI, 
S. 70; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 277. 

136  KAUFMANN/WALTI, S. 70 ff.; MÜLLER/JENNI, Notrecht, S. 102 m.w.H.; MÜL-

LER/JENNI, Generalklausel, S. 12 ff.; RÉMY, S. 35; SCHWEIZER, SGK, N 28 zu 
Art. 36 BV; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 6 zu § 56; ZÜND/ERRASS, Gene-
ralklausel, S. 280; vgl. auch BGE 137 II 431 ff. (444), E. 3.3.1; 126 I 112 ff. 
(118), E. 4b; 121 I 22 ff. (27 f.), E. 4b/aa; 111 Ia 246 ff. (247 f.), E. 2 und 3a 
m.w.H.; Die Voraussetzung der Unmittelbarkeit der Gefahr, welche anhand der 
Wahrscheinlichkeit ermittelt wird, mit welcher letztere eintritt, sowie die Voraus-
setzung der zeitlichen Dringlichkeit (der Schutzmassnahmen) dürfen dabei nicht 
verwechselt werden; vgl. dazu ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 292. 

137  BGE 137 II 431 ff. (444 f.), E. 3.3.1; vgl. auch etwa BGE 130 I 369 ff. (381), 
E. 7.3 oder die erste Erwähnung als eigenständiges Kriterium in BGE 121 I 22 ff. 
(28), E. 4b; bereits zuvor wurde im Zusammenhang mit der zeitlichen Dringlich-
keit darauf Bezug genommen, so etwa in BGE 101 Ia 575 ff. (578 ff.), E. 3d; 88 I 
173 ff. (177 f.), E. 2; 85 I 225 ff. (234), E. 2; vgl. auch KAUFMANN/WALTI, S. 77; 
MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 15 ff.; SCHWEGLER, Nr. 13; SCHWEIZER, SGK, 
N 28 zu Art. 36 BV; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 56. 

138  BGE 126 I 112 ff. (118 f.), E. 4b und 4c und dazu etwa KAUFMANN/WALTI, 
S. 77; KELLER/BÜRLI, S. 1144; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 56; 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 278; BGE 130 I 369 ff. sowie das Urteil des 
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In der Lehre wurde das Kriterium der Vorhersehbarkeit teilweise gar heftig kri-
tisiert:139 Zum einen sei es fraglich, ob heute, angesichts der wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritte etwa in der Gefahrenprognose, überhaupt noch 
wirklich unvorhersehbare Gefahren existieren.140 Selbst wer dies bejahe müsse 
zugestehen, dass die juristische Methodik über zahlreiche Instrumente wie finale 
Gesetzgebung, Selbstregulierung oder unbestimmte Gesetzesbegriffe verfüge, 
welche selbst den Einbezug von Unvorhersehbarem möglich machen.141 Zum 
andern sei es undenkbar, ja unter Umständen rechtlich nicht einmal zulässig, 
dass etwa die Polizei angesichts einer schweren, unmittelbaren � allerdings vor-
hersehbaren � Gefahr für ein fundamentales Rechtsgut keine Massnahmen er-
greife.142  

Entsprechend dieser Kritik hielt das Bundesgericht im Jahr 2009 fest, sofern «es 
sich bei der Gefährdung um eine solche von Leib und Leben» handle, sei «die-
ses zusätzliche Kriterium indes nicht sachgerecht». Dass der Gesetzgeber keine 
geeigneten Normen erlassen habe dürfe «dem möglichen Opfer einer ernsthaften 
und konkreten Gefährdung durch private Gewalt nicht zum Nachteil [werden], 
zumal in diesem Bereich staatliche Schutzpflichten bestehen».143 Das höchste 
Gericht präzisierte seine Rechtsprechung dahingehend, die Vorhersehbarkeit sei 
nicht als striktes Kriterium zu verstehen, welches die Anwendung der polizeili-
chen Generalklausel generell ausschliesse. Vielmehr sei sie ein Gesichtspunkt 
neben anderen, die im Rahmen einer Interessenabwägung einzubeziehen sei-
en.144  

MOHLER betrachtet dies als bedeutende Praxisänderung, welche ihn mit Blick 
auf ein kurz zuvor ergangenes EGMR-Urteil erstaunt.145 Aus seiner Sicht wäre 

                                                 
EGMR 12675/05 vom 8. Oktober 2009 i.d.S. Gsell gegen die Schweiz, Nr. 58 f. 
und dazu etwa KAUFMANN/WALTI, S. 77 f.; KELLER/BÜRLI, S. 1144 f.; KIE-

NER/KÄLIN, S. 110 f.; MOHLER, Generalklausel, Nr. 1 ff., insbes. Nr. 8 ff.; MÜL-

LER/JENNI, Notrecht, S. 102 f. und 105 f. 
139  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2470 ff.; KELLER/BÜRLI, S. 1143 ff. mit alter-

nativen Lösungsansätzen; MÜLLER/JENNI, Notrecht, S. 101 ff.; MÜLLER/JENNI, 
Generalklausel, insbes. S. 17; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 281 ff.; vgl. auch 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 56; BGE 137 II 431 ff. (444 f.), 
E. 3.3.1 je m.w.H.  

140  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 17. 
141  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 17. 
142  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 17. 
143  Urteil des BGer 2C_166/2009 vom 30. November 2009, E. 2.3.2.1; vgl. auch 

KAUFMANN/WALTI, S. 78; MÜLLER/JENNI, Notrecht, S. 104. 
144  BGE 137 II 431 ff. (445), E. 3.3.2. 
145  MOHLER, Generalklausel, Nr. 22. 
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ein ersatzloser Verzicht auf das Kriterium der Unvorhersehbarkeit nach eben 
diesem Entscheid völkerrechtlich fragwürdig.146  

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER verzichten zwar aufgrund des Urteils tatsäch-
lich darauf, die ehemals fünfte Voraussetzung der Unvorhersehbarkeit explizit 
zu erwähnen, nennen an ihrer Stelle aber die Prämisse der Verhältnismässig-
keit: Die eingesetzte Massnahme müsse aus ex-ante Sicht verhältnismässig er-
scheinen, wobei neben anderen Elementen zu berücksichtigen ist, ob die Gefah-
renlage unvorhersehbar und atypisch war.147  

Einen anderen Ansatz, mit der geänderten bzw. präzisierten bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung umzugehen, wählen etwa ZÜND/ERRASS sowie KELLER/BÜRLI. 
Sie halten im Grundsatz am Kriterium der Unvorhersehbarkeit fest und nennen 
hierfür primär die Gründe, aufgrund welchen das Kriterium überhaupt durch das 
Bundesgericht eingeführt wurde: Zum einen wäre es widersinnig, im Polizei-
recht zwar hohe Anforderungen an das Bestimmtheitsgebot zu stellen, gleichzei-
tig aber der polizeilichen Generalklausel ein weites Anwendungsfeld zu eröff-
nen.148 Zum andern sei es im Kompetenzbereich der Legislative, eine Aufgabe 
zu normieren oder eben gerade nicht zu normieren und so die Grundlage für ein 
Handeln des Staates zu schaffen. Verzichte der Gesetzgeber auf eine Normie-
rung, obwohl eine Gefahr vorhersehbar und entsprechend gesetzlich erfassbar 
sei, so müsse die Exekutive sich daran halten und Handlungen grds. unterlas-
sen.149  

Auf die Voraussetzung der Unvorhersehbarkeit der Gefahr wollen KEL-

LER/BÜRLI und ZÜND/ERRASS hingegen immer dann verzichten, wenn staatli-
che Schutzpflichten bestehen. Sie beschränken sich dabei aber nicht auf jene 

                                                 
146  MOHLER, Generalklausel, Nr. 14; dieser Ansicht kann nicht zugestimmt werden. 

Der EGMR hat in seinem Urteil 12675/05 vom 8. Oktober 2009 i.d.S. Gsell ge-
gen die Schweiz das Bundesgericht einzig dazu verpflichtet, seine bisherige Pra-
xis konsequent anzuwenden; vgl. dazu auch MÜLLER/JENNI, Notrecht, S. 103 und 
ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 286 Fn. 157; kritisch auch EGLI, 2012, S. 199. 

147  Vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 6 und 7 (am Ende) zu § 56; ähnlich KIE-

NER/KÄLIN, S. 111 und MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 672 f., welche die Un-
vorhersehbarkeit nicht mehr als Voraussetzung betrachten, aber im Rahmen der 
Interessenabwägung berücksichtigen wollen. 

148  KELLER/BÜRLI, S. 1149. 
149  KELLER/BÜRLI, S. 1149; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 289 f. je m.w.H.; in 

dieser Art auch SCHWEIZER, SGK, N 29 zu Art. 36 BV; vgl. auch SCHWEGLER, 
Nr. 13, welcher die Voraussehbarkeit ebenfalls voraussetzt, gleichzeitig aber auch 
die Bedeutung des Verhältnismässigkeitsprinzips betont; vgl. auch HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2470, welche polizeiliches Handeln trotz fehlender 
Unvorhersehbarkeit nur bei schwerwiegenden Gefährdungen von fundamentalen 
Rechtsgütern wie Leib und Leben zulassen wollen. 
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Situationen, in welchen Leib und Leben einer Person gefährdet sind. Der Staat 
hat nämlich generell für die Verwirklichung der Grundrechte zu sorgen, was all-
gemein in Art. 35 BV festgehalten ist. So können auch spezifische Grundrechte 
staatliches Handeln verlangen, so etwa zum Schutz des Eigentums sowie den 
Kommunikationsgrundrechten.150  

In sämtlichen Fällen staatlicher Schutzpflichten auf das Kriterium der Unvorher-
sehbarkeit zu verzichten ist zu begrüssen, hat doch der Staat in solchen Fällen 
nicht die Wahl, sondern eben die Pflicht zu Handeln und würde sich durch eine 
Unterlassung unter Umständen gar schadenersatzpflichtig machen.151 Dies be-
dingt allerdings, dass der Verzicht an klare Voraussetzungen gebunden wird: 
Zum einen muss tatsächlich von einer Schutzpflicht ausgegangen werden kön-
nen, weshalb eine schwere Verletzung von fundamentalen Rechtsgütern drohen 
muss, die vergleichbar oder gar höher zu gewichten sind als diejenigen, welche 
durch die Schutzmassnahmen verletzt werden.152 Zum andern muss sich die 
Schutzpflicht tatsächlich an die Exekutive richten, damit eine Polizeibehörde ge-
stützt auf die polizeiliche Generalklausel tätig werden kann.153  

Durch den Verzicht auf die Unvorhersehbarkeit bei Schutzpflichten wird zwar 
der Anwendungsbereich der polizeilichen Generalklausel ausgeweitet, durch 
diese strikten Voraussetzungen aber doch in einem klar bestimmten Rahmen ge-
halten.154 In diesem Sinne argumentiert auch SCHWEIZER, bei ernsten unmittel-
baren und schweren Gefahren für fundamentale Rechtsgüter würden selbst ohne 
gesetzliche Grundlage unmittelbare staatliche Schutzpflichten bestehen. Seiner 
Meinung nach sind für entsprechende sicherheitspolizeiliche Massnahmen aber 
direkt die Grundrechte und nicht die polizeiliche Generalklausel unmittelbare 
Rechtsgrundlage.155 

Nicht überzeugend ist hingegen die weitergehende Ansicht von KELLER/BÜRLI, 
wonach auch ohne staatliche Schutzpflichten in gewissen weiteren Situationen, 
in denen eine Gefahr theoretisch vorhersehbar war, ein Rückgriff auf die polizei-
liche Generalklausel unter Umständen zulässig ist.156 Sie lassen dies nämlich 
immer dann zu, wenn zum einen eine Gefahr nur abstrakt vorauszusehen war, 

                                                 
150  KELLER/BÜRLI, S. 1149 f.; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 290 je m.w.H.; 

vgl. hierzu auch KAUFMANN/WALTI, S. 78 ff. 
151  Vgl. Kap. 2/3/I zu grundrechtlichen Schutzpflichten, Kap. 3/3/IV/3 zur Wider-

rechtlichkeit durch Unterlassen sicherheitspolizeilicher Realakte und 
Kap. 3/3/IV/4/C zum entsprechenden Normverstoss. 

152  KELLER/BÜRLI, S. 1150; vgl. auch BGE 119 Ia 28 ff. (31), E. 2; BESSON, S. 76. 
153  KELLER/BÜRLI, S. 1150. 
154  KELLER/BÜRLI, S. 1150. 
155  SCHWEIZER, SGK, N 29 zu Art. 36 BV. 
156  Wohl gl.M. KAUFMANN/WALTI, S. 80. 
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also etwa Ort, Zeit oder Ausmass der Gefährdung nicht abgeschätzt werden 
konnten, und zum andern weder die Berufung der Polizeibehörden auf die Klau-
sel, noch auf die fehlende Vorhersehbarkeit rechtsmissbräuchlich erscheint.157 
So sind sie etwa der Ansicht, im Rahmen des WEF könnten die Behörden nie 
genau wissen, wo, wann und in welchem Umfang etwa Demonstrationen statt-
finden würden, weshalb die polizeiliche Generalklausel grds. angewandt werden 
dürfte.158 Dabei verkennen sie, dass gerade genauer Ort, Zeit und Ausmass einer 
Gefährdung nicht bekannt sein müssen, um Schutzmassnahmen gegen diese 
normieren zu können. Es reicht, wenn die Gefahr an sich bekannt ist, um eine 
Bestimmung zu erlassen, die besagt, welche Rechtsgüter mit welchen Mitteln 
vor dieser zu schützen sind.  

Nach der hier vertretenen Ansicht ist es denn auch stossend, dass die Polizeibe-
hörden gewisser Kantone insbesondere über keine oder ungenügende Wegwei-
sungs- und Fernhaltebestimmungen verfügen und die Behörden im Zusammen-
hang mit Versammlungen und Massenveranstaltungen deshalb regelmässig auf 
die polizeiliche Generalklausel zurückgreifen.159 Bei der Mehrzahl dieser Anläs-
se, nicht nur beim WEF, sondern etwa auch bei Fussballturnieren, 1. August-
Feiern, Demonstrationen oder Botellones ist vorhersehbar, dass sie beispielswei-
se aufgrund von Gewaltanwendungen, Sachbeschädigungen, Lärm oder auch 
nur wegen übermässigen Abfällen mit Gefährdungen für Rechtsgüter einherge-
hen können.160 Entsprechend können und müssen die Kantone formell-
gesetzliche Grundlagen für Wegweisungen und Fernhaltungen schaffen.161 Of-
fene Formulierungen und somit gewisse Abstriche bei der Normdichte sind da-
bei hinzunehmen.162 

Inwiefern das Bundesgericht seine Praxis hinsichtlich des Kriteriums der Un-
vorhersehbarkeit weiter präzisiert, modifiziert oder tatsächlich ändert, muss ab-
gewartet werden.163 An seiner ursprünglichen Umschreibung der polizeilichen 
Generalklausel gilt nach wie vor, dass sie für absolute Notfälle reserviert ist.164 
Im Gegensatz zu Deutschland, wo die gleiche Begrifflichkeit eine Generaler-

                                                 
157  KELLER/BÜRLI, S. 1150 f.; zu den Definitionen der unterschiedlichen Vorherseh-

barkeiten vgl. bereits KELLER/BÜRLI, S. 1146 f. 
158  KELLER/BÜRLI, S. 1151. 
159  KELLER/BÜRLI, S. 1146 ff.; vgl. auch BÄHLER, Nr. 1 ff., insbes. Nr. 3 und 10 ff. 
160  KELLER/BÜRLI, S. 1147 f. 
161  KELLER/BÜRLI, S. 1148. 
162  Vgl. bereits Kap. 1/3/IV/1/E. 
163  Vgl. auch KAUFMANN/WALTI, S. 80 f. 
164  Vgl. auch BÄHLER, Nr. 3 und 11; KAUFMANN/WALTI, insbes. S. 66 und 68; 

MOHLER, Generalklausel, Nr. 11 und Fn. 11; MÜLLER, Grundrechtstheorie, 
S. 110; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, 
S. 277 mit Verweis auf BGE 83 I 111 ff. (118), E. 3. 
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mächtigung bezeichnet,165 handelt es sich in der Schweiz um ein «Not-
fallinstrument mit Ausnahmecharakter».166 Um den ultima-ratio-Charakter und 
die Divergenz zu einer Generalermächtigung zu betonen, erscheint der Vor-
schlag durchaus berechtigt, die polizeiliche Generalklausel künftig Ausnahme-, 
Not- oder ultima ratio-Klausel zu nennen.167 Entsprechend müssen die entwi-
ckelten Voraussetzungen restriktiv angewandt werden:168 Nach wie vor ist 
zwingend eine Gefahr zu fordern, die schwer und unmittelbar und deren Abwehr 
dringlich ist.169 Es genügt aber nicht das Vorliegen einer solchen Gefahr für jeg-
liche Rechtsgüter. Vielmehr muss es sich bei letzteren um fundamentale Rechts-
güter handeln, welche, wie etwa Frieden und Unabhängigkeit für den Staat oder 
Leib und Leben für Private, existentiell sind.170 Beispielsweise darf zur Abwehr 
von Gefahren für die Umwelt oder die Wirtschaft � durchaus wichtige, aber we-
der polizeiliche noch fundamentale Güter � nicht auf die polizeiliche General-
klausel zurückgegriffen werden.171 

Sofern die kumulativen Anwendungskriterien der polizeilichen Generalklausel 
vorliegen, können die zuständigen Sicherheitsbehörden, etwa die Polizei im in-
stitutionellen Sinn, Notverfügungen und Notverordnungen erlassen sowie mit 
den nötigen Notrealakten auf die Ausnahmesituation reagieren.172 Diese Er-
mächtigung ist aber gleichzeitig mit einer Pflicht verbunden: Nach der Interven-
tion haben sich die Behörden nämlich sowohl um eine genaue Analyse der Situ-

                                                 
165  Vgl. etwa DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, insbes. S. 129 ff. und 219 ff.; GÖTZ, 

N 1 zu § 8. 
166  KAUFMANN/WALTI, S. 61 ff. und 81 f.; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 8, 

vgl. mit S. 11 ff. und 18; vgl. auch REINHARD, S. 158 Fn. 68. 
167  KAUFMANN/WALTI, S. 68. 
168  MÜLLER/JENNI, Notrecht, S. 102; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 18; RÉMY, 

S. 35; vgl. auch RITTER, S. 284, welcher aufgrund des Bestimmtheitserfordernis-
ses die strikte Einhaltung der Voraussetzungen fordert. 

169  ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 291; vgl. ausführlich KAUFMANN/WALTI, 
S. 74 ff. 

170  MÜLLER/JENNI, Notrecht, S. 102; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 18; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 6 zu § 56; diese Beispiele sind allerdings 
nicht abschliessend (vgl. REINHARD, S. 160); etwa MOHLER, Generalklausel, 
Nr. 24 und PFANDER, S. 69 gehen von einem etwas weiteren Anwendungsbereich 
aus und subsumieren unter «fundamentale» Rechtsgüter auch etwa die persönli-
che Freiheit, die Privatsphäre und das Eigentum; vgl. hierzu ausführlich KAUF-

MANN/WALTI, S. 72 ff. 
171  Gl.M. KAUFMANN/WALTI, S. 73 f.; MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 14. 
172  RAUBER, S. 80; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 56. 
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ation zu bemühen, in welcher ein Rückgriff auf die Generalklausel erfolgte, als 
auch für deren umgehende Normierung zu sorgen.173 

C) Kleine!Generalklausel!in!den!kantonalen!Polizeigesetzen 

Auch die kantonalen Polizeigesetze enthalten Normen mit dem Titel «Polizei-
liche Generalklausel», wonach die Polizei «im Einzelfall auch ohne besondere 
gesetzliche Grundlage» gewisse Massnahmen treffen kann.174 Bei der Formulie-
rung lehnen sich zwar gewisse Kantone an die Voraussetzungen des Bundesge-
richts an und fordern etwa, dass die Massnahmen zur Abwehr erheblicher oder 
ernster Gefahren notwendig sein müssen.175 Die meisten lassen es allerdings ge-
nügen, dass die Gefährdung bzw. Störung unmittelbar ist.176 Zudem fordern die 
kantonalen Bestimmungen nicht eine Gefährdung für fundamentale Rechtsgüter, 
sondern geben sich mit beliebigen Gütern «der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung», sowie teilweise generell mit Bedrohungen für Mensch, Tier, Umwelt, ja 
gar für Gegenstände zufrieden.177  

Diese Normen entsprechen also nicht der eigentlichen polizeilichen General-
klausel mit ihren restriktiven Voraussetzungen, sondern sind eine Art «kleine 
Generalklausel», welche auch ungeschrieben gelten würde.178 Sie dienen als 
Grundlage für die allgemeine, alltägliche Abwehr von Gefahren und werden 
teilweise auch so, als «Allgemeine Ermächtigung zur Gefahrenabwehr»,179 be-
zeichnet.180 Damit entsprechen sie der deutschen Polizeigeneralklausel, welche 
nicht für atypische Notsituationen reserviert ist, sondern eine eigentliche Gene-
ralermächtigung zur Abwehr konkreter Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
darstellt.181  

Angesichts der grds. uneingeschränkten Geltung des Legalitätsprinzips im Poli-
zeirecht dürfen solche Klauseln aber nur als Grundlage für Massnahmen heran-
gezogen werden, welche zu keinen schweren Beeinträchtigungen der Rechte 
Privater führen.182 Kommt es hingegen zu einem schweren Eingriff in die Rech-
te der Betroffenen, bedarf die Massnahme einer formell-gesetzlichen Grundlage, 

                                                 
173  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 56. 
174  § 5 PolG ZG. 
175  Art. 22 PolG BE; Art. 7 PolG GR; § 5 PolG ZG. 
176  § 9 PolG BS; § 26 PolG SO. 
177  Anstelle vieler vgl. § 25 Abs. 2 PolG AG; § 9 PolG BS; Art. 8 PolG GL. 
178  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11; unpräzis somit etwa die Formulierung bei 

LIENHARD/HÄSLER, Nr. 58; zu Recht kritisch KAUFMANN/WALTI, S. 67. 
179  § 26 PolG SO. 
180  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11. 
181  Vgl. KAUFMANN/WALTI, S. 61 und 66 f. 
182  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11. 
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oder muss den strengen Voraussetzungen der «grossen polizeilichen General-
klausel» genügen.183  

D) Polizeinotstand 

Als besonderer Anwendungsfall der polizeilichen Generalklausel wird teilweise 
der Polizeinotstand genannt.184 Dieser beschreibt eine Ausnahmesituation, in 
der sich eine Gefährdung nicht auf einen Einzelfall bezieht, sondern aufgrund 
eines Grossereignisses wie politischen Unruhen oder Naturkatastrophen eine 
Vielzahl von Rechtsgütern betrifft.185  

Im Polizeirecht ist der Polizeinotstand insofern relevant, als die kantonalen Poli-
zeigesetze in seinem Anwendungsbereich erlauben, ausnahmsweise nicht ge-
mäss Störerprinzip gegen «diejenige Person, die unmittelbar die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung stört, gefährdet oder die für das Verhalten einer dritten 
Person verantwortlich ist», sondern gegen unbeteiligte Dritte vorzugehen.186 Ge-
stützt darauf kann beispielsweise zur Rettung einer Person das Auto eines Drit-
ten entwendet oder im Umkreis eins Unruheherds eine Wegweisung ausgespro-
chen werden.187 Da es sich nach der hier vertretenen Auffassung beim Polizei-
notstand weniger um ein Anwendungsfall der polizeilichen Generalklausel, als 
um die Voraussetzung zur Abweichung vom Störerprinzip handelt,188 wird im 
nachfolgenden Kapitel zum Verhältnismässigkeitsprinzip darauf näher einge-
gangen (Kap. 2/2/III/2). 

II. Öffentliches!Interesse 

Wie jede andere Verwaltungsbehörde, muss auch «die Polizei [�] ihre Aufga-
ben [�] im öffentlichen Interesse» erfüllen.

189 Die öffentlichen Interessen be-
gründen erst die Notwendigkeit staatlichen Handelns und sind gleichzeitig des-
sen Leitlinie, bestimmen also Art und Weise der Aufgabenerfüllung.190 Sicher-

                                                 
183  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11; vgl. auch KAUFMANN/WALTI, S. 67. 
184  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2506; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 59; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 56. 
185  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 56. 
186  § 10 Abs. 1 und § 11 PolG BS; vgl. anstelle vieler auch § 26 PolG AG; Art. 8 

PolG GR; § 27 f. PolG SO. 
187  Vgl. TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 zu § 56. 
188  Vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2502a; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 726; SCHWEGLER, Nr. 17. 
189  § 25 Abs. 1 PolG AG; vgl. hierzu etwa BIAGGINI, BV, N 18 ff. zu Art. 36 BV. 
190  Vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2473; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 49 ff.; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 669. 
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heitspolizeiliche Massnahmen werden durch das öffentliche Interesse an der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit legitimiert.191 Es geht entweder 
darum, im Rahmen der Prävention eine drohende Gefahr abzuwehren oder aber, 
wenn die öffentliche Sicherheit bereits beeinträchtigt wurde, den ordnungsge-
mässen Zustand wiederherzustellen.192 Daraus ergibt sich, dass die Polizei im 
Rahmen ihres allgemeinen Gefahrenabwehrauftrags nicht tätig werden darf, so-
fern nicht eine konkrete Gefahr droht bzw. eine Störung eingetreten ist.193  

Was unter dem unbestimmten Begriff der öffentlichen Sicherheit zu verstehen 
ist, wurde bereits erläutert.194 An dieser Stelle ist noch einmal hervorzuheben, 
dass der Schutz privater Anliegen durch die Polizei beschränkt ist.195 Dies ist 
insbesondere dann zu beachten, wenn durch allfällige sicherheitspolizeiliche 
Schutzmassnahmen in Grundrechte Dritter eingegriffen würde.196 Privates kann 
nur dann überhaupt polizeilich relevant sein, wenn es entweder in der Öffent-
lichkeit wahrnehmbar ist oder aber die Allgemeinheit an der Sicherung der 
Rechte Einzelner ein Interesse hat.197 

Unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips vermag das öffentliche Inte-
resse an der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit grds. Eingriffe in 
sämtliche Grundrechte zu rechtfertigen.198 Ein wesentlicher Vorbehalt ist indes 
in Bezug auf das verfassungsmässige Recht auf Leben zu machen: Gemäss 
Bundesgericht zeichnet sich dieses «dadurch aus, dass jeder absichtliche Eingriff 
zugleich eine Verletzung seines absolut geschützten Wesenskerns darstellt und 
deshalb gegen die Verfassung verstösst».199 In der Tat vermag die Mehrheit der 
polizeilichen Schutzgüter keine bewusste Tötung eines Menschen zu rechtferti-
gen.200 Auf diesen Sonderfall wird im Kapitel zu den Grundrechten als Schranke 
sicherheitspolizeilichen Handelns näher eingegangen.201 

                                                 
191  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 50; SCHMOHL, S. 147; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 15 zu § 56; vgl. auch EPINEY, BSK, N 49 zu Art. 36 BV. 
192  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2475 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 15 zu § 56. 
193  ANDEREGG, Nr. 467. 
194  Kap. 1/2/II, insbes. Kap. 1/2/II/2/B/b. 
195  Vgl. bereits Kap. 1/2/II/2/B/b/cc und 1/2/II/C/b/cc. 
196  Urteil des BVGE C-6984/2008 vom 8. Februar 2011, E. 5.3.2. 
197  RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4 mit Verweis auf JOST, S. 50 und 55; 

vgl. auch EPINEY, BSK, N 65 zu Art. 5 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 664 ff. 
198  HUG, S. 16; vgl. auch HUBER, S. 233 ff. 
199  BGE 98 Ia 508 ff. (514), E. 4a. 
200  HUG, S. 17. 
201  HUG, S. 17. 



2. Teil: Rechtsstaatliche Grenzen sicherheitspolizeilicher Tätigkeit 

214 
 

In jedem Einzelfall ist zwischen den zu wahrenden Polizeigütern und den ande-
ren betroffenen Rechtspositionen eine wertende Abwägung vorzunehmen, wo-
bei diese Abwägung � wie bereits erwähnt � so weit als möglich durch das Ge-
setz vordeterminiert werden sollte.202 An dieser Stelle sei einzig ein Beispiel 
vorzubringen: Hinter sicherheitspolizeilichen Zugriffen auf Medienschaffende, 
etwa deren Wegweisung oder der Dursuchung ihres recherchierten Materials, 
kann beispielsweise das öffentliche Interesse stehen, die Funktionsfähigkeit der 
Polizei zu gewährleisten und somit die öffentliche Sicherheit zu schützen.203 
Dies ist gegen die Informations- und Medienfreiheit der Medienschaffenden ab-
zuwägen. Da die entsprechenden Eingriffe schwerwiegend sein können, muss 
eine Interessenabwägung mit grösster Zurückhaltung vorgenommen werden und 
in der Regel zu Gunsten der Medienschaffenden ausfallen.204 Diese wertende 
Abwägung orientiert sich am Verhältnismässigkeitsprinzip, welches im nächsten 
Kapitel (Kap. 2/2/III) dargestellt wird. 

III. Verhältnismässigkeitsprinzip 

1. Bedeutung!und!Inhalt!des!Verhältnismässigkeits-
prinzips!im!Polizeirecht 

A) Bedeutung!des!Verhältnismässigkeitsprinzips!im!!!!!!!!!!
Polizeirecht 

Jahrelang stützte sich sicherheitspolizeiliches Handeln fast ausschliesslich auf 
den allgemeinen Gefahrenabwehrauftrag bzw. die polizeiliche Generalklausel, 
war also kaum geregelt. Die einzige Möglichkeit, den daraus resultierenden 
Ermessensspielraum und damit die Macht der Polizeibehörden zu begrenzen, 
war das Verhältnismässigkeitsprinzip:205 Das Handeln der Polizei galt nur als 
rechtmässig, sofern es «für das Erreichen eines im übergeordneten öffentlichen 
Interesse liegenden Zieles geeignet, notwendig und dem Betroffenen zumutbar» 
war.206  

Heute verfügen zwar alle Kantone über ein Polizeigesetz, welches die typischen 
(Zwangs-)Massnahmen aufzählt sowie deren Voraussetzungen definiert. Ob die 
Polizei aber tatsächlich Massnahmen ergreift und wie sie diese konkret ausführt, 

                                                 
202  MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 119 f. 
203  SCHMOHL, S. 147. 
204  Vgl. ausführlich SCHMOHL, S. 135 ff., insbes. S. 149 ff. 
205  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 56; vgl. auch HOFSTETTER, Nr. 44; 

KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 27. 
206  BGE 126 I 112 ff. (119), E. 5b. 
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richtet sich aber nach wie vor nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip.207 Ent-
sprechend kommt dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz im Polizeirecht, in wel-
chem es gar seinen Ursprung hat,208 nach wie vor eine ganz besondere Bedeu-
tung zu.209 Zudem ist es mit Blick auf die Staatshaftung für sicherheitspolizeili-
che Realakte, welche im dritten Teil dieser Arbeit behandelt wird, zentral: Kann 
bei der Verletzung von formellen Vorschriften die Widerrechtlichkeit regelmäs-
sig noch relativ einfach festgestellt werden, fokussiert sich die Beurteilung bei 
der Verletzung materieller Vorschriften meist auf die Frage der Verhältnismäs-
sigkeit nach Art. 5 bzw. 36 BV.210

  

Auch wenn das Verhältnismässigkeitsprinzip als allgemeiner Verfassungsgrund-
satz im Polizeirecht ohnehin gelten würde, ist es gemäss Bundesgericht auf-
grund dessen besonderer Bedeutung für sicherheitspolizeiliches Handeln «ent-
scheidend, dass die Polizeiorgane ausdrücklich auf die Einhaltung des Verhält-
nismässigkeitsgrundsatzes verpflichtet werden».211 Entsprechend wurde es in 
vielen Polizeigesetzen ausdrücklich normiert.212 Demnach muss «polizeiliches 
Handeln [�] zur Erfüllung der polizeilichen Aufgaben notwendig und geeignet 

sein. Von mehreren geeigneten Massnahmen hat die Kantonspolizei diejenige zu 
treffen, welche die betroffenen Personen oder die Allgemeinheit voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigt. Eine Massnahme oder der polizeiliche Zwang darf 
nicht zu einem Nachteil führen, der zum angestrebten Erfolg in einem erkennba-
ren Missverhältnis steht» und «ist zu beenden, wenn der Zweck erreicht ist oder 
es sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann».213 

                                                 
207  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 27; RAUBER, S. 84; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 zu § 56. 
208  Vgl. etwa HOFSTETTER, Nr. 2 und 14 f.; RAUBER, S. 83; REINHARD, S. 198; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 56. 
209  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2479; MOECKLI/KELLER, S. 242; MOHLER, Po-

lizeirecht, Nr. 646 und 672 ff.; REINHARD, S. 198; SCHWEGLER, Nr. 15; SCHWEI-

ZER/MÜLLER, S. 393; BGE 141 IV 417 ff. (421 f.), E. 2.3 f.; 140 I 353 ff. (373), 
E. 8.7; 140 I 381 ff. (389), E. 4.5; 140 I 2 ff. (24), E. 9.2.2; 136 I 87 ff. (91 f.), 
E. 3.2; 132 I 49 ff. (58), E. 6.2; 128 I 327 ff. (340), E. 4.2 m.w.H.; Urteil des 
BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.7 ff. 

210  MANFRINI, S. 217 f. 
211  BGE 128 I 327 ff. (345), E. 4.3.3. 
212  Vgl. auch MANFRINI, S. 218; RAUBER, S. 82 f.; REINHARD, S. 199; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 56. 
213  Art. 9 PolG OW; vgl. auch etwa Art. 3 PolG AI; Art. 6 PolG AR; Art. 23 

PolG BE; § 7 PolG BS; Art. 6 PolG GR; Art. 3 PolG SG; § 10 PolG ZH; vgl. 
aber SCHWEGLER, Nr. 11, welcher ebenfalls betont, dass diese ausdrücklichen 
Normierungen gegenüber der Verfassung keine eigenständige Bedeutung haben. 
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Im Polizeirecht haben sich des Weiteren zwei besondere Ausprägungen des 
Verhältnismässigkeitsprinzips herausgebildet: Zum einen müssen sicherheitspo-
lizeiliche Massnahmen gemäss Störerprinzip primär jene Personen anvisieren, 
welche für die bestehenden Gefahren bzw. Störungen verantwortlich sind.214 
Zum andern soll die Polizei aufgrund ihrer limitierten personellen, sachlichen 
und finanziellen Ressourcen gemäss Opportunitätsprinzip legitimiert sein, im 
sicherheitspolizeilichen Bereich nötigenfalls Prioritäten zu setzen.215 Auf diese 
beiden Grundsätze wird weiter unten näher eingegangen (Kap. 2/2/III/2 und 3).  

Zuerst soll allerdings der Inhalt des Verhältnismässigkeitsprinzips im Polizei-
recht (Kap. 2/2/III/1/B) und insbesondere dessen Anwendung in Bezug auf den 
Einsatz polizeilichen Zwangs, speziell den Schusswaffengebrauch (Kap. 2/2/III/ 
1/C) dargestellt werden. Es ist allgemein in Art. 5 Abs. 2 BV, für Grundrechts-
eingriffe in Art. 36 Abs. 3 BV, normiert und erfordert dreierlei: Eignung, Erfor-
derlichkeit und Zumutbarkeit jeder staatlichen Handlung. 

B) Inhalt!des!Verhältnismässigkeitsprinzips!im!Polizeirecht 

a) Eignung 

Zum Ersten müssen sich staatliche Massnahmen überhaupt eignen, das ange-
strebte Ziel zu erreichen.216  

Die Überwachung von virtuellen Kommunikationsplattformen kann beispiels-
weise geeignet sein, Sexualdelikte an Kindern nach Kontaktaufnahme im Inter-
net zu entdecken.217  

Auch Personen von einem bestimmten Ort wegzuweisen, etwa Drogensüchtige 
aus einem Park oder gewalttätige Hooligans aus dem Umkreis eines Sportstadi-
ons, ist grds. ein geeignetes Instrument, um etwa Gewalt, Lärmemissionen, Ab-
fall sowie Gefährdungen von Sachen und Personen zu bekämpfen und damit die 
öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten.218 Bei gewissen Personen(gruppen) 

                                                 
214  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 zu § 56. 
215  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 zu § 56. 
216  BGE 141 IV 417 ff. (421), E. 2.3; 136 I 87 ff. (92), E. 3.2; Urteil des 

BGer 2C_545/2014 vom 9. Januar 2015, E. 5; vgl. auch BIAGGINI, BV, N 23 zu 
Art. 36 BV; EPINEY, BSK, N 70 zu Art. 5 BV und N 55 zu Art. 36 BV; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 587 ff.; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 27 
m.w.H.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 53 m.w.H.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 688 ff.; 
MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 133; RAUBER, S. 83; REINHARD, S. 198 und 
199 f. m.w.H.; RÉMY, S. 27; SCHMOHL, S. 148; SCHWEGLER, Nr. 15; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 f. zu § 21. 
217  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.7.1. 
218  MOECKLI/KELLER, S. 242; zur Wegweisung und Fernhaltung 
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gilt dies aber möglicherweise nicht, weil sie sich schlicht nicht an die Wegwei-
sung halten und diese somit wirkungslos bleibt.219  

Ob Überwachungen mittels technischer Mittel, speziell Videoüberwachungen, 
geeignet erscheinen, den angestrebten Zweck zu erfüllen, insbesondere also 
Straftaten zu verhindern, ist nicht unumstritten.220 Es kann wohl nur bejaht wer-
den, wenn die Überwachung mit anderen Massnahmen, etwa einer besseren Be-
leuchtung, ausreichenden Hinweisen auf die Kameras und zusätzlicher Präsenz 
von Sicherheitspersonal ergänzt wird.221 

b) Erforderlichkeit 

Zweitens müssen staatliche Massnahmen tatsächlich erforderlich sein, um das 
angestrebte Ziel zu erreichen, es darf also kein milderes Mittel zur Verfügung 
stehen.222  

Etwa die polizeilichen Wegweisungen dürfen also in zeitlicher, örtlicher, per-
sönlicher und sachlicher Hinsicht nicht weiter gehen, als es zur Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit notwendig ist: Sie dürfen also weder länger 
dauern, als unbedingt nötig (zeitlich), noch unnötig andere Personen als die tat-
sächlichen Störer � neben Hooligans etwa unauffällige Fussballfans � betreffen 
(persönlich).223  

Des Weiteren dürfen sie sich nicht auf ein grösseres Gebiet ausdehnen als jenes, 
auf welchem sich das störende Verhalten auswirkt (räumlich). Entsprechend 
wäre es beispielsweise unzulässig, einem Drogensüchtigen den Aufenthalt auf 
                                                 

vgl. Kap. 1/3/IV/1/E. 
219  MOECKLI/KELLER, S. 242. 
220  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 101 ff.; zur Videoüberwachung 

vgl. Kap. 1/3/IV/1/I/c. 
221  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 101 ff. m.w.H. 
222  BGE 141 IV 417 ff. (421), E. 2.3; 136 I 87 ff. (92), E. 3.2; Urteil des 

BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.7.2; 2C_545/2014 vom 9. Januar 
2015, E. 5; vgl. auch BIAGGINI, BV, N 23 zu Art. 36 BV; EPINEY, BSK, N 70 zu 
Art. 5 BV und N 56 zu Art. 36 BV; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 591 ff.; 
KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 27 m.w.H.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 53 
m.w.H.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 674 ff. und 684 ff., welcher allerdings ver-
langt, das Kriterium der Erforderlichkeit an erster Stelle zu prüfen (Nr. 681 f.); 
MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 133; RAUBER, S. 83; REINHARD, S. 198 und 200 
m.w.H.; RÉMY, S. 27; SCHWEGLER, Nr. 15; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 6 ff. zu § 21. 

223  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 605 ff. und 610 ff.; MOECKLI/KELLER, S. 243; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 f. und 14 f. zu § 21; vgl. auch MOHLER, 
Polizeirecht, Nr. 692 und 695, allerdings in Bezug auf die Geeignetheit; zur 
Wegweisung und Fernhaltung vgl. Kap. 1/3/IV1/E. 
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dem gesamten Stadtgebiet zu verbieten, wenn er lediglich in einem Park störend 
auffiel.224 Auch ist es nicht zwingend erforderlich, Journalisten gänzlich weg-
zuweisen (und gar ihr recherchiertes Material zu durchsuchen), um der Polizei 
eine ungehinderte Aufgabenerfüllung zu ermöglichen: Es wäre allenfalls bereits 
ausreichend, den Medienschaffenden klare Zonen zuzuweisen, in denen sie sich 
während einer sicherheitspolizeilichen Intervention aufhalten dürfen.225 

Schliesslich ist es unter Umständen noch nicht einmal notwendig, eine Person 
tatsächlich wegzuweisen, sondern bereits ausreichend, ihr in einem bestimmten 
Bereich, z.B. einem Bahnhof, ein bestimmtes Verhalten, z.B. das Trinken von 
Alkohol, zu verbieten (sachlich).226  

Dieselben Überlegungen gelten auch in Bezug auf die Überwachung eines öf-
fentlichen Platzes mittels Videokamera: Diese kann etwa zeitlich nicht erfor-
derlich sein, wenn sie den ganzen Tag über läuft, Straftaten aber vorwiegend in 
den Abendstunden verübt werden, oder räumlich zu weit gehen, wenn bei-
spielsweise private Gärten oder öffentliche Plätze ohne Sicherheitsproblem ein-
sehbar sind.227 Allenfalls würden in sachlicher Hinsicht mildere Mittel, wie ein 
vermehrter Einsatz von Sicherheitspersonal, bauliche oder sozialpolitische Mas-
snahmen, den Zweck ebenso erfüllen.228  

c) Zumutbarkeit 

Drittens muss zwischen dem intendierten Ziel und den ergriffenen 
(Zwangs-)Massnahmen sowie den damit verbundenen Grundrechtseingriffen ein 
vernünftiges Verhältnis bestehen, letztere müssen somit zumutbar sein.229 Je 

                                                 
224  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 601 ff.; MOECKLI/KELLER, S. 243; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 f. zu § 21; vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 694, allerdings in Bezug auf die Geeignetheit. 

225  SCHMOHL, S. 149. 
226  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 595 ff.; MOECKLI/KELLER, S. 243; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 f. zu § 21; vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 693, 
allerdings in Bezug auf die Geeignetheit. 

227  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 105 m.w.H.; zur Videoüberwachung 
vgl. Kap. 1/3/IV/1/I/c. 

228  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 103 ff. m.w.H. 
229  BGE 141 IV 417 ff. (421), E. 2.3; 136 I 87 ff. (92), E. 3.2; Urteil des 

BGer 2C_545/2014 vom 9. Januar 2015, E. 5; vgl. auch BIAGGINI, BV, N 23 zu 
Art. 36 BV; EPINEY, BSK, N 70 zu Art. 5 BV und N 57 zu Art. 36 BV; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 613 ff.; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 27 
m.w.H.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 53 m.w.H.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 698 ff.; 
MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 133; RAUBER, S. 84; REINHARD, S. 198 und 
200 f. m.w.H.; RÉMY, S. 28; SCHWEGLER, Nr. 15; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 f. zu § 21. 
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schwerer der Eingriff in die Rechte der Bürger, desto bedeutsamere öffentlichen 
Interessen sind erforderlich, welche es zu verteidigen gilt.230  

Etwa durch eine Videoüberwachung kann stark in die Grundrechte der Be-
troffenen eingegriffen werden, insbesondere wenn sie nicht nur den Störer 
selbst, sondern auch unbeteiligte Dritte trifft.231 Diesfalls kann nur die Verhinde-
rung von Verbrechen und Vergehen, allen voran von Körperverletzungs- oder 
Tötungsdelikten, als genügendes öffentliches Interesse bezeichnet werden.232 
Eine Videoüberwachung zwecks Verhinderung von einfachen Übertretungen, 
wie das Liegenlassen von Kleinabfällen, oder von bloss sozial unerwünschten 
oder verpönten Tätigkeiten wäre hingegen kaum zumutbar.233  

Eine Interessenabwägung ist beispielsweise auch vorzunehmen, wenn sich die 
Frage stellt, ob die Polizei bei Ausschreitungen oder Demonstrationen eingrei-
fen muss.234 Hierbei wird dahingegen argumentiert, die Ressourcen der Polizei 
seien in personeller und sachlicher Hinsicht beschränkt, weshalb es ihr nicht 
möglich sei, etwa jede unbewilligte Demonstration ohne unverhältnismässigen 
Schaden und mit verhältnismässigen Massnahmen aufzulösen.235 

C) Die!Verhältnismässigkeit!polizeilichen!Zwangs! 

Polizeilicher Zwang darf nur dann zur Anwendung gelangen, wenn er zur Erfül-
lung der jeweiligen Aufgabe geeignet ist und die anderen verfügbaren Instru-
mente nicht zielführend sind, er somit erforderlich erscheint.236 Insbesondere 
muss er, «soweit es die Umstände zulassen», zuerst angedroht werden, damit 
«die betroffenen Personen noch von sich aus den polizeilichen Anordnungen 
nachkommen können» und «unbeteiligte Dritte Gelegenheit [erhalten], sich zu 
entfernen».237 Ist der unmittelbare Zwang dennoch unumgänglich, muss von den 

                                                 
230  MOECKLI/KELLER, S. 244. 
231  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 107; zur Videoüberwachung 

vgl. Kap. 1/3/IV/1/I/c. 
232  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 107. 
233  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 107. 
234  Urteil des Obergerichts Zürich vom 1. November 1984, E. 5a (ZBl 1985, 

S. 220 ff.). 
235  Urteil des Obergerichts Zürich vom 1. November 1984, E. 5b (ZBl 1985, 

S. 220 ff.). 
236  REINHARD, S. 252; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 104; vgl. auch 

Art. 7 Abs. 1 PolG GL; Art. 9 Abs. 1 PolG OW; § 14 Abs. 1 PolG TG; § 4 Abs. 1 
PolG ZG; § 10 Abs. 1 PolG ZH; zum polizeilichen Zwang vgl. insbes. 
Kap. 1/3/IV/2. 

237  § 46 Abs. 2 PolG BS; Art. 32 PolG OW; § 19 PolG TG; § 14 PolG ZH; vgl. auch 
§ 44 PolG AG; Art. 45 Abs. 2 PolG BE (hierzu SCHWEGLER, Nr. 139). 
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geeigneten Mitteln dasjenige ergriffen werden, das aller Voraussicht nach für 
die Betroffenen den kleinsten Schaden mit sich bringt.238  

Des Weiteren muss polizeilicher Zwang zumutbar sein, darf also «nicht zu ei-
nem Nachteil führen, der zum angestrebten Erfolg vorher erkennbar in einem 
Missverhältnis steht» und ist «zu beenden, wenn der Zweck erreicht ist oder es 
sich zeigt, dass er nicht erreicht werden kann».239 Unabhängig davon, ob die 
Anwendung des unmittelbaren Zwangs rechtmässig war oder nicht, ist dadurch 
verletzten Personen «soweit es nötig ist und die Umstände es nicht ausschlies-
sen, unverzüglich Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen».240 

Weder erforderlich noch zumutbar ist es beispielsweise, wenn eine Polizistin ei-
ner Frau zwei Mal ins Gesicht schlägt und so Nasenbluten auslöst, obwohl die 
Frau bereits überwältigt war und festgehalten wurde.241 

Generell gilt: Je schwerer ein Grundrechtseingriff, desto wichtiger wird die ge-
naue Prüfung der Verhältnismässigkeit, was sich entsprechend beim Schusswaf-
fengebrauch als Beispiel polizeilicher Zwangsanwendung akzentuiert:242 Be-
reits aus dem Verfassungsrecht ergeben sich für den Einsatz tödlicher Waffen 
strenge Restriktionen,243 weshalb er durch die Polizeigesetze teilweise auch sehr 
detailliert geregelt wird.244 Aus diesen Einschränkungen folgt, dass an die Vor-
bereitung, Durchführung sowie Nachbereitung eines Schusswaffengebrauchs 
strenge Voraussetzungen zu stellen sind:  

Hinsichtlich der Vorbereitung muss etwa beachtet werden, dass sich das Perso-
nal fachlich und persönlich eignet, etwa bezüglich des Wann und Wie des Ein-
satzes gut ausgebildet ist, sowie über die notwendige Ausrüstung verfügt.245  

Die Durchführung muss sich zum einen nach einer genauen Kaskade richten, 
welche mit einer Ermahnung beginnt, sich zur Verwendung nicht letaler Mittel 

                                                 
238  REINHARD, S. 252; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 104; vgl. anstelle 

vieler auch etwa Art. 23 Abs. 1 PolG BE; Art. 7 Abs. 2 PolG GL; Art. 9 Abs. 2 
PolG OW; § 4 Abs. 2 PolG ZG; § 10 Abs. 2 PolG ZH. 

239  § 4 Abs. 3 und 4 PolG ZG; vgl. anstelle vieler auch Art. 23 Abs. 2 und 3 PolG 
BE; Art. 7 Abs. 3 und 4 PolG GL; Art. 9 Abs. 3 und 4 PolG OW; § 10 Abs. 3 und 
4 PolG ZH. 

240  Art. 46 PolG (hierzu SCHWEGLER, Nr. 140). 
241  Urteil des BGer 6B_579/2015 vom 7. September 2015, inbes. E. 1.3 ff. 
242  Vgl. LIENHARD/HÄSLER, Nr. 54; zum Schusswaffeneinsatz vgl. insbes. 

Kap. 1/3/IV/2/C. 
243  SUTTER, Staatshaftung, S. 38. 
244  Vgl. anstelle vieler Art. 35 PolG OW; § 36 PolG ZG; kritisch SUTTER, Staatshaf-

tung, S. 38. 
245  SUTTER, Staatshaftung, S. 38. 
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steigert und erst als ultima ratio, nach einer Vorwarnung, den Gebrauch potenti-
ell letaler Instrumente erlaubt. Zum andern muss eine klare Kommandostruktur 
vorgesehen sein und die gesamte Durchführung genau dokumentiert werden.246  

Die Nachbereitung des Schusswaffengebrauchs umfasst schliesslich sowohl eine 
Hilfeleistung an möglicherweise verletzte Personen, als auch die (psychologi-
sche) Betreuung der Beamten, welche den Einsatz durchführten. Auch sind die 
Vorgesetzten über den Einsatz zu informieren und eine unabhängige Untersu-
chung in die Wege zu leiten.247 

2. Störerprinzip 

A) Begriff!des!Störers 

Wie zuvor ausgeführt wurde, verlangt das Verhältnismässigkeitsprinzip in per-
soneller Hinsicht, dass sich polizeiliche Massnahmen grds. nicht gegen unbetei-
ligte Dritte, sondern primär gegen die Störer zu richten haben.248 Gegen Dritte 
vorzugehen, obwohl es auch möglich wäre, die Störer in die Pflicht zu nehmen, 
wäre zwar möglicherweise ebenfalls geeignet, die öffentliche Sicherheit wieder 
herzustellen, in den meisten Fällen aber weder erforderlich noch zumutbar. 

Als Störer gelten zum einen Personen, welche entweder als Verhaltensstörer 
durch eigenes Verhalten oder durch Handlungen Dritter, für welche sie verant-
wortlich sind, eine Gefahr oder Störung verursachen.249 Typische Beispiele sind 
etwa randalierende Demonstranten oder Eltern, deren Kinder Schaden verursa-
chen.250  

Zum andern zählen dazu sogenannte Zustandsstörer, welche über die tatsächli-
che oder rechtliche Herrschaft über Sachen (wie auch Tiere) verfügen, von wel-
chen eine Störung oder Gefahr ausgeht.251 Zu dieser Kategorie gehört beispiels-

                                                 
246  SUTTER, Staatshaftung, S. 38. 
247  SUTTER, Staatshaftung, S. 39. 
248  GUSY, Nr. 332; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3822; JOST, S. 70; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 711 und 715; REINHARD, S. 176; SCHWEGLER, Nr. 16; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 29 zu § 56. 
249  BGE 122 II 65 ff. (70), E. 6a; 118 Ib 407 ff. (415), E. 4c; 114 Ib 44 ff. (51), 

E. 2c.bb je m.w.H.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2490; MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 716; REINHARD, S. 176 f. und 184; RÉMY, S. 32; SCHWEGLER, Nr. 16; 
SUTTER, Staatshaftung, S. 39; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 31 zu § 56. 

250  Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2491; RÉMY, S. 32; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 31 zu § 56. 
251  BGE 122 II 65 ff. (70), E. 6a; 118 Ib 407 ff. (415), E. 4c; 114 Ib 44 ff. (50), 

E. 2c.aa je m.w.H.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2492; MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 717; REINHARD, S. 176 f. und 185 ff.; RÉMY, S. 32; SCHWEGLER, 
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weise der Eigentümer eines Grundstücks, auf welchem sich giftige Abfälle be-
finden oder der Halter eines bissigen und damit Passanten gefährdenden Hun-
des.252  

Schliesslich fallen gemäss Teilen der Lehre auch Personen unter den Störerbe-
griff, welche als Zweckveranlasser bewusst in Kauf nehmen, dass durch ihr 
Handeln oder Unterlassen ein Dritter die öffentliche Sicherheit gefährdet oder 
stört.253 Als Beispiel hierfür wird etwa der Wirt angebracht, welcher seinen Be-
trieb auf solche Art und Weise führt, dass die Anwohner regelmässig durch be-
trunkene Gäste in ihrer Nachtruhe gestört werden.254 Den Zweckveranlasser als 
Störer zu betrachten wird teilweise kritisch beurteilt, ist es doch gerade nicht er 
selbst, welcher die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet.255 Zudem gehört 
das «bewusst in Kauf nehmen» zu den subjektiven Merkmalen, welche zur Be-
stimmung des Störers nicht entscheidend sein sollen.256  

Entsprechend diesen Überlegungen zum Begriff des Störers bestimmen viele 
Polizeigesetze unter dem Titel «Störerprinzip», dass sich «das polizeiliche Han-
deln! [�]!gegen!a) Personen oder Tiere, welche die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung durch ihr Verhalten stören oder unmittelbar gefährden, [oder] b) Per-
sonen, welche die tatsächliche Gewalt über das Tier oder über die Sache haben, 
durch welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört oder unmittelbar 
gefährdet wird» zu richten hat.257 Mit der Voraussetzung, dass «die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung [�]!unmittelbar gefährdet wird», wird zum einen be-
tont, dass für sicherheitspolizeiliches Handeln tatsächlich eine Gefahr vorhanden 
sein muss.258 Zum andern soll sie gewährleisten, dass die Sicherheitsbehörden 

                                                 
Nr. 16; SUTTER, Staatshaftung, S. 39; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 32 zu 
§ 56. 

252  Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2494 ff.; RÉMY, S. 32; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 32 zu § 56. 
253  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2497; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 718; SUTTER, 

Staatshaftung, S. 39; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 33 zu § 56. 
254  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2498 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 33 zu § 56. 
255  Vgl. etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2502; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 718; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 34 zu § 56; zur Verursachung als 
Zurechnungsprinzip vgl. ausführlich MOHLER, Polizeirecht, Nr. 720 ff. und 
REINHARD, S. 178 ff. 

256  Vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2502; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 719. 

257  § 26 Abs. 1 PolG AG; vgl. auch etwa Art. 8 PolG AR; § 10 PolG BS; Art. 30c 
PolG FR; Art. 19 PolG SH; § 18 PolG ZH. 

258  Entscheid des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 25. November 2003, 
E. 6 (ZBl 2004, S. 536 ff.); HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2488 m.w.H. 
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gegen die Person, welche eine Gefahr verursacht und nicht gegen jene, welche 
davon betroffen ist, vorgehen.259 

Wenn die Sicherheitsbehörden nicht einem, sondern mehreren Störern gegen-
überstehen, haben sie grds. jeden von ihnen in die Pflicht zu nehmen.260 Da dies 
regelmässig aus praktischen Gründen, wie beschränkten personellen oder mate-
riellen Ressourcen, nicht möglich ist, müssen sie eine Auswahl treffen, wobei 
ihnen ein gewisser Ermessensspielraum zusteht.261 Dieser ist aber in zweierlei 
Hinsicht beschränkt: Zum einen muss etwa für die Polizei ihre primäre Aufgabe 
im Vordergrund stehen, die öffentliche Sicherheit möglichst schnell und effektiv 
wieder herzustellen.262 In erster Linie ist also diejenige Person in die Pflicht zu 
nehmen, welche den rechtmässigen Zustand mit dem geringsten Aufwand und 
dem kleinsten Schaden, mitunter am schnellsten, wiederherstellen kann.263 Zum 
andern setzt auch hier das Verhältnismässigkeitsprinzip wieder gewisse Gren-
zen: Unter anderem ist in erster Linie gegen die Person, welche der Gefahr am 
nächsten steht, «am ehesten verantwortlich ist», vorzugehen, folglich meistens 
vor dem Zustands- zuerst der Verhaltensstörer ins Recht zu fassen.264  

B) Ausnahmen!vom!Störerprinzip 

Beim Störerprinzip handelt es sich nicht um einen sturen, dogmatischen Grund-
satz, sondern um eine Richtlinie, von welcher unter bestimmten Umständen ab-
gewichen werden darf.265 So sehen die meisten Polizeigesetze zum einen vor, 
dass sich «das polizeiliche!Handeln![�]!gegen!andere Personen richten [kann], 
wenn das Gesetz es vorsieht».266 Im Bereich der Strafverfolgung kann die Poli-
zei etwa gemäss Art. 215 Abs. 3 StPO Privatpersonen dazu auffordern, sie bei 
der Anhaltung einer verdächtigen Person zu unterstützen.267 Und «soweit es zur 

                                                 
259  Entscheid des Regierungsrates des Kantons Schwyz vom 25. November 2003, 

E. 6 (ZBl 2004, S. 536 ff.); HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2488. 
260  Vgl. RÉMY, S. 33. 
261  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 723; REINHARD, S. 189; RÉMY, S. 33; SUTTER, Staats-

haftung, S. 39; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 35 zu § 56. 
262  REINHARD, S. 189. 
263  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2503; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 724; REIN-

HARD, S. 191; RÉMY, S. 33; SUTTER, Staatshaftung, S. 39; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 35 zu § 56. 
264  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2503; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 724; RÉMY, 

S. 33; SUTTER, Staatshaftung, S. 39; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 35 zu 
§ 56. 

265  REINHARD, S. 175. 
266  Art. 20 PolG SH; vgl. auch etwa § 26 Abs. 2 PolG AG; Art. 9 PolG AR; § 11 

PolG BS; Art. 30d PolG FR; § 19 PolG ZH. 
267  Vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 17. 
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Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr notwendig ist» können gemäss 
kantonalen Polizeigesetzen auch «private!Grundstücke!und!Liegenschaften![�]!
betreten und durchsucht werden».268

  

Zum andern darf die Polizei in Ausnahmefällen gegen unbeteiligte Dritte vorge-
hen, wenn «eine schwere Störung oder eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren ist, Massnahmen gegen die 
[Störer] nicht oder nicht rechtzeitig möglich oder nicht erfolgversprechend sind 
und die betroffenen Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Ver-
letzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden können».269 
Dies entspricht der Figur des Polizeinotstandes, wie er zuvor im Kapitel zur 
Durchbrechung des Legalitätsprinzips bereits umrissen wurde.270 In den Nor-
mierungen wird dabei wiederum betont, dass auch bzw. insbesondere bei Ab-
weichen vom Störerprinzip der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt 
werden, die Massnahme dem Nichtstörer insbesondere zumutbar sein muss so-
wie keine milderen Mittel zur Verfügung stehen dürfen.271 Anwendungsbeispie-
le für den Polizeinotstand sind etwa die Situation, dass zur Rettung einer Person 
das Auto eines Dritten entwendet wird, im Umkreis eins Unruheherds Wegwei-
sungen gegenüber sämtlichen anwesenden Personen ausgesprochen werden, o-
der im Rahmen einer Razzia in einem Nachtclub sowohl Besitzer und Künstler, 
als auch sämtliche Gäste kurzfristig festgehalten und einer Identitätskontrolle 
unterzogen werden.272 

C) Das!Störerprinzip!in!Abgrenzung!zum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verursacherprinzip 

Zusammenfassend soll noch einmal betont werden, dass das Störerprinzip einzig 
zum Zweck hat, die Personen zu eruieren, gegen welche sich eine sicherheitspo-
lizeiliche Massnahme zu richten hat, oder welche selbst zur Aufrechterhaltung 
bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit tätig werden müssen.273 
Grundlage dafür ist die Pflicht jedes Bürgers, sich so zu verhalten, dass die poli-
                                                 
268  § 39 Abs. 2 PolG AG; vgl. auch etwa Art. 19 PolG GR; Art. 27 Abs. 1 PolG UR; 

§ 20 PolG ZH. 
269  Art. 20 PolG SH; vgl. auch etwa § 26 Abs. 2 PolG AG; Art. 9 PolG AR; § 11 

PolG BS; Art. 30d PolG FR; § 19 PolG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3822). 
270  Vgl. Kap. 2/2/I/4/D; vgl. auch etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2502a; 

JAAG/RÜSSLI, Nr. 3822; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 725 ff.; RÉMY, S. 33; SCH-

WEGLER, Nr. 17. 
271  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 729; RÉMY, S. 33; SUTTER, Staatshaftung, 

S. 39 f. 
272  Vgl. RÉMY, S. 34; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 zu § 56. 
273  REINHARD, S. 175; RÉMY, S. 32; SCHWEGLER, Nr. 16; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 29 zu § 56. 
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zeilichen Schutzgüter nicht gefährdet werden.274 Dabei sollte auf objektive Ge-
sichtspunkte abgestellt werden, während die subjektiven, insbesondere auch ein 
allfälliges Verschulden, grds. ohne Belang sind.275 Entsprechend geht es auch 
nur darum, die Verantwortung im Sinne einer «Mitwirkungsverantwortung» 
zu eruieren, nicht aber, die finanzielle Verantwortung zu verteilen.276  

Letzteres, die Tragung der Kosten sicherheitspolizeilicher Massnahmen, regelt 
das Verursacherprinzip, welches vom Störerprinzip klar unterschieden werden 
muss.277 Demnach sollen die Kosten primär von derjenigen Person übernommen 
werden, welche sie verursacht hat.278 «Der Ersatz der Kosten (für den Einsatz 
der Kantonspolizei) kann» allerdings nur «verlangt werden, wenn eine gesetzli-
che Grundlage dies vorsieht».279 So bestimmen die Polizeigesetze etwa, dass für 
die Aufwendungen «bei Grossveranstaltungen, wie Messen, Kongressen, O-
penair-Konzerten und Sportveranstaltungen, welche einen aufwendigen Ord-
nungsdienst, Verkehrsmassnahmen oder Polizeischutz erfordern» oder für «aus-
serordentliche Aufwendungen, die bei einem Polizeieinsatz entstehen, nament-
lich wenn sie vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht werden oder wenn sie in 
überwiegend privatem Interesse liegen», sowie bei Fehlalarm bzw. missbräuch-
licher Alarmierung, Kostenersatz verlangt werden kann.280 

3. Opportunitätsprinzip 

A) Inhalt!und!Zweck!des!Opportunitätsprinzips 

In älterer Polizeirechtsliteratur ist noch zu lesen, dass im Bereich der allgemei-
nen Gefahrenabwehr «nach übereinstimmender Lehre» das Opportunitätsprinzip 
gelte.281 Dies bedeute, dass bei Vorliegen einer Gefahr bzw. Störung den zu-
ständigen Sicherheitsbehörden in zweierlei Hinsicht ein Ermessen zustehe: Zum 
einen seien sie nicht zur Intervention verpflichtet, sondern hätten bezüglich des 
«Ob» ein (Entschliessungs-)Ermessensspielraum, zum andern stehe ihnen auch 

                                                 
274  BGE 122 II 65 ff. (70), E. 6a; 118 Ib 407 ff. (415), E. 4c; 114 Ib 44 ff. (50 ff.), 

E. 2c ff. je m.w.H.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2488 ff.; REINHARD, 
S. 175; SCHWEGLER, Nr. 16; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 31 ff. zu § 56. 

275  REINHARD, S. 175; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 28 zu § 56. 
276  REINHARD, S. 175. 
277  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 40 zu § 56. 
278  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 66; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 36 zu § 56. 
279  § 71 Abs. 1 PolG BS; vgl. auch Art. 61 PolG BE; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 66; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 37 zu § 56. 
280  § 71 Abs. 2 und 3 PolG BS; vgl. auch § 55 Abs. 1 PolG AG; Art. 54 Abs. 2 PolG 

UR; § 58 Abs. 1 PolG ZH. 
281  REINHARD, S. 170 m.w.H.; vgl. auch JOST, S. 61; PFANDER, S. 100. 
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hinsichtlich der Art und Weise der Intervention, also des «Wie», ein (Auswahl-
)Ermessen zu.282  

Das Opportunitätsprinzip diene dazu, dass die Sicherheitsbehörden ihre Aufga-
ben möglichst zweckmässig erfüllen können.283 Auf der einen Seite soll ihnen 
ermöglicht werden, bei Bedarf Prioritäten zu setzen und etwa bei zeitlichem 
Zusammenfallen von Gefahrentatbeständen die knappen personellen und sachli-
chen Ressourcen für das Wichtigste einzusetzen, weniger Wichtiges hingegen 
zurück zu stellen.284 Bei der Interessenabwägung, in welchen Situationen priori-
tär eingegriffen werden muss, sei etwa zu berücksichtigen, welche Rechtsgüter 
bedroht sind, ob etwa Leib und Leben oder andere fundamentale Grundrechte 
Schutz bedürfen, wie gross die Gefahr bzw. der zu erwartende Schaden ist, wie 
wahrscheinlich der Schadenseintritt erscheint und in welcher Zeitspanne eine 
Massnahme ergriffen werden müsste.285  

Auf der anderen Seite erlaube das Opportunitätsprinzip den Behörden in Situati-
onen, in denen ein sicherheitspolizeiliches Handeln unangebracht wäre, auf ein 
solches zu verzichten.286 Teilweise könne ein unmittelbarer Eingriff der Polizei 
eine Gefahrensituation nämlich auch verschärfen oder gar neue Gefahren schaf-
fen.287 Dies sei vor einem Einsatz zu bedenken und solch negative Konsequen-
zen gegen diejenigen einer Nicht-Intervention abzuwägen.288 

B) Schranken!des!Opportunitätsprinzips 

Das Opportunitätsprinzip wird bereits in der älteren Lehre, erst recht in jüngeren 
Beiträgen, konkretisiert und teilweise eingeschränkt. Die Vorbehalte betreffen in 
erster Linie das Entschliessungsermessen. Entsprechend sind diesem bereits 
durch das positive Recht gewisse Schranken vorgegeben.289 So kann die Kan-
tonspolizei Uri gemäss Normierung im Polizeigesetz nur dann «von einem poli-

                                                 
282  ANDEREGG, Nr. 472; KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 28; RAUBER, S. 84 f.; 

REINHARD, S. 170; RÉMY, S. 29; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 21 zu § 56; 
vgl. zu Begriff und Arten des Ermessens HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Nr. 429 ff. 

283  REINHARD, S. 171. 
284  REINHARD, S. 171 f.; RÉMY, S. 29; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 21 zu 

§ 56. 
285  Vgl. KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 28; RAUBER, S. 85; REINHARD, S. 173; 

RÉMY, S. 29; SUTTER, Staatshaftung, S. 41; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 24 zu § 56. 

286  RÉMY, S. 30. 
287  RÉMY, S. 30. 
288  RÉMY, S. 30. 
289  REINHARD, S. 172 f.; SCHWEGLER, Nr. 14. 
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zeilichen Einsatz absehen», «sofern keine wichtigen öffentlichen oder privaten 
Interessen betroffen sind und der übergeordnete Auftrag der Kantonspolizei ein 
Eingreifen nicht zulässt».290 

Schranken des Opportunitätsprinzips, insbesondere des Entschliessungsermes-
sens, ergeben sich auch aus dem übergeordneten Recht, bzw. allgemeinen 
Grundsätzen. Zum einen sezten das Willkürverbot sowie der Grundsatz des 
Handelns nach Treu und Glauben dem Opportunitätsprinzip gewisse Grenzen.291 
Es wäre beispielsweise unzulässig, wenn die Verkehrspolizei zwar kontrolliert, 
ob auf einem öffentlichen Parkplatz die Parkgebühren korrekt bezahlt wurden, 
sie aber nur für jedes zweite Auto, das über keinen ausreichenden Parkbeleg ver-
fügt, eine Busse ausstellt.292 

Zum andern wird das Opportunitätsprinzip im Polizeirecht durch die Tatsache 
eingeschränkt, dass es sich bei der Aufgabe der Polizei, Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit abzuwehren, um einen verbindlichen Auftrag handelt.293 Das 
Opportunitätsprinzip darf den Sicherheitsbehörden folglich nicht als Grundlage 
dienen, sich dieser Verpflichtung zu entziehen.294 Eine Prioritätensetzung und 
damit ein Nicht- bzw. erst verspätetes Eingreifen der Polizei ist einzig bei Vor-
liegen objektiver, gewichtiger Gründe zulässig, wenn also «der übergeordnete 
Auftrag der Kantonspolizei ein Eingreifen nicht zulässt»295 � sei es, dass tatsäch-
lich auf keine weiteren Ressourcen, auch etwa andere Polizeikorps, zurückge-
griffen werden kann � sei es, dass die negativen Konsequenzen eines Einsatzes 
überwiegen.296 Ohne solch genügende Gründe nicht einzuschreiten, mit anderen 
Worten das Entschliessungsermessen fehlerhaft auszuüben, ist widerrechtlich 
und kann unter Umständen eine Staatshaftung begründen.297 Besonders proble-
matisch ist die Situation, wenn die Mittel der Sicherheitsbehörden generell zu 
knapp sind, also systemisch nicht ausreichen.298 Diesfalls ist eine Berufung auf 

                                                 
290  Art. 11 PolG UR. 
291  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 28. 
292  SCHWEGLER, Nr. 14. 
293  SCHWEGLER, Nr. 14; vgl. auch SOBOTICH, S. 113. 
294  RAUBER, S. 86; REINHARD, S. 171; vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 18 und 20. 
295  Art. 11 PolG UR. 
296  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 69 f.; SUTTER, Staatshaftung, S. 41; vgl. auch SCHWEG-

LER, Nr. 14. 
297  RAUBER, S. 86; REINHARD, S. 171; RÉMY, S. 30; vgl. Kap. 3, insbes. 

Kap. 3/3/IV/3 zur Widerrechtlichkeit bei Unterlassungen. 
298  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 71; zu den ungenügenden Polizeibeständen vgl. MOHLER, 

Polizeibestände, S. 62 ff. 



2. Teil: Rechtsstaatliche Grenzen sicherheitspolizeilicher Tätigkeit 

228 
 

das Opportunitätsprinzip nicht zulässig � vielmehr liegt es an der Politik, neue 
Ressourcen zu schaffen.299  

Schliesslich kann insbesondere das Entschliessungsermessen auch dadurch be-
schränkt werden, dass sich aus dem polizeilichen Schutzauftrag oder den Grund-
rechten gewisse Schutzansprüche und damit Pflichten zum sicherheitspolizeili-
chen Einschreiten ergeben, also «wichtige [�]!öffentliche!oder!private Interes-
sen betroffen sind»300.301 Über den Umfang dieser Pflichten bzw. die Konstella-
tionen, welche eine solche begründen, besteht in der Lehre keinerlei Sicher-
heit.302 Des Weiteren gibt es Stimmen in der Lehre, welche selbst bei Vorliegen 
von staatlichen Schutzpflichten eine Berufung auf das Opportunitätsprinzip zu-
lassen. Denn «wo keine hinreichenden Mittel vorhanden sind», könne «von ei-
ner polizeilichen Behörde ein Tätigwerden nicht verlangt werden».303 Dies wür-
de die Garantenpflicht der Polizei bis zu einem gewissen Grad aushöhlen, bzw. 
ihr gegenüberstehen.304 Bei Vorliegen sicherheitspolizeilicher Schutzpflichten 
haben die Sicherheitsbehörden alles Zumutbare zu unternehmen, um ihrer 
Pflicht zur Intervention nachzukommen.305 Ansonsten erscheint ihre Unterlas-
sung unter Umständen widerrechtlich und kann den Staat haftbar machen.306 
Dies bedeutet zu Ende gedacht, dass bei Bestehen einer Schutzpflicht das Unter-
lassen einer sicherheitspolizeilichen Handlung zu Schadenersatzansprüchen füh-
ren kann, hingegen ein Handeln, das lediglich seinen Zweck verfehlt, in Bezug 
auf die Haftung möglicherweise folgenlos bleibt.307 Dies ist zu begrüssen, würde 
es doch bedeuten, dass die Polizei im Zweifel über das Bestehen einer Schutz-
pflicht handeln muss und nicht untätig bleiben darf.308 

Nach der hier vertretenen Meinung kann gemäss Legalitätsprinzip nicht mehr 
von einem Entschliessungsermessen gesprochen werden, wenn entweder eine 

                                                 
299  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 71. 
300  Art. 11 PolG UR. 
301  KÄLIN/LIENHARD/WYTTENBACH, S. 28; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 123; REIN-

HARD, S. 172 f. 
302  Vgl. insbes. Kap. 2/3/I zu grundrechtlichen Schutzpflichten. 
303  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 72. 
304  Vgl. LIENHARD/HÄSLER, Nr. 72, wonach «das Opportunitätsprinzip der grund-

sätzlichen polizeilichen Pflicht zum Eingreifen gegenüber» steht; SUTTER, 
Staatshaftung, S. 41, wonach eine Prioritätensetzung weiterhin erlaubt ist und da-
bei «die Garantenstellung der Polizei bis zu einem gewissen Grad durch das Op-
portunitätsprinzip ausgehöhlt» wird. 

305  Vgl. auch Kap. 3/3/IV/3 zur Widerrechtlichkeit durch Unterlassen sicherheitspo-
lizeilicher Realakte und Kap. 3/3/IV/4/C zum entsprechenden Normverstoss. 

306  Vgl. Kap. 3, insbes. Kap. 3/3/IV/3 zur Widerrechtlichkeit bei Unterlassungen. 
307  REINHARD, S. 171; RÉMY, S. 30. 
308  Vgl. auch RÉMY, S. 30. 
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gesetzliche Grundlage ein Eingreifen der Sicherheitsbehörden vorsieht, also «ein 
konkreter Rechtssatz verletzt ist»,309 oder aber die polizeiliche Generalklausel 
ein solches erfordert. Insbesondere Letzteres wird auf polizeigüterrechtliche 
bzw. grundrechtliche Schutzpflichten zurückzuführen sein, im Rahmen welcher 
der Polizei kein freies Entschliessungsermessen mehr zusteht.310 Vor allem, 
wenn die bedeutsamsten polizeilichen Schutzgüter wie Leben, Gesundheit und 
Freiheit gefährdet sind, bleibt für das Opportunitätsprinzip also kaum Raum.311 
Wird die Polizei beispielsweise darüber informiert, dass Personen oder deren 
Eigentum ernsthaft gefährdet sind, muss sie in jedem Fall sofort einschreiten 
und Hilfe leisten. Für einen Ermessensentscheid, der eine Abwägung sämtlicher 
Interessen bedingen würde, sind in solchen Situationen weder die nötigen 
Kenntnisse, noch genügend Zeit vorhanden.312 

Was allenfalls trotz Fehlen eines Entschliessungsermessens verbleibt, ist ein 
Ermessen in Bezug auf die Art und Weise der zu treffenden Massnahmen, also 
ein Auswahl- bzw. Rechtsfolgeermessen.313 Aber auch diesbezüglich ist es 
möglich, dass in der konkreten Situation aufgrund des Verhältnismässigkeits-
prinzips nur eine bestimmte Massnahme in Frage kommt, der Ermessensspiel-
raum also auf ein Minimum schrumpft.314  

4. Fazit 

Da viele (Zwangs-)Massnahmen der Polizei ungenügend normiert sind, richtet 
sich die Beurteilung ihrer Rechtmässigkeit in den meisten Fällen nach der Frage, 
ob das Verhältnismässigkeitsprinzip gewahrt wurde.315 Insofern soll das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip unter anderem dazu dienen, die Nachteile der nach wie 
vor oft ungenügend bestimmten sicherheitspolizeilichen Normen auszuglei-

                                                 
309  REINHARD, S. 170; gemäss ihm gibt es bloss dort sicherheitspolizeiliche Ermes-

sensspielräume, wo aufgrund der «allgemeinen Sicherheitspolizeiklausel» gehan-
delt wird. Damit nimmt er aber auf die «kleine Generalklausel» Bezug 
(vgl. Kap. 2/2/I/4/C).  

310  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 299 ff. und 652; vgl. auch TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 25 f. zu § 56 mit Verweis auf den Fall Rote Zora, wo-
nach kein Entschliessungsermessen mehr besteht, soweit es um die Sicherheit 
von Personen geht; a.M. wohl LIENHARD/HÄSLER, Nr. 72; SUTTER, Staatshaftung, 
S. 41; vgl. hierzu auch Kap. 3/3/IV/4/C. 

311  SCHWEGLER, Nr. 14. 
312  Urteil des Kassationsgerichts Zürich vom 17. Juni 1987 (ZBl 1987, S. 545 ff.). 
313  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 299 ff. und 652; RAUBER, S. 86; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 26 zu § 56. 
314  REINHARD, S. 173. 
315  MANFRINI, S. 218. 
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chen.316 Da die Polizeigesetze beispielsweise nicht abschliessend normieren 
(können), in welchen Situationen und für welche Dauer eine Person auf den Po-
lizeiposten gebracht, wann sie durchsucht oder in welchen Fällen genau 
Schusswaffen eingesetzt werden dürfen, hat jeweils der Richter mit Hilfe des 
Verhältnismässigkeitsprinzips zu entscheiden, ob die entsprechende Massnahme 
verhältnismässig und damit rechtmässig war.317  

So hatte das Bundesgericht etwa zu befinden, ob es zulässig war, einen Journa-
listen für eine Befragung rund acht Stunden in Gewahrsam zu nehmen,318 in 
welchen Fällen die Polizei eine Person auf den Posten verbringen, sie fotografie-
ren oder ihr Fingerabdrücke abnehmen darf,319 oder ob es gerechtfertigt war, den 
anlässlich einer Identitätskontrolle flüchtigen Lenker aufgrund des Verdachts 
auf Autodiebstahl durch Schusswaffengebrauch der Gefahr schwerer Körperver-
letzung auszusetzen.320  

Entsprechend kommt dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht nur im Polizei-
recht an sich eine ganz besondere Bedeutung zu, sondern es spielt auch bei der 
Beurteilung der Widerrechtlichkeit, welche möglicherweise eine Haftung des 
Staates für sicherheitspolizeiliches Handeln zu begründen vermag, eine zentrale 
Rolle.321  

Diese Beurteilung ist für die Richter vor allem insofern eine Herausforderung, 
als sie erst im Nachhinein, erst mehrere Monate, ja gar Jahre nach der umstrit-
tenen sicherheitspolizeilichen Handlung erfolgt.322 Gleichzeitig muss sie sich 
nach gängiger Praxis aber auf den Sachverhalt stützen, wie er sich für den han-
delnden Beamten zur Zeit der Handlung präsentierte (ex ante) und nicht auf die 
Faktenlage, die sich erst nachträglich ergibt (ex post).323  

Die Frage nach der Verhältnismässigkeit kann nie allgemein beantwortet wer-
den, sondern muss sich immer an der konkreten Situation orientieren, etwa Art 
der Massnahme, Schwere des damit verbundenen Eingriffs, zur Verfügung ste-

                                                 
316  MANFRINI, S. 218; RÉMY, S. 25; SCHWEIZER/MÜLLER, S. 393; vgl. auch BGE 136 

I 87 ff. (90 f.), E. 3.1; vgl. etwa Kap. 1/2/V und 1/3/VII. 
317  MANFRINI, S. 219. 
318  Urteil des BGer 1P.584/2002 vom 2. Juli 2003, E. 4, was in E. 4.7 verneint wur-

de. 
319  BGE 109 Ia 146 ff. (152 f. und 156 f.), E. 5a und 6a. 
320  Was grundsätzlich verneint wird; BGE 136 I 87 (98 ff.), E. 4.4; 115 IV 162 ff. 

(166), E. 2d, 111 IV 113 ff. (116), E. 5; vgl. auch BGE 94 IV 5 ff. (8 ff.), E. 2. 
321  MANFRINI, S. 218. 
322  MANFRINI, S. 219. 
323  BGE 120 Ib 411 ff. (415), E. 4c.aa; 115 Ib 175 ff. (184 f.), E. 3b; 94 IV 5 ff. (9), 

E. 2a; JAAG, Revision, S. 62 f.; RYTER, Nr. 29.101; WEBER-DÜRLER, Bauwesen, 
S. 399 f.; kritisch MANFRINI, S. 220 ff.; vgl. zur Kritik auch Kap. 3/3/IV/7/A. 
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hende Mittel und Zeit mit einbeziehen.324 Die Richter auferlegen sich dabei eine 
grosse Zurückhaltung, wollen dem Ermessensspielraum der Sicherheitsbehör-
den Rechnung tragen und verneinen gar, dass das Verhältnismässigkeitsprinzip 
von der Polizei in jedem Fall streng beachtet werden muss.325 Dies scheint Aus-
druck der Gewaltenteilung zu sein: die Judikative will sich nicht anmassen, an 
Stelle der Exekutive zu entscheiden. Dies ist in zweierlei Hinsicht stossend:  

Zum einen ist etwa der EGMR bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit si-
cherheitspolizeilichen Handelns stark zurückhaltend, zeigt hingegen keine 
Hemmung, die Hierarchie und Organisation der Polizeibehörden zu kritisieren 
und auf diesem Weg eine Staatshaftung zu bejahen.326 Diese paradoxe Recht-
sprechung macht stark den Anschein, die tatsächliche Problematik umgehen zu 
wollen und, anstatt sie transparent zu machen, scheinbar einfacher feststellbare 
Defizite vorzuschieben, um zum erwünschten Resultat zu gelangen.  

Zum andern täuscht diese Rechtsprechung darüber hinweg, dass die mit dem 
Verhältnismässigkeitsprinzip verbundenen Wertungen eigentlich weder durch 
die Exekutive noch durch die Judikative, sondern vielmehr � sofern möglich und 
sinnvoll � direkt durch die Legislative vorgenommen werden sollten. Denn auch 
wenn das Verhältnismässigkeitsprinzip durchaus wichtig erscheint, um dem Er-
messensspielraum und damit der Macht der Sicherheitsbehörden Grenzen zu 
setzen,327 ist nicht zu vergessen, dass es sich um einen allgemeinen Grundsatz 
handelt, der je nach Situation einer Präzisierung bedarf. Um die daraus resultie-
rende Rechtsunsicherheit zu vermeiden, sollte möglichst der Gesetzgeber ent-
scheiden, wann eine Massnahme erforderlich ist und wem diese, in welcher Si-
tuation, auf welche Art zugemutet werden kann.328 Entsprechend limitieren bei-
spielsweise gewisse Polizeigesetze Wegweisungs- und Fernhaltemassnahmen 
auf die Dauer von 24 Stunden329 oder verlangen, erkennungsdienstlich erhobene 
Daten zu vernichten, sobald der Zweck der Massnahme erreicht bzw. der Grund 
für die Datenerhebung weggefallen ist330. 

                                                 
324  BGE 94 IV 5 ff. (8), E. 2a; vgl. auch BGE 100 Ib 13 ff. (18), E. 5; Urteil des 

BGer 1C_226/2009 vom 16. Dezember 2009, E. 6, insbes. E. 6.3. 
325  BGE 100 Ib 13 ff. (18) E. 5; vgl. hierzu auch FAVRE, enjeux, S. 18. 
326  MANFRINI, S. 223 f. 
327  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 394. 
328  SCHWEIZER/MÜLLER, S. 394. 
329  Vgl. etwa Art. 18 PolG OW; § 33 PolG ZH; vgl. auch SCHWEIZER/MÜLLER, 

S. 394. 
330  Vgl. etwa Art. 18 PolG UR; § 22 Abs. 2 ZH. 
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3. Kapitel: Grundrechte als Grenze für das 

sicherheitspolizeiliche Handeln 

I. Grundrechtliche!Abwehr-!und!Schutzansprüche 

1. Bedeutung!der!Grundrechte!für!das!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeiliche!Handeln 

Wie bei der Darstellung der polizeilichen (Zwangs-)Massnahmen festgestellt 
wurde, sind diese regelmässig grundrechtsrelevant:1 Durch den Einsatz poli-
zeilichen Zwangs kann die körperliche Integrität, ja gar das Recht auf Leben be-
troffen sein (Art. 10 Abs. 1 und 2 BV). Bei Durchführung erkennungsdienstli-
cher Massnahmen wird die persönliche Freiheit (Art. 10 Abs. 2 BV), bei Weg-
weisungs- oder Fernhaltemassnahmen die Bewegungsfreiheit (Art. 10 Abs. 2 
BV), aber auch etwa die Meinungsäusserungs- (Art. 16 BV) und Versamm-
lungsfreiheit (Art. 22 BV) beeinträchtigt. Jegliche Form der Datenerhebung ge-
rät in Konflikt mit der Privatsphäre der Bürger (Art. 13 BV) und durch eine Si-
cherstellung wird die Eigentumsgarantie tangiert (Art. 26 BV).  

Bei Einschränkungen dieser Freiheitsrechte sind der Staat und damit auch die 
Sicherheitsbehörden an die Voraussetzungen von Art. 36 BV gebunden, wo-
nach die Massnahmen einer gesetzlichen Grundlage bedürfen, durch ein öffent-
liches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt 
und verhältnismässig sein müssen.2 Auf diese Kriterien wurde im letzten Kapitel 
bereits eingegangen.3 Des Weiteren darf der Kerngehalt der Grundrechte nicht 
berührt werden.4 Was hierzu gehört, ist allerdings nicht immer eindeutig und für 
jedes Grundrecht einzeln zu bestimmen.5  

Den Grundrechten kommt folglich u.a. die Funktion zu, der Macht des Staates, 
etwa in Form der Sicherheitsbehörden, Grenzen zu setzen.6 Sie schützen die 
                                                 
1  Vgl. auch EGLI, 2015, S. 59; EGLI, 2012, S. 194; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 76; 

REINHARD, S. 202 und Fn. 2; ROSSAT-FAVRE, S. 416 f.; SCHWEIZER, SGK, N 2 zu 
Art. 36 BV. 

2  Vgl. BIAGGINI, BV, N 9 ff. zu Art. 36 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 286 ff. 
3  Kap. 2/2. 
4  Vgl. hierzu auch EGLI, 2012, S. 196 f.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 77; MOECK-

LI/KELLER, S. 241 ff.; MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 103; REINHARD, S. 202; 
TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 23. 

5  BIAGGINI, BV, N 24 f. zu Art. 36 BV; EPINEY, BSK, N 62 ff. zu Art. 36 BV; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 295; SCHWEIZER, SGK, N 44 zu Art. 36 BV. 

6  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 42 f.; MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 8 f.; ROSSAT-
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Bürger in ganz konkreten Situationen vor (missbräuchlicher) staatlicher Gewalt, 
geben ihnen also Abwehrrechte zur Hand.7 Der Staat soll die Individuen in ih-
rer Freiheitsausübung gewähren lassen und sich Beschränkungen soweit mög-
lich enthalten.8  

Nach heutigem Verständnis schützen Grundrechte aber nicht nur vor staatlichen 
Eingriffen, sie begründen auch Schutzrechte der Bürger gegenüber dem Staat.9 
Denn die Grundrechte sind eine Leitlinie, ein fundamentales Prinzip der gesam-
ten Rechtsordnung:10 Sie «müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung 
kommen», und es ist «verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen», «wer 
staatliche Aufgaben wahrnimmt».11 Aus Sicht des Staates existieren folglich po-
sitive Schutzpflichten, mit anderen Worten ist er verpflichtet, Massnahmen 
zum Schutz der Grundrechte der Bürger vor Gefahren zu ergreifen � egal, ob 
letztere von Dritten oder von der Natur ausgehen.12 Dies folgt nicht nur aus 
Art. 35 BV, sondern kann teilweise auch spezifischen Grundrechten entnommen 

                                                 
FAVRE, S. 416 f.; ZUMSTEG, S. 11. 

7  BOTSCHAFT BV, S. 192; BESSON, S. 64; BIAGGINI, BV, N 4 zu Art. 35 BV; 
GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1429; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 43; MOHLER, Poli-
zeirecht, Nr. 274 und 282 ff.; MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 8 f.; SCHEFER, 
S. 1134; vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 10; SOBOTICH, S. 17 ff. m.w.H. 

8  EGLI, 2012, S. 196; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 257 ff.; KÄLIN/KIENER, 
S. 34 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 282 ff. 

9  Art. 35 Abs. 1 und Art. 36 Abs. 2 BV; BESSON, S. 49 ff. und 70; BIAGGINI, BV, 
N 4 zu Art. 35 BV; EGLI, 2012, S. 196; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 256 ff.; 
HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432; HENSLER, Schusswaffengebrauch, S. 30; KEL-

LER/BÜRLI, S. 1149 m.w.H.; KOLLER/SCHINDLER, S. 279; LIENHARD, innere Si-
cherheit, S. 127 m.w.H.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 82 m.w.H.; MOHLER, Vernet-
zung von Sicherheit, Nr. 30; MÜLLER/SCHEFER, etwa S. 74 ff.; REINHARD, S. 202; 
SCHÄRMELI, S. 52; SCHEFER, S. 1134; SCHWEGLER, Nr. 10; SCHWEIZER, SGK, 
N 13 zu Art. 35 BV; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 6 m.w.H.; SOBOTICH, 
S. 17 ff. m.w.H.; SUTTER, Naturgefahren, S. 178; TSCHANNEN, Staatsrecht, 
N 70 ff. zu § 7; BGE 126 II 300 ff. (314), E. 5a; vgl. zu den staatlichen Schutz-
pflichten ausführlich PÉTERMANN, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen 
insbes. S. 31 ff. 

10  BOTSCHAFT BV, S. 192 f.; BESSON, S. 49 ff.; EGLI, 2012, S. 196; MOHLER, Poli-
zeirecht, Nr. 23; vgl. auch HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 255 ff.; MÜLLER, 
Grundrechtstheorie, S. 2 ff.  

11  Art. 35 Abs. 1 und 2 BV; vgl. hierzu auch etwa MOHLER, Polizeirecht, Nr. 301. 
12  BESSON, S. 62 f.; vgl. auch BOTSCHAFT BV, S. 192 f.; HÄNNI, Schutzpflichten, 

S. 432; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 72 zu § 7; zur Definition der Schutzpflichten 
vgl. PÉTERMANN, S. 41 ff.; für Beispiele zu Schutzpflichten gestützt auf die 
EMRK vgl. etwa HÄNNI, Schutzpflichten, S. 433 ff. 
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werden.13 Bleibt der Staat trotz Bestehen einer Schutzpflicht untätig, so ist in 
erster Linie er es, der die Grundrechte der bedrohten Person verletzt, nicht etwa 
der private Störer.14 

Die grundrechtlichen Schutzpflichten richten sich zwar in erster Linie an den 
Gesetzgeber.15 Vor allem, wenn fundamentale Rechtsgüter unmittelbar und 
schwer bedroht sind, kann aber auch die Exekutive Adressatin werden.16 Insbe-
sondere die Polizeibehörden haben die Aufgabe, durch Abwehr von Gefahren 
und Beseitigung von Störungen die ungestörte Ausübung der Freiheitsrechte zu 
ermöglichen und unterliegen entsprechenden Schutzpflichten.17 Dies ist keine 
neue Einsicht: 1987 rief eine Frau telefonisch die Polizei um Hilfe, da sie in ei-
nem Restaurant bedroht wurde. Eine polizeiliche Intervention unterblieb � die 
Frau wurde entführt und schwer misshandelt. Das Kassationsgericht Zürich ver-
urteilte das Verhalten der Behörde und stellte fest, dass die Polizei bei der Ge-
fährdung einer Person nach Aufforderung in jedem Fall zu intervenieren habe.18 
Auch der EGMR bejaht regelmässig positive Schutzpflichten der Staaten, wel-
che direkt aus den Grund- und Menschenrechten folgen.19  

  

                                                 
13  BESSON, S. 70 ff. insbes. S. 74 f.; BIAGGINI, BV, N 7 zu Art. 35 BV; KEL-

LER/BÜRLI, S. 1149 f.; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 70 zu § 7; ZÜND/ERRASS, Ge-
neralklausel, S. 290 je m.w.H.; vgl. hierzu auch KAUFMANN/WALTI, S. 78 ff.; 
RHINOW/SCHEFER, Nr. 1173; SCHEFER, S. 1133 f. 

14  TSCHANNEN, Staatsrecht, N 72 zu § 7. 
15  BGE 137 I 305 ff. (315), E. 2.4; 126 II 300 ff. (315), E. 5b; BESSON, S. 82; BI-

AGGINI, BV, N 5 zu Art. 35 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 266; KÄ-

LIN/KIENER, S. 38; PÉTERMANN, S. 117 f.; SCHWEIZER, SGK, N 14 zu 
Art. 35 BV; vgl. auch Urteil des EGMR 74448/12 vom 18. September 2014 i.d.S. 
Bljakaj u.a. gegen Kroatien, Nr. 104. 

16  BESSON, S. 82; BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 35 BV; EGLI, 2012, S. 196; HÄFE-

LIN/HALLER/KELLER, Nr. 267; KÄLIN/KIENER, S. 39; PÉTERMANN, S. 118 f.; 
SCHWEIZER, SGK, N 15 zu Art. 35 BV. 

17  EGLI, 2012, S. 196; KÄLIN/KIENER, S. 38; MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 61; 
REINHARD, S. 202; SOBOTICH, S. 113 ff.; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 72 zu § 7; 
Urteil des EGMR 74448/12 vom 18. September 2014 i.d.S. Bljakaj u.a. gegen 
Kroatien, Nr. 104; vgl. auch etwa BGE 97 I 221 ff. (230), E. 4d zur Glaubens-
freiheit. 

18  Urteil des Zürcher Kassationsgerichts vom 17. Juni 1987, E. 2 (ZBl 1987, 
S. 545 ff.). 

19  EGLI, 2012, S. 196 m.w.H.; vgl. hierzu auch die nächsten Kapitel, insbes. 
Kap. 2/3/IV/2 zum Recht auf Leben. 
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2. Eingrenzung!grundrechtlicher!Schutzpflichten 

Aus einer anderen Perspektive betrachtet folgt den Ausführungen des letzten 
Kapitels, dass auch sicherheitspolizeiliche Interessen öffentliche Interessen sind, 
welche unter Umständen ihrerseits eine Einschränkung von Grundrechten Drit-
ter, von Störern und ausnahmsweise auch anderen Personen, rechtfertigen kön-
nen.20 Gerade aus diesem Grund ist die Annahme von grundrechtlichen Schutz-
pflichten aber nicht unproblematisch und widerspiegelt die Spannungslage zwi-
schen Sicherheit und Freiheit des Einzelnen, wie sie zuvor erläutert wurde:21 Mit 
der Gefährdung der Freiheitsrechte der einen würde ein Eingriff in die Freiheits-
rechte der anderen gerechtfertigt � und dies möglicherweise ohne gesetzliche 
Grundlage.22 Denn wie bereits festgestellt wurde, gehen das Bundesgericht und 
Teile der Lehre bei Vorliegen staatlicher Schutzpflichten von einem weiten An-
wendungsbereich der Polizeilichen Generalklausel aus.23 Positive Schutzpflich-
ten ersetzen also immer wie häufiger die eigentlich notwendige gesetzliche 
Grundlage für Eingriffe in Grundrechte.24  

Letzteres bedingt, dass die grundrechtlichen Schutzpflichten beschränkt und 
hierzu an klare Voraussetzungen gebunden werden. Denn der staatliche 
Grundrechtsschutz ist nicht absolut, mit anderen Worten besteht kein eigentli-
ches Grundrecht auf Sicherheit.25 MOHLER entnimmt der Rechtsprechung des 
EGMR vier Kriterien, welche auch aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip sowie 
den Voraussetzungen der polizeilichen Generalklausel abgeleitet werden könn-
ten:26 Zum Ersten muss eine konkrete und unmittelbare Gefahr bestehen, von 
der die zuständigen sicherheitspolizeilichen Behörden auch tatsächlich wissen 
bzw. hätten wissen müssen.27 Zum Zweiten muss ein sicherheitspolizeilicher 

                                                 
20  Vgl. SCHÄRMELI, S. 52; zum Störerprinzip vgl. Kap. 2/2/III/2. 
21  Vgl. Kap. 1/2/II/3; vgl. auch MANFRINI, S. 206; vgl. ausführlich DENNINGER, 

Prävention, S. 222 ff. 
22  LIENHARD, innere Sicherheit, S. 128 f.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 83 m.w.H.; 

TSCHANNEN, Staatsrecht, N 70 ff. zu § 7; vgl. auch HÄNNI, Schutzpflichten, 
S. 432. 

23  Vgl. Kap. 2/2/I/4/B; vgl. auch HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432. 
24  HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432 m.w.H. 
25  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 81; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 172 ff.; 

vgl. zu den Grenzen staatlicher Schutzpflichten auch PÉTERMANN, S. 153 ff. 
26  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 306 f.; vgl. zu den Voraussetzungen für die Entste-

hung von Schutzansprüchen auch KÄLIN/KIENER, S. 40; zum Verhältnismässig-
keitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III, zur polizeilichen Generalklausel Kap. 2/2/I/4/B. 

27  Urteil des EGMR 25965/04 vom 7. Januar 2010 i.d.S. Rantsev gegen Zypern und 
Russland, Nr. 219; 25385/04 vom 15. Januar 2009 im Fall Medova gegen Russ-
land, Nr. 96; 46477/99 vom 14. März 2002 i.d.S. Paul und Audrey Edwards ge-
gen das Vereinigte Königreich, Nr. 55; 23452/94 vom 28. Oktober 1998 i.d.S. 
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Eingriff in der Tat geeignet sein, die Gefahr abwehren oder immerhin vermin-
dern zu können.28 Zum Dritten müssen die Schutzmassnahmen den sicherheits-
polizeilichen Akteuren zumutbar sein, sie müssen also über ausreichende Kapa-
zitäten und Ressourcen verfügen.29 Denn der Staat muss nicht immer und überall 
Schutz bieten, sondern nur, wenn dies in örtlicher und zeitlicher Hinsicht mit 
Blick auf die bestehenden Gefahren vernünftigerweise erwartet werden kann.30 
Dieses Kriterium darf allerdings nicht dazu führen, dass sich der Staat mit Ver-
weis auf sein (beschränktes) Budget seinen Pflichten entzieht.31 Besonders prob-
lematisch ist die Situation, wenn die Mittel der Sicherheitsbehörden generell zu 
knapp sind, also systemisch nicht ausreichen.32 Diesfalls liegt es an der Politik, 
neue Ressourcen zu schaffen.33 Zum Vierten ist, und dies entspricht dem oben 
Gesagten, eine Abwägung zwischen den Interessen des Gefährdeten an einem 
Grundrechtsschutz durch den Staat (Schutzfunktion) sowie den Interessen des 
durch diese Intervention Betroffenen (Abwehrfunktion) vorzunehmen.34  

Nach der hier vertretenen Auffassung folgt insbesondere aus MOHLER�s!vierter!

Voraussetzung, dass nur dann von einer Schutzpflicht ausgegangen werden 
kann, wenn eine schwere Verletzung fundamentaler Rechtsgüter droht, die ver-
gleichbar oder gar höher zu gewichten sind als diejenigen, welche durch die 
Schutzmassnahmen verletzt würden.35 Mit anderen Worten müssen Massnah-
men, welche sich auf grundrechtliche Schutzpflichten stützen, ihrerseits grund-
rechtskornform sein, müssen also die Rechte Dritter respektieren.36 Entspre-
chend dürften Schutzpflichten am ehesten bejaht werden, sofern es um den 
Schutz des Lebens sowie der physischen und psychischen Integrität der be-

                                                 
Osman gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 116; BESSON, S. 85 f.; KÄ-

LIN/KIENER, S. 40. 
28  Urteil des EGMR 25965/04 vom 7. Januar 2010 i.d.S. Rantsev gegen Zypern und 

Russland, Nr. 219; 25385/04 vom 15. Januar 2009 im Fall Medova gegen Russ-
land, Nr. 96; 46477/99 vom 14. März 2002 i.d.S. Paul und Audrey Edwards ge-
gen das Vereinigte Königreich, Nr. 55. 

29  Vgl. die eben zitierten Urteile und BGE 126 II 300 ff. (315), E. 5b; vgl. auch 
BESSON, S. 84 ff.; KÄLIN/KIENER, S. 40. 

30  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 308. 
31  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 308. 
32  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 71; zu den ungenügenden Polizeibeständen vgl. MOHLER, 

Polizeibestände, S. 62 ff. 
33  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 71. 
34  Urteil des EGMR 25965/04 vom 7. Januar 2010 i.d.S. Rantsev gegen Zypern und 

Russland, Nr. 286 f.; 23452/94 vom 28. Oktober 1998 i.d.S. Osman gegen das 
Vereinigte Königreich, Nr. 118 ff.; BGE 126 II 300 ff. (315), E. 5b. 

35  KELLER/BÜRLI, S. 1150; vgl. auch BGE 119 Ia 28 ff. (31), E. 2; BESSON, S. 76. 
36  KÄLIN/KIENER, S. 40. 
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troffenen Personen geht.37 Unter bestimmten Umständen können aber sämtliche 
Grundrechte, insbesondere das Recht auf Privatsphäre und Familienleben, die 
persönliche Freiheit, die Eigentumsgarantie, die Versammlungsfreiheit sowie 
die Meinungsäusserungsfreiheit Schutzansprüche vermitteln.38 Bei einer ent-
sprechenden (Weiter-)Entwicklung positiver Schutzpflichten sollten sich Lehre 
und Rechtsprechung aber eine gewisse Zurückhaltung auferlegen, wäre es doch 
Aufgabe des Gesetzgebers, den Rahmen der staatlichen, insbesondere sicher-
heitspolizeilichen Tätigkeit festzulegen und insbesondere die Grenze zwischen 
den zu akzeptierenden und tragbaren Unsicherheiten (Akzeptanzprinzip) sowie 
den Gefahren, die ein Eingreifen erfordern (Schutzprinzip) zu ziehen.39 Es darf 
nicht sein, dass gestützt auf die Grundrechte zentrale Erfordernisse unserer 
rechtsstaatlichen Ordnung ausser Acht gelassen werden.40  

3. Grundrechte!und!Staatshaftung 

Der Abschnitt über die Grundrechte in der BV regelt zwar die Anforderungen an 
die Einschränkung von Freiheitsrechten, sagt allerdings nicht, was die Konse-
quenzen sind, wenn sich etwa ein Polizeibeamter nicht an die Voraussetzungen 
von Art. 36 BV hält und somit ein Grundrecht verletzt.41 Für den dritten Teil 
dieser Arbeit stellt sich deshalb zum einen die Frage, inwiefern aktive Grund-
rechtsverletzungen durch Sicherheitsbehörden eine Widerrechtlichkeit und da-
mit eine Haftung des Staates bewirken können.42 Da positive Schutzpflichten 
auch ohne gesetzliche Grundlage sicherheitspolizeiliche Tätigkeit erfordern 
können, wird zum andern zu untersuchen sein, wie Untätigkeit der Sicherheits-
behörden zu bewerten ist, insbesondere, ob sie Widerrechtlichkeit zu begründen 
vermag.43  

                                                 
37  BESSON, S. 74 m.w.H.; BIAGGINI, BV, N 7 zu Art. 35 BV; KELLER/BÜRLI, 

S. 1150; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1177 und 1253; SUTTER, Naturgefahren, S. 178. 
38  BESSON, S. 74 ff. m.w.H. 
39  BGE 126 II 300 ff. (315), E. 5b; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 59 f.; 

SUTTER, Naturgefahren, S. 179; vgl. zum Stufenmodell Kap. 1/2/III/1. 
40  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 83. 
41  HARDY, S. 380; LANDOLT, S. 380; vgl. ausführlich RÜTSCHE, Grundrechtsverlet-

zungen, insbes. S. 373; zu den Folgen einer Grundrechtsverletzung auch SCHWEI-

ZER, SGK, N 32 f. zu Art. 35 BV. 
42  Vgl. HARDY, S. 380. 
43  Vgl. Kap. 3/3/IV/3 zur Widerrechtlichkeit durch Unterlassen sicherheitspolizeili-

cher Realakte und Kap. 3/3/IV/4/C zum entsprechenden Normverstoss; vgl. auch 
HÄNNI, Schutzpflichten, insbes. S. 432; SOBOTICH, S. 114. 
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In diesem Kapitel werden zuerst � vorerst unabhängig allfälliger Haftungsfragen 
� einige ausgewählte Grundrechte mit Blick auf ihre Bedeutung im sicherheits-
polizeilichen Bereich näher betrachtet. 

II. Menschenwürde 

1. Inhalt!der!Menschenwürde 

Dass «die Würde des Menschen [�] zu achten und zu schützen» ist,44 gehört zu 
den grundlegenden Anliegen des Völkerrechts und hat auch in der Schweizer 
Rechtordnung eine fundamentale Bedeutung als Leitgrundsatz für jede staatliche 
Tätigkeit, als «materielle Grundnorm» unseres Staates.45 Sie ist ein wichtiges 
Mittel, um der Macht des Staates gewisse Grenzen aufzuzeigen, ihm insbeson-
dere ein diskriminierendes, grausames, schikanöses oder erniedrigendes Verhal-
ten zu verbieten.46 In der EMRK wurde sie einzig in Art. 3 normiert, welcher 
Folter, unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung verbietet.47  

Was genau den Inhalt der Menschenwürde ausmacht, kann indes nicht ab-
schliessend festgelegt werden, betrifft sie doch «das letztlich nicht fassbare Ei-
gentliche des Menschen».48 Von besonderer Bedeutung ist «die Anerkennung 
des Einzelnen in seiner eigenen Werthaftigkeit und individuellen Einzig- und 
allfälligen Andersartigkeit», was beinhaltet, dass er niemals bloss als Objekt, 
sondern immer auch als Subjekt betrachtet wird.49  

Als Leitprinzip ist die Menschenwürde im sicherheitspolizeilichen Bereich bei 
sämtlichen Tätigkeiten zu beachten: Jeder Polizist, jeder sicherheitspolizeiliche 
Beamte muss stets bedacht sein, seine besondere Stellung und damit verbundene 
Macht nicht unrechtmässig oder schädigend auszuüben, Andersartigkeit zu an-
erkennen, sowie sein Gegenüber zu respektieren und zu achten.50  

                                                 
44  Art. 7 BV. 
45  BIAGGINI, BV, N 4 zu Art. 7 BV; KIENER/KÄLIN, S. 129; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 323; BGE 127 I 6 ff. (14), E. 5b; vgl. zur Rechtsnatur der Menschenwürde als 
Grundrecht oder Grundsatz etwa MASTRONARDI, SGK, N 13 ff. zu Art. 7 BV. 

46  EGLI, 2012, S. 200; MÜLLER/SCHEFER, S. 1 und 4. 
47  Vgl. auch etwa EGLI, 2012, S. 200; MASTRONARDI, SGK, N 5 f. zu Art. 7 BV; 

vgl. hierzu Kap. 2/3/V/4. 
48  BGE 132 I 49 ff. (55), E. 5.1; BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 7 BV; EGLI, 2012, 

S. 200; MASTRONARDI, SGK, N 31 ff. zu Art. 7 BV; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 323; MÜLLER/SCHEFER, S. 3 f. 

49  BGE 132 I 49 ff. (55), E. 5.1; BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 7 BV; KIENER/KÄLIN, 
S. 130; MASTRONARDI, SGK, N 44 f. zu Art. 7 BV. 

50  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 323 ff.; zu den verschiedenen Gehalten der Men-
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Als gerichtlich einklagbares Grundrecht ist die Menschenwürde vor allem im 
Zusammenhang mit anderen, besonderen Grundrechten von Bedeutung.51 Sie 
kann herangezogen werden, um den Schutzbereich oder den Kerngehalt anderer 
Grundrechte zu bestimmen, sowie die Schwere des Eingriffs, insbesondere die 
Verhältnismässigkeit oder auch eine allfällige Rechtfertigung, zu beurteilen.52 
Unter besonderen Umständen kann ihr allerdings auch als Auffanggrundrecht 
eigenständige justiziable Relevanz zukommen.53 

2. Menschenwürde!in!der!sicherheitspolizeilichen!!!
Praxis 

Im sicherheitspolizeilichen Bereich kann die Menschenwürde bereits verletzt 
werden, wenn eine Person schlecht behandelt wird � sofern dies angesichts der 
konkreten Umstände als ausreichend schwer, als erniedrigend erscheint.54 Als 
Umstände sind etwa die Dauer der Behandlung, deren physische und psychische 
Auswirkungen sowie allenfalls auch etwa das Geschlecht, das Alter und der Ge-
sundheitszustand der Person zu berücksichtigen.55  

Eine erwachsene Person zu duzen oder absichtlich nicht zu beachten, gerechtfer-
tigte Fragen nicht, sehr unfreundlich oder erst sehr verspätet zu beantworten, 
Massnahmen nicht zu begründen oder ausländerfeindliche Bemerkungen zu ma-
chen, könnte beispielsweise als Erniedrigung empfunden werden.56 Darüber hin-
aus kann eine Verletzung der Menschenwürde bejaht werden, wenn eine Mas-
snahme klar unverhältnismässig ist, über das eigentlich Erforderliche hinaus-
geht.57 Zu denken ist etwa an das in Handschellen legen einer Person, die weder 
aggressiv ist noch Fluchtabsichten hegt, oder an eine fehlende oder erst späte 
medizinische Betreuung eines in Gewahrsam genommenen Menschen, der krank 
ist.58 Menschenunwürdig kann es aber auch sein, ohne genügenden Grund phy-

                                                 
schenwürde vgl. auch MASTRONARDI, SGK, N 540 ff. zu Art. 7 BV. 

51  BIAGGINI, BV, N 7 und 9 zu Art. 7 BV; KIENER/KÄLIN, S. 131; MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 331. 

52  BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 7 BV. 
53  BIAGGINI, BV, N 7 f. zu Art. 7 BV; KIENER/KÄLIN, S. 130. 
54  Urteil des EGMR 38411/02 vom 7. Juni 2007 i.d.S. Garabayev gegen Russland, 

Nr. 75; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 326. 
55  Vgl. etwa Urteil des EGMR 9258/04 vom 12. Mai 2009 i.d.S. Mrozowski gegen 

Polen, Nr. 25. 
56  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 326. 
57  Urteil des EGMR 47709/99 vom 28. Juli 2009 i.d.S. Rachwalski und Ferenc ge-

gen Polen, Nr. 59 ff.; vgl. hierzu auch EGLI, 2012, S. 201 m.w.H.; zum Verhält-
nismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 

58  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 327; vgl. auch EGLI, 2012, S. 201 m.w.H. 
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sische Gewalt einzusetzen, sicherheitspolizeiliche Massnahmen zu publizieren 
oder unnötigerweise in der Öffentlichkeit durchzuführen, oder ein vollständiges 
Ausziehen der Kleider zu erzwingen.59 Wird eine Person in einer Weise durch 
sicherheitspolizeiliche Akteure behandelt, sodass ihre Menschenwürde nach 
Art. 7 BV bzw. Art. 3 EMRK tangiert wird, obliegt dem Staat die Pflicht, dies 
effektiv zu untersuchen.60 

Eine Verletzung der Menschenwürde wurde hingegen verneint, als ein Mann, 
der aus dem Gefängnis geflüchtet war und einen bewaffneten Diebstahl began-
gen hatte, während seiner Verhaftung, des anschliessenden Transports und des 
Verhörs für ungefähr zwei Stunden eine Kapuze tragen musste.61 Gemäss 
EGMR war dies gerechtfertigt, weil der Verhaftete als sehr gefährlich er-
schien.62 Des Weiteren sei die Massnahme auf verhältnismässig kurze Zeit be-
schränkt gewesen und es sei durch Sicherheitsmassnahmen auf die Gesundheit 
des Mannes geachtet worden.63 Auch sei es in keiner Weise das Ziel der Polizis-
ten gewesen, ihn durch das Tragen der Kapuze zu erniedrigen.64  

Ebenfalls nicht als menschenunwürdig erschien es den Richtern, dass ein Poli-
zist im Rahmen eines Einsatzes nach einem Verkehrsunfall einen Mann für we-
nige Sekunden am Kragen gefasst hatte.65 Der Griff habe nur sehr kurz gedauert, 
der Mann sei 27 Jahre alt gewesen und habe nicht behauptet, dem Polizeibeam-
ten körperlich unterlegen zu sein. Da mindestens drei Bekannte von ihm zuge-
gen waren, erschien die Situation nicht ernsthaft bedrohlich und er konnte kaum 
das Gefühl bekommen, er sei dem Polizisten hilflos ausgeliefert. Ziel der Mass-

                                                 
59  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 327; vgl. zu letzterem auch Urteil des EGMR 2293/03 

vom 22. Februar 2007 i.d.S. Wieser gegen Österreich, Nr. 40; EGLI, 2012, S. 201 
m.w.H.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 55. 

60  Vgl. etwa Urteil des EGMR 9258/04 vom 12. Mai 2009 i.d.S. Mrozowski gegen 
Polen, Nr. 34 ff.; 50222/99 vom 30. September 2004 i.d.S. Krastanov gegen Bul-
garien, Nr. 55 ff.; 24760/94 vom 28. Oktober 1998 i.d.S. Assenov u.a. gegen 
Bulgarien. 

61  Urteil des EGMR 38455/06 vom 11. Oktober 2011 i.d.S. Portmann gegen die 
Schweiz, Nr. 7 ff. 

62  Urteil des EGMR 38455/06 vom 11. Oktober 2011 i.d.S. Portmann gegen die 
Schweiz, Nr. 52. 

63  Urteil des EGMR 38455/06 vom 11. Oktober 2011 i.d.S. Portmann gegen die 
Schweiz, Nr. 51 und 54. 

64  Urteil des EGMR 38455/06 vom 11. Oktober 2011 i.d.S. Portmann gegen die 
Schweiz, Nr. 48 ff. 

65  Urteil des BGer 1B_70/2011 vom 11. Mai 2011, Sachverhalt und E. 2.2.4 und 
2.2.5.5. 
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nahme war denn auch nicht, den Mann zu erniedrigen, sondern ihn zu Vernunft 
zu bringen.66  

III. Gleiche!und!gerechte!Behandlung 

1. Gleichbehandlungsgebot 

Wie die Menschenwürde, hat auch das Gleichbehandlungsgebot umfassende 
Wirkung, ist also für jede Staatstätigkeit von Bedeutung.67 Für den sicherheits-
polizeilichen Bereich ist vor allem das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot von 
Art. 8 Abs. 1 BV, sowie das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV be-
deutsam.68  

Denn diese Grundsätze kommen speziell zum Tragen, wenn den Behörden etwa 
aufgrund unbestimmter Rechtsbegriffe Ermessensspielräume zustehen.69 Das 
Gleichbehandlungsgebot ist mithin eine wichtige Schranke der polizeilichen 
Entscheidungsspannweite, insbesondere des Opportunitätsprinzips.70  

Das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot verlangt, dass die zuständige Rechts-
anwendungsbehörde die gesetzlichen Vorgaben in gleichen Situationen auch tat-
sächlich gleich umsetzt � ausser, es bestehen ernsthafte und sachliche Gründe 
für eine Abweichung.71 Gleiches muss «nach Massgabe seiner Gleichheit gleich 
und! Ungleiches! [�]! nach!Massgabe! seiner! Ungleichheit! ungleich! behandelt»!

werden.72  

Einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht könnte folglich nur eine 
Person haben, die sich in der gleichen Situation befindet wie eine andere, von 
der Behörde begünstigte Person.73 Und selbst dann kann er nur ganz ausnahms-

                                                 
66  Urteil des BGer 1B_70/2011 vom 11. Mai 2011, E. 2.2.5.5. 
67  BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 8 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 747; MOHLER, 

Polizeirecht, Nr. 332; SCHWEIZER, SGK, N 9 zu Art. 8 BV. 
68  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 332. 
69  BIAGGINI, BV, N 12 zu Art. 8 BV; vgl. auch WALDMANN, BSK, N 40 f. zu 

Art. 8 BV. 
70  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 338; vgl. zum Opportunitätsprinzip Kap. 2/2/III/3. 
71  BGE 129 I 113 ff. (125), E. 5.1; 125 I 161 ff. (163), E. 3a; 117 Ia 257 ff. (259), 

E. 3b; vgl. auch BIAGGINI, BV, N 16 f. zu Art. 8 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, 
Nr. 765; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1823 ff.; SCHWEIZER, SGK, N 19, 21 und 42 zu 
Art. 8 BV; TSCHUMI, S. 77; WALDMANN, BSK, N 26 zu Art. 8 BV. 

72  Urteil des BGer 1P.129/1991 vom 11. November 1991, E. 3c (ZBl 1992, 
S. 232 ff.) mit Verweis auf BGE 116 Ia 81 ff. (83), E. 6b. 

73  Urteil des BGer 1P.129/1991 vom 11. November 1991, insbes. E. 3d (ZBl 1992, 
S. 232 ff.); vgl. auch etwa WALDMANN, BSK, N 22 und 42 zu Art. 8 BV. 
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weise bejaht werden, wenn «die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zu-
kunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke».74  

Nicht gegen das Gleichbehandlungsverbot verstösst es beispielsweise, wenn die 
Polizei bei einer Verkehrskontrolle aufgrund der Vielzahl der Geschwindig-
keitsüberschreitungen nicht in der Lage ist, sämtliche fehlbaren Autolenker zu 
registrieren und deshalb nur diejenigen erfasst und bestraft, welche die Höchst-
geschwindigkeit um mehr als 15 km/h überschreiten.75 Zum einen ist es in ei-
nem solchen Fall sachlich begründet und sinnvoll, nur den schwereren Fällen 
nachzugehen, zum andern ist die Grenze von 15 km/h eine generell-abstrakte 
Regel, welche ihrerseits die Rechtsgleichheit wieder gewährleistet.76  

Das zweite, das Diskriminierungsverbot, schützt Personen davor, einzig wegen 
«ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, welche historisch und in der 
gegenwärtigen sozialen Wirklichkeit tendenziell ausgegrenzt oder als minder-
wertig behandelt wird», rechtsungleich behandelt zu werden.77 Es handelt sich 
hierbei um eine qualifizierte Form der Ungleichbehandlung, bei welcher ein Un-
terscheidungskriterium herangezogen wird, das ein fundamentales und nicht 
oder nur schwer aufgebbares Element der Identität des betroffenen Menschen 
darstellt.78 Es kann sich hierbei etwa um die Herkunft, die Rasse, das Ge-
schlecht, das Alter, die Sprache, die soziale Stellung, die Lebensform, die religi-
öse, weltanschauliche oder politische Überzeugung oder um eine körperliche, 
geistige oder psychische Behinderung handeln.79  

Wird direkt an diesen verpönten Kriterien angeknüpft, spricht man von direkter 
Diskriminierung.80 Verboten ist grds. auch die indirekte Diskriminierung, 

                                                 
74  BGE 127 I 1 ff. (3), E. 3a mit Verweis auf BGE 122 II 446 ff. (451), E. 4a; vgl. 

hierzu auch BIAGGINI, BV, N 14 zu Art. 8 BV m.w.H.; KIENER/KÄLIN, S. 423 f.; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 342 m.w.H.; SCHWEIZER, SGK, N 45 zu Art. 8 BV. 

75  Urteil des BGer 1P.129/1991 vom 11. November 1991, insbes. E. 3d (ZBl 1992, 
S. 232 ff.). 

76  Urteil des BGer 1P.129/1991 vom 11. November 1991, insbes. E. 3d (ZBl 1992, 
S. 232 ff.). 

77  BGE 134 I 49 ff. (53), E. 3.1; vgl. auch BGE 132 I 49 ff. (65 f.), E. 8.1; 129 I 
217 ff. (223), E. 2.1; 126 II 377 ff. (392 f.), E. 6a; zu den unterschiedlichen An-
sichten hinsichtlich der Schutzrichtung vgl. etwa WALDMANN, BSK, N 50 zu 
Art. 8 BV. 

78  BGE 134 I 49 ff. (53), E. 3.1; 132 I 49 ff. (65 f.), E. 8.1; 129 I 217 ff. (223), 
E. 2.1; 126 II 377 ff. (392 f.), E. 6a; vgl. auch WALDMANN, BSK, N 58 zu Art. 8 
BV. 

79  Vgl. anstelle vieler BGE 132 I 49 ff. (65 f.), E. 8.1; RHINOW/SCHEFER, 
Nr. 1913 ff.; WALDMANN, BSK, N 65 ff. zu Art. 8 BV. 

80  KIENER/KÄLIN, S. 435; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 345; SCHWEIZER, SGK, N 50 
zu Art. 8 BV; TSCHUMI, S. 75; WALDMANN, BSK, N 62 zu Art. 8 BV. 
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wenn also die Anknüpfung an solche Kriterien fehlt, ein Erlass, Rechts- oder 
Realakt sich faktisch aber derart auswirkt, dass Personen einer vor Diskriminie-
rung geschützten Gruppe ohne genügenden Grund speziell benachteiligt wer-
den.81 Eine Benachteiligung solcher Personen ist indes nicht absolut verboten, 
sondern ausnahmsweise zulässig, wenn hierfür ein gewichtiges und legitimes öf-
fentliches Interesse spricht und sich die Benachteiligung gesamthaft als verhält-
nismässig erweist.82  

Bestimmten Personen zu verbieten, sich am Bahnhof Bern bei andern Personen 
aufzuhalten, die Alkohol konsumieren, wurde beispielsweise nicht als Diskrimi-
nierung qualifiziert, da sich das Verbot nicht spezifisch gegen bestimmte Grup-
pen richtete oder wegen bestimmter Merkmale bzw. der Lebensweise der Perso-
nen ausgesprochen wurde. Darüber hinaus knüpfte die Massnahme an ein legi-
times und gewichtiges öffentliches Interesse an, nämlich die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit, und war verhältnismässig, da etwa die Züge und an-
dere Bahnhofseinrichtungen weiterhin zugänglich blieben.83  

Ebenso erscheint es weder als direkte noch als indirekte Diskriminierung, wenn 
Angehörigen bestimmter Staaten, in denen Konflikte gewalttätig ausgetragen 
werden, im Grundsatz der Erwerb von Feuerwaffen verboten wird.84 Denn die 
Staatsangehörigkeit an sich ist kein verpöntes Merkmal, auch betreffen die Waf-
fenverbote nicht nur Personen einer einheitlichen ethnischen, kulturellen oder 
religiösen Gruppe.85 Zudem wird an dem legitimen und gewichtigen öffentli-
chen Interesse angeknüpft, die öffentliche Sicherheit der Schweiz zu schützen 
sowie Waffengewalt in ausländischen Konflikten zu verhindern. Schliesslich ist 
das Verbot insbesondere aufgrund möglicher Ausnahmebewilligungen verhält-
nismässig.86 

2. Gebot!der!gerechten!Behandlung 

Während Art. 8 BV die Gleichheit der Bürger garantieren soll, zielt Art. 9 BV 
auf deren gerechte Behandlung.87 Jede Person hat das Recht auf ein Mindest-

                                                 
81  BGE 135 I 49 ff. (54), E. 4.1; 134 I 49 ff. (53), E. 3; 132 I 49 ff. (65), E. 8.1; 129 

I 392 ff. (397), E. 3.2.2; 129 I 217 ff. (223), E. 2.1; 129 I 167 ff. (169), E. 3; 126 
II 377 ff. (392), E. 6; 126 V 70 ff. (73), E. 4c.bb je m.w.H. 

82  BGE 135 I 49 ff. (59), E. 6.1 m.w.H.; vgl. hierzu auch etwa SCHWEIZER, SGK, 
N 54 zu Art. 8 BV; WALDMANN, BSK, N 63 zu Art. 8 BV. 

83  BGE 132 I 49 ff. (66 f. und 55 f.), E. 6.2 und 5.2. 
84  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 349; TSCHUMI, S. 74 ff. 
85  TSCHUMI, S. 75 f. 
86  TSCHUMI, S. 79 f.; zum öffentlichen Interesse vgl. Kap. 2/2/II, zum Verhältnis-

mässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
87  Vgl. etwa BIAGGINI, BV, N 3 zu Art. 9 BV; KIENER/KÄLIN, S. 398 f.; MOHLER, 
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mass an Gerechtigkeit, also einen «Anspruch darauf, von den staatlichen Orga-
nen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden».88  

Beim Willkürverbot geht es darum, die Bürger vor qualifiziertem Unrecht zu 
schützen.89 Willkürlich ist ein Akt beispielsweise, wenn er «offensichtlich un-
haltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine 
Norm oder einen Rechtssatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Ge-
rechtigkeitsgedanken zuwiderläuft».90 Nur weil im konkreten Fall eine andere 
Lösung ebenfalls möglich oder gar zu präferieren gewesen wäre, erscheint ein 
Entscheid noch nicht als willkürlich.91 Des Weiteren muss immer das Endergeb-
nis, nicht nur dessen Begründung, als willkürlich erscheinen.92 Das Willkürver-
bot gilt absolut, kann also auch nicht unter Einhaltung der Voraussetzungen von 
Art. 36 BV eingeschränkt werden.93 Allerdings sind die einzelnen Kriterien, an 
welchen Willkür festgemacht wird, auslegungsbedürftig und noch nicht klar 
herausgearbeitet.94 Im sicherheitspolizeilichen Bereich könnte es etwa als will-
kürlich beurteilt werden, wenn die Meldung einer Gefahrenlage oder eine Straf-
anzeige nicht entgegengenommen wird, nur weil die Person aus kognitiven oder 
sprachlichen Gründen Mühe hat, die Situation zu beschreiben.95  

Im sicherheitspolizeilichen Kontext kann auch der zweite Gehalt des Art. 9 BV, 
nämlich das Prinzip des Handelns nach Treu und Glauben und der daraus ab-
geleitete Vertrauensschutz, bedeutsam sein. Letzteres soll das Verhalten der 
staatlichen Akteure voraussehbar und verlässlich machen, mit anderen Worten 

                                                 
Polizeirecht, Nr. 352; ROHNER, SGK, N 5 f. zu Art. 9 BV. 

88  Art. 9 BV. 
89  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 352; MÜLLER/SCHEFER, S. 5 f.; RHI-

NOW/SCHEFER, Nr. 1972 ff.; ROHNER, SGK, N 5 zu Art. 9 BV; TSCHENTSCHER, 
BSK, N 7 zu Art. 9 BV. 

90  Urteil des BGer 1C_66/2009 vom 3. Juni 2009, E. 1; vgl. auch BGE 131 I 467 ff. 
(473 f.), E. 3.1; 127 I 54 ff. (56), E. 2b; 126 I 168 ff. (179), E. 3a; 125 I 166 ff. 
(168), E. 2a; 125 II 10 ff. (15), E. 3a je m.w.H. 

91  BGE 135 V 2 ff. (4 f.), E. 1.3; 133 I 149 ff. (153), E. 3.1; 132 I 13 ff. (17 f.), 
E. 5.1; 131 I 467 (473 f.), E. 3.1; Urteil des BGer 6B_937/2009 vom 16. Februar 
2010, E. 2.4 je m.w.H. 

92  BGE 132 III 209 ff. (211), E. 2.1; 131 I 467 ff. (473 f.), E. 3.1; 127 I 54 ff. (56), 
E. 2b; 126 I 168 ff. (179), E. 3a; 117 Ia 135 ff. (139), E. 2; Urteil des BGer 
1C_66/2009 vom 3. Juni 2009, E. 1; 5A_707/2007 vom 8. Februar 2008, E. 3.2.3 
je m.w.H.; vgl. zum Ganzen auch BIAGGINI, BV, N 6 und 8 zu Art. 9 BV; KIE-

NER/KÄLIN, S. 402; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 351 ff.; MÜLLER/SCHEFER, S. 14; 
ROHNER, SGK, N 7 zu Art. 9 BV. 

93  BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 9 BV; KIENER/KÄLIN, S. 403. 
94  BIAGGINI, BV, N 8 zu Art. 9 BV. 
95  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 353. 
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das Vertrauen der Bürger in den Staat und insbesondere in seine Zusicherungen 
schützen.96 Davon erfasst sind auch etwa sicherheitspolizeiliche Auskünfte, 
Schutzmassnahmen und Informationspflichten.97  

Wenn mit einer sicherheitspolizeilichen Behörde vereinbart wird, dass sie 
Schutzmassnahmen vornimmt, darf auch darauf vertraut werden, dass dies tat-
sächlich und in hinreichender Weise stattfindet.98 Ebenso soll eine Person, die 
der Polizei eine Gefahrensituation anzeigt, darauf vertrauen dürfen, dass letztere 
so schnell als möglich adäquat reagiert.99 Schliesslich kann das Prinzip des Han-
delns nach Treu und Glauben beispielsweise verletzt werden, wenn es die 
Schweizer Vertretung eines anderen Landes trotz Weisung unterlässt, eine in der 
Schweiz wohnhafte Person, die im besagten Land Opfer einer Straftat wurde, 
über ihre Entschädigungsansprüche nach dem Opferhilfegesetz zu informie-
ren.100  

IV. Recht!auf!Leben 

1. Abwehransprüche!aus!dem!Recht!auf!Leben 

Polizeiliche Zwangsmittel, insbesondere der Gebrauch von Schusswaffen, die 
direkt gegen Personen eingesetzt werden, können im gravierendsten Fall zum 
Tod eines Menschen führen oder zumindest dessen Leben gefährden.101 Das 
Recht auf Leben ist deshalb als Schranke sicherheitspolizeilichen Handelns von 
ganz besonderer Bedeutung � es ist das primäre Grundrecht, das allen andern 
zwingend vorgeht.102 Es umfasst alle physischen und psychischen Funktionen 
des Menschen, die für ihn lebensnotwendig sind.103 Geschützt sind ohne Unter-

                                                 
96  BIAGGINI, BV, N 13 zu Art. 9 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 818; KIE-

NER/KÄLIN, S. 405; MÜLLER/SCHEFER, S. 25; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1990; ROH-

NER, SGK, N 36 und 39 ff. zu Art. 9 BV. 
97  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 360; vgl. auch etwa TSCHENTSCHER, BSK, N 16 ff. zu 

Art. 9 BV. 
98  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 365. 
99  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 365. 
100  Vgl. Urteil des BGer 1C_510/2010 vom 24. März 2011, E. 5. 
101  BGE 136 I 87 ff. (96), E. 4.2; vgl. auch HENSLER, Schusswaffengebrauch, S. 30; 

TSCHENTSCHER, BSK, N 10 zu Art. 10 BV; vgl. des Weiteren BAUMGARTNER, 
NZZ, zu zwei Schusswaffeneinsätzen in der Stadt Zürich im Jahr 2015, welche 
zu Verletzten führten; zum Schusswaffeneinsatz vgl. auch Kap. 1/3/IV/2/C. 

102  Vgl. KIENER/KÄLIN, S. 134; MÜLLER/SCHEFER, S. 45; RHINOW/SCHEFER, 
Nr. 1263; SCHWEIZER, SGK, N 12 zu Art. 10 BV; TSCHENTSCHER, BSK, N 1 ff. 
zu Art. 10 BV. 

103  BGE 98 Ia 508 ff. (515), E. 4b; EGLI, 2015, S. 64; TSCHENTSCHER, BSK, N 10 zu 
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schied sämtliche natürliche Personen, lebensunwertes Leben gibt es nicht.104 In 
gewissem Umfang zeitigt das Recht auf Leben auch für den Nasciturus Schutz-
wirkung:105 Beispielsweise dürfen gegen schwangere Frauen eingesetzte 
Zwangsmittel auch das ungeborene Kind nicht gefährden, weshalb etwa bei Po-
lizeigewahrsam eine angemessene medizinische Betreuung der werdenden Mut-
ter sowie des Kindes sicherzustellen ist.106  

Primär begründet das Recht auf Leben Abwehrrechte gegen den Staat.107 Letz-
terem ist es grds. untersagt, gezielt oder in absehbarer Weise den Tod eines 
Menschen zu bewirken.108 Für den sicherheitspolizeilichen Bereich heisst dies, 
dass beim Einsatz von Zwangsmitteln das Leben zu schützen ist und deren 
Zweck lediglich darin bestehen darf, den Widerstand einer Person zu brechen 
oder ihre Flucht zu verhindern.109 Es ist aber keineswegs so, dass keine Situatio-
nen existieren, in welchen ein Eingriff in das Recht auf Leben nicht gerechtfer-
tigt werden könnte � es gilt also nicht absolut.110 Dies zeigt auch ein Blick auf 
die entsprechende Bestimmung in Art. 2 EMRK, welche abschliessend jene Fäl-
le nennt, in welchen eine sicherheitspolizeiliche Gewaltanwendung mit Todes-
folge ausnahmsweise keine Verletzung des Rechts auf Leben darstellt.111 Dieser 
Artikel erlaubt nicht das absichtliche Töten, sondern legitimiert primär in Aus-
nahmesituationen den Einsatz von Zwangsmitteln, welche möglicherweise zum 
Tod eines Menschen führen können.112 Folglich sind drei Situationen zu unter-
scheiden:  

                                                 
Art. 10 BV. 

104  BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 10 BV; KIENER/KÄLIN, S. 134; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 366; TSCHENTSCHER, BSK, N 6 zu Art. 10 BV; BGE 98 Ia 508 ff. (515), 
E. 4b. 

105  BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 10 BV; KIENER/KÄLIN, S. 135 und 58 ff.; MOHLER, 
Polizeirecht, Nr. 366.; MÜLLER/SCHEFER, S. 47 f. (zurückhaltend); RHI-

NOW/SCHEFER, Nr. 1268; SCHWEIZER, SGK, N 13 zu Art. 10 BV; TSCHENT-

SCHER, BSK, N 11 zu Art. 10 BV. 
106  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 366. 
107  BIAGGINI, BV, N 6 zu Art. 10 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 367; TSCHENT-

SCHER, BSK, N 13 zu Art. 10 BV. 
108  BGE 136 I 87 ff. (96 f.), E. 4.2; FROWEIN/PEUKERT, N 1 und 5 zu Art. 2 EMRK; 

HAEFLIGER/SCHÜRMANN, S. 9 f.; HUG, S. 16 f.; KIENER/KÄLIN, S. 135; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 49 f.; RHINOW, S. 107; SCHWEGLER, Nr. 142; ZUMSTEG, S. 16 f. 
109  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 369. 
110  BIAGGINI, BV, N 11 zu Art. 10 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 370; SCHWEIZER, 

SGK, N 18 zu Art. 10 BV; Urteil des Kantonsgerichts Graubünden vom 
28. Februar 2002, E. 4a (SJZ 2002, S. 365 ff.). 

111  BIAGGINI, BV, N 11 zu Art. 10 BV. 
112  Urteil des EGMR 41773/98 vom 7. Februar 2006 i.d.S. Scavuzzo-Hager gegen 
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Zum Ersten kann der Einsatz von Zwangsmitteln, die grds. nicht tödlich sind � 
zu denken ist etwa an einfache Gewaltanwendung oder Tränengas � in Einzel-
fällen dennoch den Tod eines Menschen bewirken.113 Das Recht auf Leben wird 
dadurch nicht verletzt, sofern die Massnahmen zur Erreichung eines legitimen 
Ziels verhältnismässig, insbesondere unbedingt erforderlich waren.114  

Über diese Voraussetzungen hinaus ist zum Zweiten der Einsatz von potentiell 
tödlichen Zwangsmitteln wie Schusswaffen nur legitim, um «jemanden gegen 
rechtswidrige Gewalt zu verteidigen, jemanden rechtmässig festzunehmen oder 
jemanden, dem die Freiheit rechtmässig entzogen ist, an der Flucht zu hindern 
oder einen Aufruhr oder Aufstand rechtmässig niederzuschlagen».115 Im Rah-
men der Unterdrückung eines Aufstandes kann eine Tötung aber nur bei 
schwersten Bedrohungen für den Staat gerechtfertigt werden.116 Auch bei einer 
Fluchthinderung gelten strenge Anforderungen. So muss nämlich der Flüchtige 
eine unmittelbare und ernste Gefahr für das Leben eines anderen Menschen dar-
stellen, also im Sinne von Art. 10 BV etwa eines (geplanten) Verbrechens gegen 
das Leben, die körperliche oder die sexuelle Integrität oder die Freiheit verdäch-
tigt werden.117  

Im Vordergrund steht hier also die Notwehr(hilfe). Diese ist gar der einzige 
Grund, welcher zum Dritten den gezielten Einsatz von tödlichen Zwangsmit-
teln in Extremsituationen zu rechtfertigen vermag.118 Also nur dann, wenn eine 

                                                 
die Schweiz, Nr. 50; vgl. auch HENSLER, Schusswaffengebrauch, S. 30 m.w.H. 

113  Vgl. Urteil des EGMR 41773/98 vom 7. Februar 2006 i.d.S. Scavuzzo-Hager ge-
gen die Schweiz; KIENER/KÄLIN, S. 138; vgl. zu den polizeilichen Zwangsmitteln 
etwa Kap. 1/3/IV/2/C. 

114  KIENER/KÄLIN, S. 138; SCHWEIZER, SGK, N 18 zu Art. 10 BV; zum Verhältnis-
mässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 

115  Art. 2 Ziff. 2 EMRK; vgl. auch BGE 136 I 87 ff. (96 f.), E. 4.2; EGLI, 2012, 
S. 203 m.w.H.; FROWEIN/PEUKERT, N 1 und 5 zu Art. 2 EMRK; HAEFLI-

GER/SCHÜRMANN, S. 10 f.; KIENER/KÄLIN, S. 138; SCHWEGLER, Nr. 142; TSCH-

ENTSCHER, BSK, N 15 zu Art. 10 BV; ZUMSTEG, S. 16 ff.; vgl. aus der jüngeren 
Rechtsprechung Urteil des EGMR 23458/02 vom 24. März 2011 i.d.S. Giuliani 
und Gaggio gegen Italien, Nr. 174 ff. 

116  FROWEIN/PEUKERT, N 1 und 15 zu Art. 2 EMRK; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, 
S. 11; SCHWEGLER, Nr. 142. 

117  Urteil des EGMR 43577/98 und 43579/98 vom 6. Juli 2005 i.d.S. Nachova gegen 
Bulgarien, Nr. 95; BGE 136 I 87 ff. (99), E. 4.4; EGLI, 2012, S. 203 m.w.H.; 
FROWEIN/PEUKERT, N 1 und 13 f. zu Art. 2 EMRK; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, 
S. 10 f.; KIENER/KÄLIN, S. 137; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 371; vgl. auch HENS-

LER, Schusswaffengebrauch, S. 36 f. zur diesbezüglichen Praxis des Bundesge-
richts. 

118  FROWEIN/PEUKERT, N 12 zu Art. 2 EMRK; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, S. 10 f.; 
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absichtliche Tötung das letzte und einzige Mittel ist, um das Leben eines Men-
schen zu retten, bewirkt sie keine Verletzung des Rechts auf Leben.119 Wenn 
immer möglich müssen die sicherheitspolizeilichen Akteure aber darum bemüht 
sein, lebensbedrohliche Situationen überhaupt nicht entstehen zu lassen.120  

2. Schutzansprüche!aus!dem!Recht!auf!Leben 

Wie bereits angesprochen wurde,121 vermittelt insbesondere das Recht auf Leben 
nicht nur Abwehr-, sondern auch Schutzansprüche gegenüber dem Staat: Er, 
und damit die sicherheitspolizeilichen Behörden, müssen zum Schutz vor erns-
ten und unmittelbaren Gefährdungen des Lebens der Bürger individuelle Mass-
nahmen ergreifen.122  

Diese Pflichten sind aber an die bereits erwähnten Voraussetzungen gebunden: 
So muss unter anderem eine konkrete und unmittelbare Gefahr bestehen, von der 
die zuständigen Behörden tatsächlich wissen (bzw. hätten wissen müssen),123 
und die dagegen gerichtete Massnahme sowohl geeignet erscheinen, die Gefahr 
                                                 

KIENER/KÄLIN, S. 138; MÜLLER/SCHEFER, S. 51 f.; SCHWEIZER, SGK, N 18 zu 
Art. 10 BV; Urteil des Kantonsgerichts Graubünden vom 28. Februar 2002, E. 4a 
(SJZ 2002, S. 365 ff.). 

119  BIAGGINI, BV, N 11 zu Art. 10 BV; EGLI, 2012, S. 203 m.w.H.; HENSLER, 
Schusswaffengebrauch, S. 30; HUG, S. 18; KIENER/KÄLIN, S. 138; MOHLER, Po-
lizeirecht, Nr. 370 und 372; MÜLLER/SCHEFER, S. 51 f.; SCHWEIZER, SGK, N 18 
zu Art. 10 BV; TSCHENTSCHER, BSK, N 14 zu Art. 10 BV; vgl. ausführlich die 
Beurteilung der Strafbarkeit des Graubündner Kantonspolizeikommandanten, der 
die Tötung eines Amokschützen anordnete, im Urteil des Kantonsgerichts Grau-
bünden vom 28. Februar 2002, E. 3 ff. (SJZ 2002, S. 365 ff.). 

120  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 370. 
121  Kap. 2/3/I zu den grundrechtlichen (Abwehr- und) Schutzansprüchen. 
122  Vgl. etwa BESSON, S. 74 m.w.H.; BIAGGINI, BV, N 7 zu Art. 35 BV; EGLI, 2015, 

S. 64; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 345a; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, S. 12; 
KELLER/BÜRLI, S. 1150; MÜLLER/SCHEFER, S. 53 m.w.H.; PÉTERMANN, 
S. 214 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1175 und 1177; SCHWEIZER, SGK, N 51 zu 
Art. 10 BV; SUTTER, Naturgefahren, S. 178; TSCHENTSCHER, BSK, N 19 zu 
Art. 10 BV; ZUMSTEG, S. 21 m.w.H.; Urteil des EGMR 74448/12 vom 
18. September 2014 i.d.S. Bljakaj u.a. gegen Kroatien, Nr. 104; 37703/97 vom 
24. Oktober 2002 i.d.S. Mastromatteo gegen Italien, Nr. 67; BGE 126 II 300 ff. 
(314 f.), E. 5; 119 Ia 28 ff. (31), E. 2. 

123  Urteil des EGMR 25965/04 vom 7. Januar 2010 i.d.S. Rantsev gegen Zypern und 
Russland, Nr. 219; 25385/04 vom 15. Januar 2009 im Fall Medova gegen Russ-
land, Nr. 96; 46477/99 vom 14. März 2002 i.d.S. Paul und Audrey Edwards ge-
gen das Vereinigte Königreich, Nr. 55; 23452/94 vom 28. Oktober 1998 i.d.S. 
Osman gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 116; BESSON, S. 85 f.; KÄ-

LIN/KIENER, S. 40. 
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abwehren zu können,124 als auch mit Blick auf die Kapazitäten und Ressourcen 
den Sicherheitsbehörden zumutbar sein.125  

Die sicherheitspolizeilichen Akteure haben insbesondere zu intervenieren, wenn 
sie von einer Person in einer entsprechenden Gefahrensituation um Hilfe geru-
fen werden.126 Speziell zu erwähnen ist die Pflicht, im Falle häuslicher Gewalt 
einzugreifen.127  

Schutzpflichten können aber nicht nur zur Anwendung gelangen, wenn eine o-
der mehrere individuell bestimmbare Personen das mögliche Ziel einer lebens-
gefährlichen Handlung sind, sondern können auch einen generellen Schutz der 
Gesellschaft erfordern, wenn eine Person beispielsweise geistig verwirrt und ge-
fährlich erscheint.128  

Erst recht obliegen den Sicherheitsbehörden Schutzpflichten, wenn sie selbst für 
die lebensbedrohliche Situation mitverantwortlich sind.129 So muss die Poli-
zei beispielsweise eine medizinische Untersuchung und Betreuung in die Wege 
leiten, wenn sie eine kranke Person festnimmt oder eine Person bei der Fest-
nahme verletzt.130  

  

                                                 
124  Urteil des EGMR 25965/04 vom 7. Januar 2010 i.d.S. Rantsev gegen Zypern und 

Russland, Nr. 219; 25385/04 vom 15. Januar 2009 im Fall Medova gegen Russ-
land, Nr. 96; 46477/99 vom 14. März 2002 i.d.S. Paul und Audrey Edwards ge-
gen das Vereinigte Königreich, Nr. 55. 

125  Vgl. die eben zitierten Urteile und BGE 126 II 300 ff. (315), E. 5b; Urteil des 
EGMR 74448/12 vom 18. September 2014 i.d.S. Bljakaj u.a. gegen Kroatien, 
Nr. 105 f.; vgl. auch BESSON, S. 84 ff.; EGLI, 2015, S. 64 m.w.H.; KÄLIN/KIENER, 
S. 40; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 306 f.; TSCHENTSCHER, BSK, N 19 zu Art. 10 
BV. 

126  Vgl. Urteil des Zürcher Kassationsgerichts vom 17. Juni 1987, E. 2 (ZBl 1987, 
S. 545 ff.). 

127  Vgl. PÉTERMANN, S. 219 ff. m.w.H. 
128  Urteil des EGMR 74448/12 vom 18. September 2014 i.d.S. Bljakaj u.a. gegen 

Kroatien, Nr. 108 und 121 ff. 
129  TSCHENTSCHER, BSK, N 19 zu Art. 10 BV. 
130  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 417; MÜLLER/SCHEFER, S. 53; Urteil des EGMR 

28300/06 vom 20. Januar 2009 i.d.S. Slawomir Musial gegen Polen, Nr. 86 f.; 
9375/02 vom 9. Oktober 2007 i.d.S. Saoud gegen Frankreich, Nr. 98 ff. 
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3. Das!Recht!auf!Leben!in!der!sicherheitspolizeilichen!
Praxis 

Das Recht auf Leben hat indes nicht nur Auswirkungen auf den sicherheitspoli-
zeilichen Eingriff im engeren Sinn, sondern hat Folgen für sämtliche Stadien 
eines Polizeieinsatzes:131  

Für den sicherheitspolizeilichen Bereich ist zum einen die Pflicht des Staates zu 
betonen, sich in jeder Sicherheitsbehörde um eine genügende Ausbildung, Kon-
trolle, Planung und Struktur zu kümmern:132 Er muss die Polizisten so ausbil-
den, dass sie die Voraussetzungen und Modalitäten einer Gewaltanwendung 
kennen.133 Er muss Massnahmen ergreifen, um willkürliche oder sogar miss-
bräuchliche Gewalt sowie Unfälle zu verhindern.134 Er muss seine Angestellten 
genügend ausrüsten und instruieren, sodass sie für konkrete Einsätze gewappnet 
sind und er muss durch eine geeignete Struktur für klare Abläufe und Verant-
wortlichkeiten sorgen.135 Dazu gehört auch die Pflicht des Gesetzgebers, sicher-
heitspolizeiliche Tätigkeiten zu regeln, die das Leben gefährden können, wobei 
in erster Linie an eine genügende Normierung des Schusswaffeneinsatzes, aber 
auch etwa eine Regulierung des Einsatzes von Tränengas zu denken ist.136  

Entsprechend kann eine Verletzung des Rechts auf Leben durch sicherheitspoli-
zeiliche Behörden auch allein deshalb vorliegen, weil letztere ein Organisations-
verschulden trifft, sie etwa nicht dafür gesorgt haben, dass das Leben einer Per-
son durch sicherheitspolizeiliche Massnahmen nicht gefährdet wird.137  

                                                 
131  ZUMSTEG, S. 16 ff. 
132  Urteil des EGMR 50196/99 vom 17. März 2005 i.d.S. Bubbins gegen das Verei-

nigte Königreich, Nr. 135 und 141 ff.; EGLI, 2012, S. 204 m.w.H.; ZUMSTEG, 
S. 18; zur diesbezüglichen Ausgestaltung im Schweizer Recht ZUMSTEG, S. 22 ff. 

133  Ausführlich und m.w.H. PÉTERMANN, S. 225 f. 
134  ZUMSTEG, S. 18 mit Verweis aus das Urteil des EGMR 50385/99 vom 

20. Dezember 2014 i.d.S. Makaratzis gegen Griechenland, Nr. 58; 43577/98 und 
43579/98 vom 6. Juli 2005 i.d.S. Nachova gegen Bulgarien, Nr. 97; 18984/91 
27. September 1995 i.d.S. McCann gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 202 ff. 

135  ZUMSTEG, S. 18, u.a. mit Verweis auf das Urteil des EGMR 50385/99 vom 
20. Dezember 2014 i.d.S. Makaratzis gegen Griechenland, Nr. 59 ff., 70 und 
76 ff.; vgl. ausführlich und m.w.H. PÉTERMANN, S. 225 f. 

136  Urteil des EGMR 44827/08 vom 16. Juli!2013!i.d.S.!Abdullah!Ya"a!u.a.!gegen!
die Türkei, Nr. 43; 22746/03 vom 9. November 2009 i.d.S. Ölmez u.a. gegen die 
Türkei, Nr. 63 ff.; 50385/99 vom 20. Dezember 2004 i.d.S. Makaratzis gegen 
Griechenland, Nr. 58 ff.; vgl. auch etwa BGE 136 I 87 ff. (94 ff.), E. 4; EGLI, 
2015, S. 64; EGLI, 2012, S. 203; ausführlich und m.w.H. PÉTERMANN, S. 222 ff. 

137  TSCHENTSCHER, BSK, N 6 zu Art. 10 BV. 
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Zum andern ist für den sicherheitspolizeilichen Bereich wichtig, dass aus dem 
Recht auf Leben auch die Pflicht des Staates fliesst, nach einem Einsatz mit 
Schadensfolge � wenn also individuelle präventive Schutzmassnahmen nicht 
mehr möglich sind � unabhängige, unparteiische und sorgfältige Untersuchun-
gen aufzunehmen und zu überprüfen, ob die Gewaltanwendung legitim war und 
wer hierfür die Verantwortung getragen hat.138 Diese Untersuchungspflicht wur-
de zwar am Recht auf Leben entwickelt, ist aber auch auf weitere Grundrechte 
wie den Schutz auf Privatsphäre nach Art. 13 Abs. 1 BV anwendbar.139 

V. Persönliche!Freiheit 

1. Ansprüche!aus!dem!Recht!auf!persönliche!Freiheit 

«Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit», was in einem weiteren 
Sinne sämtliche grundlegenden Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung 
schützt, insbesondere das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit 
(Kap. 2/3/V/3) sowie einen Anspruch auf Bewegungsfreiheit (Kap. 2/3/V/2) be-
inhaltet.140 Im Sinne eines unantastbaren Kerngehalts des Rechts auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit sind Folter und jede andere Art grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung verboten 
(Kap. 2/3/V/4).141 

                                                 
138  Vgl. HAEFLIGER/SCHÜRMANN, S. 11; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 313 ff.; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 55 f.; PÉTERMANN, S. 242 ff.; SCHWEIZER, SGK, N 20 zu Art. 10 
und N 24 zu Art. 35 BV; TSCHENTSCHER, BSK, N 22 zu Art. 10 BV; ZUMSTEG, 
S. 20; Urteil des EGMR 23458/02 vom 24. März 2011 i.d.S. Giuliani und Gaggio 
gegen Italien, Nr. 208 ff., 244 ff. und 298 ff.; 27065/05 vom 2. Dezember 2010 
i.d.S. Abuyeva u.a. gegen Russland, Nr. 204 ff.; 41773/98 vom 7. Februar 2006 
i.d.S. Scavuzzo-Hager gegen die Schweiz, Nr. 74 ff.; 36088/97 und 38417/97 
vom 24. Mai 2005 i.d.S. Acar u.a. gegen die Türkei, Nr. 72 ff.; 50196/99 vom 
17. März 2005 i.d.S. Bubbins gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 137; 8939/99 
vom 30. November 2004 i.d.S. Öneryildiz gegen die Türkei, Nr. 95; 24746/94 
vom 4. Mai 2001 i.d.S. Hugh Jordan gegen das Vereinigte Königreich, 
Nr. 105 ff.; 18984/91 vom 27. September 1995 i.d.S. McCann gegen das Verei-
nigte Königreich, Nr. 161 und 163; zur diesbezüglichen Ausgestaltung im 
Schweizer Recht ZUMSTEG, S. 23. 

139  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 313. 
140  Art. 10 Abs. 2 BV; BGE 127 I 6 ff. (12), E. 5a; 123 I 112 ff. (118), E. 4a; 118 Ia 

427 ff. (434), E. 4b; BIAGGINI, BV, N 16 zu Art. 10 BV; EGLI, 2012, S. 205 ff. 
m.w.H.; KIENER/KÄLIN, S. 144 ff., 149 ff. und 154; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 373 ff. und 379 ff. 

141  BIAGGINI, BV, N 25 zu Art. 10 BV; EGLI, 2015, S. 60; EGLI, 2012, S. 200; HAEF-
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Der Schutzbereich der persönlichen Freiheit i.e.S. umfasst diejenigen Tätigkei-
ten, die zu einem selbstbestimmten Leben in Würde und Freiheit zwingend da-
zugehören, vermittelt hingegen keine generelle Handlungsfreiheit und schützt 
auch nicht vor physischem oder psychischem Unbehagen � kleine Beschränkun-
gen von reinen Alltagsbedürfnissen müssen deshalb grds. hingenommen wer-
den.142  

2. Bewegungsfreiheit 

Von vorrangiger Bedeutung im sicherheitspolizeilichen Bereich ist der Schutz 
der Bewegungsfreiheit, welche das Recht verleiht, sich nach eigenem Willen 
und ohne staatliche Beschränkung fortzubewegen, aber ebenfalls keine generelle 
Handlungsfreiheit beinhaltet.143 Sie wird sowohl durch einen Freiheitsentzug, als 
auch durch eine Freiheitsbeschränkung beeinträchtigt.144  

Der Freiheitsentzug � etwa in Form des Polizeigewahrsams � stellt einen 
schwereren Eingriff dar, weshalb die Verfahrensgarantien von Art. 31 BV sowie 
Art. 5 Ziff.1 EMRK zu beachten sind.145 Bereits die Unterscheidung von Frei-
heitsentzug und -beschränkung ist nicht immer klar, und wird anhand der ge-
samten Umstände, etwa der Dauer, Art, Wirkung und Modalitäten der Mass-
nahme vorgenommen.146 Beispielsweise wurden eine mehrstündige Festnahme 
und das Abnehmen der persönlichen Gegenstände sowie die vierstündige Unter-
bringung in einer Zelle als Freiheitsentzug beurteilt.147 Ebenso gab eine Einkes-

                                                 
LIGER/SCHÜRMANN, S. 12 ff.; KIENER/KÄLIN, S. 160; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 405 und 407; MÜLLER/SCHEFER, S. 57 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1290; 
SCHWEIZER, SGK, N 42 zu Art. 10 BV; TSCHENTSCHER, BSK, N 61 zu 
Art. 10 BV. 

142  BIAGGINI, BV, N 22 zu Art. 10 BV; KIENER/KÄLIN, S. 146; MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 393; SCHWEIZER, SGK, N 38 ff. zu Art. 10 BV; TSCHENTSCHER, BSK, 
N 32 ff. zu Art. 10 BV; BGE 130 I 369 ff. (373), E. 2. 

143  BIAGGINI, BV, N 19 zu Art. 10 BV; KIENER/KÄLIN, S. 154 f.; MÜLLER/SCHEFER, 
S. 82 f. und 139 ff.; SCHWEIZER, SGK, N 33 zu Art. 10 BV; vgl. auch BGE 90 I 
29 ff. (34), E. 3. 

144  BIAGGINI, BV, N 19 zu Art. 10 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 352 f.; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 84 f.; vgl. die Unterscheidung in Kap. 1/3/IV/1/F zum Gewahr-
sam. 

145  BIAGGINI, BV, N 19 zu Art. 10 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 352; KIE-

NER/KÄLIN, S. 155 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 389; MÜLLER/SCHEFER, S. 85 
und 88 ff.; Urteil des EGMR 15598/08 vom 7. März 2013 i.d.S. Ostendorf gegen 
Deutschland, Nr. 75 ff.; vgl. hierzu Kap. 1/3/IV/1/F. 

146  Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, E. 3.3; vgl. auch EGLI, 2015, 
S. 67 m.w.H.; TSCHENTSCHER, BSK, N 64 f. zu Art. 10 BV. 

147  Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, E. 3.3; Urteil des EGMR 
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selung und anschliessende Festnahme anlässlich einer unbewilligten 1. Mai-
Demonstration, welche insgesamt rund sechs Stunden dauerten, Anspruch auf 
die Verfahrensgarantien von Art. 31 BV.148  

Wird eine Person hingegen lediglich auf den Polizeiposten verbracht, taxiert die 
Rechtsprechung dies grds. lediglich als Freiheitsbeschränkung.149 Hierbei be-
reitet des Weiteren die Abgrenzung zwischen geringfügigen Beeinträchtigungen 
der Fortbewegungsmöglichkeit, welche keine Verletzung von Art. 10 Abs. 2 BV 
darstellen, und tatsächlichen Eingriffen in die Bewegungsfreiheit, oft Schwie-
rigkeiten.150 Etwa Fahrverbote oder Absperrungen im Brandfall, bei Naturgefah-
ren oder Unfällen, berühren die Bewegungsfreiheit grds. nicht.151 Kurzfristige 
Anhaltungen durch die Polizei zur Identitätskontrolle und erst recht Wegwei-
sungs- oder Fernhaltemassnahmen fallen hingegen in den Schutzbereich von 
Art. 10 Abs. 2 BV.152 Unter Umständen kann gar eine Videoüberwachung die 
Bewegungsfreiheit tangieren, da bereits die Tatsache, dass die Behörden mittels 
Videoüberwachung Informationen sammeln könnten, ja die schlichte Präsenz 
von Kameras, die Betroffenen in ihrer Handlungs- und Entscheidungsfreiheit zu 
beeinträchtigen vermag.153  

Ob tatsächlich eine Verletzung vorliegt, ist anhand einer Verhältnismässig-
keitsprüfung festzustellen.154 So wurden etwa Wegweisungsverfügungen nicht 
                                                 

15598/08 vom 7. März 2013 i.d.S. Ostendorf gegen Deutschland, Nr. 75 ff. 
148  Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, insbes. E. 3.7; vgl. zu den 

Einkesselungen zur Massenkontrolle auch TSCHENTSCHER, BSK, N 66 zu 
Art. 10 BV. 

149  BGE 136 I 87 ff. (108), E. 6.5.3 m.w.H. 
150  BIAGGINI, BV, N 19 zu Art. 10 BV. 
151  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 394; BGE 128 I 327 ff. (344), E. 4.3.2; vgl. auch 

SCHWEIZER, SGK, N 37 zu Art. 10 BV mit weiteren Beispielen; TSCHENTSCHER, 
BSK, N 67 zu Art. 10 BV, weist darauf  hin, dass Art. 10 Abs. 2 BV generell 
nicht beeinträchtigt wird, wenn es bloss um die Modalitäten der Bewegung geht. 

152  HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 353; KIENER/KÄLIN, S. 155 f.; MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 386 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1297; SCHWEIZER, SGK, N 35 zu 
Art. 10 BV; vgl. auch Urteil des BGer 1C_370/2013 vom 14. Oktober 2013, E. 5 
zu einer Ausreisebeschränkung zur Verhinderung der Gewaltausübung bei Sport-
anlässen im Ausland. 

153  Urteil des BGer 1C_315/2009 vom 13. Oktober 2010, E. 2.2; BGE 130 II 425 ff. 
(448), E. 6.6; 113 Ia 1 ff. (5 f.), E. 4b.bb; SCHWEIZER, SGK, N 35 zu Art. 10 BV; 
kritisch MÜLLER, Videoüberwachung, S. 94 f. m.w.H.; zum einen sei bei einer 
Datenbearbeitung Art. 13 Abs. 2 BV lex specialis zu Art. 10 Abs. 2 BV, zum an-
dern sei insbesondere die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu wenig stark, 
um tatsächlich einen Eingriff bewirken zu können. 

154  Vgl. etwa MOHLER, Polizeirecht, Nr. 387; zum Verhältnismässigkeitsprinzip 
vgl. Kap. 2/2/III. 
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als Verletzung beurteilt, mit welchen den Betroffenen einzig verboten wurde, 
sich in einem bestimmten Bereich eines Bahnhofs aufzuhalten, die Züge und an-
dere Bahnhofeinrichtungen hingegen weiterhin zugänglich blieben.155 Hingegen 
wurde ein Journalist «klarerweise» in seiner Bewegungsfreiheit beeinträchtigt, 
als ihm die Polizei seine Reise nach Davos ans WEF mittels eines öffentlichen 
Verkehrsmittels verweigerte.156 

3. Körperliche!und!geistige!Unversehrtheit 

Der Anspruch auf körperliche Unversehrtheit beinhaltet einen Schutz natürli-
cher Personen gegen sämtliche Eingriffe in ihre Physis � egal, ob diese bei-
spielsweise mit Schmerzen verbunden oder nicht wahrnehmbar sind, sich tat-
sächlich schädigend auswirken oder aber ohne (sichtbare) Folgen bleiben, gra-
vierend oder eher harmlos erscheinen.157 So greift etwa die Entnahme eines 
Wangenschleimhautabstrichs zur DNA-Analyse,158 eine Haarentnahme zwecks 
Drogentests,159 eine Blutentnahme160 und gar eine körperliche Durchsuchung161 
in das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein. Diese Massnahmen gelten aber 
grds. als leichter Eingriff.162  

Der Anspruch auf geistige Unversehrtheit schützt die unbeeinflusste Wahr-
nehmungs- und Entscheidfähigkeit der Menschen und verbietet dem Staat, deren 
Bewusstsein und die Willensbildung etwa durch Verabreichung von bewusst-
seinsverändernden Substanzen wie Alkohol, Medikamenten oder Drogen zu ver-
fälschen oder sie psychisch unter Druck zu setzen.163  

                                                 
155  BGE 132 I 49 ff. (55 f.), E. 5.2; vgl. bereits Kap. 1/3/IV/1/E. 
156  BGE 130 I 369 ff. (373), E. 2. 
157  BIAGGINI, BV, N 20 zu Art. 10 BV; EGLI, 2012, S. 206; KIENER/KÄLIN, S. 149; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 373 ff. je m.w.H.; MÜLLER/SCHEFER, S. 71; SCHWEI-

ZER, SGK, N 23 zu Art. 10 BV; TSCHENTSCHER, BSK, N 51 zu Art. 10 BV. 
158  BGE 128 II 259 ff. (268 ff.), E. 3.2 f. 
159  Urteil des BGer 1P.528/1995 vom 19. Dezember 1995, E. 2a. 
160  BGE 124 I 80 ff. (81), E. 2c; 112 Ia 248 ff. (249), E. 3. 
161  TSCHENTSCHER, BSK, N 51 zu Art. 10 BV mit Verweis auf BGE 140 I 2 ff. (30), 

E. 10.3; vgl. hierzu auch etwa Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 
2008, E. 4.3.3 ff. 

162  SCHWEIZER, SGK, N 24 zu Art. 10 BV; vgl. auch HÄFELIN/HALLER/KELLER, 
Nr. 348, allerdings zu vergleichbaren Massnahmen im medizinischen Bereich. 

163  BIAGGINI, BV, N 21 zu Art. 10 BV; EGLI, 2012, S. 206; KIENER/KÄLIN, S. 151; 
SCHWEIZER, SGK, N 25 zu Art. 10 BV; TSCHENTSCHER, BSK, N 53 f. zu 
Art. 10 BV. 



3. Kapitel: Grundrechte als Grenze für das sicherheitspolizeiliche Handeln 

255 
 

Beide Ansprüche werden im Zusammenhang mit polizeilichen (Zwangs-
)Massnahmen regelmässig tangiert.164 Um rechtmässig zu sein, müssen letztere 
entsprechend verhältnismässig ausgeübt werden: Handschellen dürfen nicht zu 
eng und damit schmerzhaft angelegt, unbequeme Stellungen nicht zu lange ver-
langt und Schlagstöcke nur sachgemäss verwendet werden, um Schmerzen und 
Verletzungsfolgen zu minimieren.165 Dies bedingt wiederum, dass die sicher-
heitspolizeilichen Akteure gut ausgebildet, ausgerüstet, geführt und ihre Einsät-
ze den Umständen entsprechend geplant werden.166  

4. Verbot!der!Folter!und!jeder!Art!grausamer,!!!!!!!!!
unmenschlicher!oder!erniedrigender!Behandlung!
oder!Bestrafung 

Im Sinne eines unantastbaren Kerngehalts des Rechts auf körperliche und geis-
tige Unversehrtheit sieht Art. 10 Abs. 3 BV analog zu Art. 3 EMRK vor, dass 
«Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Bestrafung» verboten sind.167 Was unter diesen offenen Begriffen 
zu verstehen ist, sagen weder die BV noch die dazugehörigen Materialen, deren 
Tragweite kann allerdings aus der reichen Rechtsprechung des EGMR abgeleitet 
werden.168  

Demnach bezeichnet Folter eine absichtliche unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung, die schwerste physische oder psychische Schmerzen oder Leiden 
bewirkt.169 Während die Folter zweckgerichtet ist, etwa dazu dienen soll, den 
Widerstand einer Person zu brechen und von ihr ein Geständnis zu erlangen, ist 
für die Annahme einer grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Be-
handlung keine besondere Absicht, kein spezielles Ziel vorausgesetzt.170 Grau-

                                                 
164  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 376. 
165  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 376; zum Verhältnismässigkeitsprinzip 

vgl. Kap. 2/2/III. 
166  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 377 m.w.H. 
167  BIAGGINI, BV, N 25 zu Art. 10 BV; EGLI, 2015, S. 60; EGLI, 2012, S. 200; HAEF-

LIGER/SCHÜRMANN, S. 12 ff.; KIENER/KÄLIN, S. 160; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 405 und 407; MÜLLER/SCHEFER, S. 57 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1290; 
SCHWEIZER, SGK, N 42 zu Art. 10 BV; TSCHENTSCHER, BSK, N 61 zu 
Art. 10 BV. 

168  BIAGGINI, BV,  N 26 zu Art. 10 BV; EGLI, 2015, S. 60; EGLI, 2012, S. 200; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 410; MÜLLER/SCHEFER, S. 57. 

169  BIAGGINI, BV, N 26 zu Art. 10 BV; EGLI, 2012, S. 200 m.w.H.; HÄFE-

LIN/HALLER/KELLER, Nr. 366; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, S. 12; MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 410; TSCHENTSCHER, BSK, N 60 zu Art. 10 BV. 

170  KIENER/KÄLIN, S. 161. 
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sam und unmenschlich bezieht sich dabei auf das Verursachen psychischer o-
der physischer Leiden, erniedrigend auf einen Angriff auf die Persönlichkeit 
des Betroffenen, auf eine Demütigung, eine Entwürdigung.171 Bei dieser Be-
griffsumschreibung wird der enge Zusammenhang zur Menschenwürde offen-
sichtlich, weshalb auch auf die bereits gemachten Ausführungen verwiesen wer-
den kann.172  

Wann Art. 10 Abs. 3 BV durch sicherheitspolizeiliche Handlungen tatsächlich 
verletzt werden, muss jeweils mit Blick auf die konkreten Umstände des Ein-
zelfalls, etwa anhand deren Dauer oder deren körperlichen und seelischen Fol-
gen, allenfalls auch anhand des Geschlechts, Alters oder Gesundheitszustands 
der betroffenen Person beurteilt werden.173 Bei Polizeieinsätzen kann generell 
gesagt werden, dass es gegen Art. 10 Abs. 3 BV verstösst, wenn Gewalt ange-
wendet wird, die mit Blick auf das Verhalten des Betroffenen nicht erforderlich 
ist.174  

Im Einzelnen liegt beispielsweise Folter vor, wenn ein Polizist eine Person an 
den Haaren zieht, sie zwingt, auf einem Korridor hin und her zu rennen, ihr den 
Penis zeigt und auf sie uriniert.175 Auch die Vergewaltigung einer Person in Po-
lizeigewahrsam müsste als Folter qualifiziert werden, erscheint das Opfer in die-
ser Situation doch zum einen verletzlich sowie wehrlos und erleidet zum andern 
sowohl physisch als auch psychisch schwere Beeinträchtigungen.176  

Des Weiteren können je nach den Umständen des Einzelfalls erzwungene unan-
genehme oder gar extrem schmerzhafte Positionen wie etwa das «Palästinensi-
sche Hängen», bei welchem einer nackten Person die Arme hinter dem Rücken 

                                                 
171  BIAGGINI, BV, N 26 zu Art. 10 BV; EGLI, 2012, S. 200 m.w.H.; HÄFE-

LIN/HALLER/KELLER, Nr. 366; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, S. 13; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 57 ff. 
172  EGLI, 2012, S. 200; Kap. 2/3/II. 
173  EGLI, 2012, S. 200; FROWEIN/PEUKERT, N 3 zu Art. 3 EMRK; MOHLER, Polizei-

recht, Nr. 413; MÜLLER/SCHEFER, S. 61 ff.; Urteil des EGMR 23380/09 vom 
21. November 2013 i.d.S. Bouyid gegen Belgien, insbes. Nr. 49 ff.; 46423/06 
vom 25. Juni!2009!i.d.S.!Beganovi#!gegen!Kroatien,!Nr. 64. 

174  EGLI, 2015, S. 60 mit Verweis auf das Urteil des EGMR 74010/11 vom 
24. September 2013 i.d.S. Dembele gegen die Schweiz, insbes. Nr. 45 ff.; Urteil 
des BGer 6B_391/2013 vom 27. Juni 2013, E. 1.2 und 1.4; eine Verletzung wur-
de dagegen etwa im Urteil des EGMR 66773/13 vom 20. November 2014 i.d.S. 
Perrillat-Bottonet gegen die Schweiz, insbes. Nr. 45 ff. verneint.  

175  Urteil des EGMR 25803/94 vom 28. Juli 1999 i.d.S. Selmouni gegen Frankreich, 
Nr. 103. 

176  Urteil des EGMR 839/02 vom 24. Januar 2008 i.d.S. Maslova und Nalbandov 
gegen Russland, Nr. 107. 
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zusammengebunden und hochgezogen werden,177 sowie Verstümmelungen und 
andere sehr schmerzhafte oder schädigende körperliche Eingriffe gegen Art. 10 
Abs. 3 BV verstossen. Das gleiche gilt für indirekte Eingriffe durch Beschal-
lung, extreme Lichteinflüsse, sehr hohe oder tiefe Temperaturen.178 Schliesslich 
erscheint es grausam, wenn eine Person in Polizeigewahrsam durch Schläge auf 
die Geschlechtsteile gequält wird,179 oder erniedrigend, wenn sie während des 
Gewahrsams ihre mit Fäkalien beschmutzten Kleider tragen und sich in dieser 
Situation einer Befragung unterziehen muss180.181 

VI. Schutz!der!Privatsphäre 

1. Ansprüche!aus!dem!Recht!auf!Privatsphäre 

Gegenüber Art. 10 Abs. 2 BV, welcher primär die physische und psychische In-
tegrität des Menschen im Blickfeld hat, geht es bei Art. 13 BV (bzw. Art. 8 
EMRK) in erster Linie um den Schutz der Lebensgestaltung des Menschen als 
soziales Wesen.182 Seine Privatsphäre soll respektiert werden, sodass er seine 
Persönlichkeit frei entwickeln und entfalten kann, insbesondere ohne am Kon-
takt mit anderen Personen gehindert oder etwa ausgeforscht zu werden.183 Ge-
mäss Art. 13 Abs. 1 BV hat jede Person «Anspruch auf Achtung ihres Privat- 
und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmelde-
verkehrs». 

Der Anspruch auf Achtung des Privatlebens kann als Recht beschrieben wer-
den, seinen Lebensstil frei zu wählen, seine Freizeit zu gestalten und mit ande-
ren Personen Beziehungen zu pflegen.184 Er beinhaltet insbesondere das Recht, 
dass der Geheim- und Intimbereich respektiert wird und speziell einen Anspruch 

                                                 
177  Urteil des EGMR 21987/93 vom 18. Dezember 1996 i.d.S. Aksoy gegen die Tür-

kei, Nr. 64. 
178  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 411. 
179  Urteil des EGMR 59584/00 vom 1. April 2004 i.d.S. Rivas gegen Frankreich, 

Nr. 39. 
180  Urteil des EGMR 17549/90 vom 3. April 1992 i.d.S. Hurtado gegen die Schweiz, 

Nr. 59 ff. 
181  Für weitere Beispiele vgl. etwa MÜLLER/SCHEFER, S. 59 ff.; SCHWEIZER, SGK, 

N 44 zu Art. 10 BV. 
182  BREITENMOSER, SGK, N 4 zu Art. 13 BV; KIENER/KÄLIN, S. 166; MOHLER, Poli-

zeirecht, Nr. 431; MÜLLER/SCHEFER, S. 139; vgl. auch DIGGELMANN, BSK, N 6 f. 
zu Art. 13 BV; EGLI, 2015, S. 68. 

183  KIENER/KÄLIN, S. 167. 
184  BGE 103 Ia 293 ff. (295), E. 4a. 
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auf sexuelle Selbstbestimmung.185 Zudem gehört der Name und seine Verwen-
dung zum geschützten Privatleben, weshalb jede Person selbst entscheiden kann, 
ob sie jemandem ihren Namen bekanntgeben will und grds. niemand zum Tra-
gen eines Identitätsausweises verpflichtet ist.186  

Im sicherheitspolizeilichen Bereich kann der Anspruch auf Achtung des Privat-
lebens folglich durch erkennungsdienstliche Massnahmen, technische und ande-
re verdeckte Überwachungsmassnahmen oder auch etwa die Verpflichtung, ein 
Namensschild zu tragen, tangiert werden.187  

Der Anspruch auf Achtung des Familienlebens schützt das Zusammenleben 
und die Beziehungen von Familienmitgliedern, wobei der Begriff der «Familie» 
weit zu verstehen ist und sämtliche familiären Beziehungsformen umfasst, die 
tatsächlich gelebt werden und eine gewisse Intensität und Stabilität aufweisen.188  

Dieser Anspruch ist im sicherheitspolizeilichen Bereich v.a. von Bedeutung, 
wenn Wegweisungs- und Fernhaltemassnahmen zu beurteilen sind, insbesonde-
re, wenn sie sich gegen Ausländer richten.189 

Der Anspruch auf Achtung der Wohnung schützt die Bürger vor staatlichen 
Beeinträchtigungen in Form von Eindringen, Durchsuchen, Aushorchen, Aus-
spähen oder Zugangsbeschränkungen.190 Als Wohnung gelten dabei sämtliche 
Räumlichkeiten, die angesichts der Art ihrer Benutzung dem Privatbereich zu-
geordnet werden, so etwa die Wohnung i.e.S., Balkone, Hotelzimmer, Ferien-
häuser, Wohnwagen, Garagen, umzäunte Gärten und in beschränktem Umfang 
auch Geschäftsräume.191  

                                                 
185  BGE 126 II 425 ff. (432 ff.), E. 4c; 120 Ia 147 ff. (149 f.), E. 2a; 119 II 264 ff. 

(284), E. 5; vgl. hierzu auch BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 13 BV; BREITENMOSER, 
SGK, N 8 ff. zu Art. 13 BV; DIGGELMANN, BSK, N 11 zu Art. 13 BV; KIE-

NER/KÄLIN, S. 168; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 441; MÜLLER/SCHEFER, S. 139 ff. 
186  KIENER/KÄLIN, S. 168 mit Verweis auf BGE 109 Ia 146 ff. (150), E. 4b sowie 

Urteil des BGer 1P.645/1994 vom 31. Januar 1995. 
187  BIAGGINI, BV, N 5 zu Art. 13 BV mit Verweis auf BGE 129 V 323 ff. (325), 

E. 3.3.3; 124 I 85 ff. (87), E. 2b. 
188  BIAGGINI, BV, N 6 zu Art. 13 BV; DIGGELMANN, BSK, N 17 f. zu Art. 13 BV; 

KIENER/KÄLIN, S. 169 f.; vgl. auch BREITENMOSER, SGK, N 29 ff. zu Art. 13 BV; 
MÜLLER/SCHEFER, S. 234 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1358 ff. 

189  BREITENMOSER, SGK, N 44 ff. zu Art. 13 BV; DIGGELMANN, BSK, N 20 ff. zu 
Art. 13 BV; EGLI, 2012, S. 207; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 382; KIE-

NER/KÄLIN, S. 170 ff.; MÜLLER/SCHEFER, S. 241 ff. 
190  BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 13 BV; BREITENMOSER, SGK, N 62 zu Art. 13 BV 

m.w.H.; KIENER/KÄLIN, S. 174; MÜLLER/SCHEFER, S. 183 ff. 
191  BIAGGINI, BV, N 9 zu Art. 13 BV; BREITENMOSER, SGK, N 61 zu Art. 13 BV; 

DIGGELMANN, BSK, N 25 zu Art. 13 BV; EGLI, 2012, S. 207; HÄFE-
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Im sicherheitspolizeilichen Bereich ist dieser Teilgehalt des Schutzes der Pri-
vatsphäre v.a. im Rahmen von Hausdurchsuchungen und Überwachungsmass-
nahmen zu berücksichtigen.192 Werden etwa zum Wohnungsbegriff gehörende 
Aussenräume wie Balkons oder umgrenzte Gärten von einer sicherheitspolizeili-
chen Videoüberwachung erfasst, tangiert dies den Anspruch auf Achtung der 
Wohnung.193 

Der Anspruch auf Achtung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs schliess-
lich umfasst den Schutz von Kommunikationsmitteln wie Post, Telegraf, Tele-
fon aber auch SMS, MMS, Pager, E-Mail oder Internet.194 Eine sicherheitspoli-
zeiliche Überwachung dieser Kommunikationsmittel, welche auch Informatio-
nen aus dem Privatbereich erfasst, greift schwer in das Fernmeldegeheimnis der 
betroffenen Personen ein, weshalb den Anforderungen von Art. 36 BV zu genü-
gen ist.195 Diesbezüglich kann auf die entsprechenden Ausführungen im ersten 
Teil dieser Arbeit verwiesen werden.196  

2. Informationelle!Selbstbestimmung 

Art. 13 Abs. 2 BV enthält eine Konkretisierung des Anspruchs auf Privatsphäre 
und gibt ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also ein Recht darauf, 
selbst zu entscheiden, ob, wem und wann persönliche Sachverhalte, Gedanken 
oder Gefühle offengelegt werden.197 Es umfasst grds. jede Bearbeitung von sol-
chen Daten durch den Staat, also sowohl das Erheben, Sammeln und Aufbewah-
ren, als auch das Verarbeiten und Weitergeben.198 Betroffene Personen haben 

                                                 
LIN/HALLER/KELLER, Nr. 383; KIENER/KÄLIN, S. 174; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 438 f.; MÜLLER/SCHEFER, S. 187 ff. 

192  DIGGELMANN, BSK, N 26 zu Art. 13 BV; EGLI, 2012, S. 207; KIENER/KÄLIN, 
S. 174 f.; MÜLLER/SCHEFER, S. 193 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1394. 

193  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 96 m.w.H.; vgl. auch MÜLLER/SCHEFER, 
S. 195 f. 

194  BGE 140 I 353 ff. (369), E. 8.3; BIAGGINI, BV, N 10 zu Art. 13 BV; BREITENMO-

SER, SGK, N 64 ff. zu Art. 13 BV; DIGGELMANN, BSK, N 29 zu Art. 13 BV; 
KIENER/KÄLIN, S. 175 f.; MÜLLER/SCHEFER, S. 203; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1402. 

195  Urteil des BGer 1C_653/2012 vom 1. Oktober 2014, E. 8.5; BGE 125 I 96 ff. 
(103), E. 3e; 122 I 182 ff. (193), E. 5; Urteil des EGMR 23224/94 vom 
25. März 1998 i.d.S. Kopp gegen die Schweiz, Nr. 72; vgl. auch DIGGELMANN, 
BSK, N 30 zu Art. 13 BV; STRASSER, S. 198 f. 

196  Vgl. Kap. 1/3/IV/1/I/e/aa. 
197  Vgl. BIAGGINI, BV, N 11 zu Art. 13 BV; DIGGELMANN, BSK, N 32 f. zu 

Art. 13 BV; KIENER/KÄLIN, S. 177; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 456 f.; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 167; PÉTERMANN, S. 303 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1376; 
SCHWEIZER, SGK, N 72 zu Art. 13 BV. 

198  BIAGGINI, BV, N 11 zu Art. 13 BV; KIENER/KÄLIN, S. 178; MOHLER, Polizei-
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insbesondere das Recht, Kenntnis und Einsicht in diese Daten zu erhalten, diese 
berichtigen oder gar vernichten zu lassen und gegen eine Datenbearbeitung zu 
widersprechen.199  

Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde beispielsweise als ver-
letzt qualifiziert, als eine Frau über dreizehn Jahre lang bei der Polizei als Prosti-
tuierte registriert war.200 Zwar bestanden hierfür eine gesetzliche Grundlage so-
wie ein öffentliches Interesse, nämlich insbesondere die Verhinderung von 
Straftaten.201 Allerdings war die Speicherung dieser Angabe unverhältnismässig, 
da sie u.a. geeignet war, den Ruf der Frau zu schädigen, ihr Alltagsleben zu er-
schweren und zudem mit Blick auf die Geringfügigkeit des Delikts, das ihr zu 
Last gelegt wurde, nicht zumutbar war.202  

Eine Verletzung wurde hingegen verneint, als ein Mann, u.a. der Beteiligung an 
Sprengstoffanschlägen verdächtigt, per GPS überwacht wurde.203 Die Überwa-
chung griff zwar in gesteigertem Masse in dessen Privatleben ein, da sie mit 
zahlreichen zusätzlichen Observationsmassnahmen kombiniert wurde.204 Sie er-
schien dennoch als verhältnismässig, da sie zeitlich beschränkt erfolgte und sich 
auf sehr schwere Straftaten bezog.205  

Ebenso verstiess die Speicherung der Daten eines Mannes, der nach einem be-
waffneten Angriff auf ein Zürcher Restaurant festgenommen wurde, nicht gegen 
die informationelle Selbstbestimmung.206 Obwohl das Strafverfahren gegen ihn 
eingestellt wurde, bestand ein öffentliches Interesse an der Aufklärung der Straf-

                                                 
recht, Nr. 457 f.; MÜLLER/SCHEFER, S. 167; SCHWEIZER, SGK, N 74 zu 
Art. 13 BV; vgl. als Beispiel Kap. 1/3/IV/1/I zu den Überwachungsmassnahmen 
der kantonalen Polizeikorps. 

199  BIAGGINI, BV, N 14 zu Art. 13 BV; EGLI, 2012, S. 208; KIENER/KÄLIN, S. 180; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 456 ff.; MÜLLER/SCHEFER, S. 168 ff.; RHI-

NOW/SCHEFER, Nr. 1385 ff.; SCHWEIZER, SGK, N 85 zu Art. 13 BV. 
200  Urteil des EGMR 16188/07 vom 18. Oktober 2011 i.d.S. Khelili gegen die 

Schweiz, Nr. 7 ff. 
201  Urteil des EGMR 16188/07 vom 18. Oktober 2011 i.d.S. Khelili gegen die 

Schweiz, Nr. 58 f. 
202  Urteil des EGMR 16188/07 vom 18. Oktober 2011 i.d.S. Khelili gegen die 

Schweiz, Nr. 63 ff.; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
203  Urteil des EGMR 35623/05 vom 2. September 2010 i.d.S. Uzun gegen Deutsch-

land, Nr. 5 ff. 
204  Urteil des EGMR 35623/05 vom 2. September 2010 i.d.S. Uzun gegen Deutsch-

land, Nr. 79 f. 
205  Urteil des EGMR 35623/05 vom 2. September 2010 i.d.S. Uzun gegen Deutsch-

land, Nr. 80. 
206  BGE 138 I 256 ff. 
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tat, das den Eingriff zu rechtfertigen vermochte.207 Denn dieser erschien auf-
grund der Vernichtung von erkennungsdienstlichen Daten sowie des Vermerks 
auf die Einstellung des Verfahrens als bloss geringfügig.208 

VII. Kommunikationsgrundrechte 

1. Ansprüche!aus!den!Grundrechten!auf!freie!!!!!!
Kommunikation 

Unter die Kommunikationsgrundrechte fallen mehrere Garantien, die alle den 
Schutz der Bildung, Äusserung und Verbreitung von Meinungen sowie Informa-
tionen bezwecken.209 Im sicherheitspolizeilichen Bereich sind in erster Linie die 
Meinungs- (Kap. 2/3/VII/2) und Informationsfreiheit (Kap. 2/3/VII/3) nach 
Art. 16 BV, die Medienfreiheit nach Art. 17 BV (Kap. 2/3/VII/4) sowie die Ver-
sammlungsfreiheit nach Art. 22 BV (Kap. 2/3/VII/5) zu erwähnen. 

Sämtliche Kommunikationsgrundrechte sind aus Sicht der Bürger primär Ab-
wehrrechte.210 Der Staat soll die Bürger an der ungehinderten Bildung und 
Äusserung ihrer Meinung, dem Empfang, der Beschaffung und der Verbreitung 
von Informationen und der Einberufung, Durchführung, Organisation, Gestal-
tung oder Teilnahme einer Versammlung nicht hindern.211 Observieren sicher-
heitspolizeiliche Beamte eine Person oder nehmen sie in Gewahrsam und hören 
dabei ein Gespräch ab, wird Art. 16 BV tangiert.212 Auch wenn sie Kommunika-
tionsmittel wie Flugblätter prüfen oder gar einziehen,213 oder wenn sie einen 
Platz videoüberwachen, auf welchem eine Kundgebung stattfinden soll,214 kann 
die Meinungsfreiheit betroffen sein.  

Daneben vermitteln die Meinungs- und Informationsfreiheit sowie die Ver-
sammlungsfreiheit auch gewisse Schutzansprüche an den Staat.215 Anerkannt 

                                                 
207  BGE 138 I 256 ff. (263 f.), E. 6.2 f. 
208  BGE 138 I 256 ff. (263), E. 6.1. 
209  KÄLIN/KIENER, S. 200 f.; vgl. auch MÜLLER/SCHEFER, S. 345 ff.; RHI-

NOW/SCHEFER, Nr. 1539 ff. 
210  BIAGGINI, BV, N 4 zu Art. 16 BV; vgl. auch ERRASS, SGK, N 42 zu Art. 22 BV; 

HERTIG, BSK, N 16 zu Art. 16 BV und N 12 zu Art. 22 BV; KÄLIN/KIENER, 
S. 207. 

211  Vgl. BIAGGINI, BV, N 6 und 8 zu Art. 16 BV und N 7 zu Art. 22 BV; KÄ-

LIN/KIENER, S. 255. 
212  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 467. 
213  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 467. 
214  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 95 f. m.w.H. 
215  ERRASS, SGK, N 43 zu Art. 22 BV; HERTIG, BSK, N 16 zu Art. 16 BV und N 12 
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wird etwa ein bedingter Anspruch auf Nutzung des öffentlichen Grundes zur 
Meinungsäusserung, etwa im Rahmen von Demonstrationen.216 Den sicherheits-
polizeilichen Behörden, primär der Polizei, kommt dabei unter Umständen die 
Aufgabe zu, Meinungsäusserungen gegen Störer zu schützen.217 Im Vordergrund 
steht die Pflicht, Störungen, so auch Gegendemonstrationen, und erst Recht An-
griffe auf friedliche Kundgebungen in zumutbarer Weise abzuwehren.218 Wie 
bereits angesprochen wurde,219 sind diese Schutzpflichten aber nicht absolut.220 
Das Bundesgericht verlangt einen «ausreichenden» Polizeischutz,221 was inso-
fern problematisch ist, als dies eine schwierige Prognose voraussetzt.222  

2. Meinungsfreiheit 

Nach Art. 16 BV hat jede Person das Recht, «ihre Meinung frei zu bilden und 
sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten», sowie «Informationen frei zu 
empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbrei-
ten».223  

Die Meinungsfreiheit soll ganz allgemein die freie Kommunikation gewährleis-
ten, ist in dem Sinne also eine Art Auffanggrundrecht der Kommunikations-
grundrechte.224 Sie umfasst zum einen sämtliche Arten von Meinungen und Mit-
teilungen, also jegliche Gefühle, Ansichten, Äusserungen von Tatsachen und 
Beurteilungen jeder Art. Zum andern schützt sie sämtliche Formen der Kommu-

                                                 
zu Art. 22 BV; KÄLIN/KIENER, S. 207. 

216  BIAGGINI, BV, N 4 zu Art. 16 und N 7 zu Art. 22 BV; ERRASS, SGK, N 33 ff. zu 
Art. 22 BV; KÄLIN/KIENER, S. 207 und 255; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 498; 
RHINOW/SCHEFER, Nr. 1566 ff.; BGE 127 I 164 ff. (167 ff.), E. 3; 124 I 267 ff. 
(268 f.), E. 3a; Urteil des BGer 1C_225/2012 vom 10. Juli 2013, E. 3.3. 

217  BIAGGINI, BV, N 7 zu Art. 22 BV; KÄLIN/KIENER, S. 207, 211 und 255; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 502 ff. m.w.H.; BGE 132 I 256 ff. (259), E. 3; 124 I 267 ff. 
(269), E. 3a; vgl. auch Urteil des EGMR 25196/04 vom 2. Februar 2010 i.d.S. 
Christlichdemokratische Volkspartei gegen Moldawien, Nr. 25. 

218  ERRASS, SGK, N 43 zu Art. 22 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 545 ff.; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 434 und 589; ausführlich und m.w.H. PÉTERMANN, S. 351 ff.; 
Urteil des BGer 1C_225/2012 vom 10. Juli 2013, E. 3.3. 

219  Kap. 2/3/I/2. 
220  ERRASS, SGK, N 43 zu Art. 22 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 506. 
221  BGE 132 I 256 ff. (259), E. 3. 
222  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 506. 
223  Art. 16 Abs. 2 und 3 BV. 
224  BIAGGINI, BV, N 2 zu Art. 16 BV; HERTIG, BSK, N 3 ff. zu Art. 16 BV; KÄ-

LIN/KIENER, S. 224; KLEY/TOPHINKE, SGK, N 3 zu Art. 16 BV; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 437; RHINOW, S. 118; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1583; BGE 137 I 
209 ff. (211 f.), E. 4.2; 127 I 145 ff. (151), E. 4b. 
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nikation, wie Wort, Schrift und Bild, Tanz, Pantomime oder symbolische Aus-
drucksmittel, etwa Schweigemärsche.225  

Die Meinungsfreiheit als Auffanggrundrecht zu verstehen bedeutet aber auch, 
dass sie nur solche Meinungen erfasst, die nicht in den Schutzbereich eines spe-
zifischeren Grundrechts fallen � etwa der Glaubensfreiheit, Wirtschaftsfreiheit 
oder politischer Rechte.226 Entsprechend schützt sie nur ideelle Inhalte, wogegen 
Meinungen und Äusserungen kommerzieller Art der Wirtschaftsfreiheit zuge-
ordnet werden.227  

Die Meinungsfreiheit hat zwei Aspekte: Auf der einen Seite soll die freie Mei-
nungsbildung gewährleistet werden, also die freie Wahl der Themen und Mei-
nungen, mit welchen sich eine Person befassen will, sowie der Ergebnisse, die 
aus dieser Auseinandersetzung folgen.228 Diese Garantie gilt absolut.229 Auf der 
anderen Seite steht es den Bürgern zudem frei, ihre Meinung frei zu äussern und 
zu verbreiten, folglich an Dritte zu kommunizieren.230 Diesbezüglich sind Ein-
schränkungen � unter den Voraussetzungen von Art. 36 BV � grds. möglich.231  

3. Informationsfreiheit 

Die Informationsfreiheit ist Teilgehalt der Meinungsfreiheit, gleichzeitig aber 
auch deren Voraussetzung: Meinungen werden eher gebildet, wenn Personen 
über Tatsachen und Meinungen von andern informiert sind. Zugleich ist die 
                                                 
225  BIAGGINI, BV, N 6 f. zu Art. 16 BV; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 454 und 457; 

HERTIG, BSK, N 9 und 12 zu Art. 16 BV; KÄLIN/KIENER, S. 204 f.; 
KLEY/TOPHINKE, SGK, N 5 und 12 zu Art. 16 BV; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. und 470 und 474 m.w.H.; MÜLLER/SCHEFER, S. 357 ff.; RHINOW/SCHEFER, 
Nr. 1582. 

226  Vgl. KLEY/TOPHINKE, SGK, N 3 zu Art. 16 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23. 
227  HERTIG, BSK, N 10 zu Art. 16 BV; KÄLIN/KIENER, S. 205; KLEY/TOPHINKE, 

SGK, N 7 zu Art. 16 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. und 471; vgl. hingegen zu 
Recht BIAGGINI, BV, N 6 zu Art. 16 BV, wonach die Zuordnung praktisch uner-
heblich ist, solange die Voraussetzungen an eine Freiheitsbeschränkung schliess-
lich gleich sind; a.M. mit Blick auf die EMRK HÄFELIN/HALLER/KELLER, 
Nr. 455, wonach auch kommerzielle Äusserungen erfasst, allerdings weniger 
stark geschützt sind; vgl. zum Schutz kommerzieller Äusserungen auch MÜL-

LER/SCHEFER, S. 364 ff. 
228  HERTIG, BSK, N 13 f. zu Art. 16 BV; KÄLIN/KIENER, S. 224; KLEY/TOPHINKE, 

SGK, N 10 zu Art. 16 BV; MÜLLER/SCHEFER, S. 361. 
229  HERTIG, BSK, N 14 zu Art. 16 BV; KÄLIN/KIENER, S. 225; KLEY/TOPHINKE, 

SGK, N 11 zu Art. 16 BV. 
230  KÄLIN/KIENER, S. 225 mit Verweis auf BGE 138 I 274 ff. (281), E. 2.2.1; 

KLEY/TOPHINKE, SGK, N 12 zu Art. 16 BV; MÜLLER/SCHEFER, S. 363. 
231  KÄLIN/KIENER, S. 225; KLEY/TOPHINKE, SGK, N 14 ff. zu Art. 16 BV. 



2. Teil: Rechtsstaatliche Grenzen sicherheitspolizeilicher Tätigkeit 

264 
 

Meinungsäusserung einer Person nur noch eine Farce, wenn andere die Infos 
nicht zur Kenntnis nehmen können.232 Entsprechend garantiert die Informations-
freiheit den Bürgern das Recht, Informationen empfangen, beschaffen und ver-
breiten zu können, wobei der Schutzbereich sowohl bezüglich des Inhalts dieser 
Informationen als auch hinsichtlich der Kommunikationsmittel wiederum sehr 
weit gefasst ist.233  

Die Informationsfreiheit wird etwa bei einem sicherheitspolizeilicher Zugriff auf 
das recherchierte Material von Medienschaffenden tangiert, wenn Polizisten also 
beispielsweise den Notizblock oder die Kamera eines Journalisten überprüfen 
oder gar sicherstellen.234 Da die Informationsfreiheit subsidiär ist,235 greift sie in 
solchen Situationen nur, sofern die Medienfreiheit oder ein anderes Grundrecht 
keinen Schutz vermittelt.236 

4. Medienfreiheit 

Die Medienfreiheit nach Art. 17 BV schützt den ungehinderten Nachrichtenfluss 
und den freien Meinungsaustausch, will primär die Produktion von Mediener-
zeugnissen sowie deren Verbreitung gewährleisten.237 Von deren Schutzbereich 
ist also insbesondere die Recherchetätigkeit von Journalisten erfasst: Sie sollen 
frei recherchieren können und bei der Sammlung von Informationen nicht durch 
sicherheitspolizeiliche Zugriffe behindert werden.238 Sowohl wenn recherchier-
tes Material von Journalisten durchsucht oder sichergestellt wird, als auch wenn 
sie durch sicherheitspolizeiliche Beamte etwa von einer Demonstration wegge-
wiesen werden, tangiert dies die Medienfreiheit.239  

Des Weiteren verbietet Art. 17 Abs. 2 BV die Zensur, also die systematische In-
haltskontrolle von Medienerzeugnissen.240 Als solche könnte etwa die Aufforde-

                                                 
232  BIAGGINI, BV, N 8 zu Art. 16 BV; KÄLIN/KIENER, S. 226; KLEY/TOPHINKE, 

SGK, N 33 zu Art. 16 BV; MÜLLER/SCHEFER, S. 517; RHINOW/SCHEFER, 
Nr. 1592. 

233  BIAGGINI, BV, N 8 ff. zu Art. 16 BV; HERTIG, BSK, N 19 ff. zu Art. 16 BV; KÄ-

LIN/KIENER, S. 227; KLEY/TOPHINKE, SGK, N 34 ff. zu Art. 16 BV; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 519 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1598. 
234  KIENER/KÄLIN, S. 210; MÜLLER/SCHEFER, S. 522; SCHMOHL, S. 135 ff. 
235  BIAGGINI, BV, N 3 und 8 zu Art. 16 BV. 
236  SCHMOHL, S. 139. 
237  KIENER/KÄLIN, S. 212 f.; MÜLLER/SCHEFER, S. 438; SCHMOHL, S. 140. 
238  MÜLLER/SCHEFER, S. 443 und 454; SCHMOHL, S. 140. 
239  BÄHLER, Nr. 15 ff.; KIENER/KÄLIN, S. 210; MÜLLER/SCHEFER, S. 522; SCHMOHL, 

S. 135 ff. 
240  BIAGGINI, BV, N 14 ff. zu Art. 17 BV; KIENER/KÄLIN, S. 218; MÜLLER/SCHEFER, 

S. 451. 
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rung von sicherheitspolizeilichen Beamten an einen Journalisten gelten, seine 
Notizen oder sein Bildmaterial vor einer Publikation zu vernichten.241 

5. Versammlungsfreiheit 

Die Versammlungsfreiheit beinhaltet nach Art. 22 BV das Recht, «Versamm-
lungen zu organisieren, an Versammlungen teilzunehmen oder Versammlungen 
fernzubleiben».242 Sie ist eng mit der Meinungsfreiheit verbunden, dient sie 
doch ebenfalls der Meinungsbildung und -äusserung in einer grösseren Grup-
pe.243  

Unter dem Begriff der Versammlung versteht man die unterschiedlichsten For-
men der Zusammenkunft von Menschen, die zumindest in den Grundzügen ge-
plant ist und dem Zweck der Meinungsbildung oder -äusserung dienen soll.244 
Deren Schutz ist grds. garantiert, egal ob sie in geschlossenen Räumen oder im 
Freien, im privaten oder im öffentlichen Raum abgehalten wird.245 Auch die Art 
der kommunizierten Inhalte ist wiederum sekundär, sofern sie nicht kommerziel-
ler Natur sind: Geschützt sind folglich auch etwa gewisse Sport- oder Tanzver-
anstaltungen sowie Konzerte.246  

Bei diesem Freiheitsrecht wird das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und 
Freiheit, auf das bereits eingegangen wurde,247 in besonderer Weise sichtbar: In-
dem die einen von ihrem Recht Gebrauch machen, sich zu versammeln, können 
andere nämlich in ihren eigenen Freiheiten oder gar in ihrer Sicherheit beein-

                                                 
241  SCHMOHL, S. 141 mit Verweis auf den Fall eines Medienschaffenden der briti-

schen Zeitung The Guardian, der anlässlich des WEF 2011 in Polizeigewahrsam 
genommen und dazu aufgefordert wurde, Fotos von Polizisten sowie Notizen 
zum Polizeieinsatz zu vernichten. 

242  Art. 22 Abs. 2 BV. 
243  ERRASS, SGK, N 5 ff. zu Art. 22 BV; HERTIG, BSK, N 1 zu Art. 22 BV; KÄ-

LIN/KIENER, S. 250; MÜLLER/SCHEFER, S. 571. 
244  BIAGGINI, BV, N 4 zu Art. 22 BV; EGLI, 2012, S. 211; ERRASS, SGK, N 9 ff. zu 

Art. 22 BV; HERTIG, BSK, N 3 f. zu Art. 22 BV; KÄLIN/KIENER, S. 251; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 492; MÜLLER/SCHEFER, S. 578 ff.; RHINOW/SCHEFER, 
Nr. 1690; BGE 137 I 31 ff. (44 f.), E. 6.1; 127 I 164 ff. (168), E. 3b; Urteil des 
BGer 1C_225/2012 vom 10. Juli 2013, E. 3.3. 

245  BIAGGINI, BV, N 8 zu Art. 22 BV; EGLI, 2012, S. 211; KÄLIN/KIENER, S. 252; 
MÜLLER/SCHEFER, S. 578 f.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1690. 

246  Sofern diese nicht rein kommerzieller Natur sind, sondern auch eine gewisse 
kommunikative Zielsetzung haben; ERRASS, SGK, N 11 zu Art. 22 BV; HERTIG, 
BSK, N 5 zu Art. 22 BV; KÄLIN/KIENER, S. 251 f.; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 495 ff.; MÜLLER/SCHEFER, S. 580. 

247  Kap. 1/2/II/3. 
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trächtigt werden.248 Entsprechend werden grds. nur friedliche Versammlungen 
geschützt: Bedeutet eine Zusammenkunft eine konkrete Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit, weil etwa rechtswidrige Handlungen wie Beschädigungen, 
Lahmlegung des Strassenverkehrs oder gar Verletzungen von Personen zu be-
fürchten sind, entfällt deren grundrechtlicher Schutz.249 

VIII. Eigentumsgarantie 

Im Gegensatz zu den bereits besprochenen Grundrechten, hat Art. 26 BV nicht 
eine menschliche Eigenschaft oder Tätigkeit im Blickfeld, sondern schützt das 
Eigentum als eine Erfindung der Rechtsordnung.250 Die Eigentumsgarantie er-
fasst sowohl Eigentum im sachenrechtlichen Sinn, wie Grundstücke und Fahr-
nis, als auch andere vermögenswerte Rechte des Privatrechts und öffentlichen 
Rechts, wie Tiere, beschränkte dingliche Rechte, Besitz, obligatorische Rechte 
oder auch Immaterialgüterrechte.251 Das Vermögen an sich wird hingegen grds. 
nicht geschützt, staatliche Massnahmen, die zwar zu Vermögensverminderung, 
nicht aber zu Eingriffen in Rechte führen, also von Art. 26 BV nicht erfasst.252  

Auch die Eigentumsgarantie gibt den Bürgern in erster Linie Abwehrrechte ge-
genüber dem Staat zur Hand.253 Sie wird etwa tangiert, wenn die Polizei einen 
Gegenstand sicherstellt und damit dem Besitzer die tatsächliche Gewalt über die 
Sache entzieht.254 Die Behörden müssen darauf bedacht sein, den Gegenstand 

                                                 
248  Vgl. HERTIG, BSK, N 30 zu Art. 22 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 490. 
249  Zu Recht differenzierend BIAGGINI, BV, N 10 zu Art. 22 BV; ERRASS, SGK, 

N 18 ff. zu Art. 22 BV; HERTIG, BSK, N 8 zu Art. 22 BV; KÄLIN/KIENER, 
S. 253 f. je m.w.H.; vgl. auch EGLI, 2012, S. 211; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 491; 
MÜLLER/SCHEFER, S. 582 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1691; BGE 132 I 256 ff. 
(259), E. 3; 111 Ia 322 f. (322 f.), E. 6a. 

250  BIAGGINI, BV, N 4 zu Art. 26 BV; KÄLIN/KIENER, S. 339; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 502 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1781; VALLENDER/HETTICH, SGK, N 13 zu 
Art. 26 BV; WALDMANN, BSK, N 8 zu Art. 26 BV; zum persönlichkeitsbezoge-
nen Aspekt der Eigentumsgarantie vgl. aber etwa MÜLLER/SCHEFER, S. 1008 f. 

251  BIAGGINI, BV, N 12 zu Art. 26 BV; KÄLIN/KIENER, S. 339; MOHLER, Polizei-
recht, Nr. 562; MÜLLER/SCHEFER, S. 1014; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1787 ff.; VAL-

LENDER/HETTICH, SGK, N 15 ff. zu Art. 26 BV; WALDMANN, BSK, N 17 ff. zu 
Art. 26 BV. 

252  KÄLIN/KIENER, S. 339 mit Verweis auf BGE 132 I 201 ff. (205), E. 7.1; vgl. auch 
MÜLLER/SCHEFER, S. 1016. 

253  BIAGGINI, BV, N 6 zu Art. 26 BV; WALDMANN, BSK, N 25 zu 
Art. 26 BV m.w.H.  

254  KÄLIN/KIENER, S. 345 f.; REINHARD, S. 246; STRASSER, S. 179; TROCHSLER-
HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 100 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 f. zu 
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sorgfältig zu verwahren und jeden Wertverlust zu vermeiden.255 Insbesondere, 
wenn er anschliessend verwertet oder vernichtet wird,256 auf die Sicherstellung 
also eine Einziehung folgt, handelt es sich um einen erheblichen Grundrechts-
eingriff.257 Art. 26 BV kann des Weiteren in ganz anderem Zusammenhang 
durch sicherheitspolizeiliche Massnahmen, etwa durch eine Videoüberwachung, 
beeinträchtigt werden.258  

Wie bei den anderen Grundrechten, können aus der Eigentumsgarantie � aller-
dings unter sehr strengen Voraussetzungen � auch gewisse staatliche Schutz-
pflichten abgeleitet werden.259 Ist es bekannt, dass an einem bestimmten Ort zu 
bestimmten Zeiten regelmässig oder voraussichtlich Diebstähle oder Sachbe-
schädigungen begangen werden, hat die Polizei entsprechende Massnahmen zu 
ergreifen.260 Auch wenn für ein bestimmtes Grundstück eine konkrete und un-
mittelbare Gefahr besteht, von welcher eine sicherheitspolizeiliche Behörde 
Kenntnis hat, muss letztere zur Gefahrenabwehr intervenieren.261 Beides steht 
allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Intervention angesichts der verfügbaren 
Ressourcen zumutbar und aufgrund der Schwere der Delikte gerechtfertigt er-
scheint. 

IX. Fazit 

Die Grundrechte bilden somit für sämtliche sicherheitspolizeiliche Tätigkeit die 
«immer sichtbare Leitlinie».262 Dies bedeutet aber, dass die handelnden Polizei-
beamten über ein detailliertes Wissen hinsichtlich deren Bedeutung und über 
genügende Fähigkeiten zu deren Anwendung in der konkreten Situation verfü-

                                                 
§ 55; BGE 135 I 209 ff. (217), E. 3.3.3; 128 I 129 ff. (133 f.), E. 3.1.3; 120 Ia 
120 ff. (121 f.), E. 1b. 

255  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 565. 
256  Vgl. etwa § 42 PolG AG; Art. 42 PolG BE; § 34quater PolG ZH. 
257  SCHWEGLER, Nr. 123; STRASSER, S. 179; TROCHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, 

Nr. 101; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 zu § 55; vgl. auch MOHLER, Poli-
zeirecht, Nr. 566; vgl. bereits Kap. 1/3/1/H. 

258  MÜLLER, Videoüberwachung, S. 97. 
259  BIAGGINI, BV, N 6 zu Art. 26 BV; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 570; VALLEN-

DER/HETTICH, SGK, N 19 zu Art. 26 BV; WALDMANN, BSK, N 28 zu Art. 26 
BV. 

260  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 570; zurückhaltend etwa BIAGGINI, BV, N 6 zu 
Art. 26 BV; BGE 119 Ia 28 ff. (31), E. 2. 

261  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 571; vgl. hierzu auch TSCHANNEN, Staatsrecht, N 72 
zu § 7; WALDMANN, BSK, N 28 zu Art. 26 BV; zum Verhältnismässigkeitsprin-
zip vgl. Kap. 2/2/III. 

262  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23; vgl. auch MÜLLER, Grundrechtstheorie, S. 2 ff. 
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gen müssen.263 Angesichts teilweise unvermittelt eintretender, unvorhergesehe-
ner und komplexer Bedrohungen und der Notwendigkeit, innerhalb von wenigen 
Augenblicken zu entscheiden, sind sie diesbezüglich regelmässig vor eine grosse 
Herausforderung gestellt.264 Können sie nicht auf eine gesetzliche Grundlage zu-
rückgreifen, welche ihr Handeln im konkreten Fall hinreichend determiniert und 
ihre Entscheidung damit möglicherweise erleichtert, so müssen sie letztere auf 
die Grundrechte und damit verbunden auf die anderen rechtsstaatlichen Grunds-
ätze des Polizeirechts, insbesondere auf das Verhältnismässigkeitsprinzip, stüt-
zen. 

                                                 
263  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23. 
264  MANFRINI, S. 206 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 23; vgl. auch BÄHLER, Nr. 11; 

GAMMA, S. 33. 
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4. Kapitel: Rechtsschutz gegen 

sicherheitspolizeiliche Realakte 

I. Ausgangslage 

Sicherheitspolizeiliche Massnahmen, insbesondere wenn sie mit polizeilichem 
Zwang verbunden sind, beinhalten ein erhebliches Potential, die Rechte der Be-
troffenen zu beschränken und ihnen gar Schaden zu verursachen. Dies kann bei 
ihnen ein legitimes Bedürfnis nach Rechtsschutz, also nach (korrekter) Durch-
setzung des Rechts, begründen.1  

Bei den informationell intervenierenden Realakten sind die Rechtsmittel und 
Rechtswege, dazu gehören auch etwa das Informations- und Auskunftsrecht, de-
tailliert in den formellen Datenschutzgesetzen auf Bundes- und kantonaler Ebe-
ne normiert.2 Bei den direkt intervenierenden Realakten zeigt sich die Regelung 
des Rechtsschutzes etwas komplizierter.3 «Rechtsschutz» ist dabei in einem wei-
ten Sinn zu verstehen:  

Er beinhaltet zunächst präventive Instrumente wie die vorgängige Information 
der Betroffenen über Massnahmen der Polizei (vgl. Art. 31 Abs. 2 BV) oder eine 
vorgängige Bewilligung durch ein Zwangsmassnahmengericht (vgl. Art. 272 
StPO).4 Sicherheitspolizeiliches Handeln hat aber insbesondere, wenn Rechtsgü-
ter wie Leib und Leben betroffen sind, schnell und situationsangepasst zu erfol-
gen, was durch eine Bewilligungspflicht regelmässig verunmöglicht würde. 
Auch könnte eine vorgängige Information beispielsweise bei einer Observation 
den Zweck der Massnahme vereiteln.5 Diese präventiven Mittel, oder gar ein 
vorgängiges Verwaltungsverfahren, können im sicherheitspolizeilichen Bereich 
somit regelmässig nicht zum Tragen kommen.6  

Der Rechtsschutz hat im sicherheitspolizeilichen Bereich also in erster Linie 
nach einer möglichen Unterlassung oder unkorrekten Handlung einsetzen. Die-
ser nachträgliche Rechtsschutz kann durch Beschwerde oder Klage bei ver-
waltungsinternen Organen oder unabhängigen Gerichten eingeleitet werden.7 

                                                 
1  Vgl. RIVA, S. 338; SCHINDLER, S. 215; TIEFENTHAL/FISCHER, S. 123 f. 
2  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 907. 
3  Zur Unterscheidung vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 905 ff. 
4  SCHINDLER, S. 215. 
5  Vgl. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 445. 
6  Vgl. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 445. 
7  SCHINDLER, S. 215. 
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Der ordentliche Weg führt dabei aber grds. über die Verfügung.8 Die Anfech-
tung von Realakten, welche in den meisten Fällen sicherheitspolizeilichen Han-
delns vorliegen, war hingegen jahrelang nicht vorgesehen.9 Um den Bürger nicht 
gänzlich schutzlos zu lassen, entwickelte die Rechtsprechung Umwege über 
Verfügungsfiktionen, Anfechtungsobjekte sui generis und insbesondere Feststel-
lungsverfügungen.10  

Zum einen ist die vom Bundesgericht entwickelte Möglichkeit zu erwähnen, 
«über die Grundrechtskonformität der umstrittenen Realakte» eine allgemeine 
Feststellungsverfügung (auf Bundesebene nach Art. 25 VwVG) zu verlangen.11 
Danach kann etwa eine sicherheitspolizeiliche Behörde dazu aufgefordert wer-
den, sich über die (Un-)Rechtmässigkeit einer ihrer regelmässig nicht verfügten 
Massnahmen, beispielsweise einer Anhaltung oder Wegweisung, zu äussern und 
dem Betroffenen damit ein Anfechtungsobjekt bereit zu stellen.12 In der Lehre 
wird kritisiert, dass auf diese Art das Einsatzgebiet der allgemeinen Feststel-
lungsverfügung (unzulässig) erweitert und die dogmatischen Grundlagen miss-
achtet würden.13 Sie diene nämlich eigentlich dazu, eine Rechtsverhältnisfrage 
zu beantworten, sich also über das (Nicht-)Vorliegen von individuellen Rechten 
und Pflichten zu äussern, und so unnötige Verfahren und Dispositionen zu ver-
hindern.14 Nach herrschender Lehre begründen sicherheitspolizeiliche Realakte 
aber gerade kein Rechtsverhältnis, weshalb mit einer allgemeinen Feststellungs-
verfügung � für den Betroffenen wenig hilfreich � eigentlich lediglich diese 
Nichtexistenz festgestellt werden kann.15 

                                                 
8  Vgl. FELLER, S. 22 ff.; GYGI, Verwaltungsrecht, S. 124; MÜLLER, Schleichwege, 

S. 60 f.; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 333; TSCHOPP-CHRISTEN, S. 52 ff.; WALD-

MANN, S. 506. 
9  Anstelle vieler vgl. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 425; WEBER-DÜRLER, VwVG-

Kommentar, N 1 zu Art. 25a VwVG. 
10  MÜLLER, Schleichwege, S. 64 ff. und 61 f. m.w.H., insbes. auf MÜLLER, Rechts-

schutz, S. 333 ff.; vgl. zu den bundesgerichtlichen Wegen zur Behebung der 
Rechtsschutzmängel auch BGE 121 I 87 ff. (91 f.), E. 1b; RIVA, S. 338; 
TSCHOPP-CHRISTEN, S. 64 ff. 

11  BGE 121 I 87 ff. (91), E. 1b; vgl. auch WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, 
N 27 zu Art. 25 VwVG und N 2 zu Art. 25a VwVG. 

12  MÜLLER, Schleichwege, S. 65 m.w.H.; vgl. als Beispiel Urteil des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Bern vom 2. April 2007, publiziert in BVR 2007, S. 441 ff. 
(452 f.), E. 4.5 und 5. 

13  MÜLLER, Schleichwege, S. 66 ff.; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 335 ff. 
14  GENNER, Verfügungspflicht, S. 65 und 69 f.; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, 

Nr. 394 ff.; MÜLLER, Schleichwege, S. 66 f.; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 336; 
WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, N 11 ff. und 15 zu Art. 25 VwVG. 

15  MÜLLER, Schleichwege, S. 66 und 68. 
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Auch der andere, teilweise vom Gesetzgeber vorgesehene Umweg zum Erlangen 
von Rechtsschutz gegen Realakte, nämlich bezüglich solchen «den Erlass einer 
Verfügung [zu] verlangen»16, ist aus Sicht der Dogmatiker nicht korrekt.17 Der 
Staat könne nämlich nicht wählen, ob er verfügen wolle oder nicht, entscheidend 
für die rechtliche Qualifizierung seiner Handlung sei einzig deren Inhalt und 
Struktur: Ein echter Realakt bleibt Realakt und kann nicht auf Verlangen zur 
Verfügung werden.18 

II. Anspruch!auf!Rechtsschutz!gegen!Realakte 

Auf den 1. Januar 2007 trat alsdann Art. 29a BV in Kraft, welcher verlangt, 
dass «jede Person [�] bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch 
eine richterliche Behörde» hat. Diese Rechtsschutzgarantie gilt nicht nur in Be-
zug auf staatliche Verfügungen, sondern auch hinsichtlich Handelns mittels Re-
alakten.19  

Im Bund wurde letzteres in Art. 25a VwVG umgesetzt.20 Dieser Artikel be-
zweckt die Umwandlung von realem Handeln in ein taugliches Anfechtungsob-
jekt, nämlich eine «Verfügung über Realakte», und begründet einen Anspruch 
der Betroffenen an den Staat, sich über die Recht- oder Unrechtmässigkeit eines 
spezifischen Realaktes zu äussern.21 Dies im Gegensatz zu Art. 25 VwVG, bei 
welchem es um die Feststellung von Rechten und Pflichten geht.22 Art. 25a 
VwVG ist allerdings lediglich bei Handlungen von Bundesverwaltungsbehörden 
anwendbar, nicht aber bei solchen kantonaler Behörden.23 Er ist also im sicher-

                                                 
16  Art. 51 Abs. 2 ATSG als Beispiel unter vielen. 
17  GENNER, Verfügungspflicht, S. 78; GENNER, Abgrenzung, S. 1158; MÜLLER, 

Schleichwege, S. 65. 
18  MÜLLER, Schleichwege, S. 73; vgl. auch GENNER, Verfügungspflicht, S. 1 ff., 

insbes. S. 5 f.; GENNER, Abgrenzung, S. 1158. 
19  Vgl. MOHLER, Realakte, S. 461 ff., insbes. S. 468; MÜLLER, Schleichwege, S. 62; 

RIVA, S. 339; SCHINDLER, S. 216 ff., insbes. S. 218 und 220; WALDMANN, S. 507; 
vgl. auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 91; kritisch RHINOW/SCHEFER, Nr. 2839. 

20  Zur Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck von Art. 25a VwVG 
vgl. HÄNER, N 1 ff. zu Art. 25a VwVG; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 340 f.; RIVA, 
S. 339 f.; TSCHOPP-CHRISTEN, S. 83 ff.; WALDMANN, S. 508 f. 

21  MÜLLER, Schleichwege, S. 62; vgl. auch BGE 140 II 315 ff. (319 ff.), E. 2; 136 V 
156 ff. (159 f.), E. 4; HÄNER, N 46 zu Art. 25a VwVG; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, 
Nr. 423 ff., insbes. Nr. 426; MOOR/POLTIER, S. 42; MÜLLER, Rechtsschutz, 
S. 344 f. und 358. 

22  HÄNER, N 46 zu Art. 25a VwVG; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 358. 
23  Art. 1 Abs. 1 VwVG; vgl. auch KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 431; 

MOOR/POLTIER, S. 43 f.; RIVA, S. 340; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu 
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heitspolizeilichen Bereich v.a. für das Grenzwachtkorps, die Bahnpolizei und 
Teile des Bundesamtes für Polizei bedeutsam.24 Führen Sicherheitsbehörden des 
Bundes und der Kantone, etwa das GWK und ein kantonaler Polizeikorps, eine 
gemeinsame Intervention durch, so müssen allenfalls betroffene Personen zwei 
unterschiedliche Beschwerden an unterschiedliche Behörden und auf unter-
schiedlichen Rechtswegen einreichen.25 

Den Kantonen blieb bis zum 1. Januar 2009 Zeit, Art. 29a BV ebenfalls umzu-
setzen (Art. 130 Abs. 3 BGG), was uneinheitlich und teilweise unbefriedigend 
erfolgt ist:26 In vielen Kantonen fehlen nach wie vor ausdrückliche Regelungen 
auf Gesetzesstufe.27 Andernfalls entstanden neben neuen Normierungen in all-
gemeinen Verfahrensordnungen vereinzelt auch abweichende Regeln in beson-
deren Polizeirechtserlassen:28 

Gewisse Kantone haben ein zu Art. 25a VwVG analoges Verfahren nor-
miert.29 Dies hat den Vorteil, dass im Nachhinein ein erstinstanzliches Verfahren 
erfolgt, welches den Betroffenen eine ordentlich anfechtbare, begründete Verfü-
gung liefert.30 Insbesondere bei zu kurzen Fristen ist es aber denkbar, dass letz-
tere zu spät oder gar überhaupt nicht von der Möglichkeit, eine Verfügung zu 
verlangen, erfahren.31  

Andere Kantone verpflichten die Behörden in gewissen Situationen, noch vor 
einer Handlung, welche sonst als verfügungsfreier Realakt zu qualifizieren wä-
re,32 eine Verfügung zu erlassen:33 Etwa im Kanton Bern müssen Wegweisun-
gen und Fernhaltungen von Anfang an als Verfügung ergehen, was für den Be-
troffenen zum einen den Vorteil der Gewährung des rechtlichen Gehörs, einer 
Begründung sowie Rechtsmittelbelehrung mit sich bringt.34 Zum andern wird 
der Realakt damit rechtsaktbezogen, zu einer Vollstreckungshandlung, wodurch 
                                                 

§ 38; TSCHOPP-CHRISTEN, S. 89 ff.; WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, 
N 16 ff. zu Art. 25a VwVG. 

24  MOHLER, Realakte, S. 469. 
25  MOHLER, Realakte, S. 469. 
26  Vgl. SCHINDLER, S. 215 f.; vgl. zu möglichen Gestaltungen des Rechtsweges auf 

kantonaler Eben auch MOHLER, Realakte, S. 469 f. 
27  Vgl. SCHINDLER, S. 220 Fn. 39. 
28  Vgl. SCHINDLER, S. 219. 
29  Anstelle vieler vgl. § 38a OG BS; § 44a VRPG LU; vgl. auch JAAG/RÜSSLI, 

Nr. 3824; MÜLLER, Schleichwege, S. 63 m.w.H.; SCHINDLER, S. 220 m.w.H.; 
WALDMANN, S. 510. 

30  SCHINDLER, S. 220 f. 
31  SCHINDLER, S. 220 f. 
32  Vgl. hierzu MOHLER, Polizeirecht, Nr. 885 ff. 
33  SCHINDLER, S. 221. 
34  Art. 29 Abs. 2 PolG BE; SCHINDLER, S. 221. 
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allfällige Rechtsstreitigkeiten am Rechtsakt anschliessen und somit die ordentli-
chen Wege gehen können.35 Dies erscheint so lange als ausgezeichnete Lösung, 
als die Polizeibehörde über genügend zeitliche und personelle Ressourcen ver-
fügt.36 Sobald aber zeitliche Dringlichkeit vorliegt oder beispielsweise bei gros-
sen Sportanlässen und Massenkundgebungen eine Vielzahl von Personen invol-
viert ist, kann die Behörde der Pflicht zum vorgängigen Erlass einer Verfügung 
nicht mehr befriedigend nachkommen: Viel mehr als das Erfassen der Persona-
lien werden die Polizisten in solchen Situationen nicht erledigen können � stan-
dardisierte Verfügungen und damit Begründungen sind die Folge.37 Für viele si-
cherheitspolizeiliche Realakte erscheint diese � auf den ersten Blick ideale � 
Rechtsschutzmöglichkeit somit doch eher als unbefriedigende Lösung.  

Die übrigen Kantone versuchen sich mehrheitlich mit einer Anlehnung an die 
frühere bundesgerichtliche Praxis zu helfen.38 Dies gilt insbesondere für jene, 
welche den Rechtsschutz gegen Realakte nach wie vor nicht ausdrücklich gere-
gelt haben.39 Teilweise hat die Rechtsprechung aber auch Einlass in Normierun-
gen gefunden: So ist beispielsweise im Kanton St. Gallen vorgesehen, dass «bei 
einer! mündlichen! Wegweisung! und! Fernhaltung! [�]! innert! fünf! Tagen! eine!

schriftliche Verfügung verlangt werden» kann.40 Neben den bereits oben er-
wähnten, dogmatischen Unreinheiten, bringt eine solche Lösung erneut das Ri-
siko mit sich, dass die Rechtssuchenden aufgrund der kurzen Frist nicht von ih-
ren Rechten erfahren und Gebrauch machen können.41  

Ebenfalls unbefriedigend ist die Lösung, welche in einem Bundesgerichtsent-
scheid aus dem Jahr 2004 angebahnt wurde: Letzterer wollte zwar polizeiliches 
Handeln, konkret die Hinderung eines Journalisten an der Weiterreise ans WEF 
in Davos, «nicht als eigentliche Verfügung» bezeichnen, betrachtete es aber 
doch «als Ausgangspunkt für eine wirksame Beschwerde eigener Natur».42 Dies 
führte beispielsweise den Gesetzgeber des Kantons Graubünden dazu, Realakte 
selbst zum Anfechtungsobjekt zu erklären und hinsichtlich des Rechtsschutzes 
den Verfügungen gleich zu stellen.43 Im ersten Moment erscheint dieses einfa-

                                                 
35  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 883; MOOR/POLTIER, S. 29; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 und 15 zu § 38. 
36  SCHINDLER, S. 221. 
37  SCHINDLER, S. 221. 
38  MÜLLER, Schleichwege, S. 63 m.w.H.; vgl. auch TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 38. 
39  SCHINDLER, S. 220 und Fn. 39; vgl. auch WALDMANN, S. 510 f. 
40  Art. 29ter Abs. 1 PolG SG. 
41  SCHINDLER, S. 220 f. 
42  BGE 130 I 369 ff. (379), E. 6.1. 
43  Art. 28 Abs. 4 VRG GR; vgl. WALDMANN, S. 510; in eine ähnliche Richtung geht 

MOHLER, Realakte, S. 469, mit seiner Forderung, den Eingriffsbegriff auf die di-
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che Vorgehen als einleuchtend und überzeugend.44 Ein zweiter Blick offenbart 
aber diverse Mängel, welche vor allem auf dem Umstand fussen, dass eine Tä-
tigkeit nicht durch die ursprünglich handelnde Verwaltungs-, etwa Polizeibehör-
de, sondern gleich als erstes durch eine Rechtsmittelinstanz umfassend überprüft 
wird: Zum einen muss diese den Sachverhalt erstmalig feststellen.45 Zum andern 
verfügt der Rechtssuchende weder über eine Rechtsmittelbelehrung, weshalb er 
mögliche Fristen allenfalls verpasst, noch über eine Begründung, auf welche er 
seine Rechtsmittelschrift stützen könnte.46 

Zur uneinheitlichen Umsetzung der Rechtsschutzgarantie in den einzelnen Kan-
tonen kommt die Problematik hinzu, dass gegen unterschiedliche sicherheitspo-
lizeiliche Massnahmen im gleichen Kanton teilweise unterschiedliche Rechts-
wege vorgesehen sind. Art. 31 Abs. 4 BV beispielswiese sieht bei Freiheitsent-
zug einen unmittelbaren, direkten Zugang zu einem Richter und damit einen 
verstärkten Rechtsschutz vor.47 Etwa im Kanton Zürich führt dies dazu, dass ge-
gen einen eigentlichen Freiheitsentzug und andere Massnahmen, welche die 
Bewegungsfreiheit der Betroffenen beschränken, wie etwa die Anhaltung oder 
das Verbringen auf die Dienststelle, unterschiedliche Rechtswege � im ersten 
Fall der Gang ans Zwangsmassnahmegericht, im zweiten ein verwaltungsverfah-
rensrechtlicher Instanzenzug � zur Anwendung gelangen.48 Da die Abgrenzung 
der einzelnen Massnahmen regelmässig Schwierigkeiten bereitet, wäre es der 
Rechtssicherheit zuliebe sinnvoll, die Rechtsmittel zu vereinheitlichen.49  

Die Problematik der unterschiedlichen Rechtswege verschärft sich zusätzlich, 
wenn nicht nur eine kantonale Polizeibehörde, sondern beispielsweise im Rah-
men eines Assistenzdiensteinsatzes gleichzeitig auch etwa das Kommando mili-
tärische Sicherheit zum Einsatz kommt: Grundsätzlich gelten in einem solchen 
Fall für die Handlungen der ersten das kantonale Polizeigesetz, für diejenigen 
des zweiten hingegen das Militärgesetz, wodurch sich der Rechtsschutz für den-
selben (Real-)Akt nach unterschiedlichen Rechtsgrundlagen richtet.50 

                                                 
rekt intervenierenden Realakte auszudehnen. 

44  SCHINDLER, S. 220. 
45  SCHINDLER, S. 220; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 38; WALDMANN, 

S. 510 f. 
46  SCHINDLER, S. 220. 
47  Vgl. Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, E. 3.2. 
48  Vgl. Urteil des BGer 1C_350/2013 vom 22. Januar 2014, E. 3.3 und den Kom-

mentar von AUER, S. 384. 
49  Vgl. auch AUER, S. 384. 
50  TIEFENTHAL/FISCHER, S. 123; vgl. auch MOHLER, Realakte, S. 468; WIEGANDT, 

insbes. S. 122 ff. 
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III. Mangelhafter!Rechtsschutz!gegen!Realakte!und!
Bedeutung!der!Staatshaftung 

Aufgrund der Neuerungen der letzten Jahre kann sicherlich nicht mehr gesagt 
werden, dass gegen Realakte kein Rechtsschutz besteht.51 Die Rechtsschutz-
möglichkeiten bleiben aber in vielerlei Hinsicht eingeschränkt:52 Präventive 
Mittel, wie die Information der Betroffenen oder gar ein vorgängiges Verwal-
tungsverfahren, sind in vielen Fällen sicherheitspolizeilichen Handelns aufgrund 
der Notwendigkeit schnellen Handelns undenkbar. Aber auch nachträglich kann 
dem Rechtsschutzbedürfnis der Betroffenen mit den ordentlichen Rechtsbehel-
fen wohl regelmässig nicht mehr genügend nachgekommen werden:  

Zum Ersten kommen häufig auch heute noch, teilweise gar auf Bundesebene, 
dogmatisch heikle Umwege zur Anwendung, mit welchen der Rechtsschutz 
gegen sicherheitspolizeiliche Realakte oft nur unbefriedigend gewährleistet 
wird:53 Denn einerseits bestehen etwa hinsichtlich der neu geschaffenen Mög-
lichkeit, eine Verfügung über Realakte zu verlangen, noch diverse Unsicherhei-
ten, welche durch Lehre und (richterliche) Praxis geklärt werden müssen.54 Ent-
sprechend wird sie noch (zu) wenig genutzt.55 Andererseits kennen viele Kanto-
ne (noch) keine solche zu Art. 25a VwVG analoge Lösung, haben den Rechts-
schutz gegen Realakte vereinzelt gar überhaupt noch nicht normiert.  

Zum Zweiten ist zu bemerken, dass der in Art. 29a BV normierte Anspruch auf 
gerichtlichen Rechtsschutz nicht grenzenlos ist: So kann zwar von einem Ge-
richt verlangt werden, über die Rechtmässigkeit sicherheitspolizeilichen Han-
delns zu befinden, nicht aber, einen Ermessensentscheid der Polizeibehörde um-
fassend zu prüfen.56  

Zum Dritten muss noch einmal daran erinnert werden, dass die Kooperation im 
Sicherheitsbereich sehr wichtig ist und in sicherheitspolizeilichen Einsätzen ent-
sprechend immer öfters sowohl verschiedene kantonale als auch Akteure auf 
Bundesebene zusammenarbeiten.57 Personen, welche durch solche Interventio-

                                                 
51  Vgl. auch MÜLLER, Schleichwege, S. 63. 
52  Vgl. auch MÜLLER, Rechtsschutz, S. 364. 
53  Vgl. MÜLLER, Schleichwege, S. 64 ff.; WALDMANN, S. 512. 
54  MÜLLER, Schleichwege, S. 63 mit Verweis auf BGE 140 II 315 ff. (324 ff.), E. 4 

und 5, in welchem sich das Bundesgericht erstmals über die Anforderungen an 
das Rechtsschutzinteresse zu äussern hatte; vgl. dazu auch MÜLLER, Urteilsbe-
sprechung, S. 495 ff.; WALDMANN, S. 512. 

55  MÜLLER, Schleichwege, S. 63; MÜLLER, Urteilsbesprechung, S. 495. 
56  SCHINDLER, S. 217. 
57  Vgl. etwa MOHLER, Realakte, S. 470. 
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nen in ihren Rechten betroffen werden, müssen als Folge der verschiedenen 
Rechtsschutzsysteme unterschiedliche Beschwerden an unterschiedliche Be-
hörden auf unterschiedlichen Rechtswegen einreichen.58 

Schliesslich sind die ordentlichen Rechtsbehelfe für die Betroffenen von Realak-
ten regelmässig ungenügend, wenn die entsprechenden Handlungen nicht mehr 
rückgängig gemacht werden können und allenfalls bereits Personen-, Sach- oder 
ein Vermögensschaden eingetreten ist.59 Dies wird im sicherheitspolizeilichen 
Bereich, insbesondere bei der Anwendung von unmittelbarem Zwang, aufgrund 
der Notwendigkeit schnellen und situationsgerechten Handelns häufig vorkom-
men.60 In solchen Situationen könnte lediglich noch die Widerrechtlichkeit des 
Realaktes festgestellt werden.61 Den Betroffenen steht aber die Möglichkeit of-
fen, mittels Staatshaftung zu effektivem Rechtsschutz zu gelangen.62 Zwar 
kann sie in den meisten Fällen weder die Folgen des Realaktes tatsächlich besei-
tigen, noch an dessen Rechtswirkungen etwas ändern, wohl aber seine Wider-
rechtlichkeit feststellen und finanzielle Wiedergutmachung ermöglichen.63  

Im Gegensatz zu den Rechtsakten, wo das Prinzip der Einmaligkeit des Rechts-
schutzes gilt,64 können die Betroffenen eines Realaktes nach Wahl entweder ein 
Gesuch nach Art. 25a VwVG (bzw. analogem kantonalem Recht) oder ein 
Staatshaftungsbegehren stellen, ja gar beide Verfahren mit- bzw. nacheinander 
einleiten.65 Dieser Grundsatz der Alternativität muss allerdings relativiert wer-
den:  

                                                 
58  MOHLER, Realakte, S. 469; vgl. auch TIEFENTHAL/FISCHER, S. 123; WIEGANDT, 

insbes. S. 122 ff. 
59  Vgl. GYGI, Staatshaftung, S. 224; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 443; MÜLLER, 

Rechtsschutz, S. 331. 
60  HÄNER, N 12 zu Art. 25a VwVG. 
61  Vgl. FELLER, S. 203; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 443; vgl. auch JAAG, Verfü-

gungen, S. 355 und BGE 129 I 139 ff. (142 f.), E. 3.1 zur Situation, dass gegen 
eine Verfügung Rechtsschutz zwar vorgesehen ist, aus tatsächlichen Gründen 
aber nicht zur Verfügung steht. 

62  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1429 f.; GROSS, Staatshaftung, S. 346; KIE-

NER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 425; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1590; MÜLLER, Rechts-
schutz, S. 331; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.2; RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 
128 f.; SCHAUB, S. 462. 

63  MÜLLER, Rechtsschutz, S. 333 f. und 360 f.; GROSS, Staatshaftung, S. 355. 
64  Vgl. Art. 12 VG und dazu die Dissertation von FELLER; vgl. auch ausführlich 

GYGI, Staatshaftung, S. 221 ff.; JAAG, Verfügungen, S. 353 ff.; POLTIER, S. 62 ff.; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 42 f. zu § 60; WICHTERMANN, Nr. 28 ff. 

65  FELLER, S. 208; HÄNER, N 53 ff. zu Art. 25a VwVG; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, 
Nr. 436; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Nr. 375; MOOR/POLTIER, S. 47 f.; MÜLLER, 
Rechtsschutz, S. 361 f.; kritisch RIVA, S. 344. 
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Zum einen verpflichtet wohl die Schadensminderungspflicht den Betroffenen, 
nach Art. 25a Abs. 1 lit. a und b VwVG die Unterlassung, Einstellung oder den 
Widerruf einer staatlichen Handlung bzw. die Beseitigung deren Folgen zu ver-
langen, wenn er damit auf zumutbare Weise Schaden verhindern kann.66  

Zum andern ist bei Einleitung beider Verfahren wohl zunächst jenes nach 
Art. 25a VwVG abzuschliessen, welches regelmässig weniger Aufwand berei-
tet.67 Sowohl im Fall eines Nichteintretens bzw. einer Abweisung des Gesuchs 
als auch � sofern ein Schaden verbleibt � bei dessen Gutheissung, kann immer 
noch ein Staatshaftungsverfahren folgen.68  

Des Weiteren ist zu bedenken, dass ein schutzwürdiges Interesse darlegen muss, 
wer eine Verfügung über einen Realakt verlangen will, wofür die gleichen Vo-
raussetzungen wie bei Art. 25 und 48 VwVG gelten.69 Wird nach Art. 25a 
Abs. 1 lit. c VwVG die Feststellung der Widerrechtlichkeit verlangt und dies 
einzig zum Zweck, in einem späteren Haftungsverfahren finanzielle Ansprüche 
erheben zu können, wird das schutzwürdige Interesse und damit die Rechtsmit-
tellegitimation wohl nicht zu bejahen sein.70 Dies gilt hingegen nicht, wenn die 
Feststellung der (Un-)Rechtmässigkeit eines Realaktes (auch) als (moralische) 
Genugtuung dienen oder die Behörden dazu bewegen soll, in zukünftigen Fällen 
anders zu handeln.71 

Der Staatshaftung kommt in Bezug auf sicherheitspolizeiliche Realakte also eine 
besondere Bedeutung zu, da sie oft das wirksamste, wenn nicht sogar einzige 

                                                 
66  FELLER, S. 209; HÄNER, N 54 zu Art. 25a VwVG; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, 

Nr. 436; vgl. auch ANDEREGG, Nr. 404 ff., insbes. Nr. 424, allerdings unklar in 
Nr. 493. 

67  FELLER, S. 208; HÄNER, N 55 zu Art. 25a VwVG; MÜLLER, Rechtsschutz, 
S. 362. 

68  HÄNER, N 55 zu Art. 25a VwVG; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 362. 
69  HÄNER, N 34 zu Art. 25a VwVG; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Nr. 370; 

MOOR/POLTIER, S. 45; MÜLLER, Rechtsschutz, S. 347; RIVA, S. 345; WEBER-
DÜRLER, VwVG-Kommentar, N 27 ff. zu Art. 25a VwVG; vgl. auch BGE 140 II 
315 ff. (324 f.), E. 4.2. 

70  WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, N 30 und Fn. 112 zu Art. 25a VwVG; 
vgl. (allerdings in Bezug auf ein allgemeines Feststellungsbegehren) Urteil des 
BGer 1A.253/2005 vom 17. Februar 2006, E. 2.1.2; BGE 126 I 144 ff. (148), 
E. 2a; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 2. April 2007, pu-
bliziert in BVR 2007, S. 441 ff. (449), E. 4.1; vgl. zur Subsidiarität von Art. 25a 
Abs. 1 lit. c im Verhältnis zu lit. a und b HÄNER, N 45 zu Art. 25a VwVG. 

71  Vgl. auch MÜLLER, Rechtsschutz, S. 359; WEBER-DÜRLER, VwVG-Kommentar, 
N 30 zu Art. 25a VwVG. 
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Rechtsschutzmittel gegen diese darstellt.72 Ihr wird denn auch der nachfolgende 
dritte und letzte Teil dieser Arbeit gewidmet. 

                                                 
72  Vgl. GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1429 f.; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 425 f.; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1590; MOOR/POLTIER, S. 39; PRIBNOW/GROSS, 
Nr. 3.2; RÉMY, S. 19; SCHINDLER, S. 215 ff., insbes. S. 221. 
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3.!Teil:!Staatshaftung!für!sicherheitspolizeiliche!

Realakte 

1. Kapitel: Einleitung 

I. Schädigende!sicherheitspolizeiliche!Realakte 

Wie im ersten Teil dieser Arbeit festgestellt wurde, ist es die primäre Aufgabe 
der Polizei im institutionellen Sinne sowie weiterer sicherheitspolizeilicher Ak-
teure, Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren sowie Störungen zu 
beseitigen. Es wurde in den letzten Kapiteln aber ebenfalls augenscheinlich, dass 
die dazu eingesetzten Mittel � paradoxerweise � ihrerseits oft zu teils schwer-
wiegenden Eingriffen in (Grund-)Rechte von Bürgern führen.1 Wenn die Poli-
zei, um vom gravierendsten Fall auszugehen, etwa bei einer Geiselnahme 
Schusswaffen einsetzt, kann dies infolge Verletzung oder Tötung von Personen 
neben den menschlichen Qualen auch zu wirtschaftlichen Nachteilen, sogenann-
ten Personenschäden führen.2  

Auch Sachschäden sind als Folge sicherheitspolizeilicher Realakte nicht selten: 
So wird etwa ein Polizeiauto beschädigt, weil sich der lenkende Polizeibeamte 
bei der Verfolgung eines Schwerverbrechers unsorgfältig verhält, die Polizei 
muss einen Hund töten, der mehrere Personen gebissen hat und sich nicht beru-
higen lässt,3 oder es entstehen bei einer zollamtlichen Revision Schäden am ent-
sprechenden Fahrzeug4.  

Schliesslich kann die Gefahrenabwehr auch mit reinen Vermögensschäden 
einhergehen: Man denke etwa an das Abschleppen eines falsch parkierten Fahr-
zeuges, dessen Halter dadurch seinen Flug verpasst, oder an eine Person, welche 
aufgrund einer Polizeikontrolle zu spät zu einem Bewerbungsgespräch kommt 
und deshalb den gut bezahlten Job nicht erhält.5  

Diese Beispiele erfassen aber erst Schädigungen durch aktives Tun der Polizei. 
Wie zuvor festgestellt wurde, können auch Unterlassungen als Realakte gel-

                                                 
1  Vgl. auch WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 289. 
2  Vgl. auch WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 289; zum Begriff des Schadens im 

Haftpflichtrecht vgl. Kap. 3/3/III. 
3  Vgl. auch WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 290. 
4  Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, Sachverhalt C. 
5  Vgl. auch WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 290. 
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ten.6 Der Staat und damit zumindest subsidiär die Polizei und andere Sicher-
heitsbehörden, nehmen tendenziell immer mehr Schutzaufträge auf sich: Sie 
verpflichten sich zum Schutz vor Fremdschädigung durch den Staat selbst, 
durch ausländische Staaten und andere Private, sowie zum Schutz vor Selbst-
schädigung und Naturgefahren.7 Erfüllen sie diese Aufgaben schlecht oder gar 
überhaupt nicht, kann den Bürgern ebenfalls Schaden entstehen.8 

In all diesen Situationen stellt sich die Frage, ob jemand und wenn ja, wer, für 
diesen Schaden aufzukommen hat. Als Haftungssubjekt käme zum einen der 
im Einzelfall tatsächlich handelnde Beamte in Frage.9 Im sicherheitspolizeili-
chen Bereich ist � soweit ersichtlich � allerdings nirgends mehr eine Beamten-
haftung oder solidarische Haftung von Beamten und Staat vorgesehen.10 Der 
Beamte ist also möglicherweise zwar nicht dem geschädigten Dritten, allenfalls 
aber dem Staat persönlich haftbar, sofern letzterem direkt oder indirekt Schaden 
entstanden ist.11 Der Staat kann indirekt geschädigt werden, weil zum andern er 
selbst, mit anderen Worten der Bund, die Kantone oder die Gemeinden, als 
Haftungssubjekt in Frage kommen und allenfalls für Schäden, die durch das 
Handeln ihrer Beamten verursacht wurden, einstehen müssen.12  

Auf die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit des Staates im Rahmen der Er-
füllung seiner Aufgabe, mittels tatsächlichem Handeln Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit abzuwehren,13 mit anderen Worten auf die Staatshaftung für si-
cherheitspolizeiliche Realakte, soll in diesem dritten Teil der vorliegenden Ar-
beit näher eingegangen werden. Dabei ist zu betonen, dass der Staat unter den 
unterschiedlichsten Titeln Entschädigungen an Privatrechtssubjekte leistet: So 
erfolgen etwa Zahlungen im Rahmen einer Enteignung, bei Verletzung eines ge-
schützten Vertrauens oder in Form von staatlicher Hilfeleistung bei Opferhil-
fetatbeständen.14 In dieser Arbeit soll allerdings nur die Staatshaftung im enge-

                                                 
6  Vgl. Kap. 1/3/II/4. 
7  Vgl. auch SUTTER, Naturgefahren, S. 179. 
8  SUTTER, Naturgefahren, S. 179. 
9  Zur Beamtenhaftung vgl. etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2224 ff.; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 1616 ff.; SALZGEBER, S. 55 und 86 ff.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 zu § 61; WICHTERMANN, Nr. 5 ff. 
10  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1618 f. 
11  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 6 zu § 61. 
12  Zur Staatshaftung vgl. etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2224 ff.; 

JAAG/RÜSSLI, Nr. 3101; SALZGEBER, S. 55 und 93 ff.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 zu § 61; WERRO, Staatshaftung, S. 126; zum Ver-
hältnis zwischen Staat, Beamten und Geschädigten vgl. auch JAAG, système 
général, S. 23. 

13  Vgl. hierzu auch WICHTERMANN, Nr. 1. 
14  Vgl. hierzu auch WICHTERMANN, Nr. 3. 



  1. Kapitel: Einleitung 

 

281 
 

ren Sinne behandelt werden, welche Schäden ausgleichen soll, die Dritten durch 
den Staat (in der Regel widerrechtlich) zugefügt wurden. Als erstes werden in 
diesem Kapitel die Zweckbestimmung der Staatshaftung, insbesondere in Ab-
grenzung zur privatrechtlichen Haftung (Kap. 3/1/II), die Staatshaftung als Or-
ganisationshaftung (Kap. 3/1/III), sowie der Grundsatz der Entschädigungslo-
sigkeit polizeilicher Eingriffe (Kap. 3/1/IV) dargelegt. Anschliessend werden die 
diesbezüglichen Rechtsgrundlagen (Kap. 3/2) sowie die Haftungsvoraussetzun-
gen (Kap. 3/3) analysiert, bevor in einem abschliessenden Kapitel nach einer 
kurzen Zusammenfassung der gefassten Erkenntnisse der Versuch gewagt wird, 
einen allgemeinen Haftungstatbestand für sicherheitspolizeiliche Realakte zu 
umschreiben (Kap. 3/4). 

II. Zweckbestimmung!der!Staatshaftung!und!!!!!!!
Abgrenzung!zur!privatrechtlichen!Haftung 

Vorweg ist bereits zu erwähnen, dass sich die verschiedenen Systeme der staat-
lichen Haftung im sicherheitspolizeilichen Bereich als relativ unübersichtlich 
und komplex präsentieren. Dennoch verfolgen sie gewisse einheitliche Ziele:15  

Die Staatshaftung an sich hat nicht nur Ausgleichsfunktion,16 sondern auch eine 
gewisse präventive Wirkung. Der potentiell Entschädigungspflichtige wird 
nämlich präventive Massnahmen zur Vermeidung von Schäden ergreifen, sofern 
deren Kosten tiefer sind als die Kosten für eine Entschädigung.17 Darüber hinaus 
bewirkt schon die Aussicht auf ein Staatshaftungsverfahren, in welchem die 
Rechtmässigkeit einer staatlichen Tätigkeit überprüft würde, dass sich staatliche 
Angestellte auf ihre Bindung an das Recht besinnen.18  

Nicht eine Beamten-, sondern eine Staatshaftung zu normieren, dient darüber 
hinaus ganz spezifischen Zweckbestimmungen: Erstens soll dies erlauben, dass 
die Geschädigten nicht einzelne Personen und deren Handlungs- oder gar Ver-
schuldensanteile an einer schädigenden Handlung, sondern einzig die verant-
wortliche Behörde oder Organisation nennen müssen, um ein Schadenersatzbe-

                                                 
15  Vgl. zum Ganzen MOHLER, Entscheid, S. 1412; vgl. auch WICHTERMANN, Nr. 2. 
16  Wobei die Ausgleichsfunktion natürlich zentral ist; vgl. etwa MAYHALL, S. 206; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1589. 
17  GROSS, Vergleich, S. 58; SCHLÜCHTER, S. 5; vgl. auch � allerdings in Bezug auf 

die Gefährdungshaftungen � WIDMER, S. 428; vgl. hingegen MAYHALL, S. 206, 
wonach die Präventionsfunktion bei der Staatshaftung im Hintergrund steht, da 
letztere mehrheitlich als Kausal- und nicht als Verschuldenshaftung ausgestaltet 
ist. 

18  GROSS, Vergleich, S. 59. 
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gehren stellen zu können.19 Zweitens sollen die durch staatliche Handlungen ge-
schädigten Personen grds. nicht von der Finanzkraft des Schädigers abhängig 
sein, sondern das Vermögen des Staates als Haftungssubstrat beanspruchen 
können.20 Und drittens, nach der hier vertretenen Ansicht von besonderer Be-
deutung, sollen auch die handelnden Beamten entlastet und nicht aufgrund der 
Angst vor möglicherweise vernichtenden Schadenersatzforderungen in ihrer 
Aufgabenerfüllung gehemmt sein.21  

Diese Zweckbestimmung unterscheidet die Staatshaftung von den meisten pri-
vatrechtlichen Haftungssystemen. Auch wenn privat- und öffentlich-rechtliche 
Haftung gewisse Gemeinsamkeiten und Verbindungen aufweisen, handelt es 
sich bei der Staatshaftung nämlich keineswegs nur um eine Art besondere Aus-
prägung des zivilen Haftpflichtrechts.22 Vielmehr folgt sie mit gutem Grund ih-
rem eigenen System:23 Grundlage ist auch hier das Gesetzmässigkeitsprinzip 
und die Grundrechtsbindung.24 Verletzt der Staat bzw. einer seiner Angestellten 
die Rechtsordnung, so verlangt dies unabhängig eines Verschuldens nach einer 
Wiedergutmachung. Andernfalls würde gegen das Prinzip der Gleichbehandlung 
verstossen, welches auch einen Ausgleich der finanziellen Risiken der Staatstä-
tigkeit beinhaltet.25  

Die Staatshaftung ist also nicht eine reine Entschädigungspflicht, sondern eine 
Verantwortung für die Nicht- oder Schlechterfüllung staatlicher Aufga-
ben.26 Zum einen will sie nicht dem Staat oder seinen Beamten einen persönli-
chen Vorwurf machen, ihr Tun oder Unterlassen ethisch missbilligen.27 Viel-

                                                 
19  BOPPART, S. 82; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 65 m.w.H.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 61. 
20  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2225. 
21  GROSS/PRIBNOW, Nr. 2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2225; in diesem Sinne 

wohl auch BOPPART, S. 93. 
22  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 1; KAUFMANN, S. 285a. 
23  Vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 10 f.; KAUFMANN, S. 285a. 
24  Vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 15, wonach das Schweizer Staatshaftungsrecht auf 

dem Gesetzmässigkeitsprinzip basiert; vgl. auch etwa SALZGEBER, S. 27 ff., ins-
bes. S. 33 zur Abgrenzung von öffentlichem und privatem Recht und deren Be-
deutung für die Haftpflicht. 

25  KAUFMANN, S. 285a und 320a; MAYHALL, S. 224; MOOR/POLTIER, S. 834. 
26  GROSS, Staatshaftung, S. 134; SUTTER, Naturgefahren, S. 179; in diesem Sinne 

wohl auch PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.1; vgl. hingegen MAYHALL, S. 206, wonach 
der Schadensausgleich primäre und wichtigste Funktion des Staatshaftungsrechts 
sei. 

27  Auch im privatrechtlichen Haftpflichtrecht ist die Sanktionsfunktion der Haf-
tungsnormen nicht typisch. Etwa das Festhalten am Verschuldensprinzip sowie 
die Berücksichtigung des Verschuldens bei der Bestimmung des Schadenersatzes 
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mehr wird der Staat heute als Garant für die öffentliche Sicherheit gesehen, wo-
raus ihm gewisse polizeiliche Schutzpflichten entstehen, deren Verletzung ein 
Recht auf staatliche Entschädigung begründen.28 Zum andern geht es nicht um 
die Schadensbegleichung zwischen gleichgeordneten Rechtssubjekten,29 sondern 
um eine bestimmte Form von Rechtsschutz, welche insbesondere (schädigende) 
Eingriffe in Grundrechte durch finanzielle Wiedergutmachung ausgleichen 
will.30  

Mit anderen Worten hat die Staatshaftung eine rechtsstaatlich-grundrechts-
bezogene Funktion, was insbesondere bei der Beurteilung einer allfälligen Wi-
derrechtlichkeit zu beachten ist.31 Staatliche Entschädigung erscheint somit «als 
Spiegelbild der primären Abwehr der Grundrechtsverletzung».32 Gerade aus die-
sen Gründen ist es unerklärlich, ja gar stossend, dass die Staatshaftung im Ver-
gleich zur privatrechtlichen Haftung oft zurückhaltender beurteilt wird.33 Zwar 
haben staatliche Eingriffe im Namen der öffentlichen Sicherheit in den letzten 
Jahren erheblich zugenommen, was konsequenterweise auch das Haftungsrisiko 
des Staates ausweiten müsste.34 In gewissen Bereichen, so etwa der Finanz-
marktaufsicht, hat er dieses allerdings bereits gesetzlich erheblich reduziert.35  

In anderen Rechtsgebieten bewerten die Gerichte insbesondere die Haftungsvo-
raussetzung der Widerrechtlichkeit derart restriktiv, dass die meisten Begehren 
auf Schadenersatz chancenlos bleiben: Ist eine Handlung zu beurteilen, so aufer-
legen sich die Richter mit dem Argument eine grosse Zurückhaltung, den Be-
hörden würde hinsichtlich der Art und Weise ihres Vorgehens erhebliches Er-
messen zukommen.36 Ist über eine Unterlassung zu befinden, so wird die Wider-
rechtlichkeit regelmässig wegen Fehlens einer Garantenstellung und somit man-
gels Pflicht zum staatlichen Eingreifen verneint.37 Die Frage nach der Wider-
rechtlichkeit einer sicherheitspolizeilichen Handlung oder Unterlassung wird 
denn auch ein Schwerpunkt dieses dritten Teils der Arbeit ausmachen. Deren 

                                                 
und des Regresses zeigen aber, dass sie durchaus eine gewisse Rolle spielt 
(SCHLÜCHTER, S. 7; vgl. hierzu auch etwa WIDMER, S. 419 ff.).  

28  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 2. 
29  Der Schadenausgleich kann indes wohl als primäre Funktion des privatrechtli-

chen Haftpflichtrechts bezeichnet werden (SCHLÜCHTER, S. 8 f.). 
30  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 134; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 54; 

MOOR/POLTIER, S. 884. 
31  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1430 f. 
32  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1432. 
33  WERRO, Staatshaftung, S. 127 ff. 
34  SUTTER, Diskrepanz, S. 569. 
35  SUTTER, Diskrepanz, S. 569; vgl. Art. 19 Abs. 2 FINMAG. 
36  SUTTER, Diskrepanz, S. 570. 
37  SUTTER, Diskrepanz, S. 570. 
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Beurteilung macht im Staatshaftungsrecht insbesondere deshalb regelmässig 
Schwierigkeiten, weil die Aufträge des Staates, so auch die sicherheitspolizeili-
chen Aufgaben, einem Wandel unterliegen und teilweise sehr unbestimmt 
sind.38 

Von untergeordneter Bedeutung ist die Abgrenzung von privat- und öffentlich-
rechtlicher Haftung, sofern es sich um Gefährdungshaftungen handelt: Diese 
interessiert nicht, ob es sich bei einer Tätigkeit um eine spezifisch staatliche 
handelt, sondern einzig, ob mit ihr bzw. einer Vorrichtung oder einem Zustand 
eine besondere Gefahr verbunden ist.39 Sie basieren nicht mehr auf einem Vor-
wurf an den Haftpflichtigen, auf einer ethischen Missbilligung, sondern sind 
Ausdruck eines vermehrten Sicherheitsbedürfnisses.40  

Letzteres würde eigentlich gebieten, die gefährlichen Vorrichtungen, Zustände 
oder Tätigkeiten � so etwa das Lenken eines Autos oder den Gebrauch von 
Sprengstoff � zu untersagen. Deren Bedeutung für die Gesellschaft hat den Ge-
setzgeber allerdings dazu bewogen, sie grds. zu dulden, immerhin das finanziel-
le Risiko aber nicht dem (allenfalls zufällig) Geschädigten, sondern dem Urhe-
ber zu überbinden, welchem regelmässig der primäre Nutzen zukommt.41 Ver-
bunden mit einer Versicherung kann dieses Risiko, die daraus resultierenden 
Schäden, auf eine grosse Zahl von Personen, ja gar auf die Allgemeinheit über-
wälzt werden.42 

III. Staatshaftung!als!Organisationshaftung 

1. Inhalt!und!Zweck!der!Organisationshaftung 

War früher in den Staatshaftungsgesetzen regelmässig vorgesehen, dass bei 
Schädigungen Dritter durch Handlungen eines öffentlichen Angestellten primär 
dieser öffentliche Angestellte haftet, hat sich heute das Prinzip der ausschliessli-

                                                 
38  FAVRE, enjeux, S. 11. 
39  Vgl. BERICHT GESAMTREVISION, S. 62 ff.; GROSS, Staatshaftung, S. 5 ff. und 136; 

vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 111; FELLMANN/KOTTMANN, 
Nr. 29; KAUFMANN, S. 287a; MOHLER, Entscheid, S. 1410 f.; REY, Nr. 1243; 
SCHWENZER, Nr. 54.01. 

40  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 1. 
41  BERICHT GESAMTREVISION, S. 63 ff.; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 99 ff. 

m.w.H.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 30; MÜLLER, Handkommentar, N 18 zu 
Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, II/2, N 22 ff. zu § 24; REY, Nr. 1243; SCHWENZER, 
Nr. 54.01; WIDMER, S. 426. 

42  Vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 134; GROSS, Staatshaftung, 
S. 342 f.; SCHWENZER, Nr. 54.01. 



  1. Kapitel: Einleitung 

 

285 
 

chen Staatshaftung durchgesetzt: Der geschädigte Dritte hat sich also in erster 
Linie an den Staat zu wenden, kann den schädigenden Beamten hingegen nicht 
belangen.43 Das individuelle Fehlverhalten des Beamten wird nunmehr im In-
nenverhältnis gegenüber dem Staat beurteilt, während im Aussenverhältnis nur 
noch der Bund, der Kanton oder die Gemeinde als Haftungssubjekt beansprucht 
werden können.44 Die Rechtfertigungsgründe ausgenommen, haben letztere kei-
ne Möglichkeit, sich von der Haftung zu befreien.45 Die vermögensrechtliche 
Verantwortlichkeit des Bundes, der Kantone und der Gemeinden wird von Tei-
len der Lehre denn auch zu Recht als Organisationshaftung bezeichnet.46  

Diese Qualifikation der Staats- als Organisationshaftung ist für das Funktionie-
ren unseres Staatssystems zentral: Einerseits müssen sich die Bürger darauf ver-
lassen dürfen, dass die Organisationseinheit Gemeinwesen funktioniert und der 
Staat bei Defiziten für die finanziellen Folgen einsteht.47 Denn der Bund, die 
Kantone und Gemeinden haben wie privatrechtliche Arbeitgeber die Pflicht, ihr 
Personal sorgfältig auszuwählen, zu instruieren sowie zu überwachen und tragen 
das Risiko einer Schädigung Dritter durch ihre Angestellten.48  

Andererseits ist es für die Geschädigten von staatlichen (Real-)Akten häufig 
kaum möglich, eine bestimmte Person zu bezeichnen, welche für die schädigen-
de Handlung oder Unterlassung verantwortlich ist.49 Der Staat und sein Versa-
gen als Organisationseinheit müssen daher in den Vordergrund rücken, das Ver-
schulden des handelnden Beamten hingegen wird sekundär.50  

                                                 
43  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 3; JAAG, système général, S. 26; JAAG, Bundesverwal-

tungsrecht, Nr. 44; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3102 ff. und 3137; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 61; VORLAGE HG BL, S. 26; WICHTERMANN, 
Nr. 2, 9 und 48 f.; vgl. auch Art. 3 Abs. 1 VG; § 3 Abs. 3 HG BL; vgl. auch § 10 
Abs. 1 HG AG; Art. 102 Abs. 1 PG BE; Art. 1 Abs. 2 HG GE; Art. 37 Abs. 2 GG 
JU; Art. 63 Abs. 2 PG JU; Art. 3 Abs. 4 HG NW. 

44  GROSS, Staatshaftung, S. 4. 
45  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 45. 
46  Vgl. GROSS, amtliche Funktion, S. 236; GROSS, Staatshaftung, S. 4 f. und 256 ff.; 

JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 45 m.w.H.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5 f.; RY-

TER, Nr. 29.22 m.w.H.; WICHTERMANN, Nr. 2; WIDMER/WESSNER, S. 125 ff.; 
WÜRMLI, Finanzmarktaufsicht, S. 98 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu 
§ 61 und N 24 zu § 62; vgl. auch Urteil des BGer 2C.1/2001 vom 3. Juli 2003, 
E. 6.1.3; Urteil des BVGE A-358/2009 vom 14. Dezember 2009, E. 4.6.2; oft 
wird diese Bezeichnung ganz selbstverständlich verwendet, aber nicht weiter 
kommentiert, so etwa bei MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1611. 

47  GROSS, amtliche Funktion, S. 236. 
48  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 45; vgl. auch PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.46. 
49  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.6. 
50  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.46; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 61. 
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Es muss deshalb vermieden werden, dass durch den Rechtfertigungsgrund der 
Erfüllung einer Amtspflicht für die Beurteilung der Verantwortlichkeit des Staa-
tes das Augenmerk auf die Verletzung einer individuellen Amtspflicht gelegt 
wird, geht es doch primär darum, ob der Staat als Organisationssystem korrekt 
funktioniert hat.51  

Wie im Kapitel zu den Haftungsvoraussetzungen aufzuzeigen sein wird, dürfen 
zudem an die Voraussetzung des funktionalen Zusammenhangs zwischen einer 
schädigenden Handlung eines Beamten und seiner dienstlichen Tätigkeit keine 
zu hohen Anforderungen gestellt werden:52 Erhielt ein sicherheitspolizeilicher 
Akteur durch seine dienstliche Tätigkeit die Möglichkeit, eine schädigende 
Handlung vorzunehmen, so fällt dies in den Risiko- und damit den Haftungsbe-
reich des Staates.53 

2. Voraussetzungen!und!Anwendungsfälle!der!Organi-
sationshaftung 

Erfolgt also im Risikobereich des Staates ein schädigender Realakt, welcher et-
wa in Grundrechte der Bürger eingreift, so hat er im Sinne einer Organisations-
haftung für die finanziellen Folgen einzustehen.54 Analog zur privatrechtlichen 
Geschäftsherrenhaftung kann er sich höchstens noch von einer Haftung befreien, 
wenn er nachweist, dass er tadellos organisiert und strukturiert ist, seine Beam-
ten etwa sorgfältig ausgewählt, ausreichend ausgebildet, ausgerüstet und instru-
iert sowie genügend kontrolliert hat.55  

Neben dieser negativen Voraussetzung eines fehlenden Entlastungsbeweises 
können auch die anderen Voraussetzungen einer solchen staatlichen Organisati-

                                                 
51  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5 f. und 3.46 ff. 
52  SUTTER, Staatshaftung, S. 35 mit Verweis auf GROSS, Staatshaftung, S. 226; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 62. 
53  Vgl. Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.2.2; vgl. auch 

BREHM, N 23 zu Art. 55 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 47 zu § 9; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 765 m.w.H.; GROSS, amtliche Verrichtung, S. 314; 
GROSS, Staatshaftung, S. 114 und 260; HUNOLD, Nr. 26; JAAG, Bundesverwal-
tungsrecht, Nr. 86; KELLER/GABI/GABI, S. 170; OFTINGER/STARK, II/1, N 88 zu 
§ 20; OFTINGER/STARK, II/3, N 221 zu § 32; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.48; REY, 
Nr. 914; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 62; WERRO, 
OR-Kommentar, N 14 zu Art. 55 OR; vgl. auch Kap. 3/3/II/2 zum funktionalen 
Zusammenhang. 

54  Vgl. hierzu auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 52; WERRO, Staatshaftung, S. 131, 139 f. 
und 142; vgl. hierzu auch etwa Urteil des BGer 2C.4/2000 vom 3. Juli 2003, 
E. 5.1.3. 

55  Vgl. etwa PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.6. 
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onshaftung der privatrechtlichen Geschäftsherrenhaftung angelehnt werden: Ers-
tens muss tatsächlich ein Organisationsfehler vorliegen, mit anderen Worten 
muss etwa ein sicherheitspolizeilicher Akteur vor dem Hintergrund seiner Auf-
gabenstellung sowie der berechtigten Erwartungen der Bürger versagt haben.56 
Zweitens müssen sich die Gefahren, welche zur Schädigung führten, innerhalb 
des Risikobereichs des staatlichen Aufgabenträgers realisiert haben.57 Und drit-
tens müssen diese Gefahren vorhersehbar, beherrschbar und vermeidbar ge-
wesen sein.58 

GROSS nennt typische Anwendungsfälle der staatlichen Organisationshaftung, 
wovon insbesondere zwei Bereiche sicherheitspolizeilicher Tätigkeit zu erwäh-
nen sind:59  

Zum einen handelt es sich um Situationen, in denen unbeteiligte Personen � 
das heisst solche, die nicht als Zustands- oder Verhaltensstörer erscheinen � oder 
auch Personen, welche die Polizei bei ihrem Einsatz unterstützen, geschädigt 
werden.60 In vielen Fällen erhalten diese nur dann eine staatliche Entschädigung, 
wenn das anwendbare Gesetz eine Billigkeitshaftung bei Schädigungen durch 
rechtmässige Polizeieinsätze vorsieht.61 Eine Organisationshaftung würde diese 
Fälle insofern erfassen, als dass die Schäden entweder nur entstanden, weil die 
sicherheitspolizeilichen Behörden den Einsatz unzweckmässig geplant haben, 
oder aber, weil die Schäden im Aufgaben- und damit Risikobereich des Staates 
liegen.62 Auf eine Sorgfaltspflichtverletzung eines einzelnen Beamten kommt es 
hingegen nicht an.63 

Zum andern geht es um Fälle, in denen die Schädigung im Zusammenhang mit 
der Missachtung des polizeilichen Schutzauftrages entstand.64 Haben die si-
cherheitspolizeilichen Behörden selbst eine gefährliche Situation erschaffen o-
der diese verschärft oder haben sie auf Schutzmassnahmen verzichtet, obwohl 
ihre Hilfe angefordert wurde, so liegt eine Verletzung einer staatlichen Garan-
tenstellung vor, welche den Staat schadenersatzpflichtig machen kann.65 Der 

                                                 
56  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.6. 
57  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.6. 
58  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.6. 
59  GROSS, Staatshaftung, S. 271 ff. 
60  GROSS, Staatshaftung, S. 271; zum Störerprinzip vgl. Kap. 2/2/III/2. 
61  GROSS, Staatshaftung, S. 271; vgl. hierzu Kap. 3/2/IV/3/F zu den Rechtsgrundla-

gen in den Kantonen und Kap. 3/3/IV/6 allgemein zur Haftung für rechtmässige 
Schädigung. 

62  GROSS, Staatshaftung, S. 272. 
63  GROSS, Staatshaftung, S. 272. 
64  GROSS, Staatshaftung, S. 272. 
65  GROSS, Staatshaftung, S. 272 f.; zur Haftung durch Unterlassung 
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Staat hat hier möglicherweise aufgrund typischer Fehler in der Organisation ver-
sagt und die Gefahr falsch eingeschätzt: Zu denken ist etwa an zu wenige perso-
nelle Ressourcen der sicherheitspolizeilichen Behörden, an den Einsatz zu wenig 
ausgebildeter oder ausgerüsteter Beamter oder an das Versagen technischer 
Hilfsmittel wie des Polizeinotrufs.66 Auch hier ist es also ein Vorwurf an die Po-
lizei als Institution, welche eine Haftung begründet, und nicht ein individuelles 
Fehlverhalten eines einzelnen Polizisten.67 

IV. Zum!Grundsatz!der!Entschädigungslosigkeit!!!
polizeilicher!Eingriffe 

1. Voraussetzungen!einer!Entschädigungslosigkeit 

Lange Zeit galt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Grundsatz, wo-
nach polizeiliche Eingriffe keine staatliche Entschädigungspflicht auslösen soll-
ten.68 Wird beispielsweise, wie einleitend ausgeführt, durch die Polizei ein Hund 
getötet, der mehrere Personen gebissen hat, ein Rennpferd erschossen, das auf 
der Autobahn umherirrt oder ein falsch parkiertes Fahrzeug abgeschleppt, des-
sen Halter dadurch seinen Flug verpasst, so macht es durchaus Sinn, dass der 
Staat dem Halter des Tiers oder des Autos keine Entschädigung bezahlt.69  

Im Gegenteil: Es ist wohl eher der Staat, welcher gegenüber dem Halter An-
sprüche erheben und von ihm etwa eine Busse oder gar Ersatz für die Kosten des 
Polizeieinsatzes verlangen wird.70 Denn grds. kommt niemandem das Recht zu, 
die öffentliche Sicherheit zu stören, weshalb jeder Störer mit einer staatlichen 
Reaktion rechnen muss, welche er ohne Entschädigung zu akzeptieren hat.71  

Entsprechend werden folgende drei Elemente als Voraussetzungen für eine Ent-
schädigungslosigkeit genannt:  

                                                 
vgl. Kap. 3/3/IV/3. 

66  GROSS, Staatshaftung, S. 273. 
67  GROSS, Staatshaftung, S. 273. 
68  GROSS, Staatshaftung, S. 351; vgl. auch etwa FAJNOR, S. 102 zur Entschädi-

gungslosigkeit polizeilicher Eingriffe ins Eigentum. 
69  WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 290. 
70  WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 290 f. 
71  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 466 f.; WEBER-DÜRLER, Entschädigung, 

S. 291 m.w.H., insbes. auf BGE 108 Ib 492 ff. (496), E. 3; 101 Ib 166 ff. (169), 
E. 3c. 
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Zum Ersten muss eine unmittelbar drohende konkrete Gefahr oder bereits eine 
Störung für die öffentliche Sicherheit vorliegen.72 Abstrakten Gefahren soll oh-
nehin durch den Erlass von Gesetzen oder Verordnungen und nicht mittels rea-
lem Staatshandeln begegnet werden.73  

Zum Zweiten muss der Eingriff der Polizeibehörde verhältnismässig sein.74 Ei-
ne Entschädigung kann im Schadensfall also grds. nicht verweigert werden, 
wenn das sicherheitspolizeiliche Handeln unverhältnismässig erscheint. Es ist 
etwa an einen Polizisten zu denken, der grundlos mit seiner Waffe auf lebens-
wichtige Organe eines Verbrechers zielt oder oder gegen eine demonstrierende 
Menschenmenge ohne den vorgeschriebenen Abstand Gummigeschosse ein-
setzt.75  

Zum Dritten muss sich die sicherheitspolizeiliche Massnahme, soll sie denn oh-
ne Entschädigungsfolgen bleiben, gegen den Störer richten.76 Benutzt die Poli-
zei zur Verfolgung eines Verbrechers ein Privatauto und fährt dies schrottreif,77 
betritt sie zur Bekämpfung des Brandes in einem Haus das Grundstück eines 
Nachbarn und verursacht dadurch Schaden,78 oder trifft sie gar bei einem 
Schusswechsel mit einem Verbrecher einen unbeteiligten Dritten und verletzt 
diesen,79 so kann den Geschädigten eine Entschädigung nicht einfach verweigert 
werden. Nur der Störer selbst hat grds. keinen Anspruch auf Schadenersatz.80 

2. Kritik!am!Grundsatz!der!Entschädigungslosigkeit 

Dass polizeiliche Eingriffe, die der Abwehr einer konkreten Gefahr dienen und 
verhältnismässig sind, zumindest dem Störer keine Entschädigungsansprüche 
einräumen sollen, ist im Grundsatz durchaus überzeugend. Die Lehre moniert 
aber seit längerem eine unverhältnismässige Härte der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung in gewissen Fällen und kritisiert diverse Schwachstellen, weist 
etwa auf die Vermischung und schwierige Abgrenzung von polizeilichen und 
anderen Staatsaufgaben, auf die Unbestimmtheit des Begriffs der Polizei, der 

                                                 
72  GROSS, Staatshaftung, S. 271; WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 291.  
73  WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 292; vgl. bereits Kap. 1/3/III. 
74  GROSS, Staatshaftung, S. 272; WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 293; zum 

Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
75  WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 293 mit Verweis auf HUG, S. 70, 214 ff. und 

256. 
76  GROSS, Staatshaftung, S. 272; WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 293; zum Stö-

rerprinzip vgl. Kap. 2/2/III/2. 
77  BERICHT HG AG, S. 21. 
78  VORLAGE HG BL, S. 31. 
79  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 464 f. 
80  WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 294. 
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konkreten Gefahr, sowie der öffentlichen Sicherheit hin.81 Selbst das Bundesge-
richt machte sich auf die Suche nach einem sinnvollen Ausnahmekatalog und 
will auf den Grundsatz der Entschädigungslosigkeit insbesondere in gewissen 
Fällen extrem schwerer Eingriffe verzichten.82  

Aus dogmatischer Sicht erscheint es nicht befriedigend, im Grundsatz von der 
Entschädigungslosigkeit polizeilicher Eingriffe auszugehen und anschliessend 
mittels schwammigen Ausnahmekatalogen gewissen Härtefällen Rechnung zu 
tragen. Tatsächlich kann man das gewünschte Ergebnis auch dann erreichen, 
wenn man im Polizeirecht dogmatisch korrekt und konsequent die allgemeinen 
Haftungsgrundsätze anwendet: Wird beispielsweise durch einen polizeilichen 
Einsatz eine Person verletzt, so hat sie aufgrund des Eingriffs in ihre körperliche 
Integrität bzw. der Verletzung einer entsprechenden Schutznorm grundsätzlich 
Anspruch auf Schadenersatz.83 Dieser kann entfallen, wenn die Person den Ein-
satz als Störer selbst bewirkt hat, ihr Selbstverschulden also den Kausalzusam-
menhang zu unterbrechen vermag.84 Eine Unterbrechung bedingt allerdings, 
dass durch das Verhalten des Geschädigten der Handlungsanteil der Sicherheits-
behörden völlig in den Hintergrund rückt.85 Dies ist zu verneinen, wenn die Vo-
raussetzungen eines polizeilichen Eingriffs � insbesondere eine konkrete Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit � gar nicht gegeben waren oder der Einsatz unver-
hältnismässig ausgeübt wurde. Unverhältnismässige oder unbegründete Polizei-
einsätze erscheinen denn auch als widerrechtlich, weshalb sie nach den Haf-
tungsgesetzen von Bund und Kantonen grds. zur Staatshaftung führen.86  

Darauf zu verzichten, per se von einem Grundsatz der Entschädigungslosigkeit 
polizeilicher Eingriffe auszugehen, soll nicht bedeuten, dass die Haftung des 
Staates für sicherheitspolizeiliche Realakte sehr breit gefasst, ja gar ausgeweitet 
werden soll. Vielmehr soll es dazu führen, im Schadensfall die allgemeinen 
Grundsätze der Staatshaftung korrekt und genau durchzuprüfen, um die Beja-
hung oder Verneinung einer Entschädigungspflicht transparent begründen und 
im Recht abstützen zu können. Die Rechtsgrundlagen, auf welche sich eine 

                                                 
81  GROSS, Staatshaftung, S. 352; GYGI, Staatshaftung, S. 229 f.; WEBER-DÜRLER, 

Entschädigung, S. 297; vgl. auch MANFRINI, S. 225, wonach die Ansicht nicht 
mehr akzeptabel sei, die individuellen Interessen hätten vor den übergeordneten 
staatlichen Interessen zurückzustehen, wenn die Polizei unschuldige Opfer ver-
letzt. 

82  WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 298 und 301. 
83  Vgl. Kap. 3/3/IV/2 und 4. 
84  Vgl. Kap. 3/3/V/B/b. 
85  Vgl. Kap. 3/3/V/B/a. 
86  WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 295; zum Verhältnismässigkeitsprinzip 

vgl. Kap. 2/2/III. 
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Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte abstützen lässt, werden im 
nächsten Kapitel dargestellt. 
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2. Kapitel: Rechtsgrundlagen der Staatshaftung 

für sicherheitspolizeiliche Realakte 

I. Entschädigungspositivismus!im!Staatshaftungs-
recht 

1. Restriktive!Rechtsprechung!des!Bundesgerichts 

Das Legalitätsprinzip, wie es zuvor für das Polizeirecht dargestellt wurde, gilt 
auch im Staatshaftungsrecht grds. uneingeschränkt: Sofern nicht eine Norm ei-
ne Haftung des Staates vorsieht, trifft ihn keine Entschädigungspflicht.1 Ohne 
eine solche Einschränkung der finanziellen Verantwortung des Staates müsste er 
eine allgemeine staatliche Risikoversicherung bereitstellen, was finanziell un-
tragbar wäre und die Verwaltung lähmen würde.2 Wird eine Haftung des Staates 
wegen fehlender gesetzlicher Grundlage verneint, kann der Geschädigte allen-
falls immer noch den handelnden Beamten gestützt auf Zivilrecht ins Recht fas-
sen.3  

Auch wenn man dieses Prinzip, den Entschädigungspositivismus, anerkennt, 
bleibt die Frage offen, welche Qualität eine Norm aufweisen muss, um Staats-
haftungsansprüche begründen zu können:4 Braucht es ein Gesetz im formellen 
Sinn? Oder können allenfalls auch direkt aus der Verfassung gewisse staatli-
che Entschädigungspflichten abgeleitet werden? Schon lange Zeit wird insbe-
sondere kontrovers diskutiert, ob Grundrechte direkt � ohne gesetzliche Konkre-
tisierung � eine finanzielle Verantwortung des Staates begründen können.5  

                                                 
1  BREHM, N 7 zu Art. 61 OR; FAJNOR, S. 61 ff., insbes. S. 71 ff.; FAVRE, enjeux, 

S. 15; GROSS, Vergleich, S. 56 f.; GROSS, Staatshaftung, S. 19 f. und 345 f.; 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 6; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2216; HÄNNI/MAHAIN, 
S. 146; LANDOLT, S. 386 f. m.w.H.; MAYHALL, S. 207; MOOR/POLTIER, S. 881 
und 884; OFTINGER/STARK, II/1, N 39 zu § 20; RYTER, Nr. 29.3 mit Verweis auf 
BGE 118 Ib 241 ff. (250), E. 5d; SCHAUB, S. 460; SOBOTICH, S. 55 m.w.H.; SUT-

TER, Staatshaftung, S. 33; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 60; WEBER-
DÜRLER, Bauwesen, S. 393; WICHTERMANN, Nr. 10; vgl. auch BGE 126 II 145 ff. 
(167 f.), E. 5a; zum Legalitätsprinzip vgl. Kap. 2/2/I. 

2  MOOR/POLTIER, S. 884; TANQUEREL, S. 92. 
3  SUTTER, Staatshaftung, S. 33. 
4  TANQUEREL, S. 92. 
5  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1431; GROSS, Staatshaftung, S. 19 f.; JAAG, Bun-

desverwaltungsrecht, Nr. 18 und 138 f.; JAAG, Revision, S. 21 f.; RÜTSCHE, 
Grundrechtsverletzungen, S. 370 f. m.w.H.; WEBER-DÜRLER, Entschädigungs-
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Bejaht hat dies das Bundesgericht zum einen für die Eigentumsgarantie: Jahre-
lang sprach es bei materiellen Enteignungen Entschädigungen zu, obwohl dafür 
lange Zeit keine ausdrückliche Grundlage bestand.6 Zum andern lässt es teilwei-
se zu, dass gestützt auf den Vertrauensschutz eine Staatshaftung anerkannt 
wird.7 In ganz gravierenden Fällen wird gar erwogen, Schadenersatzansprüche 
direkt aus Art. 8 BV oder den konkreten Grundrechten selbst abzuleiten, sofern 
der Eingriff zu einem Sonderopfer führt.8  

In der grossen Mehrheit der Fälle hat das Bundesgericht aber die Geltung des 
Entschädigungspositivismus betont und es abgelehnt, staatliche Entschädigun-
gspflichten direkt auf die Verfassung zu stützen.9 Entsprechend bejaht es bei-
spielsweise bei ungerechtfertigtem Freiheitsentzug eine Staatshaftung nur bei 
Vorliegen einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage.10  

2. Kritik!durch!die!Lehre 

In der Lehre wurde diese restriktive Haltung des Bundesgerichts teils stark kriti-
siert und Methoden entwickelt, wie auch unmittelbar gestützt auf die Verfassung 
Staatshaftungsansprüche bejaht werden könnten.11 In Bezug auf das polizeiliche 
Handeln ist etwa der Ansatz von GROSS interessant:  

                                                 
pflicht, insbes. S. 342 f. 

6  GROSS, Staatshaftung, S. 19; LANDOLT, S. 392; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.33; 
SCHAUB, S. 460 m.w.H.; TANQUEREL, S. 94; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 8 zu § 60; WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, insbes. S. 342. 

7  FAJNOR, S. 173 ff., insbes. S. 191 f.; SCHAUB, S. 460 m.w.H.; TANQUEREL, S. 94; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 60; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, 
S. 19 und 132; WEBER-DÜRLER, Bauwesen, S. 393 f.; WEBER-DÜRLER, Entschä-
digungspflicht, insbes. S. 344 f.; WICHTERMANN, Nr. 13; BGE 108 Ib 352 ff. 
(356 ff.), E. 4b. 

8  TANQUEREL, S. 94; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 60; vgl. hierzu 
auch etwa FAJNOR, S. 105 ff.; WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 349 ff. 

9  Dies v.a. bei amtspflichtgemässem Handeln, vgl. BGE 126 II 145 ff. (167 f.), 
E. 5a; 94 I 170 ff. (172 f.), E. 3; 77 I 93 ff. (95), E. 2; 68 II 212 ff. (215), E. 2; 63 
II 28 ff. (31 ff.), E. 3 f.; 47 II 554 ff. (562), E. 3; 47 II 497 ff. (502 ff.), E. 2 ff.; 46 
I 491 ff. (495), E. 2; vgl. auch GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1431; GROSS, 
Staatshaftung, S. 20 und 344; IMBODEN/RHINOW, S. 738 und 749; JAAG, Bundes-
verwaltungsrecht, Nr. 138 f.; MAYHALL, S. 239; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.33; 
SCHAUB, S. 459; TANQUEREL, S. 92; WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, 
S. 344 f.; zu möglichen Entschädigungsnormen vgl. LANDOLT, S. 387 ff. 

10  Vgl. Urteil des BGer 1P.263/1997 vom 12. Juli 1997, E. 4b (Pra 1998, Nr. 78); 
1P.457/1996 vom 26. November 1996, E. 2 (ZBl 1998, S. 34 f.). 

11  FAJNOR, S. 82 ff.; GROSS, Staatshaftung, S. 20 m.w.H., insbes. in Fn. 85 und 
S. 132 f.; JAAG, Revision, S. 21 f.; LANDOLT, S. 392 und Fn. 129 m.w.H., insbes. 
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Wie im ersten Teil dieser Arbeit festgestellt wurde, kann die Polizei in absoluten 
Ausnahmefällen auch bei Fehlen ausdrücklicher Ermächtigungsnormen gestützt 
auf die Polizeiliche Generalklausel gewisse Massnahmen ergreifen. Vorausge-
setzt ist, dass ein fundamentales Rechtsgut durch eine schwere und unmittelbare 
Gefahr bedroht ist, deren Abwehr sofortiges Handeln verlangt, gleichzeitig aber 
keine gesetzlich vorgesehene Mittel zur Verfügung stehen � und die Intervention 
verhältnismässig erscheint.12 GROSS sieht den Staat in einer solchen Situation 
nicht nur zum Handeln berechtigt, sondern auch zum Handeln verpflichtet. Er 
verweist auf die Ansprüche der Bürger, dass ihre Grundrechte � etwa das Recht 
auf Leben, die persönliche Freiheit oder die Meinungsfreiheit � in gewissen Si-
tuationen durch sicherheitspolizeiliche Intervention geschützt werden.13 Kommt 
der Staat dieser Pflicht nicht nach, so wird er für möglicherweise daraus resultie-
rende Schäden ersatzpflichtig.14 Im gleichen Rahmen, wie die Polizei und ande-
re Sicherheitsbehörden in Ausnahmefällen auch ohne gesetzliche Grundlage tä-
tig werden können (und müssen), besteht also auch ohne gesetzliche Grundlage, 
bzw. direkt gestützt auf die Verfassung, eine Entschädigungspflicht des Staa-
tes.15  

In eine ähnliche Richtung geht GROSS, wenn er sich auf das Existenzminimum 
als Kerngehalt des Grundrechts der persönlichen Freiheit stützt16 und argumen-
tiert, der Staat dürfe dann nicht auf eine Intervention verzichten, wenn sie der 
Abwehr einer existenziellen Notlage diene.17 Analog würde ihn ein Verzicht 
zumindest im Rahmen des Existenzminimums zu einer Entschädigung verpflich-
ten.18  

Generell kann also festgehalten werden, dass «wenigstens im Umfang des Kern-
bereichs eines!Grundrechts![�]!die!Entschädigung!des!Verletzten!nicht!am!Le-
galitätsprinzip scheitern [darf], soweit eine Naturalrestitution, d.h. die Wieder-
herstellung des verfassungskonformen Zustands, nicht möglich ist».19 Dies ist 
aber lediglich als Minimalforderung zu betrachten. Zusätzlich können sämtliche 
Eingriffe in Grundrechte zu gewissen Entschädigungsfolgen führen, wenn fun-

                                                 
in Fn. 129; MAYHALL, S. 239; SCHAUB, S. 460 ff.; vgl. auch SCHWEIZER, SGK, 
N 33 zu Art. 35 BV; a.M. wohl RYTER, Nr. 29.3 f. 

12  Vgl. Kap. 2/2/I/4/B. 
13  GROSS, Staatshaftung, S. 341 mit Verweis auf MÜLLER, aBV-Kommentar, N 78 f. 

zu Einleitung zu den Grundrechten; MÜLLER/SCHEFER, etwa S. 53 ff. und 434. 
14  GROSS, Staatshaftung, S. 342; vgl. auch S. 132 f. mit Verweis auf das Konzept 

von FAJNOR, S. 82 ff. sowie GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 53 f. 
15  GROSS, Staatshaftung, S. 342. 
16  Mit Verweis auf BGE 98 Ia 508 ff. (514), E. 4a; MÜLLER/SCHEFER, S. 772 ff. 
17  GROSS, Staatshaftung, S. 345. 
18  GROSS, Staatshaftung, S. 346. 
19  GROSS, Staatshaftung, S. 186; vgl. auch LANDOLT, S. 393. 
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damentale Aspekte der Persönlichkeit oder der Menschenwürde tangiert werden 
und der primäre Rechtsschutz wiederum nicht mehr effektiv ist.20 Diesfalls dem 
Geschädigten jegliche Entschädigung zu verweigern, würde einem dauerhaften 
staatlichen Eingriff in grundrechtlich geschütztes Vermögen gleich kommen.21  

Wird beispielsweise durch eine sicherheitspolizeiliche Massnahme die Gesund-
heit einer Person massiv beeinträchtigt oder gar ihr Leben ausgelöscht, so ist der 
Staat auch ohne gesetzliche Grundlage haftbar.22 Eine Haftung bei Verletzung 
des Grundrechts auf Leben oder auf persönliche Freiheit mangels gesetzlicher 
Grundlage zu verneinen, wäre vor dem Hintergrund der langjährigen Praxis, 
Schadenersatzansprüche auf die (ursprünglich) ungeschriebene Eigentumsgaran-
tie abzustützen, mit dem Willkürverbot und Gleichbehandlungsgebot unverein-
bar.23 

Dass das Bundesgericht im Staatshaftungsrecht rigoros am Entschädigungsposi-
tivismus festhält, ist insbesondere mit Blick auf den eigentlichen Zweck des Le-
galitätsprinzips stossend: Dieses soll ursprünglich die Freiheit der Bürger be-
wahren, sie vor willkürlichen Eingriffen durch den Staat schützen.24 Ihnen nun 
aber regelmässig eine Entschädigung zu verweigern, wenn hierfür keine explizi-
te formell-gesetzliche Grundlage besteht, erscheint missbräuchlich und kommt 
sozusagen einem Eingriff gleich.25  

3. Fazit 

Auswirkung der restriktiven bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist, dass einige 
kantonale Polizeigesetze Normen vorsehen, wonach nach Billigkeit Ersatz ge-
leistet werden kann, «wenn Dritten durch rechtmässige polizeiliche Tätigkeit 
Schaden entsteht».26 Eine solche Billigkeitshaftung findet sich auch in gewissen 

                                                 
20  GROSS, Staatshaftung, S. 187 mit Verweis auf das Urteil des BGer 1P.51/1998 

vom 26. Juni 1998, E. 3 (ZBl 2000 S. 30 ff.); BGE 118 Ia 209 ff. (213), E. 2c; 
JAAG, Revision, S. 21; LEUENBERGER, S. 23, 41, 47 f., 124 ff.; MÜLLER, Grund-
rechtstheorie, S. 161. 

21  FAJNOR, S. 82 ff., insbes. S. 90; GROSS, Staatshaftung, S. 132 f.; SCHAUB, S. 463. 
22  GROSS, Staatshaftung, S. 133. 
23  LANDOLT, S. 392; vgl. auch IMBODEN/RHINOW, S. 738 und 749; SCHAUB, S. 461; 

SOBOTICH, S. 56 m.w.H. 
24  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1431; GROSS, Staatshaftung, S. 132; JAAG, Revisi-

on, S. 21 m.w.H.; vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2216; IMBO-

DEN/RHINOW, S. 738; MOOR/POLTIER, S. 884 ff.; SCHAUB, S. 461; SOBOTICH, 
S. 56 m.w.H. 

25  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1431; vgl. auch SCHAUB, S. 460; WICHTERMANN, 
Nr. 12. 

26  § 56 Abs. 1 PolG ZH; vgl. auch Art. 57 Abs. 3 PolG BE; § 69 Abs. 2-4 PolG BS; 
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Spezialgesetzen,27 fehlt aber etwa im Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes.28 
Tatsächlich ist die Frage nach dem Entschädigungspositivismus grds. nur im 
Rahmen von sogenannt rechtmässigen Schädigungen relevant.29 Für wider-
rechtliches Staatshandeln sehen sowohl Bund als Kantone in ihren Verantwort-
lichkeitsgesetzen nämlich genügende Haftungsgrundlagen vor.30 Auf diese wird 
in den nächsten Kapiteln näher eingegangen.  

Wie im Kapitel zur Widerrechtlichkeit als Voraussetzung einer Staatshaftung 
aufzuzeigen sein wird, würden die Unklarheiten in Bezug auf das Legalitäts-
prinzip im Staatshaftungsrecht, insbesondere in Bezug auf die rechtmässigen 
Schädigungen, bei einer Änderung der aktuellen Praxis zum Widerrechtlich-
keitsbegriff erheblich an Bedeutung verlieren. Nach der hier vertretenen Mei-
nung stellen nämlich auch die durch sicherheitspolizeiliche Realakte am häu-
figsten tangierten Grundrechte, nämlich die persönliche Freiheit sowie die Ei-
gentumsgarantie, gegenüber dem Staat Rechte dar, deren Verletzung grds. auch 
den Verstoss gegen eine Norm beinhaltet und damit haftungsbegründende Wi-
derrechtlichkeit darstellt.31 Und selbst in Bezug auf die übrigen Grundrechte � 
das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot und das Willkürverbot ausgenommen � 
gilt für den Staat die Pflicht, Grundrechte nicht zu verletzen. Eine Zuwiderhand-
lung kann folglich unter Umständen als Normverletzung und damit als haf-
tungsbegründendes Handlungsunrecht qualifiziert werden.32  

Diese Ausführungen sollen keineswegs als Forderung verstanden werden, das 
Legalitätsprinzip im Staatshaftungsrecht umzukehren und in Zukunft statt für 
die Zusprechung einer Entschädigung für die Verweigerung einer Entschädi-
gung eine gesetzliche Grundlage zu verlangen.33 Vielmehr soll daran erinnert 
werden, dass Grundlage und Leitlinie unserer Rechtsordnung die Verfas-
sung bildet: Wird diese nicht beachtet, etwa ein Grundrecht verletzt, so er-

                                                 
vgl. hierzu auch etwa PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.9 und 3.12. 

27  Prominentestes Beispiel ist wohl Art. 23 Abs. 3 EpG zur Haftung bei Impfschä-
den. 

28  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 60. 
29  Zur Haftung für rechtmässige Schädigung vgl. Kap. 3/2/IV/F und 3/3/IV/6. 
30  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 60; vgl. auch GROSS, Vergleich, 

S. 56 f. 
31  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 180; JAAG, Revision, S. 22 und 59 ff.; LAN-

DOLT, S. 393 m.w.H. insbes. in Fn. 151; RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, 
S. 375. 

32  RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 375 f.; vgl. Kap. 3/3/IV/4/B/b, 
3/3/IV/4/C/b und 3/3/IV/4/D. 

33  Ebenso FAJNOR, S. 94. 
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scheint es nicht nachvollziehbar, weshalb für eine Entschädigung zusätzlich eine 
gesetzliche Grundlage gegeben sein muss.34 

II. Vielfalt!der!Rechtsgrundlagen!einer!Staatshaf-
tung!für!sicherheitspolizeiliche!Realakte 

1. Unterschiedliche!Haftungsnormen 

Das öffentlich-rechtliche Haftungssystem der Schweiz hält für Situationen, in 
denen eine Person durch den Staat oder seine Angestellten geschädigt wird, kei-
ne einheitliche Lösung bereit.35 Entsprechend existiert auch im Polizeirecht 
nicht einfach eine einzige Haftungsnorm. Vielmehr gibt es eine Vielfalt von 
Haftungssystemen, von welchen jeweils das im Einzelfall einschlägige eruiert 
werden muss: 

Hat der Beamte nicht im Rahmen seiner dienstlichen Verrichtung, sondern bloss 
bei deren Gelegenheit oder gar gänzlich in seiner Freizeit und ausserhalb des 
Dienstortes gehandelt, so haftet er dem Geschädigten persönlich, nach Massgabe 
des allgemeinen Haftpflichtrechts.36  

War der Beamte zwar dienstlich, allerdings im privatwirtschaftlichen Bereich 
tätig, so gilt ebenfalls die Haftpflichtordnung nach Art. 41 ff. OR.37 Diesfalls 
kann als Haftungssubjekt aber der Staat ins Recht gefasst werden, sofern die Tä-
tigkeit des Beamten eine Organ- oder Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 ZGB 
oder Art. 55 bzw. 101 OR auszulösen vermag.38 Als privatrechtliches Handeln 

                                                 
34  Ebenso FAJNOR, S. 95. 
35  BOPPART, S. 92; FAJNOR, S. 1 ff.; FELLMANN, Arzthaftung, S. 229; GUCKELBER-

GER, S. 175 ff.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1599; RYTER, Nr. 29.1; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 60; WERRO, Staatshaftung, S. 126; WICHTER-

MANN, Nr. 2 und 18. 
36  BREHM, N 26 zu Art. 61 OR; GROSS, amtliche Verrichtung, S. 313; MANFRINI, 

S. 209; SALZGEBER, S. 240; vgl. auch WICHTERMANN, Nr. 19; BGE 130 IV 27 ff. 
(30), E. 2.3.2. 

37  Art. 61 Abs. 2 OR; vgl. etwa GROSS, amtliche Verrichtung, S. 311; GROSS, 
Staatshaftung, S. 113; GROSS/PRIBNOW, Nr. 15; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Nr. 2269; IMBODEN/RHINOW, S. 712; MAYHALL, S. 212; MEYER, S. 711; MÜL-

LER, Handkommentar, N 21 ff. zu Art. 61 OR; ROBERTO, Nr. 17.01 und 17.12; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 zu § 61; WERRO, Staatshaftung, S. 126; 
WICHTERMANN, Nr. 20. 

38  BGE 139 III 110 ff. (112), E. 2.2.2; 111 II 149 ff. (151), E. 3a; 108 II 334 ff. 
(335 f.), E. 3; 101 II 177 ff. (184 f.), E. 2b; Urteil des BGer 4A_397/2012 vom 
11. Januar 2013, E. 2.1; vgl. auch FAJNOR, S. 3; GROSS/PRIBNOW, Nr. 15; HÄFE-
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des Staates können etwa administrative Hilfstätigkeiten, die Verwaltung des Fi-
nanzvermögens und generell gewinnorientierte Tätigkeit qualifiziert werden, die 
nicht-hoheitlich ausgeübt werden und denen auch Private nachgehen können.39 

Sofern Polizeibeamte oder Angehörige anderer Sicherheitsbehörden im Rahmen 
der Gefahrenabwehr oder anderer Aufgaben handeln, die sie im Auftrag des Ge-
setzgebers zu erfüllen haben, üben sie weder eine gewerbliche noch ausser-
dienstliche (d.h. private), sondern eine amtliche Tätigkeit aus.40 «Über die 
Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den» im Rahmen einer sol-
chen amtlichen Tätigkeit entstandenen «Schaden zu ersetzen oder Genugtuung 
zu leisten» können gemäss Art. 61 Abs. 1 OR von den allgemeinen Regelungen 
in Art. 41 ff. OR abweichende Bestimmungen erlassen werden. Da sowohl der 
Bund als auch die Kantone von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, ist 
im sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich grds. öffentliches Haftungsrecht, 
je nach Akteur das Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes oder die kantonalen 
Haftungsgesetze anwendbar.41  

In diesen Erlassen wurden mehrheitlich ausschliessliche Staatshaftungen nor-
miert, was bedeutet, dass sich geschädigte Dritte primär an den Staat zu wenden 
haben, den schädigenden Beamten hingegen nicht belangen können.42 In der 
Lehre wird des Weiteren regelmässig ausgeführt, es handle sich dabei bei den 

                                                 
LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2270; IMBODEN/RHINOW, S. 712; JAAG, système gé-
néral, S. 25; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 25; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3132; 
KAUFMANN, S. 288a; MAYHALL, S. 212. 

39  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 15 ff. mit Beispielen aus der Rechtsprechung. 
40  BREHM, N 19 zu Art. 61 OR mit Verweis auf BGE 92 I 516 ff. (522), E. 1; 

GROSS, Staatshaftung, S. 115 m.w.H.; RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 157 ff.; 
zur Abgrenzung von amtlicher und gewerblicher Verrichtung nach Art. 61 OR 
vgl. auch ausführlich GROSS, amtliche Verrichtung, S. 311 ff.; GROSS, amtliche 
Funktion, S. 235; GROSS, Staatshaftung, S. 113 ff.; GROSS/PRIBNOW, Nr. 14 ff.; 
MÜLLER, Handkommentar, N 13 ff. zu Art. 61 OR; ROBERTO, Nr. 17.01. 

41  Vgl. auch GROSS, amtliche Verrichtung, S. 311; GROSS, Staatshaftung, S. 113; 
JAAG, système général, S. 24 f.; MANFRINI, S. 209; MAYHALL, S. 211; MÜLLER, 
Handkommentar, N 1 zu Art. 61 OR; SUTTER, Staatshaftung, S. 33 f.; SUTTER, 
Naturgefahren, S. 184; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 61; WICH-

TERMANN, Nr. 11 und Fn. 13; vgl. zum Verhältnis zwischen eidgenössischem und 
kantonalem Haftungsrecht auch JAAG/RÜSSLI, Nr. 3107 ff.; WICHTERMANN, 
Nr. 14 ff.; vgl. auch Urteil des BGer 4A_132/2014 vom 2. Juni 2014, E. 2.1 f. 

42  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 3; JAAG, système général, S. 26; JAAG, Bundesverwal-
tungsrecht, Nr. 44 ff.; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3102 ff.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 zu § 61; WICHTERMANN, Nr. 2, 9 und 48 f.; 
vgl. noch zur Situation Mitte des 20. Jahrhunderts KAUFMANN, S. 201a ff., ins-
bes. S. 293a ff. 
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meisten Normen um Kausalhaftungen, da keinerlei Verschulden des Beamten 
vorausgesetzt werde.43 Diese Aussage darf nicht unbedacht übernommen wer-
den. Denn auch wenn die Staatshaftungsnormen meistens nicht voraussetzen, 
dass ein Verhalten dem handelnden Beamten persönlich vorwerfbar ist, muss 
der Geschädigte doch zumeist nachweisen, dass letzterer objektiv unsorgfältig 
gehandelt hat.44 Obwohl das Bundesgericht wiederholt feststellt, die Verletzung 
eines absoluten Rechts sei per se unrechtmässig (Erfolgsunrecht),45 bejaht es die 
Widerrechtlichkeit zumindest bei finalen Schädigungen nämlich dennoch nur, 
wenn die Handlung beispielsweise nicht aufgrund einer rechtmässigen Aus-
übung hoheitlicher Gewalt gerechtfertigt werden kann � folglich der Beamte die 
erforderliche Sorgfalt nicht aufgewendet hat.46 Entsprechend sind die Staatshaf-
tungsnormen im Ergebnis für den Schädiger in vielen Fällen nicht strenger als 
Art. 41 OR, weshalb deren Bezeichnung als Kausalhaftung unzutreffend ist.47 

Selbst bei Ausführung einer amtlichen Tätigkeit sind nicht immer die allgemei-
nen öffentlich-rechtlichen Erlasse einschlägig, richtet sich die Haftung doch «bei 
Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, 
[�]!nach!jenen!besonderen!Bestimmungen».

48  

Den allgemeinen Haftungserlassen vorbehalten sind damit zum einen spezialge-
setzliche Haftungsnormen.49 Die Polizeierlasse enthalten nur punktuell spezifi-
sche Bestimmungen zu Verantwortlichkeitsfragen, so etwa zum Schadenersatz 

                                                 
43  Vgl. GROSS, Vergleich, S. 76; GYGI, Widerrechtlichkeit, S. 417; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2232; MEYER, S. 718; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 zu § 61. 
44  WERRO, Staatshaftung, S. 130 und 142; WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, 

S. 350; vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 51; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5, welche vor-
schlagen, von einer Widerrechtlichkeitshaftung anstelle einer Kausalhaftung zu 
sprechen. 

45  BGE 123 II 577 ff. (581 ff.), E. 4c ff. m.w.H. 
46  WERRO, Staatshaftung, S. 131 mit Verweis auf BGE 120 Ib 411 ff.; vgl. auch 

GROSS, Staatshaftung, S. 171; GROSS/PRIBNOW, Nr. 50 f.; PRIBNOW/GROSS, 
Nr. 3.5. 

47  GROSS/PRIBNOW, Nr. 51; WERRO, Staatshaftung, S. 131 und 142; WICHTER-

MANN, Nr. 88. 
48  Art. 3 Abs. 2 BV; vgl. auch etwa § 1 Abs. 3 HG AG; Art. 4 HG NE; § 5 Abs. 1 

HG ZH. 
49  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2221 f. und 2282 ff.; MAYHALL, S. 210; SUT-

TER, Staatshaftung, S. 31; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 21 zu § 61; WER-

RO, Staatshaftung, S. 127; WICHTERMANN, Nr. 42 ff.; vgl. auch BGE 139 III 
110 ff. (113), E. 2.2.2; Urteil des BGer 4A_397/2012 vom 11. Januar 2013, 
E. 2.1. 
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bei Hilfeleistung Dritter50 oder bei rechtmässiger Schädigung51, und verweisen 
teilweise gar auf das Haftungsgesetz zurück.52 Für das sicherheitspolizeiliche 
Handeln können aber insbesondere gewisse spezialgesetzliche Gefährdungshaf-
tungen wie die Haftung des Halters eines Motorfahrzeugs53 oder die Haftung aus 
Sprengstoffgesetz54 einschlägig sein. Des Weiteren ist etwa die Haftung für 
Schädigungen der Armee speziell geregelt.55  

Zum andern sind den allgemeinen Haftungserlassen auch gewisse zivilrechtli-
che Haftungsnormen vorbehalten.56 So können die Polizei oder die anderen Si-
cherheitsbehörden etwa als Werkeigentümer nach Art. 58 OR, als Tierhalter 
nach Art. 56 OR oder als Grundeigentümer nach Art. 679 ZGB ins Recht gefasst 
werden. 

2. Unterschiedliche!Akteure!in!unterschiedlichen!!!!
Rollen 

Diese unterschiedlichen Haftungsgrundlagen machen die Haftung für sicher-
heitspolizeiliche Realakte bereits relativ kompliziert.57 Hinzu gesellen sich wei-
tere erschwerende Umstände:  

Zum Ersten kann der Staat in unterschiedlichsten Positionen in einen Scha-
densfall verwickelt sein.58 Er kann z.B. Eigentümer eines Werks sein, das einen 
Mangel aufweist oder Halter eines Polizeihundes, der bei einem Eingriff eine 
Person beisst. Seine Beamten können bei einem konkreten Einsatz zur Gefah-
renabwehr durch ihr Tun Sachen beschädigen oder durch Nichtbeachten einer 

                                                 
50  Vgl. etwa § 56 Abs. 2 PolG AG; Art. 25 PolG AI; § 70 PolG BS; Art. 39 Abs. 2 

PolG GL; Art. 36 Abs. 2 PolG GR; § 57 PolG ZH. 
51  Vgl. etwa Art. 57 Abs. 3 PolG BE; § 69 Abs. 2-4 PolG BS; § 56 PolG ZH. 
52  Vgl. etwa § 69 PolG BS; Art. 39 Abs. 1 PolG GL; Art. 63 PolG NW; § 55 

PolG ZH sowie Art. 31 VG; vgl. auch MANFRINI, S. 209; SUTTER, Staatshaftung, 
S. 30 f. 

53  Art. 58 ff. SVG; vgl. Kap. 3/2/III/4/B. 
54  Art. 27 SprstG; vgl. Kap. 3/2/III/4/E. 
55  Art. 135 ff. MG; vgl. auch JAAG, système général, S. 25; vgl. Kap. 3/2/III/4/F. 
56  FAJNOR, S. 3 f.; GROSS, Vergleich, insbes. S. 506 f. und 513 f.; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2273 ff.; JAAG, système général, S. 24 f.; MAYHALL, 
S. 210; MÜLLER, Handkommentar, N 20 zu Art. 61 OR; PRIBNOW/GROSS, 
Nr. 3.8; SUTTER, Staatshaftung, S. 31; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu 
§ 61; WERRO, Staatshaftung, S. 127; WICHTERMANN, Nr. 42 ff.; vgl. auch 
BGE 139 III 110 ff. (113), E. 2.2.2; vgl. Kap. 3/2/III/3. 

57  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 61. 
58  Vgl. auch SUTTER, Staatshaftung, S. 31 f. 
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Schutzpflicht � z.B. zur Abwehr von Naturgefahren oder Intervention bei häus-
licher Gewalt � für einen Personenschaden mitverantwortlich sein.  

Zum Zweiten können Organe sämtlicher föderativer Ebenen durch sicher-
heitspolizeiliche Realakte, allenfalls gar gemeinsam, Schaden verursachen:59 So 
kann etwa der Mangel eines Werks im Eigentum einer Gemeinde den Einsatz 
kantonaler Polizeikräfte sowie den subsidiären Assistenzdienst der Armee ver-
langen, welcher wiederum zu einem Schaden führt. Dabei stützt sich die Staats-
haftung auf Bundesrecht, sofern der handelnde Beamte unmittelbar eine Bun-
desaufgabe zu erfüllen hatte, beispielsweise zum Schutz eigener Organe, Behör-
den, Institutionen und Gebäude des Bundes tätig wurde.60 Das gilt auch, wenn 
die Aufgabe einem Kanton als Konzessionär des Bundes übertragen wurde, also 
ein kantonaler Angestellter gehandelt hat.61  

Kantonales Haftungsrecht gelangt hingegen zur Anwendung, wenn entweder 
ein kantonaler oder kommunaler sicherheitspolizeilicher Auftrag ausgeführt 
wird oder wenn die Kantone Bundesrecht zu vollziehen haben.62 Da die Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit ursprünglich eine Aufgabe ist, welche primär 
dem Kompetenzbereich der Kantone zugeordnet wird,63 wird wohl bei den meis-
ten Schädigungen durch sicherheitspolizeiliche Realakte primär kantonales 
Recht oder dann zivilrechtliche bzw. spezialgesetzliche Bestimmungen zur An-
wendung gelangen. In jedem Fall ist aber vorgängig genau zu prüfen, im Rah-
men was für einer Aufgabe der Beamte gehandelt hat und welcher föderativen 
Ebene diese zuzuschreiben ist. Hierzu kann auf das entsprechende Kapitel im 
ersten Teil dieser Arbeit verwiesen werden.64  

Zum Dritten ist in letzter Zeit vermehrt die Tendenz zu beobachten, auch gewis-
se sicherheitspolizeiliche Aufträge anderen Organen der Verwaltung oder gar 
                                                 
59  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2219; SUTTER, Staatshaftung, S. 32; WERRO, 

Staatshaftung, S. 128; zur Aufgabenverteilung im föderativen Staatsaufbau 
vgl. Kap. 1/2/IV. 

60  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2219; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 
Nr. 38 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 15 zu § 61; zu den sicherheitspoli-
zeilichen Bundesaufgaben vgl. Kap. 1/2/IV/2. 

61  GROSS, amtliche Verrichtung, S. 315 m.w.H.; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3109; vgl. auch 
Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, E. 3.2.1. 

62  BGE 106 Ib 273 ff. (274 f.), E. 2a; vgl. auch Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 
17. Januar 2008, E. 3.2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2219; JAAG, système 
général, S. 26; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 41 ff.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 61; zum Föderalismus im Staatshaftungsrecht 
vgl. auch WICHTERMANN, Nr. 14. 

63  Anstelle vieler HENSLER, Sicherheitsarchitektur, S. 76; vgl. ausführlich 
Kap. 1/2/IV/1 und 1/2/IV/3/A. 

64  Kap. 1/2/IV. 
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Privaten zu übertragen.65 Vor allem der zweite Fall bietet (nicht nur) aus haf-
tungsrechtlicher Sicht besondere Schwierigkeiten.66 Die Haftungserlasse sehen 
bei Auslagerung regelmässig abweichende Haftungsbestimmungen vor.67 Selbst 
wenn diese den Staat nicht als Haftungssubjekt vorsehen, kann sich die Frage 
stellen, ob er seine Pflicht zur sorgfältigen Auswahl oder Aufsicht des Aufga-
benträgers verletzt hat und dadurch haftbar wird.68  

3. Erschwerter!Zugang!zur!Staatshaftung 

Aufgrund der unterschiedlichen anwendbaren Haftungsgrundlagen, den ver-
schiedenen sicherheitspolizeilichen Akteuren auf mehreren föderativen Ebenen 
und deren vielgestaltigen Positionen präsentiert sich das Haftungssystem für si-
cherheitspolizeiliche Realakte auf den ersten Blick als sehr kompliziert.69 Diese 
Zersplitterung erscheint vor allem mit Blick auf das Gleichheitsgebot bedenk-
lich.70  

Bereits die Prüfung, welche Ansprüche bei welcher Behörde geltend gemacht 
werden können, wird sich in vielen Fällen als anspruchsvoll erweisen.71 Als ers-
te Frage wird nämlich jeweils zu klären sein, in wessen Zuständigkeitsbereich 
eine Aufgabe und damit verbundene (unterlassene) Handlung steht, was ange-
sichts der unübersichtlichen Kompetenzverteilung im sicherheitspolizeilichen 
Bereich bereits mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte.72 Erst an-
schliessend kann der anwendbare Haftungserlass bestimmt werden.73 Erschwe-
rend kommt hinzu, dass oft auch unterschiedliche Verfahren zur Anwendung 
kommen, die vereinzelt eingeschränkt sind.74  

Angesichts der teilweise kurzen Fristen zum Einreichen der Begehren75 er-
scheint die Möglichkeit für die Betroffenen, auf dem Weg der Staatshaftung zu 
Rechtsschutz zu gelangen, als erheblich beeinträchtigt. Um überprüfen zu 
können, ob dieser Anschein tatsächlich stimmt, sollen in den folgenden Kapiteln 

                                                 
65  Vgl. Kap. 1/2/IV/4/E und 1/3/VI; vgl. auch JAAG, système général, S. 26. 
66  SUTTER, Staatshaftung, S. 32; vgl. hierzu auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1595. 
67  Vgl. Kap. 3/2/III/2/D zur Regelung im VG, Kap. 3/2/IV/3/E zu den Regelungen 

in den Kantonen. 
68  SUTTER, Staatshaftung, S. 32. 
69  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 61. 
70  Vgl. auch ROBERTO, Nr. 17.02; WERRO, Staatshaftung, S. 126 f. 
71  SUTTER, Staatshaftung, S. 33. 
72  Vgl. SUTTER, Naturgefahren, S. 184 und Kap. 1/2/IV, insbes. Kap. 1/2/IV/C und 

1/2/V. 
73  SUTTER, Naturgefahren, S. 184; vgl. hierzu auch WICHTERMANN, Nr. 46. 
74  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1599; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 60. 
75  Vgl. etwa Art. 20 Abs. 1 VG. 
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einerseits die Grundlagen der Haftung für sicherheitspolizeiliche Realakte (Kap. 
3/2/III-V) und andererseits deren wichtigste Voraussetzungen (Kap. 3/3) detail-
liert dargelegt werden. Die dadurch erlangten Erkenntnisse werden analysiert 
und beurteilt, inwieweit das aktuelle Haftungssystem befriedigt oder allenfalls 
doch mangelhaft ist und inwiefern eine einheitliche Lösung sinnvoll und denk-
bar wäre (Kap. 3/4). 

III. Rechtsgrundlagen!auf!Bundesebene 

1. Bundesverfassung 

Die Bundesverfassung spricht sich in Art. 146 BV zur Staatshaftung aus. Da-
nach!haftet!«der!Bund! [�]!für!Schäden,!die! seine!Organe! in!Ausübung!amtli-
cher Tätigkeiten widerrechtlich verursachen». Der Anwendungsbereich dieser 
Norm beschränkt sich auf Beamte des Bundes.76 Selbst wenn kantonale Organe 
(selbständig) Bundesrecht vollziehen und dabei Schaden verursachen, wird dies 
grds. nicht von Art. 146 BV erfasst.77 Allerdings enthalten Bundesgesetze, so 
etwa das ZAG, teilweise Haftungsbestimmungen für Schädigungen durch kan-
tonale Organe, wenn letztere «unmittelbar im Auftrag oder unter Leitung der 
Bundesbehörden tätig gewesen sind».78 Grundsätzlich sind die Kantone aber 
beim Erlass der Haftungsbestimmungen für ihren Zuständigkeitsbereich auto-
nom.79  

Art. 146 BV setzt gewisse Mindeststandards, welche durch den Gesetzgeber 
nicht unterschritten werden dürfen.80 Dieser darf die Staatshaftung allerdings zu 
Gunsten des Geschädigten ausweiten, beispielsweise neben Schadenersatz- auch 
Genugtuungsansprüche vorsehen81 oder eine Entschädigungspflicht für eigent-
lich rechtmässiges Handeln normieren82.  

                                                 
76  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1601; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 61; 

vgl. auch JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 38 und JAAG, Revision, S. 21 zur 
Kompetenz des Bundes, die Staatshaftung lediglich auf Bundesebene zu regeln. 

77  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1601 Fn. 2841; entsprechend kommt in der Regel auch 
nicht Art. 3 oder 19 VG, sondern das eigene Haftungsrecht der Kantone zur An-
wendung (JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 216). 

78  Art. 31 Abs. 1 lit. b ZAG; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1601. 
79  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1601. 
80  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1600; RYTER, Nr. 29.3; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 61. 
81  Vgl. Art. 6 VG und TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 61. 
82  Vgl. Art. 23 Abs. 3 EpG zur Haftung bei Impfschäden und MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 1600. 
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Als Minimalanforderung ist vorgeschrieben, dass es sich zum einen um eine 
ausschliessliche Staatshaftung handeln muss, dass also gegenüber dem Geschä-
digten direkt der Bund, nicht aber der handelnde Beamte verantwortlich ist.83 
Dies ist im sicherheitspolizeilichen Bereich in besonderer Weise gerechtfertigt: 
Angestellte der Sicherheitsbehörden, so etwa Polizistinnen und Polizisten, wer-
den im Rahmen ihrer Tätigkeit besonderen Gefahren ausgesetzt: Einerseits ist 
deren Risiko, selbst zu verunfallen, erhöht, andererseits müssen sie bei ihrer 
dienstlichen Verrichtung immer wieder Handlungen vornehmen, welche speziell 
geeignet sind, Dritten Schaden und somit Haftungsfolgen zu bewirken.84  

Als Minimalanforderung soll es sich gemäss Art. 146 BV bei der Haftung des 
Bundes zum andern um eine kausale Haftung handeln, also grds. kein Ver-
schulden vorausgesetzt sein.85 Haftungsvoraussetzungen sind vielmehr das Vor-
liegen eines Schadens, der kausal durch eine amtliche Tätigkeit verursacht wird, 
welche als widerrechtlich zu qualifizieren ist.86 Für private Tätigkeiten haftet der 
Bund nicht,87 die Haftung für zivilrechtliche Tätigkeiten richtet sich nach dem 
allgemeinen Haftpflichtrecht.88 Die genaue Ausgestaltung dieser grundlegenden 
Staatshaftungsvoraussetzungen ist durch den Gesetzgeber vorzunehmen.89 Der 
wichtigste Erlass ist dabei das Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes, das im 
nächsten Kapitel dargestellt wird. 

2. Verantwortlichkeitsgesetz!des!Bundes 

A) Geltungsbereich!des!VG 

a) Persönlicher Geltungsbereich 

Das Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes regelt in persönlicher Hinsicht die 
Haftung der «Personen, denen die Ausübung eines öffentlichen Amtes des 
Bundes übertragen ist».90 Dazu zählen neben Mitgliedern des Bundesrats91 und 

                                                 
83  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 44; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1602; RYTER, 

Nr. 29.20 ff.; SUTTER, Naturgefahren, S. 184; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 16 zu § 61. 

84  Vgl. auch GEISSELER, S. 26. 
85  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 61. 
86  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1602. 
87  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 16 zu § 61. 
88  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1603; SUTTER, Naturgefahren, S. 184. 
89  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 17; MAYHALL, S. 210; MOHLER, Polizei-

recht, Nr. 1602. 
90  Art. 1 Abs. 1 VG; vgl. auch HUNOLD, Nr. 23; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 2 zu § 61. 
91  Art. 1 Abs. 1 lit. b VG; vgl. hierzu etwa JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 
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der eidgenössischen Gerichte92 auch etwa «die Beamten und übrigen Arbeits-
kräfte des Bundes»93, wie beispielsweise die Angehörigen des Nachrichten-
dienstes, des Bundesamts für Polizei, des Bundessicherheitsdienstes und des 
Grenzwachtkorps.  

Darüber hinaus erfasst das VG «alle anderen Personen, insoweit sie unmittelbar 
mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betraut sind».94 Darunter fallen 
sowohl Angestellte dezentraler Verwaltungsträger als teilweise auch private Un-
ternehmen, welchen etwa die Erfüllung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben 
übertragen wurde.95 Zu denken ist beispielsweise an Skyguide, eine Aktienge-
sellschaft des Schweizer Rechts, welche im Auftrag des Bundes unter anderem 
zur Sicherung des Luftraums tätig wird,96 oder an die Bahnpolizei des Bundes.97 
Der Bund haftet für deren schädigende Realakte allerdings nur subsidiär � also 
grds. nur, falls und inwieweit die Organisation selbst den Betrag nicht vollstän-
dig decken kann.98  

Vom persönlichen Geltungsbereich des VG «ausgenommen sind die Angehöri-
gen der Armee mit Bezug auf ihre militärische Stellung und ihre dienstlichen 
Pflichten».99 Ebenfalls nicht nach dem VG des Bundes, sondern nach kantonalen 
Verantwortlichkeitserlassen, richtet sich eine allfällige Staatshaftung bei schädi-
gendem Verhalten von Angestellten der Kantone oder Gemeinden, wenn diese 
nicht unmittelbar mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut sind, sondern 
letztere im Rahmen des Vollzugsföderalismus lediglich vollziehen.100 

  

                                                 
Nr. 68 ff. 

92  Art. 1 Abs. 1 lit. c VG. 
93  Art. 1 Abs. 1 lit. e VG; vgl. hierzu auch etwa JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 

Nr. 66 ff.; MAYHALL, S. 267 f. 
94  Art. 1 Abs. 1 lit. f VG; vgl. hierzu auch etwa MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1609 ff. 
95  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 62. 
96  Vgl. http://www.skyguide.ch/de/company/menschen-organ/, zuletzt besucht am 

30. März 2016. 
97  Vgl. JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 220; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1598. 
98  Art. 19 Abs. 1 lit. a VG; vgl. auch etwa GROSS/PRIBNOW, Nr. 23; HUNOLD, 

Nr. 24; JAAG, système général, S. 26; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 zu 
§ 62. 

99  Art. 1 Abs. 2 VG; vgl. auch etwa JAAG, système général, S. 29. 
100  BGE 106 Ib 273 ff. (275), E. 2a; Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 

2008, E. 3.2; vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 26; HUNOLD, Nr. 25 m.w.H.; JAAG, 
Bundesverwaltungsrecht, Nr. 41 ff.; KUHN, S. 112; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 18 zu § 61. 
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b) Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht gilt das Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes grds. für 
sämtliche amtliche Tätigkeit,101 wenn der Bund bzw. sein Angestellter also 
unmittelbar öffentliche Aufgaben erfüllt.102  

Von diesem grundsätzlichen Anwendungsbereich gibt es aber zahlreiche Aus-
nahmen.103 Die für diese Arbeit wichtigste ist der Vorbehalt der Haftpflichtbe-
stimmungen anderer Erlasse in Art. 3 Abs. 2 VG.104 Diese werden weiter unten 
genauer erläutert.105  

Des Weiteren ist der Bund vom Geltungsbereich des VG ausgenommen, soweit 
er nicht-hoheitlich, «als Subjekt des Zivilrechts auftritt» und sich zivilrechtli-
chen Handlungsformen wie Verträgen bedient � mit anderen Worten gewerblich 
handelt.106 Diesfalls haftet er nach den zivilrechtlichen Haftungsbestimmungen: 
Gemäss Art. 55 ZGB kann er dabei ebenfalls für seine Organe, gemäss Art. 55 
bzw. Art. 101 OR für seine übrigen Hilfspersonen haftbar gemacht werden, wo-
bei dem Geschädigten nur ein Anspruch gegenüber dem Staat, hingegen «kein 
Anspruch gegenüber dem fehlbaren Beamten zu» steht.107 Gewerbliches Han-
deln findet man überwiegend in der Leistungs- und Bedarfsverwaltung, hinge-
gen kaum im Rahmen sicherheitspolizeilicher Tätigkeit.108 

B) Staatshaftung!nach!VG!im!Aussenverhältnis 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

Im Anwendungsbereich des VG gilt im Aussenverhältnis, wie von der BV vor-
gegeben, eine ausschliessliche Staatshaftung.109 Ungeachtet dessen, ob ein 
                                                 
101  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 3 zu § 62. 
102  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 62. 
103  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 3 zu § 62; vgl. auch RYTER, Nr. 29.5 mit 

Verweis auf BGE 139 V 127 ff. (130 ff.), insbes. E. 3.2 und 3.3 ff. und Urteil des 
BGer 8C_510/2007 vom 3. Oktober 2008, E. 4.1.2. 

104  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 22; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1605; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 3 zu § 62; vgl. auch BGE 139 III 110 ff. 
(113), E. 2.2.2. 

105  Vgl. Kap. 3/2/III/3 und 4. 
106  Art. 11 Abs. 1 VG; vgl. auch MÜLLER, Handkommentar, N 7 zu Art. 61 OR; RY-

TER, Nr. 29.14; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 62. 
107  Art. 11 Abs. 2 VG; vgl. auch MÜLLER, Handkommentar, N 7 zu Art. 61 OR; RY-

TER, Nr. 29.14; SUTTER, Naturgefahren, S. 184; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 10 zu § 62. 

108  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 62. 
109  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 44 ff.; KUHN, S. 76 f.; PRIBNOW/GROSS, 

Nr. 3.18; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 zu § 62. 
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Schaden durch amtliche oder gewerbliche Tätigkeit verursacht wurde, haftet 
dem Geschädigten direkt also immer nur der Bund, nicht aber der handelnde 
Angestellte.110 

Zudem handelt es sich um eine Kausalhaftung, da grds. kein Verschulden des 
handelnden Beamten vorausgesetzt ist.111 Sein Verschulden wird allerdings bei 
Beurteilung einer Haftung im Innenverhältnis relevant, auf welche im nächsten 
Kapitel eigegangen wird.112 

Für die Haftung des Staates gegenüber dem Geschädigten, also das Aussenver-
hältnis, lassen sich Art. 3 Abs. 1 VG fünf Haftungsvoraussetzungen entneh-
men:113  

Zum Ersten muss ein Schaden vorliegen. Der Begriff des Schadens wird weiter 
unten für sämtliche Haftungsnormen kurz besprochen.114 An dieser Stelle sei 
einzig darauf hingewiesen, dass das VG zum einen in Art. 5 einzelne zu erset-
zende Schadensposten ausdrücklich normiert hat. Dazu gehören u.a. Heilungs- 
und Erwerbsausfallkosten im Falle der Verletzung, sowie Bestattungskosten und 
Versorgerschaden bei Tötung eines Menschen.115 Zum andern erfasst der Scha-
densbegriff des VG auch eine immaterielle Unbill. Unter den restriktiven Vo-
raussetzungen des Art. 6 VG kann diese durch eine Genugtuungszahlung kom-
pensiert werden.116  

Zum Zweiten erfordert die Staatshaftung nach VG im Aussenverhältnis einen 
adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der schädigenden Tätigkeit und 
dem Schaden. Auch dieser wird weiter unten genauer erläutert.117 Bereits im 
Voraus ist darauf hinzuweisen, dass Selbst- und Drittverschulden sowie höhere 
Gewalt den Kausalzusammenhang in seltenen Fällen zu durchbrechen vermö-
gen, sofern sie derart schwer wiegen, dass die eigentliche Schadensursache völ-
lig in den Hintergrund rückt.118 Ist ihre Wirkung hierfür zu schwach, kann «die 
zuständige Behörde die Ersatzpflicht [immerhin] ermässigen oder [gar] gänzlich 

                                                 
110  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 4 zu § 62. 
111  GROSS, Staatshaftung, S. 21 f.; RYTER, Nr. 29.32 m.w.H.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 62; kritisch WERRO, Staatshaftung, S. 130; vgl. 
zur Kritik insbes. Kap. 3/2/II/1 und 3/3/VI. 

112  Vgl. Kap. 3/2/III/2/C. 
113  Vgl. auch JAAG, système général, S. 27; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 f. 

zu § 62; Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, E. 4.1.1. 
114  Vgl. Kap. 3/3/III. 
115  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 zu § 62. 
116  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 zu § 62. 
117  Vgl. Kap. 3/3/V. 
118  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 457 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 zu 

§ 62. 
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von ihr entbinden», sofern «der Geschädigte in die schädigende Handlung ein-
gewilligt» hat oder «Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung 
oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt» haben.119 

Zum Dritten muss ein «Beamter» gehandelt haben, damit eine Staatshaftung 
nach Art. 3 Abs. 1 VG in Frage kommt.120 Dieser Begriff ist sehr weit zu verste-
hen und umfasst grds. sämtliche Personen, welche eine staatliche Aufgabe erfül-
len.121 Das VG nimmt also nicht auf einen dienstrechtlichen, sondern auf einen 
funktionalen Beamtenbegriff Bezug.122 Für den genau erfassten Personenkreis 
kann auf die Ausführungen zum persönlichen Geltungsbereich123 sowie die ab-
schliessende Liste in Art. 1 Abs. 1 VG124 verwiesen werden. 

Vierte Voraussetzung ist, dass der Beamte «in Ausübung amtlicher Tätigkeit» 
gehandelt hat, dass also zwischen seinem Aufgabenbereich und der schädigen-
den Tätigkeit ein funktionaler Zusammenhang besteht.125 Auch diesbezüglich 
kann auf die folgenden Erläuterungen verwiesen werden.126 

Schliesslich muss der Schaden durch den Beamten widerrechtlich verursacht 
worden sein.127 Mit dieser Haftungsvoraussetzung sind nach wie vor die meisten 
Schwierigkeiten verbunden. In dieser Arbeit wird sie ebenfalls eingehende Aus-
führungen erfordern und sich als zentrales Kriterium erweisen.128 

b) Verjährung und Verfahren 

«Die!Haftung!des!Bundes![�]!erlischt,!wenn!der!Geschädigte!sein!Begehren!auf!

Schadenersatz oder Genugtuung nicht innert eines Jahres seit Kenntnis des 
Schadens einreicht, auf alle Fälle nach zehn Jahren seit dem Tage der schädi-
genden Handlung des Beamten.»129  

«Das Begehren ist dem Eidgenössischen Finanzdepartement [schriftlich und be-
gründet] einzureichen.»130 «Das Eidgenössische Finanzdepartement leitet die 

                                                 
119  Art. 4 VG. 
120  Vgl. FELLER, S. 137 f.; GROSS, Vergleich, S. 153 f. 
121  GROSS/PRIBNOW, Nr. 23; HUNOLD, Nr. 23; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 

zu § 62; vgl. auch JAAG/RÜSSLI, Nr. 3114 zum HG ZH. 
122  Kap. 3/2/III/2/A/a. 
123  JAAG, système général, S. 29. 
124  JAAG, système général, S. 29. 
125  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 62. 
126  Vgl. Kap. 3/3/II/2. 
127  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 26 ff. zu § 62. 
128  Vgl. Kap. 3/3/IV. 
129  Art. 20 Abs. 1 VG; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 23 f.; KUHN, S. 166 ff.; 

PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.22. 
130  Art. 20 Abs. 2 VG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 VzVG; vgl. auch JAAG, système général, 
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Begehren an die zur Anerkennung oder Bestreitung zuständige Stelle weiter, 
soweit es nicht selbst zuständig ist.»131  

Die zuständige Behörde erlässt eine Verfügung, welche durch eine Beschwerde 
ans Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kann.132 Dessen Entscheid 
unterliegt unter Umständen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten ans Bundesgericht.133 

C) Staatshaftung!nach!VG!im!Innenverhältnis 

Die ausschliessliche Staatshaftung nach VG schliesst nicht aus, dass der han-
delnde Beamte im Innenverhältnis durch den Bund belangt werden kann.134  

Zum einen ist es denkbar, dass der Beamte dem Bund durch sein Handeln direkt 
Schaden zufügt,135 ein Polizist auf einer Kontrollfahrt beispielsweise das Dienst-
fahrzeug beschädigt. Diesfalls haftet er, sofern er vorsätzlich oder grobfahrlässig 
eine Dienstpflicht verletzt hat.136 «Der!Schadenersatzanspruch!des!Bundes![�]!
verjährt innert eines Jahres, nachdem die zur Geltendmachung des Anspruches 
zuständige Dienststelle oder Behörde vom Schaden Kenntnis erhalten hat, jeden-
falls in fünf Jahren seit dem Tage der schädigenden Handlung des Beamten.»137 

Zum andern kann der Staat auch indirekt durch seinen Beamten geschädigt 
werden, indem er für den Schaden ersatzpflichtig wird, welcher letzterer einem 
Dritten zugefügt hat.138 Der Regress ist dabei wiederum als Verschuldenshaf-
tung ausgestaltet, die Vorsatz oder Grobfahrlässigkeit verlangt, und bleibt selbst 
nach Auflösung des Dienstverhältnisses noch möglich.139 «Der Rückgriffsan-

                                                 
S. 37 f.; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 199; MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 1643. 

131  Art. 1 Abs. 2 VzVG; vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1643 ff. 
132  Art. 10 Abs. 1 VG i.V.m. Art. 2 Abs. 3 VzVG; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, 

S. 23; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2301; JAAG, système général, S. 37 f.; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1646; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 49 zu § 62; 
vgl. etwa Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, insbes. E. 1.1. 

133  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2301; JAAG, système général, S. 37 f.; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 1646; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.23; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 49 zu § 62. 
134  GROSS, Staatshaftung, S. 23; JAAG, système général, S. 36; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 und 7 zu § 62. 
135  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 zu § 62; hierzu auch KUHN, S. 158 ff. 
136  Art. 8 VG; vgl. auch JAAG, système général, S. 36; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.20; 

zum Verschulden vgl. Kap. 3/3/VI. 
137  Art. 23 Abs. 1 VG. 
138  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 5 zu § 62; hierzu auch KUHN, S. 156 ff. 
139  Art. 7 VG; hierzu auch etwa GUCKELBERGER, S. 184; HÄFE-
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spruch!des!Bundes! [�]!verjährt! innert!eines!Jahres!seit!der!Anerkennung oder 
der rechtskräftigen Feststellung der Schadenersatzpflicht des Bundes, auf alle 
Fälle nach zehn Jahren seit dem Tage der schädigenden Handlung des Beam-
ten.»140 

Sowohl bei direkter als auch bei indirekter Schädigung des Bundes sind auf sei-
ne Ansprüche «die Bestimmungen des Obligationenrechts über die Entstehung 
von Obligationen durch unerlaubte Handlungen entsprechend anwendbar».141 
«Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beam-
ten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichti-
gen.»142 Sowohl über diesen Rückgriff als auch über einen Anspruch aufgrund 
direkter Schädigung muss die zuständige Behörde eine Verfügung erlassen, wo-
gegen dem handelnden Beamten die üblichen Rechtsmittel zustehen, die er auch 
gegen andere personalrechtliche Verfügungen ergreifen könnte.143 

Anzumerken bleibt, dass sich in Staatshaftungsfällen das Innenverhältnis, insbe-
sondere die Frage nach einem Regress des Bundes auf den Schadensverursacher, 
auch dann nach dem VG richtet, wenn diesem im Aussenverhältnis eine speziel-
le Haftungsnorm, beispielsweise Art. 58 SVG, vorgeht.144 

D) Staatshaftung!nach!VG!bei!Auslagerung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeilicher!Aufgaben 

Zwar erfasst der persönliche Geltungsbereich des VG sämtliche «Personen, in-
soweit sie unmittelbar mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betraut 
sind», also auch etwa Angestellte dezentraler Verwaltungsträger und teilweise 
privater Unternehmen, welchen beispielsweise die Erfüllung von sicherheitspo-
lizeilichen Aufgaben übertragen wurde.145 Fügen sie allerdings einem Dritten 
oder dem Bund in Ausübung dieser öffentlichrechtlichen Aufgabe Schaden zu, 
so ist deren Haftung bzw. die Haftung des Staates speziell geregelt:  

«Für den einem Dritten zugefügten Schaden haftet [primär] die Organisation 
[�]. Soweit [diese] die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haf-
tet der Bund dem Geschädigten für den ungedeckten Betrag», wobei sowohl der 

                                                 
LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2318 ff.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1658. 

140  Art. 21 VG. 
141  Art. 9 Abs. 1 VG. 
142  Art. 3 Abs. 4 VG. 
143  Art. 10 Abs. 1 VG; JAAG, système général, S. 39 f.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 57 f. zu § 62. 
144  Vgl. Entscheid des Bernischen Appellationshofes vom 23. Mai 1978, E. 2 (ZBJV 

1979, S. 369 ff., S. 371). 
145  Art. 1 Abs. 1 lit. f VG; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 62. 
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Bund als auch die Organisation auf den handelnden Angestellten Regress neh-
men können.146 Wurde dem Bund Schaden zugefügt, so «haften primär die fehl-
baren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation».147 Der Bund ist 
in dieser Situation also privilegiert, haftet er doch im Sinne einer Ausfallhaf-
tung nur subsidiär für einen allenfalls ungedeckten Betrag.148  

Der Entscheid, welche privaten Organisationen unter diese Haftungsregelung 
von Art. 19 VG fallen, ist in Anbetracht der vielgestaltigen Arten der Auslage-
rung von sicherheitspolizeilichen Aufgaben oft delikat, ist es doch unter Um-
ständen schon schwierig zu bestimmen, inwiefern Private gemäss Art. 1 lit. f 
VG «unmittelbar mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Bundes betraut» 
sind.149 Auch ist in jedem Fall genau zu überprüfen, ob die Schädigung tatsäch-
lich in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, oder nicht eher im privaten Tätig-
keitsbereich erfolgte.150 Diese Zuordnung dürfte im sicherheitspolizeilichen Be-
reich letzten Endes aber weniger Probleme bereiten. Denn sofern sicherheitspo-
lizeiliche Akteure im Rahmen der Gefahrenabwehr oder anderer Aufgaben han-
deln, die sie im Auftrag des Gesetzgebers zu erfüllen haben, üben sie eine amtli-
che Tätigkeit aus und es kommt folglich Staatshaftungsrecht zur Anwendung.151 
Dies gilt auch im Fall einer Auslagerung an Private.152 

                                                 
146  Art. 19 Abs. 1 lit. a VG; vgl. auch JAAG, système général, S. 26; JAAG, Bundes-

verwaltungsrecht, Nr. 202 und 231 ff.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1613; 
PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.19. 

147  Art. 19 Abs. 1 lit. b VG; vgl. auch JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 236 ff. 
148  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 22 f.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 20 

zu § 62. 
149  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 204 ff.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1615; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 62. 
150  GROSS, Staatshaftung, S. 23; GROSS/PRIBNOW, Nr. 341. 
151  BREHM, N 19 zu Art. 61 OR mit Verweis auf BGE 92 I 516 ff. (522), E. 1; 

GROSS, Staatshaftung, S. 115 m.w.H.; GROSS/PRIBNOW, Nr. 342; JAAG, Bundes-
verwaltungsrecht, Nr. 89; KUHN, S. 76; MÜLLER, Handkommentar, N 13 ff. zu 
Art. 61 OR; RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 157 ff.; SUTTER, Naturgefahren, 
S. 184; zur Abgrenzung von amtlicher und gewerblicher Verrichtung nach 
Art. 61 OR vgl. auch ausführlich GROSS, amtliche Verrichtung, S. 311 ff.; GROSS, 
amtliche Funktion, S. 235; GROSS, Staatshaftung, S. 113 ff.; GROSS/PRIBNOW, 
Nr. 14 ff.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.15; vgl. für eine analoge Argumentation im 
Baubereich HÄNNI/MAHAIN, S. 147 und SOBOTICH, S. 95, wonach die Aufsicht 
über das Bauen eine Staatsaufgabe darstellt und somit diesbezüglich grds. Staats-
haftungsrecht anwendbar ist. 

152  SUTTER, Staatshaftung, S. 36; vgl. auch GROSS, amtliche Verrichtung, S. 316; 
RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 160; vgl. auch SCHWEIZER, SGK, N 46 zu 
Art. 35 BV zur Grundrechtsbindung; vgl. hierzu auch Kap. 1/3/VI. 
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Die Ausfallhaftung des Staates gegenüber dem Geschädigten wird im Bereich 
des Einsatzes von privaten Sicherheitsunternehmen für Schutzaufgaben des 
Bundes mit deren Pflicht ergänzt, eine Haftpflichtversicherung mit einer dem 
Risiko entsprechenden Deckungssumme abzuschliessen.153 

Nicht als Organisationen im Sinne von Art. 19 VG gelten grds. Kantone und 
Gemeinden, etwa deren Polizeikorps, selbst wenn sie Bundesrecht vollziehen 
und dabei Schaden verursachen. Diese Fälle werden in der Regel von deren ei-
genem Haftungsrecht erfasst.154 Etwas anderes gilt nur, wenn diese Aufgabener-
füllung nicht zum gewöhnlichen, gesetzmässigen Tätigkeitsbereich der Kantone 
oder Gemeinden gehört, sondern ihnen durch den Bund ähnlich einem Privaten 
speziell übertragen wurde.155 

Für Verjährungs- und Verfahrensfragen kann auf das Kapitel zur Staatshaftung 
nach VG im Aussenverhältnis verwiesen werden.156 

3. Zivilrechtliche!Haftungsnormen 

A) Einleitung 

Gemäss Bundesgericht sind sowohl die Tierhalter- und Werkeigentümerhaf-
tung nach Art. 56 bzw. 58 OR als auch die Grundeigentümerhaftung nach 
Art. 679 ZGB Sonderbestimmungen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VG, welche der 
allgemeinen Staatshaftung als lex specialis grundsätzlich vorgehen. Dies unab-
hängig davon, ob die Halter-, Werkeigentümer- oder Grundeigentümereigen-
schaft des Gemeinwesens als Ausfluss hoheitlicher oder privatrechtlicher Be-
fugnisse erscheint und ob die schädigende Handlung aus Sicht des öffentlichen 
oder privaten Rechts zu beurteilen ist.157 Zu diesem Grundsatz machen die Rich-

                                                 
153  Art. 4 Abs. 1 lit. f VES; vgl. auch SUTTER, Staatshaftung, S. 33. 
154  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 216; vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 1601 Fn. 2841. 
155  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 217. 
156  Vgl. Kap. 3/2/III/2/C/B; vgl. auch JAAG, système général, S. 38 f. 
157  BGE 139 III 110 ff. (113), E. 2.2.2; vgl. für die Tierhalterhaftung BGE 126 III 

14 ff. (16), E. 1a; 115 II 237 ff. (244 f.), E. 2c; für die Werkeigentümerhaftung 
BGE 129 III 65 ff. (66 f.), E. 1; 116 II 645 ff. (648 f.), E. 3; 116 II 645 ff. 
(647 f.), E. 2b; 98 II 40 ff. (42 f.), E. 1; 96 II 337 ff. (341), E. 2a; vgl. auch 
GROSS, Staatshaftung, S. 30; GROSS, Vergleich, insbes. S. 506 f. und 513 f.; HÄ-

FELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2273 ff.; IMBODEN/RHINOW, S. 712 und 721 ff.; 
JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 29 ff.; KAUFMANN, S. 287a f.; RYTER, 
Nr. 29.17; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 62; WERRO, responsabilité, 
Nr. 767 und 968; WICHTERMANN, Nr. 43. 
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ter gewisse Vorbehalte, welche in der Folge � bei Erläuterung der Haftungsvo-
raussetzungen � zu besprechen sind.  

B) Tierhalterhaftung 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

Gemäss Art. 56 Abs. 1 OR haftet grundsätzlich «für den von einem Tier ange-
richteten Schaden [�], wer dasselbe hält». Zentrale Haftungsvoraussetzung � 
neben einem Schaden, adäquaten Kausalzusammenhang und der Widerrecht-
lichkeit,158 welche weiter unten erläutert werden159 � ist demnach die Schadens-
verursachung durch ein Tier.160 Die Tierhalterhaftung qualifiziert sich somit 
als Kausalhaftung.161  

                                                 
158  Die ältere Lehre nannte noch (fast) übereinstimmend die Widerrechtlichkeit als 

Haftungsvoraussetzung der Tierhalterhaftung (vgl. KELLER/GABI/GABI, S. 180; 
OFTINGER/STARK, II/1, N 78 zu § 21; REY, Nr. 983; vgl. auch WERRO, OR-
Kommentar, N 4 zu Art. 56 OR; anders bereits DESCHENAUX/TERCIER, N 13 f. zu 
§ 11); neuere Beiträge nehmen hingegen auf deren Schutzbereich Bezug und ge-
hen davon aus, dass die Tierhalterhaftung nur absolut geschützte Rechtsgüter, 
nicht aber reine Vermögensinteressen schütze (vgl. FELLMANN/KOTTMANN, 
Nr. 870; MÜLLER, Handkommentar, N 3 ff. zu Art. 56 OR; ROBERTO, Nr. 13.02; 
SCHWENZER, Nr. 53.05; WERRO, responsabilité, Nr. 938); überzeugend ist in die-
sem Zusammenhang die Ansicht von ROBERTO, Nr. 13.02, wonach die Wider-
rechtlichkeit darin zu sehen ist, dass der Tierhalter seine Sorgfaltspflichten in Be-
zug auf Verwahrung und Beaufsichtigung des Tiers verletzt hat, was grds. vermu-
tet wird. 

159  Kap. 3/3/III-IV.  
160  DESCHENAUX/TERCIER, N 13 f. zu § 11; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 856; FI-

SCHER/BÖHME, N 11 und 20 ff. zu Art. 56 OR m.w.H.; ROBERTO, Nr. 13.02; 
WERRO, OR-Kommentar, N 5 zu Art. 56 OR. 

161  BGE 115 II 237 ff. (245), E. 2c; BREHM, N 31 zu Art. 56 OR; 
DESCHENAUX/TERCIER, N 6 zu § 11; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 821 m.w.H.; FI-

SCHER/BÖHME, N 3 zu Art. 56 OR m.w.H.; KELLER, S. 48; KELLER/GABI/GABI, 
S. 179; MÜLLER, Handkommentar, N 1 zu Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, 
N 3 zu § 21; REY, Nr. 979; WERRO, responsabilité, Nr. 932; WERRO, 
OR-Kommentar, N 1 zu Art. 56 OR; vgl. hingegen HONSELL/ISENRING/KESSLER, 
N 2 zu § 17, ROBERTO, Nr. 13.01 und SCHWENZER, Nr. 53.04, welche von einer 
eingeschränkten Verschuldenshaftung (bzw. einer Verschuldenshaftung mit ver-
muteter Verletzung einer Verhaltenspflicht) sprechen möchten; SCHLÜCHTER, 
S. 281 f., spricht hingegen von einer faktisch bestehenden Gefährdungshaftung, 
was abzulehnen ist, hat das Bundesgericht doch erst kürzlich eine Entlastung des 
Tierhalters bejaht und betont, dass die Tierhalterhaftung keine strenge Kausalhaf-
tung ist (Urteil des BGer 4A_321/2015 vom 6. Oktober 2015, insbes. E. 2.6).  
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b) Selbständige Aktion eines Tiers 

Als Tiere gelten «Lebewesen, die gehalten werden können».162 Das «Halten» 
beinhaltet eine gewisse Herrschaft, Kontrolle über das Tier, geht aber gleichzei-
tig auch mit dessen Pflege einher.163 Im sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbe-
reich ist in erster Linie der Einsatz von Hunden, früher noch von Pferden, vor-
stellbar. Dabei handelt es sich zweifellos um Tiere im Sinne von Art. 56 OR.164  

Gemäss Lehre und Rechtsprechung muss das schädigende Verhalten des Tiers 
eine «selbständige Aktion» sein, ein Handeln «aus eigenem tierischen An-
trieb», um eine Haftung dessen Halters begründen zu können.165 Es muss also 
ein typisch tierisches Verhalten den Schaden bewirken, bei einem Hund wäre 
dies etwa Kläffen, Beissen oder Überrennen einer Person.166  

Wirkt das Tier hingegen nur «als willenloses Werkzeug in der Hand des Men-
schen», so haftet nicht der Halter nach Art. 56 OR. Möglicherweise wird aber 
nach einer anderen Haftpflichtbestimmung167 die Person, welche das Tier als 
Werkzeug eingesetzt hat oder dann die Person, welche für letztere verantwort-
lich ist, entschädigungspflichtig.168 Eine Gegenausnahme gilt, falls die Person 

                                                 
162  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 856; FISCHER/BÖHME, N 15 zu Art. 56 OR m.w.H.; 

vgl. auch BREHM, N 5 zu Art. 56 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 20 zu § 11; 
KELLER/GABI/GABI, S. 180; MÜLLER, Handkommentar, N 4 zu Art. 56 OR; OF-

TINGER/STARK, II/1, N 69 zu § 21; REY, Nr. 999; ROBERTO, Nr. 13.08; WERRO, 
responsabilité, Nr. 951 ff.; WERRO, OR-Kommentar, N 11 zu Art. 56 OR. 

163  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 856; vgl. auch MÜLLER, Handkommentar, N 5 zu 
Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 69 zu § 21; REY, Nr. 999. 

164  Vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 859 ff. m.w.H.; KELLER, S. 184 f.; MÜLLER, 
Handkommentar, N 4 f. zu Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 11, 69 und 96 
zu § 21. 

165  BREHM, N 6 zu Art. 56 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 22 zu § 11; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 856 m.w.H.; FISCHER/BÖHME, N 18 zu Art. 56 OR 
m.w.H.; GROSS, Vergleich, S. 145 f.; KELLER, S. 181; KELLER/GABI/GABI, 
S. 180; MÜLLER, Handkommentar, N 6 zu Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, 
N 72 zu § 21; REY, Nr. 1001; ROBERTO, Nr. 13.09; WERRO, responsabilité, 
Nr. 954; WERRO, OR-Kommentar, N 12 zu Art. 56 OR; BGE 64 II 373 ff. (375), 
E. 1. 

166  HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 10 zu § 17; KELLER/GABI/GABI, S. 180; 
SCHWENZER, Nr. 53.09; vgl. auch OFTINGER/STARK, II/1, N 72 zu § 21; 
ROBERTO, Nr. 13.09. 

167  In Frage kommen etwa Art. 41, 55 OR und Art. 333 ZGB (vgl. OFTINGER/STARK, 
II/1, N 76 zu § 21). 

168  BGE 64 II 373 ff. (375), E. 1; vgl. auch DESCHENAUX/TERCIER, N 22 zu § 11; 
FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 863; KELLER/GABI/GABI, S. 180; MÜLLER, Hand-
kommentar, N 6 zu Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 74 und 76 zu § 21; 
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das Tier zwar beeinflusst, etwa einen Hund auf einen Dritten hetzt, seinem eige-
nen Willen und Antrieb aber noch Raum lässt: In einem solchen Fall ist die 
Tierhalterhaftung nach der hier vertretenen Meinung nicht ausgeschlossen.169  

c) Der Halter als Haftungssubjekt 

Wer nun Halter eines Tiers und damit Haftungssubjekt von Art. 56 OR ist, sagt 
das Gesetz nicht. Die Frage ist auch in Lehre und Rechtsprechung nach wie vor 
nicht abschliessend geklärt.170 Übereinstimmend wird bei dessen Bestimmung 
nicht in erster Linie auf rechtliche, sondern auf tatsächliche Kriterien abge-
stellt.171  

Der Halter wird zwar regelmässig Eigentümer und Besitzer des Tiers sein, dies 
ist aber nicht zwingend.172 Während sich das Bundesgericht in älteren Entschei-
den primär auf zwei Kriterien, nämlich den Nutzen und die tatsächliche Herr-
schaft am bzw. über das Tier stützt,173 stellt es in jüngeren Entscheiden das Be-
stehen eines Gewaltverhältnisses, einer faktischen Verfügungsgewalt in den 
Mittelpunkt.174 Nur wer tatsächlich die Herrschaft über ein Tier habe, könne 

                                                 
REY, Nr. 1004 f.; SCHWENZER, Nr. 53.10; WERRO, OR-Kommentar, N 12 zu 
Art. 56 OR. 

169  Vgl. auch BGE 64 II 373 ff. (375), E. 1; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 863; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 10 zu § 17; MÜLLER, Handkommentar, N 6 zu 
Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 74 zu § 21; WERRO, OR-Kommentar, N 12 
zu Art. 56 OR; a.M. FISCHER/BÖHME, N 19 zu Art. 56 OR m.w.H.; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 180; REY, Nr. 1005. 
170  Vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 823 ff. m.w.H.; MÜLLER, Handkommentar, N 8 

zu Art. 56 OR. 
171  BREHM, N 13 ff. zu Art. 56 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 15 ff. zu § 11; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 824; FISCHER/BÖHME, N 22 zu Art. 56 OR m.w.H.; 
GROSS, Vergleich, S. 89 f.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 4 zu § 17; KELLER, 
S. 182; KELLER/GABI/GABI, S. 181; MÜLLER, Handkommentar, N 11 ff. zu 
Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 23 ff., insbes. N 28 zu § 21; REY, 
Nr. 984 ff.; ROBERTO, Nr. 13.05; SCHWENZER, Nr. 53.06; WERRO, responsabilité, 
Nr. 940 f.; WERRO, OR-Kommentar, N 6 ff. zu Art. 56 OR. 

172  BREHM, N 14 zu Art. 56 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 17 zu § 11; FI-

SCHER/BÖHME, N 28 zu Art. 56 OR m.w.H.; KELLER, S. 182 f.; MÜLLER, Hand-
kommentar, N 11 f. zu Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 24 zu § 21; REY, 
Nr. 984; WERRO, OR-Kommentar, N 7 zu Art. 56 OR; a.M. KELLER/GABI/GABI, 
S. 181, wonach der Halter immer Besitzer ist (nicht aber zwingend Eigentümer), 
da nur der Besitzer Verfügungsgewalt haben kann (was gemäss ihnen massgebli-
ches Kriterium ist). 

173  BGE 64 II 373 ff. (375 f.), E. 2; 58 II 371 ff. (376), E. 2. 
174  BGE 110 II 136 ff. (138), E. 1a; 104 II 23 ff. (25), E. 2a. 
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auch Massnahmen ergreifen, um den besonderen Sorgfaltspflichten eines Hal-
ters nachzukommen.175  

Diese Rechtsprechung wird in der Lehre teils stark kritisiert.176 Zu Recht wird 
zum einen auf das Wesen der Kausalhaftungen hingewiesen, bei welchen den 
persönlichen Verhältnissen des möglicherweise Haftpflichtigen kaum Bedeu-
tung beigemessen wird, und zum andern mit dem Zweck von Art. 56 OR argu-
mentiert, wonach entscheidend ist, wem der Nutzen am Tier zukommt.177 Ent-
sprechend sind für die Bestimmung des Halters das Interesse und der Nutzen am 
Tier � ideell oder wirtschaftlich � zentrale Kriterien.178  

Fehlt der Person, welche die Herrschaft über ein Tier hat, ein solch spezifisches 
eigenes Interesse, so ist sie als Hilfsperson zu betrachten, für deren Verhalten 
der Halter ebenfalls haftbar ist.179 Zu den Hilfspersonen zählen insbesondere 
Angestellte des Tierhalters, welche sich um das Tier kümmern.180  

Es ist auch denkbar, dass mehrere Personen ein nahezu gleich starkes Interesse 
an einem Tier haben, wobei dies beim einen eher ideeller, beim andern eher 
wirtschaftlicher Art sein kann. In dieser Konstellation sind grds. alle Halter des 
Tiers und haften dem Geschädigten solidarisch.181 

In Bezug auf den sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich ist zuerst noch ein-
mal zu betonen, dass auch Gemeinwesen Haftungssubjekt von Art. 56 OR sein 

                                                 
175  104 II 23 ff. (25), E. 2a; vgl. auch DESCHENAUX/TERCIER, N 15 f. zu § 11; KEL-

LER, S. 182; KELLER/GABI/GABI, S. 179; OFTINGER/STARK, II/1, N 24 zu § 21. 
176  Vgl. etwa BREHM, N 14 ff. zu Art. 56 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 834 ff.; 

MÜLLER, Handkommentar, N 9 zu Art. 56 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 945. 
177  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 837; MÜLLER, Handkommentar, N 9 zu Art. 56 OR. 
178  Vgl. etwa BREHM, N 15 zu Art. 56 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 839 f.; FI-

SCHER/BÖHME, N 26 f. zu Art. 56 OR m.w.H.; MÜLLER, Handkommentar, N 9 zu 
Art. 56 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 943 ff.; vgl. auch BGE 67 II 119 ff. 
(122), E. 2; kritisch KELLER/GABI/GABI, S. 179 und 181; OFTINGER/STARK, II/1, 
N 30 ff. zu § 21; auch gemäss REY, Nr. 987 sind diese Aspekte lediglich «eben-
falls zu berücksichtigen». 

179  BREHM, N 24 ff. zu Art. 56 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 846 ff.; KELLER, 
S. 181 und 183; KELLER/GABI/GABI, S. 179; MÜLLER, Handkommentar, N 16 zu 
Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 36 und 38 zu § 21; REY, Nr. 993; 
SCHWENZER, Nr. 53.06; WERRO, OR-Kommentar, N 8 zu Art. 56 OR. 

180  BGE 77 II 43 ff. (44), E. 2; 67 II 26 ff. (27 f.); vgl. auch KELLER/GABI/GABI, 
S. 181 f.; OFTINGER/STARK, II/1, N 38 zu § 21; SCHWENZER, Nr. 53.06. 

181  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 841 ff. m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 182 und 
183 f.; MÜLLER, Handkommentar, N 18 zu Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, 
N 58 zu § 21; REY, Nr. 996; WERRO, responsabilité, Nr. 947; WERRO, 
OR-Kommentar, N 9 zu Art. 56 OR. 
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können � unabhängig davon, ob die Haltereigenschaft als Ausfluss hoheitlicher 
oder privatrechtlicher Befugnisse erscheint und ob die schädigende Handlung 
aus Sicht des öffentlichen oder privaten Rechts zu beurteilen ist.182  

Das Bundesgericht bringt hierzu allerdings einen Vorbehalt an: Werde ein Tier 
geradezu als «Werkzeug» zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben eingesetzt und 
entstehe dabei Schaden, dann richte sich die Haftung nicht nach zivilrechtlichen 
Bestimmungen, sondern nach allgemeinem Staatshaftungsrecht.183 Fallkonstella-
tionen, welche nicht unter Art. 56 OR fallen, seien etwa die Verwendung von 
Pferden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch die berittene 
Polizei oder der Einsatz von Hunden durch Beamte der Polizei- oder Zollbehör-
den zur Verfolgung von Verbrechern oder zum Aufspüren von Drogen.184 Eine 
Gegenausnahme nimmt das Bundesgericht an, wenn das Tier nicht direkt beim 
Einsatz als «Werkzeug», sondern nur bei dessen Gelegenheit aus eigenem An-
trieb Schaden verursacht � beispielsweise beim Einsatz in einem Zug einen Pas-
sagier beisst, der ihm aus Versehen auf die Pfote getreten ist.185  

Das Bundesgericht verkennt bei diesen Ausführungen, dass die Tierhalterhaf-
tung auch bei Privaten nicht einschlägig ist, wenn ein Tier einzig als «Werk-
zeug» verwendet wird, nicht aber «aus eigenem tierischen Antrieb», selbständig 
handelt.186 Diesfalls haftet derjenige, der das Tier entsprechend einsetzt, nach 
den allgemeinen Haftungsbestimmungen � das Gemeinwesen also nach allge-
meinem Staatshaftungsrecht. Handelt das Tier hingegen aus eigenem Willen und 
Antrieb, so haftet � auch wenn es durch einen Menschen beeinflusst wurde � 
sein Halter nach Art. 56 OR.187 

d) Haftungsbefreiung 

Der Halter eines Tiers hat nicht für jeden Schaden einzustehen. Er kann sich mit 
dem Beweis von der Haftung befreien, «dass er alle nach den Umständen gebo-
tene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet» hat, oder 

                                                 
182  BGE 139 III 110 ff. (113), E. 2.2.2; 126 III 14 ff. (16), E. 1a; 115 II 237 ff. 

(244 f.), E. 2c; vgl. auch BREHM, N 43a zu Art. 56 OR; GROSS, Staatshaftung, 
S. 30; OFTINGER/STARK, II/1, N 21 zu § 21; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 22 zu § 62; WERRO, responsabilité, Nr. 946 und 968 ff. 

183  BGE 115 II 237 ff. (245), E. 2c; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 34; 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 167; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 32; 
PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.29. 

184  BGE 115 II 237 ff. (245), E. 2c. 
185  BGE 115 II 237 ff. (245 f.), E. 2c. 
186  Ähnlich OFTINGER/STARK, II/1, N 62 zu § 21. 
187  Vgl. auch OFTINGER/STARK, II/1, N 63 zu § 21; a.M. wohl PRIBNOW/GROSS, 

Nr. 3.29. 
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«dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.»188 
Das zweite entspricht dem Nachweis rechtmässigen Alternativverhaltens und 
wäre auch ohne ausdrückliche Normierung möglich.189 Das erste, der Sorgfalts-
beweis, wird je nach Situation, nach den konkreten Umständen, ganz unter-
schiedlich beurteilt. Hierzu kann auf die umfangreichen Diskussionen in der 
Lehre verwiesen werden.190  

Generell stellt das Bundesgericht strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflich-
ten eines Tierhalters.191 Es reicht nicht, wenn er die allgemein üblichen Mass-
nahmen trifft, um vor Gefährdungen durch sein Tier zu schützen. Vielmehr 
muss er alle «objektiv notwendigen und durch die Umstände gebotenen Mass-
nahmen» ergreifen.192 Im Zweifelsfall wird die Haftung eher bejaht denn ver-
neint.193 Die höchsten Richter betonen indes, dass der Entlastungsbeweis durch-
aus erbracht werden könne, die Tierhalterhaftung folglich keine strenge Kausal-
haftung sei, sondern die Verletzung einer objektiven Sorgfaltspflicht vorausset-
ze.194 

                                                 
188  Art. 56 Abs. 1 OR. 
189  BREHM, N 85 f. zu Art. 56 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 31 zu § 11 und N 62 zu 

§ 9; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 886; FISCHER/BÖHME, N 37 zu Art. 56 OR 
m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 183; MÜLLER, Handkommentar, N 24 f. zu 
Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 97 zu § 21; REY, Nr. 1020; WERRO, 
responsabilité, Nr. 959; WERRO, OR-Kommentar, N 14 zu Art. 56 OR; BGE 131 
III 115 ff. (119), E. 3.1; vgl. hierzu Urteil des BGer 4A_321/2015 vom 6. Okto-
ber 2015, insbes. E. 2.4 ff. 

190  Vgl. v.a. ausführlich BREHM, N 49 ff. zu Art. 56 OR; DESCHENAUX/TERCIER, 
N 5 ff. zu § 11; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 871 ff.; FISCHER/BÖHME, N 33 ff. zu 
Art. 56 OR m.w.H.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 13 f. zu § 17; KELLER, 
S. 186 ff.; KELLER/GABI/GABI, S. 182 f.; MÜLLER, Handkommentar, N 20 ff. zu 
Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 83 ff. zu § 21; REY, Nr. 1012 ff.; 
ROBERTO, Nr. 13.10 ff.; SCHWENZER, Nr. 53.12; WERRO, OR-Kommentar, N 16 
zu Art. 56 OR; vgl. auch Urteil des BGer 4A_321/2015 vom 6. Oktober 2015, 
insbes. E. 2.1 ff. 

191  BGE 131 III 115 ff. (117), E. 2.1; 110 II 136 ff. (139), E. 2a; 85 II 243 ff. (245), 
E. 1; 67 II 26 ff. (28); vgl. auch etwa FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 882 für das er-
forderliche Beweismass; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 12 zu § 17; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 183; WERRO, responsabilité, Nr. 960. 
192  BGE 131 III 115 ff. (117), E. 2.1. 
193  BGE 131 III 115 ff. (117), E. 2.1; 126 III 14 ff. (17), E. 1b; 110 II 136 ff. (139), 

E. 2a; 102 II 232 ff. (235), E. 1; 85 II 243 ff. (245), E. 1; vgl. auch BREHM, 
N 51 ff. zu Art. 56 OR; MÜLLER, Handkommentar, N 20 zu Art. 56 OR; OFTIN-

GER/STARK, II/1, N 86 zu § 21; WERRO, OR-Kommentar, N 16 zu Art. 56 OR. 
194  Urteil des BGer 4A_321/2015 vom 6. Oktober 2015, insbes. E. 2.6.  
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Die Sorgfaltspflichten betreffen unterschiedliche Bereiche, wie etwa die Ver-
wahrung des Tiers, dessen Beaufsichtigung, die Instruktion der Hilfspersonen 
oder schon nur das Halten an sich.195 Sie sind je nach Art des Tiers, ja gar bei 
jedem einzelnen Tier unterschiedlich.196 Relevant sind v.a. die Gattung des 
Tiers, dessen Charakter, physische und psychische Verfassung sowie Art, 
Zweck und Ort seines Einsatzes.197 Was tatsächlich als geboten erscheint, ergibt 
sich aus einer Interessenabwägung: Die Wirksamkeit einer Massnahme, ihre 
Kosten und Nachteile werden der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts 
und dessen mögliche Ausmasse gegenüber gestellt.198  

e) Die Tierhalterhaftung im sicherheitspolizeilichen                      
Tätigkeitsbereich 

Für den sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich ist anhand der zuvor erläuter-
ten Kriterien zuerst zu klären, wer denn tatsächlich Halter der eingesetzten Tie-
re, beispielsweise der Schutz- und Spürhunde, ist: Ist es der einzelne Polizeibe-
amte, der Führer des Hundes? Oder ist es das dahinterstehende Gemeinwesen, 
bei einem Kantonspolizisten also etwa der Kanton? Die Beantwortung der Frage 
erscheint auf den ersten Blick kompliziert � und je nach Kanton unterschiedlich:  

Gemäss Auskunft der Regionalpolizei Lenzburg ist bei ihnen, sowie auch bei 
der Kantonspolizei Aargau, der Hundeführer als Privatperson Halter des Poli-
zeihundes. Nach Erhalt einer Bewilligung durch den Arbeitgeber sowie des 
Chefs des Diensthundewesens der Kantonspolizei erwirbt der Polizeibeamte so-
wohl den Welpen als auch sämtliche erforderlichen Utensilien wie Übungsmate-
rial, Futter und Hundeboxen auf eigene Rechnung. Auch wird der Hund in der 
Folge auf die Privatperson und nicht auf das Polizeikorps registriert. Der Hund 
lebt beim Hundeführer, dieser kommt auch etwa für die Tierarztkosten auf. Die 
Ausbildung des Hundeführers und des Hundes erfolgt zwar primär während der 
Arbeitszeit durch das Diensthundewesen. Der Hundeführer ist aber dazu ange-
halten, auch in seiner Freizeit weitere Trainings zu absolvieren. Ende des Jahres 
wird dem Polizeibeamten eine pauschale Entschädigung ausbezahlt, welche die 
aufgewendeten Kosten allerdings nicht vollständig deckt.  

In anderen Kantonen, wie etwa Luzern und Zürich, präsentiere sich die Situation 
anders: Dort seien die Hunde Eigentum der Polizeikorps, welche auch für deren 

                                                 
195  BREHM, N 56 ff. zu Art. 56 OR; KELLER/GABI/GABI, S. 182 f.; MÜLLER, Hand-

kommentar, N 22 zu Art. 56 OR. 
196  BREHM, N 50 zu Art. 56 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 876; OFTINGER/STARK, 

II/1, N 88 zu § 21. 
197  BREHM, N 50 zu Art. 56 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 88 f. zu § 21; REY, 

Nr. 1014; SCHWENZER, Nr. 53.12. 
198  BGE 126 III 14 ff. (17), E. 1b und c.; vgl. auch WERRO, responsabilité, Nr. 962. 
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Kosten aufkommen. Den Hundeführern werden die Hunde einzig zur Ausbil-
dung und zum Einsatz zugeteilt.  

Diese unterschiedlichen Fallkonstellationen würden dazu verleiten lassen, im 
Kanton Aargau die Tierhaltereigenschaft und damit das Haftungsrisiko dem Po-
lizeibeamten, in den Kantonen Luzern und Zürich den Polizeikorps zuzuschrei-
ben. Entsprechend den Lehrmeinungen, welche das Interesse und den Nutzen 
am Tier � ideell oder wirtschaftlich � als zentrales Kriterium für die Bestim-
mung der Haltereigenschaft betrachten, geht der Kanton Aargau von einer diffe-
renzierten Betrachtungsweise aus:  

In der Freizeit haftet der Hundeführer für Schäden, die sein Hund verursacht �
 wie jeder private Hundehalter ebenfalls. Während der Arbeitszeit kommt aber 
dem Polizeikorps der primäre wirtschaftliche Nutzen am Hund zu, weshalb es �
 bzw. seine Versicherung � für schädigendes Verhalten des Polizeihundes ein-
steht. Der Polizeibeamte wird dabei also als Hilfsperson des Polizeikorps be-
trachtet, dessen Verhalten der Behörde zugerechnet wird. Handelt es sich dabei 
um einen Angehörigen einer Regionalpolizei, ist diese bzw. die dahinterstehen-
de Gemeinde als Auftraggeber verantwortlich. Wird der Polizeihund und sein 
Hundeführer allerdings durch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei zum Ein-
satz aufgeboten, so ist der Kanton haftbar. 

Neben der Frage nach dem Tierhalter sei an dieser Stelle noch einmal der Frage 
nach den Sorgfaltspflichten des Tierhalters im sicherheitspolizeilichen Tätig-
keitsbereich nachzugehen: 

Wie bereits erwähnt wurde, sind die Sorgfaltspflichten je nach Art des Tiers, ja 
gar bei jedem einzelnen Tier, unterschiedlich.199 In Bezug auf Hunde, welche 
im sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich primär eingesetzt werden, können 
deshalb sowohl aufgrund der grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Ras-
sen, als auch wegen der Verschiedenheiten, die auf unterschiedliche Charakter-
eigenschaften und Dressur zurückzuführen sind, keine allgemeinen Sorgfaltsre-
geln benannt werden.200  

Das Bundesgericht bejahte die Haftung mehrmals bei «bösartigen» Hunden, 
welche eine Person gebissen oder angefallen haben, mit der Begründung, der 
Hund sei ungenügend betreut, etwa schlecht angeleint gewesen.201 Angeleinte 
Hunde seien oft besonders angriffig, weshalb deren Kette genügend kurz gehal-

                                                 
199  BREHM, N 50 zu Art. 56 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 876; OFTINGER/STARK, 

II/1, N 88 zu § 21. 
200  BREHM, N 60 zu Art. 56 OR. 
201  BREHM, N 61 zu Art. 56 OR und OFTINGER/STARK, II/1, N 96 zu § 21 je mit 

Verweis auf diverse Urteile. 
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ten werden müsse.202 Bei Hunden, welche in der Nähe einer Strasse gehalten 
werden, müssten besondere Sicherheitsvorkehren getroffen werden, damit sie 
sich nicht auf die Strasse begeben und dort den Strassenverkehr stören oder Per-
sonen gefährden können.203  

Beim Einsatz eines Hundes durch die Polizei, etwa um Drogen oder Sprengstof-
fe aufzuspüren, kann es zu sehr engem Kontakt mit Personen kommen. Ein Ge-
waltexzess des Hundes, etwa ein Biss, hat dabei erhebliches Schadenspotential. 
Die Beamten sind entsprechend dazu angehalten, beim Führen des Hundes peni-
bel sorgfältig zu sein. Auch die dahinterstehende Sicherheitsbehörde hat sowohl 
in Bezug auf die Verwahrung und Beaufsichtigung der Tiere als auch bei der In-
struktion ihrer Hilfspersonen sehr sorgsam vorzugehen. 

C) Werkeigentümerhaftung 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

Gemäss Art. 58 Abs. 1 OR hat «der Eigentümer eines Gebäudes oder eines an-
dern!Werkes! [�]!den!Schaden! zu! ersetzen,! den!diese! infolge!von fehlerhafter 
Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen». 
Zentrale Haftungsvoraussetzung ist bei dieser Norm � neben einem Schaden, 
adäquaten Kausalzusammenhang und der Widerrechtlichkeit,204 welche weiter 
unten erläutert werden205 � ein Werkmangel.206  

                                                 
202  BGE 102 II 232 ff. (236), E. 1a.aa. 
203  BREHM, N 65 zu Art. 56 OR und OFTINGER/STARK, II/1, N 96 zu § 21 mit Ver-

weis auf diverse Urteile, u.a. BGE 110 II 136 ff. (139), E. 2a. 
204  Ein Teil der Lehre nennt die Widerrechtlichkeit ganz selbstverständlich als Haf-

tungsvoraussetzung der Werkeigentümerhaftung (vgl. KELLER/GABI/GABI, 
S. 185; OFTINGER/STARK, II/1, N 95a zu § 19; REY, Nr. 1035; vgl. auch WERRO, 
OR-Kommentar, N 4 zu Art. 58 OR; anders bereits DESCHENAUX/TERCIER, 
N 12 ff. zu § 12); neuere Beiträge nehmen hingegen auf deren Schutzbereich Be-
zug und gehen davon aus, dass sie nur absolut geschützte Rechtsgüter, nicht aber 
reine Vermögensinteressen schütze, bzw. argumentieren, die Widerrechtlichkeit 
sei durch die Voraussetzung des Werkmangels absorbiert 
(vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 919; ROBERTO, Nr. 10.03; SCHWENZER, 
Nr. 53.17; WERRO, responsabilité, Nr. 299 und 740). 

205  Kap. 3/3/III-IV.  
206  DESCHENAUX/TERCIER, N 12 ff. zu § 12; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 914; FI-

SCHER/ITEN, N 11 zu Art. 58 OR; MÜLLER, Handkommentar, N 3 ff. zu 
Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 34 zu § 19; ROBERTO, Nr. 10.03; 
SCHLÜCHTER, S. 278; SUTTER, Naturgefahren, S. 186; WERRO, responsabilité, 
Nr. 707; WERRO, OR-Kommentar, N 5 zu Art. 58 OR. 



3. Teil: Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte 
 

322 
 

Im Gegensatz zur Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR kennt Art. 58 OR � abge-
sehen vom Nachweis eines rechtmässigen Alternativverhaltens � keinen Entlas-
tungsbeweis.207 Da die Haftung aber doch noch an einer Unregelmässigkeit,208 
nämlich am Mangel eines Werks anknüpft, handelt es sich ebenfalls um eine 
Kausalhaftung.209 

Wer den Werkmangel verursacht hat, ob dies der Eigentümer des Werks, seine 
Angestellten oder gar Dritte waren, spielt keine Rolle: Das Vorliegen eines 
Mangels und damit eine Verletzung der Sorgfaltspflicht bei Konstruktion, Er-
stellung oder Unterhalt des Werks ist ausreichend.210 Man spricht in diesem Zu-
sammenhang bei Art. 58 OR auch von einer Zustandshaftung.211 Das heisst, 
dass sogar eine Haftung für Mängel besteht, welche nicht einmal durch mensch-
liches Verhalten, sondern etwa durch die Natur, durch Zufall verursacht wur-
den.212 Eine Ausnahme gilt einzig, wenn das Drittverschulden oder der Zufall � 
etwa in Form einer Naturgewalt � derart intensiv ist, dass es als einzige relevan-
te Ursache erscheint und den Kausalzusammenhang zwischen Werkmangel und 
Schaden zu durchbrechen vermag.213  

Dem Bild der Zustandshaftung bringt ROBERTO zu Recht den Einwand entge-
gen, auch bei der Werkeigentümerhaftung handle es sich im Endeffekt um eine 

                                                 
207  BGE 91 II 201 ff. (212), E. 5b; 69 II 394 ff. (398), E. 3; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 zu § 18; KELLER/GABI/GABI, S. 184 und 189; 
WERRO, responsabilité, Nr. 703. 

208  Vgl. KELLER, S. 191 und 217. 
209  BREHM, N 90 zu Art. 58 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 4 und 6 zu § 12; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 896 m.w.H.; FISCHER/ITEN, N 2 zu Art. 58 OR m.w.H.; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 zu § 18; KELLER, S. 191; KELLER/GABI/GABI, 
S. 184; MÜLLER, Handkommentar, N 1 zu Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, 
N 1 zu § 19; REY, Nr. 1023; ROBERTO, Nr. 10.01; WERRO, responsabilité, 
Nr. 701; WERRO, OR-Kommentar, N 1 zu Art. 58 OR. 

210  SUTTER, Naturgefahren, S. 186; vgl. auch BREHM, N 104 zu Art. 58 OR; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 184; MÜLLER, Handkommentar, N 1 f. zu Art. 58 OR; OFTIN-

GER/STARK, II/1, N 67 zu § 19 m.w.H.; REY, Nr. 1028; SCHWENZER, Nr. 53.23; 
vgl. hingegen SCHLÜCHTER, S. 279, welcher es als irreführend betrachtet, von vo-
rausgesetzten Sorgfaltspflichten zu sprechen, da der Werkeigentümer auch hafte, 
wenn er den Mangel weder gekannt hat noch hätte erkennen können. 

211  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 899; MÜLLER, Handkommentar, N 1 zu Art. 58 OR; 
vgl. hierzu auch etwa SALZGEBER, S. 47. 

212  BREHM, N 101 zu Art. 58 OR; KELLER, S. 191 und 212; KELLER/GABI/GABI, 
S. 184; MÜLLER, Handkommentar, N 2 zu Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, 
N 67 zu § 19 m.w.H.; REY, Nr. 1029; SUTTER, Naturgefahren, S. 186; vgl. auch 
BGE 69 II 394 ff. (398 f.), E. 3; 60 II 341 ff. (344), E. 2; hierzu Kap. 3/3/V/B. 

213  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 899; KELLER, S. 212; OFTINGER/STARK, II/1, N 68 
zu § 19 m.w.H.; REY, Nr. 1029; SUTTER, Naturgefahren, S. 186. 
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Haftung für Sorgfaltspflichtverletzungen:214 Dem Werkeigentümer wird vorge-
worfen, sein Werk in gefährlichem Zustand belassen und keine genügenden Si-
cherungsmassnahmen vorgenommen zu haben. Da aber jeweils zu prüfen ist, ob 
ihm letztere tatsächlich zumutbar waren, handelt es sich bei dieser Haftung um 
eine Normierung der Verantwortlichkeit aufgrund der Verletzung der allgemei-
nen Sorgfaltspflicht bzw. des Gefahrensatzes.215 

b) Mangel eines Werks 

Werke im Sinne von Art. 58 OR sind stabile Objekte, die mit dem Erdboden di-
rekt oder indirekt verbunden sind und von Menschenhand hergestellt, angeord-
net oder abgeändert wurden.216 Das Gebäude ist dabei der typische, bei weitem 
aber nicht der einzige Anwendungsfall.217 So wurden bereits etwa Abschran-
kungen aus Holzplatten einer Pferde-Rennstrecke,218 ein korrigiertes Bach-
bett,219 eine Badeanstalt,220 ein Baugerüst,221 ein (Balkon-)Geländer,222 eine Gol-
fanlage,223 eine Kanalisation,224 der Mast eines Skilifts,225 eine Treppe,226 ein 
Tunnel227 und ein Zaun228 durch das Bundesgericht als Werk qualifiziert.229  

                                                 
214  ROBERTO, Nr. 10.18; a.M. MÜLLER, Handkommentar, N 17 zu Art. 41 OR. 
215  ROBERTO, Nr. 10.18 ff. 
216  BREHM, N 26 zu Art. 58 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 26 ff. zu § 12; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 922; FISCHER/ITEN, N 19 ff. zu Art. 58 OR m.w.H.; 
GROSS, Vergleich, S. 146 f.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 3 zu § 18; KELLER, 
S. 198; KELLER/GABI/GABI, S. 18; MÜLLER, Handkommentar, N 3 und 5 ff. zu 
Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 39 zu § 19; REY, Nr. 1037 f.; ROBERTO, 
Nr. 10.05; SCHWENZER, Nr. 53.18; SUTTER, Naturgefahren, S. 185; WERRO, 
responsabilité, Nr. 720 ff.; WERRO, OR-Kommentar, N 7 zu Art. 58 OR; 
BGE 121 III 448 ff. (449), E. 2a; 106 II 201 ff. (203), E. 2a; 91 II 281 ff. (283), 
E. 2. 

217  Vgl. BREHM, N 24 ff. zu Art. 58 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 25 ff. zu § 12; 
FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 920 ff.; KELLER, S. 198; KELLER/GABI/GABI, 
S. 185 f.; OFTINGER/STARK, II/1, N 37 zu § 19; ROBERTO, Nr. 10.06. 

218  Urteil des BGer 4A_612/2010 vom 14. Februar 2011, E. 2.2. 
219  BGE 122 III 229 ff. (235), E. 5a. 
220  BGE 116 II 422 ff. (423), E. 1. 
221  BGE 96 II 355 ff. (359), E. 1. 
222  Urteil des BGer 4A_382/2012 vom 2. Oktober 2012; BGE 96 II 34 ff. (36), E. 2. 
223  Urteil des BGer 1B_156/2012 vom 7. Juni 2012, E. 3.2.1. 
224  Urteil des BGer 4C.135/2003 vom 26. September 2003, E. 3. 
225  BGE 126 III 113 ff. (115), E. 2a.cc. 
226  BGE 117 II 399 ff. (400), E. 2. 
227  BGE 96 II 337 ff. (341), E. 2. 
228  BGE 96 II 34 ff. (36), E. 2. 
229  Für Beispiele vgl. ausführlich BREHM, N 45 ff. zu Art. 58 OR; FISCHER/ITEN, 
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Entsprechend dieser Rechtsprechung dürften wohl auch etwa Barrikaden und 
Absperrungen sowie Strassensperren der Polizei als Werk qualifiziert werden, 
sind diese doch sowohl mit dem Boden verbunden als auch von Menschenhand 
hergestellt. Auch andere künstliche Hindernisse, welche etwa der Verkehrsberu-
higung dienen, werden als Werke qualifiziert.230 Für den sicherheitspolizeilichen 
Bereich ist des Weiteren von Bedeutung, dass Strassen unstrittig als Werk be-
trachtet werden.231 

Ein Werkmangel liegt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung vor, wenn 
das Werk für den bestimmungsgemässen Gebrauch nicht genügend Sicherheit 
bietet.232 Als erstes ist also jeweils der Zweck eines Werks zu bestimmen, wo-
raus auf den bestimmungsgemässen Gebrauch und die hierfür notwendigen 
Schutzvorkehrungen geschlossen werden kann.233  

Ob ein Werk mangelhaft ist, muss nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt 
werden, wobei insbesondere wesentlich ist, was nach allgemeiner Lebenserfah-
rung am betroffenen Ort geschehen kann.234 Entsprechend werden an Objekte, 
welche nicht nur privat benutzt werden, sondern zu denen die Öffentlichkeit Zu-

                                                 
N 32 zu Art. 58 OR m.w.H.; OFTINGER/STARK, II/1, N 93 zu § 19. 

230  Vgl. GROSS/PRIBNOW, S. 183. 
231  Vgl. anstelle vieler BGE 130 III 736 ff. (738), E. 1; 129 III 65 (66), E. 1a; 

vgl. auch BREHM, N 161 zu Art. 58 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 39 ff. zu § 12; 
FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 925; GROSS/PRIBNOW, S. 183; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 12 zu § 18; ROBERTO, Nr. 10.06; WERRO, 
responsabilité, Nr. 769. 

232  BREHM, N 65 zu Art. 58 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 935; FISCHER/ITEN, 
N 35 zu Art. 58 OR m.w.H.; GROSS, Vergleich, S. 147 f.; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 13 zu § 18; IMBODEN/RHINOW, S. 730 f.; KEL-

LER, S. 200; KELLER/GABI/GABI, S. 186 f.; MÜLLER, Handkommentar, N 16 zu 
Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 69 zu § 19; REY, Nr. 1051 und 1058; 
ROBERTO, Nr. 10.10; SCHWENZER, Nr. 53.23; SUTTER, Naturgefahren, S. 186; 
WERRO, responsabilité, Nr. 739 f.; WERRO, OR-Kommentar, N 16 zu Art. 58 OR; 
Urteil des BGer 4A_479/2015 vom 2. Februar 2016, E. 6.1; 4A_286/2014 vom 
15. Januar 2015, E. 5.2; 4A_114/2014 vom 18. August 2014, E. 2; 4A_521/2013 
vom 9. April 2014, E. 3.1; 4A_265/2012 vom 22. Januar 2013, E. 4.1.1; 
4A_562/2012 vom 11. Dezember 2012, E. 5.3; BGE 130 III 736 ff. (742), E. 1.3; 
126 III 113 (116), E. 2a.cc; 123 III 306 ff. (310 f.), E. 3b.aa je m.w.H. 

233  FISCHER/ITEN, N 38 zu Art. 58 OR m.w.H.; SCHWENZER, Nr. 53.24; SUTTER, Na-
turgefahren, S. 186; vgl. auch KELLER, S. 202; KELLER/GABI/GABI, S. 186; MÜL-

LER, Handkommentar, N 20 zu Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 73 zu § 19. 
234  Urteil des BGer 4A_114/2014 vom 18. August 2014, E. 2; 4A_521/2013 vom 

9. April 2014, E. 3.1; 4A_265/2012 vom 22. Januar 2013, E. 4.1.1; BGE 123 III 
306 ff. (310 f.), E. 3b.aa; 122 III 229 ff. (235), E. 5a.bb. 
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gang hat, höhere Ansprüche gestellt.235 In Ausnahmefällen kann ein Werk auch 
als mangelhaft qualifiziert werden, wenn es zwar nicht bei bestimmungsgemäs-
sem, wohl aber bei vorhersehbarem und nicht gänzlich fernliegendem bestim-
mungswidrigem Gebrauch gefährlich ist. Dies ist vor allem zu beachten, wenn 
auch Kinder und Jugendliche Zugang zum Werk haben.236 

Die Sicherungspflichten der Werkeigentümer sind entsprechend relativ streng. 
Sie kennen aber auch gewisse Schranken:  

Eine erste Schranke ist eine gewisse Selbstverantwortung, welche von den 
Werkbenutzern erwartet wird. Der Werkeigentümer darf davon ausgehen, dass 
sie ein vernünftiges und durchschnittlich vorsichtiges Verhalten an den Tag le-
gen. Lediglich kleine Mängel müssen nicht behoben, geringen Risiken nicht 
vorgebeugt werden, sofern die Benutzer daraus resultierende Schäden durch mi-
nimale Vorsicht vermeiden können.237  

Eine zweite wichtige Schranke ist die Zumutbarkeit: Sicherungsmassnahmen 
oder die Beseitigung von Mängeln müssen zum einen überhaupt technisch mög-
lich sein, zum andern müssen die damit verbundenen Kosten in einem angemes-
senen Verhältnis zur Zweckbestimmung des Werks sowie zu den Sicherheitsin-
teressen dessen Benutzer stehen.238 Wie im ersten Teil dieser Arbeit festgestellt 

                                                 
235  Urteil des BGer 4A_114/2014 vom 18. August 2014, E. 2; 4A_521/2013 vom 

9. April 2014, E. 3.1; BGE 118 II 36 ff. (38), E. 4a; 117 II 399 ff. (400), E. 2; 
vgl. auch KELLER, S. 201; WERRO, responsabilité, Nr. 747; WERRO, 
OR-Kommentar, N 21 zu Art. 58 OR. 

236  BGE 130 III 736 ff. (743 f.), E. 1.5; 117 II 50 ff. (54), E. 2b; 116 II 422 ff. (424), 
E. 1; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 939; FISCHER/ITEN, N 39 zu Art. 58 OR 
m.w.H.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2278a; HONSELL/ISENRING/KESSLER, 
N 15 zu § 18; KELLER, S. 202; MÜLLER, Handkommentar, N 40 f. zu Art. 58 OR; 
vgl. auch OFTINGER/STARK, II/1, N 73 f. zu § 19; SCHWENZER, Nr. 53.25; WER-

RO, responsabilité, Nr. 746; WERRO, OR-Kommentar, N 17 zu Art. 58 OR. 
237  Urteil des BGer 4A_521/2013 vom 9. April 2014, E. 3.2; 4A_265/2012 vom 

22. Januar 2013, E. 4.1.1; BGE 126 III 113 ff. (116), E. 2a.cc; 118 II 36 ff. (38), 
E. 4a; 117 II 50 ff. (52), E. 2; 106 II 208 ff. (210), E. 1a; 91 II 201 ff. (209), 
E. 3e; 81 II 450 ff. (453), E. 2b; 66 II 109 ff. (111), E. 2a; vgl. auch BREHM, N 58 
zu Art. 58 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 938; FISCHER/ITEN, N 45 ff. zu 
Art. 58 OR m.w.H.; KELLER, S. 213; KELLER/GABI/GABI, S. 187; MÜLLER, 
Handkommentar, N 24 zu Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 81 zu § 19; REY, 
Nr. 1058; ROBERTO, Nr. 10.11; SCHWENZER, Nr. 53.25; WERRO, responsabilité, 
Nr. 744; WERRO, OR-Kommentar, N 17 zu Art. 58 OR. 

238  Urteil des BGer 4A_521/2013 vom 9. April 2014, E. 3.3; 4A_562/2012 vom 
11. Dezember 2012, E. 5.4; 4A_265/2012 vom 22. Januar 2013, E. 4.1.1; 
BGE 130 III 736 ff. (742), E. 1.3 m.w.H.; vgl. auch BREHM, N 60 zu Art. 58 OR; 
DESCHENAUX/TERCIER, N 49 zu § 12; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 943; FI-
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wurde, kann absolute Sicherheit nicht erreicht, somit auch nicht das Fehlen von 
Gefahren garantiert werden.239 Der Werkeigentümer hat sich aber am Stand des 
verfügbaren Wissens und der verfügbaren Technik zu orientieren.240 

c) Werkmangel bei Strassen 

Die zuletzt erwähnten Schranken der Sicherungspflichten der Werkeigentümer 
sind vor allem bei Strassen von Bedeutung: Bei Strassen können gemäss Bun-
desgericht nämlich nicht gleich strenge Massstäbe angesetzt werden wie bei 
anderen Werken. Man könne sie nicht im gleichen Umfang unterhalten wie bei-
spielsweise ein alleinstehendes Haus.241  

Insbesondere von einem Gemeinwesen als Eigentümer einer Strasse dürfe nicht 
verlangt werden, diese so zu unterhalten, dass sie maximale Verkehrssicherheit 
biete. Wenn sie für vernünftige Benutzer genügend sicher sei, so reiche dies 
aus.242 Da die Ressourcen der Gemeinwesen beschränkt sind, müssen die Auf-
wendungen für den Bau und Unterhalt von Strassen in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Interessen der Strassenbenützer und den tatsächlichen finanzi-
ellen Möglichkeiten stehen.243 Entsprechend wird die Frage nach einem Werk-
mangel bei Strassen je nach Situation, etwa den zeitlichen, technischen und fi-
nanziellen Ressourcen des Gemeinwesens oder je nachdem, ob es sich um eine 

                                                 
SCHER/ITEN, N 41 ff. zu Art. 58 OR m.w.H.; GROSS/PRIBNOW, Nr. 205; IMBO-

DEN/RHINOW, S. 731; KELLER, S. 203 f.; KELLER/GABI/GABI, S. 187; MÜLLER, 
Handkommentar, N 25 zu Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 78 f. zu § 19; 
REY, Nr. 1063; ROBERTO, Nr. 10.12; SCHWENZER, Nr. 53.26; WERRO, responsa-
bilité, Nr. 753; WERRO, OR-Kommentar, N 19 zu Art. 58 OR. 

239  SUTTER, Naturgefahren, S. 186; vgl. Kap. 1/2/II/1/A/a. 
240  SUTTER, Naturgefahren, S. 187. 
241  Urteil des BGer 4A_286/2014 vom 15. Januar 2015, E. 5.3; 4A_562/2012 vom 

11. Dezember 2012, E. 5.5; 4A_507/2008 vom 22. Januar 2009, E. 3.2; BGE 130 
III 736 ff. (742), E. 1.4; vgl. auch DESCHENAUX/TERCIER, N 51 ff. zu § 12; OF-

TINGER/STARK, II/1, N 78 zu § 19 m.w.H.; WERRO, OR-Kommentar, N 31 zu 
Art. 58 OR. 

242  Urteil des BGer 4A_479/2015 vom 2. Februar 2016, E. 6.1; 4A_286/2014 vom 
15. Januar 2015, E. 5.3; 4C.45/2005 vom 15. Mai 2005, E. 2.3; vgl. auch etwa FI-

SCHER/ITEN, N 51 ff. zu Art. 58 OR m.w.H.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, 
Nr. 2278; MÜLLER, Handkommentar, N 43 f. zu Art. 58 OR; REY, Nr. 1085 ff.; 
WERRO, responsabilité, Nr. 774; WERRO, OR-Kommentar, N 36 zu Art. 58 OR. 

243  Urteil des BGer 4A_479/2015 vom 2. Februar 2016, E. 6.1; 4A_286/2014 vom 
15. Januar 2015, E. 5.3; BGE 129 III 65 ff. (67), E. 1.1; vgl. auch REY, Nr. 1090; 
RYTER, Nr. 29.19; WERRO, OR-Kommentar, N 38 zu Art. 58 OR. 
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Autobahn, eine verkehrsreiche Hauptstrasse oder einen Feldweg handelt, unter-
schiedlich beurteilt � massgebend sind jeweils die Umstände des Einzelfalls:244  

So wird beispielsweise die Frage, ob der Staat � z.B. in Form der Polizei � bei 
einem glitschigen Asphalt neben dem Aufstellen des Signals «Schleuderge-
fahr» noch weitere Massnahmen ergreifen muss, verschieden beantwortet.245  

Auch in Bezug auf die Sorgfaltspflichten bei Glatteis unterscheiden sich die Ur-
teile je nach konkreter Situation: Von einem Strasseneigentümer zu verlangen, 
gleichzeitig auf dem ganzen Strassennetz für problemlos befahrbare Strassen zu 
sorgen, ist gemäss Rechtsprechung unverhältnismässig. Je grösser die Anzahl 
Strassenabschnitte sei, die möglicherweise von Winterglätte betroffen sind, des-
to mehr müssten die Anforderungen an die Schutz-, etwa Streupflichten des 
Gemeinwesens reduziert werden.246 Einzig besonders wichtige Strassen seien so 
schnell wie möglich befahrbar zu machen oder aber, bei mangelnden Ressour-
cen, für den Verkehr zu sperren. Ausserorts bestehe ohnehin einzig für Auto-
bahnen eine Salz- oder Sandstreupflicht.247 Denn es sei primär eine Obliegenheit 
des Fahrzeuglenkers, den witterungsbedingten Strassenverhältnissen Rechnung 
zu tragen und angemessen zu fahren.248  

Besondere Sorgfaltspflichten des Gemeinwesens würde man vermuten, wenn 
eine Strasse von Steinschlägen und Felsstürzen bedroht ist. Diesbezüglich be-
trachtet es das Bundesgericht aber als genügend, einmal pro Woche den be-
troffenen Strassenabschnitt auf Steine zu überprüfen und grössere als faustdicke 
Felsbrocken an die zuständige Behörde zu melden.249  

Für diese pragmatische Rechtsprechung des Bundesgerichts sprechen zum einen 
praktische Gründe: Die schlicht ungenügenden Ressourcen der öffentlichen 
Hand. Zum andern kann sie aber auch durch rechtstheoretische Überlegungen 
gestützt werden: Auch hinter der eigentlich relativ strengen Werkeigentümerhaf-

                                                 
244  Urteil des BGer 4A_286/2014 vom 15. Januar 2015, E. 5.3; vgl. auch BGE 130 

III 736 ff. (743), E. 1.4; 129 III 65 ff. (67), E. 1.1 je m.w.H.; vgl. auch 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 203 und 207; MÜLLER, Handkommentar, N 45 zu Art. 58 
OR; für weitere Beispiele � neben den in der Folge erwähnten � kann auf die um-
fangreiche Rechtsprechung verwiesen werden, etwa die Urteile bei BREHM, 
N 176 ff. zu Art. 58 OR. 

245  Verneint: Urteil des BGer 4A_286/2014 vom 15. Januar 2015, E. 6.5; bejaht: Ur-
teil des BGer 4A_479/2015 vom 2. Februar 2016, E. 6.2; BGE 116 II 645 ff. 
(650), E. 4; 99 IV 170 ff. (172 f.). 

246  BGE 98 II 40 ff. (44), E. 2. 
247  BGE 102 II 343 ff. (345 ff.), E. 1 ff. 
248  BGE 102 II 343 ff. (345 und 348), E. 1b und 3; 98 II 40 ff. (44), E. 2; vgl. hierzu 

auch WERRO, OR-Kommentar, N 39 zu Art. 58 OR. 
249  Urteil des BGer 4A_562/2012 vom 11. Dezember 2012, E. 5.6. 
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tung steht nämlich die Überlegung, derjenige solle die finanziellen Risiken von 
Werkmängeln tragen, dem auch der Nutzen am Werk zukomme.250 Das primäre 
Interesse an der Sicherheit von Strassen hat nicht nur die Allgemeinheit, das 
Gemeinwesen, sondern v.a. auch der einzelne Strassenbenützer. Dieser kann 
durch eine angepasste, vorsichtige Fahrweise zur Verkehrssicherheit sehr viel 
beitragen und soll unter Umständen den Schaden selbst tragen, der ihm durch 
kleine Mängel an der Strasse � verbunden mit seiner eigenen Unvorsichtigkeit � 
entsteht.  

Dennoch � und nicht zu Unrecht � wird die Rechtsprechung zur Werkeigentü-
merhaftung bei Strassen in der Lehre teilweise kritisiert und gar die heikle The-
se aufgestellt, dass sich die Haftung der Strasseneigentümer eigentlich auf Ver-
schulden oder Grobfahrlässigkeit beschränke.251 Denn die Richter würden den 
Strasseneigentümern, insbesondere dem Staat, faktisch die Möglichkeit eines 
Sorgfaltsbeweises eröffnen, welchen das Gesetz an sich nicht vorsieht: Das Ge-
meinwesen kann sich nämlich unter Umständen von der Haftung befreien, in-
dem es entweder nachweist, sämtliche zumutbare Vorsichtsmassnahmen ergrif-
fen zu haben, oder aber aufzeigt, dass diese den Schadenseintritt etwa aus zeitli-
chen Gründen nicht hätten verhindern können.252 Die eigentlich strenge Werkei-
gentümerhaftung wird damit zu Gunsten der Strasseneigentümer � also primär 
zu Gunsten des Gemeinwesens � und zu Ungunsten der Verkehrsteilnehmer er-
heblich gemildert. 

d) Der Werkeigentümer als Haftungssubjekt  

Haftungssubjekt der Werkeigentümerhaftung ist grds. der sachenrechtliche Ei-
gentümer des Werks im Zeitpunkt des Schadenseintritts.253 In Ausnahmefällen 
qualifiziert die Rechtsprechung aber auch andere Berechtigte als Werkeigen-
tümer. Das gilt unter Umständen etwa für denjenigen, der das beschränkt dingli-

                                                 
250  Vgl. BREHM, N 92 zu Art. 58 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 897; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 184; REY, Nr. 1024; BGE 121 III 448 ff. (450), E. 2c; 69 II 
394 ff. (399), E. 3. 

251  BREHM, N 174 f. zu Art. 58 OR; WERRO, OR-Kommentar, N 35 ff. zu 
Art. 58 OR. 

252  BREHM, N 210 zu Art. 58 OR. 
253  BGE 130 III 736 ff. (740), E. 1.1; 121 III 448 ff. (489), E. 2a; vgl. auch BREHM, 

N 5 zu Art. 58 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 16 f. zu § 12; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 900; FISCHER/ITEN, N 65 zu Art. 58 OR m.w.H.; GROSS, 
Vergleich, S. 90 f.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 19 zu § 18; KELLER, 
S. 193 f.; KELLER/GABI/GABI, S. 188; MÜLLER, Handkommentar, N 29 zu 
Art. 58 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 25 zu § 19; REY, Nr. 1024a und 1065; 
ROBERTO, Nr. 10.21; SCHWENZER, Nr. 53.27; WERRO, OR-Kommentar, N 12 zu 
Art. 58 OR. 
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che Recht hat, auf einem fremden Grundstück eine Baute zu errichten,254 oder 
der an einem öffentlichen Fussweg, der über ein fremdes Grundstück führt, 
dienstbarkeitsberechtigt ist.255  

Wie bereits erwähnt, kommt auch der Staat als Haftungssubjekt von Art. 58 OR 
in Betracht.256 Wenn nämlich ein Werk im Verwaltungsvermögen oder im Ge-
meingebrauch mangelhaft ist und dadurch Dritte geschädigt werden, so wird 
ebenfalls am zivilrechtlichen Eigentümerbegriff angeknüpft und die öffentlich-
rechtlichen Haftungsnormen des VG sowie der kantonalen Verantwortlichkeits-
erlasse durch Art. 58 OR verdrängt.257  

Dieser Vorrang von Art. 58 OR gilt gemäss Rechtsprechung allerdings nur dann, 
wenn auch diese zivilrechtliche Haftungsnorm dem spezifischen Charakter der 
öffentlich-rechtlichen Aufgabenerfüllung gerecht werden kann.258 Etwa bei ei-
nem Unfall auf einem Flugplatz sei nämlich in erster Linie zu prüfen, ob der Be-
treiber für einen sicheren Flugbetrieb gesorgt und entsprechend die öffentlich-
rechtlichen Pflichten nach der Luftfahrtgesetzgebung des Bundes erfüllt habe. 
Die Pflichten eines Werkeigentümers, also der einwandfreie Unterhalt und Be-
trieb der Infrastruktur, seien dabei sekundär, weshalb eine Haftung nach dem 
VG des Bundes und nicht nach Art. 58 OR zu beurteilen sei.259  

Nach der hier vertretenen Auffassung ist diese Rechtsprechung nicht vollständig 
überzeugend, wird doch die Einhaltung von polizeilichen Vorschriften oder 
Pflichten aus behördlichen Genehmigungen auch bei der Haftung nach Art. 58 
OR im Rahmen der Prüfung eines Werkmangels berücksichtigt.260 Hier zeigt 

                                                 
254  Vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 902; MÜLLER, Handkommentar, N 29 zu 

Art. 58 OR. 
255  BGE 91 II 281 ff. (283 ff.), E. 3 ff.; vgl. auch FISCHER/ITEN, N 67 ff. zu 

Art. 58 OR m.w.H.; IMBODEN/RHINOW, S. 730; (kritisch) KELLER, S. 195 f.; 
MÜLLER, Handkommentar, N 32 ff. zu Art. 58 OR; REY, Nr. 1069 ff.; WERRO, 
OR-Kommentar, N 13 zu Art. 58 OR. 

256  BREHM, N 11 und 164 ff. zu Art. 58 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 906; 
GROSS, Vergleich, S. 92 ff.; GROSS/PRIBNOW, Nr. 193; KELLER, S. 192; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 188; OFTINGER/STARK, II/1, N 23 f. und 33 zu § 19; REY, 
Nr. 1068; ROBERTO, Nr. 10.22; SCHWENZER, Nr. 53.27; BGE 129 III 65 ff.; 115 
II 237 ff. (244), E. 2b; 112 II 228 ff. (230 f.), E. 2b; 108 II 184 ff. (185), E. 1a. 

257  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 193; IMBODEN/RHINOW, S. 729; OFTINGER/STARK, 
II/1, N 33 zu § 19. 

258  RYTER, Nr. 29.7 mit Verweis auf den zuvor kritisch beurteilten BGE 115 II 
237 ff. (243 ff.), E. 2b. 

259  Urteil des BVGE A-358/2009 vom 14. Dezember 2009, E. 1.1; vgl. auch Urteil 
des BVGE A-7981/2010 vom 4. Juni 2012, E. 1.2. 

260  Wobei deren (Nicht-)Einhaltung aber nur ein Indiz für bzw. gegen ein Werkman-
gel darstellt; vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 942; GROSS, Vergleich, S. 149 ff.; 
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sich Art. 58 OR gar insofern streng, als die Einhaltung solcher Normen zwar ein 
Indiz für eine fehlerfreie Anlage bzw. für einen fehlerhaften Unterhalt eines 
Werks sein kann, einen Werkmangel und damit eine Haftung aber nicht zwin-
gend ausschliesst, da die öffentlich-rechtlichen Normen lediglich einen Mini-
malstandard garantieren sollen.261  

e) Die Werkeigentümerhaftung im sicherheitspolizeilichen            
Tätigkeitsbereich 

Es sind durchaus Fallkonstellationen vorstellbar, in denen der Staat aufgrund 
von sicherheitspolizeilichem Handeln gestützt auf die Werkeigentümerhaftung 
haftbar gemacht werden kann:  

Stellt beispielsweise die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle zur Anhal-
tung von Fahrzeuglenkern Absperrungen auf, oder errichtet bei einem Grossan-
lass zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit Barrikaden, so ist eine fi-
nanzielle Verantwortlichkeit des Gemeinwesens nach Art. 58 OR zumindest zu 
prüfen, wenn einem Dritten aufgrund einer mangelhaften Konstruktion oder ei-
nem mangelhaften Unterhalt dieser Werke Schaden entsteht. Zu denken ist etwa 
an einen Demonstrationsteilnehmer oder den Besucher eines Fussballmatchs, 
der auf eine solche polizeiliche Barrikade klettert und sich verletzt, weil die Bar-
rikade aufgrund einer unzureichenden Verankerung im Boden einstürzt. Zwar 
kann in einem solchen Fall nicht von einem bestimmungsgemässem Gebrauch 
gesprochen werden, der für eine Haftung des Werkeigentümers eigentlich vo-
rausgesetzt wäre. Wohl handelt es sich aber um einen bestimmungswidrigen 
Gebrauch, mit welchem gerechnet werden muss.  

Naheliegender sind Schadensereignisse, welche sich auf öffentlichen Strassen 
ereignen können und zu deren Vermeidung die Polizei allenfalls Massnahmen 
ergreifen muss. Diesbezüglich hat das zuständige Gemeinwesen die Strassen-
verkehrsregeln sowie allfällige kantonale Vorschriften über den Strassenbau zu 
berücksichtigen:262 Es muss etwa für die notwendige Signalisation sorgen, eine 
genügende Festigkeit von Strassen, Brücken und anderen Objekten gewährleis-
ten sowie den Strassenraum freihalten.263  

                                                 
KELLER, S. 192 und 207; OFTINGER/STARK, II/1, N 76 zu § 19 m.w.H; REY, 
Nr. 1062; ROBERTO, Nr. 10.14. 

261  BGE 130 III 736 ff. (743), E. 1.4 m.w.H.; vgl. auch FELLMANN/KOTTMANN, 
Nr. 942; MÜLLER, Handkommentar, N 46 zu Art. 58 OR; REY, Nr. 1062; 
ROBERTO, Nr. 10.14; SCHWENZER, Nr. 53.26; WERRO, responsabilité, Nr. 751. 

262  GROSS/PRIBNOW, Nr. 198 und 201. 
263  GROSS/PRIBNOW, Nr. 198. 
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Wie bereits angesprochen, werden bei Strassen aber reduzierte Anforderungen 
an die Sicherheit gestellt. Entsprechend verneinte das Bundesgericht auch die 
Haftung eines Polizisten für einen Verkehrsunfall auf einer vereisten Strasse: Er 
hatte gemäss Dienstvorschrift einzig den Strassenmeister über die Vereisung in-
formiert, begab sich danach aber auf den Polizeiposten, ohne den Verkehr bis 
zur Salzung der Strasse zu sichern. Gemäss Bundesgericht hätte er weder über 
die erforderlichen Sicherungsmittel verfügt, noch wäre es ihm zumutbar gewe-
sen, alleine für die Sicherung zu sorgen. Zudem sei dies ohnehin nicht seine, 
sondern die Aufgabe des Strassendienstes gewesen.264  

D) Grundeigentümerhaftung 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

«Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht über-
schreitet, geschädigt![�],!so!kann!er»!gemäss Art. 679 Abs. 1 ZGB «auf Scha-
denersatz klagen». Zentrale Haftungsvoraussetzung ist bei dieser Norm � neben 
einem Schaden, adäquaten Kausalzusammenhang und der Widerrechtlichkeit, 
welche weiter unten erläutert werden265 � eine Überschreitung der aus dem 
Grundeigentum fliessenden Nutzungsrechte.266  

Wie bei der Werkeigentümerhaftung handelt es sich hierbei um eine Kausalhaf-
tung ohne Befreiungsmöglichkeit.267 

b) Überschreitung der aus dem Grundeigentum fliessenden         
Nutzungsrechte 

Wann die Eigentumsrechte unzulässig überschritten werden, sagt das Gesetz 
nicht. Grds. kann ein Eigentümer «in den Schranken der Rechtsordnung über 
[seine Sachen] nach seinem Belieben verfügen».268  

Zu berücksichtigende Schranken finden sich zum einen im öffentlichen Recht 
in Form von Bau- und Zonenvorschriften, Normen hinsichtlich Lärmschutz, 

                                                 
264  BGE 98 II 40 ff. (48 f.), E. 5, wobei seine Haftung noch nach Art. 41 OR beur-

teilt wurde, da der Kanton Wallis zu diesem Zeitpunkt noch keine besondere Re-
geln im Sinne von Art. 61 Abs. 1 OR erlassen hatte. 

265  Kap. 3/3/III-IV.  
266  DESCHENAUX/TERCIER, N 12 ff. zu § 13; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 998; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 190; ROBERTO, Nr. 12.03; ZELGER, N 9 zu Art. 679 ZGB. 
267  DESCHENAUX/TERCIER, N 6 zu § 13; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 990 m.w.H.; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 zu § 19; KELLER, S. 216 f.; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 190; REY, Nr. 1096; ROBERTO, Nr. 12.02; SCHLÜCHTER, 
S. 285; WERRO, responsabilité, Nr. 788.  

268  Art. 641 Abs. 1 OR. 
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Luftreinhaltung, Strahlen und Erschütterung.269 Zum andern wird die freie Ver-
fügung über das Eigentum durch nachbarrechtliche Vorschriften des ZGB limi-
tiert.270 Art. 684 Abs. 2 ZGB verbietet «insbesondere alle schädlichen und nach 
Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht ge-
rechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, 
Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder 
Tageslicht».  

Was im Einzelfall als übermässig gilt ist jeweils anhand der konkreten Gege-
benheiten, etwa der Lage und Beschaffenheit des Grundstücks und dem Ortsge-
brauch, sowie in Anwendung eines objektiven Massstabs zu beurteilen.271 Die 
übermässige Einwirkung kann aber in jedem Fall nur durch einen Menschen 
bewirkt werden, der tatsächlich über das Grundstück verfügt, es also bewirt-
schaftet oder sonst wie benutzt.272 Eine reine Unterlassung, ohne dass mit einer 
früheren Bewirtschaftung des Grundstücks eine Gefahr geschaffen wurde, reicht 
für eine Haftung nicht aus.273 Wird der natürliche Zustand eines Grundstücks al-
so nicht verändert oder entsteht der Schaden einzig aufgrund eines Naturereig-
nisses, dann stellt dies keine Überschreitung der Eigentumsrechte dar.274 

c) Schädigung eines Nachbarn 

Aktivlegitimiert ist nach Art. 679 Abs. 1 ZGB der Nachbar.275 Ein relevantes 
Nachbarverhältnis wird aber nicht nur begründet, wenn ein Grundstück direkt an 
dasjenige anstösst, von dem die übermässigen Immissionen ausgehen. Vielmehr 
                                                 
269  BGE 126 III 223 ff. (225), E. 3c; 91 II 183 ff. (188 f.), E. 2; 76 II 128 ff. (132 f.); 

vgl. auch DESCHENAUX/TERCIER, N 27 f. zu § 13; FELLMANN/KOTTMANN, 
Nr. 1001 und 1004; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 5 zu § 19; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 120; REY, Nr. 1098; SCHWENZER, Nr. 53.50; ZELGER, N 11 zu 
Art. 679 ZGB m.w.H. 

270  DESCHENAUX/TERCIER, N 27 und 29 zu § 13; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 1001 
und 1004; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 5 zu § 19; KELLER/GABI/GABI, 
S. 192; REY, Nr. 1098; SCHWENZER, Nr. 53.50; ZELGER, N 11 zu Art. 679 ZGB 
m.w.H. 

271  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 1003; KELLER, S. 227 f.; KELLER/GABI/GABI, S. 192; 
REY, Nr. 1104; ROBERTO, Nr. 12.09. 

272  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 1005; IMBODEN/RHINOW, S. 722; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 193; WERRO, responsabilité, Nr. 808. 
273  DESCHENAUX/TERCIER, N 24 zu § 13; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 1005 und 

1008; KELLER, S. 226; REY, Nr. 1100; WERRO, responsabilité, Nr. 808 ff. 
274  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 1005 und 1008; IMBODEN/RHINOW, S. 722; KELLER, 

S. 226; KELLER/GABI/GABI, S. 192; REY, Nr. 1100; WERRO, responsabilité, 
Nr. 808 ff.; BGE 93 II 230 ff. (235), E. 3b. 

275  GROSS/PRIBNOW, Nr. 171; ROBERTO, Nr. 12.06; SCHWENZER, Nr. 53.52; ZELGER, 
N 4 f. zu Art. 679 ZGB m.w.H. 
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ist jeder Eigentümer, Inhaber eines beschränkt dinglichen Rechts oder obligato-
risch berechtigter Mieter bzw. Pächter klageberechtigt, der von den übermässi-
gen Immissionen betroffen ist.276 

d) Der Grundeigentümer als Haftungssubjekt 

Haftungssubjekt der Grundeigentümerhaftung ist gemäss Gesetzeswortlaut der 
sachenrechtliche Grundeigentümer.277 Die herrschende Lehre und Rechtspre-
chung hat den Anwendungsbereich indes auch auf den Inhaber eines beschränk-
ten dinglichen Rechts, etwa eines Bau- oder Wegrechts, ausgedehnt, sofern die-
ser durch Ausübung seines Rechts eine übermässige Immission verursacht.278 
Gemäss Bundesgericht kann sogar der bloss obligatorisch Berechtigte nach 
Art. 679 ZGB haftbar gemacht werden, sofern er tatsächlich über ein Grund-
stück verfügen kann.279 Diese Rechtsprechung wird in der Lehre allerdings kriti-
siert.280  

Unbestritten kann hingegen auch das Gemeinwesen als Haftungssubjekt des 
Art. 679 ZGB in Frage kommen.281 Dabei ist allerdings eine besondere Rege-
lung zu beachten: Wenn der bestimmungsgemässe Betrieb einer öffentlichen 
Sache zu Immissionen führt, welche nicht oder nur schwer zu verhindern sind, 
haftet das Gemeinwesen nicht nach Art. 679 ZGB. Weisen die Immissionen eine 
gewisse Schwere auf und betreffen nur einige wenige Grundeigentümer unver-

                                                 
276  DESCHENAUX/TERCIER, N 15 ff. zu § 13; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 1030 f. 

m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 191; REY, Nr. 1113; ROBERTO, Nr. 12.06; 
SCHWENZER, Nr. 53.52; WERRO, responsabilité, Nr. 803 ff.; BGE 120 II 15 ff. 
(17), E. 2a; 119 II 411 ff. (415), E. 4a; 109 II 304 ff. (309), E. 2; 104 II 15 ff. 
(18), E. 1; vgl. auch KELLER, S. 224, der für einen noch grösseren Kreis der Ak-
tivlegitimierten plädiert. 

277  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 991 m.w.H.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 6 zu 
§ 19; KELLER, S. 219 f.; ROBERTO, Nr. 12.07; SCHWENZER, Nr. 53.54; WERRO, 
responsabilité, Nr. 794; ZELGER, N 6 zu Art. 679 ZGB m.w.H. 

278  BGE 111 II 236 ff. (237 f.), E. 2; 104 II 15 ff. (19), E. 2; 91 II 281 ff. (287), 
E. 5b; 88 II 252 ff. (263 f.), E. 3; vgl. auch FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 992 
m.w.H.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 6 zu § 19; IMBODEN/RHINOW, S. 722; 
KELLER, S. 221; KELLER/GABI/GABI, S. 193; ROBERTO, Nr. 12.07; SCHWENZER, 
Nr. 53.54; ZELGER, N 6 zu Art. 679 ZGB m.w.H. 

279  BGE 104 II 15 ff. (19 ff.), E. 2; 101 II 248 ff. (249), E. 2. 
280  Vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 993; KELLER, S. 221; KELLER/GABI/GABI, 

S. 194. 
281  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 994; GROSS, Staatshaftung, S. 33; GROSS/PRIBNOW, 

Nr. 170; IMBODEN/RHINOW, S. 721 ff.; KELLER, S. 219 und 222; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 61; WERRO, responsabilité, Nr. 798. 
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hältnismässig schwer, so kommt allenfalls eine Ersatzpflicht nach enteignungs-
rechtlichen Grundsätzen in Frage.282 

Auch im sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich ist eine Grundeigentümer-
haftung grds. denkbar, verfügen doch auch die Sicherheitsbehörden zur Aus-
übung ihrer Aufgaben über gewisse Grundstücke, auf welche sich beispielsweise 
Polizeiposten befinden. Besonders bedeutsam ist dieser Haftungstatbestand für 
die vorliegende Arbeit allerdings nicht. 

4. Spezialgesetzliche!Haftungsnormen 

A) Einleitung 

Nicht nur die drei eben behandelten zivilrechtlichen Haftungsnormen können 
auf (amtliche wie gewerbliche) Tätigkeiten des Gemeinwesens anwendbar sein 
� auch diverse verwaltungsrechtliche Sonder-Haftungsregeln gelten (fast) unter-
schiedslos für Private als auch den Staat.283 Viele dieser Haftungsnormen sind 
als Gefährdungshaftungen ausgestaltet.284  

Die Gefährdungshaftungen beruhen auf dem Gedanken, dass gewisse gefährli-
che Vorrichtungen oder Tätigkeiten, wie die Eisenbahn, der Strassenverkehr und 
die Luftfahrt, die Jagd, Gentechnik und Kernenergie oder auch Sprengstoffe we-
gen ihres überwiegenden gesellschaftlichen Nutzens grds. erlaubt werden, im-
merhin aber derjenige das finanzielle Risiko tragen soll, der den wirtschaftlichen 
oder ideellen Nutzen aus der Vorrichtung oder Tätigkeit zieht.285 Wer etwas Ge-
fährliches betreibt oder ausübt ist damit selbst dafür verantwortlich, dass genü-
gend Sicherheit besteht und andere nicht geschädigt werden.286 Ansonsten hat er 

                                                 
282  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 994; GROSS, Staatshaftung, S. 33; GROSS/PRIBNOW, 

Nr. 172; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2274 ff.; KELLER, S. 219; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 22 zu § 61; BGE 123 II 481 ff.; 122 II 17 ff.; 122 II 
337 ff. (342 ff.), E. 3 f.; 121 II 317 ff. (325 ff.), E. 4; 119 Ib 334 ff. (341), E. 3; 
118 Ib 203 ff. (204), E. 8; 112 Ib 176 ff. (177), E. 3. 

283  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 34; SUTTER, Naturgefahren, S. 187; vgl. zum 
Bundesrecht die Liste in SR 221.112. 

284  Vgl. SUTTER, Naturgefahren, S. 187. 
285  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 28 ff.; MÜLLER, Handkommentar, N 18 zu 

Art. 41 OR; vgl. auch BGE 131 III 61 ff. (66), E. 2.3; REY, Nr. 1243; RUCH, Si-
cherheit und Freiheit, Nr. 18; RUCH, Regulierung, S. 391; SCHWENZER, Nr. 54.01; 
WIDMER, S. 426; vgl. auch KOLLER/SCHINDLER, S. 287 f. zur Gesetzgebung im 
Bereich Strassenverkehr und Waffen. 

286  RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 18, vgl. auch Nr. 97. 
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den Schaden auszugleichen � dies selbst dann, wenn er alle Schutzmassnahmen 
ergriffen hat.287  

Für diese Arbeit ist in erster Linie die Haftung aus Strassenverkehrsgesetz 
(Kap. 3/2/III/4/B), aus Seeschifffahrt (Kap. 3/2/III/4/C) und aus Luftfahrtgesetz 
(Kap. 3/2/III/4/C) sowie aus Sprengstoffgesetz (Kap. 3/2/III/4/E) relevant, wes-
halb auf diese in der Folge näher eingegangen wird. Auch die Haftung für Schä-
digungen durch die Armee soll thematisiert werden (Kap. 3/2/III/4/F).288 

B) Haftung!des!Motorfahrzeughalters 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

Gemäss Art. 58 Abs. 1 SVG haftet der Halter eines Motorfahrzeugs für den 
Schaden, wenn durch dessen Betrieb «ein Mensch getötet oder verletzt oder 
Sachschaden verursacht» wird. Zentrale Haftungsvoraussetzung � neben einem 
Personen- oder Sachschaden sowie einem adäquaten Kausalzusammenhang,289 
welche weiter unten erläutert werden290 � ist demnach die Schadensverursa-
chung durch den Betrieb eines Motorfahrzeugs.291 Bei diesem Grundtatbe-
stand handelt es sich um eine Gefährdungshaftung.292 Art. 58 SVG enthält in-
des noch weitere Haftungstatbestände:  

                                                 
287  SUTTER, Naturgefahren, S. 188. 
288  Nicht besprochen wird hingegen etwa der Haftungstatbestand von Art. 5 SchKG 

(vgl. hierzu etwa KREN KOSTKIEWICZ, Nr. 136 ff.). Denn dieser ist zwar ebenfalls 
auf die Polizei anwendbar, sofern sie Aufgaben erfüllt, die ihr das SchKG zuwei-
sen. Hierbei handelt es sich aber um Amts- oder Vollzugshilfe und nicht um eine 
eigentlich sicherheitspolizeiliche Tätigkeit, weshalb die Haftung nach SchKG für 
die vorliegende Arbeit nicht von primärem Interesse ist. 

289  Nach der hier vertretenen Auffassung ist die Widerrechtlichkeit bei den Gefähr-
dungshaftungen keine Voraussetzung, da letztere keine Haftung für ein bestimm-
tes Verhalten, sondern für die Realisierung einer Gefahr aus einer bestimmten 
Vorrichtung oder Tätigkeit begründen. Der Schutzbereich der Haftung nach SVG 
ergibt sich indes direkt aus dem Gesetz (Personen- oder Sachschaden); vgl. dazu 
FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 115 ff. und 332 m.w.H.; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 312 ff., insbes. Nr. 334 ff.; REY, Nr. 1246 m.w.H. und 
1296; ROBERTO, Nr. 16.05 und 16.22; WERRO, responsabilité, Nr. 299 und 847; 
a.M. KELLER, S. 106; OFTINGER/STARK, II/2, N 27 ff. zu § 24; BGE 112 II 118 ff. 
(128), E. 5e; vgl. auch SCHWENZER, Nr. 54.03 und 54.05; VERDE, Widerrecht-
lichkeit, Nr. 30 und 84 f. m.w.H. 

290  Kap. 3/3/III-IV.  
291  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 331; WERRO, responsabilité, Nr. 846. 
292  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 175 m.w.H.; OFTINGER/STARK, II/2, N 17 ff., 

insbes. N 20 zu § 25; REY, Nr. 1264; WERRO, responsabilité, Nr. 845. 
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Befindet sich ein Fahrzeug nicht in Betrieb, sieht Abs. 2 zum einen eine Kau-
salhaftung dessen Halters vor, falls fehlerhafte Beschaffenheit seines Motor-
fahrzeugs an einem Verkehrsunfall mitgewirkt hat.293 War das Fahrzeug in ta-
dellosem Zustand, aber dennoch in einen Schadensfall involviert, so gilt gemäss 
Abs. 2 zum andern eine Verschuldenshaftung des Motorfahrzeughalters.294  

Sind «Schäden infolge der Hilfeleistung nach» einem Unfall entstanden, so haf-
tet der Halter eines Motorfahrzeugs gemäss Abs. 3 schliesslich nach richterli-
chem Ermessen, «sofern er für den Unfall haftbar ist oder die Hilfe ihm selbst 
oder den Insassen seines Fahrzeuges geleistet wurde».295 

b) Betrieb eines Motorfahrzeugs 

Gemäss Art. 7 Abs. 1 SVG gilt als Motorfahrzeug «jedes Fahrzeug mit eige-
nem Antrieb, durch den es auf dem Erdboden unabhängig von Schienen fortbe-
wegt wird». Dazu zählen in erster Linie Personen- und Lastwagen, also etwa Po-
lizeifahrzeuge, des Weiteren aber auch Fahrzeuge, die nicht nur der Fortbewe-
gung, sondern primär als Arbeitsmittel dienen oder zwar Fortbewegungsmittel 
sind, aber nicht auf öffentlichen Strassen eingesetzt werden.296  

Der Bundesrat kann etwa «Motorfahrzeuge von geringer Motorkraft oder Ge-
schwindigkeit! [�]! von! den»! Haftungsbestimmungen! des! SVG! ausnehmen.

297 
Davon hat er mehrfach Gebrauch gemacht und beispielsweise bestimmt, dass 
die Benützer von Motorfahrrädern nach Obligationenrecht haften.298 Per 1. Juni 
2015 hat der Bundesrat entschieden, auch etwa Stehroller � eher unter dem Na-
men Segways bekannt � den Motorfahrrädern gleich zu stellen, da diesen Fahr-
zeugen keine besondere Betriebsgefahr eigen sei, welche eine Gefährdungshaf-
tung zu rechtfertigen vermag.299 Solche Segways werden bereits heute von ver-

                                                 
293  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 326, 401 ff. und 442 ff.; ; KELLER, S. 281 und 

294; REY, Nr. 1297 f.; WERRO, responsabilité, Nr. 911 ff. 
294  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 326, 401 ff. und 426 ff.; KELLER, S. 281 und 

294; zum Nichtbetriebsunfall vgl. auch HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 12 f. zu 
§ 20; REY, Nr. 1297 f.; WERRO, responsabilité, Nr. 911 ff.; vgl. auch Urteil des 
BGer 4A_83/2015 vom 15. Juni 2015, E. 3. 

295  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 326, 401 ff. und 599 ff.; GIGER, N 63 zu 
Art. 58 SVG; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 13 zu § 20; KELLER, S. 281 und 
295 f.; REY, Nr. 1300 ff.; WERRO, responsabilité, Nr. 918 ff. 

296  Vgl. FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 182 m.w.H.; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 5 ff. zu § 20; KELLER, S. 285 ff.; OFTIN-

GER/STARK, II/2, N 45 ff. zu § 25; REY, Nr. 1278 ff.; WERRO, responsabilité, 
Nr. 898 ff. 

297  Art. 89 Abs. 1 SVG; vgl. auch SAUPE, S. 255. 
298  Art. 34 VVV; vgl. auch SAUPE, S. 256. 
299  SAUPE, S. 253 ff. 



2. Kapitel: Rechtsgrundlagen der Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte 

337 
 

schiedenen Polizeikorps und anderen Sicherheitsakteuren insbesondere zu Pat-
rouillenfahrten eingesetzt.300 Wird dabei Schaden verursacht, so richtet sich die 
Haftung folglich nicht nach Art. 58 ff. SVG,301 sondern nach den Bestimmungen 
des allgemeinen (kantonalen oder bundesrechtlichen) Verantwortlichkeitserlas-
ses. 

In Betrieb sind Motorfahrzeuge gemäss maschinentechnischem Betriebsbegriff 
des Bundesgerichts, wenn ihre maschinellen Einrichtungen, so primär ihr Motor 
aber auch etwa ihre Scheinwerfer, anlässlich der Fortbewegung verwendet wer-
den.302 Es geht also darum, dass der Halter eines Motorfahrzeugs haften soll, 
wenn sich eine besondere Gefahr realisiert, die mit dem Gebrauch eines solchen 
Fahrzeugs und dessen Einrichtungen verbunden ist.303  

Typischer Anwendungsfall ist der Zusammenstoss eines Motorfahrzeugs mit ei-
nem anderen Objekt oder einer anderen Person.304 Art. 58 Abs. 1 SVG kann aber 
auch zur Anwendung gelangen, wenn beispielsweise ein Fahrzeug seine Ladung 
oder Dreck verliert und dadurch einen Schadensfall bewirkt.305 Des Weiteren 
kann er etwa den Fall erfassen, dass ein Mitfahrer bei voller Fahrt die Tür öffnet, 
durch das Drehen der Räder Steine weggespickt werden, oder auch nur die 
Scheinwerfer eines abgeschalteten Autos andere Verkehrsteilnehmer blenden 
und so ein Unfall verursacht wird.306 

c) Der Halter als Haftungssubjekt 

Haftungssubjekt der Haftungstatbestände nach Art. 58 SVG ist der Halter eines 
Motorfahrzeugs. Zumindest bei Abs. 1 handelt es sich um eine Gefährdungs-
haftung, welche bezweckt, denjenigen das finanzielle Risiko einer Vorrichtung 
oder Tätigkeit tragen zu lassen, welchem der wirtschaftliche oder ideelle Nutzen 
daran zukommt.307 Entsprechend wird auch zur Bestimmung des Halters und 

                                                 
300  SAUPE, S. 253. 
301  SAUPE, S. 256. 
302  BGE 107 II 269 ff. (272), E. 1a; 97 II 161 ff. (164), E. 3a; 88 II 455 ff. (458), E. 1 

m.w.H.; vgl. auch etwa FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 361 m.w.H.; GIGER, 
N 56 ff. zu Art. 58 SVG; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 10 zu § 20; KELLER, 
S. 289; OFTINGER/STARK, II/2, N 344 und 348 zu § 25; REY, Nr. 1288 f.; 
SCHWENZER, Nr. 54.06; WERRO, responsabilité, Nr. 904. 

303  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 365 f.; GIGER, N 57 zu Art. 58 SVG. 
304  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 366. 
305  BGE 95 II 630 ff. (635), E. 4a; vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 383 

m.w.H. 
306  BGE 88 II 455 ff. (458), E. 1; 81 II 554 ff. (556 f.), E. 2; 63 II 339 ff. (342), E. 1; 

vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 366 und 381 m.w.H.; OFTIN-

GER/STARK, II/2, N 360 ff. zu § 25; WERRO, responsabilité, Nr. 907. 
307  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 218 m.w.H.; FELLMANN/KOTTMANN, 
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damit des Haftpflichtigen primär darauf abgestellt, wer aus dem Betrieb eines 
Fahrzeugs den primären Nutzen zieht.308  

So sind nicht in erster Linie rechtliche Kriterien, etwa das Eigentum am Fahr-
zeug oder der Eintrag im Fahrzeugausweis, sondern tatsächliche Gegebenhei-
ten massgebend: Halter im Sinne des SVG soll derjenige sein, «auf dessen eige-
ne Rechnung und Gefahr der Betrieb des Fahrzeugs erfolgt und der zugleich 
über dieses und allenfalls über die zum Betrieb erforderlichen Personen die tat-
sächliche, unmittelbare Verfügung besitzt».309  

Gemäss Art. 73 Abs. 1 SVG sind die Bestimmungen des SVG, so etwa die Haf-
tungstatbestände, auch auf Personen des öffentlichen Rechts anwendbar, so-
fern letztere nach der eben umschriebenen Definition als Halter eines Motor-
fahrzeugs qualifiziert werden.310 Bund und Kantone sind allerdings von der Ver-
sicherungspflicht ausgenommen, welche in Art. 63 ff. SVG grds. für den Fall 
vorgesehen wird, dass ein Motorfahrzeug in den öffentlichen Verkehr gebracht 
wird.311  

d) Haftungsbefreiung 

Das Gemeinwesen als Haftungssubjekt von Art. 58 SVG kann sich nicht mit 
dem Nachweis entlasten, dass es «alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt 

                                                 
Nr. 28 ff.; vgl. auch REY, Nr. 1243; RUCH, Sicherheit und Freiheit, Nr. 18; RUCH, 
Regulierung, S. 391; vgl. auch GIGER, N 31 zu Art. 58 SVG; vgl. auch KOL-

LER/SCHINDLER, S. 287 f. zur Gesetzgebung im Bereich Strassenverkehr und 
Waffen; BGE 129 III 102 ff. (104), E. 2.2 m.w.H. 

308  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 218 m.w.H.; GIGER, N 27 ff. zu Art. 58 SVG; 
KELLER, S. 296 f.; OFTINGER/STARK, II/2, N 91 zu § 25; REY, Nr. 1307 ff.; WER-

RO, responsabilité, Nr. 871. 
309  BGE 129 III 102 ff. (103), E. 2.1; 117 II 609 ff. (612), E. 3b; 101 II 133 ff. (136), 

E. 3a; 92 II 39 ff. (42), E. 4a; 70 II 179 ff. (189), E. 1; 64 II 312 ff. (314), E. 1; 63 
II 209 ff. (211), E. 1 je m.w.H.; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 217 m.w.H.; 
GIGER, N 32 und 38 ff. zu Art. 58 SVG; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 16 zu 
§ 20; KELLER, S. 296 f.; OFTINGER/STARK, II/2, N 89 f. zu § 25; REY, 
Nr. 1306 ff.; WERRO, responsabilité, Nr. 871 f. 

310  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 39; OFTINGER/STARK, II/2, N 68 f. zu § 25; 
vgl. hierzu etwa den Entscheid des Bernischen Appellationshofes vom 23. Mai 
1978 (ZBJV 1979, S. 369 ff.). 

311  Art. 73 Abs. 1 SVG; GROSS, Staatshaftung, S. 40; OFTINGER/STARK, II/2, N 68 
zu § 25; vgl. ausführlich zur Haftpflichtversicherung des Halters FELLMANN, 
Haftpflichtrecht II, Nr. 866 ff.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 35 ff. zu § 20; 
OFTINGER/STARK, II/2, N 1 ff. zu § 26; REY, Nr. 1334 ff.; WERRO, responsabilité, 
Nr. 924 ff. 
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angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten», wie es etwa bei der 
Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR möglich wäre.312  

Ein Ausschluss der Halterhaftung nach Art. 58 SVG kommt nämlich einzig in 
Frage, wenn das Gemeinwesen zum einen den positiven Beweis erbringt, «dass 
der Unfall durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädigten oder 
eines Dritten verursacht wurde»313 und zum andern negativ nachweist, dass we-
der «ihn selbst oder Personen, für die er verantwortlich ist, ein Verschulden 
trifft», noch «dass fehlerhafte Beschaffenheit des Fahrzeuges zum Unfall beige-
tragen hat».314 Diese Haftungsbefreiung des Halters ist demnach an sehr restrik-
tive Voraussetzungen gebunden, scheitert sie doch bereits, wenn auch nur einer 
der drei erforderlichen Beweise nicht gelingt.315 

e) Die Motorfahrzeughalterhaftung im sicherheitspolizeilichen     
Tätigkeitsbereich 

Bedient sich eine Sicherheitsbehörde eines Fahrzeugs, das in einen Unfall ver-
wickelt wird, so haftet das dahinterstehende Gemeinwesen nach Art. 58 SVG. 
Als beispielsweise bei einer Testfahrt mit dem Tanklöschfahrzeug einer Feuer-
wehr die Bremsen versagten und sich einer der Mitfahrer beim rettenden Ab-
sprung aus dem Fahrzeug schwer verletzte, stützten sich die Forderungen gegen 
die Gemeinde auf die Haftungsbestimmungen des SVG und nicht etwa des VG 
oder eines kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzes.316  

Das gleiche gilt, wenn ein Motorfahrzeug im Rahmen des Zivilschutzes oder der 
Armee eingesetzt wird: Bei einem Unfall gehen die Haftpflichtbestimmungen 
des SVG denjenigen des Militärgesetzes317 oder des Zivilschutzgesetzes vor.318 
Als zwei Militärangehörige � stark angetrunken und ohne Führerschein � einen 

                                                 
312  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 275. 
313  Wozu der Fahrzeuglenker sowie mitwirkende Hilfspersonen gerade nicht gehö-

ren. 
314  Art. 59 Abs. 1 SVG; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 627 ff.; OFTIN-

GER/STARK, II/2, N 425 ff. zu § 25; REY, Nr. 1322 ff.; WERRO, responsabilité, 
Nr. 859 ff.; vgl. auch Urteil des BGer 4A_663/2014 vom 9. April 2015, E. 3; 
4A_433/2013 vom 15. April 2014, E. 4; 4A_699/2012 vom 27. Mai 2013, E. 3.1; 
Urteil des BVGE A-7351/2010 vom 2. September 2011, E. 10. 

315  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 628; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 20 zu 
§ 20; OFTINGER/STARK, II/2, N 427 ff., insbes. N 455 zu § 25. 

316  GEISSELER, S. 4 f. und 13 f. 
317  Ausnahme in Art. 81 SVG: «Wird ein Versicherter der Militärversicherung durch 

ein Militärfahrzeug verletzt oder getötet, so hat der Bund den Schaden aus-
schliesslich nach dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die Militärversiche-
rung zu decken.» 

318  GEISSELER, S. 13 f.; OFTINGER/STARK, II/3, N 125 ff. und 433 zu § 32. 
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Puch entwendeten, um Zigaretten zu besorgen, dabei von der schneebedeckten 
Strasse abkamen und an einem zivilen Fahrzeug sowie Grundstück erheblichen 
Schaden verursachten, richtete sich die Haftung des Bundes sowie der Regress 
auf die Schädiger entsprechend nach dem SVG und nicht nach dem MG.319 
Ebenso wurde die Situation beurteilt, als ein Motorfahrer der Armee anlässlich 
einer Dienstfahrt mit einem vortrittsberechtigten Zivilfahrzeug kollidierte und so 
Sachschaden entstand.320 

Auch wenn in solchen Fällen die Haftpflichtbestimmungen des SVG und nicht 
etwa eines öffentlich-rechtlichen Verantwortlichkeitserlasses zur Anwendung 
gelangen, gilt grds. das Prinzip der ausschliesslichen Staatshaftung, wonach 
sich geschädigte Dritte primär an den Staat zu wenden haben, den schädigenden 
Beamten hingegen nicht belangen können.321  

Wie bereits angesprochen, ist dies im sicherheitspolizeilichen Bereich in beson-
derer Weise gerechtfertigt: Beamte der Sicherheitsbehörden, so etwa Polizistin-
nen und Polizisten, werden im Rahmen ihrer Tätigkeit besonderen Gefahren 
ausgesetzt: Einerseits ist deren Risiko erhöht, selbst zu verunfallen, andererseits 
müssen sie bei ihrer dienstlichen Verrichtung immer wieder Handlungen vor-
nehmen, welche speziell geeignet sind, Dritten Schaden und somit Haftungsfol-
gen zu bewirken.322 Nach der hier vertretenen Meinung ist es deshalb wün-
schenswert, sie in Bezug auf die Haftung zu privilegieren.  

Die spezielle Situation, wonach bei Geschäftsfahrzeugen allenfalls der Arbeit-
nehmer als haftpflichtiger (Mit-)Halter qualifiziert wird, sofern er das Fahrzeug 
nach Feierabend in die eigene Garage stellt und auch für private Fahrten nach 
Belieben nutzen kann,323 dürfte im sicherheitspolizeilichen Bereich kaum von 
Bedeutung sein. Hier wird beim Einsatz der Fahrzeuge (fast) ausschliesslich der 
dienstliche Zweck im Vordergrund stehen und der Entscheid über dessen Ver-
wendung dem Gemeinwesen � bzw. dem vorgesetzten Beamten � zukommen, 
womit auch die Haltereigenschaft beim Gemeinwesen verbleibt.324  

Das Verhalten von Beamten, welche beispielsweise mit einem Polizeiauto fah-
ren oder in anderer Weise bei der Verwirklichung dessen Betriebsgefahr mitwir-
                                                 
319  Urteil des BVGE A-7351/2010 vom 2. September 2011, E. 7. 
320  Urteil des BGer 2A.585/2004 vom 11. Januar 2005, E. 2.1. 
321  GEISSELER, S. 27; GROSS, Staatshaftung, S. 40; OFTINGER/STARK, II/2, N 685 

Fn. 1132 zu § 25 und N 393 und Fn. 592 zu § 26; vgl. bereits den Entscheid des 
Bernischen Appellationshofes vom 23. Mai 1978 (ZBJV 1979, S. 369 ff.). 

322  Vgl. auch GEISSELER, S. 26. 
323  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 257; KELLER, S. 298; OFTINGER/STARK, II/2, 

N 118 ff. zu § 25; REY, Nr. 1313; BGE 62 II 138 ff. (139 f.). 
324  Vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 258; OFTINGER/STARK, II/2, N 119 

zu § 25. 
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ken � etwa bei einem Verkehrsmanöver Zeichen geben, das Auto warten oder 
beladen oder auch nur dessen Hupe bedienen � wird mithin dem Gemeinwesen 
als Halter zugerechnet.325  

C) Haftung!aus!Seeschifffahrt 

Gemäss Art. 30a BSG gelten für die Haftung der konzessionierten Schifffahrts-
unternehmen die gleichen Grundsätze, wie für die Haftung der Eisenbahnunter-
nehmen nach Art. 40b-40f EBG.326 Diese sehen eine Gefährdungshaftung des 
Unternehmensinhabers vor, falls «die charakteristischen Risiken, die mit dem 
Betrieb» eines solchen Unternehmens «verbunden sind, dazu führen, dass ein 
Mensch getötet oder verletzt wird oder ein Sachschaden entsteht».327  

Diese Haftpflichtnormen können unbestritten auch auf den Staat angewandt 
werden.328 Die Sicherheitsbehörden, so etwa die Polizei, werden aber kaum je 
als Haftungssubjekt nach Art. 30a BSG in Frage kommen, handelt es sich doch 
bei ihnen nicht um konzessionierte Schifffahrtsunternehmen. Als letztere gelten 
die Inhaber von Unternehmen mit dem Zweck, «Reisende regelmässig und ge-
werbsmässig zu befördern».329 Sicherheitspolizeiliche Handlungen auf Gewäs-
sern, etwa Tätigkeiten der Schweizer Seepolizeien, dienen aber vielmehr dazu, 
etwa den Verkehr auf dem Wasser zu überwachen und zu kontrollieren, bei Un-
glücksfällen Hilfe zu leisten, Tauch-, Such- und Bergungsaktionen vorzunehmen 
sowie Gesetzesverstösse bei Gewässerverschmutzungen zu ahnden.330  

Wird entsprechend durch den Betrieb eines Schiffes der Seepolizei oder anderer 
Sicherheitsakteure auf Gewässern Schaden verursacht, so kommt nicht die Ge-
fährdungshaftung nach Art. 40b-40f EBG, sondern das kantonale Verantwort-
lichkeitsgesetz des Herkunftskantons der betroffenen Beamten bzw. das VG des 
Bundes zur Anwendung.331 Dies vermag nach der hier vertretenen Ansicht nicht 
                                                 
325  Art. 58 Abs. 4 SVG; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 261 ff. m.w.H. 
326  Vgl. FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1362. 
327  Art. 40b Abs. 1 EBG; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1093 ff.; SCHWENZER, 

Nr. 54.09 ff. 
328  GROSS, Staatshaftung, S. 53, allerdings noch zur alten Haftungsbestimmung. 
329  Art. 7 BSG; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1365. 
330  So etwa die Aufgaben der Gewässerpolizei im Kanton Genf 

(http://www.geneve.ch/police/nos-services/gendarmerie/police-de-la-navigation/, 
zuletzt besucht am 30. März 2016); im Kanton Zug 
(http://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/zuger-
polizei/organisation/sicherheitspolizei/seepolizei, zuletzt besucht am 30. März 
2016); und im Kanton Zürich 
(http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/ueber_uns/standorte
/seepo.html, zuletzt besucht am 30. März 2016). 

331  Vgl. hierzu auch etwa Art. 8 Abs. 1 des interkantonalen Vertrags vom 18. August 
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vollständig zu überzeugen. Denn auch mit Schiffen, welche zu sicherheitspoli-
zeilichen Zwecken eingesetzt werden, sind gewisse besondere Gefahren verbun-
den, welche mit denen eines Transportschiffs oder eines Motorfahrzeugs durch-
aus vergleichbar sind. Demnach wäre es gerechtfertigt, deren Betrieb einer be-
sonders strengen Haftung, nämlich einer Gefährdungshaftung, zu unterstellen. 

D) Haftung!des!Luftfahrzeughalters 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

Gemäss Art. 64 Abs. 1 LFG haftet der Halter eines Luftfahrzeugs «für Schä-
den, die von [s]einem im Fluge befindlichen Luftfahrzeug einer Person oder Sa-
che auf der Erde zugefügt werden, [�] sofern feststeht, dass der Schaden ent-
standen und vom Luftfahrzeug verursacht worden ist». Zentrale Haftungsvo-
raussetzung � neben einem Personen- oder Sachschaden, der auf der Erde ein-
tritt, sowie einem adäquaten Kausalzusammenhang332 � ist demnach die Scha-
densverursachung durch den Flug eines Luftfahrzeugs oder durch ein aus die-
sem fallenden Objekt im schweizerischen Luftraum.333  

Auch hierbei handelt es sich folglich um eine Gefährdungshaftung:334 Sie wird 
durch die besondere Betriebsgefahr gerechtfertigt, welche von Luftfahrzeugen 
ausgeht und setzt für eine Haftung einzig einen Zusammenhang zwischen dem 
Luftfahrzeug und einem Schaden voraus.335 

  

                                                 
2014 über die Organisation und den Betrieb der Seepolizei auf dem Neuenbur-
gersee. 

332  Nach der hier vertretenen Auffassung ist die Widerrechtlichkeit bei den Gefähr-
dungshaftungen keine Voraussetzung, da letztere keine Haftung für ein bestimm-
tes Verhalten, sondern für die Realisierung einer Gefahr aus einer bestimmten 
Vorrichtung oder Tätigkeit begründen. Der Schutzbereich der Haftung nach LFG 
ergibt sich indes direkt aus dem Gesetz (Personen- oder Sachschaden); vgl. dazu 
FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 115 ff. und 332 m.w.H.; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 312 ff., insbes. Nr. 334 ff.; REY, Nr. 1246 m.w.H.; 
ROBERTO, Nr. 16.05; a.M. KELLER, S. 106; OFTINGER/STARK, II/2, N 27 ff. zu 
§ 24; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 30 und 84 f. m.w.H.; BGE 112 II 118 ff. 
(128), E. 5e. 

333  Zur Geltung im schweizerischen Luftraum Art. 11 Abs. 1 LFG und FELLMANN, 
Haftpflichtrecht II, Nr. 1485; zu den Voraussetzungen BAUMANN, N 5 ff. zu 
Art. 64 LFG; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1557 ff. 

334  BAUMANN, N 4 zu Art. 64 LFG; DESCHENAUX/TERCIER, N 43 zu § 17; FELL-

MANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1474. 
335  Urteil des BVGE A-1936/2006 vom 10. Dezember 2009, E. 58.3.4 mit Verweis 

auf KELLER, S. 50 und 267. 
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b) Flug eines Luftfahrzeugs 

Gemäss Art. 1 Abs. 2 LFG gelten als Luftfahrzeuge «Fluggeräte, die sich durch 
Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden 
(Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können». Dazu gehören unter 
anderem Flugzeuge, Hubschrauber und Fallschirme,336 die teilweise von sicher-
heitspolizeilichen Akteuren eingesetzt werden. Aber auch Drohnen, welche im-
mer wie häufiger im Bereich der Gefahrenabwehr zum Einsatz kommen, fallen 
grds. unter den Anwendungsbereich des LFG und damit dieser Haftungsbe-
stimmung.337  

Wird durch ein «schweizerische[s] Militärluftfahrzeug einer Person oder Sache 
auf der Erde [Schaden] zugefügt» fällt dies ebenfalls unter die Haftungsregelung 
von Art. 64 Abs. 1 LFG.338  

Letztere ist aber nur anwendbar, sofern der Schaden einerseits kausal auf den 
Flug eines Luftfahrzeugs oder ein aus diesem fallendes Objekt zurückzuführen 
ist.339 Die Art der Schädigung ist dabei nebensächlich: Es kann sich sowohl um 
Schädigungen aufgrund eines Absturzes handeln als auch um solche, welche 
durch Luftwirbel, Luftdruck, Lärm oder ähnliches verursacht werden.340 Das 
Luftfahrzeug muss sich allerdings im Flug befunden haben, was «vom Beginn 
der Abflugsmanöver bis zur Beendigung der Ankunftsmanöver» der Fall ist und 
dies (im Gegensatz zu Motorfahrzeugen) etwa unabhängig davon, ob die ma-
schinellen Einrichtungen wie der Motor zur Fortbewegung in Gebrauch sind o-
der nicht.341  

Andererseits gilt die Haftungsbestimmung von Art. 64 Abs. 1 LFG nur, sofern 
einer Person oder Sache, die sich auf der Erde befand, Schaden entstanden 
ist. Entsprechend richten sich also Ersatzforderungen für Schäden infolge der 
Kollision von Flugzeugen in der Luft nicht nach LFG,342 zudem ist auch die 

                                                 
336  Anhang LSV; vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1476 ff.; KELLER, 

S. 268. 
337  STEIGER, S. 174. 
338  Art. 106 Abs. 1 LFG; vgl. auch BAUMANN, N 12 zu Art. 64 LFG m.w.H.; FELL-

MANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1480; KELLER, S. 269; ausgenommen sind Perso-
nenschäden von Armeeangehörigen, vgl. dazu Art. 34 MG. 

339  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1583. 
340  Urteil des BVGE A-1936/2006 vom 10. Dezember 2009, E. 58.3.4; vgl. auch 

KELLER, S. 270. 
341  Art. 64 Abs. 3 LFG; BAUMANN, N 13 zu Art. 64 LFG m.w.H.; FELLMANN, Haft-

pflichtrecht II, Nr. 1585; KELLER, S. 269 f. 
342  Sondern die allgemeinen Haftungsbestimmungen: wenn z.B. Militärflugzeuge in-

volviert sind die Art. 135 ff. MG (BGE 123 II 577 ff. (579 ff.), E. 3 und 4). 
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Haftung gegenüber Flugreisenden nicht von dessen Anwendungsbereich er-
fasst.343 

c) Der Halter als Haftungssubjekt 

Haftungssubjekt von Art. 64 Abs. 1 LFG ist der Halter des Luftfahrzeugs. Wer 
dies ist, kann analog den bereits zum SVG dargelegten Grundsätzen bestimmt 
werden: Primär massgebend sind also die tatsächlichen Verhältnisse, in erster 
Linie die tatsächliche, unmittelbare Verfügungsgewalt über das Luftfahrzeug.344  

Als Halter und somit Haftpflichtiger kann somit wiederum der Staat, etwa si-
cherheitspolizeiliche Akteure, in Frage kommen.345 Bund und Kantone sind wie 
bei der Haftung nach SVG einzig von der eigentlich bestehenden Pflicht befreit, 
die Haftpflichtansprüche sicherzustellen.346  

d) Haftungsbefreiung 

Etwa im Gegensatz zum SVG sieht das LFG keine Möglichkeit vor, sich mit 
einem Verweis auf Selbst- oder Drittverschulden bzw. höhere Gewalt von der 
Haftung zu befreien. Zwar ist nach h.L. anerkannt, dass zumindest grobes 
Selbstverschulden aufgrund von Art. 44 OR eine Haftung des Halters aus-
schliessen kann.347 Nach der hier vertretenen Auffassung ist eine Entlastung 
aufgrund höherer Gewalt oder groben Drittverschuldens hingegen ausgeschlos-
sen.348 

Der Halter eines Luftfahrzeugs hat deshalb nicht nur für sein eigenes Verhalten, 
sondern auch für das Verhalten seiner Hilfspersonen einzustehen � egal, ob sie 
sich an Bord aufhalten oder aber auf der Erde befinden und dort etwa im Bereich 
der Flugsicherung tätig sind.349 Darüber hinaus muss er auch für die Handlungen 
der übrigen Personen einstehen, welche sich an Bord befinden,350 ja gar für ir-

                                                 
343  Hier gelten vielmehr internationale Bestimmungen, vgl. FELLMANN, Haftpflicht-

recht II, Nr. 1486 und 1489 ff.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 11 ff. zu § 22; 
KELLER, S. 268; SCHWENZER, Nr. 54.11. 

344  BGE 129 III 410 ff. (414), E. 4; vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, 
Nr. 1523; KELLER, S. 271 f.; vgl. BAUMANN, N 20 ff. zu Art. 64 LFG m.w.H., 
wonach die Anlehnung an die Haftung nach Art. 58 SVG in der Lehre teilweise 
kritisiert wird; vgl. bereits Kap. 3/2/III/4/B/c. 

345  GROSS, Staatshaftung, S. 50 f. 
346  Art. 72 LFG. 
347  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1590 ff. m.w.H.; KELLER, S. 275. 
348  Vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1587 ff. m.w.H.; KELLER, S. 273 ff. 
349  BAUMANN, N 14 zu Art. 64 LFG m.w.H.; FELLMANN, Haftpflichtrecht II, 

Nr. 1538 ff.; KELLER, S. 272 und 274. 
350  Art. 64 Abs. 2 lit. b LFG. 
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gendwelche Dritte, welche dazu beitragen, dass ein Luftfahrzeug einer Person 
oder Sache auf der Erde Schaden zufügt.351  

e) Luftfahrzeughalterhaftung im sicherheitspolizeilichen               
Tätigkeitsbereich 

Wie bereits angesprochen, kommen als Haftpflichtige von Art. 64 Abs. 1 LFG 
auch sicherheitspolizeiliche Akteure in Frage.352 

Entsprechend wurde die Eidgenossenschaft zu Schadenersatz verpflichtet, als 
durch den Absturz eines Militärflugzeuges Personen auf der Erde getötet wur-
den.353 Das gleiche gilt beispielsweise, wenn durch den Flug eines Polizeiheli-
kopters Unbeteiligte zu Schaden kommen. Ist dieser, wie bei den Kantonspoli-
zeien teilweise üblich, lediglich gemietet,354 sind dennoch die Polizeikorps als 
Halter zu qualifizieren, sofern die Miete die Dauer von etwa einem Monat über-
steigt und ihnen entsprechend der primäre wirtschaftliche Nutzen am Helikopter 
zukommt.355  

Im Jahr 2014 war die Schlagzeile «Drohne der Polizei ist abgestürzt. Während 
einer Vorführung geriet der fliegende Fotoapparat der Zürcher Stadtpolizei aus-
ser Kontrolle», zu lesen.356 Zwar wurde beim Absturz einzig die Drohne selbst 
zerstört, ansonsten aber weder Personen noch Sachen geschädigt. Im Falle eines 
Schadens hätte allerdings die Stadtpolizei bzw. Stadt Zürich als Halterin der 
Drohne gestützt auf Art. 64 Abs. 1 LFG belangt werden können. 

E) Haftung!aus!Sprengstoffgesetz 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

«Der Inhaber eines Betriebes oder einer Anlage, in denen Sprengmittel oder py-
rotechnische Gegenstände hergestellt, gelagert oder verwendet werden, haftet» 
gemäss Art. 27 Abs. 1 SprstG «für den Schaden, der durch die Explosion sol-

                                                 
351  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 1541; KELLER, S. 272 und 274. 
352  GROSS, Staatshaftung, S. 50 f. 
353  BGE 112 II 118 ff. (121 ff.), insbes. E. 1. 
354  Vgl. etwa die NZZ-Schlagzeile «Kantonspolizei mietet Helikopter. Die Zürcher 

Kantonspolizei braucht einen neuen Helikopter, weil der heutige in die Jahre ge-
kommen ist. Diesen mietet das Korps von einem privaten Anbieter.» vom 
16. Januar 2014, abrufbar unter http://www.nzz.ch/zuerich/kantonspolizei-
zuerich-helikopter-1.18222766, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

355  Vgl. FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 246 ff. m.w.H. 
356  Vgl. den Beitrag vom 3. Oktober 2014 auf der Homepage des Tagesanzeigers, 

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Drohne-der-Polizei-ist-
abgestuerzt/story/25181885, zuletzt besucht am 30. März 2016. 
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cher Mittel oder Gegenstände verursacht wird». Zentrale Haftungsvoraussetzung 
� neben einem Schaden, adäquaten Kausalzusammenhang und der Widerrecht-
lichkeit,357 welche weiter unten erläutert werden358 � ist eine Explosion von 
Sprengmitteln oder pyrotechnischen Gegenständen.359  

Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Gefährdungshaftung,360 welche den 
allgemeinen Haftungsnormen, etwa Art. 41 ff., Art. 55 OR oder dem VG des 
Bundes, als lex specialis vorgeht.361  

b) Explosion von Sprengmitteln oder pyrotechnischen Gegenständen 

«Unter Sprengmitteln sind Sprengstoffe und Zündmittel zu verstehen»,362 wel-
che in Art. 5 und 6 SprstG genauer definiert werden.363  

«Pyrotechnische Gegenstände sind gebrauchsfertige Erzeugnisse mit einem 
Explosiv- oder Zündsatz, die nicht zum Sprengen, sondern zu andern industriel-
len, technischen oder landwirtschaftlichen Zwecken bestimmt sind» oder «bloss 
dem Vergnügen dienen».364  

                                                 
357  Zwar ist die Widerrechtlichkeit nach der hier vertretenen Ansicht bei Gefähr-

dungshaftungen grds. keine Haftungsvoraussetzung (vgl. dazu FELLMANN, Haft-
pflichtrecht II, Nr. 115 ff. und 332 m.w.H.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 312 ff., 
insbes. Nr. 334 ff.; REY, Nr. 1246 m.w.H.; ROBERTO, Nr. 16.05; a.M. KELLER, 
S. 106; OFTINGER/STARK, II/2, N 27 ff. zu § 24; BGE 112 II 118 ff. (128), E. 5e.). 
Da Art. 27 Abs. 1 SprstG im Gegensatz zu anderen Gefährdungshaftungen aber 
auch reine Vermögensschäden erfasst, muss die Widerrechtlichkeit immerhin bei 
solchen zur Haftungsbeschränkung geprüft werden (vgl. FELLMANN, Haftpflicht-
recht III, Nr. 1742 ff.). 

358  Kap. 3/3/III-IV.  
359  DESCHENAUX/TERCIER, N 132 ff. zu § 17; FELLMANN, Haftpflichtrecht III, 

Nr. 1725; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 54. 
360  DESCHENAUX/TERCIER, N 123 zu § 17; FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1663; 

GROSS, Staatshaftung, S. 54 f.; KELLER, S. 335 f.; KNECHT, N 4 ff. zu Art. 27 
SprstG m.w.H.; OFTINGER/STARK, II/3, N 3 f. zu § 31; REY, Nr. 1257. 

361  HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 54 zu § 22; KELLER, S. 336; MOHLER, Entscheid, 
S. 1411; OFTINGER/STARK, II/3, N 63 zu § 31; zum Vorrang der lex specialis 
vgl. auch etwa HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 220; vgl. genauer FELLMANN, 
Haftpflichtrecht III, Nr. 1724, wonach jeweils im Einzelfall geprüft werden muss, 
ob Art. 27 Abs. 1 SprstG allein zur Anwendung kommt oder aber zu einer Haf-
tungsnorm des Staatshaftungsrechts in Anspruchskonkurrenz steht. 

362  Art. 4 SprstG. 
363  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1666 ff.; KNECHT, N 8 zu Art. 27 SprstG; 

OFTINGER/STARK, II/3, N 30 ff. zu § 31. 
364  Art. 7 SprstG; vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1674 f.; KNECHT, 

N 9 zu Art. 27 SprstG; OFTINGER/STARK, II/3, N 38 zu § 31. 
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Für den sicherheitspolizeilichen Bereich ist von besonderer Bedeutung, dass 
nach der hier vertretenen Ansicht der Anwendungsbereich des Art. 27 Abs. 1 
SprstG auch Schiesspulver erfasst, auch wenn dies nicht explizit erwähnt 
wird.365  

Der Begriff der Explosion wird vom SprstG nicht definiert. Gemäss Duden be-
schreibt er ein «durch starken inneren [Gas]druck verursachtes, mit einem hefti-
gen Knall verbundenes plötzliches Zerplatzen oder Zerbersten eines Kör-
pers».366  

Aus welchem Grund es zu einer Explosion von Sprengmitteln oder pyrotechni-
schen Gegenständen kommt, spielt grds. keine Rolle � entscheidend ist einzig, 
dass eine solche adäquat kausal einen Schaden verursacht.367 Wird eine Schädi-
gung zwar durch solche Stoffe bewirkt, allerdings nicht weil diese explodieren, 
sondern beispielsweise eine Person vergiften, so ist Art. 27 Abs. 1 SprstG nicht 
anwendbar.368  

Für die vorliegende Arbeit ist indes relevant, dass auch das Schiessen mit Feu-
erwaffen durch eine Explosion verursacht wird (beispielsweise von Schiesspul-
ver oder Explosivsätzen in der Munition) und entsprechend unter Art. 27 Abs. 1 
SprstG fällt.369 

c) Der Inhaber als Haftungssubjekt 

Haftungssubjekt des Art. 27 Abs. 1 SprstG ist der «Inhaber eines Betriebes o-
der einer Anlage, in denen Sprengmittel oder pyrotechnische Gegenstände her-
gestellt, gelagert oder verwendet werden».  

Der Begriff des Betriebs bezieht sich dabei auf eine berufliche Handlung, auf 
eine gewerbliche, industrielle oder ähnliche Tätigkeit in einem Unternehmen, 
und dient der Abgrenzung zu reinen Freizeitaktivitäten, welche nicht unter 
Art. 27 Abs. 1 SprstG fallen.370 Wo sich der Schadensfall ereignet, ob am Un-
ternehmensstandort oder extern, spielt dabei keine Rolle.371 Nach der hier vertre-
                                                 
365  Vgl. auch Art. 7a SprstG und FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1665, wonach 

Schiesspulver unter den Begriff der Sprengmittel fällt. 
366  Vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Explosion, zuletzt besucht am 

30. März 2016. 
367  OFTINGER/STARK, II/3, N 102 zu § 31. 
368  OFTINGER/STARK, II/3, N 102 zu § 31. 
369  OFTINGER/STARK, II/3, N 110 zu § 31; vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht III, 

Nr. 1756. 
370  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1678; GROSS, Staatshaftung, S. 55; OFTIN-

GER/STARK, II/3, N 20 ff. zu § 31. 
371  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1683; OFTINGER/STARK, II/3, N 24 zu § 31; 

vgl. auch KELLER, S. 337. 
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tenen Ansicht fallen auch Sicherheitsbehörden, so etwa die Polizei, unter den 
Begriff des Betriebs.  

Eine Anlage beschreibt eine bauliche Einrichtung im weitesten Sinn, in welcher 
Sprengmittel oder pyrotechnische Gegenstände etwa hergestellt, gelagert oder 
verwendet werden.372 Ein Beispiel hierfür ist etwa ein Schiessstand.373  

Da es sich auch bei Art. 27 Abs. 1 SprstG um eine Gefährdungshaftung handelt, 
die an der Explosionsgefahr gewisser Stoffe anknüpft,374 hat wiederum derjenige 
das finanzielle Risiko zu tragen, dem an der Verwendung dieser Stoffe der pri-
märe (wohl wirtschaftliche, allenfalls aber auch ideelle) Nutzen zukommt.375 Als 
Inhaber und somit Haftpflichtiger eines Betriebs oder einer Anlage ist entspre-
chend regelmässig derjenige anzusehen, der über diese tatsächlich, unmittelbar 
verfügen kann und auf dessen Rechnung und Gefahr sie geführt werden.376  

Gemäss Gesetzeswortlaut erfasst Art. 27 Abs. 1 SprstG nur Situationen, in de-
nen solche Betriebe oder Anlagen Sprengmittel oder pyrotechnische Gegenstän-
de herstellen, lagern oder verwenden. Nach der hier vertretenen Ansicht ist 
dieser Wortlaut allerdings zu eng. In den Anwendungsbereich von Art. 27 
Abs. 1 SprstG fällt vielmehr jeder Umgang mit solchen Stoffen, so auch etwa 
das Besitzen, Einführen, Abgeben, Beziehen, Verwenden und Vernichten.377 

Vorliegend ist besonders bedeutsam, dass gemäss SprstG explizit auch Ge-
meinwesen � Bund, Kantone und Gemeinden � als Haftungssubjekt nach 
Art. 27 Abs. 1 SprstG in Frage kommen.378  

d) Haftungsbefreiung 

Der Inhaber eines Betriebes oder einer Anlage, in denen Sprengmittel oder pyro-
technische Gegenstände hergestellt, gelagert oder verwendet werden, haftet nun 

                                                 
372  OFTINGER/STARK, II/3, N 25 und N 84 zu § 31. 
373  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1756. 
374  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1663; GROSS, Staatshaftung, S. 54 f.; KEL-

LER, S. 335 f.; OFTINGER/STARK, II/3, N 3 f. und 9 ff. zu § 31; REY, Nr. 1257. 
375  BGE 131 III 61 ff. (66), E. 2.3; vgl. auch OFTINGER/STARK, II/3, N 73 f. zu § 31. 
376  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1694 und 1700; OFTINGER/STARK, II/3, N 88 

zu § 31. 
377  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1688; KNECHT, N 10 ff. zu Art. 27 SprstG 

m.w.H.; OFTINGER/STARK, II/3, N 41 ff. zu § 31. 
378  Art. 27 Abs. 3 SprstG; vgl. auch FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1703; 

GROSS, Staatshaftung, S. 55; OFTINGER/STARK, II/3, N 50 ff., insbes. N 52 zu 
§ 31; vgl. auch KNECHT, N 17 zu Art. 27 SprstG, welcher allerdings davon 
spricht, dass kantonales Haftungsrecht zur Anwendung gelangt, sofern eine Per-
son den Schaden bewirkt, die mit der Erfüllung kantonaler oder kommunaler 
Aufgaben betraut wurde. 
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aber nicht in jedem Fall, in dem die Explosion solcher Mittel oder Gegenstände 
Schaden verursacht. Art. 27 Abs. 2 SprstG sieht nämlich eine Haftungsbefrei-
ung vor, falls letzterer «beweist, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder 
durch grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht wor-
den ist». Dies entspricht einer Unterbrechung des Kausalzusammenhangs, wel-
che gerade bei Gefährdungshaftungen nur ausnahmsweise und nur bei sehr ho-
her Intensität der zusätzlichen Ursache bejaht werden darf.379  

Höhere Gewalt könnte als Haftungsausschlussgrund bedeutsam sein, wenn bei-
spielsweise ein Blitz oder ein Erdbeben die Explosion auslöst.380  

Grobes Selbstverschulden kommt im sicherheitspolizeilichen Bereich allen-
falls in Frage, wenn eine Person den Gebrauch einer Feuerwaffe, also die Explo-
sion von Sprengmitteln, durch ihr Verhalten provoziert und beispielsweise gar 
den Tatbestand eines Polizeigesetzes erfüllt, welcher einen Beamten zum Ge-
brauch einer Schusswaffe ermächtigt. Reicht dies nicht, um den Kausalzusam-
menhang zu unterbrechen, so kann solches Selbstverschulden allenfalls noch bei 
der Schadenersatzbemessung als Herabsetzungsgrund berücksichtigt werden.381  

Grobes Drittverschulden schliesslich ist für die vorliegende Arbeit unter Um-
ständen bedeutsam, falls ein Dritter mit Sprengmitteln oder pyrotechnischen 
Gegenständen, welche aus einem sicherheitspolizeilichen Betrieb stammen, ei-
nen gezielten Anschlag verübt, also mindestens eventualvorsätzlich damit Scha-
den anrichtet.382 Dies führt aber wohl dann nicht zu einer Unterbrechung des 
Kausalzusammenhangs, wenn die Sprengmittel oder pyrotechnischen Gegen-
stände insbesondere gegen Diebstahl und Wegnahme durch Unbefugte ungenü-
gend gesichert waren383 und sie der Delinquent nur deshalb entwenden konnte: 
Diesfalls haftet der Inhaber des sicherheitspolizeilichen Betriebs nach Art. 27 
Abs. 1 SprstG für den Schaden, den der vom Dritten getätigte Anschlag anrich-
tet.384  

Ebenfalls keine Entlastung ist mit Berufung auf das Verschulden einer Hilfsper-
son möglich, also einer Person, die der Inhaber aus irgendwelchen Gründen zur 

                                                 
379  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, N 125 m.w.H.; FELLMANN, Haftpflichtrecht III, 

Nr. 1769; vgl. auch OFTINGER/STARK, II/3, N 125 zu § 31; REY, Nr. 559. 
380  OFTINGER/STARK, II/3, N 118 f. und Fn. 99 zu § 31; vgl. auch Kap. 3/3/V/B/d. 
381  BREHM, N 16 zu Art. 44 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 2444 m.w.H; REY, 

Nr. 401; WERRO, responsabilité, Nr. 1224; vgl. auch OFTINGER/STARK, II/3, 
N 121 zu § 31; vgl. auch Kap. 3/3/V/B/b. 

382  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1777 f.; OFTINGER/STARK, II/3, N 122 ff. zu 
§ 31; vgl. auch Kap. 3/3/V/B/c. 

383  Vgl. Art. 22 Abs. 1 SprstG. 
384  FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1778; OFTINGER/STARK, II/3, N 122 und 

Fn. 107 zu § 31. 
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Erfüllung seiner Aufgaben einsetzt.385 Ein solches wird nämlich nicht als Dritt-
verschulden qualifiziert, sondern dem Haftungssubjekt nach Art. 27 Abs. 1 
SprstG als eigenes Verhalten zugerechnet.386 

e) Haftung aus Sprengstoffgesetz im sicherheitspolizeilichen         
Tätigkeitsbereich 

Die Armee sowie die Militärverwaltung fallen nur in den Anwendungsbereich 
des SprstG, «wenn sie Sprengmittel an zivile Stellen oder Private abgeben».387  

Der Bundesrat kann darüber hinaus auch die Polizei und die Feuerwehr ganz 
oder teilweise von diesem Gesetz ausnehmen und für sie besondere Bestimmun-
gen erlassen.388 Für «Polizeikorps des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
mit eigener Kriminalpolizei oder Spezialformationen» enthält die SprstVP eben 
solche besonderen Bestimmungen für «den Verkehr mit Sprengmitteln und py-
rotechnischen Gegenständen».389 Da sie in Bezug auf die Haftung aber � richtig-
erweise � keine spezielle Regelung enthält, bleibt diesbezüglich Art. 27 SprstG 
anwendbar.390 Verwendet also beispielsweise ein Beamter eines Polizeikorps ei-
ne Feuerwaffe, wodurch ein Dritter zu Schaden kommt, so kann das dahinterste-
hende Gemeinwesen � der Inhaber des Betriebs «Polizeikorps» � aufgrund von 
Art. 27 Abs. 1 SprstG haftbar gemacht werden.391 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen ist ein im Jahr 2014 ergangenes 
bundesgerichtliches Urteil zumindest kritisch zu hinterfragen: 2009 explodier-
ten während der Abschlussprüfung eines Kurses des SPI für Sprengspezialisten 
der Polizei Sprengmittel, wodurch ein Kursteilnehmer tödlich, weitere Personen 
leicht bis schwer verletzt wurden.392 Ein Polizeihauptmann, in der Funktion des 
Kursdirektors und Prüfungsexperten, sowie ein pensionierter Polizist, der als In-
struktor tätig war, wurden «wegen fahrlässiger Gefährdung durch Sprengstoffe 
ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1 StGB), fahrlässiger Tötung 
(Art. 117 StGB) und fahrlässiger schwerer Körperverletzung (Art. 125 Abs. 2 
StGB)» verurteilt.393  

                                                 
385  Vgl. zum Begriff der Hilfsperson FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1706. 
386  Vgl. FELLMANN, Haftpflichtrecht III, Nr. 1705; OFTINGER/STARK, II/3, N 79 ff. 

zu § 31. 
387  Art. 2 Abs. 1 SprstG. 
388  Art. 2a SprstG. 
389  Art. 1 SprstVP. 
390  Art. 2 SprstVP; vgl. auch MOHLER, Entscheid, S. 1411. 
391  Vgl. auch MOHLER, Entscheid, S. 1411. 
392  Urteil des BGer 6B_604/2012 und 6B_613/2012 vom 16. Januar 2014, Sachver-

halt A. 
393  Urteil des BGer 6B_604/2012 und 6B_613/2012 vom 16. Januar 2014, Sachver-
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In zivilrechtlicher Hinsicht bejahten die Gerichte Schadenersatz- sowie Genug-
tuungsansprüche der Verletzten (bzw. der Angehörigen). Allerdings gegenüber 
den beiden Beamten persönlich und dies gestützt auf Art. 41 OR.394 Es sei von 
einer privatrechtlichen Tätigkeit der beiden Beamten im Rahmen eines dem Pri-
vatrecht unterstehenden Kurses auszugehen, da zum einen ihre Tätigkeit «irgend 
eine andere befähigte Person in gleicher Weise im Rahmen eines von einer Pri-
vatperson offerierten Lehrangebots» hätte ausüben können und es sich zum an-
dern beim SPI um «eine privatrechtliche Stiftung» handle.395  

Nach der hier vertretenen Ansicht wird damit nicht begründet, weshalb in die-
sem Fall Privatrecht massgebend sein soll, sondern die Frage nach dem tatsäch-
lich anwendbaren Recht einfach übergangen.396 Aufgrund verschiedener Ge-
sichtspunkte hätte nämlich eine Haftung gestützt auf öffentliches Recht geprüft 
werden müssen:  

Zum einen handelt es sich beim SPI um den «Inhaber eines Betriebes», in dem 
«Sprengmittel!oder!pyrotechnische!Gegenstände![�]!verwendet!werden»,!wes-
halb die Gerichte korrekterweise eine Anwendung von Art. 27 Abs. 1 SprstG � 
öffentlichem Recht � hätten in Erwägung ziehen sollen.397 Zum andern wurde 
dem!SPI!«die!Abnahme!der!Prüfungen![�]!und!die!darauf!ausgerichtete!Ausbil-
dung sowie die Organisation und Durchführung der ergänzenden Schulung» für 
Sprengspezialisten, welche vorliegend in Frage stehen, ausdrücklich durch Ge-
setz übertragen,398 was einer Beleihung durch den Bund entspricht.399  

Zudem obliegt dem Bund die Oberaufsicht über den Vollzug des SprstG400 und 
eines seiner Departemente, nämlich das Eidgenössische Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung, muss die vom SPI durchgeführten Prüfungen 
beaufsichtigen401.402 Aufgrund des in casu «quasi inexistenten oder zumindest 

                                                 
halt C und E. 4.5. 

394  Urteil des BStrGer SK.2011.12 vom 24. August 2012, E. 9.2.2 in fine und 9.3 ff.; 
Urteil des BGer 6B_604/2012 und 6B_613/2012 vom 16. Januar 2014, Sachver-
halt C, E. 6.2.3 ff. und Dispositiv 2 und 3. 

395  Urteil des BStrGer SK.2011.12 vom 24. August 2012, E. 9.2.2. 
396  So auch MOHLER, Entscheid, S. 1410. 
397  Vgl. auch MOHLER, Entscheid, S. 1411. 
398  Art. 8 Abs. 1 SprstVP. 
399  MOHLER, Entscheid, S. 1411 f. mit Verweis auf JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 

Nr. 219 ff.; MAYHALL, S. 63; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 ff. zu § 10. 
400  Art. 42 Abs. 4 SprstG. 
401  Art. 14 Abs. 5 SprstG; vgl. auch Urteil des BStrGer SK.2011.12 vom 24. August 

2012, E. 9.2.2, in welchem dies allerdings noch «Bundesamt für Bildung und 
Technologie (BBT)» genannt wird. 

402  Vgl. auch MOHLER, Entscheid, S. 1412. 
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nicht funktionierenden Organisations- und Kontrollapparats des SPI»403 haben 
nun sowohl das SPI als auch der Bund ihre (Aufsichts-)Pflichten verletzt, wes-
halb gemäss Art. 146 BV eine (subsidiäre) Haftung des Bundes hätte geprüft 
werden müssen.404  

Die Richter hätten darüber hinaus beachten sollen, dass es sich bei der Haftung 
des Bundes um eine ausschliessliche Haftung handelt: Den Geschädigten steht 
gegenüber den beiden fehlbaren Beamten kein Anspruch zu,405 weshalb deren 
persönliche Haftung gestützt auf Art. 41 ff. OR ausgeschlossen ist.406 

F) Haftung!für!Schädigungen!durch!die!Armee 

a) Überblick 

«Die Angehörigen der Armee [sind] mit Bezug auf ihre militärische Stellung 
und ihre dienstlichen Pflichten» vom Anwendungsbereich des VG ausgeschlos-
sen.407  

Der Bund haftet allerdings gestützt auf Art. 135 Abs. 1 MG «ohne Rücksicht 
auf das Verschulden für den Schaden, den Angehörige der Armee oder die 
Truppe Dritten» (a.) «durch eine besonders gefährliche militärische Tätigkeit» 
(Kap. 3/2/III/4/F/b) oder (b.) «in Ausübung einer andern dienstlichen Tätigkeit» 
(Kap. 3/2/III/4/F/b) widerrechtlich zufügen.  

Diese Bestimmung ist zwar lex specialis zum VG des Bundes, ihr gegenüber 
haben indes andere spezifische Gefährdungshaftungen, wie etwa Art. 58 SVG 
und Art. 27 SprstG, Vorrang.408 

b) Haftung für besonders gefährliche militärische Tätigkeiten 

Zentrale Haftungsvoraussetzung der ersten Tatbestandsvariante ist � neben ei-
nem Schaden, adäquaten Kausalzusammenhang und allenfalls einer Widerrecht-
lichkeit,409 welche weiter unten erläutert werden410 � eine besonders gefährli-

                                                 
403  Urteil des BGer 6B_604/2012 und 6B_613/2012 vom 16. Januar 2014, E. 4.4.3. 
404  Vgl. auch MOHLER, Entscheid, S. 1412. 
405  Art. 3 Abs. 3 BV. 
406  Vgl. auch MOHLER, Entscheid, S. 1412. 
407  Art. 1 Abs. 2 VG; vgl. auch Urteil des BVGE A-6735/2011 vom 30. April 2013, 

E. 4.1; A-6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.1. 
408  Vgl. Art. 135 Abs. 3 MG, wonach «bei Tatbeständen, die unter andere Haftungs-

bestimmungen!fallen,![�]!sich!die!Haftung!des!Bundes!nach!diesen!Bestimmun-
gen» richtet; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 50; HONSELL/ISENRING/KESSLER, 
N 65 zu § 22; OFTINGER/STARK, II/3, N 125 ff. zu § 32. 

409  Bei Personen- oder Sachschaden ist die Widerrechtlichkeit bei dieser Tatbe-
standsvariante grds. immer gegeben, kann gemäss Botschaft allerdings durch ge-
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che militärische Tätigkeit eines oder mehrerer Armeeangehörigen oder der 
Truppe.411  

Als besonders gefährliche militärische Tätigkeit gilt etwa der Einsatz von Waf-
fen, gefährlichen Mitteln wie Sprengstoffen oder schweren Geräten wie Raupen-
fahrzeugen oder Brücken.412  

Für solche Handlungen wollte der Gesetzgeber eine Gefährdungshaftung nor-
mieren: Die blosse Verursachung eines Schadens soll genügen, um eine Haftung 
des Bundes zu bewirken � ein ordnungswidriges Verhalten wird grds. nicht vo-
rausgesetzt.413 Ob bloss ein einziger Armeeangehöriger, etwa durch Einsatz sei-
ner Waffe, hierfür verantwortlich ist oder ob eine ganze Truppe auf diese Art 
den Schaden verursachte, spielt dabei keine Rolle: In beiden Fällen verwirklicht 
sich eine besondere militärische Gefahr, welche die Anwendung der Gefähr-
dungshaftung rechtfertigt.414 

c) Haftung für andere dienstliche Tätigkeiten 

Zentrale Haftungsvoraussetzung der zweiten Tatbestandsvariante ist � neben ei-
nem Schaden, einem adäquaten Kausalzusammenhang und der Widerrechtlich-

                                                 
wisse Rechtfertigungsgründe wie sogenannte militärische Notstände ausgeschlos-
sen werden. Bei reinen Vermögensschäden ist die Widerrechtlichkeit gemäss 
Botschaft hingegen nur gegeben, wenn gemäss objektiver Widerrechtlichkeits-
theorie ein Gebot oder Verbot der Rechtsordnung verletzt wird, das dem Schutz 
des Vermögens dient (vgl. BOTSCHAFT MG, S. 111 mit Verweis auf BGE 118 Ib 
163 f., E. 2.); vgl. zur Frage nach der Widerrechtlichkeit GUJER, N 11 ff. zu 
Art. 135 MG und (allerdings noch in Bezug auf die alte Rechtslage) OFTIN-

GER/STARK, II/3, N 261 ff. zu § 32 und insbes. die Schlussfolgerung in N 290 zu 
§ 32, wonach die Widerrechtlichkeit Haftungsvoraussetzung sei. 

410  Kap. 3/3/III-IV.  
411  Vgl. auch Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.1 m.w.H.; 

Urteil des BVGE A-6735/2011 vom 30. April 2013, E. 5.1; A-1432/2011, A-
1449/2011, A-1470/2011 vom 1. September 2011, E. 4. 

412  GROSS, Staatshaftung, S. 48; GUJER, N 23 zu Art. 135 MG; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22; vgl. auch Urteil des BVGE 
A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.2.1; A-6735/2011 vom 30. April 2013, 
E. 4.2.1; A-7385/2006 vom 6. Juli 2007, E. 3.1 m.w.H. 

413  BOTSCHAFT MG, S. 110; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 48; GUJER, N 4 zu 
Art. 135 MG; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22; vgl. des Weiteren Ur-
teil des BVGE A-1432/2011, A-1449/2011, A-1470/2011 vom 1. September 
2011, E. 4, welcher gar in Bezug auf Art. 135 Abs. 1 und 2 MG von einer Ge-
fährdungshaftung spricht. 

414  BOTSCHAFT MG, S. 110 f.; vgl. auch HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22. 
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keit,415 welche weiter unten erläutert werden416 � eine andere dienstliche Tä-
tigkeit eines oder mehrerer Armeeangehörigen oder der Truppe.417  

Dienstlich ist jede Handlung, welche durch die Aufgaben oder den Betrieb der 
Armee geboten ist oder aufgrund eines Aufgebots vorgenommen wird.418 Darun-
ter fallen insbesondere militärische Aktivitäten, welche den Armeeangehörigen 
durch Dienstreglemente, allgemeine bzw. besondere Aufträge aufgetragen wer-
den oder aufgrund der Umstände geboten sind und mit den zur Verfügung ge-
stellten Mitteln erfüllt werden.419  

Als dienstliche Tätigkeit gilt bereits das Einrücken in den Militärdienst420 und in 
der Folge das Leben in der Truppe, wozu auch gemeinsame Mahlzeiten sowie 
das Schlafen in gemeinsamen Schlafräumen gehören421. Auch das unvorsichtige 
Überqueren einer Strasse während der Ausführung eines militärischen Auf-
trags,422 medizinische Untersuchungen während der Rekrutierung423 sowie Ge-
birgsübungen der Kantonspolizei, welche von Armeeangehörigen durchgeführt 
werden,424 fallen darunter.  

In solchen Situationen können Armeeangehörige nicht immer nach Belieben 
entscheiden und nach ihrem Willen handeln, sondern unterstehen einer Dienst-
pflicht und müssen sich entsprechend an Befehle halten.425 Deshalb normierte 
der Gesetzgeber für solche «andere» dienstliche Tätigkeiten zwar ebenfalls eine 
Kausalhaftung.426 Er � und mit ihm (teilweise) unkritisch auch die Lehre � 

                                                 
415  Gemäss Botschaft ist die Widerrechtlichkeit hier sowohl bei Personen- und Sach-

schäden als auch bei Vermögensschäden Haftungsvoraussetzung 
(vgl. BOTSCHAFT MG, S. 111). 

416  Kap. 3/3/III-IV.  
417  Vgl. auch Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.1 m.w.H.; 

A-6735/2011 vom 30. April 2013, E. 5.1; A-1432/2011, A-1449/2011, A-
1470/2011 vom 1. September 2011, E. 4. 

418  GROSS, Staatshaftung, S. 48; GUJER, N 19 ff. zu Art. 135 MG; OFTIN-

GER/STARK, II/3, N 217 ff. zu § 32; vgl. auch Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 
18. Januar 2015, E. 5.2.2; A-6735/2011 vom 30. April 2013, E. 4.2.1 je m.w.H. 

419  BGE 79 II 147 ff. (150), E. 3; 78 II 419 ff. (429), E. 3; vgl. auch Urteil des 
BVGE A-6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.2.1. 

420  BOTSCHAFT MG, S. 111. 
421  Urteil des BVGE A-6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.2.1 m.w.H. 
422  BOTSCHAFT MG, S. 111. 
423  Urteil des BVGE A-6735/2011 vom 30. April 2013, E. 4.2.2. 
424  Urteil des BVGE A-1432/2011, A-1449/2011, A-1470/2011 vom 

1. September 2011, E. 3. 
425  Urteil des BVGE A-6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.2.1. 
426  BOTSCHAFT MG, S. 110, wonach ein Verschulden nicht vorausgesetzt ist; vgl. 

auch GROSS, Staatshaftung, S. 48; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22. 
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setzt für die Haftung des Bundes aber trotzdem ein ordnungswidriges Verhalten 
eines Armeeangehörigen, also die Verletzung einer objektiven Sorgfaltspflicht, 
voraus.427 Dies wurde durch das Bundesgericht kritisch beurteilt, welches auch 
im Staatshaftungsrecht die objektive Widerrechtlichkeitstheorie anwenden will. 

d) Widerrechtlichkeit der militärischen Tätigkeit 

Gemäss Bundesgericht erfordert auch die Haftung für (andere) dienstliche Tä-
tigkeiten eines oder mehrerer Armeeangehörigen oder der Truppe im Grundsatz 
keine Ordnungswidrigkeit.428 Die höchsten Richter sind der Ansicht, der Be-
griff der Widerrechtlichkeit entspreche im Staatshaftungsrecht mehrheitlich dem 
des Privatrechts, folge also der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie: Dem-
nach gilt eine Handlung als widerrechtlich, wenn sie entweder ein absolutes 
Recht des Geschädigten verletzt (Erfolgsunrecht) oder bloss dessen Vermögen 
schädigt, gleichzeitig aber gegen eine Norm verstösst, welche vor eben solchen 
Schäden schützen soll (Handlungsunrecht).429 

Eine Amtspflichtverletzung bzw. eine Ordnungswidrigkeit könne etwa von Be-
deutung sein, wenn ein reiner Vermögensschaden zur Diskussion steht, wenn ei-
ne Haftungsnorm zusätzlich zu einer Widerrechtlichkeit ein Verschulden vo-
raussetzt, wenn es um die Beurteilung eines Schadens infolge eines Rechtsaktes 
geht, welcher sich nachträglich als unrichtig herausstellt, (teilweise) wenn eine 
Staatshaftung für medizinische Behandlungen in einem öffentlichen Spital zu 
prüfen ist oder wenn eine Haftung des Staates auf eine Unterlassung gestützt 
werden soll.430 Ausserhalb solcher Konstellationen, so auch bei der Haftung für 
(andere) dienstliche Tätigkeiten der Armee, müsse die Widerrechtlichkeit bei 
Verletzung eines absolut geschützten Rechtsgutes auch im Staatshaftungsrecht 
bejaht werden, selbst wenn keine spezifische Sorgfaltspflicht verletzt wurde.431  

Geht man beim Haftungstatbestand für andere dienstliche Tätigkeiten von einer 
Kausalhaftung aus, bei welcher grds. keine spezifische Sorgfaltspflichtverlet-
zung vorausgesetzt wird, so stellt sich die Frage, inwiefern sich diese noch von 
der Gefährdungshaftung für besonders gefährliche militärische Tätigkeiten un-
terscheidet. Nach der hier vertretenen Ansicht sollte bei der ersten Tatbestands-

                                                 
427  BOTSCHAFT MG, S. 110; vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 48; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22. 
428  BGE 123 II 577 ff. (585), E. 4g. 
429  BGE 123 II 577 ff. (581 f.), E. 4b ff., insbes. E. 4d.bb m.w.H.; vgl. auch Urteil 

des BVGE A-1432/2011, A-1449/2011, A-1470/2011 vom 1. September 2011, 
E. 8.1 und 8.2. 

430  BGE 123 II 577 ff. (582 f.), E. 4d.cc-4d.ff; vgl. hierzu auch GROSS, Widerrecht-
lichkeit, S. 49 ff.; RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 4 

431  BGE 123 II 577 ff. (584), E. 4d.gg; vgl. hierzu auch Kap. 3/3/IV/2/B/a. 
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variante vollständig auf die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit ver-
zichtet werden: Für eine Haftung soll ausreichen, dass zwischen einem Schaden 
und einer besonders gefährlichen militärischen Tätigkeit ein Kausalzusammen-
hang besteht.  

Auch Rechtfertigungsgründe vermögen eine Haftung entsprechend nicht auszu-
schliessen. Damit die Haftung, insbesondere bei reinen Vermögensschäden, 
nicht ins Uferlose gerät, sollte die Theorie des adäquaten Kausalzusammenhangs 
konsequent angewandt werden:432 Nur wenn gerade eine mit militärischen Akti-
vitäten spezifisch verbundene, besondere Gefahr, die nach der allgemeinen Le-
benserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet ist, Schäden der 
eingetretenen Art herbeizuführen, den Schaden in der Tat bewirkt hat, soll der 
Bund haften.433 Dieser Kausalzusammenhang kann gemäss Gesetz unterbro-
chen werden, sofern der Bund beweist, «dass der Schaden durch höhere Gewalt 
oder durch Verschulden der geschädigten oder einer dritten Person verursacht 
worden ist».434 Hierbei sollen bei der Gefährdungshaftung der ersten Tatbe-
standsvariante strengere Anforderungen gestellt werden als bei der milderen 
Kausalhaftung der zweiten Tatbestandsvariante. 

e) Schadensverursachung durch eine dienstliche Tätigkeit 

Beide Tatbestandsvarianten des Art. 135 Abs. 1 MG setzten voraus, dass der 
Schaden durch eine dienstliche � sei es eine besonders gefährliche oder normale 
� Tätigkeit verursacht wurde. Mit anderen Worten muss zwischen der konkre-
ten Handlung, welche den Schaden bewirkte, und dem Betrieb oder Auftrag der 
Armee ein «innerer Zusammenhang» bestehen.435  

Ist dies der Fall, so haftet gemäss Art. 135 Abs. 4 MG ausschliesslich der Bund, 
«gegenüber den Angehörigen der Armee, die den Schaden verursacht haben, 
steht den Geschädigten [hingegen] kein Anspruch zu».436  

Ist dies nicht der Fall, liegt also keine dienstliche Tätigkeit vor, so kann der 
Geschädigte nicht den Bund, allenfalls aber den Schädiger auf zivilrechtlichem 

                                                 
432  Vgl. auch BGE 123 II 577 ff. (585), E. 4g. 
433  Diese Theorie könnte allenfalls auch durch jene des «Schutzbereichs einer Norm» 

ersetzt werden, vgl. Kap. 3/3/V/C. 
434  Art. 135 Abs. 2 MG; vgl. auch BOTSCHAFT MG, S. 112; GROSS, Staatshaftung, 

S. 48; GUJER, N 7 f. zu Art. 135 MG; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22; 
Urteil des BVGE A-1432/2011, A-1449/2011, A-1470/2011 vom 1. September 
2011, E. 7.3; vgl. zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs Kap. 3/3/IV/B. 

435  HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22; vgl. auch Kap. 3/3/II/2 zum funktio-
nalen Zusammenhang. 

436  Vgl. auch HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22. 



2. Kapitel: Rechtsgrundlagen der Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte 

357 
 

Weg ins Recht fassen.437 Zu denken ist zum einen an Schädigungen, welche 
Armeeangehörige im Ausgang oder auf Urlaub verursachen.438 Zum andern 
können aber auch solche dem Anwendungsbereich des Art. 135 Abs. 1 MG ent-
gehen, welche zwar am Ort des Dienstes erfolgen, aber nicht mit diesem zu-
sammenhängen, wie z.B. sexuelle Belästigungen während einer Übungspause.439  

Wie bei der Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR440 ist nämlich bei der Be-
urteilung nicht primär auf einen örtlichen oder zeitlichen Zusammenhang zwi-
schen der dienstlichen Verrichtung und dem Schaden abzustellen.441 Vielmehr 
ist entscheidend, ob eine Schädigung noch in den «Risikobereich» des Armee-
angehörigen oder der Truppe fällt: Konnten sie den Schaden gerade bewirken, 
weil sie eine dienstliche Tätigkeit ausübten oder taten sie dies nur «bei Gelegen-
heit der[en] Verrichtung»?442 Letzteres ist etwa der Fall, wenn Soldaten während 
des Dienstes einen Diebstahl begehen,443 durch das Werfen von Steinen «Sand-
wich»-Schilder beschädigen444 oder ein Rekrut verletzt wird, weil er zwei Kol-
legen, die sich prügeln, voneinander trennen will445.  

Falls sie einen Auftrag falsch oder ungeschickt ausüben wird der «innere Zu-
sammenhang» zu einer allfälligen Schädigung zweifellos bestehen.446 Unter 
Umständen kann er aber auch noch bejaht werden, sofern ein Armeeangehöriger 
seine Kompetenzen überschreitet, Weisungen von Vorgesetzten oder andere Re-
geln missachtet.447 Verursacht beispielsweise ein Militärangehöriger bei einer 

                                                 
437  HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22. 
438  BOTSCHAFT MG, S. 111; vgl. auch Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 

18. Januar 2015, E. 5.2.2 m.w.H.; A-6735/2011 vom 30. April 2013, E. 4.2.1; A-
6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.2.1; OFTINGER/STARK, II/3, N 220 zu § 32. 

439  HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 61 zu § 22. 
440  Vgl. auch Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.2.2. 
441  Vgl. auch FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 766; OFTINGER/STARK, II/3, N 218 zu 

§ 32; REY, Nr. 914. 
442  Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.2.2; vgl. zu Art. 55 OR 

BREHM, N 23 zu Art. 55 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 47 zu § 9; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 765 m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 170; MÜLLER, Hand-
kommentar, N 14 zu Art. 55 OR; OFTINGER/STARK, II/1, N 88 zu § 20; OFTIN-

GER/STARK, II/3, N 221 zu § 32; REY, Nr. 914; WERRO, OR-Kommentar, N 14 zu 
Art. 55 OR. 

443  Urteil des BVGE A-6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.2.1 m.w.H.; vgl. hin-
gegen die differenzierte Betrachtungsweise in Kap. 3/3/II/2. 

444  Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.3. 
445  Urteil des BVGE A-6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.2.2. 
446  Zu Art. 55 OR OFTINGER/STARK, II/1, N 90 zu § 20. 
447  Zu Art. 55 OR BREHM, N 25 f. zu Art. 55 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 763 

m.w.H.; KELLER, S. 175; KELLER/GABI/GABI, S. 170; OFTINGER/STARK, II/1, 
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befohlenen Fahrt mit dem Militärfahrzeug einen Unfall, weil er bei einem 
Stoppschild nicht anhält, so kann die dienstliche Tätigkeit durchaus bejaht wer-
den, sofern seine Absicht auf die Ausführung des militärischen Auftrags gerich-
tet war, der Unfall also «bei der Ausübung seiner militärischen Pflichten» ge-
schah.448 

f) Haftung für ausserdienstliche Tätigkeiten 

Von dienstlichen sowie nicht-dienstlichen müssen schliesslich die ausserdienst-
lichen Tätigkeiten unterscheiden werden. Dazu gehören beispielsweise Wett-
kämpfe von militärischen Vereinen oder Divisionsmeisterschaften.449  

Für solche Tätigkeiten haftet der Bund nur, wenn sie unvermeidbare Land- und 
Sachschäden bewirken, die nicht versicherbar sind.450 Zu denken ist etwa an den 
Einsatz von Militärmotorfahrzeugen bei einem Wettkampf, wodurch ein Feld 
beschädigt wird.451  

Diese Haftung ist insofern subsidiär, als die Versicherungspflicht der militäri-
schen Vereine und Verbände sowie die persönliche Haftung der Teilnehmer bei 
vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Verursachung von vermeidbaren Schäden 
vorgehen.452 

g) Haftung der Armeeangehörigen im Innenverhältnis 

«Hat der Bund eine Entschädigung geleistet,» weil Angehörige der Armee oder 
die Truppe Dritten durch eine dienstliche oder ausnahmsweise ausserdienstliche 
Tätigkeit Schaden zufügten, «so steht ihm der Rückgriff auf die Angehörigen 
der Armee zu, die den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht ha-
ben».453 Diese Regressmöglichkeit bei indirekter Schädigung des Bundes durch 
einen Militärangehörigen entspricht jener des VG des Bundes,454 weshalb auf 
die diesbezüglichen Ausführungen verwiesen werden kann.455  

Auch die Haftung der Militärangehörigen bei direkter Schädigung des Bundes 
ist in Art. 139 MG in vergleichbarer Weise geregelt, ist sie doch auf Schadens-

                                                 
N 93 zu § 20 m.w.H.; REY, Nr. 913; BGE 95 II 93 ff. (106), E. II.4a. 

448  OFTINGER/STARK, II/3, N 221 zu § 32. 
449  BOTSCHAFT MG, S. 112 f.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 62 zu § 22. 
450  Art. 136 MG. 
451  BOTSCHAFT MG, S. 112. 
452  BOTSCHAFT MG, S. 112 f. 
453  Art. 138 MG; vgl. auch Urteil des BVGE A-7351/2010 vom 2. September 2011, 

E. 7 und 11; Urteil des BGer 2A.585/2004 vom 11. Januar 2005, E. 2.2. 
454  GROSS, Staatshaftung, S. 48 f.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 63 zu § 22. 
455  Vgl. Kap. 3/2/III/2/C; vgl. (allerdings noch zur alten Rechtslage) auch OFTIN-

GER/STARK, II/3, N 306 ff. zu § 32. 
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verursachung durch «vorsätzliche oder grobfahrlässige Verletzung ihrer Dienst-
pflicht» beschränkt.456 

h) Armeeangehörige als Anspruchsberechtigte nach 
Art. 135 Abs. 1 MG 

Angehörige der Armee kommen im Rahmen von Art. 135 Abs. 1 MG nicht nur 
als Schädiger, sondern auch als Geschädigte und damit möglicherweise als An-
spruchsberechtigte in Frage.457 Für deren Schädigungen ist die Haftung des 
Bundes aber in vielerlei Hinsicht speziell geregelt:  

Zum einen richtet sich seine Haftung bei Personenschäden von Militärangehöri-
gen ausschliesslich nach dem Militärversicherungsgesetz, da dessen Bestim-
mungen als «andere Haftungsbestimmungen» nach Art. 135 Abs. 3 MG gelten, 
welche Art. 135 Abs. 1 MG vorgehen.458  

Zum andern müssen «die Angehörigen der Armee [�] für Verlust und Beschä-
digung ihres Eigentums selbst aufkommen».459 Da die Armee den Soldaten zum 
Beispiel «Kampfbrillen» zur Verfügung stellt, sind sie selbst verantwortlich, 
wenn sie ihre private Brille tragen und diese beschädigt wird.460 Immerhin kann 
ihnen «der Bund [�] eine angemessene Entschädigung aus[richten], wenn der 
Schaden durch einen dienstlichen Unfall oder unmittelbar durch die Ausführung 
eines Befehls entstanden ist».461  

In Ausnahmefällen kann sich eine Haftung des Bundes bei Schädigung eines 
Militärangehörigen dennoch auf Art. 135 Abs. 1 MG stützen. Denkbar ist bei-
spielsweise ein Schadenersatzanspruch, wenn einem Soldaten unrechtmässig der 
Diensturlaub verweigert wird und ihm dadurch Schaden entsteht, oder ein Ge-
nugtuungsanspruch (in Verbindung mit Art. 49 OR), wenn an einem Besuchstag 
ein Angehöriger durch einen Kameraden schwer oder gar tödlich verletzt wird 
und der Soldat eine immaterielle Unbill beweisen kann.462 

  

                                                 
456  Art. 139 Abs. 1 MG; vgl. auch HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 63 zu § 22. 
457  BOTSCHAFT MG, S. 112. 
458  BGE 127 II 289 ff. (296), E. 4d; BOTSCHAFT MG, S. 112; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 64 zu § 22. 
459  Art. 137 Abs. 1 MG Satz 1. 
460  HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 64 zu § 22. 
461  Art. 137 Abs. 1 MG Satz 1. 
462  BOTSCHAFT MG, S. 112. 
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IV. Rechtsgrundlagen!auf!kantonaler!Ebene 

1. Einleitung 

Wie einleitend bereits ausgeführt wurde, haben die Kantone die Option, «über 
die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in 
Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genug-
tuung zu leisten, [�] auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestim-
mungen» zu erlassen.463 Mit anderen Worten können sie über die Haftung für 
Schädigungen durch eine dienstliche Handlung464 ihres Personals eigene Haf-
tungsnormen aufstellen.465 Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Es bietet 
den Kantonen allerdings die Möglichkeit, ihre Angestellten und Beamten vor 
Schadenersatz- und Genugtuungsklagen durch Dritte zu schützen.466  

Mittlerweile haben alle Kantone spezielle Haftungsbestimmungen erlassen.467 
Bei deren Ausgestaltung und Erlass sind sie grds. völlig frei, da etwa die Min-
deststandards in Art. 146 BV nur für den Bund gelten.468 Entsprechend gibt es 
zwischen den einzelnen kantonalen Staatshaftungsregelungen primär in formel-
ler und verfahrensrechtlicher Hinsicht, etwa in Bezug auf den Kreis der Haf-
tungssubjekte oder den Rechtsschutz, gewisse Abweichungen.469 Bei den wich-
tigsten Grundsätzen des materiellen Rechts stimmen sie aber mehrheitlich über-
ein.  

Der kantonalen Autonomie wird bei einem allfälligen Weiterzug eines kantona-
len Staatshaftungsurteils ans Bundesgericht insofern Rechnung getragen, als 
dass letzteres die Auslegung und Anwendung von kantonalem Haftungsrecht 
durch die kantonalen Behörden nur sehr eingeschränkt, nämlich lediglich unter 
dem Blickwinkel der Willkür prüft.470 Nur, wenn sich ein kantonales Urteil als 

                                                 
463  Art. 61 Abs. 1 OR. 
464  Dies ist hingegen gemäss Art. 61 Abs. 2 OR nicht möglich, falls es sich um eine 

gewerbliche Verrichtung handelt; vgl. hierzu auch MAYHALL, S. 211. 
465  Vgl. anstelle vieler GROSS/PRIBNOW, Nr. 373. 
466  GROSS/PRIBNOW, Nr. 373. 
467  Vgl. hierzu auch MANFRINI, S. 209; MÜLLER, Handkommentar, N 1 zu 

Art. 61 OR; SUTTER, Staatshaftung, S. 33 f.; SUTTER, Naturgefahren, S. 184; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 19 zu § 61; WICHTERMANN, Nr. 11 und 14 ff. 

468 MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1601; vgl. auch WICHTERMANN, Nr. 15. 
469  WICHTERMANN, Nr. 14 f. 
470  Urteil des BGer 4A_453/2014 vom 23. Februar 2015, E. 3.1 mit Verweis auf 

BGE 135 III 513 ff. (521 f.), E. 4.3; vgl. auch BGE 139 III 252 ff. (254), E. 1.4; 
133 III 462 ff. (470), E. 4.4.1 und 4.4.3; Urteil des BGer 2C_192/2015 vom 
1. August 2015, E. 2.1; 2C_1087/2013 vom 28. Mai 2014, E. 1.3 und 3.2; 
2C_707/2010 vom 15. April 2011, E. 4.3; vgl. auch KIENER/RÜTSCHE, 
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offensichtlich unhaltbar erweist, «eine Norm oder einen unumstrittenen Rechts-
grundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken 
zuwiderläuft», wird es möglicherweise durch das Bundesgericht aufgehoben.471  

Die Haftung der Kantone kann sich dennoch nach Bundesrecht richten. Zum 
einen nämlich, wenn dem kantonalen Haftungsrecht besondere Haftungsnormen 
des Bundes, beispielsweise Art. 56 und 58 OR, Art. 679 ZGB, oder Gefähr-
dungshaftungen, wie sie zuvor behandelt wurden, vorgehen.472 Zum andern ist 
Bundesrecht anwendbar, wenn die Kantone entweder doch auf eine Regelung 
verzichten oder dann in ihren eigenen Bestimmungen voll bzw. teilweise auf das 
Obligationenrecht verweisen.473 Bei einem Verweis gilt das OR aber als kanto-
nales Recht, weshalb dessen Anwendung durch das Bundesgericht wiederum 
nur beschränkt überprüft werden kann.474 

In den folgenden Kapiteln sollen zuerst die allgemeinen Haftungsbestimmungen 
der kantonalen Verfassungen und kantonalen Haftungsgesetze untersucht (Kap. 
3/2/IV/2 und 3) und anschliessend auf einige Spezialbestimmungen im sicher-
heitspolizeilichen Bereich, nämlich auf Haftungsnormen in den Polizeigesetzen 
und -konkordaten (Kap. 3/2/IV/4 und 5) näher eingegangen werden.  

2. Kantonale!Verfassungen 

Appenzell Innerrhoden, Luzern sowie Tessin ausgenommen haben sämtliche 
Kantone in ihren Verfassungen eine generelle Haftungsbestimmung normiert.475  

                                                 
Nr. 1554 ff.  

471  BGE 118 Ia 129 ff. (130), E. 2; 117 Ia 292 ff. (294), E. 3a; 114 Ia 216 ff. (218), 
E. 2a; 114 Ia 25 ff. (27 f.), E. 3b; Urteil des BGer 2C_192/2015 vom 1. August 
2015, E. 2.1; 1P.457/1996 vom 26. November 1996, E. 2 (ZBl 1998, S. 34 ff.) je 
m.w.H.; vgl. auch HÄNNI, Schutzpflichten, S. 431. 

472  GROSS/PRIBNOW, Nr. 375; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3108; WICHTERMANN, Nr. 16. 
473  GROSS/PRIBNOW, Nr. 376; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.16; vgl. z.B. § 2 HG AG mit 

Verweis auf Art. 41 ff. OR; Art. 265 Abs. 3 EG-ZGB AR mit Verweis auf die 
Art. 42, 43 und 44 OR. 

474  GROSS/PRIBNOW, Nr. 376 f.; IMBODEN/RHINOW, S. 712; MÜLLER, Handkommen-
tar, N 9 zu Art. 61 OR; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.16; Urteil des BGer 2C_192/2015 
vom 1. August 2015, E. 3.2; 2C_1087/2013 vom 28. Mai 2014, E. 1.3 und 3.2; 
2C_298/2013 vom 4. April 2013, E. 2.1. 

475  Vgl. hingegen die Beiträge von GROSS/PRIBNOW, Nr. 378, PRIBNOW/KEUSCH, 
S. 457 aus dem Jahr 2012, und PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.30 aus dem Jahr 2015, 
wonach insgesamt fünf Kantone von einer Normierung in der Verfassung abge-
sehen haben. Art. 6 KV NE sowie § 19 KV ZG scheinen aber doch eine allge-
meine Haftungsnorm zu enthalten. Zu den unterschiedlichen Regelungen der 
Staatshaftung auf kantonaler Verfassungsstufe vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, 
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Etwa in der Verfassung des Kantons Jura findet sich eine rein materielle Haf-
tungsnorm, welche bestimmt, dass «der Staat und die Gemeinden [�] für den 

Schaden [haften], den Behörden und Beamte in Ausübung ihrer amtlichen Tä-
tigkeit widerrechtlich verursachen».476 Die meisten Verfassungen sehen aber 
nicht nur solch materielle Bestimmungen vor, welche eine zum Kanton Jura ana-
loge Formulierung enthalten477 und sich darüber hinaus teilweise auch zu spezi-
ellen Fragen wie zur Haftung für rechtmässige Schädigung,478 zur Haftung bei 
der Auslagerung von Aufgaben,479 zum Rückgriff480 oder zur Genugtuung481 
äussern. Vielmehr beinhalten sie in der Regel auch eine Kompetenznorm, wel-
che die Grundlage für ein separates Haftungsgesetz oder immerhin für Haf-
tungsbestimmungen zu einzelnen Aspekten in anderen Erlassen begründet.482  

So soll beispielsweise im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein Gesetz «die Haf-
tung der Behördenmitglieder und Angestellten gegenüber dem Kanton und den 
anderen Körperschaften, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen» regeln.483 Im 
Kanton Neuenburg soll ein Gesetz bestimmen, «unter welchen Voraussetzungen 
Staat und Gemeinden für Schäden haften, die ihre Amtsträger rechtmässig ver-
ursachen».484 Im Kanton Aargau kann das Gesetz Ausnahmen von der Haftung 

                                                 
Nr. 1607. 

476  Art. 57 KV JU; vgl. auch Art. 6 KV NW; § 19 KV ZG; PRIBNOW/GROSS, 
Nr. 3.30. 

477  Vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1 KV AG; Art. 70 Abs. 1 und 2 KV AR; Art. 71 Abs. 1 
KV BE (hierzu WICHTERMANN, Nr. 38); § 13 Abs. 1 KV BL; § 78 Abs. 1 KV BS 
(hierzu MEYER, S. 713); Art. 90 Abs. 1 KV FR; Art. 12 Abs. 1 KV GE; Art. 18 
Abs. 1 KV GL; Art. 26 Abs. 1 KV GR; Art. 6 Abs. 1 KV NE; Art. 54 Abs. 1 
KV OW; Art. 62 Abs. 1 KV SG; Art. 48 Abs. 1 KV SH; Art. 64 Abs. 1 KV SO; 
§ 46 Abs. 1 KV SZ; Art. 73 Abs. 1 KV VD; Art. 21 Abs. 1 KV VS; Art. 46 
Abs. 1 KV ZH. 

478  Vgl. § 75 Abs. 1 Satz 2 KV AG; § 13 Abs. 2 KV BL; § 78 Abs. 2 KV BS; Art. 54 
Abs. 2 KV OW. 

479  Vgl. § 75 Abs. 2 KV AG; Art. 46 Abs. 2 KV ZH. 
480  Vgl. § 75 Abs. 3 KV AG; Art. 5 KV UR; Art. 21 Abs. 2 KV VS. 
481  § 13 Abs. 3 KV BL; § 78 Abs. 3 KV BS; Art. 4 Abs. 2 KV UR. 
482  Vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 378; WICHTERMANN, Nr. 38; vgl. auch MA-

YHALL, S. 210, welche die kantonalen Verfassungsbestimmungen in erster Linie 
als Gesetzgebungsauftrag versteht. 

483  Art. 70 Abs. 3 KV AR; ähnlich § 77 KV BS, wonach das Gesetz «die Verant-
wortlichkeit der Behörden und des Personals der kantonalen Verwaltung» regelt; 
vgl. auch Art. 71 Abs. 2 KV BE; Art. 18 Abs. 2 KV GL; Art. 54 Abs. 3 KV OW; 
Art. 48 Abs. 3 KV SH; Art. 64 Abs. 2 KV SO; Art. 47 Abs. 2 KV ZH. 

484  Art. 6 Abs. 2 KV NE; vgl. auch Art. 90 Abs. 2 KV FR; Art. 12 Abs. 2 KV GE; 
Art. 26 Abs. 2 KV GR; Art. 62 Abs. 2 KV SG; Art. 48 Abs. 2 KV SH; § 46 
Abs. 2 KV SZ; Art. 73 Abs. 2 KV VD. 
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vorsehen, «die Geltendmachung des Haftungsanspruchs» sowie «den Rückgriff 
von Kanton und Gemeinden auf die Person, die den Schaden [�] verursacht 

hat» normieren.485 Im Kanton Schwyz ordnet es «die Haftung der mit staatlicher 
Tätigkeit betrauten Privaten».486 Im Kanton Uri kann «die Gesetzgebung [�] 

die Haftung des Staates auf weitere Fälle ausdehnen».487 Und im Kanton Wallis 
regelt das Gesetz schlicht «die Anwendung [der in der Verfassung vorgesehe-
nen] Grundsätze».488  

Eine reine Kompetenznorm enthält die Verfassung des Kantons Thurgau, wo-
nach «der Staat [�] nach dem Gesetz für den Schaden [haftet], der durch seine 

Organe verursacht wird.»489 Wie diese Gesetzgebungsaufträge durch die Stände 
umgesetzt wurden, soll in den nächsten Kapiteln besprochen werden. 

3. Haftungsgesetze!der!Kantone 

A) Übersicht 

Die meisten Kantone haben ein separates und allgemeines Haftungsgesetz er-
lassen, in welchem sie ihre eigene wie auch die Haftung der Gemeinden für die 
Handlungen ihrer Behördenmitglieder und Angestellten regeln, sowie weitere 
verantwortungsrechtliche Fragen klären.  

Lediglich vier Kantone haben eine andere Lösung gewählt und in anderen Ge-
setzen Staatshaftungsnormen vorgesehen: Der Kanton Appenzell Ausserrhoden 
regelt die Staatshaftung im Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches.490 Im Kanton Appenzell Innerrhoden finden sich in der Perso-
nalverordnung491 sowie in der Behördenverordnung492 entsprechende Bestim-
mungen. Auch im Kanton Bern sind die Haftungsbestimmungen nicht in einem 
Haftungs-, sondern im Personalgesetz normiert.493 Das gleiche gilt für den Kan-
ton Jura, in welchem sich das Personalgesetz494 sowie das Gesetz über die Ge-
meinden495 über die Verantwortlichkeit der Behördenmitglieder aussprechen.  

                                                 
485  § 75 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 KV AG. 
486  § 46 Abs. 2 KV SZ; vgl. auch Art. 18 Abs. 3 KV GL. 
487  Art. 4 Abs. 3 KV UR; vgl. auch Art. 18 Abs. 3 KV GL. 
488  Art. 21 Abs. 3 KV VS. 
489  § 16 KV TG. 
490  Art. 262 ff. EG-ZGB AR. 
491  Art. 26 PeV AI. 
492  Art. 5 BV AI. 
493  Art. 100 ff. PG BE; hierzu WICHTERMANN, Nr. 39 f. 
494  Art. 63 ff. PG JU. 
495  Art. 36 ff. GG JU. 
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Einzig der Kanton Uri verzichtet nicht nur auf einen allgemeinen Haftungser-
lass, sondern sieht auch von Staatshaftungsbestimmungen in anderen Gesetzen 
ab und begnügt sich mit der materiellen Haftungsnorm in der Kantonsverfas-
sung.496 In seiner Personalverordnung bestimmt er lediglich, dass «die Ange-
stellten [�] für den Schaden verantwortlich [sind], den sie dem Kanton absicht-
lich oder grobfahrlässig zufügen».497  

B) Geltungsbereich 

a) Persönlicher Geltungsbereich 

In persönlicher Hinsicht umfasst der Geltungsbereich der kantonalen Haftungs-
gesetze grundsätzlich Kanton und Gemeinden, bzw. deren Mitarbeiter und Or-
gane.498 Auch hier gilt, wie im VG des Bundes, ein weiter � funktionaler � Be-
amtenbegriff.499  

Als «Kanton» gelten dabei etwa die kantonale Verwaltung, die Gerichte, öffent-
liche Schulen sowie rechtlich unselbständige kantonale Anstalten,500 womit auch 
sicherheitspolizeiliche Organe wie die kantonalen Polizeikorps miterfasst sind.  

Unter den Begriff der «Gemeinde» fallen sowohl gemeindegesetzliche Körper-
schaften mit eigener Rechtspersönlichkeit wie Einwohnergemeinden und Bür-
gergemeinden, als auch interkommunale Verbände und Organe, denen keine ei-
gene Rechtspersönlichkeit zukommt,501 weshalb die Haftungsgesetze auch für 
Gemeinde- sowie Regionalpolizeien zur Anwendung gelangen können.  

Uneinheitlich geregelt ist die Frage, inwiefern diese auch für selbständige, von 
den Gemeinwesen unabhängige juristische Personen gelten sollen, denen durch 
Kanton oder Gemeinden die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen wird, 
die also amtliche Aufgaben erfüllen.502 Sofern sich die kantonalen Verantwort-
lichkeitserlasse auf diese nicht für anwendbar erklären, findet mangels kantona-
ler Regelung grds. Zivilrecht, insbesondere die Art. 41 ff. OR Anwendung.503 
Die meisten Kantone unterscheiden diesbezüglich zwischen juristischen Perso-
nen des öffentlichen- und des Privatrechts:  

                                                 
496  Art. 4 KV UR. 
497  Art. 36 PV UR. 
498  Vgl. anstelle vieler § 1 und 2 HG ZH; zu den Haftungssubjekten auf kantonaler 

Ebene vgl. auch etwa MAYHALL, S. 268. 
499  Vgl. JAAG/RÜSSLI, Nr. 3114 zum HG ZH. 
500  Vgl. BOPPART, S. 76; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3110; VORLAGE HG BL, S. 18. 
501  Vgl. BOPPART, S. 77; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3110; VORLAGE HG BL, S. 18; vgl. an-

stelle vieler auch etwa § 3 HG AG. 
502  Vgl. VORLAGE HG BL, S. 18. 
503  Vgl. VORLAGE HG BL, S. 19. 
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Auf juristische Personen des öffentlichen Rechts, also ausgegliederte Verwal-
tungseinheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit, wie etwa Kantonalbanken oder 
Fachhochschulen, findet in der grossen Mehrheit der Kantone wie im Bund das 
Staatshaftungsgesetz Anwendung.504 Nur wenige Kantone lassen das Gemein-
wesen allerdings direkt für Organisationen des öffentlichen Rechts mit eigener 
Rechtspersönlichkeit haften.505 Mehrheitlich haftet in erster Linie die juristische 
Person, nicht der Staat.506  

Der Kanton Aargau geht einen eigenen Weg und nimmt juristische Personen � 
des öffentlichen wie des privaten Rechts � vom Anwendungsbereich seiner 
Staatshaftungsbestimmungen aus und sieht vor, dass sie «mit ihrem Vermögen» 
haften, wobei Ansprüche «nach den Bestimmungen des Bundesprivatrechts auf 
zivilprozessualem Weg geltend zu machen» sind.507  

Ist diese Regelung für juristische Personen des öffentlichen Rechts speziell, so 
sieht sie doch die Mehrheit der Kantone für juristische Personen des Privat-
rechts vor: Grundsätzlich haben die Stände nämlich auf eine Regelung der Haf-
tung privatrechtlicher Organisationen verzichtet, womit die zivilrechtlichen 
Bestimmungen zur Anwendung gelangen.508 Nur etwa im Kanton Luzern kann 
wie im Bund das Verantwortlichkeitsgesetz zur Anwendung gelangen, sofern 
«Private mit amtlichen Verrichtungen betraut werden» und bei deren Ausübung 
Schaden entsteht.509 Sofern also die Kantone private Unternehmen mit Aufgaben 
im sicherheitspolizeilichen Bereich beauftragen, richtet sich deren Haftung in 
den meisten Fällen nach Privatrecht. 

b) Sachlicher Geltungsbereich 

In sachlicher Hinsicht finden die kantonalen Verantwortlichkeitsgesetzte, wie 
bereits das VG, nur Anwendung, wenn eine amtliche Handlung zu beurteilen 
ist,510 nicht aber, wenn das Gemeinwesen gewerbliche Verrichtungen getätigt 
                                                 
504  Vgl. BOPPART, S. 77; VORLAGE HG BL, S. 19 f. 
505  Vgl. Art. 262 EG-ZGB AR; § 1 Abs. 2 HG BS (hierzu MEYER, S. 715); 

§ 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 VG TG; § 3 HG ZH (vgl. hierzu 
JAAG/RÜSSLI, Nr. 3110). 

506  Vgl. BOPPART, S. 77; VORLAGE HG BL, S. 19 f.; vgl. zum HG ZH auch 
JAAG/RÜSSLI, Nr. 3115, wonach der Kanton Zürich bzw. die Gemeinde nur sub-
sidiär haftet. 

507  § 1 Abs. 2 HG AG; BERICHT HG AG, S. 20; MEYER, S. 715. 
508  Vgl. BOPPART, S. 78; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3115 zum HG ZH; VORLAGE HG BL, 

S. 20. 
509  § 5a Abs. 1 HG LU. 
510  Vgl. anstelle vieler § 3 Abs. 1 HG BS (hierzu MEYER, S. 713 f.); § 1 Abs. 1 

HG LU; vgl. zur Ausübung einer amtlichen Funktion als Haftungsvoraussetzung 
Kap. 3/3/II. 
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hat und dabei nicht hoheitlich handelt.511 Im zweiten Fall richtet sich eine Haf-
tung nach Privatrecht.512  

Des Weiteren machen sie, ebenfalls wie das VG des Bundes, regelmässig zu-
gunsten von speziellen Haftungsbestimmungen des Bundes- oder kantonalen 
Rechts einen Vorbehalt.513 

Schliesslich verweisen viele kantonale Haftungsgesetze entweder für einzelne 
Aspekte, wie die Bemessung des Schadenersatzes, oder dann ganz generell für 
den Fall, dass das Gesetz eine Frage selbst nicht regelt, auf die Bestimmungen 
des Obligationenrechts.514 Wie bereits ausgeführt wurde, gilt das OR in diesem 
Fall aber «als ergänzendes kantonales Recht» und nicht als Bundesrecht, wes-
halb dessen Anwendung durch das Bundesgericht nur beschränkt überprüft wer-
den kann.515 

Auch wenn sich die kantonalen Verantwortlichkeitsgesetze vor allem in formel-
ler und verfahrensrechtlicher Hinsicht unterscheiden, stimmen sie bei den wich-
tigsten Grundsätzen des materiellen Rechts doch mehrheitlich überein. Auf die 
einzelnen Aspekte wird in den nächsten Kapiteln eingegangen.  

C) Staatshaftung!nach!kantonalen!Haftungsgesetzen!im!
Aussenverhältnis 

a) Wesen und Haftungsvoraussetzungen 

Im Anwendungsbereich der kantonalen Verantwortlichkeitsgesetze gilt im Aus-
senverhältnis, wie auch im VG des Bundes, grds. eine ausschliessliche Haftung 
des Kantons bzw. der Gemeinden: Dem Geschädigten haftet direkt das Ge-
meinwesen, «gegenüber den fehlbaren Mitarbeitern steht [ihm hingegen] kein 
vermögensrechtlicher Anspruch zu».516  

                                                 
511  Vgl. anstelle vieler Art. 4 HG GL; vgl. auch BERICHT HG AG, S. 10; 

JAAG/RÜSSLI, Nr. 3118. 
512  Vgl. anstelle vieler § 2 Abs. 3 HG BL; § 2 Abs. 2 HG BS; vgl. auch 

JAAG/RÜSSLI, Nr. 3111 und 3132. 
513  Vgl. etwa § 1 Abs. 3 HG AG; Art. 267 EG-ZGB AR; § 2 Abs. 1 HG BL; Art. 4 f. 

HG FR; Art. 5 HG GL; vgl. auch JAAG/RÜSSLI, Nr. 3133 f. 
514  Vgl. z.B. § 2 HG AG; Art. 265 Abs. 3 EG-ZGB AR; Art. 105 PG BE; § 2 Abs. 2 

HG BL; Art. 65 Abs. 2 PG JU; Art. 13 HG NW; § 12 HG SZ. 
515  § 2 Abs. 1 HG AG; Art. 105 PG BE; vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 376 f.; IM-

BODEN/RHINOW, S. 712; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.16; Urteil des BGer 
2C_298/2013 vom 4. April 2013, E. 2.1. 

516  § 3 Abs. 3 HG BL; vgl. auch § 10 Abs. 1 HG AG; Art. 102 Abs. 1 PG BE; Art. 1 
Abs. 2 HG GE; Art. 37 Abs. 2 GG JU; Art. 63 Abs. 2 PG JU; Art. 3 Abs. 4 HG 
NW; vgl. auch JAAG/RÜSSLI, Nr. 3102 ff. und 3137; MEYER, S. 718; 
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Für diese Haftung im Aussenverhältnis lassen sich den kantonalen Haftungsge-
setzen primär fünf Haftungsvoraussetzungen entnehmen, welche grds. mit je-
nen im VG des Bundes übereinstimmen:517 Erstens muss ein Organ bzw. Mitar-
beitender des Kantons oder der Gemeinden gehandelt haben. Zweitens wird ver-
langt, dass dieser einen Schaden verursacht hat. Dies muss drittens in Ausübung 
einer amtlichen Verrichtung geschehen sein. Zwischen dieser amtlichen Ver-
richtung und dem Schaden muss viertens ein Kausalzusammenhang bestehen. 
Und fünftens muss die Schädigung widerrechtlich erfolgt sein. Für eine detail-
lierte Besprechung dieser Voraussetzungen kann auf die nachfolgenden Ausfüh-
rungen verwiesen werden.518 An dieser Stelle sind einzig drei Anmerkungen zu 
machen:  

Zum Ersten ist bereits darauf hinzuweisen, dass grobes Selbst- und Drittver-
schulden sowie höhere Gewalt den Kausalzusammenhang in seltenen Fällen zu 
durchbrechen vermögen, sofern sie derart schwer wiegen, dass die eigentliche 
Schadensursache völlig in den Hintergrund rückt.519 Dies kann entsprechend be-
reits gemäss allgemeinem Haftungsrecht zu einer Entlastung des Staates führen. 
Die Kantone sehen in ihren Verantwortlichkeitserlassen teilweise aber zusätzli-
che Bestimmungen zu Herabsetzungsgründen und zum Haftungsausschluss 
vor.  

So soll die Staatshaftung etwa im Kanton Basel Land entfallen, wenn «der 
Schaden aufgrund höherer Gewalt, durch das Verhalten einer dritten oder der 
geschädigten Person eingetreten ist [oder] die geschädigte Person es unterlässt, 
Rechtsmittel zu ergreifen, die ihr zur Verfügung standen, um sich dem schädi-
genden Verhalten zu widersetzen.» «Erfolgt die Schädigung in Ausübung einer 
staatlichen Tätigkeit zum Schutze oder im Interesse der geschädigten Person, 
kann die Haftung angemessen herabgesetzt oder ausgeschlossen werden.»520  

Insbesondere letzteres ist im sicherheitspolizeilichen Bereich von grosser Be-
deutung, ist es doch gerade primäre Aufgabe der Sicherheitsbehörden, die Bür-
ger vor Gefahren zu schützen, für welche allenfalls sie selbst oder dann Dritte 
(mit-)verantwortlich sind und deren Abwehr allenfalls zu Schaden führt.  

                                                 
PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.32; VORLAGE HG BL, S. 26; WICHTERMANN, Nr. 2, 9 und 
48 f. 

517  BOPPART, S. 81; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3112 ff.; VORLAGE HG BL, S. 27; vgl. zum 
VG des Bundes Kap. 3/2/III/2/C. 

518  Vgl. Kap. 3/3/III-V. 
519  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 457 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 17 zu 

§ 62; vgl. Kap. 3/3/V/B. 
520  § 5 HG BL und hierzu BOPPART, S. 83; vgl. auch Art. 4 HG SH; § 7 VG SO; 

Art. 12 f. HG TI; § 8 VG ZG; § 7 HG ZH. 
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In Bezug auf diesen Schaden muss an dieser Stelle zum Zweiten bemerkt wer-
den, dass viele kantonale Verantwortlichkeitserlasse einzelne Schadensposten, 
insbesondere bei Tötung und Körperverletzung, definieren.521 Teilweise werden 
auch Ausführungen zur Genugtuung gemacht: So kann etwa im Kanton Aargau 
«bei Tötung oder Körperverletzung eines Menschen sowie bei schwerer Persön-
lichkeitsverletzung![�]!in!Würdigung!der!Umstände!zusätzlich!zum!Schadener-
satz eine angemessene Summe als Genugtuung zugesprochen werden».522 Diese 
Bestimmungen entsprechen mehrheitlich jenen des allgemeinen Haftungsrechts, 
insbesondere des Obligationenrechts.523 Demgemäss begnügen sich einige Kan-
tone auch mit einem Verweis auf die entsprechenden Normen.524 

Zum Dritten ist an dieser Stelle in Bezug auf die Haftungsvoraussetzungen zu 
betonen, dass das Verschulden in der allgemeinen Haftungsbestimmung der 
kantonalen Erlasse grundsätzlich keine Haftungsvoraussetzung ist.525 Mit einer 
Ausnahme wird die Staatshaftung deshalb in allen Ständen, wie im Bund, als 
Kausalhaftung bezeichnet.526  

Einzig im Kanton Luzern ist vorgesehen, dass das Gemeinwesen nur haftet, «so-
fern es nicht nachweist, dass dem Angestellten kein Verschulden zur Last fällt». 
Das Verschulden ist also nicht vom Geschädigten zu beweisen, sondern wird 
grds. vermutet, wobei etwa dem Kanton der Beweis des Gegenteils offen 
steht.527 Bei Bejahung der Widerrechtlichkeit einer Schädigung und damit eines 
Verstosses gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Norm der Rechtsord-
nung wird dieser Nachweis, alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 
aufgewendet zu haben, wohl nur schwer zu erbringen sein. Entsprechend unter-
scheidet sich die allgemeine Haftungsnorm des Kantons Luzern nicht wesentlich 
von jenen der anderen Stände.  

                                                 
521  § 8 VG SO; § 8 und 9 Abs. 1 HG ZH; vgl. Kap. 3/3/III/1. 
522  § 8 HG AG; vgl. auch Art. 5 f. HG SH; § 9 VG SO; § 6 VG TG; Art. 6 HG VD; 

Art. 6 f. HG VS; § 7 Abs. 2 VG ZG; § 10 HG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3127, 
wonach im Gegensatz zum Bundesrecht kein Verschulden des Angestellten für 
einen Genugtuungsanspruch vorausgesetzt wird). 

523  Art. 45 ff. OR. 
524  Vgl. z.B. § 2 HG AG; Art. 3 und 6 HG NE; Art. 13 HG NW; Art. 5 HG OW; 

Art. 12 VG SG; § 4 und 12 HG SZ; Art. 10 f. HG TI; Art. 8 HG VD; Art. 9 
HG VS; vgl. auch BOPPART, S. 81. 

525  Vgl. VORLAGE HG BL, S. 27; zum Verschulden vgl. Kap. 3/3/VI. 
526  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 381; MEYER, S. 718; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.32; 

PRIBNOW/KEUSCH, S. 459; RYTER, Nr. 29.32 m.w.H.; vgl. zur Kritik insbes. 
Kap. 3/2/II/1 und 3/3/VI; vgl. noch zur Situation Mitte des 20. Jahrhunderts 
KAUFMANN, S. 201a ff., insbes. S. 296a ff. 

527  Vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 382; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.32; 
PRIBNOW/KEUSCH, S. 459. 
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Die kantonalen Haftungsgesetze sehen teilweise ganz spezifische Ausnahmen 
vom Grundsatz vor, dass für die Staatshaftung kein Verschulden vorausgesetzt 
wird: So haftet der Kanton Zürich beispielsweise bei falscher Auskunft nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Angestellten.528 

b) Verjährung und Verfahren 

Die meisten Kantone sehen in ihren Verantwortlichkeitserlassen für Haftungsan-
sprüche Dritter gegen das Gemeinwesen Verjährungsfristen vor. Sechzehn von 
ihnen haben analog zum VG des Bundes eine einjährige relative sowie eine 
zehnjährige absolute Verjährungsfrist normiert � sei es direkt in der entspre-
chenden Haftungsnorm oder dann mittels Verweis auf die Bestimmungen des 
OR bzw. des VG.529 In den Kantonen Luzern, Obwalden und St. Gallen gilt eine 
längere, nämlich zweijährige relative Frist.530  

Die anderen sieben Stände haben sich für Verwirkungsfristen entschieden, wo-
bei in relativer Hinsicht grds. ein Jahr, als absolute Grenze 10 Jahre vorgesehen 
sind.531 Einzig der Kanton Zürich hat eine zweijährige relative Verwirkungsfrist 
normiert und auf die ausdrückliche Bestimmung der absoluten Frist verzich-
tet.532 Gemäss Zürcher Rechtsprechung ist hierbei in analoger Anwendung der 
Regelung zu den Ansprüchen des Kantons gegen seine Angestellten sowie 
Art. 60 Abs. 1 OR ebenfalls von 10 Jahren auszugehen.533 

                                                 
528  § 6 Abs. 3 HG ZH; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3124. 
529  § 2 HG AG i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR; Art. 2 Abs. 1 PeV AI i.V.m. Art. 60 

Abs. 1 OR; Art. 267 EG-ZGB AR i.V.m. Art. 20 Abs. 1 VG; Art. 105 PG BE 
i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR; § 10 Abs. 1 HG BL i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR (vgl. 
auch BOPPART, S. 83; VORLAGE HG BL, S. 37); § 2 Abs. 1 HG BS i.V.m. Art. 60 
Abs. 1 OR (hierzu MEYER, S. 733); Art. 6 HG GE i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR; 
Art. 8 Abs. 1 HG GR; Art. 63 Abs. 3 PG JU; Art. 15 Abs. 1 HG NW; § 11 
Abs. 3, § 15 Abs. 1 und 3 VG SO i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR; § 11 Abs. 1 HG SZ; 
§ 8 VG TG; Art. 3 PV UR i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR; Art. 7 HG VD; Art. 8 
Abs. 1 VG VS; vgl. hierzu GROSS/PRIBNOW, Nr. 391; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.67; 
PRIBNOW/KEUSCH, S. 461 f. 

530  § 8 Abs. 1 HG LU; Art. 10 Abs. 1 HG OW; Art. 4 Abs. 1 VG SG; vgl. hierzu 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 395; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.67; PRIBNOW/KEUSCH, 
S. 461 f. 

531  Art. 24 Abs. 1 lit. a und b HG FR; Art. 15 Abs. 1 lit. a und b HG GL; Art. 10 HG 
NE; Art. 18 HG SH; Art. 25 Abs. 1 HG TI; § 11 Abs. 1 VG ZG; vgl. hierzu 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 396; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.67; PRIBNOW/KEUSCH, 
S. 461 f. 

532  § 24 Abs. 1 HG ZH; vgl. auch JAAG/RÜSSLI, Nr. 3146. 
533  Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich Nr. LB110076-0/U vom 

3. August 2012, E. 3.3.b.bb; vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 396 und Fn. 572; kri-
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Die Verfahren zur Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber den Gemein-
wesen sind in den Kantonen sehr unterschiedlich geregelt.534 Grundsätzlich kön-
nen vier verschiedene Systeme unterschieden werden:  

In der ersten Gruppe, welche mit elf Kantonen die grösste ist, haben die Ge-
schädigten vor Einreichung einer Klage ein spezielles Vorverfahren zu durch-
laufen.535 Ein allenfalls anschliessendes Klageverfahren ist beim Verwaltungs-
gericht einzuleiten, wobei sich beide Verfahren nach dem kantonalen Verfah-
rensrecht richten. So sieht etwa das Haftungsgesetz des Kantons Aargau vor, 
dass «vor Einreichung einer Klage![�]!mit!dem!Gemeinwesen!ein!Vergleich!zu!
suchen» ist und der Regierungsrat «durch Verordnung diejenige Stelle [be-
stimmt], bei welcher der Haftungsanspruch gegenüber dem Kanton geltend zu 
machen ist», wobei «sich das Verfahren nach den Bestimmungen des verwal-
tungsgerichtlichen Klageverfahrens» richtet.536  

Ein Vorverfahren vorzusehen erscheint sinnvoll, wurden doch beispielsweise im 
Kanton Basel Land zwischen 1999 und 2006 von 438 Schadensfällen lediglich 
drei vor Gericht gezogen, die restlichen hingegen durch Vergleiche gelöst.537 

Die zweite Gruppe, insgesamt sechs Kantone, hat zwar ebenfalls ein besonderes 
Vorverfahren normiert, verweist für den weiteren Verfahrensweg allerdings auf 
die zivile Gerichtsbarkeit.538 Entsprechend bestimmt etwa das Haftungsgesetz 
des Kantons Schaffhausen, dass «die!kantonalen!Zivilgerichte![�]!über!Ansprü-
che gegenüber dem Staat [entscheiden]» und «die Bestimmungen der Schweize-
rischen Zivilprozessordnung [�]!dabei!sinngemäss!anwendbar»!sind,!«Ansprü-

                                                 
tisch PRIBNOW/KEUSCH, S. 461. 

534  Vgl. BOPPART, S. 83 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1608 und 1648; 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 384 f.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2304; 
PRIBNOW/KEUSCH, S. 460. 

535  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 384 ff.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.62; PRIBNOW/KEUSCH, 
S. 459 ff. 

536  § 11 HG AG; vgl. auch Art. 104 PG BE (hierzu WICHTERMANN, Nr. 89 ff.); § 7 
HG BL (vgl. auch BOPPART, S. 83 f.; VORLAGE HG BL, S. 33 f.); Art. 20 f. 
HG FR; Art. 11 f. HG GL; Art. 2 HV JU; Art. 11 und 21 Abs. 1 HG NE; Art. 11 
HG OW; § 11 VG SO; § 14 HG SZ und Art. 68 Abs. 1 VRP SZ; sowie Art. 6 
HG GR, wobei das Gesetz zwar kein besonderes Vorverfahren vorsieht, ein sol-
ches von der Verwaltung aber wenn immer möglich durchgeführt wird 
(vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 385 und Fn. 541; PRIBNOW/KEUSCH, S. 459 und 
Fn. 20). 

537  VORLAGE HG BL, S. 14 und 33; vgl. auch BOPPART, S. 92. 
538  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 384 ff.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.62; PRIBNOW/KEUSCH, 

S. 459 ff. 
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che gegen den Staat [aber] zunächst in einem Vorverfahren geltend» gemacht 
werden müssen.539 

Die dritte Gruppe, bestehend aus vier Kantonen, verzichtet auf ein spezielles 
Vorverfahren und erklärt die Verwaltungsgerichte für zuständig, womit sich 
das Verfahren nach kantonalem Verfahrensrecht richtet.540 So ist etwa im Ver-
antwortlichkeitsgesetz des Kantons Thurgau zu lesen, dass «über Ansprüche 
Dritter!aus!diesem!Gesetz![�]!gegen!den!Staat!das!Verwaltungsgericht!im!Ver-
fahren der verwaltungsrechtlichen Klage» entscheidet.541

 

Auch die vierte Gruppe, fünf Kantone umfassend, sieht von einem Vorverfahren 
ab, normiert aber die Zuständigkeit der Zivilgerichte sowie die Anwendbarkeit 
der Zivilprozessordnung.542 Entsprechend ist beispielsweise im Haftungsgesetz 
des Kantons Basel Stadt normiert, dass «Forderungen geschädigter Personen ge-
gen den Staat [�] auf dem Weg des Zivilprozesses von den ordentlichen Ge-
richten entschieden» werden.543 

Die Entscheide der kantonalen Instanzen über die Haftung des Gemeinwesens 
für das Handeln ihrer (sicherheitspolizeilicher) Beamten und Behörden können 
mit Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht 
angefochten werden.544 

D) Staatshaftung!nach!kantonalen!Haftungsgesetzen!im!!
Innenverhältnis 

Auch wenn die fehlbaren Angestellten im Aussenverhältnis vor vermögensrecht-
lichen Ansprüchen Dritter geschützt sind, können sie im Innenverhältnis mög-
licherweise durch das Gemeinwesen belangt werden.545 Wie bereits beim VG 
des Bundes sind auch im Anwendungsbereich der kantonalen Haftungsgesetze 
diesbezüglich zwei Situationen zu unterscheiden:  

                                                 
539  Art. 13 Abs. 1 und Art. 16 HG SH; vgl. auch Art. 12 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1 

HG NW; Art. 18. Abs. 1 und Art. 22 Abs. 1 HG TI; Art. 19 Abs. 1 und Art. 21 
VG VS; § 18 und 20 VG ZG (allerdings bei der Zuständigkeit differenzierend); 
§ 19 und § 22 Abs. 1 HG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3141 ff.). 

540  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 384 ff.; PRIBNOW/KEUSCH, S. 459 ff. 
541  § 12 Abs. 1 VG TG; dasselbe gilt in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Ap-

penzell Innerrhoden sowie Uri. 
542  Vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 384 ff.; PRIBNOW/KEUSCH, S. 459 ff. 
543  § 6 Abs. 1 HG BS; vgl. auch Art. 7 HG GE; § 7 HG LU; Art. 13bis VG SG; 

Art. 17 Abs. 1 HG VD. 
544  Art. 82 lit. a und Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG; vgl. auch HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2304; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1651; WICHTER-

MANN, Nr. 93. 
545  Vgl. auch MEYER, S. 727 ff.; WICHTERMANN, Nr. 99. 



3. Teil: Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte 
 

372 
 

Zum einen ist es denkbar, dass der Beamte dem Kanton oder der Gemeinde 
durch sein Handeln direkt Schaden zufügt, ein Kantonspolizist beispielsweise 
Material seines Korps beschädigt.546 Diesfalls haftet er in allen Kantonen einzig 
dann, wenn er vorsätzlich oder grobfahrlässig eine Dienstpflicht verletzt hat.547 
Zum andern können Kantone oder Gemeinden auch indirekt durch ihre Beam-
ten geschädigt werden, indem sie für den Schaden ersatzpflichtig werden, wel-
chen letztere einem Dritten zugefügt haben: Diesfalls ist der Regress in den 
Kantonen wiederum als Verschuldenshaftung ausgestaltet, die Vorsatz oder 
Grobfahrlässigkeit verlangt, und bleibt selbst nach Auflösung des Dienstverhält-
nis möglich.548 

Die Verjährung der Haftungsansprüche von Kanton und Gemeinden gegen ihre 
fehlbaren Mitarbeiter sind in den Kantonen unterschiedlich geregelt. Die meis-
ten Kantone sehen eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr sowie eine ab-
solute Verjährungsfrist von 10 Jahren vor.549 Einzelne Kantone haben aber etwa 

                                                 
546  Vgl. JAAG/RÜSSLI, Nr. 3138; MEYER, S. 727 f.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.31. 
547  Anstelle vieler vgl. Art. 102 PG BE; § 11 HG BL (vgl. auch VORLAGE HG BL, 

S. 37); § 8 Abs. 1 HG BS; Art. 10 HG FR; Art. 16 HG GL; Art. 11 HG GR; 
Art. 64 PG JU und Art. 38 GG JU; § 10 HG LU; Art. 13 Abs. 1 HG OW; Art. 7 
HG SG; Art. 8 HG SH; § 13 VG SO; § 8 HG SZ; § 9 Abs. 1 VG TG; Art. 36 
PV UR; Art. 9 Abs. 1 HG VD; Art. 13 VG VS; § 12 HG ZG; vgl. 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 380, PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.31 und PRIBNOW/KEUSCH, 
S. 458, welche allerdings der Ansicht sind, dass im Kanton Genf mangels aus-
drücklicher Regelung Art. 41 OR zur Anwendung komme, womit die Angestell-
ten auch bei leichter Fahrlässigkeit haften. Nach der hier vertretenen Ansicht 
könnte genauso gut Art. 3 HG GE zum Rückgriff analog angewandt werden, 
womit die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt würde. 

548  Anstelle vieler vgl. § 12 HG AG; Art. 103 PG BE; § 12 HG BL; § 9 Abs. 1 
i.V.m. § 8 Abs. 1 HG BS (hierzu MEYER, S. 728); Art. 11 HG FR; Art. 17 
HG GL; Art. 63 Abs. 4 PG JU und Art. 40 GG JU; § 11 HG LU; Art. 14 Abs. 1 
HG OW; Art. 8 HG SG; Art. 9 HG SH; § 14 VG SO; § 9 HG SZ; § 9 Abs. 2 
VG TG; Art. 10 Abs. 1 HG VD; Art. 14 VG VS; § 13 HG ZG; § 15 HG ZH 
(hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3138); vgl. GROSS/PRIBNOW, Nr. 380 und 
PRIBNOW/KEUSCH, S. 458, welche allerdings der Ansicht sind, dass im Kanton 
Appenzell Innerrhoden keine Haftungsbeschränkung auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit normiert ist. 

549  Vgl. anstelle vieler § 16 Abs. 1 HG AG; § 18 HG BL i.V.m. Art. 60 Abs. 1 OR; 
Art. 22 Abs. 1 HG GL; Art. 9 Abs. 2 HG VD; Art. 15 VG VS; § 11 Abs. 1 
HG SZ; § 11 VG TG; Art. 26 HG TI; hierzu auch MOHLER, Polizeirecht, 
Nr. 1660. 
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die absolute Frist auf fünf Jahre verkürzt550 oder die relative Frist auf zwei Jahre 
verlängert551. 

Auch bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Ansprüche finden sich 
in den kantonalen Haftungsgesetzen unterschiedliche Bestimmungen: Ein 
Grossteil der Kantone erklärt das Verwaltungsgericht für zuständig,552 wobei in 
einigen Ständen zuerst ein Vorverfahren durchlaufen werden muss553.554 

E) Staatshaftung!nach!kantonalen!Haftungsgesetzen!bei!
Auslagerung 

Wie bereits angesprochen, ist in den Kantonen uneinheitlich geregelt, ob die 
kantonalen Haftungserlasse auch für selbständige, von den Gemeinwesen unab-
hängige juristische Personen gelten sollen, denen durch Kanton oder Gemeinden 
die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, so etwa sicherheitspolizeilicher Aufträge, 
übertragen wird. Sofern dies nicht ausdrücklich vorgesehen ist, findet mangels 
kantonaler Regelung grds. Zivilrecht, insbesondere die Art. 41 ff. OR Anwen-
dung.555  

In den meisten Kantonen ist der Verantwortlichkeitserlass auf juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts zwar anwendbar.556 Nur vereinzelt, etwa im 
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Basel Stadt und Kanton Thurgau, haftet das 
Gemeinwesen aber direkt für diese.557 In den meisten Kantonen hat hingegen 
primär die Organisation selbst für den Schaden einzustehen, wobei nur ganz we-
nige eine subsidiäre Haftung des Kantons vorsehen.558  

Auf eine Regelung der Haftung privatrechtlicher Organisationen haben die 
meisten Kantone verzichtet, womit die zivilrechtlichen Bestimmungen zur An-

                                                 
550  Vgl. Art. 15 HG GR. 
551  Vgl. Art. 18 Abs. 1 HG OW; Art. 11 HG SG; Art. 25 HG ZH (hierzu 

JAAG/RÜSSLI, Nr. 3149). 
552  Art. 14 HG GR; § 16 VG SO; § 12 VG TG; Art. 22 Abs. 2 HG TI, § 18 Abs. 2 

HG ZG; § 19 HG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3147 f.). 
553  § 19 HG BL (hierzu BOPPART, S. 85 f.); § 13 HG BS; § 15 HG LU; Art. 20 f. 

HG GL; Art. 14 HG SH. 
554  Etwa im Kanton Wallis scheint hingegen der Zivilrichter zuständig zu sein 

(vgl. 19 Abs. 1 VG VS). 
555  Vgl. VORLAGE HG BL, S. 19. 
556  Vgl. BERICHT HG AG, S. 6 f.; BOPPART, S. 77; VORLAGE HG BL, S. 19 f. 
557  Art. 262 EG-ZGB AR; § 1 Abs. 2 HG BS (hierzu MEYER, S. 715); § 1 Abs. 1 

i.V.m. § 2 i.V.m. § 4 Abs. 1 VG TG; für eine graphische Darstellung der direkten 
Haftung vgl. BERICHT HG AG, S. 5 f. 

558  So etwa Art. 101 Abs. 2 PG BE; vgl. hierzu WICHTERMANN, Nr. 50 ff. 



3. Teil: Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte 
 

374 
 

wendung gelangen.559 Nur in wenigen Ständen, beispielsweise in Luzern, kann 
wie im Bund das Verantwortlichkeitsgesetz zur Anwendung gelangen, sofern 
«Private mit amtlichen Verrichtungen betraut werden» und bei deren Ausübung 
Schaden entsteht.560 Ganz ausnahmsweise sieht der Haftungserlass auch in die-
ser Konstellation eine Ausfallhaftung des Gemeinwesens vor.561  

Beispielsweise im Kanton Aargau haften «Private, die vom Gemeinwesen über-
tragene öffentliche Aufgaben erfüllen, [�] für dabei verursachte Schäden mit 

ihrem Vermögen», wobei «eine Ausfallhaftung des Gemeinwesens» ausdrück-
lich entfällt.562 Allerdings ist eine Aufgabenübertragung ohnehin nur dann zuläs-
sig, wenn die Privaten den Abschluss einer risikogerechten Haftpflichtversiche-
rung nachweisen können. Eine Haftung des Gemeinwesens gestützt auf eine 
Sonderregelung wird vorbehalten.563 Eine solche findet sich denn auch in § 56 
Abs. 4 PolG AG, wonach Gemeinden «für Schädigungen durch Einsätze von 
beauftragten privaten Sicherheitsdiensten sowie von Organen des Zivilschutzes 
und der Feuerwehr für die Gewährleistung der lokalen Sicherheit» haften.  

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass die Bürgerinnen und Bürger in ei-
nem Schadensfall die gleichen Ansprüche auf eine möglichst gleiche Art und 
Weise durchsetzen können, unabhängig davon, ob der Schaden durch den Staat 
selbst oder durch eine ausgelagerte bzw. private Organisation in Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe verursacht wurde.564 Eine Ausfallhaftung des Staates wür-
de für die Privatpersonen immerhin ein Mindestmass an Rechtsschutz und 
Rechtssicherheit garantieren.565 Eine solche fehlt aber in vielen Kantonen, zu-
dem sei es gerade der Polizeibereich, in welchem regelmässig Aufgaben mittels 
Verträgen an Private delegiert werden, ohne dass die Haftungsfragen genügend 
geregelt würden.566 In Bezug auf die Haftung bei Auslagerung sicherheitspoli-
zeilicher Aufgaben besteht also durchaus gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 

  

                                                 
559  Vgl. BERICHT HG AG, S. 7; BOPPART, S. 78 und 87 f.; VORLAGE HG BL, S. 20. 
560  § 5a Abs. 1 HG LU. 
561  So etwa Art. 101 Abs. 2 PG BE; § 5a Abs. 1 HG LU; Art. 3 Abs. 2 HG OW; § 4a 

HG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3105, 3115 und 3131); für eine graphische Dar-
stellung der Ausfallhaftung vgl. BERICHT HG AG, S. 5 f. 

562  § 1 Abs. 2 HG AG; BERICHT HG AG, S. 20. 
563  § 1 Abs. 2 HG AG. 
564  GROSS/PRIBNOW, Nr. 341. 
565  GROSS/PRIBNOW, Nr. 343. 
566  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1596. 
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F) Staatshaftung!für!rechtmässiges!Verhalten!nach!kanto-
nalen!Haftungsgesetzen 

Sämtliche Stände, mit Ausnahme der Kantone Appenzell Innerrhoden, Jura und 
Uri, sehen teilweise bereits auf Verfassungs-,567 teilweise (erst) auf Gesetzesstu-
fe, eine Haftung für rechtmässiges Verhalten des Staates vor.568 Die meisten 
Kantone bestimmen in ihren allgemeinen Verantwortlichkeitserlassen allerdings, 
dass «für Schaden, der jemandem durch gesetzmässige Tätigkeit eines Beamten 
entsteht, [�] der Staat nur [haftet], wenn dies in einem Gesetz vorgesehen ist», 
verweisen also auf die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage.569  

Dem wird indes regelmässig angefügt, dass «das Gemeinwesen nach Billigkeit 
Ersatz» leistet, wenn «eine einzelne Person oder ein bestimmter, abgrenzbarer 
Kreis von Personen durch eine rechtmässige amtliche Massnahme einen unzu-
mutbaren, schweren Schaden» erleidet.570 Dies entspricht dem Sonderopfertat-
bestand, auf welchen weiter unten bei der Besprechung der Haftung für recht-
mässige Schädigung näher eingegangen wird.571  

Vereinzelt ist die Formulierung spezifischer und sieht � sofern es die Billigkeit 
rechtfertigt � für denjenigen einen Anspruch auf Entschädigung vor, der «durch 
polizeiliche Massnahmen, die zur Abwehr eines Polizeinotstandes ergriffen 
worden sind, geschädigt wird».572 Im Bereich des sicherheitspolizeilichen Han-

                                                 
567  Vgl. anstelle vieler § 75 Abs. 1 Satz 2 KV AG; § 13 Abs. 2 KV BL; § 78 Abs. 2 

KV BS; Art. 54 Abs. 2 KV OW; Art. 46 Abs. 3 KV ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, 
Nr. 3106 und 3135 f.). 

568  Vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 388 und PRIBNOW/KEUSCH, S. 461. 
569  § 9 Abs. 1 VG ZG; vgl. auch § 4 Abs. 1 HG BS; Art. 8 Abs. 2 HG FR; Art. 7 

Abs. 1 HG GL; § 5 Abs. 1 HG LU; Art. 7 HG NE; Art. 4 Abs. 1 HG NW; Art. 6 
Abs. 1 HG SH; § 10 Satz 1 VG SO; § 7 HG SZ; § 5 Abs. 1 VG TG; Art. 8 
HG TI; Art. 11 VG VS; § 9 Abs. 1 VG ZG; § 12 HG ZH; der Kanton Waadt sieht 
zwar in Art. 73 Abs. 3 KV VD eine Gesetzgebungskompetenz vor, hat aber auf 
Gesetzesstufe keine entsprechenden Bestimmungen erlassen; vgl. auch FAJNOR, 
S. 78; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51; TANQUEREL, S. 97; zum Entschädi-
gungspositivismus vgl. Kap. 3/2/I. 

570  Art. 7 Abs. 2 HG GL; vgl. auch § 4 Abs. 2 HG BS; Art. 4 Abs. 1 HG GR; § 5 
Abs. 2 Satz 1 VG TG; analoge Formulierung ohne grds. Gesetzesvorbehalt in 
Art. 7 HG AG; Art. 100 Abs. 2 PG BE; § 6 Abs. 1 HG BL; Art. 7 HG OW; 
Art. 12 Abs. 1 VG VS; einzig mit Verweis auf die Billigkeit Art. 4 HG GE; ledig-
lich einen Gesetzesvorbehalt enthält hingegen etwa das HG SZ; vgl. hierzu auch 
FAJNOR, S. 80 f.; MANFRINI, S. 225 f.; TANQUEREL, S. 98 f. 

571  Vgl. Kap. 3/3/IV/6. 
572  Art. 8 Abs. 1 HG FR; vgl. auch § 5 Abs. 2 HG LU; Art. 8 Abs. 1 HG NE; Art. 4 

Abs. 2 ff. HG NW; Art. 2 VG SG; Art. 6 Abs. 2 HG SH; § 10 VG SO; Art. 9 
Abs. 1 HG TI; § 9 Abs. 2 VG ZG; § 13 Abs. 1 HG ZH; vgl. hierzu auch etwa 
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delns ist eine solch verschärfte Haftung denn auch von besonderer Bedeutung.573 
Darauf wird weiter unten näher eingegangen.574 

Die Haftung des Staates für rechtmässige Schädigung soll entfallen oder immer-
hin reduziert werden, wenn zwar etwa eine hoheitliche bzw. polizeiliche Mass-
nahme zu beurteilen ist, diese aber durch das Opfer selbst veranlasst wurde, letz-
teres zur Entstehung oder Vergrösserung des Schadens beigetragen oder von der 
schädigenden Tätigkeit profitiert hat.575 Entsprechend ist der Anwendungsbe-
reich dieser Haftungsnormen für rechtmässig verursachte Schäden von Vornhe-
rein beschränkt.576 Auch diese Thematik wird weiter unten vertieft.577 

4. Haftungsnormen!in!den!Polizeigesetzen 

Wie bereits erwähnt wurde, machen die kantonalen Verantwortlichkeitserlasse 
regelmässig zugunsten von speziellen Haftungsbestimmungen des Bundes- oder 
kantonalen Rechts einen Vorbehalt.578 Sofern also etwa die Polizeigesetze der 
Kantone oder ein Bundesgesetz, das die Kantone zu beachten haben, eine spezi-
elle Haftungsnorm für den sicherheitspolizeilichen Bereich vorsehen, geht diese 
den allgemeinen Haftungserlassen vor.579  

Viele der kantonalen Polizeigesetze enthalten aber entweder überhaupt keine 
diesbezügliche Bestimmung, oder aber verweisen für die Haftungsfragen im 
Grundsatz zurück auf das ordentliche Haftungsgesetz, weshalb regelmässig 
dieses bei Schädigungen durch sicherheitspolizeiliche Akteure herangezogen 
werden muss.580 Teilweise betonen sie einzelne Gesichtspunkte, stellen etwa 

                                                 
GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51; MANFRINI, S. 226; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.9 
und 3.12; TANQUEREL, S. 99 f. 

573  Vgl. TANQUEREL, S. 89, allerdings auch S. 100, wonach es unbefriedigend sei, 
dass die Normen für verschiedene Situationen � etwa polizeiliches und anderes 
Staatshandeln � unterschiedliche Regelungen hinsichtlich einer Haftung für 
rechtmässige Schädigungen vorsehen. 

574  Kap. 3/3/IV/6/D. 
575  § 7 Abs. 2 HG AG; Art. 8 Abs. 2 HG NE; Art. 4 Abs. 5 HG NW; Art. 4 Abs. 2 

HG GR; § 5 Abs. 2 Satz 2 VG TG; Art. 9 Abs. 2 HG TI; Art. 12 Abs. 2 VG VS; 
§ 13 Abs. 2 HG ZH; vgl. auch VORLAGE HG BL, S. 32. 

576  Vorlage HG BL, S. 30. 
577  Kap. 3/3/IV/6/E. 
578  Vgl. etwa § 1 Abs. 3 HG AG; Art. 267 EG-ZGB AR; § 2 Abs. 1 HG BL; Art. 4 f. 

HG FR; Art. 5 HG GL; Art. 59 PolG NE; § 5 Abs. 1 HG ZH. 
579  Vgl. SUTTER, Staatshaftung, S. 31. 
580  Vgl. § 69 Abs. 1 PolG BS; Art. 39 Abs. 1 PolG GL; Art. 36 Abs. 1 PolG GR; 

Art. 30 Abs. 2 PolG SH; § 55 PolG ZH. 
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klar, dass «die Haftung und die Leistung einer Genugtuung für rechtmässige 
Massnahmen gegen Störerinnen und Störer» ausgenommen sind.581 

Vereinzelt enthalten die kantonalen Polizeigesetze in Ergänzung zum ordentli-
chen Haftungserlass auch eigene Haftungsbestimmungen, welche zumindest 
spezielle Aspekte regeln: So sieht etwa der Kanton Aargau vor, dass die Ge-
meinden «für Schädigungen durch Einsätze von beauftragten privaten Si-
cherheitsdiensten sowie von Organen des Zivilschutzes und der Feuerwehr für 
die Gewährleistung der lokalen Sicherheit» haften.582 Dies geht der Norm im 
allgemeinen Haftungsgesetz vor, wonach «Private, die vom Gemeinwesen über-
tragene öffentliche Aufgaben erfüllen, [�] für dabei verursachte Schäden mit 

ihrem Vermögen» haften und «eine Ausfallhaftung des Gemeinwesens» aus-
drücklich entfällt.583  

Des Weiteren können in vielen Kantonen «Personen, die den Polizeiorganen 
Hilfe geleistet haben und dabei Schaden erleiden, [�] vom zuständigen Ge-
meinwesen für den erlittenen Schaden entschädigt werden».584 Leistet das Ge-
meinwesen Ersatz, kann es auf die Dritten, «die für den Schaden haften, Rück-
griff» nehmen.585  

Solche Normen erscheinen durchaus gerechtfertigt. In Situationen, in denen eine 
Person sicherheitspolizeilichen Akteuren Hilfestellung bietet und dabei geschä-
digt wird, ist die Person des Schädigers wohl regelmässig in einem Dritten und 
nicht im Gemeinwesen zu suchen, weshalb ein Schadenersatzanspruch gegen-
über letzterem grds. entfällt. Dennoch hilft die geschädigte Person in solchen Si-
tuationen «bei der Ausübung einer dienstlichen Verrichtung»586, übernimmt also 
den Teil einer staatlichen Aufgabe, einer staatlichen Verantwortung und soll 
hierdurch zumindest finanziell nicht schlechter gestellt werden. Hat sie aller-
dings bei der Hilfeleistung «den Weisungen der Polizeiorgane zuwider gehan-
delt», erhält sie konsequenterweise keinen Schadenersatz.587 Da es sich in eini-

                                                 
581  § 69 Abs. 4 PolG BS; zum Störerprinzip vgl. Kap. 2/2/III/2. 
582  § 56 Abs. 4 PolG AG. 
583  § 1 Abs. 2 HG AG; BERICHT HG AG, S. 20. 
584  § 56 Abs. 5 PolG AG; vgl. auch Art. 24 Abs. 1 PolG AI; Art. 45 Abs. 1 PolG AR; 

§ 70 PolG BS; Art. 43 Abs. 1 PolG FR; Art. 39 Abs. 2 PolG GL; Art. 36 Abs. 2 
PolG GR; Art. 60 PolG NE; Art. 58 Abs. 1 PolG OW; Art. 50 Abs. 2 PolG SG; 
§ 26 Abs. 1 PolG SZ; Art. 56 Abs. 1 PolG UR; Art. 7 Abs. 1 PolG VD; § 57 
PolG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3136). 

585  Art. 24 Abs. 2 PolG AI; Art. 45 Abs. 2 PolG AR; Art. 39 Abs. 3 PolG GL; 
Art. 36 Abs. 3 PolG GR; Art. 58 Abs. 2 PolG OW; § 26 Abs. 2 PolG SZ; Art. 56 
Abs. 2 PolG UR. 

586  § 57 PolG ZH. 
587  Art. 24 Abs. 3 PolG AI; Art. 45 Abs. 3 PolG AR; Art. 58 Abs. 3 PolG OW; § 26 
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gen Kantonen um «Kann-»Formulierungen handelt, dürfen die Gemeinwesen 
beim Entscheid für oder gegen eine Schadenersatzleistung auch weitere Aspekte 
berücksichtigen.588  

Wie bereits die allgemeinen Haftungserlasse sehen schliesslich auch einige Poli-
zeigesetze eine Haftungsnorm für rechtmässige polizeiliche Tätigkeit vor. So 
bestimmt etwa § 56 des PolG ZH: «Wenn Dritten durch rechtmässige polizeili-
che Tätigkeit Schaden entsteht, leistet der Staat nach Billigkeit Ersatz. Der Staat 
leistet keinen Ersatz, wenn die geschädigte Person die polizeiliche Tätigkeit 
verursacht hat oder wenn sie ein grobes Verschulden an der Entstehung des 
Schadens trifft.»589 Hierzu kann auf die Ausführungen im letzten Kapitel sowie 
im Kapitel zur Haftung für rechtmässige Schädigungen verwiesen werden.590 

5. Haftungsnormen!in!den!Polizeikonkordaten 

Ist ein staatlicher Akteur in einen Schadensfall verwickelt, erweist sich in vielen 
Fällen bereits die Analyse, welche Ansprüche bei welcher Behörde geltend ge-
macht werden können, als anspruchsvoll.591 Zuerst ist nämlich zu beurteilen, in 
wessen Zuständigkeitsbereich eine Aufgabe und damit verbundene (unterlasse-
ne) Handlung steht, was angesichts der unübersichtlichen Kompetenzverteilung 
im sicherheitspolizeilichen Bereich bereits schwierig sein dürfte.592 Erst an-
schliessend kann der anwendbare Haftungserlass bestimmt werden.593  

Als eine besondere Herausforderung erweist sich die Suche nach dem Haftungs-
subjekt sowie dem anwendbaren Haftungserlass, wenn mehrere sicherheitspoli-
zeiliche Akteure, zum Beispiel Beamte unterschiedlicher Kantonspolizeien, zu-
sammengearbeitet haben. Aus diesem Grund enthalten teilweise auch die Poli-
zeikonkordate Bestimmungen über die Haftung:  

Die vier Konkordate über die polizeiliche Zusammenarbeit in der Nordwest-
schweiz, Westschweiz, Ostschweiz und Zentralschweiz sehen für Unterstüt-

                                                 
Abs. 3 PolG SZ. 

588  Vgl. § 56 Abs. 5 PolG AG; vgl. auch Art. 24 Abs. 1 PolG AI; Art. 45 Abs. 1 
PolG AR; § 70 PolG BS; Art. 58 Abs. 1 PolG OW; § 57 PolG ZH; nicht aber 
Art. 43 Abs. 1 PolG FR; Art. 36 Abs. 2 PolG GR; Art. 60 PolG NE; Art. 50 
Abs. 2 PolG SG; § 26 Abs. 1 PolG SZ; Art. 56 Abs. 1 PolG UR; Art. 7 Abs. 1 
PolG VD. 

589  JAAG/RÜSSLI, Nr. 3136; vgl. auch § 69 Abs. 2 PolG BS; vgl. auch den Verweis in 
Art. 57 Abs. 1 PolG OW. 

590  Vgl. Kap. 3/2/IV/3/F und 3/3/IV/6. 
591  SUTTER, Staatshaftung, S. 33. 
592  Vgl. SUTTER, Naturgefahren, S. 184 und Kap. 1/2/IV, insbes. Kap. 1/2/IV/2/C. 
593  SUTTER, Naturgefahren, S. 184. 
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zungseinsätze durch einen anderen Kanton594 im Grundsatz die gleiche Lösung 
vor: Demnach soll «für Schaden, den ausserkantonale Polizeikräfte bei ihrem 
Einsatz einem Dritten zufügen, [�] der Einsatzkanton» haften».595 «Haben die 
Polizeikräfte den Schaden widerrechtlich mit Absicht oder grobfahrlässig verur-
sacht, kann der haftbare Einsatzkanton auf ihr Stammkorps Rückgriff neh-
men».596 Unter den gleichen Voraussetzungen kann der Einsatzkanton den 
Stammkanton belangen, wenn ihm selbst Schaden entstanden ist.597  

Eine spezielle Lösung sieht das Polizeikonkordat Zentralschweiz im Falle eines 
Leistungskaufs vor, wenn also ein Kanton einem oder mehreren anderen die Er-
füllung von eigenen Aufgaben gegen Entschädigung zur selbständigen Erfüllung 
überträgt.598 In diesem Fall haftet «für den Schaden, der Dritten im Rahmen der 
Aufgabenerfüllung durch den Leistungserbringer entsteht» nicht der Auftragge-
ber, sondern der Leistungserbringer «gemäss seinem Recht».599 Hiervon können 
die Kantone aber durch eine Vereinbarung abweichen.600 So kann etwa im Be-
reich der Seepolizei für die Haftung auf Art. 11 des Konkordats verwiesen wer-
den, womit der Kanton des Einsatzortes Haftungssubjekt wird, oder aber der 
Leistungskäufer für haftbar erklärt werden.601 In jedem Fall haftet «für den 
Schaden, der dem Leistungskäufer oder dem Kanton des Einsatzortes entstanden 
ist, [�] der Leistungserbringer, wenn ihn seine Mitarbeitenden oder der von 
ihm Beauftragte vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht haben».602  

Wie die kantonalen Verantwortlichkeitserlasse sowie das VG des Bundes, sehen 
sämtliche Konkordate über die polizeiliche Zusammenarbeit vor, dass der schä-

                                                 
594  Ein solcher kann z.B. gemäss Art. 4 PolK ZS bei einem anderen (Zentralschwei-

zer) Kanton beantragt werden, wenn «ein Ereignis oder ein Anlass einen ausser-
ordentlichen Umfang oder grenzüberschreitenden Charakter [hat], wie namentlich 
eine Katastrophe, ein Grossereignis, eine drohende schwerwiegende oder bereits 
eingetretene Beeinträchtigung der Inneren Sicherheit, ein Grossanlass oder ein 
Einsatz verkehrs- oder kriminalpolizeilicher Art, und [�] ein Kanton nicht in der 

Lage [ist], dies mit seinem Polizeikorps allein zu bewältigen». 
595  Art. 8 Abs. 2 PolK WS; vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PolK NWS; Art. 6 Abs. 1 

PolK OS; Art. 11 Abs. 1 PolK ZS. 
596  Art. 8 Abs. 2 PolK WS; vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PolK NWS; Art. 6 Abs. 2 

PolK OS; analog anwendbar wohl auch Art. 11 Abs. 2 PolK ZS. 
597  Art. 7 Abs. 1 PolK NWS; Art. 6 Abs. 1 PolK OS; Art. 8 Abs. 1 PolK WS; Art. 11 

Abs. 1 PolK ZS. 
598  Vgl. Art. 15 Abs. 1 PolK ZS und USTER, S. 4. 
599  Art. 18 Abs. 1 PolK ZS. 
600  Art. 18 Abs. 3 Satz 1 PolK ZS. 
601  Vgl. USTER, S. 4. 
602  Art. 18 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 PolK ZS. 
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digende Polizeibeamte nicht direkt belangt werden kann.603 Ein Rückgriff des 
ersatzpflichtigen Gemeinwesens wird aber vorbehalten und richtet sich nach 
dem jeweiligen kantonalen Recht.604 

Sowohl im Ost- wie auch im Westschweizer Polizeikonkordat wird die Haftung 
für rechtmässige Schädigung angesprochen und hierzu auf die Grundsätze zur 
materiellen Enteignung,605 bzw. die Rechtsordnung des Einsatzkantons, verwie-
sen.606 Eben diese beiden Konkordate verweisen des Weiteren für den «Aus-
schluss der Haftung bei Selbstverschulden des Geschädigten, die Festsetzung 
des Schadens und die Bemessung des Schadenersatzes sowie die Leistung von 
Genugtuung» auf die Bestimmungen des Obligationenrechts.607 

V. Rechtsgrundlagen!auf!internationaler!Ebene 

Abschliessend sei der Vollständigkeit halber anzumerken, dass auch bilaterale 
und multilaterale Staatsverträge Haftungsnormen enthalten können, welche für 
die Schweiz � auch intern � verbindlich sind, wobei die Bestimmungen der 
EMRK von besonderer Bedeutung sind:608  

Auf der einen Seite ist Art. 5 Abs. 5 EMRK relevant, welcher einen Schadener-
satzanspruch bei widerrechtlicher Festnahme oder Freiheitsentzug vorsieht.609 Er 
setzt ein amtspflichtwidriges Verhalten voraus und begründet somit keine wei-
tergehenden Ansprüche als die Kausalhaftungen des Bundes und der Kantone.610  

Auf der anderen Seite ist Art. 41 EMRK zu erwähnen, wonach der EGMR � so-
fern es notwendig ist � eine Entschädigung zusprechen kann, wenn er eine Ver-
letzung der Konvention oder der Protokolle feststellt und das innerstaatliche 
Recht «nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Ver-
letzung» vorsieht.611  

                                                 
603  Art. 7 Abs. 3 PolK NWS; Art. 6 Abs. 1 Satz 2 PolK OS; Art. 8 Abs. 3 PolK WS; 

Art. 11 Abs. 3 PolK ZS. 
604  Art. 7 Abs. 4 PolK NWS; Art. 6 Abs. 2 PolK OS; Art. 8 Abs. 4 PolK WS; Art. 11 

Abs. 3 PolK ZS. 
605  Art. 6 Abs. 3 PolK OS. 
606  Art. 9 PolK WS. 
607  Art. 8 Abs. 5 PolK WS; Art. 6 Abs. 4 PolK OS. 
608  GROSS, Staatshaftung, S. 107; MANFRINI, S. 211. 
609  GROSS, Staatshaftung, S. 107; HÄNNI, Schutzpflichten, S. 437; JAAG, Bundes-

verwaltungsrecht, Nr. 37; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.34; RÜTSCHE, Grundrechtsver-
letzungen, S. 370 m.w.H.; BGE 129 I 139 ff. (141 f.), E. 2. 

610  GROSS, Staatshaftung, S. 98. 
611  GROSS, Staatshaftung, S. 21; HÄNNI, Schutzpflichten, S. 437; JAAG, Bundesver-
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Auf dieser Grundlage wurde die Schweiz beispielsweise im Jahr 2006 durch den 
EGMR zur Zahlung von 12�000 Euro Genugtuung an die Familie Scavuzzo ver-
urteilt.612 Der 28-jährige P. Scavuzzo verstarb 1994 im Tessin nach einer poli-
zeilichen Intervention, woraufhin seine Eltern und sein Bruder Schadenersatz 
sowie Genugtuung forderten.613 Das Bundesgericht verneinte eine Haftung des 
Kantons Tessin, da gemäss medizinischen Gutachten zwischen dem Verhalten 
der Polizeibeamten und dem Tod des P. Scavuzzo kein Kausalzusammenhang 
bestünde.614 Der EGMR kritisierte, dieser Kausalzusammenhang sei nicht Ge-
genstand einer eingehenden Untersuchung gewesen, weshalb Art. 2 Abs. 1 
EMRK verletzt worden sei und sich diesbezüglich ein Entschädigungsanspruch 
rechtfertige.615 

                                                 
waltungsrecht, Nr. 37; LANDOLT, S. 394 f. und Fn. 162 m.w.H.; MANFRINI, 
S. 211; RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 370 m.w.H. 

612  Urteil des EGMR 41773/98 vom 7. Februar 2006 i.d.S. Scavuzzo-Hager gegen 
die Schweiz, Nr. 112. 

613  Urteil des EGMR 41773/98 vom 7. Februar 2006 i.d.S. Scavuzzo-Hager gegen 
die Schweiz, Nr. 8 ff. 

614  Urteil des EGMR 41773/98 vom 7. Februar 2006 i.d.S. Scavuzzo-Hager gegen 
die Schweiz, Nr. 32 ff. 

615  Urteil des EGMR 41773/98 vom 7. Februar 2006 i.d.S. Scavuzzo-Hager gegen 
die Schweiz, Nr. 74 ff., insbes. Nr. 85 f. 
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3. Kapitel: Voraussetzungen der Staatshaftung 

für sicherheitspolizeiliche Realakte 

I. Einleitung 

Wie dem ersten Teil dieser Arbeit zu entnehmen ist, liegt der grösste Teil der si-
cherheitspolizeilichen Tätigkeit nach wie vor im kantonalen Kompetenzbereich,1 
weshalb bei Schädigungen durch sicherheitspolizeiliche Realakte auch regel-
mässig kantonales Haftungsrecht zur Anwendung gelangen wird.2 Es würde den 
Rahmen dieser Arbeit aber sprengen, sämtliche kantonalen Haftungserlasse ge-
nauer zu analysieren.  

Da die meisten kantonalen Normen hinsichtlich der Haftungsvoraussetzungen in 
weiten Teilen mit dem VG des Bundes übereineinstimmen, soll sich die detail-
lierte Darstellung der Voraussetzungen einer Staatshaftung für sicherheitspoli-
zeiliche Realakte in der Folge denn auch primär am VG des Bundes orientieren, 
während vereinzelt auf Unterschiede im kantonalen Recht hingewiesen wird.3  

Im Gegensatz zu den bereits besprochenen Tierhalter-, Werk- und Grundeigen-
tümer-, sowie Gefährdungshaftungstatbeständen,4 begründen die allgemeinen 
Staatshaftungserlasse keine Haftung für den Zustand einer besonderen Gefahr, 
sondern für ein bestimmtes Verhalten, sei es ein Tun oder Unterlassen.5 Dies 
rückt entsprechend etwas andere Haftungsvoraussetzungen in den Vordergrund.  

Im Aussenverhältnis setzt das VG für eine Staatshaftung einen Schaden, die 
Ausübung einer amtlichen Tätigkeit eines Beamten, Widerrechtlichkeit sowie 
einen adäquaten Kausalzusammenhang voraus.6  

Dass sicherheitspolizeiliche Organe regelmässig als Beamte des Bundes bzw. als 
Mitarbeiter eines Kantons oder als eine mit öffentlichen Aufgaben betraute Or-
ganisation oder Person qualifiziert werden können und damit in den Anwen-

                                                 
1  Vgl. insbes. Kap. 1/2/IV/1 und Kap. 1/2/IV/3/A. 
2  Vgl. zur Haftung aus Naturgefahren auch SUTTER, Naturgefahren, S. 188. 
3  Vgl. auch SUTTER, Naturgefahren, S. 188. 
4  VGL. KAP. 3/2/III/3/B-D UND 3/2/III/4. 
5  GROSS, S. 4 f.; vgl. auch SALZGEBER, S. 47; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 17. 
6  Art. 3 Abs. 1 VG; vgl. auch JAAG, système général, S. 27; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 8 f. zu § 62; vgl. auch Urteil des BVGE A-1790/2006 
vom 17. Januar 2008, E. 4.1.1. 
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dungsbereich des VG oder eines kantonalen Haftungserlasses fallen, wurde be-
reits dargelegt.7  

Auch die Voraussetzung der Ausübung einer amtlichen Tätigkeit sowie der 
Schadensbegriff stellen im sicherheitspolizeilichen Bereich keine besonderen 
Probleme. Auf einige Aspekte soll in der Folge dennoch kurz eingegangen wer-
den (Kap. 3/3/II und III).  

Von besonderer Bedeutung ist hingegen die Widerrechtlichkeit, welche zugleich 
Voraussetzung einer Staatshaftung ist, als auch deren Begrenzung dient.8 Die 
Widerrechtlichkeit sowie der adäquate Kausalzusammenhang, welchem eine 
ähnliche Doppelfunktion zugewiesen werden kann, sollen denn auch näher be-
trachtet werden (Kap. 3/3/IV und V). 

Wie bereits dargelegt wurde, ist die Staatshaftung grds. als Kausalhaftung aus-
gestaltet und somit von einem allfälligen Verschulden des Beamten bzw. Mitar-
beiters unabhängig.9 In gewissen Spezialfällen, so etwa bei der Beurteilung der 
internen Haftung oder einer Genugtuung, und vereinzelt nach besonderen kanto-
nalen Bestimmungen, kann das Verschulden aber eine Rolle spielen,10 weshalb 
darauf zum Schluss dieses Kapitels kurz eingegangen wird (Kap. 3/3/VI). 

II. Ausübung!einer!amtlichen!Funktion 

1. Amtliche!versus!gewerbliche!Tätigkeit 

Das Kriterium der Ausübung einer amtlichen Funktion ist für die Beurteilung 
der Haftung eines sicherheitspolizeilichen Akteurs in zweierlei Hinsicht von 
Bedeutung.11 Als erstes ist zu fragen, ob es sich bei der dienstlichen Tätigkeit in 
der Tat um eine amtliche und nicht etwa um eine gewerbliche Verrichtung 
handelte und sich die Haftung des Staates somit auch wirklich nach öffentlich-
rechtlichen Verantwortlichkeitserlassen und nicht nach Privatrecht richtet.12 

                                                 
7  Vgl. Kap. 3/2/III/2/A/a und 3/2/IV/3/B/a. 
8  POLTIER, S. 45. 
9  JAAG, système général, S. 35. 
10  JAAG, système général, S. 35. 
11  Vgl. hierzu GROSS, amtliche Funktion, S. 235; GROSS, Staatshaftung, S. 114 

Fn. 431; HUNOLD, Nr. 26 f. und Fn. 44; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 
Nr. 81 ff.; MAYHALL, S. 270. 

12  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 115; GUCKELBERGER, S. 177 f.; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2243; HUNOLD, Nr. 27; IMBODEN/RHINOW, S. 712; 
JAAG, système général, S. 31; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 88 ff.; JAAG, 
Revision, S. 49 ff.; KUHN, S. 73; MOOR/POLTIER, S. 841; vgl. zu den Begrifflich-
keiten etwa TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 10 zu § 62, wonach auch gewerb-
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Auch wenn diese Unterscheidung bereits Gegenstand diverser Abhandlungen 
war,13 scheint es bis heute noch keine eindeutigen Abgrenzungskriterien zu ge-
ben.14  

«Gewerblich» ist dabei nicht mehr mit gewinnorientiert gleichzusetzen, sondern 
bezeichnet eine Situation, in welcher der Staat im privatrechtlichen Verkehr 
mehr oder weniger gleichwertig und gleichberechtigt gegenüber den Bürgern 
auftritt und deshalb auch dem Privatrecht untersteht.15 Zur Unterscheidung kön-
nen somit ähnliche Kriterien herangezogen werden, welche auch der Abgren-
zung von öffentlichem und Privatrecht dienen.16 Lehre und Rechtsprechung ha-
ben hierzu verschiedene Theorien entwickelt:17  

Im sicherheitspolizeilichen Bereich erscheint auf den ersten Blick die Subordi-
nationstheorie als hilfreich: Hierbei ist die Frage zentral, ob der Staat hoheitlich 
gehandelt hat.18 Der Begriff des hoheitlichen Handelns ist dabei aber keines-
wegs eindeutig.19 Teilweise wird er mit amtlichem Handeln gleich gesetzt,20 
teilweise enger als einseitiges Handeln von staatlichen Organen gegenüber sub-

                                                 
liches Handeln des Staates immer amtlich ist, da eine private Tätigkeitssphäre des 
Staates nicht existiere. 

13  Vgl. etwa die Ausführungen von GROSS, Vergleich, S. 152 ff.; WICHTERMANN, 
Nr. 61 ff. 

14  BREHM, N 28 zu Art. 61 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 115; JAAG, système 
général, S. 31; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 88 ff., insbes. Nr. 92; 
JAAG/RÜSSLI, Nr. 3118. 

15  BREHM, N 28 ff. zu Art. 61 OR; vgl. zum Begriff auch KAUFMANN, S. 289a; 
KUHN, S. 74 ff. 

16  GROSS, Staatshaftung, S. 115. 
17  Vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 250 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 4 zu § 18. 
18  BREHM, N 28 zu Art. 61 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 115; MOOR/POLTIER, 

S. 842 f. 
19  JAAG, Revision, S. 54; MAYHALL, S. 215 f. m.w.H.; RÜTSCHE, öffentliche Auf-

gaben, S. 155. 
20  Vgl. etwa BGE 128 I 280 ff. (281), E. 3; 111 II 149 ff. (152), E. 4b; 102 II 45 ff. 

(47), E. 2a; vgl. hierzu auch JAAG, Revision, S. 51 und 54 m.w.H.; MAYHALL, 
S. 214 m.w.H. 
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ordinierten Privatrechtssubjekten umschrieben21. Vereinzelt wird der Begriff der 
Hoheitlichkeit gar nur dann verwendet, wenn staatlicher Zwang ausgeübt wird.22  

Wie im ersten Teil dieser Arbeit dargelegt wurde, sind Polizeibeamte oder An-
gehörige anderer Sicherheitsbehörden regelmässig legitimiert oder gar verpflich-
tet, unmittelbaren Zwang anzuwenden und erscheinen auch bei ihrer übrigen Tä-
tigkeit den Privaten zumeist als übergeordnet. Ihr Handeln wird folglich in den 
meisten Fällen als hoheitlich und somit gemäss Subordinationstheorie als öffent-
lich-rechtlich bezeichnet werden dürfen.  

Die Funktionstheorie, welche danach fragt, ob eine öffentliche oder eine pri-
vate Aufgabe ausgeführt wurde, führt zum gleichen Ergebnis, ist in der Anwen-
dung aber überzeugender und in Haftungsfragen wohl massgebend.23 RÜTSCHE 

gelangt nach einer eingehenden Analyse des Begriffs der öffentlichen Aufgaben 
zum einleuchtenden Fazit, dass zum Staat gehört, «wer im Auftrag des Gesetz-
gebers öffentliche Aufgaben erfüllt», alles andere hingegen als privates Handeln 
zu qualifizieren sei.24 GROSS interpretiert die herrschende Lehre und Rechtspre-
chung demgemäss, dass amtliches Handeln sowie Handeln in Erfüllung einer öf-
fentlichen Aufgabe als Synonyme zu verstehen sind und zur Anwendung der öf-
fentlich-rechtlichen Verantwortlichkeitserlasse führen.25  

Sofern sicherheitspolizeiliche Akteure also im Rahmen der Gefahrenabwehr o-
der anderer Aufgaben handeln, die sie im Auftrag des Gesetzgebers zu erfüllen 
haben, üben sie eine amtliche Tätigkeit aus und es kommt folglich Staatshaf-
tungsrecht zur Anwendung.26 Dabei ist zu beachten, dass diese Aufgaben auch 

                                                 
21  Vgl. etwa BGE 114 V 219 ff. (221), E. 3c; GUCKELBERGER, S. 178; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 22 ff.; JAAG, Revision, S. 51 und 54; MEYER, S. 714; 
RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 155 m.w.H.; SCHWEIZER, SGK, N 43 zu 
Art. 35 BV m.w.H.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 11 zu § 27 und N 10 zu 
§ 62; so wohl auch JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 94. 

22  RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 155 mit Verweis auf BGE 121 I 230 ff. (239), 
E. 3g/dd. 

23  Der Gesetzgeber scheint bevorzugt auf die Funktionstheorie abzustellen 
(vgl. etwa Art. 35 Abs. 2 BV, wonach an die Grundrechte gebunden ist, wer 
staatliche Aufgaben wahrnimmt); des Weiteren stützt sich etwa die bundesge-
richtliche Rechtsprechung zur Staatshaftung öffentlicher Spitäler auf die Funkti-
onstheorie (vgl. anstelle vieler Urteil des BGer 4A_453/2014 vom 23. Februar 
2015, E. 3.1). 

24  RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 162; vgl. auch etwa GUCKELBERGER, S. 178; 
MOOR/POLTIER, S. 843 f.; RYTER, Nr. 29.54 m.w.H. 

25  GROSS, amtliche Funktion, S. 235. 
26  BREHM, N 19 zu Art. 61 OR mit Verweis auf BGE 92 I 516 ff. (522), E. 1; 

GROSS, Staatshaftung, S. 115 m.w.H.; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 89; 
KUHN, S. 76; MÜLLER, Handkommentar, N 13 ff. zu Art. 61 OR; RÜTSCHE, öf-
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im Fall einer Auslagerung an Private öffentliche Aufgaben bleiben und somit in 
den Anwendungsbereich der öffentlich-rechtlichen Erlasse fallen.27  

Im hier relevanten sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich ist die Qualifikati-
on als amtliches Handeln in der Regel also unproblematisch.28 Die schwierigen 
Abgrenzungsfragen liegen in erster Linie im Bereich der Leistungsverwaltung, 
wozu auf die umfangreiche Literatur verwiesen werden kann.29 

2. Amtliche!versus!private!Tätigkeit 

Das Kriterium der Ausübung einer amtlichen Funktion ist neben der Abgren-
zung von amtlichen und gewerblichen Tätigkeiten für die Beurteilung der Haf-
tung eines sicherheitspolizeilichen Akteurs noch in einer zweiten Hinsicht von 
Bedeutung.30 Es ist nämlich zudem zu fragen, ob die Person tatsächlich dienst-
lich gehandelt hat, also weder privat noch nur bei Gelegenheit, sondern in Aus-
übung einer dienstlichen Verrichtung Schaden verursachte.31 Falls dies ver-
neint wird, sind die haftungsrechtlichen Folgen nicht nach öffentlichem, sondern 
nach Privatrecht zu beurteilen.32 

Wie bei der Besprechung der Haftung nach Art. 135 Abs. 1 MG bereits ausge-
führt wurde, folgt die Abgrenzung ähnlichen Überlegungen wie im Geltungsbe-
reich von Art. 55 OR.33 Demgemäss ist nicht primär entscheidend, ob zwischen 

                                                 
fentliche Aufgaben, S. 157 ff.; SUTTER, Naturgefahren, S. 184; zur Abgrenzung 
von amtlicher und gewerblicher Verrichtung nach Art. 61 OR vgl. auch ausführ-
lich GROSS, amtliche Verrichtung, S. 311 ff.; GROSS, amtliche Funktion, S. 235; 
GROSS, Staatshaftung, S. 113 ff.; GROSS/PRIBNOW, Nr. 14 ff.; PRIBNOW/GROSS, 
Nr. 3.15; vgl. für eine analoge Argumentation im Baubereich HÄNNI/MAHAIN, 
S. 147 und SOBOTICH, S. 95, wonach die Aufsicht über das Bauen eine Staatsauf-
gabe darstellt und somit diesbezüglich grds. Staatshaftungsrecht anwendbar ist. 

27  SUTTER, Staatshaftung, S. 36; vgl. auch GROSS, amtliche Verrichtung, S. 316; 
RÜTSCHE, öffentliche Aufgaben, S. 160; vgl. auch SCHWEIZER, SGK, N 46 zu 
Art. 35 BV zur Grundrechtsbindung. 

28  SUTTER, Staatshaftung, S. 36. 
29  Vgl. etwa MAYHALL, S. 215; SUTTER, Staatshaftung, S. 36; vgl. auch etwa die 

Ausführungen von GROSS, Vergleich, S. 152 ff.; WICHTERMANN, Nr. 61 ff. 
30  Vgl. hierzu GROSS, amtliche Funktion, S. 235; GROSS, Staatshaftung, S. 114 

Fn. 431; HUNOLD, Nr. 26 f. und Fn. 44; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 
Nr. 81 ff.; MAYHALL, S. 270. 

31  BREHM, N 27 zu Art. 61 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 114; GUCKELBERGER, 
S. 179 f.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2244; JAAG, système général, 
S. 30 f.; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 81 ff.; JAAG, Revision, S. 45; KUHN, 
S. 55; MANFRINI, S. 209; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1620 ff. 

32  Vgl. bereits etwa Kap. 3/2/III/2/A/b und 3/2/IV/3/B/b. 
33  BREHM, N 27 zu Art. 61 OR; KUHN, S. 62; MOOR/POLTIER, S. 840; Urteil des 
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der dienstlichen Verrichtung und dem Schaden ein örtlicher oder zeitlicher Zu-
sammenhang besteht.34 Vielmehr muss ein funktionaler Zusammenhang be-
jaht werden können.35 Dabei ist zu bedenken, dass Schädigungen durch öffentli-
che Angestellte nicht nur erfolgen können, indem sie ihre Aufgabe kompetenz-
gemäss, aber schlecht erfüllen, sondern auch, indem sie ihre Kompetenzen über-
schreiten und widerrechtlich handeln oder ihre dienstliche Stellung missbrau-
chen.36 Es wäre verfehlt, nur für den ersten Fall eine Staatshaftung vorzusehen.37  

Der funktionelle Zusammenhang ist also weder von vorherein unterbrochen, 
wenn ein Auftrag falsch oder ungeschickt ausgeübt wird,38 noch wenn Kompe-
tenzen überschritten und Weisungen von Vorgesetzten oder andere Regeln 
missachtet werden.39 Selbst eine strafbare Handlung schliesst die Qualifikation 
als dienstliche Verrichtung nicht zwingend aus.40 Es ist zwar durchaus so, dass 
der funktionelle Zusammenhang zur dienstlichen Tätigkeit je eher angezweifelt 
werden kann, desto weiter ausserhalb des Kompetenzbereiches die Schädigung 
erfolgte.41 Grundsätzlich ist aber eine grosszügige Auslegung vorzunehmen,42 
insbesondere, wenn man die Staatshaftung als Organisationshaftung versteht.43 
Dies gilt erst recht, wenn aus der amtlichen Stellung des Beamten eine gewisse 
Machtposition und ein entsprechend grosses Schadenspotential resultiert,44 wie 
es bei sicherheitspolizeilichen Akteuren regelmässig der Fall ist. Je grösser die 

                                                 
BGer 2P.224/2005 vom 18. April 2006, E. 3.3; vgl. Kap. 3/2/III/4/F/e. 

34  Vgl. auch FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 766; MOOR/POLTIER, S. 840; OFTIN-

GER/STARK, II/3, N 218 zu § 32; REY, Nr. 914; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 24 zu § 62. 

35  BREHM, N 27 zu Art. 61 OR; GROSS, amtliche Verrichtung, S. 313; GROSS, 
Staatshaftung, S. 114 und 226; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2244; JAAG, 
système général, S. 31; JAAG, Revision, S. 47; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3117; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 23 zu § 62; BGE 130 IV 27 ff. (30), E. 2.3.2. 
36  GROSS, amtliche Verrichtung, S. 314. 
37  Vgl. auch GROSS, amtliche Verrichtung, S. 314. 
38  Vgl. OFTINGER/STARK, II/1, N 90 zu § 20. 
39  Vgl. BREHM, N 25 f. zu Art. 55 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 763 m.w.H.; 

KELLER, S. 175; KELLER/GABI/GABI, S. 170; KUHN, S. 64; MAYHALL, S. 270; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1621; OFTINGER/STARK, II/1, N 93 zu § 20 m.w.H.; 
REY, Nr. 913; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 62; BGE 95 II 93 ff. 
(106), E. II.4a; widersprüchlich diesbezüglich KUHN, S. 58. 

40  BREHM, N 27 zu Art. 61 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 114. 
41  GROSS, amtliche Verrichtung, S. 313; GROSS, amtliche Funktion, S. 235. 
42  SUTTER, Staatshaftung, S. 35 mit Verweis auf GROSS, Staatshaftung, S. 226. 
43  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.46 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 24 zu § 62; 

vgl. zur Organisationshaftung Kap. 3/1/III. 
44  GROSS, amtliche Funktion, S. 236. 
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Macht und damit das Schädigungspotential, desto besser muss der Bürger ge-
schützt und entsprechend eher ein funktionaler Zusammenhang bejaht werden.45  

Ob der Staat für das Handeln seiner Angestellten haftet ist also immer anhand 
der Frage zu beurteilen, ob eine Schädigung noch in den «Risikobereich» der 
sicherheitspolizeilichen Tätigkeit fällt,46 wobei zu beachten ist, dass der «Risi-
kobereich» weiter gehen kann als die formellen Kompetenzen, welche aus einer 
staatlichen Aufgabenstellung fliessen:47 Konnte der sicherheitspolizeiliche Ak-
teur den Schaden gerade bewirken, weil er eine dienstliche Tätigkeit ausübte � 
oder erfolgte dies nur «bei Gelegenheit der[en] Verrichtung»?48 Wurde ihm also 
durch die Übertragung der Staatsaufgabe ein Schädigungspotential geschaffen, 
mit anderen Worten die Möglichkeit gegeben, die schädigende Handlung vorzu-
nehmen?49  

Ein Polizist, der in einem Polizeirapport bewusst falsche Angaben macht, verur-
sacht demnach in Ausübung seiner dienstlichen Verrichtung Schaden � sein 
Kollege hingegen, der auf einer Patrouillenfahrt einen Zigarettenstummel weg-
wirft und dadurch einen Brand entfacht, handelt lediglich bei deren Gelegen-
heit.50 Ebenso zu beurteilen ist das Schulbuchbeispiel des Diebstahls während 
der Arbeitszeit: Steht das Diebesgut in direktem Zusammenhang mit der amtli-
chen Verrichtung oder konnte der sicherheitspolizeiliche Beamte gerade deshalb 
stehlen, weil er dienstlich tätig war, so ist der funktionale Zusammenhang zu be-
jahen.51 

                                                 
45  GROSS, amtliche Verrichtung, S. 315; GROSS, amtliche Funktion, S. 236. 
46  GROSS, Staatshaftung, S. 226; MÜLLER, Handkommentar, N 14 zu Art. 55 OR; 

PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.48; vgl. auch HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2244. 
47  GROSS, amtliche Verrichtung, S. 313 f. 
48  Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 18. Januar 2015, E. 5.2.2; vgl. auch BREHM, 

N 23 zu Art. 55 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 47 zu § 9; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 765 m.w.H.; HUNOLD, Nr. 26; JAAG, Bundesverwaltungs-
recht, Nr. 86; KELLER/GABI/GABI, S. 170; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1620; 
MOOR/POLTIER, S. 840; OFTINGER/STARK, II/1, N 88 zu § 20; OFTIN-

GER/STARK, II/3, N 221 zu § 32; REY, Nr. 914; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 23 zu § 62; WERRO, OR-Kommentar, N 14 zu Art. 55 OR. 

49  GROSS, amtliche Verrichtung, S. 314; GROSS, Staatshaftung, S. 114; JAAG, Bun-
desverwaltungsrecht, Nr. 86, KUHN, S. 61; MAYHALL, S. 270. 

50  KUHN, S. 60. 
51  Anstelle vieler vgl. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2246; JAAG, système 

général, S. 31; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1622; MOOR/POLTIER, S. 840 f.; MÜL-

LER, Handkommentar, N 14 zu Art. 55 OR; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 24 zu § 62. 
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III. Schaden 

1. Schaden!im!haftpflichtrechtlichen!Sinn 

Regelmässig nennt die Lehre als erste Voraussetzung einer (Staats-)Haftung den 
Begriff des Schadens.52 Dem wird teilweise angemerkt, der Schaden an sich sei 
nicht selbst Haftungsvoraussetzung, sondern vielmehr nur dann zu ersetzen, 
wenn die eigentlichen Haftungsvoraussetzungen gegeben sind.53 Diese Ansicht 
überzeugt nicht, muss doch Schadenersatz nur geleistet werden, wenn tatsäch-
lich ein Schaden vorliegt, womit es sich hierbei gar um die zentrale Haftungsvo-
raussetzung handelt.54  

Es genügt nicht irgendeiner, sondern lediglich ein Schaden im haftpflicht-
rechtlichen Sinn. Dieser besteht nach gängiger Definition des Bundesgerichts 
in einer unfreiwilligen Verminderung des Reinvermögens, «kann in einer Ver-
minderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem 
Gewinn bestehen und entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen 
Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Er-
eignis hätte».55  

Der Schadensbegriff des Staatshaftungsrechts folgt grds. den Prinzipien des Pri-
vatrechts,56 weshalb auf die entsprechende umfangreiche Literatur verwiesen57 

                                                 
52  Vgl. anstelle vieler FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 70; FISCHER, N 14 ff. zu 

Art. 41 OR; HUNOLD, Nr. 17; JAAG, système général, S. 27; SUTTER, Staatshaf-
tung, S. 34. 

53  GROSS/PRIBNOW, Nr. 29. 
54  Vgl. etwa JAAG, Revision, S. 38, wonach der Grundsatz «keine Haftung ohne 

Schaden» gilt; hierzu auch FISCHER, N 15 zu Art. 41 OR m.w.H. 
55  Vgl. anstelle vieler Urteil des BGer 4A_539/2014 vom 7. Mai 2015, E. 3.2; 

BGE 132 III 321 ff. (323 f.), E. 2.2.1; 129 III 331 ff. (332), E. 2.1; 128 III 22 ff. 
(26), E. 2e.aa; 116 II 441 ff. (444), E. 3a.aa; 104 II 198 ff. (199), E. a je m.w.H.; 
vgl. auch BREHM, N 69 zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 3 ff. zu § 3; 
FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 72; FISCHER, N 17 zu Art. 41 OR m.w.H.; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2238; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 27 f. zu § 1; 
KELLER/GABI/GABI, S. 10 f.; MAYHALL, S. 271; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1624; 
MÜLLER, Handkommentar, N 20 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 2 ff. zu 
§ 2; RYTER, Nr. 29.62; SALZGEBER, S. 122 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 12 zu § 62; WERRO, responsabilité, Nr. 42. 

56  FELLMANN, Arzthaftung, S. 230; GROSS, Staatshaftung, S. 238; GROSS, Ver-
gleich, S. 107 m.w.H.; GROSS/PRIBNOW, Nr. 30; GUCKELBERGER, S. 177; HÄN-

NI/MAHAIN, S. 147; HUNOLD, Nr. 17; IMBODEN/RHINOW, S. 738; JAAG, Bundes-
verwaltungsrecht, Nr. 51; JAAG, Revision, S. 38; KUHN, S. 131 m.w.H.; MA-

YHALL, S. 270; MEYER, S. 719; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.59; REY, Nr. 117; RYTER, 
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und auf detaillierte Ausführungen verzichtet werden kann. Für diese Arbeit sei 
allerdings darauf hinzuweisen, dass im Gegensatz zu anderen staatlichen Tätig-
keiten, bei denen reine Vermögensschäden im Vordergrund stehen, im sicher-
heitspolizeilichen Bereich Personenschäden, also Schäden durch Körperverlet-
zung oder gar Tötung eines Menschen, eher und in besonderer Weise relevant 
sein können.58 Man denke nur an den gravierenden Fall, dass die Polizei etwa 
bei einer Geiselnahme Schusswaffen einsetzen muss, wobei eine Person verletzt 
wird und aufgrund von Heilungskosten oder Erwerbsausfall auch finanziell Ver-
luste erleidet.59  

Da sowohl viele kantonale Staatshaftungsgesetze als auch das VG des Bundes 
auf die Haftungsbestimmungen des Obligationenrechts verweisen,60 sind in sol-
chen Situation die Art. 45 und 46 OR anwendbar, welche die ersatzfähigen 
Schadensposten im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen 
umschreiben.61 Einige wenige kantonale Verantwortlichkeitserlasse nehmen die-
se Umschreibung gar selbst vor.62 So bestimmt das Verantwortlichkeitsgesetz 
des Kantons Solothurn, dass «im Falle der Tötung eines Menschen [�] die ent-
standenen Kosten, insbesondere diejenigen der Bestattung, zu ersetzen» sind.63 
«Ist der Tod nicht sofort eingetreten, so muss namentlich auch für die Kosten 
der versuchten Heilung und für die Nachteile der Arbeitsunfähigkeit Ersatz ge-
leistet werden. Haben andere Personen durch die Tötung ihren Versorger verlo-
ren, so ist auch für diesen Schaden Ersatz zu leisten.»64 «Körperverletzung gibt 
dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die 

                                                 
Nr. 29.62; SOBOTICH, S. 157 m.w.H.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 12 zu 
§ 62; WICHTERMANN, Nr. 60; BGE 107 Ib 155 ff. (159), E. 3; Urteil des BVGE 
A-358/2009 vom 14. Dezember 2009, E. 3; A-1269/2008 vom 13. November 
2009, E. 2.1. 

57  Vgl. insbesondere BREHM, N 67 ff. zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, 
N 3 ff. zu § 3; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 70 ff.; FISCHER, N 15 ff. zu 
Art. 41 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 238 f. m.w.H.; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 26 ff. zu § 1; JAAG, Revision, S. 38 ff.; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 10 ff.; MÜLLER, Handkommentar, N 20 ff. zu Art. 41 OR; 
OFTINGER/STARK, I, N 1 ff. zu § 2; REY, Nr. 149 ff.; SCHWENZER, Nr. 14.03 ff.; 
WERRO, responsabilité, Nr. 41 ff. 

58  Vgl. auch SUTTER, Staatshaftung, S. 34. 
59  Vgl. auch WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 289. 
60  Vgl. z.B. § 2 HG AG; Art. 265 Abs. 3 EG-ZGB AR; Art. 105 PG BE; § 2 Abs. 2 

HG BL; Art. 65 Abs. 2 PG JU; Art. 13 HG NW; § 12 HG SZ; Art. 9 Abs. 1 VG. 
61  Vgl. hierzu ausführlich etwa FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 155 ff. 
62  § 8 VG SO; § 8 und 9 HG ZH. 
63  § 8 Abs. 1 VG SO. 
64  § 8 Abs. 2 VG SO. 
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Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung 
der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.»65  

Wie einleitend bereits festgehalten wurde, sind aber auch Sachschäden als Fol-
ge sicherheitspolizeilicher Realakte nicht selten, so etwa, wenn beim Besucher 
eines Fussballmatchs ein gefährlicher Gegenstand sichergestellt und eingezogen 
wird oder die Polizei einen Hund töten muss, der mehrere Personen gebissen hat 
und sich nicht beruhigen lässt.66  

Schliesslich kann die Gefahrenabwehr auch mit reinen Vermögensschäden 
einhergehen: Man denke etwa an das Abschleppen eines falsch parkierten Fahr-
zeuges, dessen Halter dadurch seinen Flug verpasst, oder an eine Person, welche 
aufgrund einer Polizeikontrolle zu spät zu einem Bewerbungsgespräch kommt 
und deshalb den gutbezahlten Job nicht erhält.67 

Deutlich häufiger als eine Regelung der einzelnen Schadensposten sehen die 
Staatshaftungserlasse eine Bestimmung vor, wonach etwa ein Selbstverschulden 
des Geschädigten oder die Tatsache, dass eine staatliche Handlung im Interesse 
oder zum Schutz des Geschädigten vorgenommen wurde, zur Herabsetzung 
oder gar zum Ausschluss des Schadenersatzes führen kann.68 Dies ist aller-
dings keine Frage des Schadens als Haftungsvoraussetzung, sondern ein Ele-
ment der Schadenersatzbemessung, auf welche in dieser Arbeit nicht näher ein-
gegangen wird. Es sei einzig anzumerken, dass die Schadenersatzbemessung 
durch den Richter vorzunehmen ist, welcher «sowohl die Umstände als die 
Grösse des Verschuldens» zu berücksichtigen hat und somit in jedem Fall auch 
etwa ein allfälliges Selbstverschulden oder ein Handeln im Interesse der geschä-
digten Person in seine Erwägungen miteinbeziehen kann.69  

2. Immaterielle!Unbill 

Die Schädigung eines Rechtsgutes, die keinen Schaden im eben umschriebenen 
Sinne, also keinen materiellen Nachteil bewirkt, kann unter Umständen dennoch 
zu finanziellen Ansprüchen, nämlich Genugtuungsansprüchen führen, sofern ei-

                                                 
65  § 8 Abs. 3 VG SO. 
66  Vgl. auch WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 290. 
67  Vgl. auch WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 290; vgl. zu den unterschiedlichen 

Schadensarten auch etwa BREHM, N 75d ff. zu Art. 41 OR; 
DESCHENAUX/TERCIER, N 18 ff. zu § 3; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 127 ff.; FI-

SCHER, N 40 ff. zu Art. 41 OR; HUNOLD, Nr. 17; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.60; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 13 zu § 62. 

68  Vgl. etwa § 5 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 HG BL; Art. 10 Abs. 2 HG GL; § 4 Abs. 3 
HG LU; § 8 HG ZG; § 7 HG ZH. 

69  Art. 43 Abs. 1 OR; vgl. hierzu etwa FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 2375 ff. 
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ne immaterielle Unbill vorliegt.70 Eine solche entsteht, wenn Rechte verletzt 
werden, die ideeller Natur sind und nicht einen bestimmten Vermögenswert ha-
ben.71  

Im sicherheitspolizeilichen Bereich ist etwa an Eingriffe in die körperliche oder 
geistige Integrität zu denken, die nicht (nur) zu einer Vermögenseinbusse füh-
ren, sondern aufgrund von Schmerzen oder durch das Zufügen erheblicher Be-
einträchtigungen wie Behinderungen (auch) deutlich die Lebensfreude schmä-
lern und das Wohlbefinden beeinträchtigen.72 Gleiches gilt wohl, wenn andere 
Grundrechte bzw. deren Teilgehalte � zu denken ist etwa an die Bewegungsfrei-
heit � tangiert werden und dies eine erhebliche Einbusse der Lebensqualität zur 
Folge hat.  

Der Anspruch auf Genugtuung muss sich aus der einschlägigen Haftungsnorm 
ergeben.73 In den kantonalen Haftungserlassen wird hierzu entweder auf die ent-
sprechenden Bestimmungen, nämlich Art. 47 und 49 des OR verwiesen,74 oder 
es werden eigenständige Normen vorgesehen.75 Die Anforderungen an die Zu-
sprache einer Geldsumme zum Ausgleich einer immateriellen Unbill sind dabei 
strenger als jene im Falle eines materiellen Schadens.76 So kommt grds. nur bei 
Tötung oder Köperverletzung eines Menschen bzw. bei einer Persönlichkeits-
verletzung, die eine gewisse Schwere aufweist, eine Genugtuung in Frage.77 Das 
VG des Bundes sowie einige kantonale Staatshaftungserlasse verlangen darüber 
hinaus das Vorliegen eines Verschuldens des handelnden Beamten.78 

                                                 
70  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 2611; GROSS/PRIBNOW, Nr. 29; MOHLER, Polizei-

recht, Nr. 1625; RYTER, Nr. 29.67 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 zu 
§ 62; WICHTERMANN, Nr. 61. 

71  DESCHENAUX/TERCIER, N 44 f. zu § 3; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 2612; HU-

NOLD, Nr. 18; JAAG, système général, S. 27 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1625; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 14 zu § 62. 

72  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1625. 
73  GROSS/PRIBNOW, Nr. 29. 
74  Vgl. etwa § 4 HG BL; Art. 6 Abs. 3 OW; § 4 HG SZ; vgl. hierzu etwa ausführ-

lich FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 2609 ff. 
75  Vgl. etwa § 8 HG AG; Art. 7 HG FR; Art. 8 HG GL; Art. 6 HG VD; Art. 6 f. 

VG VS; Art. 7 HG ZG; § 10 f. HG ZH; wobei es keinen Unterschied macht, ob 
eine eigenständige Norm oder ein Verweis normiert ist, sind die entsprechenden 
Bestimmungen doch grds. identisch (GROSS, Vergleich, S. 110 f. m.w.H.). 

76  Vgl. etwa GROSS, Staatshaftung, S. 240. 
77  Vgl. Art. 47 und 49 Abs. 1 OR; vgl. auch Art. 6 VG; § 8 HG AG; Art. 7 HG FR; 

Art. 8 HG GL; Art. 6 HG VD; Art. 6 f. VG VS; Art. 7 HG ZG; § 10 f. HG ZH. 
78  Art. 6 VG; Art. 6 f. VG VS; Art. 7 HG ZG; vgl. hingegen etwa § 4 HG BL, wo-

nach explizit kein Verschulden verlangt wird; vgl. zum Verschulden Kap. 3/3/VI. 
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IV. Widerrechtlichkeit 

1. Einleitung 

Wie bei der Darstellung der Rechtsgrundlagen einer Staatshaftung für sicher-
heitspolizeiliche Realakte ausgeführt wurde, handelt es sich bei diesen überwie-
gend um Kausalhaftungen � ein Verschulden des schädigenden Beamten wird 
also mehrheitlich nicht gefordert, dagegen grds. Widerrechtlichkeit der schädi-
genden Tätigkeit verlangt.79 Die Widerrechtlichkeit ist dabei zugleich Voraus-
setzung der Haftung,80 als auch deren Begrenzung.81 Damit erscheint sie als 
zentrales und wichtigstes Element der Staatshaftung, mit welcher aber gleich-
zeitig auch die meisten Schwierigkeiten verbunden sind.82 Denn die Grenze 
zwischen rechtmässiger und widerrechtlicher Staatstätigkeit scheint versch-
wommen zu sein.83  

Die Schweizer (Privatrechts-)Lehre entwickelt immer neue dogmatische Kon-
struktionen, um der Widerrechtlichkeit klare Konturen zu geben,84 was aller-
dings bisher eher zu noch mehr Verwirrung denn zur Klärung beigetragen hat 
(Kap. 3/3/IV/2/A). Zudem werden im Staatshaftungsrecht zwar seit längerem 
die privatrechtlichen Theorien aufgenommen,85 was im Grunde durchaus sinn-
voll ist. Es ist aber zu bedenken, dass ersteres doch einige Besonderheiten auf-
weist, das es von den privatrechtlichen Haftungssystemen unterscheidet:86  

Einerseits ist die Staatshaftung nicht eine reine Entschädigungspflicht, sondern 
eine Verantwortung für die Nicht- oder Schlechterfüllung staatlicher Aufga-
ben.87 Als erstes müssen deshalb jeweils die staatlichen Aufgaben im Sicher-

                                                 
79  Vgl. POLTIER, S. 45. 
80  Etwa im Gegensatz zu Frankreich, vgl. POLTIER, S. 45. 
81  FISCHER, N 58 und 60 zu Art. 41 OR m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 43; OFTIN-

GER/STARK, I, N 4 ff. zu § 4; POLTIER, S. 46 f.; SCHWENZER, Nr. 50.05; VERDE, 
Schutznormen, Nr. 287 und 289 m.w.H.; wobei nach der hier vertretenen Auffas-
sung sämtliche Haftungsvoraussetzungen, insbesondere auch der adäquate Kau-
salzusammenhang, der Haftungsbegrenzung dienen, hierzu auch FISCHER, N 60 
Fn. 112 zu Art. 41 OR; MÜLLER, Handkommentar, N 42 zu Art. 41 OR. 

82  HÄNNI/MAHAIN, S. 147 f.; HUNOLD, Nr. 32; MAYHALL, S. 208; POLTIER, S. 47; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 26 zu § 62; WEBER-DÜRLER, Bauwesen, 
S. 395; vgl. fürs Privatrecht auch etwa ROBERTO, Nr. 04.17 ff. 

83  FAVRE, enjeux, S. 10. 
84  POLTIER, S. 45; vgl. zu den Theorien der Widerrechtlichkeit ausführlich etwa 

FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 473 ff.  
85  POLTIER, S. 45. 
86  FAVRE, enjeux, S. 10; vgl. auch GYGI, Widerrechtlichkeit, S. 419. 
87  GROSS, Staatshaftung, S. 134; in diesem Sinne wohl auch PRIBNOW/GROSS, 
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heitsbereich definiert und so der Verantwortungs- und Risikobereich der sicher-
heitspolizeilichen Akteure abgesteckt werden, was sich im ersten Teil dieser Ar-
beit bereits als Schwierigkeit erwies.88  

Andererseits ist der Staat im Gegensatz zu den Privaten an die Grundrechte und 
rechtsstaatlichen Grundsätze gebunden, deren Verletzung unter gewissen Vo-
raussetzungen Widerrechtlichkeit zu begründen vermag.89 Diese Unterschiede 
sind vor der Übernahme privatrechtlicher Widerrechtlichkeitstheorien ins 
Staatshaftungsrecht zu bedenken (Kap. 3/3/IV/2/B). 

Die Situationen, in denen eine sicherheitspolizeiliche schädigende Tätigkeit als 
widerrechtlich und damit staatshaftungsbegründend taxiert werden könnte, sind 
zahlreich. In Anlehnung an MANFRINI können zwei Hauptkategorien unter-
schieden werden:90  

Auf der einen Seite ist es denkbar, dass der individuelle sicherheitspolizeiliche 
Beamte, etwa ein Polizist, sich widerrechtlich verhält, wenn er etwa unverhält-
nismässig Gewalt anwendet.91 Für Beispiele kann hierzu insbesondere auf das 
Kapitel zu den Grundrechten verwiesen werden.92 In Erinnerung zu rufen sind 
gewisse Extremsituationen, die als Folter qualifiziert werden müssen, wie etwa 
das «Palästinensische Hängen», bei welchem einer nackten Person die Arme 
hinter dem Rücken zusammengebunden und hochgezogen werden,93 sowie an-
dere sehr schmerzhafte oder schädigende körperliche Eingriffe94.95  

Auf der anderen Seite kann es sein, dass nicht das individuelle Verhalten des 
einzelnen Beamten, sondern das Verhalten des Staates als widerrechtlich er-
scheint, weil dieser seinen Pflichten nicht nachgekommen ist.96 Er hat also eine 
Tätigkeit unterlassen, zu der er verpflichtet wäre � sei es, dass er zum Schutz vor 
ernsten und unmittelbaren Gefährdungen des Lebens der Bürger individuelle 
Massnahmen hätte ergreifen,97 sich in jeder Sicherheitsbehörde um eine genü-

                                                 
Nr. 3.1. 

88  Vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 11. 
89  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 239. 
90  Vgl. MANFRINI, S. 212 ff. 
91  MANFRINI, S. 212; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
92  Vgl. insbes. Kap. 2/3/II zur Menschenwürde, Kap. 2/3/IV zum Recht auf Leben, 

sowie Kap. 2/3/V zur persönlichen Freiheit. 
93  Urteil des EGMR 21987/93 vom 18. Dezember 1996 i.d.S. Aksoy gegen die Tür-

kei, Nr. 64. 
94  Urteil des EGMR 59584/00 vom 1. April 2004 i.d.S. Rivas gegen Frankreich, 

Nr. 39. 
95  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 411.  
96  Vgl. MANFRINI, S. 213 f. 
97  Vgl. etwa BESSON, S. 74 m.w.H.; BIAGGINI, BV, N 7 zu Art. 35 BV; EGLI, 2015, 
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gende Ausbildung, Kontrolle, Planung und Struktur hätte kümmern,98 oder nach 
einem schädigenden Ereignis für eine unabhängige, unparteiische und sorgfälti-
ge Untersuchung hätte sorgen müssen.99  

Diesem Sonderfall, der Staatshaftung aufgrund einer Unterlassung, wird in der 
Folge ein separates Kapitel gewidmet (Kap. 3/3/IV/3). Vorweg kann bereits ge-
sagt werden, dass Widerrechtlichkeit durch Unterlassen nur begründet werden 
kann, wenn die Rechtsordnung im konkreten Fall ein Handeln im Interesse des 
Geschädigten verlangt, mit anderen Worten eine Garantenstellung zu Gunsten 
des Geschädigten besteht.100 Eine solche Garantenstellung kann sich aus sämtli-
chen geschriebenen und ungeschriebenen Normen, ja selbst aus allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen ergeben.101  

Wie aufzuzeigen sein wird, geht es sowohl bei der Widerrechtlichkeit von Hand-
lungen als auch von Unterlassungen um dieselbe Frage, ob nämlich gegen ein 
Gebot oder Verbot der Rechtsordnung, gegen eine Norm verstossen wurde. 
Nachfolgend sollen entsprechend die unterschiedlichen Quellen solcher Normen 
im sicherheitspolizeilichen Bereich anhand der Erkenntnisse aus den ersten bei-
den Teilen dieser Arbeit dargestellt werden (Kap. 3/3/IV/4). Dabei wird insbe-

                                                 
S. 64; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 345a; KELLER/BÜRLI, S. 1150; MÜL-

LER/SCHEFER, S. 53 m.w.H.; PÉTERMANN, S. 214 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1175 
und 1177; SCHWEIZER, SGK, N 51 zu Art. 10 BV; SUTTER, Naturgefahren, 
S. 178; TSCHENTSCHER, BSK, N 19 zu Art. 10 BV; Urteil des EGMR 74448/12 
vom 18. September 2014 i.d.S. Bljakaj u.a. gegen Kroatien, Nr. 104; 37703/97 
vom 24. Oktober 2002 i.d.S. Mastromatteo gegen Italien, Nr. 67. 

98  Urteil des EGMR 50196/99 vom 17. März 2005 i.d.S. Bubbins gegen das Verei-
nigte Königreich, Nr. 135 und 141 ff.; EGLI, 2012, S. 204 m.w.H.; ZUMSTEG, 
S. 18; zur diesbezüglichen Ausgestaltung im Schweizer Recht ZUMSTEG, S. 22 ff. 

99  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 313 ff.; MÜLLER/SCHEFER, S. 55 f.; PÉTERMANN, 
S. 242 ff.; SCHWEIZER, SGK, N 20 zu Art. 10 und N 24 zu Art. 35 BV; TSCHENT-

SCHER, BSK, N 22 zu Art. 10 BV; ZUMSTEG, S. 20; Urteil des EGMR 23458/02 
vom 24. März 2011 i.d.S. Giuliani und Gaggio gegen Italien, Nr. 208 ff., 244 ff. 
und 298 ff.; 27065/05 vom 2. Dezember 2010 i.d.S. Abuyeva u.a. gegen Russ-
land, Nr. 204 ff.; 41773/98 vom 7. Februar 2006 i.d.S. Scavuzzo-Hager gegen die 
Schweiz, Nr. 74 ff.; 36088/97 und 38417/97 vom 24. Mai 2005 i.d.S. Acar u.a. 
gegen die Türkei, Nr. 72 ff.; 50196/99 vom 17. März 2005 i.d.S. Bubbins gegen 
das Vereinigte Königreich, Nr. 137; 8939/99 vom 30. November 2004 i.d.S. Ö-
neryildiz gegen die Türkei, Nr. 95; 24746/94 vom 4. Mai 2001 i.d.S. Hugh Jordan 
gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 105 ff.; 18984/91 vom 27. September 1995 
i.d.S. McCann gegen das Vereinigte Königreich, Nr. 161 und 163; zur diesbezüg-
lichen Ausgestaltung im Schweizer Recht ZUMSTEG, S. 23; vgl. zum Ganzen 
auch MANFRINI, S. 213 ff. und bereits etwa Kap. 2/3/IV/3. 

100  BGE 116 Ib 367 ff. (374), E. 4c. 
101  BGE 116 Ib 367 ff. (374), E. 4c; 115 II 15 ff. (20), E. 3c. 
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sondere zu beurteilen sein, inwieweit eine Grundrechtsverletzung als staatshaf-
tungsrelevanter Normverstoss betrachtet, ob die Frage nach der Widerrechtlich-
keit im Staatshaftungsrecht nicht gar ganz allgemein nach dem Prüfschema von 
Art. 36 BV ausgerichtet werden könnte (Kap. 3/3/IV/4/B/b, 3/3/IV/4/C/b und 
3/3/IV/4/D). 

Der Vollständigkeit halber wird im Anschluss auf die Rechtfertigungsgründe 
eingegangen (Kap. 3/3/IV/5), bevor die Haftung für rechtmässige Schädigung 
(Kap. 3/3/IV/6) thematisiert wird. Abgeschlossen wird dieses Kapitel zur Wider-
rechtlichkeit mit einem Fazit (Kap. 3/3/IV/7). Wie bereits erwähnt, wird aber 
zuerst der Widerrechtlichkeitsbegriff im Privat- und Staatshaftungsrecht näher 
betrachtet (Kap. 3/3/IV/2). 

2. Theorie!der!Widerrechtlichkeit!im!Privat-!und!!!!!!!
im!Staatshaftungsrecht 

A) Widerrechtlichkeit!im!Privatrecht 

a) Objektive Widerrechtlichkeitstheorie 

Bis anhin folgt die herrschende Lehre und Rechtsprechung im Privatrecht der 
objektiven Widerrechtlichkeitstheorie, wonach ein Verhalten bei einem Ver-
stoss gegen geschriebene oder ungeschriebene Gebote oder Verbote der Rechts-
ordnung als widerrechtlich zu qualifizieren ist.102 Letztere finden sich sowohl im 
gesamten Privatrecht, als auch im öffentlichen und dabei insbesondere im Straf-
recht.103  

Dabei werden zwei Ausprägungen der Widerrechtlichkeit unterschieden:104 
Wird ein absolutes Recht verletzt, zu welchen etwa Leib, Leben, Gesundheit, 
andere Persönlichkeitsrechte, Eigentum und Besitz gehören, ist dies per se wi-

                                                 
102  BGE 120 II 331 ff. (335), E. 4; 119 II 127 ff. (128), E. 3; 118 Ib 473 ff. (476), 

E. 2b; 117 II 315 (317), E. 4d; vgl. BREHM, N 33c zu Art. 41 OR; 
DESCHENAUX/TERCIER, N 9 zu § 6; FAJNOR, S. 16 f. m.w.H.; FELLMANN, Wider-
rechtlichkeit, S. 474; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 278 m.w.H.; FISCHER, N 62 ff. 
zu Art. 41 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 163 m.w.H.; GROSS, Vergleich, S. 101 f. 
m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 44; MÜLLER, Handkommentar, N 43 zu 
Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 9 und 22 zu § 4; REY, Nr. 670 ff.; SCHWEN-

ZER, Nr. 50.04; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 6; WERRO, responsabilité, 
Nr. 297. 

103  BREHM, N 33c zu Art. 41 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 163 m.w.H.; OFTIN-

GER/STARK, I, N 42 zu § 4. 
104  Vgl. anstelle vieler BREHM, N 34 zu Art. 41 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 279 

m.w.H; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 49; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 ff. 
zu § 4; BGE 129 IV 322 ff. (325), E. 2.2.2; 119 II 127 ff. (128), E. 3. 
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derrechtlich, es liegt also ein Erfolgsunrecht vor.105 Von einem Verhaltensun-
recht spricht man dagegen, wenn eine sogenannte Schutznorm verletzt wird, ei-
ne Vorschrift also, die den Geschädigten bzw. sein Rechtsgut vor Schäden der 
eingetretenen Art schützen will.106 Diese Ausprägung der Widerrechtlichkeit ist 
in erster Linie von Bedeutung, wenn ein reiner Vermögensschaden zu beurteilen 
ist, da dem Vermögen nach herrschender Lehre und Rechtsprechung kein abso-
luter Schutz zukommt.107  

b) Kritik durch die Lehre 

In der privatrechtlichen Lehre wird die Konzeption vom Erfolgsunrecht seit ei-
niger Zeit kritisch betrachtet.108 Einerseits funktioniere sie nur bei aktivem 

                                                 
105  BREHM, N 35 zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 21 zu § 6; FELLMANN, 

Widerrechtlichkeit, S. 474 f. und 478 ff.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 279 
m.w.H.; GROSS, Staatshaftung, S. 163 f. m.w.H.; GYGI, Widerrechtlichkeit, 
S. 422 f.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 3 ff. zu § 4; JAAG, Bundesverwaltungs-
recht, Nr. 101 ff.; JAAG, Revision, S. 59 f.; KELLER/GABI/GABI, S. 44 ff.; MÜL-

LER, Handkommentar, N 44 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 23 und 26 ff. 
zu § 4; POLTIER, S. 48; PORTMANN, S. 273; REY, Nr. 672 und 682 ff.; RÜTSCHE, 
Grundrechtsverletzungen, S. 374 f.; SCHWENZER, Nr. 50.05; SOBOTICH, S. 60 f. 
m.w.H.; SUTTER, Naturgefahren, S. 189; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 7 f.; 
VERDE, Schutznormen, Nr. 297 m.w.H.; WERRO, responsabilité, Nr. 305 ff.; 
WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, S. 348 ff.; zur Widerrechtlichkeit aus Rechts-
güterverletzung vgl. ausführlich FAJNOR, S. 13 ff. m.w.H., welcher hierbei aller-
dings von einer subjektiven Widerrechtlichkeit spricht. 

106  BREHM, N 38b zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 24 zu § 6; FELLMANN, 
Widerrechtlichkeit, S. 475 und 480 ff.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 279 m.w.H.; 
GROSS, Staatshaftung, S. 163 m.w.H.; GYGI, Widerrechtlichkeit, S. 423 f.; HÄN-

NI, Untätigkeit, S. 342 m.w.H.; JAAG, Revision, S. 60; MÜLLER, Handkommentar, 
N 45 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, 35 ff. zu § 4; POLTIER, S. 48; REY, 
Nr. 672 und 698 ff. m.w.H.; RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 374 f.; 
SCHWENZER, Nr. 50.19 ff.; SOBOTICH, S. 61 m.w.H.; SUTTER, Naturgefahren, 
S. 190; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 7; VERDE, Schutznormen, Nr. 298 
m.w.H.; WERRO, responsabilité, Nr. 308 ff.; zur Widerrechtlichkeit aus Normver-
letzung vgl. ausführlich FAJNOR, S. 13 ff. 

107  BGE 135 V 373 ff. (376), E. 2.4; BREHM, N 38d f. zu Art. 41 OR; FELLMANN, 
Widerrechtlichkeit, S. 475; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 280; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 20 ff. zu § 4; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 
Nr. 104 m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 45; OFTINGER/STARK, I, N 30 und 36 zu 
§ 4; POLTIER, S. 48; SUTTER, Naturgefahren, S. 190; WERRO, Sorgfaltspflichtver-
letzung, S. 362. 

108  Vgl. etwa FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 483 ff. m.w.H.; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 306 und 311 m.w.H.; MÜLLER, Handkommentar, N 44 zu 
Art. 41 OR; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 14 ff. 
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Handeln, sei hingegen etwa bei mittelbaren Schädigungen oder Unterlassungen 
nicht anwendbar.109 Andererseits könne auch bei einer Verletzung absoluter 
Rechte nicht die Verletzung an sich, der «Erfolg» die Widerrechtlichkeit be-
gründen, sondern erst der Verstoss gegen die entsprechenden Verhaltenspflich-
ten, also menschliches Verhalten.110  

Ein Erfolg allein � beispielsweise die Tötung eines Menschen durch einen Blitz-
einschlag � kann in der Tat zu keinem Widerrechtlichkeitsurteil führen.111 Und 
selbst wenn man nicht den Erfolg allein für die Bejahung der Widerrechtlichkeit 
genügen lässt, doch aber ein Verhalten nur oder gerade dann als widerrechtlich 
betrachtet, wenn es zu einem bestimmten Erfolg führt,112 bleibt diese Theorie 
mangelhaft: Denn aus ihr folgt zum einen, dass im Zeitpunkt einer Handlung 
noch unklar ist, ob letztere widerrechtlich ist, da dieses Urteil vom Eintritt eines 
Erfolgs abhängt.113 Zum andern wird genau gleiches Verhalten unter Umständen 
unterschiedlich beurteilt, je nachdem, wie sich die Ereignisse fortentwickeln und 
ob etwa bestimmte Zufälle auftreten oder ausbleiben.114 Beides ist mit der 
Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit der Bürger unvereinbar.  

Ohnehin ist hinsichtlich der absoluten Rechte zu bedenken, dass diese so zentral 
sind, dass sie bereits durch die Bundesverfassung geschützt und darüber hinaus 
in zahlreichen zivil-, öffentlich- und insbesondere strafrechtlichen Bestimmun-
gen normiert wurden.115 Jedem absoluten Recht können somit unzählige Verhal-
tenspflichten zugeordnet werden, welche dessen Schutz dienen.116 Zutreffend 

                                                 
109  FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 483; FISCHER, N 81 zu Art. 41 OR m.w.H.; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 zu § 6; PORTMANN, S. 275 f.; SCHWENZER, 
Nr. 50.29; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 24 m.w.H.; VERDE, Schutznormen, 
Nr. 332 m.w.H. 

110  FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 483 ff. m.w.H.; FELLMANN, Arzthaftung, 
S. 233 m.w.H.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 335 m.w.H.; FISCHER, N 82 ff. zu 
Art. 41 OR m.w.H.; PORTMANN, S. 273 und 275; VERDE, Widerrechtlichkeit, 
Nr. 15 ff. m.w.H.; hierzu auch POLTIER, S. 50 f. 

111  PORTMANN, S. 275. 
112  Vgl. zu den verschiedenen Theorien über das Erfolgsunrecht, insbes. gemäss der 

Norm- und Erfolgswiderrechtlichkeitstheorie, VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 8; 
VERDE, Schutznormen, Nr. 300 ff. m.w.H. 

113  PORTMANN, S. 275; VERDE, Schutznormen, Nr. 334 m.w.H. 
114  PORTMANN, S. 275; vgl. auch VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 27 m.w.H.; VERDE, 

Schutznormen, Nr. 334 m.w.H. 
115  Vgl. mit zahlreichen Beispielen etwa BREHM, N 35 zu Art. 41 OR; OFTIN-

GER/STARK, I, N 26 ff. zu § 4. 
116  FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 485 m.w.H.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 312 

und 335 m.w.H.; FISCHER, N 83 ff. zu Art. 41 OR m.w.H.; vgl. auch FAJNOR, 
S. 17 ff. m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 46 f.; REY, Nr. 734 ff. zu den fünf 
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stellen einige Autoren denn auch fest, bei der Widerrechtlichkeit ginge es stets 
um eine Verletzung solcher Pflichten, also um ein Verhaltensunrecht.117 Auch 
das Bundesgericht scheint sich in jüngerer Zeit vermehrt auf das Verhaltensun-
recht zu stützen.118 

B) Widerrechtlichkeit!im!Staatshaftungsrecht 

a) Objektive Widerrechtlichkeitstheorie 

Grundsätzlich ist es der Rechtssicherheit und Einheit der Rechtsordnung zuliebe 
wünschenswert, gleiche Begriffe des privatrechtlichen Haftungsrechts und des 
Staathaftungsrechts auch gleich zu verstehen und anzuwenden. Wie bereits be-
merkt wurde bzw. noch aufzuzeigen sein wird, ist dies für die Begriffe des 
Schadens, des funktionellen Zusammenhangs, des adäquaten Kausalzusammen-
hangs sowie des Verschuldens auch weitgehend der Fall.119  

Auf den ersten Blick erscheint es ebenso sinnvoll, von einem einheitlichen Wi-
derrechtlichkeitsbegriff für das Privat- und das öffentliche Recht auszugehen, 
insbesondere wenn man bedenkt, dass gewisse privatrechtliche Haftungsnormen 
auch auf Tatbestände zur Anwendung gelangen können, die dem öffentlichen 
Recht zuzuordnen sind.120  

Das Bundesgericht hat sich in den letzten Jahren denn auch immer wie mehr den 
privatrechtlichen Widerrechtlichkeitstheorien angenähert und bekennt sich heu-
te, allerdings mit Verweis auf gewisse Spezialitäten des öffentlichen Rechts, zur 

                                                 
Grundschutznormen nach der Lehre von KELLER; vgl. zur Norm- und Erfolgswi-
derrechtlichkeitstheorie VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 8 und 20; VERDE, 
Schutznormen, Nr. 300 ff. m.w.H. 

117  Vgl. ausführlich FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 276 ff. und 335 m.w.H.; vgl. auch 
FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 483 ff. m.w.H. und 492 f.; FELLMANN, Arzt-
haftung, S. 234 m.w.H.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 zu § 6; POLTIER, 
S. 50; PORTMANN, S. 275 und 277; REY, Nr. 701; ROBERTO, Nr. 04.08; SCHWEN-

ZER, Nr. 50.31; VERDE, Widerrechtlichkeit, insbes. Nr. 16 und 36 ff. m.w.H.; 
VERDE, Schutznormen, Nr. 331 ff. m.w.H.; WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, 
S. 366 ff.; ebenfalls kritisch zum Erfolgsunrecht WERRO, responsabilité, 
Nr. 341 ff. 

118  Vgl. ROBERTO, Nr. 04.12 ff., insbes. mit Verweis auf BGE 137 III 539 ff. 
(544 ff.), E. 5.2. 

119  Vgl. Kap. 3/3/II/2 zum funktionalen Zusammenhang, Kap. 3/3/III zum Schaden, 
Kap. 3/3/V/A zum adäquaten Kausalzusammenhang und Kap. 3/3/VI zum Ver-
schulden. 

120  FAVRE, Naturgefahren, S. 3 f.; GROSS, Staatshaftung, S. 166; vgl. auch GYGI, 
Widerrechtlichkeit, S. 419. 
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objektiven Widerrechtlichkeitstheorie.121 Demnach gelte eine Handlung als 
widerrechtlich, wenn sie entweder ohne Rechtfertigungsgrund ein absolutes 
Recht des Geschädigten verletzt (Erfolgsunrecht) oder bloss dessen Vermögen 
schädigt, gleichzeitig aber gegen eine Norm verstösst, welche vor eben solchen 
Schäden schützen soll (Handlungsunrecht).122  

Eine Amtspflichtverletzung bzw. eine Ordnungswidrigkeit habe allerdings ne-
ben der Beurteilung eines reinen Vermögensschadens allenfalls noch Bedeu-
tung, wenn eine Haftungsnorm zusätzlich zu einer Widerrechtlichkeit ein Ver-
schulden voraussetzt, wenn die Beurteilung eines Schadens infolge eines 
Rechtsaktes zur Diskussion steht, welcher sich nachträglich als unrichtig heraus-
stellt, (teilweise) wenn eine Staatshaftung für medizinische Behandlungen in ei-
nem öffentlichen Spital zu prüfen ist oder wenn eine Haftung des Staates auf ei-
ne Unterlassung gestützt werden soll.123 Ausserhalb solcher Konstellationen � 
also in erster Linie bei Realakten � müsse die Widerrechtlichkeit bei Verletzung 
eines absolut geschützten Rechtsgutes auch im Staatshaftungsrecht bejaht wer-
den, selbst wenn keine spezifische Sorgfaltspflicht verletzt wurde.124  

In der Tat prüft das Bundesgericht aber auch bei Verletzung eines absoluten 
Rechtsguts � zumindest im Rahmen finaler Schädigungen � allfällige Rechtfer-
tigungsgründe, insbesondere jenen der rechtmässigen Ausübung hoheitlicher 
Gewalt, und beurteilt somit ebenfalls, ob der Beamte amtspflichtgemäss bzw. 

                                                 
121  BGE 139 IV 137 ff. (140 f.), E. 4.2; 135 V 373 ff. (376), E. 2.4; 133 V 14 ff. 

(19), E. 8.1; 132 II 449 ff. (457), E. 3.3; 132 II 305 ff. (318), E. 4.1; 123 II 577 ff. 
(581 f.), E. 4d.bb; 118 Ib 473 ff. (476), E. 2b; 116 Ib 367 ff. (373 f.), E. 4b; 113 
Ib 420 ff. (423), E. 2; 91 I 449 ff. (452 f.), E. 3; Urteil des BGer 2C_1150/2014 
vom 9. Juni 2015, E. 3.2; 2C_936/2012 vom 14. Januar 2013, E. 2.2; vgl. hierzu 
auch etwa Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, E. 4.3.1; BREHM, 
N 33d zu Art. 41 OR; FAJNOR, S. 28 ff. m.w.H.; GROSS, Widerrechtlichkeit, 
S. 49; GROSS, Vergleich, S. 127 m.w.H.; GROSS/PRIBNOW, Nr. 43; GUCKELBER-

GER, S. 180 f.; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 97; KUHN, S. 175 ff. m.w.H.; 
MAYHALL, S. 225 ff.; POLTIER, S. 47; SOBOTICH, S. 70 f. m.w.H.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 27 ff. zu § 62. 
122  Vgl. die eben zitierten Urteile und auch etwa Urteil des BVGE A-1432/2011, 

A-1449/2011, A-1470/2011 vom 1. September 2011, E. 8.1 und 8.2 m.w.H.; 
A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, E. 4.3.1. 

123  BGE 123 II 577 ff. (582 f.), E. 4d.cc-4d.ff; vgl. hierzu auch etwa GROSS, Wider-
rechtlichkeit, S. 49 ff.; POLTIER, S. 49, 58 ff. und 62 ff.; RÜTSCHE, Staatshaftung, 
Nr. 4; SOBOTICH, S. 71 m.w.H.; zu den Schwierigkeiten der Lehre vom Erfolgs- 
und Verhaltensunrecht in Bezug auf die Arzthaftung vgl. etwa FELLMANN, Arzt-
haftung, S. 232. 

124  BGE 123 II 577 ff. (584), E. 4d.gg; hierzu auch etwa RYTER, Nr. 29.87. 
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sorgfältig gehandelt hat.125 Auch wenn in der Theorie so geäussert, vermag in 
der bundesgerichtlichen Praxis der widerrechtliche Erfolg alleine also kaum je 
eine Staatshaftung zu begründen.126 Ausnahmen betreffen in erster Linie Fälle, 
in denen eine Gefährdungshaftung, so insbesondere Art. 64 LFG und Art. 135 
MG, zur Anwendung gelangten, bei welchen das Verhalten der schädigenden 
Person ohnehin ohne Belang ist.127 

b) Kritik durch die Lehre 

Angesichts der Ausführungen im letzten Kapitel erscheint die Praxis zur Wider-
rechtlichkeit im Staatshaftungsrecht als sehr kompliziert. Etwas so Komplizier-
tes ist der Rechtssicherheit abträglich und vermutlich nicht die tatsächlich sinn-
vollste Lösung. Obwohl ein Grossteil der Lehre der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts folgt und diese kaum hinterfragt,128 gibt es denn vermehrt auch kri-
tische Stimmen:129  

Die einen kritisieren an der Theorie vom Erfolgsunrecht, bei deren Anwendung 
würde jegliche Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts durch einen 
Beamten in Ausübung hoheitlicher Funktion eine Staatshaftung bewirken, selbst 
wenn es sich um nicht vermeidbare Risiken handle.130 Es seien jeweils Rechtfer-
tigungsgründe zu prüfen, um doch noch das massgebliche Verhalten beurteilen 
und eine Rechtswidrigkeit allenfalls ausschliessen zu können.131 Falls diese kri-
tischen Stimmen vor allem eine Ausuferung der Staatshaftung befürchten, ist 
ihnen entgegen zu halten, dass eine Haftungsbegrenzung auch auf andere Weise, 

                                                 
125  GROSS, Staatshaftung, S. 171; WERRO, Staatshaftung, S. 131 mit Verweis auf 

BGE 120 Ib 411 ff.; vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 47 ff.; PRIBNOW/GROSS, 
Nr. 3.5; SOBOTICH, S. 71 m.w.H.; WICHTERMANN, Nr. 88. 

126  WERRO, Staatshaftung, S. 131; WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, S. 350 f. 
127  WERRO, Staatshaftung, S. 131 mit Verweis auf BGE 123 II 577 ff. und 112 II 

118 ff. 
128  FAVRE, Naturgefahren, S. 5; GROSS, Vergleich, S. 128 ff.; GUCKELBERGER, 

S. 180 f.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2248; HÄNNI/MAHAIN, S. 148; HU-

NOLD, Nr. 33; JAAG, système général, S. 32; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 
Nr. 97; JAAG, Revision, S. 59 f.; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3119; LANDOLT, S. 386; 
MANFRINI, S. 212; MEYER, S. 720 f.; MOOR/POLTIER, S. 856 ff.; POLTIER, S. 47; 
PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.35; RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 374 f.; RYTER, 
Nr. 29.83 ff.; SUTTER, Naturgefahren, S. 189; WICHTERMANN, Nr. 67 ff. 

129  Vgl. neben den aufgeführten auch etwa FELLMANN, Arzthaftung, S. 232 ff.; MA-

YHALL, S. 236 ff.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1627; MOOR/POLTIER, S. 858 f.; 
POLTIER, S. 51; SALZGEBER, S. 160 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 32 zu 
§ 62; zu den vielfältigen Lehrmeinungen vgl. auch FAJNOR, S. 30 ff. m.w.H. 

130  GROSS/PRIBNOW, Nr. 45. 
131  GROSS/PRIBNOW, Nr. 47. 
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etwa mittels der Haftungsvoraussetzung des adäquaten Kausalzusammenhangs, 
erreicht werden kann.132  

In der Tat ist allerdings das zweistufige Vorgehen, zuerst eine Schädigung per se 
als widerrechtlich zu betrachten und anschliessend mittels Prüfung von Recht-
fertigungsgründen nach Auswegen zu suchen, unbefriedigend. Generell hat die 
Annäherung an die privatrechtliche Konzeption mit der Unterscheidung in Er-
folgs- und Verhaltensunrecht für die staatshaftungsrechtliche Gerichtspraxis in 
erster Linie Schwierigkeiten mit sich gebracht.133 Diese äussern sich zum einen 
eben darin, dass sich das Bundesgericht bei Bejahung der Widerrechtlichkeit 
wegen Verletzung eines absolut geschützten Rechtsgutes insbesondere zur Prü-
fung einer Rechtfertigung aufgrund amtspflichtgemässen Handelns gezwungen 
sieht.134 Zum andern versucht es Tatbestandskategorien zu definieren, in denen 
trotz Bestehen eines Erfolgsunrechts zusätzlich eine Amtspflichtverletzung ge-
geben sein muss.135 

RÜTSCHE ist der Ansicht, dass eine Haftung des Staates, für welche allein ein 
Erfolgsunrecht genüge, einer Gefährdungshaftung gleich komme.136 Das staatli-
che Handeln an sich sei aber keineswegs generell gefährlich und rechtfertige 
deshalb zum einen in keiner Weise eine entsprechend strenge Haftung.137 Zum 
andern sei die Widerrechtlichkeitskonzeption des Bundesgerichts in der Staats-
haftung mangels einer Norm, die eine solche Gefährdungshaftung vorsieht, nicht 
nur ohne gesetzliche Grundlage, sondern gar gesetzeswidrig:138 Denn absolut 
geschützte Rechte sind aus Sicht des öffentlichen Rechts in erster Linie Grund-
rechte. Greift der Staat in diese ein, wobei er die Voraussetzungen von Art. 36 
BV wahrt, so handelt er aus Blick des Verfassungsrechts rechtmässig. Würde 
nun das Haftungsrecht zu einem anderen Ergebnis kommen, ergäbe sich eine 
Haftung für rechtmässiges Handeln.139  

c) Fazit 

Wie bereits dargestellt wurde, wird die Theorie vom Erfolgsunrecht im Privat-
recht seit längerem kritisiert. Selbst wenn die Rechtsprechung zur privatrechtli-
chen Haftung dennoch an der bisherigen Widerrechtlichkeitskonzeption festhält, 
ist der eben aufgezeigten Kritik zustimmend zu prüfen, ob im Staatshaftungs-

                                                 
132  Vgl. Kap. 3/3/V. 
133  POLTIER, S. 45 und 49; ROBERTO, Nr. 17.08 f. 
134  ROBERTO, Nr. 17.08. 
135  POLTIER, S. 49, 58 ff. und 62 ff.; ROBERTO, Nr. 17.09. 
136  RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 9. 
137  RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 10; vgl. hierzu auch Kap. 3/4/III/B/b. 
138  RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 11. 
139  RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 11. 



3. Kapitel: Voraussetzungen der Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte 

403 
 

recht nicht auch eine andere Widerrechtlichkeitskonzeption (besser) funktionie-
ren würde. Denn dem zuvor angeführten Postulat eines einheitlichen Wider-
rechtlichkeitsbegriffs ist anzufügen, dass Differenzierungen zwischen Privat- 
und öffentlichem Recht durchaus gerechtfertigt sein können, wenn sie bezüglich 
bestimmten Punkten Unterschiede aufweisen.140 Und eben solche bedeutsamen 
Unterschiede existieren in Bezug auf die Haftungsvoraussetzung der Wider-
rechtlichkeit, wobei an dieser Stelle vor allem einer hervorzuheben ist: 

Im Privatrecht bestehen für das Verhalten von Privaten � glücklicherweise � nur 
sehr wenige Vorschriften, was der Konzeption des Erfolgsunrechts allenfalls 
noch eine gewisse Berechtigung verleiht, erleichtert sie doch dem Geschädigten 
die Beweisführung.141  

Im öffentlichen Recht würde eine Abkehr vom Erfolgsunrecht die Haftung des 
Staates zwar ebenfalls einschränken. Im Vergleich zum Privatrecht wäre es für 
die Geschädigten aber weniger problematisch, würde auf die Konzeption des Er-
folgsunrechts im Staatshaftungsrecht verzichtet und wieder das Handlungsun-
recht in den Vordergrund gestellt.142 Denn im öffentlichen Recht gilt das Le-
galitätsprinzip, wonach der Staat nur handeln darf, wenn und soweit dies in ei-
nem Gesetz vorgesehen ist.143 Entsprechend ist (bzw. sollte) seine Tätigkeit rela-
tiv genau determiniert (sein).144 Insbesondere die sicherheitspolizeiliche Tätig-
keit ist durch ausdrückliche Gesetzesnormen, Grundrechte und rechtsstaatliche 
Grundsätze durchgehend rechtlich geprägt.145 Im Schadensfall kann das Verhal-
ten des Staates demnach anhand einer konkreten Bestimmung überprüft werden, 
wobei das Verhältnismässigkeitsprinzip im Vordergrund stehen dürfte, oder aber 
� bei keiner oder nicht ausreichender Regelung � der Geschädigte sich auf eine 
Verletzung des Gesetzmässigkeitsprinzips berufen.146 Denn nach der hier vertre-

                                                 
140  GROSS, Staatshaftung, S. 166; vgl. auch GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 54, zu den 

Argumenten, welche gegen eine unbesehene Übernahme der privatrechtlichen 
Widerrechtlichkeitskonzeption sprechen.  

141  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 34 zu § 62. 
142  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 34 zu § 62. 
143  Vgl. hierzu auch etwa EPINEY, BSK, N 40 f. zu Art. 5 BV; FAJNOR, S. 61 f.; LI-

ENHARD/HÄSLER, Nr. 45; SCHWEGLER, Nr. 12; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 1 zu § 19; vgl. zum Legalitätsprinzip Kap. 2/2/I. 

144  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 34 zu § 62. 
145  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1627; vgl. hierzu den ersten und zweiten Teil dieser 

Arbeit. 
146  Vgl. MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1627; vgl. auch RÜTSCHE, Staatshaftung, 

Nr. 37 f., welcher sich zwar für eine lückenlose Prüfung des Handlungsunrechts 
ausspricht, Widerrechtlichkeit aber nicht als Gesetzeswidrigkeit verstehen will, 
weil zum einen das staatliche Handeln nicht immer ausreichend gesetzlich gere-
gelt ist und dies zum andern für den Geschädigten prozessuale Nachteile hätte; 
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tenen Meinung sollte im Staatshaftungsrecht im Rahmen von Grundrechtsein-
griffen auch die Verletzung von rechtsstaatlichen Grundsätzen Widerrechtlich-
keit begründen.147  

Tatsächlich war die Amtspflichtgemässheit und damit das Handlungsunrecht im 
Staatshaftungsrecht ursprünglich ein zentrales Kriterium zur Beurteilung der 
Widerrechtlichkeit. In der frühen bundesgerichtlichen Rechtsprechung wurde 
ausschliesslich auf eine objektive Normwidrigkeit, also ein Verhaltensunrecht 
abgestellt.148 Erst später hat sie sich der privatrechtlichen Rechtsprechung ange-
nähert und insbesondere die Konzeption des Erfolgsunrechts übernommen.149 
Und selbst heute prüft das Bundesgericht zumindest im Rahmen finaler Schädi-
gungen auch bei Verletzung eines absoluten Rechtsguts allfällige Rechtferti-
gungsgründe, insbesondere jenen der rechtmässigen Ausübung hoheitlicher Ge-
walt, womit es ebenfalls beurteilt, ob der Beamte amtspflichtgemäss bzw. sorg-
fältig gehandelt hat.150  

Erscheint die Ansicht doch bereits im Privatrecht gerechtfertigt, bei der Wider-
rechtlichkeit ginge es stets um eine Verletzung von Verhaltenspflichten, also um 
ein Verhaltensunrecht,151 gilt dies erst recht fürs öffentliche Recht, speziell für 
den sicherheitspolizeilichen Bereich.152 

                                                 
zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III, zum Legalitätsprinzip 
Kap. 2/2/I. 

147  Vgl. etwa GROSS, Staatshaftung, S. 238 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1622 und 
1627; POLTIER, S. 53 mit Verweis auf BGE 133 III 323 ff. (330), E. 5.1; 118 Ib 
473 ff. (476), E. 3b. 

148  BGE 113 Ib 420 ff. (423), E. 2; 109 II 123 ff. (124), E. 2a; 107 Ib 5 ff. (7), E. 2; 
106 Ib 357 ff. (360), E. 2b; 95 III 83 ff. (91), E. 6c; 93 II 170 ff. (183), E. 9; 
GROSS, Staatshaftung, S. 170 m.w.H.; KUHN, S. 175 ff. m.w.H.; ROBERTO, 
Nr. 17.07; zur Praxis des Bundesgerichts zur Widerrechtlichkeit und der diesbe-
züglichen Bedeutung des Handlungsunrechts vgl. auch HÄNNI, Untätigkeit, 
S. 338 ff.; SOBOTICH, S. 62 ff. m.w.H. 

149  Die Rechtsprechungsänderung erfolgte bereits in BGE 113 Ib 420 ff. (423), E. 2 
und wurde etwa in BGE 118 Ib 473 ff. (476), E. 2b; 116 Ib 367 ff. (373 f.), E. 4b 
und insbesondere BGE 123 II 577 ff. (581 f.), E. 4d.bb bestätigt; vgl. hierzu 
GROSS, Staatshaftung, S. 170; KUHN, S. 178 ff. m.w.H.; POLTIER, S. 49; 
ROBERTO, Nr. 17.08; SOBOTICH, S. 70 f. m.w.H. 

150  GROSS, Staatshaftung, S. 171; WERRO, Staatshaftung, S. 131; vgl. auch 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 50 f.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5. 

151  FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 483 ff. und 492 f.; FELLMANN, Arzthaftung, 
S. 234 m.w.H.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 335 m.w.H.; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 zu § 6; PORTMANN, S. 275 und 277; SCHWEN-

ZER, Nr. 50.29; VERDE, Widerrechtlichkeit, insbes. Nr. 16 und 36 ff. m.w.H.; 
VERDE, Schutznormen, Nr. 331 ff. m.w.H.; WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, 
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3. Widerrechtlichkeit!durch!Unterlassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeilicher!Realakte 

A) Theorie!der!Widerrechtlichkeit!bei!Unterlassungen 

Der mit der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie verbundene dogmatische Dis-
put, ob denn ein Erfolgsunrecht allein die Widerrechtlichkeit zu begründen ver-
mag oder nicht eher immer an ein Verhaltensunrecht angeknüpft werden muss, 
bezieht sich hauptsächlich auf Situationen, in denen der Staat bzw. seine Ange-
stellten aktiv tätig werden und so Schaden verursachen. Ist dagegen eine Unter-
lassung zu beurteilen, so kann die Theorie vom Erfolgsrecht nach herrschender 
Ansicht keine Anwendung finden und das Verhaltensunrecht rückt in den Vor-
dergrund, fehlt es doch an einer allgemeinen Pflicht (des Staates), im Interesse 
von anderen bzw. der Bürger aktiv zu werden.153 Verpflichtet die Rechtsordnung 
den Staat nicht zu einem Handeln, so wird er durch seine Untätigkeit auch dann 
nicht schadenersatzpflichtig, wenn sie zur Schädigung eines absoluten Rechts-
gutes kausal ist.154  

Gemäss Bundesgericht muss denn auch immer an einer Amtspflichtverletzung 
angeknüpft werden können, soll der Staat aufgrund einer Unterlassung schaden-
ersatzpflichtig werden.155 Seine Haftpflicht ist in diesen Fällen also nur dann ge-
rechtfertigt, wenn er eine Garantenpflicht verletzt hat. Diese wiederum muss 

                                                 
S. 366 ff. 

152  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1627; vgl. auch RÜTSCHE, Staatshaftung, 
Nr. 35 ff., welcher ebenfalls der Ansicht ist, das Handlungsunrecht müsse durch-
gehend geprüft werden, hierzu aber nach einer eingehenden Prüfung der Variante, 
Widerrechtlichkeit als Gesetzeswidrigkeit zu verstehen, den Rechtfertigungs-
grund des rechtmässigen Amtshandelns auf nicht-finale Schädigungen ausdehnen 
will; vgl. auch ROBERTO, Nr. 17.08 f. 

153  BGE 123 II 577 ff. (583), E. 4d.ff; 118 Ib 473 ff. (476), E. 2b; 116 Ib 367 ff. 
(374), E. 4c; Urteil des BGer 2A.402/2000 vom 23. August 2001, E. 2c; vgl. auch 
FAJNOR, S. 52; FAVRE, Naturgefahren, S. 5; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 50; 
GYGI, Widerrechtlichkeit, S. 424 ff.; HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432 m.w.H.; 
HÄNNI, Untätigkeit, S. 339 ff.; HÄNNI/MAHAIN, S. 148; MAYHALL, S. 228; 
MOOR/POLTIER, S. 864 m.w.H.; POLTIER, S. 58 f.; PORTMANN, S. 276; SOBOTICH, 
S. 72 m.w.H.; SUTTER, Naturgefahren, S. 189; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 
N 40 zu § 62; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 24; WERRO, Staatshaftung, S. 132; 
WICHTERMANN, Nr. 75. 

154  HÄNNI/MAHAIN, S. 148; HUNOLD, Nr. 35; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 40 
zu § 62. 

155  BGE 123 II 577 ff. (583), E. 4d.ff. 
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sich aus einer gesetzlichen Bestimmung ergeben, welche die Natur und Reich-
weite dieser Garantenpflicht definiert.156  

Aus diesen Aussagen des Bundesgerichts leitet die Lehre drei Voraussetzungen 
ab: Zum Ersten braucht es eine Schutznorm, welche zum Zweiten eine Garan-
tenstellung des Staates für die geschädigte Person vorsieht. Zum Dritten muss 
die Handlungspflicht, welche sich aus dieser Schutznorm bzw. der Garantenstel-
lung ergibt, verletzt worden sein.157 Dies geschieht entweder, indem ein einzel-
ner Beamter einer seiner Amtspflichten oder aber der Staat einer Schutzpflicht 
nicht nachkommt.158 Diese Voraussetzungen sollen im nächsten Kapitel in Be-
zug auf den sicherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich näher betrachtet werden. 

B) Missachtung!des!sicherheitspolizeilichen!Schutzauftra-
ges!als!staatshaftungsrelevante!Unterlassung 

Neben der Vernachlässigung von staatlichen Aufsichtspflichten sowie Rechts-
verzögerung und Untätigkeit staatlicher Institutionen, insbesondere Gerichten,159 
ist die Missachtung des sicherheitspolizeilichen Schutzauftrages im Staatshaf-
tungsrecht ein zentraler Anwendungsfall von widerrechtlichen Unterlassun-
gen.160  

Erste entscheidende Frage ist dabei jeweils, woraus sich entsprechende Schutz-
normen ergeben können. Diese finden sich grds. in der gesamten Rechtsord-
nung � sowohl in den Gesetzen, wie auch in allgemeinen Rechtsgrundsätzen, 

                                                 
156  BGE 123 II 577 ff. (583), E. 4d.ff. 
157  BREHM, N 56b f. zu Art. 41 OR; FAVRE, Naturgefahren, S. 6; FISCHER, N 103 ff. 

zu Art. 41 OR m.w.H.; HÄNNI/MAHAIN, S. 148; vgl. auch BGE 133 V 14 ff. (19), 
E. 8.1; 123 II 577 ff. (583), E. 4d.ff; 116 Ib 367 ff. (374), E. 4c; 115 II 15 ff. (19), 
E. 3b; GROSS, Staatshaftung, S. 175; GUCKELBERGER, S. 181; HÄNNI, Schutz-
pflichten, S. 433; HÄNNI, Untätigkeit, S. 342; HUNOLD, Nr. 35; JAAG, système 
général, S. 32; MAYHALL, S. 228; MOOR/POLTIER, S. 863 f.; RYTER, 
Nr. 29.103 ff.; SOBOTICH, S. 72 f. m.w.H.; SUTTER, Staatshaftung, S. 40; SUTTER, 
Naturgefahren, S. 189; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 40 zu § 62; WERRO, 
Staatshaftung, S. 133; WICHTERMANN, Nr. 75 f. 

158  GROSS/PRIBNOW, Nr. 37 mit Verweis auf BGE 123 II 577 ff. (580 ff.), E. 4; HÄ-

FELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2249 m.w.H., etwa auf BGE 133 V 14 ff. (19 f.), 
E. 8; vgl. auch JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 98. 

159  GROSS, Staatshaftung, S. 183 m.w.H. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung; 
zur Staatshaftung wegen Untätigkeit der Verwaltung vgl. ausführlich HÄNNI, Un-
tätigkeit, S. 337 ff., insbesondere zur mangelhaften Staatsaufsicht S. 344 ff.; zur 
Staatshaftung bei der Verletzung von Aufsichtspflichten vgl. ganz allgemein die 
Diss. von MAYHALL sowie WÜRMLI, Finanzmarktaufsicht. 

160  HÄNNI/MAHAIN, S. 148; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.38; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 39 zu § 62. 
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nach der hier vertretenen Auffassung insbesondere auch bei den Verfassungsbe-
stimmungen zu den Grundrechten.161 Auf relevante Schutznormen im sicher-
heitspolizeilichen Bereich soll im nächsten Kapitel näher eingegangen wer-
den.162 Entscheidend ist, den Schutzzweck der jeweiligen Norm zu eruieren:163 
Wer soll durch die Norm geschützt werden, wessen Interessen stehen im Vor-
dergrund? Und welche Rechtsgüter werden davon erfasst � lediglich Leib und 
Leben, die öffentliche Sicherheit generell oder gar etwa das Vermögen?  

Gehört die geschädigte Person bzw. deren verletzte Rechtsgüter im konkreten 
Fall zum Schutzbereich einer solchen Schutznorm, ist in einem zweiten Schritt 
zu prüfen, ob tatsächlich der Staat, genauer ein sicherheitspolizeilicher Akteur 
zuständig war, um gegen die Gefahr Massnahmen zu ergreifen, ob er also eine 
Garantenstellung hatte.164 Diese Frage zu beantworten dürfte nicht immer ein-
fach sein, sind doch zum einen die sicherheitspolizeilichen Aufgaben des Staates 
nicht abschliessend normiert und werden gerade in letzter Zeit vermehrt ausge-
weitet, zum andern erscheint die Kompetenzverteilung im sicherheitspolizeili-
chen Bereich unüberschaubar, was die Ermittlung der allenfalls haftpflichtigen 
staatlichen Stelle erschwert.165  

Eine solche Schutznorm und daraus abgeleitete Garantenstellung reichen aber 
noch nicht aus: Das Gemeinwesen muss die daraus fliessenden Handlungs-
pflichten durch seine Untätigkeit tatsächlich verletzt haben, damit Widerrecht-
lichkeit vorliegt.166 Wann dies der Fall ist, kann nicht allgemein gesagt wer-
den.167 Der Staat ist nämlich nicht zu sämtlichen erdenklichen Massnahmen ver-
pflichtet, welche einen Schaden verhindern könnten.168 Er muss nur diejenigen 
ergreifen, welche ihm ausdrückliche Normen klar vorschreiben oder welche all-
gemein als zumutbar und zweckmässig erscheinen.169  

                                                 
161  GROSS, Staatshaftung, S. 176 m.w.H.; JAAG, Revision, S. 22 und 60; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 40 zu § 62; BGE 116 Ib 367 ff. (374), E. 4c; 115 II 
15 ff. (20), E. 3c je m.w.H.; vgl. auch VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 40 m.w.H.; 
VERDE, Schutznormen, Nr. 416 ff. m.w.H. 

162  Vgl. Kap. 3/3/IV/4. 
163  FELLMANN, Widerrechtlichkeit, S. 482 f.; GROSS, Staatshaftung, S. 176 ff.; HÄN-

NI/MAHAIN, S. 149; vgl. auch VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 41 m.w.H. 
164  HÄNNI/MAHAIN, S. 149. 
165  Vgl. Kap. 1/2/IV, insbes. Kap. 1/2/IV/2/C und 1/2/IV/5. 
166  HÄNNI/MAHAIN, S. 149. 
167  HÄNNI/MAHAIN, S. 149; MOOR/POLTIER, S. 864. 
168  HÄNNI/MAHAIN, S. 149; POLTIER, S. 58; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 41 

zu § 62; WICHTERMANN, Nr. 76. 
169  HÄNNI/MAHAIN, S. 149; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 41 zu § 62. 
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Im sicherheitspolizeilichen Bereich ist eine Haftung des Staats insbesondere 
dann begründet, wenn seine Angestellten eine erkennbare Gefahr nicht bemer-
ken, falsch beurteilen, überhaupt nicht beachten oder die nötigen und zumutba-
ren Schutzvorkehrungen nicht vornehmen, um einen Schaden abzuwehren.170 
Diesbezüglich ist zu bedenken, dass den Sicherheitskräften in Bezug auf ihre In-
terventionen ein gewisser Ermessensspielraum zukommt. Grundsätzlich er-
laubt ihnen etwa das Opportunitätsprinzip, bei mangelnden Ressourcen und 
gleichzeitig auftretenden Gefahren Prioritäten zu setzen.171 Beispielsweise ist 
eine Interessenabwägung vorzunehmen, wenn sich die Frage stellt, ob die Poli-
zei bei Ausschreitungen oder Demonstrationen eingreifen muss.172 Hierbei wird 
dahingegen argumentiert, die Ressourcen der Polizei seien in personeller und 
sachlicher Hinsicht beschränkt, weshalb es ihr nicht möglich sei, etwa jede un-
bewilligte Demonstration mit verhältnismässigen Massnahmen aufzulösen.173 
Solange vertretbare Entscheidungen gefällt werden, welche nicht auf unsachli-
chen Gründen beruhen und dem Ziel des Einsatzes, für Sicherheit zu sorgen, 
nicht widersprechen, handle die Polizei nicht widerrechtlich, weshalb kein 
Schadenersatz geschuldet sei.174 An dieser Stelle soll aber noch einmal betont 
werden, dass das Opportunitätsprinzip nicht dazu dienen darf, dass sich die Si-
cherheitsbehörden ihrer Verpflichtung entziehen.175 Eine Prioritätensetzung und 
damit ein Nicht- bzw. erst verspätetes Eingreifen der Polizei ist einzig bei Vor-
liegen objektiver, gewichtiger Gründe zulässig.176 

C) Zumutbare!Sorgfalt!als!zentrales!Kriterium 

WERRO hält mit Verweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung fest, entge-
gen der theoretisch vertretenen Ansicht prüfe das Bundesgericht in der Praxis 
kaum je das Vorliegen und den Umfang einer Garantenstellung, sondern stelle 
fest, ob der Schädiger die notwendigen und zumutbaren Vorsichtsmassnah-

                                                 
170  FAVRE, Naturgefahren, S. 6 und 13 ff. m.w.H.; HÄNNI/MAHAIN, S. 149; vgl. auch 

etwa BGE 120 Ib 411 ff. (414), E. 4b. 
171  Vgl. zum Opportunitätsprinzip Kap. 2/2/III/3; vgl. auch etwa SUTTER, Staatshaf-

tung, S. 41. 
172  Urteil des Obergerichts Zürich vom 1. November 1984, E. 5a (ZBl 1985, 

S. 220 ff.). 
173  Urteil des Obergerichts Zürich vom 1. November 1984, E. 5b (ZBl 1985, 

S. 220 ff.). 
174  Urteil des Obergerichts Zürich vom 1. November 1984, E. 5i (ZBl 1985, 

S. 220 ff.); vgl. zum Rechtsfolge- und Tatbestandsermessen auch etwa FAJNOR, 
S. 37 ff. m.w.H. 

175  RAUBER, S. 86; REINHARD, S. 171; vgl. auch FAVRE, enjeux, S. 18 und 20. 
176  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 69 f.; SUTTER, Staatshaftung, S. 41; vgl. auch SCHWEG-

LER, Nr. 14. 
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men getroffen, mit anderen Worten die erforderliche Sorgfalt aufgewendet ha-
be.177 Seiner Meinung nach ist dies nicht zu beanstanden, sei es doch die zentra-
le Frage, welche Sorgfalt dem Staat zumutbar war, welche Massnahmen, die 
geeignet gewesen wären, einen voraussehbaren Schaden zu verhindern, vernünf-
tigerweise hätten von ihm verlangt werden dürfen.178 Diese Beurteilung hätten 
die Gerichte im Einzelfall vorzunehmen, wobei insbesondere Faktoren wie die 
Bedeutung der Gefahr sowie die mit den Massnahmen verbundenen Kosten zu 
berücksichtigen seien.179 Zu Recht insistiert WERRO in diesem Punkt darauf, 
dass die Gerichte beim Staat keinen milderen Massstab ansetzen dürfen als bei 
Privatpersonen.180  

4. Normverstoss!als!zentrales!Kriterium!der!Wider-
rechtlichkeit 

A) Einleitung 

Dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Widerrechtlichkeit mit ihrer 
Unterscheidung von Erfolgs- und Handlungsunrecht nach der hier vertretenen 
Ansicht nicht überzeugt und im Staatshaftungsrecht nicht aufrecht erhalten wer-
den sollte, wurde bereits dargelegt.181  

Ein weiteres Argument hierfür betrifft die unterschiedliche Handhabung des 
Widerrechtlichkeitsbegriffs bei Handlungen und Unterlassungen: Indem bei 
Handlungen auf ein Erfolgsunrecht abgestützt, bei Unterlassungen hingegen ei-
ne Schutznorm, daraus fliessende Garantenstellung und die Verletzung der ent-
sprechenden Handlungspflicht verlangt wird, ist es für den Staat in gewissen Si-
tuationen die bessere Entscheidung, auf eine Gefahr überhaupt nicht zu reagie-
ren, als seinen Aufgaben gemäss einzugreifen und so allenfalls Schaden zu ver-
ursachen.182 Es wäre demnach zu begrüssen, die Haftungsvoraussetzung der 
Widerrechtlichkeit in Bezug auf Handlungen und Unterlassungen gleich zu 
handhaben.183 Ohnehin ist deren Unterscheidung nicht immer einfach.184  

                                                 
177  WERRO, Staatshaftung, S. 133 mit Verweis auf das Urteil des BGer 2A.402/2000 

vom 23. August 2001, E. 3c; BGE 130 I 337 ff. (342), E. 5.1.2; 116 Ib 367 ff. 
(374 f.), E. 5. 

178  WERRO, Staatshaftung, S. 133; vgl. auch WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, 
S. 366 ff. 

179  WERRO, Staatshaftung, S. 133. 
180  WERRO, Staatshaftung, S. 133 f. 
181  Auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1627, will im Polizeirecht einzig auf ein Verhal-

tensunrecht abstützen. 
182  Vgl. hierzu auch RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 23 ff., insbes. Nr. 27. 
183  POLTIER, S. 61; vgl. auch MOOR/POLTIER, S. 859; RÜTSCHE, Staatshaftung, 
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Verabschiedet man sich von der aktuellen bundesgerichtlichen Praxis zum Wi-
derrechtlichkeitsbegriff und verzichtet auf das Erfolgsunrecht, kommt man wie-
der zur ursprünglichen Umschreibung der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie, 
wonach ein schädigendes Verhalten widerrechtlich ist, wenn es gegen geschrie-
bene oder ungeschriebene Gebote oder Verbote der Rechtsordnung, also gegen 
eine Norm verstösst.185 Diese Normen finden sich grds. in der gesamten 
Rechtsordnung: Im geschriebenen und ungeschriebenen Recht, sowohl in den 
Gesetzen, als auch in allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere bei den Ver-
fassungsbestimmungen zu den Grundrechten.186 Letzteres, dass im Gegensatz 
zum Privatrecht im öffentlichen Recht auch Grundrechte bei der Beurteilung 
der Widerrechtlichkeit zu berücksichtigen sind, ist dabei ein entscheidender 
Punkt.187 

Sowohl bei Handlungen als auch um Unterlassungen geht es schliesslich um 
dieselbe entscheidende Frage: Hat der Staat gegen eine Norm verstossen, welche 
die geschädigte Person vor den Schädigungen der eingetretenen Art an den kon-
kret betroffenen Rechtsgütern schützen wollte?188 

Im Sinne einer Zusammenfassung der bisher gefassten Erkenntnisse seien die 
möglichen Quellen solcher Normen im sicherheitspolizeilichen Bereich in den 

                                                 
Nr. 27. 

184  POLTIER, S. 60. 
185  BGE 113 Ib 420 ff. (423), E. 2; 109 II 123 ff. (124), E. 2a; 107 Ib 5 ff. (7), E. 2; 

106 Ib 357 ff. (360), E. 2b; 95 III 83 ff. (91), E. 6c; 93 II 170 ff. (183), E. 9; 
vgl. auch jeweils den ersten Teil der Formulierung in BGE 120 II 331 ff. (335), 
E. 4; 119 II 127 ff. (128), E. 3; 118 Ib 473 ff. (476), E. 2b; 117 II 315 (317), 
E. 4d; vgl. BREHM, N 33c zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 9 zu § 6; 
FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 278 m.w.H.; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, 
Nr. 105; KUHN, S. 173 m.w.H.; MÜLLER, Handkommentar, N 43 zu Art. 41 OR; 
OFTINGER/STARK, I, N 42 zu § 4; POLTIER, S. 47 und 53; REY, Nr. 670 ff.; RY-

TER, Nr. 29.91; SCHWENZER, Nr. 50.04; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 6; WER-

RO, responsabilité, Nr. 297. 
186  FAJNOR, S. 13; GROSS, Staatshaftung, S. 176 m.w.H.; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 26 ff. zu § 4; JAAG, Revision, S. 60; RYTER, 
Nr. 29.83 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 40 zu § 62; BGE 116 Ib 367 ff. 
(374), E. 4c; 115 II 15 ff. (20), E. 3c je m.w.H.; vgl. auch VERDE, Widerrecht-
lichkeit, Nr. 40 m.w.H.; VERDE, Schutznormen, Nr. 416 ff. m.w.H. 

187  Vgl. etwa GROSS, Staatshaftung, S. 238; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 105 
m.w.H.; JAAG, Revision, S. 60; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1622 und 1627; POL-

TIER, S. 53 mit Verweis auf BGE 133 III 323 ff. (330), E. 5.1; 118 Ib 473 ff. 
(476), E. 3b. 

188  Vgl. DESCHENAUX/TERCIER, N 24 ff. zu § 6; FAJNOR, S. 13; FELLMANN, Wider-
rechtlichkeit, S. 482 f.; GROSS, Staatshaftung, S. 176 ff.; HÄNNI/MAHAIN, S. 149; 
vgl. auch etwa JAAG, Revision, S. 61 f. 
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nächsten beiden Kapiteln � getrennt für die Handlungen (Kap. 3/3/IV/4/B) so-
wie Unterlassungen (Kap. 3/3/IV/4/C) � noch einmal zusammengefasst. In Fra-
ge kommen primär ausdrückliche, geschriebene Normen, die kleine sowie Poli-
zeiliche Generalklausel und die Grundrechte. Da die ersten, die Befugnisnor-
men, bei den Handlungen, die zweiten, die Generalklauseln, hingegen bei den 
Unterlassungen im Vordergrund stehen, werden sie jeweils nur im entsprechend 
einschlägigen Kapitel behandelt (Kap. 3/3/IV/4/B/a und 3/3/IV/4/C/b). Da die 
Grundrechte hingegen für beide Tätigkeitsformen, allerdings auf etwas unter-
schiedliche Weise, relevant sind, werden sie in beiden Kapiteln thematisiert 
(Kap. 3/3/IV/4/B/b und 3/3/IV/4/C/c). Aufgrund deren besonderer Bedeutung 
für den sicherheitspolizeilichen Bereich, wird abschliessend im Sinne eines Ex-
kurses der Frage nachgegangen, ob die Widerrechtlichkeit im sicherheitspolizei-
lichen Bereich nicht generell als Verstoss gegen die Pflicht, Grundrechte nicht 
zu verletzen, aufgefasst werden könnte (Kap. 3/3/IV/4/D). 

B) Normverstoss!bei!Handlungen 

a) Befugnisnormen 

Als erstes kann der Verstoss gegen ausdrückliche, geschriebene Normen, wel-
che dem Staat bzw. seinen Beamten ein bestimmtes Verhalten vorschreiben, 
staatshaftungsrelevante Widerrechtlichkeit begründen. Es handelt sich dabei 
insbesondere um die im ersten Teil dieser Arbeit angesprochenen Befugnis-
normen, welche (vorwiegend) in den kantonalen Polizeigesetzen,189 des Weite-
ren aber auch in zahlreichen anderen Spezialgesetzen zu finden sind.190 Insbe-
sondere auf Bundesebene, auf welcher ein einheitlicher Polizeierlass fehlt, gibt 
es ein (unübersichtliches) Geflecht von unzähligen Normen,191 welche sicher-
heitspolizeiliche Befugnisse � und damit verbunden auch (Schutz-)Pflichten � 
beinhalten.  

Bei diesen Befugnisnormen ist etwa an die Bestimmungen der Polizeigesetze 
zur Anwendung polizeilichen Zwangs zu denken. Beispielsweise darf die Kan-
tonspolizei des Kantons Aargau, wenn «Angehörige der Polizei oder andere Per-
sonen mit einem gefährlichen Angriff unmittelbar bedroht oder gefährlich ange-
griffen werden» und «andere verfügbare Mittel nicht ausreichen, in einer den 
Umständen angemessenen Weise von der Schuss- oder einer anderen Waffe Ge-
brauch machen».192 Greift ein Polizist zur Waffe, obwohl andere, mildere Mittel 
zur Verfügung ständen oder obwohl keine konkrete Gefahr vorliegt, so handelt 
er widerrechtlich und der Staat wird für allfällige Schäden haftbar.  
                                                 
189  GAMMA, S. 42 f.; RAUBER, S. 68; REINHARD, S. 207. 
190  Vgl. auch SCHWEGLER, Nr. 64; SOBOTICH, S. 113. 
191  Vgl. bereits RITTER, S. 97 ff. 
192  § 46 Abs. 1 lit. a PolG AG. 
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Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis relativ komplex und bedarf 
einiger Anmerkungen: Als erstes ist zu bedenken, dass diese Normen oft sehr 
offen formuliert, unpräzise sind.193 Wann sind «Angehörige der Polizei oder 
andere Personen mit einem gefährlichen Angriff unmittelbar bedroht»? Anhand 
von was entscheidet sich, ob «andere verfügbare Mittel nicht ausreichen»? Und 
wie macht man «in einer den Umständen angemessenen Weise von der Schuss- 
oder einer anderen Waffe Gebrauch»? Geht es um rein formelle oder prozessua-
le Vorschriften, etwa um die maximal zulässige Dauer des Polizeigewahrsams, 
kann deren Verletzung noch relativ problemlos beurteilt werden.194 In den meis-
ten anderen Fällen, in denen über die materielle Rechtmässigkeit befunden wer-
den muss, erweist sich ein Urteil als deutlich komplexer, geht es doch schliess-
lich darum, die Ermessensausübung der sicherheitspolizeilichen Behörden zu 
kontrollieren.195  

In gewissen Fällen werden solch offene Normen in blossen Verwaltungsvor-
schriften oder Dienstreglementen konkretisiert.196 In diesen Ausnahmefällen 
kann sich die Widerrechtlichkeit auch aus diesen komplementären Bestimmun-
gen ergeben � vorausgesetzt, sie stimmen mit dem Gesetz überein.197 Dies ist in-
sofern problematisch, als viele dieser Bestimmungen gar nicht publiziert sind.198 
Zudem fehlt ihnen der Rechtssatzcharakter, weshalb sie als interne Amtspflich-
ten grds. nur zur Begründung einer Sorgfaltswidrigkeit im Sinne eines Ver-
schuldens, nicht aber zur Begründung der Widerrechtlichkeit herangezogen 
werden sollten.199  

Gerade auch wegen dieser Problematik dürfen diese geschriebenen Normen, de-
ren Verletzung im sicherheitspolizeilichen Bereich widerrechtlichkeitsbegrün-
dend sein könnte, grds. nicht als individuelle Verhaltenspflichten einzelner Be-
amter verstanden werden, sondern als Organisationspflichten des Staates.200 
Auch wenn der Staat schliesslich mittels seines Beamten handelt und so mit 

                                                 
193  POLTIER, S. 53; vgl. hierzu ausführlich etwa Kap. 1/3/IV und 1/3/VII. 
194  MANFRINI, S. 217. 
195  MANFRINI, S. 217. 
196  MANFRINI, S. 217; POLTIER, S. 53. 
197  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 106; JAAG, Revision, S. 61; MANFRINI, 

S. 217; POLTIER, S. 53; BGE 115 IV 162 ff. (164 f.), E. 2a; 111 IV 113 ff. (116), 
E. 4; 100 Ib 13 ff. (16), E. 4 ff.; 94 IV 5 ff. (7), E. 1; Urteil des 
BGer 2C_869/2008 vom 20. November 2009, insbes. E. 5.5; vgl. etwa KUHN, 
S. 189 ff. m.w.H., welcher wohl noch viel weitergehend eine Widerrechtlichkeit 
aus Verletzung von Dienstvorschriften bejaht. 

198  MANFRINI, S. 217. 
199  GROSS, Staatshaftung, S. 232 f. m.w.H. 
200  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 232 und POLTIER, S. 52 zur deutschen Amtshaf-

tung. 
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Dritten in Kontakt tritt, muss der Fokus doch auf der Pflicht der Gemeinschaft 
und nicht des Einzelnen liegen.201 Insbesondere im Anwendungsbereich der 
Kausalhaftungen darf es nicht um irgendein Amtsverschulden gehen, um die 
Verletzung einer konkreten Amtspflicht, sondern um das Funktionieren oder 
eben Versagen des Staates als Organisation.202 

b) Grundrechte 

Wie bereits ausgeführt wurde, ist es ursprünglicher Zweck der Grundrechte, die 
Bürger vor staatlichen Eingriffen zu schützen, weshalb sie auch gewisse Verhal-
tensanweisungen an die sicherheitspolizeilichen Behörden enthalten.203 Der 
Staat muss sich also aktiven Grundrechtsverletzungen enthalten, darf etwa 
nicht derart heftige Gewalt gegenüber einem Ausschaffungshäftling anwenden, 
sodass dieser geschädigt wird oder gar an den Folgen stirbt.204  

In Bezug auf die nach wie vor vom Bundesgericht vertretene Widerrechtlich-
keitstheorie mit der Unterscheidung in Erfolgs- und Verhaltensunrecht ist anzu-
merken, dass nur wenige Grundrechte absoluten Schutz vermitteln und entspre-
chend zu einem Erfolgsunrecht führen können, so insbesondere die persönliche 
Freiheit, speziell der Teilgehalt der körperlichen Integrität, sowie die Eigen-
tumsgarantie.205 Die anderen Grundrechte gelten nicht als absolute Rechte. Al-
lerdings entspricht deren Verletzung, welche dem Staat untersagt ist, einer 
Normverletzung und führt entsprechend zu einem Handlungsunrecht.206 Anderes 
                                                 
201  POLTIER, S. 52. 
202  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 232 und POLTIER, S. 52 mit Verweis auf die deut-

sche Amtshaftung; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.6; vgl. hierzu auch GROSS/PRIBNOW, 
Nr. 52; WERRO, Staatshaftung, S. 131, 139 f. und 142; Urteil des BGer 2C.4/2000 
vom 3. Juli 2003, E. 5.1.3; vgl. bereits Kap. 3/1/III. 

203  Vgl. Art. 35 Abs. 1 und Art. 36 Abs. 2 BV; BESSON, S. 49 ff. und 70; BIAGGINI, 
BV, N 4 zu Art. 35 BV; EGLI, 2012, S. 196; GROSS, Staatshaftung, S. 245; HÄFE-

LIN/HALLER/KELLER, Nr. 256 ff.; HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432; HENSLER, 
Schusswaffengebrauch, S. 30; KELLER/BÜRLI, S. 1149 m.w.H.; KOL-

LER/SCHINDLER, S. 279; LEUTERT, S. 71 ff.; LIENHARD, innere Sicherheit, S. 127 
m.w.H.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 82 m.w.H.; MOHLER, Vernetzung von Sicher-
heit, Nr. 30; MÜLLER/SCHEFER, etwa S. 74 ff.; REINHARD, S. 202; SCHÄRMELI, 
S. 52; SCHEFER, S. 1134; SCHWEGLER, Nr. 10; SCHWEIZER, SGK, N 13 zu Art. 35 
BV; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 6 m.w.H.; SUTTER, Naturgefahren, S. 178; 
TSCHANNEN, Staatsrecht, N 70 ff. zu § 7; BGE 126 II 300 ff. (314), E. 5a; vgl. zu 
den staatlichen Schutzpflichten ausführlich PÉTERMANN, zu den verfassungs-
rechtlichen Grundlagen insbes. S. 31 ff.; vgl. bereits Kap. 2/3, insbes. Kap. 2/3/I. 

204  LANDOLT, S. 381. 
205  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1431; RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 375. 
206  RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 375 f. und S. 62 zur Natur von 

Art. 35 BV; vgl. auch GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1431; JAAG, Revision, S. 22 
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gilt einzig für das allgemeine Rechtsgleichheitsgebot sowie das Willkürverbot, 
da diese keine bestimmten Individualgüter schützen.207  

Nach der hier vertretenen Ansicht ist aber ohnehin einzig von einem Hand-
lungsunrecht auszugehen, folglich immer eine Grundrechtsverletzung und nicht 
bloss -einschränkung nötig, um eine Widerrechtlichkeit bejahen zu können. In 
diesem Sinne können die Grundrechte alsdann als weitere mögliche Normen be-
trachtet werden, deren Verletzung Widerrechtlichkeit zu bewirken vermag.208  

Ist ein schädigender sicherheitspolizeilicher Realakt zu beurteilen und wurde 
nicht klarerweise gegen eine Gesetzes- oder teilweise gegen eine Verordnungs-
bestimmung verstossen, muss folglich immer geprüft werden, ob dieser ein 
Grundrecht der betroffenen Person tangiert hat.209 Als erstes muss also der 
Schutzbereich des entsprechenden Grundrechts ermittelt werden: Bezweckt es 
gerade die Abwehr von schädigenden Handlungen der vorgenommenen Art?  

Ist der Schutzbereich eines Grundrechts betroffen, so muss eine Prüfung nach 
Art. 36 BV erfolgen. Der Realakt hat also durch ein öffentliches Interesse ge-
rechtfertigt und verhältnismässig zu sein, den Kerngehalt des Grundrechts zu 
wahren, sowie insbesondere über eine genügende gesetzliche Grundlage zu ver-
fügen.210 Kommt man zum Schluss, die sicherheitspolizeiliche Handlung habe 
zu einem ungerechtfertigten Eingriff in ein Grundrecht, also einer Grundrechts-
verletzung geführt, ist deren Widerrechtlichkeit zu bejahen und der Staat bei 
Vorliegen der weiteren Haftungsvoraussetzungen zu einer Entschädigung zu 
verpflichten. 

C) Normverstoss!bei!Unterlassungen 

a) Generalklauseln 

aa) Kleine und polizeiliche Generalklauseln 

Speziell bei Unterlassungen kommen auch die bereits erwähnten «kleinen Ge-
neralklauseln» der kantonalen Polizeigesetze als Normen in Betracht, deren 
Verletzung staatshaftungsbegründende Widerrechtlichkeit auszulösen ver-

                                                 
und 60; MAYHALL, S. 240. 

207  RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 376. 
208  Vgl. RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 375 f.; vgl. auch etwa MAYHALL, 

S. 240; SCHWEIZER, SGK, N 33 zu Art. 35 BV. 
209  Vgl. auch RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 376; zu den Grundrechten als 

Schranke sicherheitspolizeilichen Handelns vgl. bereits Kap. 2/3. 
210  Vgl. EPINEY, BSK, N 29 ff. zu Art. 36 BV; GAMMA, S. 38; HÄFE-

LIN/HALLER/KELLER, Nr. 302 ff.; vgl. auch GUSY, Nr. 168 ff.; SCHAUB, S. 461; 
zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen vgl. Kap. 2/2. 
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mag.211 Diese sehen vor, dass die Polizei «im Einzelfall auch ohne besondere 
gesetzliche Grundlage» gewisse Massnahmen treffen kann bzw. muss.212 Bei der 
Formulierung lehnen sich zwar gewisse Kantone an die Voraussetzungen des 
Bundesgerichts zur eigentlichen polizeilichen Generalklausel an und fordern et-
wa, dass die Massnahmen zur Abwehr erheblicher oder ernster Gefahren not-
wendig sein müssen.213 Die meisten lassen es allerdings genügen, dass die Ge-
fährdung bzw. Störung unmittelbar ist.214 Zudem fordern die kantonalen Best-
immungen nicht eine Gefährdung für fundamentale Rechtsgüter, sondern geben 
sich mit beliebigen Gütern «der öffentlichen Sicherheit und Ordnung», sowie 
teilweise generell mit Bedrohungen für Mensch, Tier, Umwelt, ja gar für Gegen-
stände zufrieden.215 

Diese Normen entsprechen also nicht der eigentlichen polizeilichen General-
klausel mit ihren restriktiven Voraussetzungen, sondern sind eben eine Art 
«kleine Generalklausel», welche auch ungeschrieben gelten würde.216 Sie dienen 
als Grundlage für die allgemeine, alltägliche Abwehr von Gefahren und werden 
teilweise auch so, als «Allgemeine Ermächtigung zur Gefahrenabwehr»,217 be-
zeichnet.218 Angesichts der grds. uneingeschränkten Geltung des Legalitätsprin-
zips im Polizeirecht dürfen solche Klauseln aber nur als Grundlage für Mass-
nahmen herangezogen werden, welche zu keinen schweren Beeinträchtigungen 
der Rechte Privater führen.219 Kommt es hingegen zu einem schweren Eingriff 
in die Rechte der Betroffenen, bedarf die Massnahme einer formell-gesetzlichen 
Grundlage oder muss den strengen Voraussetzungen der «grossen polizeilichen 
Generalklausel» genügen.220  

Unter restriktiven Voraussetzungen können Ermächtigungs- und Befugnisnorm 
nämlich in der polizeilichen Generalklausel zusammenfallen und sich das si-
cherheitspolizeiliche Handeln direkt auf diese stützen.221 Auch diese kommt so-
dann als Norm in Betracht, deren Verletzung unter Umständen staatshaftungs-
begründende Widerrechtlichkeit zu bewirken vermag. Normalerweise wird sie 

                                                 
211  Vgl. hierzu bereits Kap. 2/2/I/4/C. 
212  § 5 PolG ZG. 
213  Art. 22 PolG BE; Art. 7 PolG GR; § 5 PolG ZG. 
214  § 9 PolG BS; § 26 PolG SO. 
215  Anstelle vieler vgl. § 25 Abs. 2 PolG AG; § 9 PolG BS; Art. 8 PolG GL. 
216  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11; unpräzis somit etwa die Formulierung bei 

LIENHARD/HÄSLER, Nr. 58; zu Recht kritisch KAUFMANN/WALTI, S. 67. 
217  § 26 PolG SO. 
218  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11. 
219  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11. 
220  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 11; vgl. auch KAUFMANN/WALTI, S. 67. 
221  GAMMA, S. 43 f.; RAUBER, S. 68; SCHWEGLER, Nr. 64; SOBOTICH, S. 113; TRO-

CHSLER-HUGENTOBLER/LOBSIGER, Nr. 4 Fn. 6; vgl. hierzu bereits Kap. 2/2/I/4/B. 
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nur thematisiert, wenn es darum geht, eine Grundlage für einen freiheitsbe-
schränkenden Eingriff des Staates zu finden.222 Sie kann aber wie die «kleinen 
Generalklauseln» ebenso als Grundlage für eine Schutzpflicht, also ein Tätig-
werden, herangezogen werden.223 Auch dies muss aber angesichts des Legali-
tätsprinzips absolute Ausnahme bleiben und die restriktiven Voraussetzungen 
des Bundesgerichts erfüllen.224  

Sowohl bei der kleinen wie auch bei der echten polizeilichen Generalklausel 
geht es im Endeffekt darum, eine Grundlage für die sogenannt polizeigüter-
rechtlichen Schutzpflichten zu haben.  

bb) Polizeigüterrechtliche Schutzpflichten 

Die Bürger haben aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols mit wenigen Aus-
nahmen kein Recht mehr, selbst Gewalt auszuüben � sie haben dieses Recht zur 
Sicherung des Bürgerfriedens an den Staat abgetreten.225 Entsprechend ist die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit gemäss Art. 2 BV, wie im ers-
ten Teil dieser Arbeit dargelegt wurde, eine zentrale, ja gar originäre und primä-
re Staatsaufgabe.226 Dazu gehört insbesondere ein über den zivilrechtlichen 
Rechtsschutz hinausreichenden Schutz der polizeilichen Schutzgüter.227 Dieser 
Schutz wird in Form der Gefahrenabwehr umgesetzt.228 Wie bereits aufgezeigt 
wurde, beinhaltet dies nicht nur die Befugnis sicherheitspolizeilicher Behörden, 
Gefahrenabwehrmassnahmen zu ergreifen, sondern auch die Pflicht, zum Schutz 
dieser Güter tätig zu werden.229  

                                                 
222  GROSS, Staatshaftung, S. 341. 
223  GROSS, Staatshaftung, S. 341. 
224  Vgl. hierzu bereits Kap. 2/2/I/4/B und etwa EGLI, 2012, S. 197; GAMMA, S. 43; 

GYGI, Polizeibegriff, S. 242; REINHARD, S. 74 und 207 f.; SCHWEGLER, Nr. 13. 
225  Vgl. zum staatlichen Gewaltmonopol etwa GAMMA, S. 50 ff. m.w.H.; LEUTERT, 

S. 77 m.w.H. 
226  Vgl. bereits die Einleitung und ausführlich Kap. 1/2; vgl. auch GROSS, Staatshaf-

tung, S. 244 und 341; HÄNNI/MAHAIN, S. 145; MANFRINI, S. 205; SCHWEIZER, 
SGK, N 5 zu Art. 57. 

227  BERICHT SIPOL 2010, S. 5205; DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 28; EICHEN-

BERGER, aBV-Kommentar, N 153 und Fn. 101 zu Art. 102 aBV; FAVRE, 100 ans, 
S. 267; GROSS, Staatshaftung, S. 243 und 341 f.; HÄNNI/MAHAIN, S. 145; 
HÜRLIMANN, S. 38; REINHARD, S. 68; RUCH, äussere und innere Sicherheit, Nr. 4; 
RUCH, Regulierungsfragen, S. 387; SALADIN, S. 344; SCHWEGLER, Nr. 2; 
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 und 14 ff. zu § 54; vgl. ausführlich 
Kap. 1/2/II/2/B/b und 1/2/II/2/C. 

228  HÄNNI/MAHAIN, S. 145; SOBOTICH, S. 21 m.w.H. 
229  GROSS, Staatshaftung, S. 243 m.w.H. und 341 f.; LEUTERT, S. 81 m.w.H. 
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Auf staatliche Unterlassungen bezogen bedeutet dies, dass der Staat und insbe-
sondere die sicherheitspolizeilichen Behörden in gewissem Umfang eine Ga-
rantenstellung haben, Gefahren für diese polizeilichen Schutzgüter abzuweh-
ren.230 Verletzen sie die daraus fliessenden Handlungspflichten, wird der Staat 
für allfällige Schädigungen haftbar.231  

Da Art. 2 BV aber nicht als Grundlage für unmittelbare Schutzansprüche der 
Bürger und somit auch nicht für eine (finanzielle) Verantwortlichkeit des Staates 
angesehen werden kann, müssen diese polizeigüterrechtlichen Schutzpflichten 
soweit als möglich im Polizeirecht von Bund und Kantonen normiert wer-
den.232 In absoluten Ausnahmefällen kann aber, wie aufgezeigt wurde, die poli-
zeiliche Generalklausel sowohl als Befugnisnorm, als auch als Grundlage für die 
Begründung der Widerrechtlichkeit dienen.233 

b) Grundrechte 

aa) Grundrechte als Schutznorm 

Teilweise den polizeigüterrechtlichen Schutzpflichten des Staates entsprechend, 
teilweise darüber hinausgehend, folgen auch aus den Grundrechten gewisse An-
sprüche auf sicherheitspolizeiliche Massnahmen.234 Denn wie bereits ausgeführt 
wurde, schützen Grundrechte nach heutigem Verständnis vor staatlichen Ein-
griffen, begründen aber auch Schutzrechte der Bürger gegenüber dem Staat.235 
Der Staat muss also auch passive Grundrechtsverletzungen unterlassen. Mit 
anderen Worten ist er verpflichtet, Massnahmen zum Schutz der Grundrechte 
der Bürger vor Gefahren zu ergreifen � egal, ob letztere von Dritten, von der Na-

                                                 
230  GROSS, Staatshaftung, S. 244. 
231  GROSS, Staatshaftung, S. 244 und 342; SOBOTICH, S. 113 f. 
232  GROSS, Staatshaftung, S. 244. 
233  GROSS, Staatshaftung, S. 341 f. 
234  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 245; LEUTERT, S. 71 ff.; TSCHANNEN, Staats-

recht, N 70 ff. zu § 7. 
235  Art. 35 Abs. 1 und Art. 36 Abs. 2 BV; BESSON, S. 49 ff. und 70; BIAGGINI, BV, 

N 4 zu Art. 35 BV; EGLI, 2012, S. 196; HÄFELIN/HALLER/KELLER, Nr. 256 ff.; 
HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432; HENSLER, Schusswaffengebrauch, S. 30; KEL-

LER/BÜRLI, S. 1149 m.w.H.; KOLLER/SCHINDLER, S. 279; LIENHARD, innere Si-
cherheit, S. 127 m.w.H.; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 82 m.w.H.; MOHLER, Vernet-
zung von Sicherheit, Nr. 30; MÜLLER/SCHEFER, etwa S. 74 ff.; REINHARD, S. 202; 
SCHÄRMELI, S. 52; SCHEFER, S. 1134; SCHWEGLER, Nr. 10; SCHWEIZER, SGK, 
N 13 zu Art. 35 BV; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 6 m.w.H.; SUTTER, Na-
turgefahren, S. 178; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 70 ff. zu § 7; BGE 126 II 300 ff. 
(314), E. 5a; vgl. zu den staatlichen Schutzpflichten ausführlich PÉTERMANN, zu 
den verfassungsrechtlichen Grundlagen insbes. S. 31 ff.; vgl. bereits Kap. 2/3, 
insbes. Kap. 2/3/I. 
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tur oder unter Umständen gar vom betroffenen Grundrechtsträger selbst ausge-
hen.236  

Schutzrechte der Bürger gegenüber dem Staat, verstanden als Verbot, Grund-
rechte zu verletzen, bzw. Pflicht, sie zu verwirklichen, können nicht nur Art. 35 
BV entnommen, sondern werden teilweise auch aus spezifischen Grundrechten 
abgeleitet.237 Wie bereits ausgeführt wurde,238 muss nach hier vertretener An-
sicht, wonach das Handlungsunrecht in den Vordergrund zu rücken ist, immer 
eine Grundrechtsverletzung und nicht bloss -einschränkung vorliegen, um eine 
Widerrechtlichkeit bejahen zu können.  

Ist also ein schädigender sicherheitspolizeilicher Realakt in Form einer Unter-
lassung auf seine Widerrechtlichkeit bzw. Rechtmässigkeit hin zu überprüfen, 
und ergibt sich nicht aus einer Befugnisnorm oder Generalklausel eine staatliche 
Handlungspflicht, kann auch an der Grundrechtskonformität der Unterlassung 
angeknüpft werden. Als erstes muss wiederum der Schutzbereich des entspre-
chenden Grundrechts ermittelt werden: Bezweckt es gerade, die betroffenen 
Rechtsgüter vor Schädigungen der eingetretenen Art zu schützen?  

Ist der Schutzbereich eines Grundrechts betroffen, so muss wie bei Schädigun-
gen durch eine staatliche Handlung eine Prüfung nach Art. 36 BV erfolgen. Der 
Unterschied zu den Handlungen ist nun aber, dass der Staat, etwa der sicher-
heitspolizeiliche Akteur, die Schädigung bei Unterlassungen nicht unmittelbar 
selbst bewirkt. Ihm werden vielmehr Schädigungen, die durch nicht oder man-
gelhaft abgewehrte Gefahren entstanden sind, zugerechnet � egal, ob als unmit-
telbarer Schädiger Dritte, die Natur oder unter Umständen gar der Grundrechts-
träger selbst involviert ist. Bleibt der Staat trotz Bestehen einer Schutzpflicht un-
tätig, so ist in erster Linie er es, der die Grundrechte der bedrohten Person beein-
trächtigt, nicht etwa der private Störer.239 

                                                 
236  BESSON, S. 62 f.; vgl. auch BOTSCHAFT BV, S. 192 f.; HÄNNI, Schutzpflichten, 

S. 432; LANDOLT, S. 381; LEUTERT, S. 71 ff., insbes. S. 76; SOBOTICH, S. 17 ff. 
m.w.H.; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 72 und 77 zu § 7; zur Definition der Schutz-
pflichten vgl. PÉTERMANN, S. 41 ff. 

237  BESSON, S. 70 ff. insbes. S. 74 f.; BIAGGINI, BV, N 7 zu Art. 35 BV; KEL-

LER/BÜRLI, S. 1149 f.; LANDOLT, S. 381 und Fn. 17; TSCHANNEN, Staatsrecht, 
N 70 zu § 7; ZÜND/ERRASS, Generalklausel, S. 290 je m.w.H.; vgl. hierzu auch 
KAUFMANN/WALTI, S. 78 ff.; RHINOW/SCHEFER, Nr. 1173; SCHEFER, S. 1133 f.; 
für Beispiele zu Schutzpflichten aus internationalen Menschenrechtspakten vgl. 
etwa HÄNNI, Schutzpflichten, S. 433 ff., für Beispiele aus der schweizerischen 
Rechtsprechung S. 437 ff. 

238  Vgl. Kap. 3/3/IV/4/B/b und 3/3/IV/4/C/b. 
239  TSCHANNEN, Staatsrecht, N 72 zu § 7. 
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Als zweites ist die Zuständigkeit bzw. die Garantenstellung der konkreten Be-
hörde, für uns also der sicherheitspolizeilichen Behörde, zu überprüfen (Kap. 3/ 
3/IV/4/C/b/bb) und als drittes zu beurteilen, ob der sicherheitspolizeiliche Ak-
teur tatsächlich eine daraus fliessende Handlungspflicht verletzt hat (Kap. 3/3/IV 
/4/C/b/cc).  

bb) Eingeschränkte Garantenstellung der Sicherheitsbehörden im       

Grundrechtsschutz 

Wird durch eine sicherheitspolizeiliche Unterlassung der Schutzbereich eines 
Grundrechts tangiert, muss als zweites die Garantenstellung der sicherheitspoli-
zeilichen Behörde überprüft, mit anderen Worten gefragt werden, ob tatsächlich 
sie zuständig gewesen wäre, gegen die Grundrechtsverletzung Massnahmen zu 
ergreifen. Denn nicht immer, wenn ein Grundrecht staatliche Tätigkeit verlangt, 
ist auch tatsächlich ein sicherheitspolizeilicher Akteur zuständig. Selbstverständ-
lich gibt es mehrere Güter, welche nicht nur Schutzobjekt der Grundrechte, son-
dern auch des Polizeirechts sind.240 Der Grundrechtsschutz reicht aber weiter: 
Zum einen beinhaltet er mehr Güter als nur die sicherheitspolizeilichen, so etwa 
auch die sozialen Grundrechte.241 Zum andern wird der Grundrechtsschutz durch 
die verschiedensten staatlichen Stellen und die unterschiedlichsten staatlichen 
Massnahmen umgesetzt, ist also nicht nur Aufgabe der sicherheitspolizeilichen 
Behörden.242  

Zum Verhältnis von polizeigüterrechtlichen Schutzpflichten sowie Schutzpflich-
ten, die aus den Grundrechten folgen, kann folglich angemerkt werden, dass 
nicht alle Grundrechte in vollem Umfang vom Sicherheitsbegriff erfasst werden 
und entsprechend von den sicherheitspolizeilichen Akteuren zu schützen sind.243 
Die grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates reichen also weiter, als die 
Pflichten aus dem sicherheitspolizeilichen Schutzauftrag. 

In Bezug auf die Beurteilung der Widerrechtlichkeit sicherheitspolizeilicher Un-
terlassungen bedeutet dies Folgendes: Allenfalls sind in Bezug auf eine Schädi-
gung grundrechtliche Schutzpflichten des Staates, also das Vorliegen einer 
Schutznorm, zu bejahen. In einem zweiten Schritt, bei der Beurteilung der dar-
aus fliessenden Garantenstellung, ergibt sich aber unter Umständen, dass der 
entsprechende Schutzauftrag nicht in den Kompetenzbereich der sicherheitspoli-
zeilichen, sondern einer anderen Behörde fällt. Der Staat wird in dieser Situation 

                                                 
240  MOHLER, Vernetzung, Nr. 23. 
241  MOHLER, Vernetzung, Nr. 25; vgl. auch Kap. 1/1/III/2 und 1/1/III/4/B/a zum (ma-

teriellen und sicherheitspolizeilichen) Polizeibegriff, Kap. 1/2/II/2/C zu den si-
cherheitspolizeilichen Schutzgütern und Kap. 2/3 zu den Grundrechten. 

242  MOHLER, Vernetzung, Nr. 28; vgl. auch etwa Kap. 1/1/III zum Polizeibegriff. 
243  MOHLER, Vernetzung, Nr. 23. 
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also möglicherweise haftbar, nicht aber aufgrund eines sicherheitspolizeilichen 
Realaktes. 

cc) Eingeschränkte Handlungspflichten der Sicherheitsbehörden im 

Grundrechtsschutz 

Wie bereits ausgeführt wurde, reichen eine Schutznorm und daraus abgeleitete 
Garantenstellung noch nicht aus, damit die Widerrechtlichkeit einer Unterlas-
sung bejaht werden kann: Der Staat muss die daraus fliessenden Handlungs-
pflichten durch seine Untätigkeit tatsächlich verletzt haben.244 Er und insbeson-
dere die sicherheitspolizeilichen Akteure sind nämlich nicht zu sämtlichen er-
denklichen Massnahmen verpflichtet, welche einen Schaden verhindern könn-
ten.245 Sie müssen nur diejenigen ergreifen, welche ihnen ausdrückliche Normen 
klar vorschreiben oder welche allgemein als zumutbar und zweckmässig er-
scheinen.246  

Zweierlei ist dabei in Bezug auf grundrechtliche Schutzpflichten zu bedenken: 
Zum einen können zwar aus der Verfassung gewisse Schutzpflichten abgeleitet 
werden.247 Diese sind aber regelmässig nicht konkret genug, um als klare Ver-
haltensanweisung aufgefasst werden zu können, was die Beurteilung einer allfäl-
ligen Handlungspflicht schwierig macht.248  

Zum andern ist zu bedenken, dass diese positiven Schutzpflichten auch eine 
Kehrseite haben:249 Denn wie bereits festgestellt wurde, geht das Bundesgericht 
und Teile der Lehre bei Vorliegen staatlicher Schutzpflichten von einem weiten 
Anwendungsbereich der Polizeilichen Generalklausel aus.250 Positive Schutz-
pflichten können also zum einen die eigentlich notwendige gesetzliche Grund-
lage für Eingriffe in Grundrechte Dritter ersetzen.251 Zum andern ist es auch 
vorstellbar, dass aufgrund grundrechtlicher Schutzpflichten der Bund ohne ex-
plizite Kompetenzbestimmung tätig wird, womit gestützt auf die Grundrechte 

                                                 
244  HÄNNI/MAHAIN, S. 149. 
245  HÄNNI/MAHAIN, S. 149; POLTIER, S. 58; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 41 

zu § 62; WICHTERMANN, Nr. 76. 
246  HÄNNI/MAHAIN, S. 149; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 41 zu § 62. 
247  LANDOLT, S. 381 m.w.H. 
248  LANDOLT, S. 382 m.w.H. 
249  Vgl. bereits Kap. 2/3/I/2; vgl. auch LIENHARD/HÄSLER, Nr. 83. 
250  Vgl. Kap. 2/2/I/4/B; vgl. auch HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432. 
251  HÄNNI, Schutzpflichten, S. 432 m.w.H; LIENHARD/HÄSLER, Nr. 83 m.w.H.; LI-

ENHARD, innere Sicherheit, S. 128 f.; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 70 ff., insbes. 
N 73 zu § 7. 
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gleich zwei wesentliche Grundsätze unserer Rechtsordnung verletzt würden � 
eine Paradoxie.252  

Dies bedingt, dass die grundrechtlichen Schutzpflichten beschränkt und hierzu 
an klare Voraussetzungen gebunden werden, wie sie zuvor bereits dargelegt 
wurden.253 Aus diesen Voraussetzungen folgt, dass nur dann von einer Schutz-
pflicht ausgegangen werden kann, wenn eine schwere Verletzung fundamentaler 
Rechtsgütern droht, die vergleichbar oder gar höher zu gewichten sind als dieje-
nigen, welche durch die Schutzmassnahmen verletzt würden.254 Mit anderen 
Worten müssen Massnahmen, welche sich auf grundrechtliche Schutzpflichten 
stützen, ihrerseits grundrechtskornform sein, müssen also die Rechte Dritter res-
pektieren.255 So muss etwa trotz gegebenen Voraussetzungen auf den Einsatz ei-
ner Schusswaffe verzichtet werden, wenn dadurch mit grosser Wahrscheinlich-
keit Dritte verletzt werden könnten.256  

Bei einer (Weiter-)Entwicklung positiver grundrechtlicher Schutzpflichten soll-
ten sich Lehre und Rechtsprechung entsprechend eine gewisse Zurückhaltung 
auferlegen, wäre es doch Aufgabe des Gesetzgebers, den Rahmen der staatli-
chen, insbesondere sicherheitspolizeilichen Tätigkeit festzulegen.257 Ohnehin 
können die meisten sicherheitspolizeilichen Handlungspflichten heute wohl di-
rekt aus dem Polizeirecht abgeleitet werden.258 

D) Exkurs:!Widerrechtlichkeit!als!Grundrechtsverletzung 

Wie zu Beginn dieses Kapitels festgehalten wurde, ist es ein entscheidender Un-
terschied zum Privatrecht, dass im öffentlichen Recht auch Grundrechte, 
welche bestimmte individuelle Rechtsgüter bzw. Interessen schützen, bei der 
Beurteilung der Widerrechtlichkeit einer Schädigung zu berücksichtigen sind.259 

                                                 
252  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 83. 
253  Vgl. Kap. 2/3/I/2; vgl. auch TSCHANNEN, Staatsrecht, N 73 zu § 7, welcher es als 

heikel empfindet, die Notwendigkeit staatlicher Interventionen aus grundrechtli-
chen Schutzpflichten herzuleiten, die Eingriffsgrundlage dagegen in den ein-
schlägigen Polizeigesetzen oder � bei deren Fehlens � in der polizeilichen Gene-
ralklausel sucht. 

254  KELLER/BÜRLI, S. 1150; vgl. auch BGE 119 Ia 28 ff. (31), E. 2; BESSON, S. 76. 
255  KÄLIN/KIENER, S. 40; vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1629, wonach die 

Rechtfertigung einer Intervention mittels Interessenabwägung überprüft werden 
muss. 

256  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1629. 
257  BGE 126 II 300 ff. (315), E. 5b; MOHLER, Vernetzung von Sicherheit, Nr. 59 f.; 

SUTTER, Naturgefahren, S. 179; vgl. zum Stufenmodell Kap. 1/2/III. 
258  LIENHARD/HÄSLER, Nr. 84; TSCHANNEN, Staatsrecht, N 73 zu § 7. 
259  Vgl. etwa GROSS, Staatshaftung, S. 238; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 105 

m.w.H.; JAAG, Revision, S. 60; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1622 und 1627; POL-
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Anders ausgedrückt gibt es im öffentlichen Recht mehr Güter und Interessen, 
die geschützt werden und deren Verletzung Widerrechtlichkeit begründen kann, 
als im Privatrecht.260  

Dies entspricht dem bereits einleitend Ausgeführten,261 wonach die Staatshaf-
tung nicht eine reine Entschädigungspflicht ist, sondern eine Verantwortung 
für die Nicht- oder Schlechterfüllung staatlicher Aufgaben.262 Es geht also 
nicht um die Schadensbegleichung zwischen gleichgeordneten Rechtssubjek-
ten,263 sondern um eine bestimmte Form von Rechtsschutz, welche insbesondere 
irreversible (schädigende) Eingriffe in Grundrechte durch finanzielle Wieder-
gutmachung ausgleichen will.264 Die Staatshaftung hat damit eine rechtsstaat-
lich-grundrechtsbezogene Funktion und erscheint «als Spiegelbild der primären 
Abwehr der Grundrechtsverletzung».265  

Ist ein schädigender sicherheitspolizeilicher Realakt zu beurteilen � sei es eine 
Handlung oder Unterlassung � und wurde nicht klarerweise gegen eine Geset-
zes- oder teilweise gegen eine Verordnungsbestimmung verstossen, muss folg-
lich immer noch geprüft werden, ob dieser in unzulässiger Weise ein Grundrecht 
der betroffenen Person tangiert hat. Ist der Schutzbereich eines Grundrechts be-
troffen, so muss eine Prüfung nach Art. 36 BV erfolgen. Das schädigende Er-
eignis hat also durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismäs-
sig zu sein, den Kerngehalt des Grundrechts zu wahren, sowie insbesondere über 
eine genügende gesetzliche Grundlage zu verfügen.266  

Geht es um eine sicherheitspolizeiliche Handlung, muss diese selbst nach 
Art. 36 BV beurteilt werden. Geht es dagegen um eine sicherheitspolizeiliche 
Unterlassung, ist das Augenmerk auf die Schädigung zu legen, die durch nicht 
oder mangelhaft abgewehrte Gefahren seitens Dritter, der Natur oder gar des 

                                                 
TIER, S. 53 mit Verweis auf BGE 133 III 323 ff. (330), E. 5.1; 118 Ib 473 ff. 
(476), E. 3b. 

260  GROSS, Staatshaftung, S. 238. 
261  Kap. 3/1/II. 
262  GROSS, Staatshaftung, S. 134; SUTTER, Naturgefahren, S. 179; in diesem Sinne 

wohl auch PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.1. 
263  Der Schadenausgleich kann indes wohl als primäre Funktion des privatrechtli-

chen Haftpflichtrechts bezeichnet werden (SCHLÜCHTER, S. 8 f.). 
264  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 134; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 54; 

MOOR/POLTIER, S. 884; RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 128 f.; SCHAUB, 
S. 461 f. 

265  GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1430 ff. 
266  Vgl. EPINEY, BSK, N 29 ff. zu Art. 36 BV; GAMMA, S. 38; HÄFE-

LIN/HALLER/KELLER, Nr. 302 ff.; vgl. auch GUSY, Nr. 168 ff.; SCHAUB, S. 461; 
zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen vgl. Kap. 2/2. 
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Grundrechtsträgers selbst entstanden ist und dem Staat zugerechnet wird. Nach 
der Prüfung von Art. 36 BV hat bei Unterlassungen zudem eine Analyse der Ga-
rantenstellung und der tatsächlichen Handlungspflicht des sicherheitspolizeili-
chen Akteurs zu folgen. 

Kommt man zum Schluss, der sicherheitspolizeiliche Realakt habe zu einem un-
gerechtfertigten Eingriff in ein Grundrecht, also einer Grundrechtseinschrän-
kung geführt, ist dessen Widerrechtlichkeit zu bejahen und der Staat bei Vorlie-
gen der weiteren Haftungsvoraussetzungen zu einer Entschädigung zu verpflich-
ten. 

Dieses Vorgehen, die Frage nach der Widerrechtlichkeit im Staatshaftungsrecht 
nach dem Prüfschema von Art. 36 BV auszurichten, hat diverse Vorteile: Zum 
Ersten erübrigt sich die fragliche Unterscheidung in Erfolgs- und Verhal-
tensunrecht, wird doch in jedem Fall danach gefragt, ob gegen ein Verhaltens-
gebot oder -verbot verstossen wurde. Damit würde den Schwierigkeiten der Ge-
richtspraxis entgegen gewirkt, welche sich seit der Annäherung an die privat-
rechtliche Konzeption ergeben haben.267  

Zum Zweiten ist bei diesem Vorgehen keine Prüfung von Rechtfertigungs-
gründen, insbesondere des amtspflichtgemässen Handelns, mehr nötig, fliesst 
dies doch bereits in die Beurteilung der gesetzlichen Grundlage, des öffentlichen 
Interesses sowie der Verhältnismässigkeit ein. Mit anderen Worten führt eine 
Grundrechtsverletzung zu einer unwiderlegbaren Widerrechtlichkeitsvermu-
tung.268  

Zum Dritten könnte insbesondere den Besonderheiten der sicherheitspolizeili-
chen Tätigkeit besser Rechnung getragen werden, da beispielsweise im Rahmen 
der Verhältnismässigkeitsprüfung auch das Opportunitäts- und Störerprinzip 
berücksichtigt werden.269 

Bereits FAJNOR vertrat eine ähnliche Theorie und bejahte die Widerrechtlich-
keit eines schädigenden Staatsaktes immer dann, wenn der Staat objektiv gese-
hen keine Rechtfertigung hatte, in die Rechtssphäre des Geschädigten einzugrei-
fen.270 Ob eine Rechtfertigung vorlag, wollte er nach dem gleichen Schema prü-
fen, welches auch für die Eingriffe in die Freiheitsrechte gilt.271  

                                                 
267  ROBERTO, Nr. 17.08 f. 
268  LANDOLT, S. 394 m.w.H., insbesondere auf GROSS, Staatshaftung, S. 180, sowie 

RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 376, welche Rechtfertigungsgründe aber 
nicht ausdrücklich ausschliessen. 

269  Zum Störerprinzip vgl. Kap. 2/2/III/2, zum Opportunitätsprinzip Kap. 2/2/III/3. 
270  FAJNOR, S. 44 ff. 
271  FAJNOR, S. 46 mit Verweis auf WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 342 f. 

und 344 f. 
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Durchaus überzeugend erscheint an der Idee von FAJNOR, dass er die Staatshaf-
tung als Konsequenz des Verbotes sieht, ohne überwiegende öffentliche Interes-
sen oder aber in deren mangelhafter Umsetzung hoheitlich in die Rechte der 
Bürger einzugreifen.272 An dieser Stelle ist indes zu betonen, dass der Staat not-
wendigerweise das Recht hat, zur Erfüllung seiner Aufgaben die Rechtssphären 
seiner Bürger zu tangieren.273 Verletzt er dabei aber bestimmte Grundrechte, 
bzw. in diesem Zusammenhang rechtsstaatliche Grundsätze, soll er für allenfalls 
entstandenen Schaden haften.274  

In diesem Zusammenhang erstaunt die Kritik von GROSS an der Theorie von 

FAJNOR. Demnach seien die rechtsstaatlichen Grundsätze von Art. 36 BV, ins-
besondere das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage, des öffentlichen Interes-
ses sowie der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, in erster Linie auf finales 
Staatshandeln ausgerichtet. Realakte hingegen, welche bei der Staatshaftung im 
Vordergrund stehen, würden sich diesen in der Regel entziehen.275 In den ersten 
beiden Teilen dieser Arbeit wurde verschiedentlich aufgezeigt, dass gerade im 
Bereich des faktischen Staatshandelns eben jene Grundsätze von eminenter Be-
deutung sind.276 

5. Rechtfertigung 

A) Rechtfertigungsgründe!im!sicherheitspolizeilichen!!!!!!!
Bereich 

Wie bereits ausgeführt wurde, bekennt sich das Bundesgericht auch im Bereich 
der Staatshaftung grds. zur objektiven Widerrechtlichkeitstheorie. Bei Verlet-
zung eines absolut geschützten Rechtsgutes folgt es dabei einem zweistufigen 
Vorgehen: In einem ersten Schritt stellt es fest, dass die Verletzung per se die 
Widerrechtlichkeit der schädigenden Handlung bewirkt, mithin ein Erfolgsun-
recht vorliegt. In einem zweiten Schritt prüft es dann aber Rechtfertigungsgrün-
de, um doch noch das massgebliche Verhalten beurteilen und eine Rechtswid-
rigkeit allenfalls ausschliessen zu können.  

                                                 
272  FAJNOR, S. 46 mit Verweis auf WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 342 f. 

und 344 f. 
273  Vgl. auch GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 52 f. 
274  Vgl. auch GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 52. 
275  GROSS, Staatshaftung, S. 173. 
276  Vgl. zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen Kap. 2/2. 
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Im sicherheitspolizeilichen Bereich stehen vor allem zwei Rechtfertigungsgrün-
de im Vordergrund: Zum einen die Notwehr bzw. der Notstand, welche im 
Haftpflichtrecht ganz allgemein gelten.277  

Zum andern die rechtmässige Ausübung öffentlicher Gewalt, wonach ein 
staatlicher Realakt gerechtfertigt ist, wenn der eingetretene Schaden entweder 
als beabsichtigter, vom Gesetz vorgesehener Sinn und Zweck oder dann als un-
vermeidbare Nebenfolge der staatlichen Aufgabenerfüllung erscheint.278 Letzte-
res bedeutetet, dass der Staat gezwungen ist, schädigend tätig zu werden, will er 
seinen Aufgaben nachkommen, dass die Schädigung also unumgänglich mit der 
Durchsetzung des Gesetzes einhergeht.279 Rechtfertigend wirkt dies allerdings 
nur, wenn die schädigenden Massnahmen ordnungsgemäss vorgenommen wur-
den, speziell den Anforderungen des Verhältnismässigkeitsprinzips und dabei 
insbesondere des Störerprinzips genügen.280 Des Weiteren ist der Rechtferti-
gungsgrund gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auf finale Schädigun-
gen begrenzt:281 Ist die amtliche Tätigkeit an sich rechtmässig, die Schädigung 
allerdings vom Gesetz nicht gewollte Nebenfolge und somit nicht-final, so wird 
letztere nicht gerechtfertigt.282  

                                                 
277  DESCHENAUX/TERCIER, N 38 ff. zu § 6; FISCHER, N 129 zu Art. 41 OR und 

N 1 ff. zu Art. 52 OR; GROSS, Vergleich, S. 141 f. m.w.H.; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 2 ff. zu § 5; JAAG, Revision, S. 66; MOHLER, Po-
lizeirecht, Nr. 1630; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 36 zu § 62; vgl. hierzu 
auch etwa KELLER/GABI/GABI, S. 55 f.; REY, Nr. 776 ff.; ROBERTO, 
Nr. 04.124 ff.; WERRO, responsabilité, Nr. 354 ff. 

278  GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51; GROSS, Vergleich, S. 140 f. m.w.H.; 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 50; GUCKELBERGER, S. 181 f.; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2250; HUNOLD, Nr. 34; JAAG, système général, 
S. 33; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 130 ff.; JAAG, Revision, S. 64; MANF-

RINI, S. 212; MEYER, S. 720; MOOR/POLTIER, S. 860; POLTIER, S. 55; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 38 zu § 62; BGE 123 II 577 ff. (586), E. 4i; zu Recht 
kritisch bzgl. des Rechtfertigungsgrundes der rechtmässigen Ausübung hoheitli-
cher Gewalt GYGI, Staatshaftung, S. 229 f. 

279  BGE 123 II 577 ff. (586), E. 4i; vgl. auch GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51. 
280  FISCHER, N 117 zu Art. 41 OR m.w.H.; GUCKELBERGER, S. 182 m.w.H.; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2250; HUNOLD, Nr. 34; JAAG, système général, 
S. 33; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 131 und 140; JAAG, Revision, S. 64 f.; 
MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1629; MOOR/POLTIER, S. 860; POLTIER, S. 55; 
PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.41; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 38 zu § 62; 
WICHTERMANN, Nr. 79; vgl. auch etwa Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 
17. Januar 2008, E. 4.3.2; vgl. Kap. 2/2/III, insbes. Kap. 2/2/III/2. 

281  RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 6 f. mit Verweis auf BGE 123 II 577 ff. (586), E. 4i; 
vgl. auch etwa RYTER, Nr. 29.114. 

282  GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2250; JAAG, 
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Würden die Gerichte auf diese Begrenzung verzichten und auch nicht-finale 
Schädigungen in den Anwendungsbereich des Rechtfertigungsgrundes mit ein-
schliessen, so müssten sie in jedem Fall prüfen, ob der Staat dem Gesetz ent-
sprechend gehandelt hat, womit die Staatshaftung in sämtlichen Fällen durch ein 
Handlungsrecht bedingt wäre.283 Die aktuelle Praxis zum Widerrechtlichkeits-
begriff des Staatshaftungsrechts kritisierend fordert deshalb RÜTSCHE eben dies, 
den Rechtfertigungsgrund des rechtmässigen Amtshandelns auf nicht-finale 
Schädigungen zu erweitern, um sich so von der objektiven Widerrechtlichkeits-
theorie und dem Erfolgsunrecht verabschieden und das Handlungsunrecht in 
den Mittelpunkt stellen zu können.284  

Wie zuvor bereits ausgeführt wurde, wäre eine Hinwendung zum Handlungsun-
recht im Staatshaftungsrecht nach der hier vertretenen Auffassung durchaus zu 
begrüssen. An sich ist es auf den ersten Blick ebenso einleuchtend, dass Schädi-
gungen, welche im Rahmen staatlicher Tätigkeiten entstehen, die rechtmässig 
sind, ebenso rechtmässig sein sollten.285 Auf das Handeln des Staates, insbeson-
dere auf den sicherheitspolizeilichen Bereich, der aufgrund der Macht der ein-
zelnen Beamten ein grosses Missbrauchspotential aufweist, sollte allerdings ein 
nuancierter und kritischer zweiter Blick geworfen werden:  

Nimmt die Polizei einen mutmasslichen Terroristen in Gewahrsam oder über-
wältigt sie unter Einsatz von Zwangsmitteln den Entführer eines Kindes, so 
können gewisse Schädigungen des Störers vermutlich nicht vermieden werden 
und müssen gerechtfertigt sein.286 Schlagen die Polizisten in den gleichen Fällen 
aber auf den Terroristen ein, obwohl er sich nicht gegen die Festnahme wehrt, 
oder schädigen beim Überwältigen des Entführers gleichzeitig eine völlig unbe-
teiligte Drittperson, so dürfen diese Schädigungen nicht rechtmässig sein, son-
dern müssen entsprechende (finanzielle) Konsequenzen haben.287  

Diese Überlegungen sind mit der Ansicht von RÜTSCHE aber durchaus zu ver-
einbaren, wenn man bedenkt, dass schädigende Massnahmen immer ordnungs-
gemäss vorgenommen werden, speziell den Anforderungen des Verhältnismäs-

                                                 
Bundesverwaltungsrecht, Nr. 131; MEYER, S. 720; POLTIER, S. 56; SUTTER, Na-
turgefahren, S. 190; hierzu auch FAJNOR, S. 49 ff.; Urteil des BVGE 
A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, E. 4.3.2. 

283  RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 6. 
284  RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 39 ff., insbes. Nr. 44; kritisch ebenso POLTIER, 

S. 56, welcher auch auf die Schwierigkeit hinweist, finale von nicht-finalen 
Schädigungen zu unterscheiden. 

285  Vgl. OFTINGER/STARK, II/3, N 265 zu § 32. 
286  Vgl. OFTINGER/STARK, II/3, N 266 zu § 32. 
287  Vgl. OFTINGER/STARK, II/3, N 266 zu § 32; vgl. auch etwa JAAG, Bundesverwal-

tungsrecht, Nr. 136 und 141. 
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sigkeitsprinzips genügen müssen, damit überhaupt ein Rechtfertigungsgrund in 
Frage kommt, ansonsten es sich ja gar nicht um eine «rechtmässige» Ausübung 
öffentlicher Gewalt handelt.288 Erneut scheint sich die Frage nach der Wider-
rechtlichkeit oder Rechtmässigkeit einer sicherheitspolizeilichen Handlung also 
in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu entscheiden.289 

B) Rechtfertigungsgründe!im!Rahmen!einer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Widerrechtlichkeitsprüfung!nach!Art. 36 BV 

Diese Diskussion und die Prüfung der Rechtfertigungsgründe erübrigt sich, 
wenn man der Widerrechtlichkeitskonzeption folgt, wie sie zuvor skizziert wur-
de. Vereinfacht gesagt wird diesfalls jeder schädigende Realakt einer Prüfung 
nach Art. 36 BV unterzogen. Insbesondere die Prüfung des amtspflichtgemässen 
Handelns fliesst so bereits in die Beurteilung der gesetzlichen Grundlage, des öf-
fentlichen Interesses sowie der Verhältnismässigkeit ein und muss nicht mehr 
separat betrachtet werden.290 Denn eine Grundrechtsverletzung führt zu einer 
unwiderlegbaren Widerrechtlichkeitsvermutung.291 Wie bereits gesagt wurde, 
kann die Ausübung öffentlicher Gewalt bzw. das amtspflichtgemässe Handeln 
ohnehin nur rechtfertigend wirken, wenn es «rechtmässig» erfolgt ist, also den 
Kerngehalt der Grundrechte respektiert, sich eben auf eine gesetzliche Grundla-
ge und ein öffentliches Interesse stützen kann sowie verhältnismässig er-
scheint.292  

Im Endeffekt kommt man mit einer Theorie, welche Widerrechtlichkeit im si-
cherheitspolizeilichen Tätigkeitsbereich hauptsächlich als Grundrechtsverlet-
zung versteht, folglich einer standardmässigen Prüfung von Art. 36 BV, zu ei-
nem ähnlichen Ergebnis wie RÜTSCHE, welcher den Rechtfertigungsgrund des 
rechtmässigen Amtshandelns auf sämtliche Schädigungen erweitern möchte.293 

                                                 
288  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2250; HUNOLD, Nr. 34; JAAG, système général, 

S. 33; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 131 und 140; POLTIER, S. 55; 
PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.41; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 38 zu § 62; 
vgl. auch etwa Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, E. 4.3.2. 

289  Zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
290  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 234 und GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 52, 

welcher bemerkt, dass die Prüfung des Rechtfertigungsgrundes eine Interessen-
abwägung unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit erfordert, welche 
jener ähnlich ist, die auch bei Eingriffen in Grundrechte vorzunehmen ist; zu den 
rechtsstaatlichen Grundsätzen vgl. Kap. 2/2. 

291  LANDOLT, S. 394 m.w.H., insbesondere auf GROSS, Staatshaftung, S. 180, sowie 
RÜTSCHE, Grundrechtsverletzungen, S. 376, welche Rechtfertigungsgründe aber 
nicht ausdrücklich ausschliessen. 

292  GROSS, Staatshaftung, S. 234; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 52; POLTIER, S. 55. 
293  Vgl. RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 39 ff., insbes. Nr. 44; vgl. auch GROSS, Staats-
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Beide Vorgehen bezwecken, das Handlungsunrecht in den Mittelpunkt stellen zu 
können. Bei der Konzeption von RÜTSCHE bleibt es allerdings dabei, dass grds. 
nur Beeinträchtigungen absolut geschützter Rechtsgüter, in erster Linie also Per-
sonenschäden, eine Haftung begründen, ausser es läge eine Schutznorm vor, die 
den Geschädigten bzw. sein Rechtsgut vor Schäden der eingetretenen Art schüt-
zen will. Zudem unterscheiden sich die beiden Theorien in Bezug auf die Frage 
nach der Beweislastverteilung. 

C) Differenzierte!Beurteilung!der!Verantwortung!des!!!!!
Staates!und!des!Beamten 

Insbesondere im Zusammenhang mit den Rechtfertigungsgründen sollte nach 
der hier vertretenen Auffassung die Frage, ob ein sicherheitspolizeilicher Beam-
ter auf eine bestimmte Art und Weise handeln durfte und allenfalls persönlich 
zur Verantwortung gezogen werden muss, von der Frage getrennt werden, ob 
der Staat aufgrund seiner Handlung oder Unterlassung Entschädigung schuldet:  

Entwenden beispielsweise Polizisten das Fahrzeug eines Dritten, um eine Person 
zu verfolgen, welche mutmasslich ein Delikt begehen will, so sind die Beamten 
selbst auf der einen Seite nicht individuell zu verfolgen und zu bestrafen, sofern 
sie von ihren Notrechten Gebrauch gemacht und somit rechtmässig gehandelt 
haben.294  

Bei der Frage nach einer staatlichen Entschädigung auf der anderen Seite soll 
dies allerdings keine Rolle spielen, insbesondere, da einzig aus dem öffentlichen 
Recht, nicht aber etwa aus den Notrechten eine Eingriffsgrundlage für die si-
cherheitspolizeilichen Behörden abgeleitet werden kann.295 Insbesondere die 
Rechtfertigungsgründe des Strafrechts nach Art. 32 ff. StGB stellen keine Be-
fugnisnormen dar.296 Sie sprechen sich lediglich über die Strafbar- bzw. Straflo-
sigkeit einer Handlung, nicht aber über deren verwaltungsrechtliche Rechtmäs-
sigkeit aus.297  

Kommt man entsprechend bei einer Analyse von Art. 36 BV zum Schluss, der 
staatliche Realakt, das Entwenden und Beschädigen des Fahrzeugs, sei ohne ge-
                                                 

haftung, S. 234; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 52. 
294  Vgl. hierzu auch RAUBER, S. 81 f.; das gleiche gilt, wenn die Beamten rechtmäs-

sig, das bedeutet vor allem auch in verhältnismässiger Weise, von ihrer Schuss-
waffe Gebrauch machen � vgl. hierzu etwa BAUMGARTNER, NZZ, zu zwei 
Schusswaffeneinsätzen in der Stadt Zürich im Jahr 2015. 

295  Vgl. auch RAUBER, S. 82 m.w.H. 
296  GAMMA, S. 44 ff., insbes. S. 46 f.; REINHARD, S. 208 f.; vgl. auch GUSY, 

Nr. 176 ff. 
297  GAMMA, S. 44 ff., insbes. S. 48; REINHARD, S. 209; vgl. auch GUSY, Nr. 177; 

BGE 115 IV 162 ff. (164 ff.), E. 2. 
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nügende gesetzliche Grundlage erfolgt oder widerspreche dem Störerprinzip, so 
erscheint er widerrechtlich und verpflichtet den Staat � falls auch die übrigen 
Haftungsvoraussetzungen vorliegen � zu einer Schadenersatzzahlung an den un-
beteiligten Dritten.298  

Eine Staatshaftung zu bejahen bedeutet also nicht, allfällig hierfür verantwortli-
che Personen oder Institutionen bestrafen zu wollen, sondern die finanziellen 
Folgen der Nicht- oder Schlechterfüllung staatlicher Aufgaben, welche für die 
Gesellschaft unabdingbar sind, dem Staat und damit der Allgemeinheit aufzuer-
legen.299 Dies entspricht nicht nur den Interessen der Bürger, welche immerhin 
von den finanziellen Konsequenzen solcher Massnahmen verschont bleiben, 
sondern dient auch den sicherheitspolizeilichen Beamten, ist es doch der Staat, 
welcher zur Verantwortung gezogen wird, was ihnen die Angst vor möglicher-
weise vernichtenden Schadenersatzforderungen nehmen und sie entsprechend in 
ihrem täglichen Berufsalltag entlasten sollte.300 

6. Haftung!für!rechtmässige!Schädigung!durch!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeiliche!Realakte 

A) Grundlage!einer!Haftung!für!rechtmässige!!!!!!!!!!!!!!!!
Schädigungen 

Wie bereits erläutert wurde, geht es bei der Staatshaftung nicht bloss um eine 
reine Entschädigungspflicht, sondern um eine Verantwortung für die Nicht- oder 
Schlechterfüllung staatlicher Aufgaben.301 Der Staat ist Garant für die öffentli-
che Sicherheit, woraus ihm gewisse polizeiliche Schutzpflichten entstehen, de-
ren Verletzung ein Recht auf staatliche Entschädigung begründen.302 Es handelt 
sich folglich um eine bestimmte Form von Rechtsschutz, welche (schädigende) 
Eingriffe in die Rechte der Bürger durch finanzielle Wiedergutmachung ausglei-
chen will.303 Entsprechend ist die Staatshaftung eine Kompensation für die Ver-

                                                 
298  Zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen vgl. Kap. 2/2, zum Störerprinzip insbes. 

Kap. 2/2/III/2. 
299  Vgl. auch MANFRINI, S. 225. 
300  GROSS/PRIBNOW, Nr. 2; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2225; in diesem Sinne 

wohl auch BOPPART, S. 93. 
301  GROSS, Staatshaftung, S. 134; SUTTER, Naturgefahren, S. 179; in diesem Sinne 

wohl auch PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.1. 
302  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 2. 
303  Vgl. auch GROSS, Staatshaftung, S. 134; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 54; 

MOOR/POLTIER, S. 884. 
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letzung des Rechts und setzt somit grds. einen widerrechtlichen Akt des Staa-
tes voraus.304  

Ein rechtmässiger Akt dagegen ist gerade definitionsgemäss gesetzeskonform, 
verletzt also kein Recht.305 Hier müsste eine Haftung des Staates auf andere 
Weise begründet werden können.306 Dabei ist zu bedenken, dass es für das Ge-
meinwesen unmöglich wäre, eine allgemeine staatliche Risikoversicherung be-
reitzustellen, also bei jedem schädigenden Akt eine Entschädigung zu leisten.307 
Vielmehr muss jeder einzelne Bürger, der als Teil der Gesellschaft von den 
staatlichen Institutionen und Leistungen profitieren kann, auch gewisse Opfer 
auf sich nehmen.308 Die Frage ist nun, welche Opfer von den Bürgern verlangt 
werden dürfen: Wo ist die Grenze zu ziehen zwischen zumutbaren Beiträgen des 
Einzelnen auf der einen Seite sowie Situationen, die nach einer staatlichen Ent-
schädigung verlangen, da die Schadenstragung für das Individuum unverhält-
nismässig wäre, auf der anderen Seite?309  

Ausgangspunkt der Antwort bildet der sogenannte Entschädigungspositivis-
mus, der zuvor bereits behandelt wurde.310 Demnach gilt das Legalitätsprinzip 
auch im Staatshaftungsrecht grds. uneingeschränkt: Sofern nicht eine Norm eine 
Haftung des Staates vorsieht, trifft ihn keine Entschädigungspflicht.311 Tatsäch-
lich ist die Frage nach dem Entschädigungspositivismus grds. nur im Rahmen 
von rechtmässigen Schädigungen relevant. Für widerrechtliches Staatshandeln 
sehen sowohl der Bund als auch die Kantone in ihren Verantwortlichkeitsgeset-
zen nämlich genügende Haftungsgrundlagen vor.312  

                                                 
304  Vgl. TANQUEREL, S. 85. 
305  TANQUEREL, S. 85. 
306  TANQUEREL, S. 85. 
307  MOOR/POLTIER, S. 884; TANQUEREL, S. 85 und 92. 
308  TANQUEREL, S. 85 f. 
309  TANQUEREL, S. 86. 
310  Vgl. Kap. 3/2/I. 
311  BREHM, N 7 zu Art. 61 OR; FAJNOR, S. 61 ff., insbes. S. 71 ff.; FAVRE, enjeux, 

S. 15; GROSS, Vergleich, S. 56 f.; GROSS, Staatshaftung, S. 19 f. und 345 f.; 
GROSS/PRIBNOW, Nr. 6; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2216; HÄNNI/MAHAIN, 
S. 146; JAAG, système général, S. 34; JAAG, Revision, S. 68; KAUFMANN, 
S. 352a; KUHN, S. 213 ff. m.w.H.; LANDOLT, S. 386 f. m.w.H.; MAYHALL, 
S. 207; MOOR/POLTIER, S. 881 und 884; OFTINGER/STARK, II/1, N 39 zu § 20; 
RYTER, Nr. 29.3 mit Verweis auf BGE 118 Ib 241 ff. (250), E. 5d; SCHAUB, 
S. 460; SOBOTICH, S. 55 m.w.H.; SUTTER, Staatshaftung, S. 33; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 60; WEBER-DÜRLER, Bauwesen, S. 393; 
WICHTERMANN, Nr. 10; vgl. auch BGE 126 II 145 ff. (167 f.), E. 5a. 

312  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 7 zu § 60; vgl. auch GROSS, Vergleich, 
S. 56 f. 
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B) Rechtsgrundlagen!in!den!Kantonen 

Wie bereits aufgezeigt wurde, sehen die meisten Kantone in ihren Verfassungen 
oder auf Gesetzesebene vor, dass der Staat unter Umständen auch für rechtmäs-
sige Schädigungen Ersatz zu leisten hat.313 Viele Kantone verweisen aber als 
erstes lediglich auf die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage und hal-
ten fest, dass «für Schaden, der jemandem durch gesetzmässige Tätigkeit eines 
Beamten!entsteht,![�]!der!Staat!nur![haftet],!wenn!dies!in!einem!Gesetz!vorge-
sehen ist».314  

Dem wird regelmässig eine Formulierung angefügt, welche dem Sonderopfer-
tatbestand entspricht, nämlich dass «das Gemeinwesen nach Billigkeit Ersatz» 
leistet, wenn «eine einzelne Person oder ein bestimmter, abgrenzbarer Kreis von 
Personen durch eine rechtmässige amtliche Massnahme einen unzumutbaren, 
schweren Schaden» erleidet.315 Teilweise ist die Formulierung spezifischer und 
sieht � sofern es die Billigkeit rechtfertigt � für denjenigen einen Anspruch auf 
Entschädigung vor, der «durch polizeiliche Massnahmen, die zur Abwehr eines 
Polizeinotstandes ergriffen worden sind, geschädigt wird».316  

Die Voraussetzungen für eine Entschädigung bei rechtmässiger Schädigung sind 
also im kantonalen Recht verhältnismässig restriktiv: So muss eine bzw. meh-
rere Einzelpersonen betroffen sein, denen es nicht zumutbar ist, den eingetrete-
nen schweren Schaden selbst zu tragen und die den schädigenden Akt weder 

                                                 
313  Vgl. Kap. 3/2/IV/3/F; vgl. auch MANFRINI, S. 225 f.; MOHLER, Polizeirecht, 

Nr. 1637; vgl. zu den älteren Bestimmungen des kantonalen Rechts auch etwa 
KAUFMANN, S. 367a ff. 

314  § 9 Abs. 1 VG ZG; vgl. auch § 4 Abs. 1 HG BS; Art. 8 Abs. 2 HG FR; Art. 7 
Abs. 1 HG GL; § 5 Abs. 1 HG LU; Art. 7 HG NE; Art. 4 Abs. 1 HG NW; Art. 6 
Abs. 1 HG SH; § 10 Satz 1 VG SO; § 7 HG SZ; § 5 Abs. 1 VG TG; Art. 8 
HG TI; Art. 11 VG VS; § 9 Abs. 1 VG ZG; § 12 HG ZH; der Kanton Waadt sieht 
zwar in Art. 73 Abs. 3 KV VD eine Gesetzgebungskompetenz vor, hat aber auf 
Gesetzesstufe keine entsprechenden Bestimmungen erlassen; vgl. auch FAJNOR, 
S. 78; GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51; TANQUEREL, S. 97. 

315  Art. 7 Abs. 2 HG GL; vgl. auch § 4 Abs. 2 HG BS; Art. 4 Abs. 1 HG GR; § 5 
Abs. 2 Satz 1 VG TG; analoge Formulierung ohne grds. Gesetzesvorbehalt in 
Art. 7 HG AG; Art. 100 Abs. 2 PG BE; § 6 Abs. 1 HG BL; Art. 7 HG OW; 
Art. 12 Abs. 1 VG VS; einzig mit Verweis auf die Billigkeit Art. 4 HG GE; ledig-
lich einen Gesetzesvorbehalt enthält hingegen etwa das HG SZ; vgl. hierzu auch 
FAJNOR, S. 80 f.; MANFRINI, S. 225 f.; TANQUEREL, S. 98 f. 

316  Art. 8 Abs. 1 HG FR; vgl. auch § 5 Abs. 2 HG LU; Art. 8 Abs. 1 HG NE; Art. 4 
Abs. 2 ff. HG NW; Art. 2 VG SG; Art. 6 Abs. 2 HG SH; § 10 VG SO; Art. 9 
Abs. 1 HG TI; § 9 Abs. 2 VG ZG; § 13 Abs. 1 HG ZH; vgl. hierzu auch etwa 
GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3136; MANFRINI, S. 226; 
PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.9 und 3.12; TANQUEREL, S. 99 f. 
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selbst veranlasst noch davon profitiert haben.317 Darüber hinaus sind die ver-
wendeten Begriffe sehr unbestimmt, was gewisse Auslegungsschwierigkeiten 
mit sich bringt.318 

C) Rechtsgrundlagen!im!Bund 

Weder Art. 146 BV,319 noch das VG des Bundes kennen eine den kantonalen 
Normen entsprechende Bestimmung, dennoch kann auch dem Bund für recht-
mässige Eingriffe eine Entschädigungspflicht erwachsen:320  

Zum einen sieht sich das VG nämlich als subsidiäres Gesetz, das die Haftung 
des Bundes nur regelt, wenn kein Spezialgesetz einschlägig ist.321 Solche Spezi-
algesetze können indes eine Haftung für rechtmässige Schädigung vorsehen � so 
bestimmt etwa das Militärgesetz, dass der Bund «für nicht vermeidbare Land- 
und Sachschäden» haftet, «die in direktem Zusammenhang mit der ausserdienst-
lichen Tätigkeit der Truppe oder militärischer Verbände oder Vereine stehen», 
wozu etwa Wettkämpfe von militärischen Vereinen gehören, «soweit sie nicht 
versicherbar sind».322  

Zum andern kann den Bund für rechtmässige Eingriffe eine Entschädigungs-
pflicht treffen, wenn der sogenannte Sonderopfertatbestand erfüllt ist.323 Ein 
solcher liegt vor, wenn eine Person oder einzelne Personen eher zufällig oder 
unfallbedingt Opfer von staatlichem Handeln oder Unterlassen werden, was sie 
klar schwerer belastet als andere Bürger bzw. die Allgemeinheit.324 Fehlt eine 
gesetzliche Grundlage für eine Entschädigung, so muss der Einzelperson den-
noch Ersatz geleistet werden, sofern der Eingriff für sie eine Notlage bewirkt, 

                                                 
317  GROSS, Widerrechtlichkeit, S. 51; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1638; zu den Vo-

raussetzungen der Haftung für rechtmässige Schädigung vgl. auch ausführlich 
TANQUEREL, S. 100 ff. 

318  TANQUEREL, S. 100. 
319  TANQUEREL, S. 93. 
320  FAJNOR, S. 74 f. 
321  FAJNOR, S. 74; TANQUEREL, S. 96. 
322  Art. 136 MG; BOTSCHAFT MG, S. 112 f.; FAJNOR, S. 75; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 62 zu § 22; vgl. noch zum alten Haftungstatbe-
stand KAUFMANN, S. 360a ff.; vgl. für weitere Beispiele ausserhalb des sicher-
heitspolizeilichen Bereichs auch etwa KAUFMANN, S. 363a ff.; TANQUEREL, 
S. 96 f. 

323  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 10; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2299; MOH-

LER, Polizeirecht, Nr. 1640; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 47 zu § 62; WE-

BER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 349 ff. 
324  Vgl. FAJNOR, S. 105; GROSS, Staatshaftung, S. 10 f.; TANQUEREL, S. 94 f.; 

TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 47 zu § 62; VORLAGE HG BL, S. 31; WEBER-
DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 345 und 349 ff. m.w.H. 
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die aus dem Blickwinkel der Rechts- und sozialen Sicherheit auszugleichen 
ist.325 Dieser Entschädigungsanspruch stützt sich also insbesondere auf die 
Rechtsgleichheit: Sofern ein Eingriff nicht etwa durch ein Anfechtungsverfahren 
ausgeglichen werden kann, soll zugunsten eines unverhältnismässig schwer be-
lasteten Individuums entsprechend dem Gebot der Gleichbehandlung ein Las-
tenausgleich erfolgen.326  

Zusammenfassend sind die positiven Voraussetzungen des Sonderopfertatbe-
standes also ein schwerer Schaden, der nur einzelne Personen betrifft sowie die 
Unzumutbarkeit für letztere, diesen selbst zu tragen. Negativ wird vorausgesetzt, 
dass eben diese Personen die schädigende staatliche Tätigkeit nicht selbst veran-
lasst oder primär davon profitiert haben.327 

D) Bedeutung!im!sicherheitspolizeilichen!Bereich 

Im Bereich des sicherheitspolizeilichen Handelns ist die Frage nach einer Haf-
tung bei rechtmässiger Schädigung von besonderer Bedeutung:328 Wie im ersten 
Teil dieser Arbeit aufgezeigt wurde, weist es nämlich gewisse Besonderheiten 
auf, welche nach einem besonderen Schutz der betroffenen Personen verlan-
gen.329 So kann die Polizei für die Durchsetzung ihrer Massnahmen unter Um-
ständen Zwang anwenden, wodurch oft Grundrechte der Bürger beeinträchtigt 
werden und möglicherweise erheblicher Schaden entsteht.330 Solche sicherheits-
polizeiliche Massnahmen dienen indes der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und somit klar einem öffentlichen Interesse, nicht bloss einem priva-
ten Anliegen.331 

Regelmässig wird als Beispiel der Fall vorgebracht, dass eine unschuldige Per-
son bei einem rechtmässigen Polizeieinsatz verletzt oder gar getötet wird.332 
Weitere Beispiele wären etwa die Schadensverursachung durch Entwendung ei-
                                                 
325  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 10 f.; MANFRINI, S. 225. 
326  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 9 f.; WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, 

S. 342 f. m.w.H.; kritisch zur Ableitung eines Entschädigungsanspruchs etwa 
KUHN, S. 217 ff. m.w.H. 

327  FAJNOR, S. 105; GROSS, Staatshaftung, S. 10 f.; TANQUEREL, S. 100 ff.; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 47 zu § 62. 
328  Vgl. TANQUEREL, S. 89, allerdings auch S. 100, wonach es unbefriedigend sei, 

dass die Normen für verschiedene Situationen � etwa polizeiliches und anderes 
Staatshandeln � unterschiedliche Regelungen hinsichtlich einer Haftung für 
rechtmässige Schädigungen vorsehen. 

329  Vgl. VORLAGE HG BL, S. 32. 
330  Vgl. insbes. Kap. 1/3/IV/2 und 1/4. 
331  Vgl. insbes. Kap. 2/2/II. 
332  JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 135; MOOR/POLTIER, S. 880; TANQUEREL, 

S. 89; BGE 47 II 176 ff.; 47 II 497 ff.; 47 II 554 ff. 
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nes privaten Autos für einen Polizeieinsatz333 oder durch Zerstörung einer Haus-
tür zur Bekämpfung des Brandes in einem Nachbarhaus334.  

Es erscheint entsprechend durchaus gerechtfertigt, dass einige Kantone die Haf-
tung des Staates für rechtmässige Schädigung ausdrücklich auf den Bereich des 
hoheitlichen Handelns335 oder gar ausdrücklich auf polizeiliche Massnahmen336 
beschränken, gewerbliche Tätigkeiten hingegen ausnehmen.337 

E) Beschränkter!Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich dieser Normen zur Haftung des Staates für rechtmäs-
sig verursachte Schäden ist allerdings von Vornherein beschränkt.338 Stützt 
man sich wie das Bundesgericht auf die objektive Widerrechtlichkeitstheorie, 
erscheint eine Handlung nämlich bereits dann als rechtswidrig, wenn absolute 
Rechtsgüter wie etwa das Leben, die körperliche Integrität, die persönliche Frei-
heit, die Persönlichkeit oder das Eigentumsrecht verletzt werden.339 Wird bei-
spielsweise einem unbeteiligten Passanten während einer polizeilichen Interven-
tion in eine gewalttätige Demonstration der Arm gebrochen, so liegt aufgrund 
der Verletzung seiner körperlichen Integrität eine rechtswidrige Handlung vor, 
für welche der Staat nach der allgemeinen Haftungsnorm für widerrechtliche 
Schädigung zu haften hat.340  

Auf den ersten Blick muss auf die Haftungsbestimmungen für rechtmässiges 
Verhalten immerhin dann zurückgegriffen werden, wenn entweder ein reiner 
Vermögensschaden vorliegt, vor welchem keine besondere Norm der Rechts-
ordnung schützt, oder aber wenn für eine eigentlich rechtswidrige Handlung ein 
Rechtfertigungsgrund vorgebracht werden kann.341  

Geht es, wie im zuvor erwähnten Beispiel mit dem verletzten Passanten, um die 
Schädigung einer unbeteiligten Person, ist der Rechtfertigungsgrund der 

                                                 
333  BERICHT HG AG, S. 21. 
334  VORLAGE HG BL, S. 31. 
335  § 6 Abs. 2 lit. a HG BL (hierzu BOPPART, S. 88 f.); vgl. auch Art. 4 Abs. 2 

HG GR. 
336  Vgl. Art. 8 Abs. 1 HG NE; Art. 2 VG SG; Art. 6 Abs. 2 HG SH; § 10 VG SO; 

Art. 9 Abs. 1 HG TI; § 9 Abs. 2 VG ZG; § 13 Abs. 1 HG ZH. 
337  Vgl. auch VORLAGE HG BL, S. 32. 
338  VORLAGE HG BL, S. 30; vgl. auch FAJNOR, S. 9 und 77 f.; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2292; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 140; 
TANQUEREL, S. 106; hierzu kritisch WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, 
S. 348 f. m.w.H. 

339  Vgl. Kap. 3/3/IV/2/A/a und 3/3/IV/2/B/a. 
340  VORLAGE HG BL, S. 30; vgl. auch JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 140 f. 
341  VORLAGE HG BL, S. 30. 
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rechtmässigen Ausübung öffentlicher Gewalt nach der gegenwärtigen bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung ausgeschlossen, sofern die Schädigung wie in 
diesem Beispiel als vom Gesetz nicht gewollte Nebenfolge und somit als nicht-
final erscheint. 

In anderen Situationen, in denen eine unbeteiligte Person geschädigt wird, 
kommt als Rechtfertigungsgrund alsdann eine Notstandssituation in Frage: Es 
sei an die Situation zu erinnern, dass ein sicherheitspolizeilicher Akteur ein pri-
vates Grundstück betritt und etwa die Haustür zerstört, um den Brand in einem 
Nachbarhaus bekämpfen zu können. Wenn er aber so «in fremdes Vermögen 
eingreift, um drohenden Schaden oder Gefahr von sich oder einem andern ab-
zuwenden»,342 muss der Geschädigte ohnehin nicht (gänzlich) auf den Ersatz 
seines Schadens verzichten, da nach allgemeinem Haftpflichtrecht der Schaden-
ersatz in Notstandssituationen nicht völlig entfällt, sondern «nach Ermessen des 
Richters! [�]! zu! leisten»! ist.

343 In solchen Fällen sind also keine Haftungsbe-
stimmungen für rechtmässiges Verhalten nötig. 

Handelt es sich nicht um einen Kollateralschaden bei einem unbeteiligten Drit-
ten, sondern um die Schädigung des Störers selbst,344 kommen zweierlei Recht-
fertigungsgründe in Frage, welche die Schädigung rechtmässig machen können:  

Gänzlich gerechtfertigt und somit grds. auch ohne Schadenersatzfolgen ist ein 
Eingriff gemäss allgemeinem Haftpflichtrecht im ersten Fall, wenn ein sicher-
heitspolizeilicher Beamter «in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt».345 
Diesfalls kann auch aus den kantonalen Normen zu den rechtmässigen Schädi-
gungen kein Schadenersatzanspruch abgeleitet werden, richtet sich doch in die-
sen Situationen der Eingriff direkt gegen den Aggressor, welcher die sicher-
heitspolizeiliche Massnahme selbst (mit-)verschuldet hat.346  

Dasselbe gilt mehrheitlich im zweiten Fall, beim Rechtfertigungsgrund der 
rechtmässigen Ausübung öffentlicher Gewalt im Rahmen von finalen Schädi-
gungen, da in der Regel auch in dieser Fallkonstellation eine Person geschädigt 
wird, welche die staatliche Tätigkeit zumindest mitverschuldet hat.  

                                                 
342  Art. 52 Abs. 2 1. Satzteil OR, welcher regelmässig auch im Rahmen der allge-

meinen Staatshaftungserlasse gilt, da diese auf die Bestimmungen des OR und 
insbes. die Rechtfertigungsgründe verweisen; vgl. etwa § 5 Abs. 3 HG BL. 

343  Art. 52 Abs. 2 2. Satzteil OR. 
344  Zum Begriff des Störers vgl. Kap. 2/2/III/2. 
345  Art. 52 Abs. 1 OR. 
346  § 7 Abs. 2 HG AG, Art. 8 Abs. 2 HG NE; Art. 4 Abs. 5 HG NW; Art. 4 Abs. 2 

HG GR; § 5 Abs. 2 Satz 2 VG TG; Art. 9 Abs. 2 HG TI; Art. 12 Abs. 2 VG VS; 
§ 13 Abs. 2 HG ZH; vgl. auch VORLAGE HG BL, S. 32; vgl. bereits 
Kap. 3/2/IV/3/F. 
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Das Opfer einer staatlichen Massnahme soll grds. keinen Anspruch auf Entschä-
digung haben, sofern es den Eingriff durch grob schuldhaftes Verhalten selbst 
herbeigeführt hat.347 Es erscheint logisch, dass ein Störer die (finanziellen) Kon-
sequenzen seiner Handlung in der Regel selbst tragen muss.348 Zudem ist es 
auch zu berücksichtigen, wenn eine Person einen Schaden zwar nicht selbst ver-
ursacht, aber immerhin mitverschuldet hat und der Staat etwa in ihrem Interesse 
tätig wurde.349  

Insofern erscheinen die Haftungsnormen für rechtmässiges Verhalten des Staa-
tes primär als reine Normierung allgemeiner Haftpflichtrechtgrundsätze.350 
So werden sie teilweise beispielsweise auch unter dem Titel «Notstand» aufge-
führt.351 Was in erster Linie verbleibt sind blosse Haftungstatbestände für reine 
Vermögensschäden. Ob die Normen hierzu � als Schutznormen � nicht viel zu 
offen formuliert sind, kann an dieser Stelle offenbleiben.  

Folgt man indes der Widerrechtlichkeitskonzeption, wie sie zuvor skizziert wur-
de, wonach jeder schädigende Realakt einer Prüfung nach Art. 36 BV unterzo-
gen wird, können die Haftungsgrundlagen für rechtmässige Schädigungen ver-
einzelt wieder an Bedeutung gewinnen. Wird, wie im Ausgangsbeispiel, einem 
unbeteiligten Passanten während einer polizeilichen Intervention in eine gewalt-
tätige Demonstration der Arm gebrochen, so wird zwar sein Recht auf körperli-
che Unversehrtheit beeinträchtigt. Erfolgte der Eingriff aber gestützt auf eine 
genügende gesetzliche Grundlage, war durch ein öffentliches Interesse gerecht-
fertigt und vor allem verhältnismässig, so erscheint er rechtmässig und eine Haf-
tung würde eigentlich entfallen.352 Eigentlich � wären da nicht die Haftungs-
grundlagen für rechtmässige Schädigungen, welche bei einem unzumutbaren 
und schweren Schaden eine Entschädigung ermöglichen.  

An dieser Stelle ist indes vorweg zu nehmen, dass am Ende dieses dritten Teils 
der Arbeit im Sinne eines Exkurses ein allgemeiner Haftungstatbestand für si-
cherheitspolizeiliche Realakte skizziert wird, welcher für bestimmte, gefährliche 
sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten eine Gefährdungshaftung normiert.353 In de-

                                                 
347  GROSS, Staatshaftung, S. 10; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 136; VORLAGE 

HG BL, S. 31; WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 351. 
348  TANQUEREL, S. 108; WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 351 m.w.H.; 

WEBER-DÜRLER, Entschädigung, S. 293 f. 
349  GROSS, Staatshaftung, S. 10; TANQUEREL, S. 109; VORLAGE HG BL, S. 31; WE-

BER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 352. 
350  Ebenso kritisch hinsichtlich der Rechtsfigur einer Haftung für rechtmässiges 

Handeln WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, S. 354 f. 
351  Vgl. § 13 HG ZH. 
352  Vgl. Kap. 2/2 zu den rechtsstaatlichen Grundsätzen. 
353  Vgl. Kap. 3/4/III/C. 
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ren Anwendungsbereich verlieren die Haftungstatbestände für rechtmässige 
Schädigungen dementsprechend wieder an Bedeutung. 

7. Fazit 

A) Verhältnismässigkeit!als!zentrales!Kriterium 

Ist ein grobes Fehlverhalten eines sicherheitspolizeilichen Beamten zu beurtei-
len, wird der Beweis eines widerrechtlichen Realaktes relativ problemlos er-
bracht werden können.354 Dasselbe gilt, wenn die Verletzung rein formeller oder 
prozessualer Vorschriften, etwa die maximal zulässige Dauer des Polizeige-
wahrsams, zur Diskussion steht.355 In allen anderen Fällen � welche überwie-
gend dürften � ist die Beurteilung allerdings mit einigen Schwierigkeiten ver-
bunden.356  

Wie in den letzten Kapiteln mehrfach festgestellt wurde, wird sich in der Mehr-
zahl der Fälle, in denen über die Widerrechtlichkeit eines sicherheitspolizeili-
chen Realaktes diskutiert wird, die Debatte auf die Frage nach der Verhältnis-
mässigkeit des schädigenden Aktes nach Art. 36 BV konzentrieren.357 Verstösse 
gegen das Verhältnismässigkeitsprinzips können nach gegenwärtiger Rechtspre-
chung indes bei genügender Schwere für sich alleine eine Staatshaftung bewir-
ken.358 Gemäss aktueller Lehre und Rechtsprechung kann auch etwa eine Über-
schreitung oder ein Missbrauch des bestehenden Ermessensspielraums ein 
Verstoss gegen eine Handlungspflicht darstellen und somit widerrechtlich er-
scheinen.359  

Bereits im zweiten Teil dieser Arbeit wurde erläutert, dass gerade die Beurtei-
lung der Verhältnismässigkeit für die Richter vor allem insofern eine Herausfor-
derung darstellt, als sie erst im Nachhinein, erst mehrere Monate, ja gar Jahre 
nach der umstrittenen sicherheitspolizeilichen Handlung erfolgt.360 Gleichzeitig 
stützt sie sich aber regelmässig auf den Sachverhalt, wie er sich für den han-
delnden Beamten zur Zeit der Handlung präsentierte (ex ante) und nicht auf die 

                                                 
354  MANFRINI, S. 224. 
355  MANFRINI, S. 217. 
356  MANFRINI, S. 224. 
357  MANFRINI, S. 218; zum Verhältnismässigkeitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 
358  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1622. 
359  FAJNOR, S. 38 f. m.w.H.; HÄNNI/MAHAIN, S. 150; HUNOLD, Nr. 33; JAAG, Bun-

desverwaltungsrecht, Nr. 108; JAAG, Revision, S. 62; KUHN, S. 185 ff. m.w.H.; 
Urteil des BGer 2C.4/2000 vom 3. Juli 2003, E. 7; BGE 112 II 231 ff. (234), E. 4; 
107 Ib 160 ff. (164), E. 3a; 103 Ib 65 ff. (68), E. 3. 

360  MANFRINI, S. 219; vgl. bereits Kap. 2/2/III/4. 
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Faktenlage, die sich erst nachträglich ergibt (ex post).361 In diesem Zusammen-
hang ist zweierlei zu bedenken:  

Insbesondere, wenn man die Staatshaftung als eine Verantwortung für die Nicht- 
oder Schlechterfüllung staatlicher Aufgaben verstehen will, kann es bei der Be-
urteilung der Widerrechtlichkeit zum einen nur darum gehen, ob ein Akt auf-
grund der objektiv gegebenen Situation, aufgrund der tatsächlichen Umstände 
als (un)verhältnismässig erschien.362 Eine Beurteilung ex ante bewegt sich also 
im Bereich des Verschuldens � nur eine Beurteilung ex post würde die Wider-
rechtlichkeit korrekt als objektives, von der Unvollkommenheit des Menschen 
unabhängiges Kriterium auffassen.363 Fakten, die erst nachträglich bekannt wer-
den, können für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit indes nur dann rele-
vant sein, wenn es dem Staat tatsächlich zumutbar gewesen wäre, sich das ent-
sprechende Wissen zu verschaffen. 

Dass demgegenüber die Rechtslage bei der Beurteilung relevant ist, die unmit-
telbar vor dem Schadenseintritt bestand, erscheint selbstverständlich.364 Auch 
wird eine allfällige (finanzielle) Verantwortlichkeit der individuell handelnden 
sicherheitspolizeilichen Beamten aus dem Moment der Entscheidung heraus, al-
so aus ex ante-Sicht, zu beurteilen sein.365 Denn der individuelle Mensch soll für 
sein Verhalten grds. nur dann einstehen müssen, wenn es ihm tatsächlich vor-
geworfen werden kann, womit die tatsächlich bekannten oder erkennbaren Tat-
sachen relevant sind.366  

Zum andern ist zu bedenken, dass sich die Richter eine grosse Zurückhaltung 
auferlegen, dem Ermessensspielraum der Sicherheitsbehörden Rechnung tragen 
wollen und gar verneinen, dass das Verhältnismässigkeitsprinzip von der Polizei 
in jedem Fall streng beachtet werden muss.367 Insbesondere lässt das Bundesge-
richt für die Bejahung einer Staatshaftung nicht eine bloss falsche Ermessenaus-

                                                 
361  BGE 120 Ib 411 ff. (415), E. 4c.aa; 115 Ib 175 ff. (184 f.), E. 3b; 94 IV 5 ff. (9), 

E. 2a; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 100 m.w.H.; JAAG, Revision, S. 62 f.; 
MANFRINI, S. 220 ff. m.w.H.; RYTER, Nr. 29.101; WEBER-DÜRLER, Bauwesen, 
S. 399 f. 

362  Vgl. auch FAJNOR, S. 42 f. und 46 ff. m.w.H. 
363  Vgl. auch FAJNOR, S. 43 und 46 ff. m.w.H; vgl. hierzu auch MANFRINI, S. 220 ff. 

m.w.H. 
364  MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1627. 
365  FAJNOR, S. 46 f.; vgl. hierzu auch etwa DENNINGER, Polizeiaufgaben, Nr. 46 ff.; 

DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 223; GUSY, Nr. 121; REINHARD, S. 107; 
SCHENKE, Nr. 82; SCHWEIZER/SUTTER/WIDMER, Nr. 25. 

366  FAJNOR, S. 46 f. 
367  BGE 100 Ib 13 ff. (18) E. 5; hierzu auch etwa FAVRE, enjeux, S. 18. 
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übung, sondern erst einen klaren Ermessensfehler genügen.368 Dies scheint Aus-
druck der Gewaltenteilung zu sein: die Judikative will sich nicht anmassen, an 
Stelle der Exekutive zu entscheiden � wobei die mit dem Verhältnismässigkeits-
prinzip verbundenen Wertungen eigentlich direkt durch die Legislative vorge-
nommen werden sollten.  

Diese Zurückhaltung, ja generell die oft restriktive Haltung im Bereich der 
Staatshaftung im Kontrast zur zivilrechtlichen Haftung, ist zu hinterfragen: Ge-
schädigte Personen sollten doch grds. gleich behandelt werden, egal ob ihnen 
staatliche Akteure oder Private als Schädiger entgegenstehen � ja im ersten Fall 
gar eine stärkere Position haben.369 Zudem ist es ebenfalls der Grundsatz der 
Gleichbehandlung, welcher erfordert, dass Bürger nicht infolge von reinen Zu-
fälligkeiten ungleich behandelt werden: Es darf nicht zu Lasten des Bürgers ge-
hen, wenn er das Pech hat, einem Beamten gegenüber zu stehen, der seinen Er-
messensspielraum etwas grosszügiger auslegt, als es seine Kollegen tun wür-
den.370 

B) Modifizierte!Widerrechtlichkeitskonzeption 

Die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit bietet also ohnehin gewisse 
praktische Probleme. Deshalb sollte immerhin angestrebt werden, die theoreti-
sche Konzeption der Widerrechtlichkeit möglichst einfach und einheitlich zu 
handhaben.  

Nach der hier vertretenen Auffassung überzeugt die bundesgerichtliche Recht-
sprechung zur Widerrechtlichkeit mit ihrer Unterscheidung von Erfolgs- und 
Handlungsunrecht nicht. Ebenso wäre es zu begrüssen, die Haftungsvorausset-
zung der Widerrechtlichkeit in Bezug auf Handlungen und Unterlassungen 
gleich zu handhaben.371 Entsprechend sollte bei der Widerrechtlichkeit stets die 
Verletzung von Verhaltenspflichten, also ein Verhaltensunrecht, im Zentrum 
stehen. 

Aufgrund der immensen Bedeutung der Grundrechte und der rechtsstaatlichen 
Grundsätze fürs Polizeirecht wäre es eine Möglichkeit, die Widerrechtlichkeit 
im sicherheitspolizeilichen Bereich nach dem Prüfschema von Art. 36 BV aus-

                                                 
368  BGE 132 II 305 ff. (317), E. 4.1 mit Verweis auf BGE 118 Ib 473 ff. (476), 

E. 2b; 116 Ib 193 ff. (196), E. 2b; Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 
2008, E. 4.3.1; hierzu auch etwa FAJNOR, S. 38 ff. m.w.H.; JAAG, Bundesverwal-
tungsrecht, Nr. 108; JAAG, Revision, S. 62; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3119 welche noch 
einschränkender davon sprechen, dass ein blosser Ermessensfehler keine Wider-
rechtlichkeit begründet. 

369  WERRO, Staatshaftung, S. 128. 
370  Vgl. ähnlich auch KAUFMANN, S. 320a. 
371  POLTIER, S. 61; vgl. auch RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 27. 
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zurichten. Damit würde sich die Frage nach allfälligen Rechtfertigungsgründen, 
insbesondere der rechtmässigen Ausübung öffentlicher Gewalt, erübrigen. Zu-
dem könnte den Besonderheiten der sicherheitspolizeilichen Tätigkeit Rechnung 
getragen werden, da beispielsweise im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprü-
fung auch das Störerprinzip berücksichtigt wird.372 

Die angeführte Kritik am aktuellen staatshaftungsrechtlichen Widerrechtlich-
keitsbegriff und der Vorschlag einer anderen Widerrechtlichkeitskonzeption sol-
len allerdings nicht den Eindruck erwecken, dass die Staatshaftung nach der hier 
vertretenen Ansicht generell den Fokus auf eine individuell vorwerfbare Sorg-
faltswidrigkeit legen soll. Im Gegenteil � die Staatshaftungstatbestände sollen 
gerade strenger sein als Art. 41 OR und ein Verschulden der einzelnen Beamten 
ausser Acht lassen. Zwar ist es in gewissen Fällen das Handeln eines einzelnen 
sicherheitspolizeilichen Beamten, an welches die Staatshaftung anknüpft. Es 
geht aber schliesslich immer um das Funktionieren oder eben Versagen des 
Staats als Institution, um die Frage, ob er als Ganzes korrekt funktioniert hat und 
seinen Pflichten nachgekommen ist.373 Erfolgt in seinem Risikobereich ein 
schädigender Realakt, welcher etwa Grundrechte der Bürger verletzt, so hat er 
für die finanziellen Folgen einzustehen.374  

V. Adäquater!Kausalzusammenhang 

A) Theorie!des!adäquaten!Kausalzusammenhangs 

Damit der Staat für einen Schaden aufzukommen hat, muss zwischen der schä-
digenden Tätigkeit und dem Schaden ein Kausalzusammenhang bestehen.375 Zu 
Recht wird diese Voraussetzung im Staatshaftungsrecht analog den Grundsätzen 

                                                 
372  Vgl. zum Störerprinzip Kap. 2/2/III/2. 
373  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 232 und POLTIER, S. 52 mit Verweis auf die deut-

sche Amtshaftung; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5 f. und 3.46 ff. 
374  Vgl. hierzu auch GROSS, Staatshaftung, S. 232; GROSS/PRIBNOW, Nr. 52; WERRO, 

Staatshaftung, S. 131, 139 f. und 142; vgl. hierzu auch etwa Urteil des 
BGer 2C.4/2000 vom 3. Juli 2003, E. 5.1.3; vgl. bereits Kap. 3/1/III. 

375  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2260. 
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des zivilen Haftungsrechts angewandt,376 weshalb grds. auf die entsprechende 
Literatur verwiesen werden kann.377  

Zum einen muss also eine natürliche Kausalität vorliegen, mit anderen Worten 
darf die Schadensursache nicht weggedacht werden können, ohne dass nicht 
auch der Erfolg entfiele.378 Da dieser Prüfvorgang für sich alleine zu einer sehr 
weiten Haftung führen würde, muss zum andern auch eine adäquate Kausalität 
gegeben sein, das heisst die schädigende Tätigkeit muss nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sein, einen Er-
folg der eingetretenen Art herbeizuführen.379 Der adäquate Kausalzusammen-
hang hat folglich wie die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit eine 
doppelte Funktion: Zum einen ist er Haftungsvoraussetzung, zum andern dient 

                                                 
376  FAJNOR, S. 54 m.w.H.; FAVRE, Naturgefahren, S. 4; FELLMANN, Arzthaftung, 

S. 230; GROSS, Staatshaftung, S. 212 m.w.H.; GUCKELBERGER, S. 182; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2260; HUNOLD, Nr. 28; KUHN, S. 134 m.w.H.; MEY-

ER, S. 720; SALZGEBER, S. 146; SUTTER, Naturgefahren, S. 191; WICHTERMANN, 
Nr. 65; BGE 107 Ib 160 ff. (163), E. 2b. 

377  Vgl. etwa FISCHER, N 130 ff. zu Art. 41 OR m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, 
S. 20 ff.; OFTINGER/STARK, I, N 1 ff. zu § 3; SCHWENZER, Nr. 19.01 ff.; WERRO, 
responsabilité, Nr. 190 ff.; Urteil des BVGE A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, 
E. 4.2.2.1. 

378  BREHM, N 105 ff. zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 7 ff. zu § 4; FAJNOR, 
S. 54 m.w.H.; FAVRE, Naturgefahren, S. 8; FISCHER, N 131 zu Art. 41 OR; 
GROSS, Staatshaftung, S. 193; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 1 ff. zu § 3; HU-

NOLD, Nr. 29; MÜLLER, Handkommentar, N 36 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, 
I, N 10 ff. zu § 3; REY, Nr. 518; SALZGEBER, S. 146; WERRO, OR-Kommentar, 
N 37 zu Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 191; vgl. auch Urteil des BVGE 
A-6246/2007 vom 16. Januar 2009, E. 3.1. 

379  BREHM, N 109 und 120 ff. zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 30 ff. zu 
§ 4; FAJNOR, S. 54 f. m.w.H.; FAVRE, Naturgefahren, S. 8; FISCHER, N 135 f. zu 
Art. 41 OR; GROSS, Staatshaftung, S. 212; GROSS, Vergleich, S. 116 f. m.w.H.; 
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2260; HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 6 ff. zu 
§ 3; HUNOLD, Nr. 29; JAAG, système général, S. 34; JAAG, Bundesverwaltungs-
recht, Nr. 143; JAAG, Revision, S. 73; KELLER/GABI/GABI, S. 31 f.; KUHN, S. 134 
m.w.H.; MEYER, S. 720; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1641; MÜLLER, Handkom-
mentar, N 37 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 14 ff. zu § 3; REY, Nr. 525; 
ROBERTO, Nr. 06.36 f.; SALZGEBER, S. 146; SCHWENZER, Nr. 19.03; WERRO, OR-
Kommentar, N 43 f. zu Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 233; WICHTER-

MANN, Nr. 65; vgl. auch BGE 123 III 110 ff. (112), E. 3a m.w.H.; Urteil des 
BGer 2C_828/2009 vom 9. Juni 2010, E. 2.2; Urteil des BVGE A-5881/2007 
vom 29. September 2009, E. 2.5; A-6246/2007 vom 16. Januar 2009, E. 3.1; 
A-1790/2006 vom 17. Januar 2008, E. 4.2.2.1. 
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er aber auch dazu, den in Bezug auf eine Ursache relevanten Schaden zu ermit-
teln und so die Haftung vernünftig zu begrenzen.380  

Ist eine staatliche Unterlassung zu beurteilen, ist der Kausalzusammenhang in 
Form einer hypothetischen Kausalität zu beurteilen: Wäre das schädigende Er-
eignis und somit auch der Schaden ausgeblieben, wenn die unterlassene Tätig-
keit pflichtgemäss ausgeführt worden wäre?381 Auch bei dieser Frage muss die 
Beurteilung auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und die allgemeine Lebenser-
fahrung abstellen und wie bei der Prüfung der Adäquanz eine Wertung vorneh-
men, mit welcher die Haftung vernünftig begrenzt werden kann.382 

B) Unterbrechung!des!Kausalzusammenhangs als!!!!!!!!!
Möglichkeit!der!Haftungsbegrenzung 

a) Einleitung 

Im Zusammenhang mit der Haftungsbegrenzung ist von besonderer Bedeutung, 
dass der adäquate Kausalzusammenhang � bildlich gesprochen � unterbrochen 
werden kann.383 Mit anderen Worten kann eine andere Ursache so intensiv er-
scheinen, dass die eigentlich zu beurteilende Ursache, in unserem Fall die si-
cherheitspolizeiliche Handlung oder Unterlassung, als rechtlich nicht mehr be-
achtlich erscheint.384  

                                                 
380  FISCHER, N 135 zu Art. 41 OR m.w.H.; GROSS, Staatshaftung, S. 224; KELLER, 

S. 81; KELLER/GABI/GABI, S. 20 und 31; OFTINGER/STARK, I, N 20 f. zu § 3; 
REY, Nr. 522; ROBERTO, Nr. 06.36 f.; SCHWENZER, Nr. 19.02; SUTTER, Naturge-
fahren, S. 191; WERRO, OR-Kommentar, N 43 zu Art. 41 OR; WERRO, responsa-
bilité, Nr. 232; zur Begrenzung einer (zu weit gehenden) Haftung des Staates im 
Bereich des Kausalzusammenhangs vgl. auch RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 33 f.; 
zur Haftungsbegrenzung mittels des Kausalzusammenhangs vgl. insbes. KAUF-

MANN, S. 339a f. 
381  BREHM, N 56d, 108 und 126 zu Art. 41 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 489; FI-

SCHER, N 138 zu Art. 41 OR m.w.H.; GROSS, Staatshaftung, S. 217; JAAG, sys-
tème général, S. 34; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 144; JAAG, Revision, 
S. 73 f.; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1642; SUTTER, Naturgefahren, S. 192; WER-

RO, OR-Kommentar, N 41 zu Art. 41 OR; WICHTERMANN, Nr. 66. 
382  FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 490; vgl. auch HUNOLD, Nr. 30 mit Verweis auf 

BGE 121 III 358 ff. (363), E. 5. 
383  FAVRE, Naturgefahren, S. 8; JAAG, système général, S. 34; OFTINGER/STARK, I, 

N 135 zu § 3; REY, Nr. 551 ff.; ROBERTO, Nr. 06.40; SCHWENZER, Nr. 20.01; 
WERRO, OR-Kommentar, N 45 zu Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 241; 
kritisch HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 37 zu § 3; SCHWENZER, Nr. 20.03 ff. 

384  DESCHENAUX/TERCIER, N 52 zu § 4; HUNOLD, Nr. 31; JAAG, Bundesverwaltungs-
recht, Nr. 149; JAAG, Revision, S. 74; KAUFMANN, S. 340a f.; KELLER, S. 83 ff.; 
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b) Grobes Selbstverschulden 

Im sicherheitspolizeilichen Bereich ist von diesen Unterbrechungsgründen pri-
mär ein schweres Selbstverschulden des Geschädigten von besonderer Bedeu-
tung: Weist dieses vor dem Hintergrund der konkreten Umstände eine so hohe 
Intensität auf, dass die staatliche Tätigkeit als Schadensursache nebensächlich 
erscheint, so führt dies zu einem Ausschluss der Haftung des Staates.385  

Für den privatrechtlichen Bereich sowie weite Teile des Staatshaftungsrechts ist 
es durchaus richtig, nur restriktiv von einer Unterbrechung des Kausalzusam-
menhangs aufgrund Selbstverschuldens des Geschädigten auszugehen.386 An 
dieser Stelle ist indes vorweg zu nehmen, dass am Ende dieses dritten Teils der 
Arbeit im Sinne eines Exkurses ein allgemeiner Haftungstatbestand für sicher-
heitspolizeiliche Realakte skizziert wird.387 Dieser normiert für bestimmte, ge-
fährliche sicherheitspolizeiliche Tätigkeiten eine Gefährdungshaftung und setzt 
damit in deren Anwendungsbereich keine Widerrechtlichkeit voraus. Entspre-
chend entfällt auch die Funktion der Widerrechtlichkeit, die Haftung vernünftig 
zu begrenzen, und der adäquate Kausalzusammenhang, insbesondere dessen Un-
terbrechungsgrund des groben Selbstverschuldens, muss in die Bresche sprin-
gen. Folglich rechtfertigt es sich im sicherheitspolizeilichen Bereich eher, auf-
grund groben Selbstverschuldens eines Geschädigten von einer Unterbrechung 
des Kausalzusammenhangs auszugehen. 

Es ist etwa an die Situation zu denken, dass die Polizei einen gewalttätigen De-
monstranten festnimmt und dabei seine Brille zerstört, einen Hund tötet, der 
mehrere Personen gebissen hat oder ein Rennpferd erschiesst, das auf der Auto-
bahn umherirrt: In diesen Fällen macht es durchaus Sinn, dass der Staat dem 
Demonstranten als Verhaltensstörer oder dem Halter des Tiers als Zustandsstö-
rer keine oder nur eine beschränkte Entschädigung bezahlt.388 Ist das Selbstver-

                                                 
KUHN, S. 139 m.w.H.; MÜLLER, Handkommentar, N 38 zu Art. 41 OR; OFTIN-

GER/STARK, I, N 132 ff., insbes. N 138 zu § 3; REY, Nr. 552 m.w.H.; RÜTSCHE, 
Staatshaftung, Nr. 33; RYTER, Nr. 29.130; WERRO, OR-Kommentar, N 45 zu 
Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 241; BGE 130 III 182 ff. (188), E. 5.4; 
116 II 519 ff. (524), E. 4b. 

385  BREHM, N 129 ff. zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 60 zu § 4; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 41 zu § 3; JAAG, système général, S. 36; MÜL-

LER, Handkommentar, N 39 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 152 zu § 3; 
REY, Nr. 560; WERRO, OR-Kommentar, N 47 zu Art. 41 OR; WERRO, responsa-
bilité, Nr. 245; kritisch SCHWENZER, Nr. 20.05. 

386  Vgl. etwa BREHM, N 129 ff. zu Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 245. 
387  Vgl. Kap. 3/3/III/C. 
388  WEBER-DÜRLER, Entschädigungspflicht, S. 351; WEBER-DÜRLER, Entschädi-

gung, S. 290; für weitere Beispiele vgl. etwa SUTTER, Naturgefahren, S. 192; 
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schulden nicht als grob zu qualifizieren, kann es allenfalls noch zu einer Reduk-
tion des Schadenersatzes nach Art. 44 Abs. 1 OR führen.389  

Dies gilt insbesondere, wenn man den Zweckveranlasser nicht als Störer qualifi-
zieren will: Führt ein Wirt seinen Betrieb auf solche Art und Weise, dass die 
Anwohner regelmässig durch betrunkene Gäste in ihrer Nachtruhe gestört wer-
den,390 und wird er durch darauffolgende polizeiliche Massnahmen geschädigt, 
so ist es durchaus gerechtfertigt, seinen Schadenersatzanspruch herabzusetzen. 
Dasselbe gilt für einen sogenannten Gaffer, der einer Polizeiintervention zu-
schaut und dabei verletzt wird.391 

c) Grobes Drittverschulden 

Theoretisch ist im sicherheitspolizeilichen Bereich auch eine Unterbrechung des 
Kausalzusammenhangs aufgrund schweren Drittverschuldens möglich.392 Zu 
denken ist etwa an die Situation, dass die Polizei zur Verfolgung eines Verbre-
chers ein Privatauto entwendet und dieses schrottreif fährt,393 oder gar bei einem 
Schusswechsel mit einem Verbrecher einen unbeteiligten Dritten trifft und die-
sen verletzt.394  

Nach der hier vertretenen Meinung ist in diesen Fällen bei der Beurteilung einer 
Unterbrechung des Kausalzusammenhangs wegen des Verschuldens des Dritten, 
hier des Verbrechers, aber eine grosse Zurückhaltung angebracht.395 Ist das 
Drittverschulden nicht genügend intensiv, scheidet indessen eine Berücksichti-
gung als Reduktionsgrund nach Art. 44 Abs. 1 OR aus.396  

                                                 
vgl. hierzu bereits Kap. 2/2/III/3 zum Störerprinzip. 

389  JAAG, système général, S. 36; REY, Nr. 561; SCHWENZER, Nr. 20.05; SUTTER, Na-
turgefahren, S. 192; WERRO, OR-Kommentar, N 47 zu Art. 41 OR; WERRO, 
responsabilité, Nr. 245; restriktiv etwa RYTER, Nr. 29.79 mit Verweis auf FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 2468. 
390  HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2498 ff.; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, 

N 33 zu § 56. 
391  Vgl. JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 141 welcher in diesem Fall aber gar eine 

Unterbrechung des Kausalzusammenhangs annimmt. 
392  MÜLLER, Handkommentar, N 40 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 152 zu 

§ 3; REY, Nr. 569 ff.; WERRO, OR-Kommentar, N 48 zu Art. 41 OR; WERRO, 
responsabilité, Nr. 248; kritisch SCHWENZER, Nr. 20.04. 

393  BERICHT HG AG, S. 21. 
394  DREWS/WACKE/VOGEL/MARTENS, S. 464 f. 
395  Vgl. auch etwa DESCHENAUX/TERCIER, N 65 f. zu § 4; WERRO, responsabilité, 

Nr. 248. 
396  JAAG, système général, S. 36; REY, Nr. 571; WERRO, OR-Kommentar, N 48 zu 

Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 250; a.M. offenbar SUTTER, Naturgefah-
ren, S. 192. 
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d) Höhere Gewalt 

Schliesslich kann im sicherheitspolizeilichen Bereich auch höhere Gewalt als 
Unterbrechungsgrund in Frage kommen, welche als ein unvorhersehbares und 
aussergewöhnliches Ereignis, das nicht abwendbar ist, definiert wird.397 Zu den-
ken ist etwa an polizeiliche Massnahmen zur Abwehr von Naturgefahren.398  

Zum einen wird dieser Entlastungsgrund in der Rechtspraxis aber kaum bejaht, 
Anwendungsbeispiele sind Extremsituationen wie aussergewöhnliche Lawi-
nen399 oder kriegerische Ereignisse400.401 Wie bereits im ersten Teil dieser Arbeit 
festgestellt wurde, ist es ohnehin fraglich, ob heute, angesichts der wissenschaft-
lichen und technischen Fortschritte etwa in der Gefahrenprognose, überhaupt 
noch wirklich unvorhersehbare Gefahren existieren.402  

Zum andern ist eine Haftung des Staates auch in einer solchen Extremsituation 
nicht ausgeschlossen, wenn seine Tätigkeit in irgendeiner Form für die Gefah-
renlage mitursächlich war, er beispielsweise seine Aufsichtspflichten verletzt 
hat.403  

C) Der!staatliche!Risiko-!und!Schutzbereich!als!!!!!!!!!!!!!!!!
Zurechnungskriterium!und!Haftungsbegrenzung 

Mit Blick auf die Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit, bei welcher ei-
ne Konzeption skizziert wurde, welche sich nach dem Prüfschema von 
Art. 36 BV auszurichtet, ist auch in Bezug auf die Haftungsvoraussetzung des 
Kausalzusammenhangs zu prüfen, ob an dessen Stelle nicht eine Rechtsfigur tre-
ten könnte, welche den Besonderheiten der Staatshaftung und insbesondere der 
sicherheitspolizeilichen Tätigkeit besser gerecht würde.  

                                                 
397  DESCHENAUX/TERCIER, N 55 f. zu § 4; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 460; 

HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 39 zu § 3; JAAG, Revision, S. 75; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 40; MÜLLER, Handkommentar, N 41 zu Art. 41 OR; OFTIN-

GER/STARK, I, N 142 und Fn. 160 zu § 3; REY, Nr. 574; SCHWENZER, Nr. 20.02; 
WERRO, OR-Kommentar, N 46 zu Art. 41 OR; BGE 102 Ib 257 ff. (262), E. 5 
m.w.H. 

398  GROSS, Staatshaftung, S. 214; vgl. dazu ausführlich FAVRE, Naturgefahren, 
S. 2 ff.; SUTTER, Naturgefahren, S. 175 ff. 

399  BGE 80 II 216 ff. (220 ff.), E. 2. 
400  BGE 51 II 190 ff. (196 f.), E. 5. 
401  DESCHENAUX/TERCIER, N 57 ff. zu § 4; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 461; WERRO, 

OR-Kommentar, N 46 zu Art. 41 OR. 
402  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 17. 
403  GROSS, Staatshaftung, S. 214 f. 
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Wie bereits mehrfach angesprochen wurde, erscheint die Staatshaftung nicht als 
eine reine Entschädigungspflicht, sondern als eine Verantwortung für die Nicht- 
oder Schlechterfüllung staatlicher Aufgaben.404 Relevante Frage ist folglich, 
welches denn tatsächlich die Aufgaben des Staates sind und welche Massnah-
men er ergreifen müsste. Mit anderen Worten geht es darum, den Risiko- und 
Schutzbereich des Staates zu ermitteln.405  

Diesen an Stelle des adäquaten Kausalzusammenhangs zu prüfen, würde zum 
einen ebenfalls der Haftungsbegrenzung dienen, denn die Haftung des Staates 
darf nicht ins Uferlose gehen: Zuerst müsste der sicherheitspolizeiliche Aufga-
benbereich des Staates ermittelt werden, wie er im ersten Teil dieser Arbeit um-
schrieben wurde.406 Ist eine Handlung oder Unterlassung nicht von diesem er-
fasst, hat der Staat auch nicht für allfällige Schäden einzustehen. Zudem ist er 
nicht zu sämtlichen erdenklichen Massnahmen verpflichtet, welche einen Scha-
den verhindern könnten, sondern muss nur diejenigen ergreifen, welche ihm 
ausdrückliche Normen klar vorschreiben oder welche allgemein als zumutbar 
und zweckmässig erscheinen.407 

Der Risiko- und Schutzbereich des Staates wäre so nicht nur Haftungsbegren-
zung, sondern zum andern auch Zurechnungskriterium der Haftung. GROSS 
beschreibt ausführlich, dass sich ein Zurechnungszusammenhang im Staatshaf-
tungsrecht auch beispielsweise aus einem Rechtssatz, aus dem Funktionsbereich 
der handelnden Staatsorgane oder Risikobereich staatlicher Organisationsträger, 
oder aus dem Haftungsprinzip ergeben kann.408 Wie bereits dargelegt wurde, 
können zum Beispiel Grundrechte einen Schutzbereich des Staates eröffnen.409 
Oder versteht man die Staatshaftung als Organisationshaftung geht es gerade da-

                                                 
404  GROSS, Staatshaftung, S. 134; SUTTER, Naturgefahren, S. 179; in diesem Sinne 

wohl auch PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.1. 
405  Die Skizzierung der folgenden Idee wurde insbesondere an die Ausführungen 

von GROSS zur Adäquanz als haftungserweiternder und haftungsbegrenzender 
Zurechnungszusammenhang im Verantwortlichkeitsrecht angelehnt (GROSS, 
Staatshaftung, S. 224 ff.); vgl. zur Norm- bzw. Schutzzwecktheorie anstelle der 
Adäquanztheorie auch etwa BREHM, N 150 ff. zu Art. 41 OR; (kritisch) MÜLLER, 
Handkommentar, N 37 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 16 Fn. 16 zu § 3; 
SCHWENZER, Nr. 19.07 und 20.04. 

406  Was bereits eine erste Schwierigkeit darstellt; vgl. dazu bereits Kap. 1/2, ins-
bes. Kap. 1/2/IV/2/C, 1/2/IV/5 und 1/2/V, sowie FAVRE, enjeux, S. 11. 

407  HÄNNI/MAHAIN, S. 149; POLTIER, S. 58; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 41 
zu § 62; WICHTERMANN, Nr. 76. 

408  GROSS, Staatshaftung, S. 224 ff. 
409  GROSS, Staatshaftung, S. 225; vgl. bereits ausführlich Kap. 2/3. 
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rum, ob sich ein Schaden im Organisations- und somit Risikobereich des staatli-
chen Aufgabenträgers ereignet hat.410  

Ob ein Schaden noch dem Risiko- und Schutzbereich des Staates zugeordnet 
werden kann, wird sich für gewöhnlich am Verhältnismässigkeitsprinzip ent-
scheiden � es müssen private und öffentliche Interessen gegeneinander abgewo-
gen werden.411 Folglich würde bei der Beurteilung eines schädigenden sicher-
heitspolizeilichen Realaktes anhand von Art. 36 BV auch die Frage der Zurech-
nung bzw. Begrenzung der Haftung mitbeantwortet werden.  

VI. Verschulden 

Wie bereits ausgeführt wurde, setzt die allgemeine Staatshaftung normaler-
weise kein Verschulden voraus, sondern wird sowohl im Bund als auch in den 
Ständen grds. als Kausalhaftung bezeichnet.412 In wenigen Fällen spielt das Ver-
schulden aber dennoch eine Rolle:  

Zum einen verlangen gewisse Kantone für bestimmte spezielle Fallgruppen ein 
Verschulden ihrer Beamten. So ist beispielsweise bei Schäden aus falscher Aus-
kunft die Haftung des Gemeinwesens an ein Verschulden geknüpft, teilweise gar 
auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt.413 Zum Zweiten ist für einen 
Regress auf den schädigenden Beamten, also im Innenverhältnis, regelmässig 

                                                 
410  GROSS, Staatshaftung, S. 226; vgl. bereits ausführlich Kap. 3/1/III. 
411  Vgl. hingegen GROSS, Staatshaftung, S. 212 ff., wonach seiner Meinung nach die 

Verhältnismässigkeit der Festsetzung und Bemessung von Schadenersatzfolgen 
nur bei finalen Eingriffen des Staates, in der Regel aber nicht bei staatlichen Tat-
handlungen, das Kriterium der Adäquanz ersetzen kann; zum Verhältnismässig-
keitsprinzip vgl. Kap. 2/2/III. 

412  GROSS/PRIBNOW, Nr. 381; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2262; JAAG, sys-
tème général, S. 35; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 157; JAAG, Revision, 
S. 70 f.; JAAG/RÜSSLI, Nr. 3123; MEYER, S. 718; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.32; 
PRIBNOW/KEUSCH, S. 459; VORLAGE HG BL, S. 27; vgl. noch zur Situation Mitte 
des 20. Jahrhunderts KAUFMANN, S. 201a ff., insbes. S. 296a ff.; vgl. hierzu be-
reits das Kap. 3/2/IV/3/a insbes. zur aussergewöhnlichen Regelung im Kanton 
Luzern, in welchem vorgesehen ist, dass das Gemeinwesen nur haftet, «sofern es 
nicht nachweist, dass dem Angestellten kein Verschulden zur Last fällt», wobei 
das Verschulden also nicht vom Geschädigten zu beweisen, sondern grds. vermu-
tet wird (hierzu auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 382; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.32; 
PRIBNOW/KEUSCH, S. 459). 

413  Vgl. anstelle vieler § 6 Abs. 1 HG AG (hierzu etwa LANGER, S. 955); Art. 3 
Abs. 3 HG SH; § 6 Abs. 3 HG ZH (hierzu JAAG/RÜSSLI, Nr. 3124); vgl. auch et-
wa JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 160 ff. 
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ein Verschulden erforderlich.414 Und zum Dritten ist das Verschulden oft vo-
rausgesetzt, damit eine Genugtuung gefordert werden kann.415  

In diesen Konstellationen, in denen das Verschulden in der Staatshaftung von 
Bedeutung ist, gelten die gleichen Grundsätze wie im Privatrecht.416 Demnach 
erfordert das Verschulden auf der subjektiven Seite die Urteilsfähigkeit des 
Schädigers, welche nach Art. 16 ZGB grds. vermutetet wird.417 Auf der objekti-
ven Seite setzt es voraus, dass in der konkreten Situation vom angebrachten 
Durchschnittsverhalten abgewichen wurde.418 Es beinhaltet folglich den Vor-
wurf an die schädigende Person, sich nicht pflichtgemäss verhalten zu haben.419 
Dabei kann dies vorsätzlich oder auch fahrlässig erfolgt sein.420  

                                                 
414  JAAG, système général, S. 35; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 163; REY, 

Nr. 117; RYTER, Nr. 29.29. 
415  Vgl. etwa Art. 6 VG; Art. 6 f. VG VS; Art. 7 HG ZG; vgl. hingegen etwa § 4 

HG BL, wonach explizit kein Verschulden verlangt wird; HÄFE-

LIN/MÜLLER/UHLMANN, Nr. 2262; HUNOLD, Nr. 39; JAAG, système général, 
S. 35; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 159; JAAG, Revision, S. 71 f.; REY, 
Nr. 117; RYTER, Nr. 29.29. 

416  REY, Nr. 117. 
417  BREHM, N 179 ff. zu Art. 41 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 526 und 571 ff. 

m.w.H.; FISCHER, N 159 ff. zu Art. 41 OR m.w.H.; HONSELL/ISENRING/KESSLER, 
N 5 ff. zu § 6; HUNOLD, Nr. 40 m.w.H.; KELLER/GABI/GABI, S. 61 und 70 ff.; 
MÜLLER, Handkommentar, N 12 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, I, N 40 und 
112 ff. zu § 5; REY, Nr. 834; SCHWENZER, Nr. 22.04 ff.; WERRO, 
OR-Kommentar, N 64 zu Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 269 ff., wel-
cher zudem auch das Kriterium des Vorsatzes bzw. der Fahrlässigkeit auf der 
subjektiven Seite ortet. 

418  BREHM, N 170 ff. zu Art. 41 OR; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 526 m.w.H.; KEL-

LER/GABI/GABI, S. 61 ff.; MÜLLER, Handkommentar, N 11 zu Art. 41 OR; OF-

TINGER/STARK, I, N 40 und 44 ff. zu § 5; REY, Nr. 810 ff.; WERRO, OR-
Kommentar, N 61 zu Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 259. 

419  BREHM, N 168 zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 3 zu § 7; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 528 m.w.H.; FISCHER, N 152 f. zu Art. 41 OR m.w.H.; 
JAAG, système général, S. 35; JAAG, Revision, S. 69; KELLER/GABI/GABI, S. 61; 
REY, Nr. 805; SALZGEBER, S. 137 f. 

420  BREHM, N 191 ff. zu Art. 41 OR; DESCHENAUX/TERCIER, N 18 ff. zu § 7; FELL-

MANN/KOTTMANN, Nr. 558 ff. m.w.H.; FISCHER, N 163 ff. zu Art. 41 OR m.w.H.; 
HONSELL/ISENRING/KESSLER, N 1 ff. und 17 ff. zu § 6; HUNOLD, Nr. 40; JAAG, 
système général, S. 35; JAAG, Bundesverwaltungsrecht, Nr. 154 ff.; JAAG, Revi-
sion, S. 69 f.; KELLER/GABI/GABI, S. 62 ff.; OFTINGER/STARK, I, N 44 ff. zu § 5; 
REY, Nr. 810 ff.; SALZGEBER, S. 138 ff.; SCHWENZER, Nr. 22.11 ff.; WERRO, OR-
Kommentar, N 56 f. zu Art. 41 OR; WERRO, responsabilité, Nr. 294 f. 
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Die kontroversen Diskussionen aufzunehmen, ob denn von einem objektiven 
oder subjektiven Fahrlässigkeitsbegriff auszugehen sei und inwiefern sich das 
Verschulden von der Widerrechtlichkeit unterscheide, würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen, weshalb wir uns mit einem entsprechenden Verweis auf die Li-
teratur begnügen müssen.421  

An dieser Stelle sei einzig noch einmal auf die Stimmen in der Lehre hinzuwei-
sen, welche der Ansicht sind, nach der aktuellen bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung handle es sich bei den Staatshaftungstatbeständen nicht um tatsächliche 
Kausalhaftungen.422 Denn das Bundesgericht sagt zwar, dass mit Ausnahme ei-
niger spezifischer Konstellationen, darunter etwa jene des Rechtsaktes, Vermö-
gensschadens und der staatlichen Unterlassung, die Widerrechtlichkeit bei Ver-
letzung eines absolut geschützten Rechtsgutes in jedem Fall bejaht werden müs-
se, selbst wenn keine spezifische Sorgfaltspflicht verletzt wurde.423 In der Tat 
prüft es im nächsten Moment zumindest bei finalen Schädigungen allfällige 
Rechtfertigungsgründe, insbesondere jenen der rechtmässigen Ausübung hoheit-
licher Gewalt, und beurteilt somit ebenfalls, ob der Beamte amtspflichtgemäss 
bzw. sorgfältig gehandelt hat, womit die Haftung wieder in die Nähe einer Ver-
schuldenshaftung im Sinne von Art. 41 OR gerückt wird.424  

Die kritischen Stimmen an dieser inkonsequenten und komplizierten bundesge-
richtlichen Rechtsprechung sind durchaus zu unterstützen. Denn abschliessend 
sei noch einmal betont, dass es bei der Staatshaftung gerade nicht um das indivi-
duelle Verhalten eines Beamten, sondern um die Pflichten des Staates gehen 
soll. Erfolgt im Risikobereich des Staates ein schädigender Realakt, welcher et-
wa in Grundrechte der Bürger eingreift, so hat er für die finanziellen Folgen ein-
zustehen.425 Der Staat, seine Handlungspflichten und sein Versagen als Organi-
sationseinheit müssen in den Vordergrund gerückt werden, während das Ver-

                                                 
421  FAJNOR, S. 20 ff.; FELLMANN/KOTTMANN, Nr. 532 ff. m.w.H.; GROSS, Staatshaf-

tung, S. 228 ff.; GYGI, Widerrechtlichkeit, S. 420 ff.; OFTINGER/STARK, I, 
N 24 ff. zu § 5 zum Verhältnis von Widerrechtlichkeit und Verschulden sowie 
N 63 ff. zu § 5 zur Objektivierung des Fahrlässigkeitsbegriffs; PORTMANN, 
S. 273 ff.; REY, Nr. 846 ff.; VERDE, Widerrechtlichkeit, Nr. 67 ff.m.w.H.; WER-

RO, Sorgfaltspflichtverletzung, insbes. S. 369 ff. 
422  Kap. 3/2/II/1. 
423  BGE 123 II 577 ff. (584), E. 4d.gg. 
424  GROSS, Staatshaftung, S. 171; WERRO, Staatshaftung, S. 131 mit Verweis auf 

BGE 120 Ib 411 ff.; WERRO, Sorgfaltspflichtverletzung, S. 350; WICHTERMANN, 
Nr. 88; vgl. auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 47 ff.; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5; SOBO-

TICH, S. 71 m.w.H. 
425  Vgl. hierzu auch GROSS/PRIBNOW, Nr. 52; WERRO, Staatshaftung, S. 131, 139 f. 

und 142; vgl. hierzu auch etwa Urteil des BGer 2C.4/2000 vom 3. Juli 2003, 
E. 5.1.3. 
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schulden des handelnden Beamten für die Beurteilung der Staatshaftung im 
Aussenverhältnis nicht beachtet werden darf.426 Es muss folglich auch vermie-
den werden, dass durch den Rechtfertigungsgrund der rechtmässigen Ausübung 
hoheitlicher Gewalt für die Beurteilung der Verantwortlichkeit des Staates das 
Augenmerk auf die Verletzung einer individuellen Amtspflicht gelegt wird, geht 
es doch primär darum, ob der Staat als Ganzes korrekt funktioniert hat und sei-
nen Pflichten nachgekommen ist.427 

                                                 
426  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.46; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 61. 
427  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.5 f. und 3.46 ff. 



4. Kapitel, Exkurs: Allgemeiner Haftungstatbestand für sicherheitspolizeiliche Realakte 

451 
 

4. Kapitel: Schlussbetrachtung und Exkurs: 

Allgemeiner Haftungstatbestand für 

sicherheitspolizeiliche Realakte 

I. Besondere!Bedeutung!der!Staatshaftung!im!!!!!!
sicherheitspolizeilichen!Bereich 

Wie im ersten Teil dieser Arbeit festgestellt wurde, weist das Sicherheits- und 
Polizeirecht einige Besonderheiten auf, welche es teilweise von anderen Berei-
chen staatlicher Tätigkeit unterscheidet. Insbesondere kann die Polizei � grds. 
als einzige Behörde � für die Durchsetzung ihrer Massnahmen in bestimmten Si-
tuationen Zwang anwenden, wodurch die Grundrechte der Bürger regelmässig 
stark beeinträchtigt werden.1 Aufgrund beschränkter Ressourcen ist darüber hin-
aus die Tendenz zu beobachten, dass gewisse sicherheitspolizeiliche Aufträge 
vermehrt nicht nur an andere Akteure innerhalb des Staatsapparates, sondern gar 
an Private ausgelagert werden.2 

Aspekte wie diese würden eigentlich verlangen, dass der sicherheitspolizeilichen 
Tätigkeit durch eine klare Regelung (in formellen Gesetzen) strenge Grenzen 
gesetzt werden, um die Macht der Polizei als Institution aber auch die Befugnis-
se der einzelnen Beamten zu beschränken.  

Eigentlich � denn zum einen erweist sich das Sicherheits- und Polizeirecht als 
sehr komplexe, unübersichtliche Rechtsmaterie:3 Einerseits sind bereits die 
verschiedenen Polizeibegriffe mehrdeutig und zumeist konturlos,4 andererseits 
befassen sich eine Vielzahl von Akteuren und drei föderative Ebenen, mitunter 
26 verschiedene Kantone sowie mehrere Bundesdepartemente, mit dem Thema 
Sicherheit.5 Entsprechend sind Normen auf den unterschiedlichsten Stufen und 
in den verschiedensten Gesetzesordnungen zu berücksichtigen, was zu einem 
dichten und komplexen Normengeflecht und einem entsprechenden Mangel an 
Homogenität führt.6 Diese Komplexität und Unbestimmtheit bringt eine gewisse 

                                                 
1  Vgl. etwa Kap. 1/3/IV/2 zu den polizeilichen Zwangsmitteln der kantonalen Poli-

zeikorps. 
2  Vgl. etwa Kap. 1/3/VI. 
3  Vgl. hierzu bereits das Fazit des 1. Teils, Kap. 1/4. 
4  Vgl. hierzu REINHARD, S. 6 f.; vgl. ausführlich Kap. 1/1. 
5  Vgl. insbes. Kap. 1/2/IV zur Kompetenzverteilung. 
6  Vgl. auch EGLI, 2012, S. 193; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 10. 
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Unvorhersehbarkeit und Verwirrung sowohl für die rechtsanwendenden Behör-
den, wie auch die einzelnen Bürger mit sich.7  

Zum andern sind der Bestimmtheit der Normen in den Polizeigesetzen gewisse 
Grenzen gesetzt, weshalb als Bestimmtheitssurrogat ein genügend ausgebautes 
Rechtsschutz- und Rechtsmittelsystem besonders bedeutsam wäre.8 Gerade dies 
ist im Bereich des Polizeirechts aber regelmässig ungenügend.9  

Entsprechend kommt der Staatshaftung in Bezug auf sicherheitspolizeiliche Re-
alakte eine besondere Bedeutung zu, da sie oft das wirksamste, wenn nicht sogar 
einzige Rechtsschutzmittel gegen diese darstellt.10  

II. Kompliziertes!Haftungssystem!für!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeiliche!Realakte 

Wie in den letzten Kapiteln aufgezeigt wurde, hält das öffentlich-rechtliche Haf-
tungssystem der Schweiz für Situationen, in denen eine Person durch den Staat 
oder seine Angestellten geschädigt wird, keine einheitliche Lösung bereit.11 
Vielmehr gibt es eine Vielfalt von Haftungssystemen, von welchen jeweils das 
im Einzelfall einschlägige eruiert werden muss.  

Dasselbe gilt auch bezüglich der Haftung des Staates für sicherheitspolizeiliche 
Realakte: Aufgrund der unterschiedlichen anwendbaren Haftungsgrundlagen, 
den verschiedenen sicherheitspolizeilichen Akteuren auf mehreren föderativen 
Ebenen und deren vielgestaltigen Positionen, präsentiert sich diese als kompli-
ziert.12  

Bereits die Prüfung, welche Ansprüche bei welcher Behörde geltend gemacht 
werden können, wird sich in vielen Fällen als anspruchsvoll erweisen.13 Als ers-
te Frage wird nämlich jeweils zu klären sein, in wessen Zuständigkeitsbereich 
eine Aufgabe und damit verbundene (unterlassene) Handlung steht, was ange-

                                                 
7  Vgl. auch MOHLER, Polizeirecht, Nr. 7. 
8  MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, S. 684; RITTER, S. 192 f.; vgl. auch BGE 132 I 

49 ff. (59 f.), E. 6.3; vgl. zum Rechtsschutz im Sicherheitsrecht auch LIEN-

HARD/HÄSLER, Nr. 85 ff. 
9  Vgl. Kap. 2/4, insbes. 2/4/III; vgl. auch SCHWEIZER/MÜLLER, S. 392 f. m.w.H. 
10  Vgl. GROSS, Grundrechtsschutz, S. 1429 f.; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Nr. 425 f.; 

MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1590; MOOR/POLTIER, S. 39; RÉMY, S. 19; SCHIND-

LER, S. 215 ff., insbes. S. 221. 
11  BOPPART, S. 92; MOHLER, Polizeirecht, Nr. 1599; RYTER, Nr. 29.1; TSCHAN-

NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 60; WERRO, Staatshaftung, S. 126. 
12  Vgl. auch TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 2 zu § 61. 
13  SUTTER, Staatshaftung, S. 33. 
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sichts der unübersichtlichen Kompetenzverteilung im sicherheitspolizeilichen 
Bereich bereits mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte.14 Erst an-
schliessend kann der anwendbare Haftungserlass bestimmt werden.15  

Die unterschiedlichen Haftungsnormen weisen dabei etwa in Bezug auf den 
Kreis der Haftungssubjekte, den Rechtsschutz oder die Verfahrens- und Verjäh-
rungsregelungen partiell erhebliche Abweichungen auf.16 Angesichts der teil-
weise kurzen Fristen zum Einreichen der Begehren17 erscheint die Möglichkeit 
für die Betroffenen, auf dem Weg der Staatshaftung zu Rechtsschutz zu gelan-
gen, als erheblich erschwert.  

III. Einheitlicher!Haftungstatbestand!für!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeiliche!Realakte 

A) Einheitlicher!Haftungstatbestand!auf!Bundesebene 

Angesichts der besonderen Bedeutung der Staatshaftung im Polizei- und Sicher-
heitsrecht auf der einen, und der Komplexität des gegenwärtigen Staatshaftungs-
rechts auf der anderen Seite, drängt es sich auf, für den sicherheitspolizeilichen 
Bereich ein einheitliches Haftungssystem zu fordern. Um möglichst alle sicher-
heitspolizeilichen Akteure erfassen zu können, sollte eine entsprechende Rege-
lung auf Bundesebene normiert werden. Zunächst müsste die Haftungsnorm ih-
ren Geltungsbereich definieren, also sowohl in persönlicher Hinsicht die Organe 
bestimmen, als auch in sachlicher Hinsicht die Handlungen umschreiben, wel-
che von ihr erfasst werden sollen.  

Der Bundesrat beabsichtigte den Erlass eines Bundesgesetzes über die polizeili-
chen Aufgaben des Bundes und veröffentlichte dessen Vorentwurf im Novem-
ber 2009.18 Aus den anschliessenden Vernehmlassungen und den parlamentari-
schen Beratungen zum BERICHT MALAMA wurde deutlich, dass eine umfassende 
Normierung der bundespolizeilichen Aufgaben aktuell keine genügende politi-
sche Unterstützung findet. Aus diesem Grund stellte der Bundesrat die Gesetz-
gebungsarbeiten, unter Vorbehalt von möglichen «punktuelle[n] Anpassungen 
der bestehenden Rechtsgrundlagen», ein.19 An dieser Stelle bleibt zu hoffen, 

                                                 
14  Vgl. SUTTER, Naturgefahren, S. 184 und Kap. 1/2/IV, insbes. Kap. 1/2/IV/2/C, 

und Kap. 1/2/V. 
15  SUTTER, Naturgefahren, S. 184. 
16  WICHTERMANN, Nr. 14 f.; vgl. auch PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.67; vgl. MOHLER, Po-

lizeirecht, Nr. 1607 f. bzgl. den Regelungen auf kantonaler Ebene. 
17  Vgl. etwa Art. 20 Abs. 1 VG. 
18  BERICHT VE POLAG, S. 7; vgl. auch Art. 1 ff. VE PolAG. 
19  Vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 26. Juni 2013, abrufbar unter 
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dass die Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte ein Aspekt ist, zu 
welchem ein politischer Konsens gefunden, welcher also punktuell angepasst 
werden könnte. 

Hierzu bedürfte es aber nicht nur einer Einigung auf Bundesebene, sondern 
sämtlicher involvierter Akteure. Diesbezüglich stimmt positiv, dass die wich-
tigsten materiellen Grundsätze in den Haftungsbestimmungen der Kantone und 
des Bundes grds. übereinstimmen, in erster Linie also formelle Aspekte, Verfah-
rensfragen und Zuständigkeiten unterschiedlich geregelt sind.  

Der Vorentwurf zum Gesetz über die polizeilichen Aufgaben des Bundes ent-
hielt zwar eine Bestimmung zur Haftung, verwies aber einzig auf das Verant-
wortlichkeitsgesetz des Bundes.20 Dies wäre für eine Norm oder gar ein Gesetz 
über die Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte nicht anzustreben. 
Zum einen müsste sich diese(s) eingehend zum anwendbaren Verfahren äussern 
und die Zuständigkeiten genau regeln. Zum andern wäre auch in materieller 
Hinsicht eine spezielle, differenzierte Lösung angezeigt, welche in den folgen-
den Kapiteln erarbeitet und skizziert werden soll. Es stellt sich insbesondere die 
Ausgangsfrage, ob aufgrund der Gefährlichkeit und des Schadenspotentials ge-
wisser sicherheitspolizeilicher Realakte nicht eine allgemeine Gefährdungshaf-
tung normiert werden müsste. 

B) Allgemeine!Gefährdungshaftung!für!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeiliche!Realakte?! 

a) Allgemeine Gefährdungshaftung im Privatrecht 

Schon seit langer Zeit fordern gewisse Teile der privatrechtlichen Lehre die Ein-
führung einer allgemeinen Gefährdungshaftung, was auch die Studienkommissi-
on für die Gesamtrevision des Haftpflichtrechts in ihren Vorentwurf über-
nahm:21 Werde eine Tätigkeit, die trotz Ergreifen von Schutzmassnahmen mit 
einer nicht vollständig zu beherrschenden Gefahr verbunden ist und im Einzel-
fall zu schwerwiegenden Folgen führen kann, von der Allgemeinheit geduldet 
oder gar erwünscht, so rechtfertige sich die Einführung einer Gefährdungshaf-

                                                 
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/aktuell/news/2013/ref_2013-06-
261.html, zuletzt besucht am 30. März 2016. 

20  Art. 105 Abs. 2 VE PolAG. 
21  OFTINGER/STARK, II/2, N 37 ff. zu § 24; vgl. SCHLÜCHTER, S. 271 ff., ins-

bes. S. 331 ff.; WIDMER, S. 417 ff., insbes. S. 424 ff. und 429 ff.; WID-

MER/WESSNER, S. 133 ff.; vgl. Art. 50 VE OR; vgl. zum Vorschlag der Studien-
kommission für die Gesamtrevision des Haftpflichtrechts und ihre Umsetzung in 
Art. 50 VE OR auch FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 153 ff. 
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tung.22 Das heutige System von einzelnen, spezialgesetzlichen Regelungen23 wi-
derspreche der Rechtsgleichheit. Letztere würde gebieten, einen generellen Ge-
fährdungshaftungstatbestand für sämtliche solcher Tätigkeiten einzuführen.24 
Haftungssubjekt soll jeweils sein, wer über eine Tätigkeit die wirtschaftliche 
und organisatorische Kontrolle habe.25 Denn diese Personen verfügen zum einen 
über die Möglichkeit, überhaupt Schutzmassnahmen ergreifen und so den Ge-
fahren entgegenwirken zu können. Zum andern, und dies ist entscheidend, zie-
hen sie den primären Nutzen aus der Tätigkeit, weshalb es sich auch rechtfertigt, 
ihnen das finanzielle Risiko aufzubürden.26  

Zwar hat der Ansatz einer allgemeinen Gefährdungshaftung durchaus seine Be-
rechtigung � insbesondere mit Blick auf die aktuelle Lösung punktueller Rege-
lungen in Spezialgesetzen, welche aufgrund einer (absurden) Vielzahl von ein-
schlägigem Gesetzes- und Verordnungsrecht unübersichtlich und damit der 
Rechtssicherheit abträglich ist.27  

Es gibt aber auch gewichtige Gründe, welche gegen einen generellen Gefähr-
dungshaftungstatbestand sprechen: Im Rahmen eines solchen müssten nämlich 
jeweils die Gerichte entscheiden, ob eine besonders gefährliche Tätigkeit vor-
liegt. Die Richter müssten also beurteilen, ob eine Handlung «ihrem Wesen nach 
oder nach der Art der dabei verwendeten Stoffe, Geräte oder Kräfte geeignet ist, 
auch bei Anwendung aller von einer fachkundigen Person zu erwartenden Sorg-
falt häufige oder schwerwiegende Schäden herbeizuführen»28 und deshalb die 
Anwendung der Gefährdungshaftung rechtfertigt.29  

Nach der hier vertretenen Ansicht sollen aber nicht Richter im Nachhinein, son-
dern vielmehr der Gesetzgeber im Vornherein beurteilen und bestimmen, ob 
gewisse gefährliche Tätigkeiten zu dulden, als Kompensation aber dem primären 
Nutzniesser die finanziellen Risiken aufzubürden sind.30 Dies verlangt bereits 

                                                 
22  Vgl. hierzu auch OFTINGER/STARK, II/2, N 22 ff. zu § 24; ROBERTO, Nr. 16.01 ff. 
23  Vgl. zum «Flickenteppich aus Sondergesetzen» auch FELLMANN, Haftpflichtrecht 

II, Nr. 105 ff.; vgl. auch SCHWENZER, Nr. 54.02; WIDMER, S. 425. 
24  BERICHT GESAMTREVISION, S. 60 ff.; GROSS, Staatshaftung, S. 294 f.; OFTIN-

GER/STARK, II/2, N 42 zu § 24; SCHLÜCHTER, S. 271 ff., insbes. S. 330 f.; WID-

MER/WESSNER, S. 137 ff. 
25  GROSS, Staatshaftung, S. 295. 
26  BERICHT GESAMTREVISION, S. 64. 
27  Vgl. WIDMER, S. 431. 
28  Art. 50 Abs. 2 VE OR. 
29  Gl.M. FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 168 ff., insbes. Nr. 171; vgl. auch OF-

TINGER/STARK, II/2, N 42 zu § 46 f. 
30  FELLMANN, Haftpflichtrecht II, Nr. 171; gegen den Einwand der Rechtssicherheit 

vgl. WIDMER/WESSNER, S. 138. 
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die Gewaltenteilung, ist aber auch mit Blick auf die Rechtssicherheit der Bürger 
zu fordern, damit diese ihre rechtliche Situation und allfällige Haftungsrisiken 
im Voraus abschätzen können.31  

Das Argument, der Gesetzgeber vermöge den verschiedenartigen Gefahren und 
dem damit verbundenen Schutzbedürfnis durch Normierung von Spezialbe-
stimmungen nicht gerecht zu werden, Rechtssicherheit könne hingegen auch 
durch eine kontinuierliche Rechtsprechung erreicht werden, vermag nicht voll-
ständig zu überzeugen.32 Wie im ersten Teil dieser Arbeit festgestellt wurde, ist 
es überhaupt fraglich, ob heute, angesichts der wissenschaftlichen und techni-
schen Fortschritte etwa in der Gefahrenprognose, noch wirklich unvorhersehba-
re Gefahren existieren, gegen welche der Gesetzgeber entsprechend keine Mass-
nahmen ergreifen kann.33 Selbst wer dies bejaht, muss zugestehen, dass die 
Entwicklung einer konstanten Rechtsprechung, welche die nötige Rechtssicher-
heit schaffen soll, Jahre dauern würde.34 Jahre, welche auch für den Gesetzgeber 
ausreichen müssen, bei Bedarf eine Gefährdungshaftung zu normieren.  

Schliesslich ist zu beachten, dass Richter wie alle Menschen zu sogenannten 
Rückschaufehlern neigen: Der menschliche Geist scheint nur beschränkt fähig 
zu sein, einen Wissensstand aus der Vergangenheit ohne Beeinflussung durch 
mittlerweile Geschehenes zu rekonstruieren.35 Es ist kaum möglich, Entschei-
dungen objektiv zu bewerten und mittlerweile bekannte Ereignisse und Tatsa-
chen auszublenden.36 Richter müssten aber im Nachhinein entscheiden, ob eine 
Tätigkeit vor der Schadensverursachung als besonders gefährlich erschien. Da-
bei würden sie dazu neigen, dies in der Rückschau viel eher zu bejahen, als sie 
es vor der Schadensverursachung tatsächlich bejaht hätten, wobei die Rück-
schaufehler tendenziell grösser werden, je schlimmer die Folgen im konkreten 
Fall sind.37 Kommt es beispielsweise bei einer risikoarmen Operation zu einer 
unvorhersehbaren Komplikation, aufgrund welcher der Patient stirbt, so werden 
die Gerichte im Nachhinein viel eher der Ansicht sein, der Eingriff sei von An-
fang an gefährlich gewesen.38 

  

                                                 
31  A.M. wohl SCHLÜCHTER, S. 330 m.w.H. 
32  SCHLÜCHTER, S. 331 m.w.H.; vgl. auch BERICHT GESAMTREVISION, S. 60; WID-

MER, S. 431. 
33  MÜLLER/JENNI, Generalklausel, S. 17. 
34  Vgl. SCHLÜCHTER, S. 332. 
35  KAHNEMANN, S. 251 f. 
36  KAHNEMANN, S. 250 ff. 
37  KAHNEMANN, S. 252 f. 
38  KAHNEMANN, S. 252. 
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b) Allgemeine Gefährdungshaftung im öffentlichen Recht 

Wird für das Privatrecht ein allgemeiner Gefährdungshaftungstatbestand gefor-
dert, so verlangt das Gleichheitsgebot, dieses Postulat auch im öffentlichen 
Recht vorzubringen.39 Eine allgemeine Gefährdungshaftung zu verlangen, wel-
che sich generell auf staatliche Tätigkeit bezieht, hat allerdings von Vornherein 
keine Berechtigung: Denn der Aufgabenbereich und die Handlungen des Staates 
sind nicht per se mit einer besonderen Gefahr verbunden, an welche eine Ge-
fährdungshaftung anknüpfen könnte.40 Gehen die Beamten ihren alltäglichen 
Tätigkeiten nach � studieren etwa Akten, prüfen Gesuche, erteilen Bewilligun-
gen, arbeiten Erlasse aus oder unterrichten, � so setzt dies die Bürger in keiner 
Weise speziellen Risiken aus. 

c) Allgemeine Gefährdungshaftung im sicherheitspolizeilichen      
Bereich 

Kann ein allgemeiner Gefährdungshaftungstatbestand (für staatliches Handeln) 
vorliegend keine mögliche Lösung sein, ist zu prüfen, ob eine etwas spezifische-
re Generalklausel im sicherheitspolizeilichen Bereich gerechtfertigt wäre. Denn 
wie im ersten Teil dieser Arbeit festgestellt wurde, sind viele sicherheitspolizei-
liche Tätigkeiten «ihrem Wesen nach oder nach der Art der dabei verwendeten 
Stoffe,!Geräte!oder!Kräfte! geeignet! [�],! auch!bei!Anwendung! aller! von! einer!

fachkundigen Person zu erwartenden Sorgfalt häufige oder schwerwiegende 
Schäden herbeizuführen».41 Man denke nur an den Einsatz von körperlicher 
Gewalt, Waffen oder schweren Geräten. Gleichzeitig ist die sicherheitspolizeili-
che Tätigkeit nicht nur gesellschaftlich geduldet, sondern klar erwünscht � ja 
gar gesetzlich vorgeschrieben.  

Eine Gefährdungshaftung wäre also durchaus nicht abwegig. Das finanzielle 
Risiko könnte so demjenigen aufgebürdet werden, welcher das primäre Interesse 
an dieser Tätigkeit hat: Nämlich dem Staat bzw. der Allgemeinheit (welche die 
Schadenersatzleistungen durch ihre Steuern zu finanzieren hätte), ist die Auf-
rechterhaltung der Sicherheit doch klar ein öffentliches Interesse.42 Eine solche 
Gefährdungshaftung würde denn auch dem Gleichbehandlungsprinzip entspre-
chen: Denn dieses verlangt nach einer gerechten Verteilung der (erhöhten) Risi-

                                                 
39  Vgl. WERRO, Staatshaftung, S. 129 f. und 143; vgl. auch GROSS/PRIBNOW, 

Nr. 53; PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.50. 
40  Vgl. GROSS, Vergleich, S. 66; GROSS, Staatshaftung, S. 258 und 307; RÜTSCHE, 

Staatshaftung, Nr. 10. 
41  Art. 50 Abs. 2 VE OR; vgl. auch etwa RÜTSCHE, Staatshaftung, Nr. 10, wonach 

mit der Ausübung polizeilicher Gewalt unvermeidlich Schädigungen verbunden 
sind. 

42  Vgl. hierzu Kap. 2/2/II. 



3. Teil: Staatshaftung für sicherheitspolizeiliche Realakte 
 

458 
 

ken, welche sich aus (der Ausdehnung) der staatlichen Tätigkeit ergeben.43 
Rechtswidrige Schädigungen sollen dem Gemeinwesen und damit der Allge-
meinheit zugeordnet werden.44  

Diesbezüglich ist aber zu beachten, dass bei weitem nicht der gesamte sicher-
heitspolizeiliche Tätigkeitsbereich mit besonderen Gefahren verbunden ist: 
Viele Handlungen der allgemeinen Gefahrenabwehr � damit verbundene Daten-
bearbeitungen, Auskünfte und Medieninformationen, Aktenstudium, Patrouil-
lenfahren, Anhaltungen, Befragungen oder Dursuchungen � stellen für die Bür-
ger wie die allgemeine staatliche Tätigkeit keinesfalls ein spezielles Risiko dar.  

Entsprechend drängt sich eine differenzierte Lösung auf, welche an die Haf-
tungsnorm für Schädigungen durch die Armee, an Art. 135 MG, angelehnt wer-
den könnte:  

C) Zu!Art. 135 MG!analoge!Haftungsnorm!für!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sicherheitspolizeiliche!Realakte 

Verursachen Angehörige einer vom Anwendungsbereich der Norm erfassten Si-
cherheitsbehörde Dritten durch eine besonders gefährliche sicherheitspolizei-
liche Tätigkeit Schaden, so soll eine Gefährdungshaftung gelten.45 Nach einer 
Vernehmlassung bei den betroffenen Kreisen zur Frage, welche Aspekte des si-
cherheitspolizeilichen Bereichs als besonders gefährlich gelten und entspre-
chend einen besonderen Schutz der Bürgerinnen und Bürger erfordern, müsste 
der Gesetzgeber der Rechtssicherheit zuliebe und im Gegensatz zu Art. 135 MG 
in der sicherheitspolizeilichen Haftungsnorm genau benennen, was alles zu den 
besonders gefährlichen sicherheitspolizeilichen Tätigkeiten zählt. Zu denken ist 
etwa an den Einsatz von Waffen, allen voran Schusswaffen, aber auch Reizstof-
fen, Wasserwerfern und nicht tödlich wirkenden Destabilisierungsgeräten, sowie 
an die Verwendung von schweren Geräten und Fahrzeugen. 

Für die übrigen sicherheitspolizeilichen Tätigkeiten soll eine Kausalhaftung 
genügen.46 Als solche gelten alle Handlungen, welche durch die Aufgaben oder 
den Betrieb der Sicherheitsbehörden geboten sind oder aufgrund eines Aufge-
bots vorgenommen werden.47 Darunter fallen insbesondere Aktivitäten, welche 
den Beamten durch Dienstreglemente, allgemeine bzw. besondere Aufträge auf-
getragen werden oder aufgrund der Umstände geboten sind und mit den zur Ver-

                                                 
43  MOOR/POLTIER, S. 834. 
44  MOOR/POLTIER, S. 856. 
45  Art. 135 Abs. 1 lit. a MG. 
46  Art. 135 Abs. 1 lit. b MG. 
47  Vgl. GROSS, Staatshaftung, S. 48; vgl. auch Urteil des BVGE A-6426/2013 vom 

18. Januar 2015, E. 5.2.2 m.w.H. zu Art. 135 MG. 
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fügung gestellten Mitteln erfüllt werden.48 Hierbei soll es sich aber tatsächlich 
um eine Kausalhaftung handeln. Der Staat und sein Versagen als Organisations-
einheit müssen in den Vordergrund rücken, das Verschulden des handelnden 
Beamten ist für die Frage nach der Staatshaftung hingegen nicht beachtlich.49 

D) Fazit 

Ein solch allgemeiner, einheitlicher Haftungstatbestand für sicherheitspolizeili-
che Realakte bleibt wohl vorläufig eine Wunschvorstellung. Das Staatshaftungs-
recht wird auch in Zukunft als ein komplexes und unübersichtliches System von 
unterschiedlichen Rechtsquellen fortbestehen, hat der Bundesrat sein Ziel, das 
Haftpflichtrecht zu vereinheitlichen, doch erst kürzlich zu Grabe getragen.50  

Wird nicht das gesamte System einer Vereinheitlichung zugeführt, so sollen 
immerhin die einzelnen Haftungserlasse klar und einfach gestaltet und insbe-
sondere von Sonderregelungen abgesehen werden.51 Wie im letzten Kapitel bei 
der Besprechung der einzelnen Haftungsvoraussetzungen aufgezeigt wurde, 
macht es dabei durchaus Sinn, sich an die bekannten und dogmatisch weithin 
aufgearbeiteten allgemeinen Haftungsgrundsätze anzulehnen oder diese gar zu 
übernehmen.52 Denn nach der hier vertretenen Ansicht erscheinen nur die we-
nigsten Spezialitäten der aktuell bestehenden Staatshaftungsnormen gerechtfer-
tigt oder überhaupt notwendig, würden die allgemeinen Haftungsgrundsätze 
konsequent angewandt. Insbesondere könnte auf den Rechtfertigungsgrund des 
amtspflichtgemässen Handelns und zu grossen Teilen auf einen Haftungstatbe-
stand für rechtmässige Schädigung verzichtet werden.53 Gewisse Differenzie-
rungen zwischen Privat- und Staatshaftungsrecht sind aber dennoch gerechtfer-
tigt. So sollte etwa die gegenwärtig vom Bundesgericht vertretene Widerrecht-
lichkeitstheorie und allenfalls auch die Figur des adäquaten Kausalzusammen-
hangs überdacht werden. 

 
 

 

 

                                                 
48  Vgl. BGE 79 II 147 ff. (150), E. 3; 78 II 419 ff. (429), E. 3; vgl. auch Urteil des 

BVGE A-6749/2010 vom 3. Oktober 2011, E. 4.2.1 zu Art. 135 MG. 
49  PRIBNOW/GROSS, Nr. 3.46; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, N 9 zu § 61. 
50  Vgl. BOPPART, S. 92; WICHTERMANN, Nr. 17. 
51  Ebenso BOPPART, S. 92. 
52  Vgl. BOPPART, S. 92. 
53  Vgl. Kap. 3/3/IV/5 und 3/3/IV/6/E. 
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Zusammenfassung!und!Schlussbetrachtung 

Was oder wer ist (die) Polizei?  

Diese Frage kann nicht abschliessend beantwortet werden, erscheint der Poli-
zeibegriff doch mehrdeutig und zumeist konturlos.  

Mehr Klarheit könnte erreicht werden, wenn er nur noch im institutionellen 
Sinne verwendet, «Polizei» also immer eine Dienststelle bezeichnen würde, der 

primär die Aufgabe der Gefahrenabwehr obliegt und die hierfür organisations-

rechtlich als Polizeibehörde ausgesondert ist. Dabei sollte aber von einem engen 

Verständnis ausgegangen werden und in erster Linie die kantonalen und kom-

munalen Polizeikorps, sowie das Grenzwachtkorps und das Kommando Militä-

rische Sicherheit darunter subsumiert werden, nicht aber etwa Verwaltungsbe-

hörden, welche sich neben anderen Aufgaben der besonderen Gefahrenabwehr 

widmen. Erstere sind denn auch diejenigen Akteure, welche in der vorliegenden 

Arbeit im Vordergrund stehen. 

Der materielle Polizeibegriff sollte der Klarheit zuliebe aufgegeben und durch 

die jeweilige � möglichst genaue � Aufgabenumschreibung ersetzt werden. Ent-

sprechend bezeichnet der für diese Arbeit zentrale Begriff der «sicherheitspoli-
zeilichen Tätigkeit» den Bereich der «allgemeinen Gefahrenabwehr sowie Stö-

rungsbeseitigung für die öffentliche Sicherheit». 

Öffentliche Sicherheit kann als «Gewährleistung der durch Rechtsnormen ge-

schützter Güter, die für das friedliche und geordnete Zusammenleben der Ge-

meinschaft unabdingbar sind», definiert werden. Auf den Begriff der öffentli-

chen Ordnung, welcher sich auf die durch Sozialnormen geschützten Güter be-

zieht, muss bei der Umschreibung der sicherheitspolizeilichen Aufgaben hinge-

gen verzichtet werden, darf sich polizeiliches Eingreifen � allenfalls gar mit 

Zwang verbunden � doch nie lediglich auf moralische Vorstellungen stützen, 

welche keinen Eingang ins Recht gefunden haben. 

Der Entscheid über die Zulässigkeit und Grenze sicherheitspolizeilicher Mass-

nahmen, also über das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicher-
heit, erfordert nämlich eine Wertung, welche durch den Gesetzgeber vorzuneh-

men ist, also in einem demokratischen Verfahren zustande kommen muss. Frei-

heit und Sicherheit sind nicht gänzlich in Einklang zu bringen, gleichzeitig aber 

keineswegs völlig gegensätzlich. Vielmehr bedingen sie sich gegenseitig � die 

eine ist ohne die andere nicht denkbar. Es geht also nicht um einen Entscheid 

zwischen Sicherheit oder Freiheit, sondern um die Frage nach dem notwendigen 

Mass an Sicherheit, um die Freiheit bestmöglich gewährleisten zu können. Wel-

che Freiräume zugunsten welcher Sicherheitsinteressen beschränkt werden dür-

fen und welche Sicherheitsbedürfnisse hinter welchen Freiheiten zurückstehen 

müssen, hat dabei einzig die Rechtsordnung zu beantworten. 
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Die sicherheitspolizeilichen Schutzgüter sind folglich Rechtsgüter, die gestützt 

auf konkrete gesetzliche Vorschriften, die polizeiliche Generalklausel oder den 

unmittelbaren Grundrechtsschutz durch (konkrete) Gefahrenabwehr bzw. Stö-

rungsbeseitigung zu schützen sind, sofern sich die (konkrete) Gefahr bzw. Stö-

rung öffentlich äussert und ein Eingreifen der Polizei aus objektiver Sicht für 

das friedliche und geordnete Zusammenleben der Gemeinschaft tatsächlich un-

abdingbar ist, insbesondere weil keine andere Verwaltungsbehörde wirksam in-

tervenieren kann. 

Der Schutz dieser Güter funktioniert in der Schweiz trotz gegenwärtig grossen 

Herausforderungen, wozu auch der föderative Staatsaufbau an sich und der da-

mit verbundene erhöhte Koordinationsbedarf gehört, in der Normallage grund-

sätzlich gut: Die Schweiz gehört zu den sichersten Ländern der Welt. Es beste-

hen allerdings Bedenken, ob die Sicherheitsarchitektur der Schweiz auch für 

eine ausserordentliche Lage taugen würde. Die unklaren Kompetenzen des Bun-

des sowie die teilweise sehr heterogenen Regelungen in den Kantonen könnten 

durchaus zu Zuständigkeitskonflikten führen. Zudem ist die Schweiz in Bezug 

auf die Forschung im Polizeibereich im Vergleich zum Ausland im Hintertreffen 

und oft von der Arbeit anderer Länder abhängig, auch besteht hinsichtlich der 

Aus- und Weiterbildung des sicherheitspolizeilichen Kaders eine Lücke. Beson-

ders problematisch ist schliesslich, dass für Gefahrenlagen, denen die Polizei-

korps mit ihren eigenen Ressourcen nicht Herr werden können, zwar gewisse 

Unterstützungsleistungen vorgesehen sind, nach wie vor aber keine «polizeiliche 

Reserve» gebildet wurde. Dies ist insofern delikat, als dass die meisten Polizei-

korps der Schweiz zu geringe Bestände aufweisen. 

Die Unterstützung bzw. Zusammenarbeit durch bzw. mit andere(n) (staatli-

chen) Akteuren bedingt, dass die Kompetenzen klar und schweizweit möglichst 

einheitlich geregelt werden. Zudem muss das eingesetzte Personal über eine mit 

den kantonalen Polizeibeamten vergleichbare Ausbildung verfügen. Denn eine 

gute Ausbildung ist eine der zentralen Massnahmen, um Machtmissbrauch von 

Sicherheitsbeamten entgegen zu wirken. Schliesslich sollte die übertragene öf-

fentliche Gewalt transparent gemacht werden, was etwa durch das Tragen einer 

Uniform erreicht werden kann. 

Der primäre Auftrag der sicherheitspolizeilichen Akteure, die «Abwehr von 

konkreten Gefahren und Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicher-

heit», ist indes offen und es erscheint unmöglich, ihn (abschliessend) konkret zu 

umschreiben. Zum einen gibt es gewisse Gefahrensituationen, welche kaum o-

der gar nicht vorausgesehen werden können. Zum andern wird der Ruf nach 

mehr Sicherheit, nach mehr Prävention und damit nach mehr Intervention durch 

den Staat immer wie stärker. Die staatlichen und damit auch die sicherheitspoli-

zeilichen Aufgaben dehnen sich so immer weiter aus. Entsprechend ist auch der 

Bestimmtheit der Aufgabennormen in den Polizeigesetzen Grenzen gesetzt. 
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Zu den offenen Aufgabennormen gesellt sich eine teilweise unvollständige und 
uneinheitliche Regelung der sicherheitspolizeilichen Massnahmen. Die Kan-

tone verfügen mittlerweile alle über ein Polizeigesetz, welches die Handlungsin-

strumente mehr oder weniger detailliert regelt. Insbesondere die Normierung des 

Zwangs ist aber teilweise noch unbefriedigend und auch die Standardmassnah-

men werden vereinzelt nur lückenhaft dargestellt. Des Weiteren sind sich die 

entsprechenden bundesrechtlichen sowie kantonalen Normen zwar inhaltlich 

teilweise ähnlich, unterscheiden sich hingegen noch stark im Wortlaut und Auf-

bau.  

Eine Standardisierung und Schematisierung sicherheitspolizeilichen Handelns 

wäre indes sehr wichtig: Sie würde der Rechtssicherheit der Polizeibeamten und 

der betroffenen Bürger dienen, kann eine Regelung der polizeilichen Befugnisse 

� zumindest den Grundzügen nach � doch zum einen für die einzelnen Polizei-

beamten eine willkommene Stütze sein, zum andern deren Handeln für die Bür-

ger in gewissem Masse voraussehbar machen. Gesetzliche Grundlagen, welche 

das Handeln der Sicherheitsbehörden determinieren, sind zudem geeignet, deren 

Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Bürger zu fördern, was für ihre Arbeit 

von essentieller Bedeutung ist. Verliert das Volk das Vertrauen in den staatli-

chen Schutz der Rechtsordnung und nimmt etwa die Gefahrenabwehr selbst in 

die Hand, ist es um die öffentliche Sicherheit geschehen. Des Weiteren ist die 

Schematisierung sicherheitspolizeilicher Tätigkeit ein wichtiger Faktor, um sie 

zu professionalisieren: Werden die typischen Massnahmen in den Gesetzen in 

standardisierter Form vorgegeben, kann sich auch die Ausbildung danach aus-

richten.  

Es muss aber zugestanden werden, dass sicherheitspolizeiliches Handeln auf 

vielfältige Art und Weise erfolgt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit stehen die 

verfügungsfreien direkt intervenierenden Realakte als relevanter Untersu-

chungsgegenstand im Vordergrund. Denn diese sind einerseits die in der Praxis 

wichtigste Erscheinungsform sicherheitspolizeilichen Handelns. Andererseits 

sind sie regelmässig mit Eingriffen in die Rechte der Bürger verbunden und 

können letzteren Schaden zufügen � dies insbesondere, wenn sie mit der An-

wendung von Zwang verbunden sind.  

Die Anwendung von Zwangsmitteln ist eine (nahezu) exklusive Befugnis � teil-

weise gar Pflicht � der Polizei, was ihr eine gewisse Macht verleiht. Wo Macht 

besteht, existiert auch das Risiko, dass diese missbraucht wird. Diese Macht der 

Polizei als Institution, aber auch die Befugnisse der einzelnen Polizeibeamten, 

müssen deshalb beschränkt und reguliert werden. Dies erfordert Massnahmen 

unterschiedlichster Art und beginnt bereits auf der organisatorischen Ebene: 

Sowohl auf die Auswahl der Polizeibeamten, als auch auf eine gute Ausbildung, 

das Bestehen eines Verhaltenskodex und vor allem fähige Führungspersonen ist 
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ein Augenmerk zu legen. Auch die Kontrollfunktion der Medien ist sehr wich-

tig.  

Machtmissbrauch entgegen zu wirken verlangt zudem diverse Vorkehrungen auf 

rechtlicher Ebene: Bedeutsam sind insbesondere genügend Verfahrens- und In-

formationsrechte der Betroffenen, disziplinarische und gerichtliche Untersu-

chungen sowie Sanktionsmöglichkeiten. Speziell wichtig, um der Macht des 

Staates, etwa in Form der Sicherheitsbehörden, Grenzen zu setzen, sind die 

Grundrechte. Als integraler Bestandteil der Grundrechtsanwendung, aber auch 

unabhängig von der Beeinträchtigung eines Freiheitsrechts, dienen zudem die 

Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns der Machtkontrolle und Verhinderung 

von Machtmissbrauch.  

Das Legalitätsprinzip würde entsprechend verlangen, dass das polizeiliche 

Handeln im (formellen) Gesetz selbst möglichst genau reguliert wird, um die 

Handlungsspielräume der Polizei begrenzen und insbesondere unnötige oder gar 

missbräuchliche staatliche Eingriffe verhindern zu können. Diesbezüglich be-

steht im Polizeirecht aber ein Spannungsverhältnis: Denn die Polizei benötigt 

gerade genügende Handlungs- und Entscheidungsfreiräume, um ihrer Aufgabe 

flexibel nachkommen und schnell sowie situationsgerecht handeln zu können. 

Dafür ist sie auf offene Normen, unbestimmte Rechtsbegriffe, das Einräumen 

von Ermessen sowie allenfalls auch das Delegieren gewisser Normierungsbe-

fugnisse an den Verordnungsgeber angewiesen. Unter restriktiven Vorausset-

zungen kommt gar ein Rückgriff auf die polizeiliche Generalklausel in Frage. 

Tatsächlich kann hinsichtlich der polizeilich abzuwehrenden Gefahren keine ab-

schliessende Kenntnis erlangt werden, weshalb die Polizei auch mit neuen Be-

drohungen rechnen und entsprechend über genügend offene Normen verfügen 

muss. Dies gilt uneingeschränkt aber lediglich hinsichtlich der Gefahren, also 

den Auslösern sicherheitspolizeilicher Tätigkeit. Sowohl die zu schützenden 

Rechtsgüter an sich als auch die typischen sicherheitspolizeilichen Hand-
lungsinstrumente sind in Bezug auf den primären Gefahrenabwehrauftrag hin-

gegen grundsätzlich bekannt. Entsprechend gibt es keinen hinreichenden 

Grund, weshalb die allgemeine Tätigkeit der Sicherheitsbehörden und insbeson-

dere die bekannten und im Alltag häufig verwendeten Mittel nicht zumindest in 

den Grundzügen normiert werden müssten, um so die sicherheitspolizeilichen 

Befugnisse angemessen durch das Gesetz zu beschränken. Gewisse Abstriche 

hinsichtlich Normstufe und -dichte sind hinzunehmen, allerdings durch ausrei-

chende Bestimmtheitssurrogate zu kompensieren. 

Da dennoch viele (Zwangs-)Massnahmen der Polizei ungenügend normiert sind, 

richtet sich die Beurteilung ihrer Rechtmässigkeit in den meisten Fällen nach der 

Frage, ob das Verhältnismässigkeitsprinzip gewahrt wurde. Entsprechend 

kommt ihm nicht nur im Polizeirecht an sich eine ganz besondere Bedeutung zu, 

sondern es spielt auch bei der Beurteilung der Widerrechtlichkeit, welche mög-
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licherweise eine Haftung des Staates für sicherheitspolizeiliches Handeln zu be-

gründen vermag, eine zentrale Rolle. Dass sich die Richter bei der Beurteilung 

der Verhältnismässigkeit eines sicherheitspolizeilichen Realaktes eine grosse 

Zurückhaltung auferlegen und dem Ermessensspielraum der Sicherheitsbehör-

den umfangreich Rechnung tragen wollen, ist in vielerlei Hinsicht stossend. 

Während diese rechtsstaatlichen Grundsätze eher auf einer abstrakten Ebene 

wirken, schützen die Grundrechte die Bürger in ganz konkreten Situationen vor 

der (missbräuchlichen) Macht des Staates, geben ihnen also Abwehrrechte zur 

Hand, oder begründen gar gewisse Schutzpflichten. Sie sind eine Leitlinie für 

sämtliche sicherheitspolizeiliche Tätigkeit. Dies bedeutet aber, dass die han-

delnden Polizeibeamten über ein detailliertes Wissen hinsichtlich deren Bedeu-

tung und über genügende Fähigkeiten zu deren Anwendung in der konkreten Si-

tuation verfügen müssen.  

Sowohl die Grundrechte als auch die rechtsstaatlichen Grundsätze können für 

den Bürger indes nur dann Schutz vor staatlicher Macht bieten, sofern er sie 

auch durchsetzen kann, sofern ihm also genügende Rechtsschutzmöglichkeiten 

zur Verfügung stehen. In Bezug auf sicherheitspolizeiliche Realakte kann das 

ordentliche Verwaltungsverfahren aufgrund der Notwendigkeit, schnell zu rea-

gieren, regelmässig nicht vollständig zur Anwendung gelangen. Auch weist der 

Rechtsschutz in diesem Bereich nach wie vor gewisse Defizite auf, was unter 

anderem auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass Realakte und die daraus fol-

genden Schädigungen in der Regel irreversibel sind. Entsprechend kommt der 

Staatshaftung in Bezug auf sicherheitspolizeiliche Realakte eine besondere Be-

deutung zu, da sie oft das wirksamste, wenn nicht sogar einzige Rechtsschutz-

mittel gegen diese darstellt. Sie ist gerade auf schädigende und widerrechtliche 

Realakte zugeschnitten.  

Aufgrund der unterschiedlichen anwendbaren Haftungsgrundlagen, den ver-

schiedenen sicherheitspolizeilichen Akteuren auf mehreren föderativen Ebenen 

und deren vielgestaltigen Positionen, präsentiert sich das Haftungssystem für 
sicherheitspolizeiliche Realakte aber als sehr kompliziert. Einem wirksamen 

Rechtsschutz und der Rechtssicherheit der Bürger zuliebe, sollten die einzelnen 

Haftungserlasse klar und einfach gestaltet und insbesondere von Sonderregelun-

gen abgesehen werden. Dabei macht es durchaus Sinn, sich an die bekannten 

und dogmatisch weithin aufgearbeiteten allgemeinen Haftungsgrundsätze anzu-

lehnen oder diese gar zu übernehmen. Denn die wenigsten Spezialitäten der ak-

tuell bestehenden Staatshaftungsnormen erscheinen gerechtfertigt oder über-

haupt notwendig, würden die allgemeinen Haftungsgrundsätze konsequent an-

gewandt. Allenfalls sollte für den sicherheitspolizeilichen Bereich die gegenwär-

tig vom Bundesgericht vertretene Widerrechtlichkeitstheorie und die Figur des 

adäquaten Kausalzusammenhangs überdacht werden.  
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Die aktuelle Rechtsprechung zur Widerrechtlichkeit mit ihrer Unterscheidung 

von Erfolgs- und Handlungsunrecht überzeugt nämlich nicht, auch sollte die 

Haftungsvoraussetzung der Widerrechtlichkeit in Bezug auf Handlungen und 

Unterlassungen gleich gehandhabt, folglich generell auf ein Handlungsunrecht 
abgestellt werden. Bei Handlungen wie auch Unterlassungen geht es nämlich 

um dieselbe entscheidende Frage: Hat der Staat gegen eine Norm verstossen, 

welche die geschädigte Person vor den Schädigungen der eingetretenen Art an 

den konkret betroffenen Rechtsgütern schützen wollte?  

Im Gegensatz zum Privatrecht gehören im öffentlichen Recht auch die Grund-
rechte zu diesen Normen und sind entsprechend bei der Beurteilung der Wider-

rechtlichkeit zu berücksichtigen. Denn die Staatshaftung ist nicht eine reine Ent-

schädigungspflicht, sondern eine Verantwortung für die Nicht- oder Schlechter-

füllung staatlicher Aufgaben. Es geht also um eine bestimmte Form von Rechts-

schutz, welche insbesondere irreversible (schädigende) Eingriffe in Grundrechte 

durch finanzielle Wiedergutmachung ausgleichen will. 

Ist ein schädigender sicherheitspolizeilicher Realakt zu beurteilen � sei es eine 

Handlung oder Unterlassung � und wurde nicht klarerweise gegen eine Geset-

zesbestimmung verstossen, muss folglich immer noch geprüft werden, ob dieser 

in unzulässiger Weise ein Grundrecht der betroffenen Person tangiert hat. Ist der 

Schutzbereich eines Grundrechts betroffen, so muss eine Prüfung nach Art. 36 
BV erfolgen. Das schädigende Ereignis hat also durch ein öffentliches Interesse 

gerechtfertigt und verhältnismässig zu sein, den Kerngehalt des Grundrechts zu 

wahren, sowie insbesondere über eine genügende gesetzliche Grundlage zu ver-

fügen. 

Angesichts der besonderen Bedeutung der Staatshaftung im Polizei- und Sicher-

heitsrecht auf der einen, und der Komplexität des gegenwärtigen Staatshaftungs-

rechts auf der anderen Seite, drängt es sich auf, für den sicherheitspolizeilichen 

Bereich zudem ein einheitliches Haftungssystem zu fordern. Um möglichst alle 

sicherheitspolizeilichen Akteure erfassen zu können, sollte eine entsprechende 

Regelung auf Bundesebene normiert werden. 

Aufgrund der Vielgestaltigkeit sicherheitspolizeilichen Handelns ist eine diffe-

renzierte Lösung zu wählen, welche an die Haftungsnorm für Schädigungen 

durch die Armee, an Art. 135 MG, angelehnt werden könnte:  

Verursachen Angehörige einer vom Anwendungsbereich der Norm erfassten Si-

cherheitsbehörde Dritten durch eine besonders gefährliche sicherheitspolizei-
liche Tätigkeit Schaden, so soll eine Gefährdungshaftung gelten. Der Gesetz-

geber müsste dabei der Rechtssicherheit zuliebe und im Gegensatz zu Art. 135 

MG in der Haftungsnorm genau benennen, was alles zu den besonders gefährli-

chen Handlungen zählt. 
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Für die übrigen sicherheitspolizeilichen Tätigkeiten soll eine Kausalhaftung 

genügen. Aber eine richtige Kausalhaftung: Der Staat und sein Versagen als Or-

ganisationseinheit müssen in den Vordergrund rücken, das Verschulden des 

handelnden Beamten ist für die Frage nach der Staatshaftung hingegen nicht be-

achtlich. 

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ist eine zentrale, ja gar origi-

näre und primäre Staatsaufgabe. Die sicherheitspolizeilichen Akteure in der 

Schweiz vollbringen hierzu tagtäglich Meisterleistungen (!). Dass bei der Erfül-

lung ihrer Aufgaben die Rechtssphären der Bürger tangiert werden und allenfalls 

auch Schaden entsteht, ist dabei zu weiten Teilen unvermeidlich. Zudem kann 

auch mit der sorgfältigsten Auswahl, der besten Ausbildung und den genausten 

Gesetzen nicht vermieden werden, dass einzelne Polizeibeamte ihre Macht 

missbrauchen. Wird aber ein ausreichendes Rechtsschutz- und Staatshaftungs-

system gewährleistet und den sicherheitspolizeilichen Akteuren durch eine 

rechtliche Durchdringung ihrer Praxis eine Leitlinie vorgegeben, kann das Ziel 

sicherheitspolizeilicher Tätigkeit erreicht werden:  

«Damit [die Bürger] sich sicher fühlen!»1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1  

Vgl. den Slogan auf der Homepage der Kantonspolizei Zürich, abrufbar unter 

http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/home.html, zuletzt 

besucht am 18. April 2016. 
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